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Die Öffentlichen Berichte des Cour des Comptes  

- Erarbeitung und Veröffentlichung - 

 

Der Cour des Comptes veröffentlicht jeweils einen öffentlichen Jahresbericht 
und mehrere öffentliche Berichte zu bestimmten Themen, so genannte thematische 
Berichte.  

Der vorliegende Bericht ist ein thematischer öffentlicher Bericht. Er behandelt 
die Ergebnisse einer Enquete, die der Cour des Comptes auf Wunsch des 
Premierministers durchführte (Verfahren, das künftig dem Gesetzbuch der frz. 
Finanzgerichtsbarkeit Artikel L. 132-5-1 unterliegt1). 

Die öffentlichen Berichte des Cour des Comptes stützen sich auf Prüfungen, 
Ermittlungen und Bewertungen, die vom Cour des Comptes oder von als „Kammern“ 
bezeichneten regionalen Rechnungshöfen sowie in bestimmten Fällen gemeinsam 
vom Cour des Comptes und den regionalen Kammern bzw. gemeinsam unter den 
Kammern durchgeführt werden. Bei Bedarf werden außenstehende Gutachter 
herangezogen, es werden Konsultierungen und Anhörungen veranstaltet, um breit 
gestreute Erläuterungen von verschiedenster Seite zu erhalten.  

Am Cour des Comptes selbst werden diese Arbeiten und deren 
Verzweigungen, namentlich die Erarbeitung der Textentwürfe für die öffentlichen 
Berichte, von einer der sieben Kammern, aus denen sich der Cour des Comptes 
zusammensetzt, oder von einer (aus mehreren Kammern bestehenden) 
kammerübergreifenden Instanz durchgeführt.  

Drei Grundsätze gelten für die Organisation und Tätigkeit des Cour des 
Comptes wie auch der regionalen Kammern, und somit für die Ausübung der 
Prüfungen und Ermittlungen wie auch für die Erarbeitung der öffentlichen Berichte: 
Unabhängigkeit, Prinzip des rechtlichen Gehörs und Kollegialitätsprinzip.  

Die institutionelle Unabhängigkeit der Finanzgerichtsbarkeit und der 
unabhängige Rechtsstatus ihrer Mitglieder gewährleisten, dass die Arbeiten 
vollständig neutral durchgeführt und die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen 
werden können. Desgleichen entscheiden der Cour des Comptes und jede regionale 
bzw. für eine Gebietskörperschaft zuständige Kammer völlig frei über die 
Programmierung ihrer Arbeiten. 

Die Anhörung der Gegenseite bedeutet, dass alle Feststellungen oder 
Beurteilungen, die aus einer Prüfung oder Evaluierung hervorgehen, wie auch alle in 
der Folge vorgebrachten Anmerkungen und Empfehlungen systematisch den 
Verantwortlichen der Behörden oder betroffenen Organe vorgelegt werden; sie 
können nur nach Berücksichtigung der erhaltenen Antworten und, gegebenenfalls, 
nach Anhörung der betroffenen Verantwortlichen, endgültig verabschiedet werden. 

                                                 
1 Artikel L. 132-5-1 wurde in das Gesetzbuch der Finanzgerichtsbarkeit kraft des 
Gesetzes Nr. 2011-1862 vom 13. Dezember 2011 eingeführt, das sich auf die 
Gliederung der Streitsachen und auf die Vereinfachung bestimmter gerichtsförmiger 
Verfahren erstreckt.  

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



8 COUR DES COMPTES 

Der Veröffentlichung eines Berichts geht notwendigerweise die 
Zuleitung des Textentwurfs, den der Cour des Comptes zu veröffentlichen 
beabsichtigt, an die Minister und Verantwortlichen der betroffenen Stellen 
sowie an sonstige, direkt betroffene juristische oder natürliche Personen 
voraus. Im veröffentlichten Bericht begleiten deren Antworten stets den Text 
des Cour des Comptes.  

Das Kollegialitätsprinzip wird in der Abschlussphase der wichtigsten 
Verfahren zur Vorbereitung, Prüfung bzw. Beurteilung und Veröffentlichung 
angewandt.  

Jede Prüfung, Enquete oder Beurteilung wird einem oder mehreren 
Berichterstattern anvertraut. Ihre Prüfungsniederschrift, wie auch die 
nachfolgenden, vorläufigen oder endgültigen Beobachtungs- und 
Empfehlungsentwürfe werden auf kollegiale Weise von einer Kammer oder 
einem anderen Organ, dem mindestens drei Richter angehören und von denen 
einer die Rolle des Gegenberichterstatters wahrnimmt, um namentlich auf die 
Qualität der Prüfungen zu achten, geprüft und beschlossen. Das gleiche gilt 
für die Entwürfe öffentlicher Berichte. 

Der Inhalt der Entwürfe öffentlicher Berichte wird vom Ausschuss für 
öffentliche Berichte und Programme, bestehend aus dem ersten Präsidenten, 
dem Oberstaatsanwalt und den Kammervorsitzenden des Cour des Comptes, 
von denen einer die Rolle des Generalberichterstatters wahrnimmt, festgelegt 
und ihre Erarbeitung wird von diesem begleitet. 

Die Entwürfe des öffentlichen Berichts werden schließlich zur 
Verabschiedung der Spruchkammer vorgelegt, in der unter dem Vorsitz des 
Ersten Präsidenten und in Anwesenheit des Oberstaatsanwalts, die 
Kammervorsitzenden des Cour des Comptes, die Seniorenräte und die mit 
besonderen Aufgaben betrauten Seniorenräte zusammentreten. 

Nicht zu den Beratungen herangezogen werden die 
Kollegialinstanzen, gleichviel welcher Art sie sind, ferner die Richter, die 
aufgrund des von ihnen gegenwärtig oder in der Vergangenheit ausgeübten 
Amtes oder wegen eines anderen deontologischen Grundes zum Fernbleiben 
gezwungen sind.  

* 

Die öffentlichen Berichte des Cour des Comptes sind auf der Website 
des Cour des Comptes und der regionalen und gebietskörperschaftlichen 
Kammern online abrufbar: www.ccomptes.fr. Sie werden verbreitet von: La 
documentation Française. 
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Beratung - Beschlussfassung  
Der Cour des Comptes verabschiedete auf einer Sitzung seiner 

Spruchkammer den vorliegenden Bericht über „Die Kosten der Kernenergie“.  

Der Bericht wurde auf der Grundlage des, den betroffenen 
Verwaltungsstellen und Organen im Voraus zugeleiteten Entwurfs und unter 
Berücksichtigung der dem Rechnungshof zugegangenen Antworten bestätigt.  

Die Antworten sind im Anhang des Berichts enthalten. Sie stehen in 
der alleinigen Verantwortung ihrer Urheber.  

Folgende nahmen an der Beratung und Beschlussfassung teil: Herr 
Migaud, erster Vorsitzender, die Herren Babusiaux, Descheemaeker, Bayle 
ersetzt durch Herrn Cazanave, Conseiller maître, Herr Bertrand, Frau 
Froment-Meurice, die Herren Durrleman, Lévy, Lefas, Kammervorsitzende,  
die Herren Pichon, Picq, Frau Cornette, Herr Hespel, Kammervorsitzende in 
verlängerter Aktivität, die Herren Richard, Devaux, Rémond, Gillette, 
Monier, Troesch, Beaud de Brive, Moreau, Frau Lévy-Rosenwald, Frau 
Pappalardo, die Herren Brun-Buisson, Cazala, Andréani, Dupuy, Frau 
Morell, Herr Braunstein, die Damen Saliou, Dayries, Herr Phéline, die 
Damen Ratte, Ulmann, die Herren Barbé, Jean Gautier, Vermeulen, die 
Damen Darragon, Seyvet, die Herren Bonin, Vachia, Vivet, Frau Moati, die 
Herren Charpy, Davy de Virville, Petel, Frau Trupin, Herr Corbin, Frau 
Froment-Védrine, die Herren Rigaudiat, de Gaulle, Guibert, Piolé, Prat, 
Guédon, Claude Martin, Le Méné, Baccou, Sépulchre, Arnauld d’Andilly, 
Mousson, die Damen Malgorn, Bouygard, Vergnet, Herr Chouvet, Frau 
Démier, Herr Clément, Frau Cordier, die Herren Le Mer, Léna, Migus, 
Rousselot, Frau Esparre, die Herren Geoffroy, Lambert, de Nicolay, de la 
Guéronnière, Guillot, die Herren Duwoye, Aulin, Senhaji, Conseillers 
maîtres, die Herren Schott, Klinger, Gros, Carpentier, Schmitt, Conseillers 
maîtres en service extraordinaire betraut.  

Herr Oberstaatsanwalt Bénard wohnte den Debatten bei und 
unterstützte sie, ohne an der Beschlussfassung selbst teilzunehmen.  

Es wurde der Bericht des Generalberichterstatters, des Herrn Bertrand, 
angehört, der von Frau Pappalardo, Seniorrätin, und von Herrn Dupuy, 
Seniorrat, unterstützt wurde.  

*** 

Herr Terrien, Generalsekretär, war für das Sekretariat der 
Spruchkammer verantwortlich.  

Ausgefertigt am Cour des Comptes, am 27. Januar 2012  

 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



10 COUR DES COMPTES 

Der der Spruchkammer vorgelegte Berichtsentwurf wurde von einer 
aus mehreren Kammern des Cour des Comptes bestehenden Instanz, einer 
Inter-Kammer-Instanz unter dem Vorsitzend des Kammerpräsidenten Herrn 
Levy, bestehend aus den Herren Camoin, Monier, Moreau, Frau Seyvet, den 
Herren Vivet, Cossin, Rigaudiat, de Gaulle, Claude Martin und Migus, 
Seniorräte, Herrn Schott, Seniorrat mit besonderen Aufgaben betraut, sowie 
Frau Pappalardo, Seniorrätin, allgemeine Berichterstatterin, und Herrn 
Dupuy, Seniorrat und Gegenberichterstatter, erarbeitet und dann am 19. 
Januar 2012 verabschiedet.  

Die Herren Camoin, Vivet, de Gaulle, Seniorräte, Frau Mondoloni, 
die Herren Meddah, Michelet, Babeau, Fourrier, Referendarsräte, die Herren 
Imbert, Jourdan und Picard, Auditoren, Frau Kabylo, die Herren Janin, Pinon 
und Olivier Robert, externe Berichterstatter, wohnten als Berichterstatter und 
Frau Pappalardo, Seniorrätin, wohnte in ihrer Eigenschaft als 
Generalberichterstatterin der Inter- Kammer-Instanz bei. 

Der Berichtsentwurf wurde am 6. Dezember 2011 vom Ausschuss für 
öffentliche Berichte und Programme des Cour des Comptes, bestehend aus 
den Herren Migaud, erster Vorsitzender, Bénard, Oberstaatsanwalt, 
Descheemaeker, Bayle, Bertrand, Generalberichterstatter des Ausschusses, 
Frau Froment-Meurice, den Herren Durrleman, Levy und Lefas, 
Kammerpräsidenten, Herrn Beysson, Seniorrat, geprüft und verabschiedet.  

 

 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



 

Einführung 

Mit einem Schreiben vom 17. Mai 2011 (Anhang 1) forderte der 
Premierminister den Cour des Comptes - unter Berufung auf dessen Pflicht 
zur Unterstützung der Regierung2 - auf, „die Kosten der Kernenergie, 
einschließlich jener des Rückbaus und der Haftpflichtversicherung der 
Anlagen“, schätzen zu lassen, und er wünsche, wie er hinzufügte, „über 
diesen Bericht bis spätestens 31. Januar 2012 zu verfügen“. Im 
Antwortschreiben vom folgenden 8. Juni (Anhang 2) erklärte der Erste 
Präsident, „im Hinblick auf die Vordringlichkeit des Gegenstands“ habe er 
„beschlossen, ihn in das Arbeitsprogramm des Cour des Comptes 
aufzunehmen“; er verwies des Weiteren auf die von ihm getroffenen 
Maßnahmen zur Durchführung der Enquete „im Rahmen der üblichen 
Verfahren des Rechnungshofs“. Das Ergebnis dieses Vorhabens ist der 
vorliegende Bericht. 

Der Hauptzweck der Enquete ist weder, wie bei den gewohnten 
Arbeiten des Cour des Comptes, die Konten zu prüfen noch eine Beurteilung 
der effektiven bzw. effizienten Leistung der im Energiebereich 
durchgeführten Politiken abzugeben. Der Bericht zielt lediglich darauf ab, die 
Kosten zu messen, ohne die Höhe der Kosten selbst zu beurteilen, was 
innerhalb der festgesetzten Fristen nicht möglich gewesen wäre. Er zielt also 
im Wesentlichen darauf ab, die verschiedenen Kosten für die 
Stromerzeugung aus Kernenergie in Frankreich zu benennen und zu messen, 
und die im Einzelnen angewandten Berechnungsansätze und Annahmen zu 
erläutern, wenngleich auch die Untersuchung es ermöglicht, mehrere 
Empfehlungen auszusprechen, die am Ende des Berichts im Schlusswort 
zusammengefasst sind.  

                                                 
2 In Artikel 47-2 der Verfassung ist vorgesehen, dass der Cour des Comptes „das 
Parlament und die Regierung bei der Überprüfung der Durchführung der 
Finanzgesetze und der Anwendung der Finanzierungsgesetze der Sozialversicherung 
wie auch bei der Bewertung der öffentlichen Politiken unterstützt“.  
Zur Unterstützung der Regierung heißt es in Artikel 132-5-1 des Gesetzbuches der 
Finanzgerichtsbarkeit: „Der Premierminister kann den Cour des Comptes ersuchen, 
jegliche Enquete über die Durchführung der Finanzgesetze, über die Anwendung der 
Finanzierungsgesetze der Sozialversicherung wie auch jegliche Enquete über die 
Verwaltung der Dienststellen und Organe durchzuführen, die seiner Kontrolle oder 
der Kontrolle durch die Kammern (Rechnungshöfe) der Regionen oder 
Gebietskörperschaften unterstehenden“ (Artikel, in das Gesetzbuch der 
Finanzgerichtsbarkeit eingeführt kraft des Gesetzes Nr. 2011-1862 vom 13. Dezember 
2011 über die Verteilung der Streitsachen und die Vereinfachung bestimmter 
gerichtsförmiger Verfahren). 
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Nachdem er lediglich die „Kosten“ für die Stromerzeugung aus 
Kernenergie behandelt, führt der vorliegende Bericht weder eine Prüfung der 
„Preise“ für Atomstrom noch eine Prüfung der die Kosten finanzierenden 
Tarife durch. Er behandelt weder die Entwicklung der Stromnachfrage noch 
den „Energiemix“, im Gegensatz zu den, an anderer Stelle durchgeführten 
prospektiven Studien. 

Organisation und Arbeitsmethoden  

Es wurden die gewohnten Verfahren des Cour des Comptes unter 
Befolgung des Kollegialitätsprinzips und der Anhörung der Gegenseite 
angewandt; es musste jedoch eine eigene Arbeitseinheit eingerichtet werden, 
um die auferlegten Fristen einhalten und die Fachkräfte versammeln zu 
können, die für die Behandlung eines gleichzeitig wissenschaftlich-
technischen, finanziellen und buchhalterischen Themas gebraucht werden. 
Außer einem Team mit fünfzehn Berichterstattern, die rund vier Monate der 
Arbeit an diesem Bericht widmeten, wurde eine spezifische, aus den 
verschiedenen Kammern (Höfen) bestehende kammerübergreifenden Instanz 
für die Verfolgung dieser Arbeiten eingerichtet. Sie stützte sich auf die 
Gutachten einer Gruppe von Sachverständigen (Zusammensetzung Anhang 
3), die weder der gegenwärtig mit dem Kernenergiebereich betrauten 
Verwaltung in Frankreich, noch den betroffenen Unternehmen und 
Betreibern angehören, die aber mit dem Gegenstand grundlegend vertraut 
sind und eine große Vielfalt von Fachbereichen (Naturwissenschaften, 
Wirtschaft, Industrietechnik, etc.) und vielseitige Ansichten vertreten. Die 
Kommentare der Mitglieder dieser Gruppe halfen dem Cour des Comptes, 
den Gegenstand besser zu erfasssen, technische Fehler zu vermeiden und das 
richtige Verständnis der Schlussfolgerungen nachzuprüfen.  

Die kammerübergreifende Instanz führte auch Anhörungen (Anhang 
4) durch in dem Bemühen, alle beteiligten Parteien anzuhören, um vor allen 
Dingen die Relevanz der Fragestellung klarzustellen, wie im Schreiben des 
Premierministers vorgeschlagen. Aus diesem Grunde wurden die 
Anhörungen gemeinsam mit den Umwelt-NGO und den Gewerkschaften 
abgehalten. Die anderen Anhörungen betrafen die Verantwortlichen der 
Administration, der Betreiber und der betroffenen Forschungseinrichtungen.  

Methodologische Prinzipien  

Die Debatten, die seit vielen Jahren durch die Frage nach den „Kosten 
der Kernenergie“ ausgelöst wurden, beweisen die Notwendigkeit, den 
Umfang der Enquete und der angewandten Methoden klar zu definieren, um 
die einzelnen Kostenaspekte genau erfassen zu können.  
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Definition des Umfangs der Enquete  

Die Untersuchung erstreckt sich lediglich auf die Kosten der 
Stromerzeugung aus Kernenergie in Frankreich:  

� Ausgenommen sind daher die Kosten der militärischen Nuklearenergie; 

� In Belangen der zivilen Kernenergieaktivitäten werden lediglich die 
Aktivitäten in Verbindung mit elektrischem Strom geprüft, 
ausgenommen industrielle oder medizinische Nutzungen; 

� Unter den Aktivitäten des Stromsektors wird lediglich die Erzeugung 
einbezogen, es werden weder Strom-Transport noch Strom-Vertrieb 
einbezogen, d.h. die Aktivitäten, die notwendig sind, gleichviel um 
welche Form der Erzeugung es sich handelt, und selbst wenn der Modus 
der Stromerzeugung auf Stromtransport- und Vertriebsnetze 
Auswirkungen hat.  

Die Produktionskosten der Kernenergie in Frankreich wurden aus der 
Sicht des französischen Bürgers gemessen, der über Tarife, Steuern und 
Abgaben die Kosten finanziert, entweder direkt als Verbraucher oder indirekt 
als Steuerzahler, nachdem der Staat zunächst Eigentümer, dann ganz 
überwiegender Mehrheitsaktionär von EDF und alleiniger Stromerzeuger auf 
dem französischen Staatsgebiet ist. Es geht also nicht darum, die Kosten „für 
EDF“ zu berechnen, und auch für die anderen Beteiligten der Branche nicht; 
wie man sehen wird, erklärt dieser Unterschied der Ansichten die 
verschiedenen Verfahren, die für die Berechnung eines Teils der Kosten 
angewandt werden. 

Identifizierung der Posten aller 
vergangenen, laufenden und künftigen Kosten 

 
Einem didaktischen Ansatz folgend wurden die Ausgaben, die bei der 

Erzeugung einer kWh Atomstrom heute in Frankreich anfallen, in einer 
zeitlichen Gliederung erfasst, mit deren Hilfe man besser versteht, wie im 
Lauf der verschiedenen aufeinanderfolgenden Schritte ein Kostenbetrag 
global bemessen werden kann. Man unterscheidet daher:  

− Die Ausgaben in der Vergangenheit, die im Wesentlichen für den Bau 
von KKW-Anlagen, doch für Tätigkeiten der Forschung und 
Entwicklung anfielen; 

− Zwei Arten aktuell laufender Ausgaben: betriebliche Aufwendungen der 
KKW (Personal, Brennstoff, externer Verbrauch, etc.), wovon ein Teil 
direkt mit der erzeugten Strommenge in Zusammenhang steht; die 
„Begleitkosten“ der Kernenergierzeugung namentlich für Forschung und 
Entwicklung, doch auch für Aufsicht, Sicherheit und Transparenz; 

− Die künftigen Ausgaben, bei denen zu unterscheiden ist zwischen, zum 
einen, Ausgaben in Verbindung mit den Konsequenzen der aktuellen 
Produktion, die jedoch erst nach deren Beendigung wirksam werden 
(Rückbau der KKW, Beseitigung der abgebrannten Brennelemente und 
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Endlagerung radioaktiver Abfälle), und zum anderen, die Investitionen 
und Forschungsausgaben für die künftige Produktion (Fortsetzung des 
Betriebs der KKW, Anpassung an neue Sicherheitsstandards, Bau neuer 
KKW, 4. Generation). 

Der Bericht zielt im Wesentlichen darauf ab, die Produktionskosten 
des aktuellen KKW Parks zu erfassen - durch Bezifferung der bereits 
entstandenen Kosten und der „beschlossenen Kosten“, d.h. aller Kosten, die 
sich aus einer bereits getroffenen Entscheidung ableiten, selbst wenn die 
entsprechenden Ausgaben noch nicht getätigt wurden. Er ermöglicht jedoch 
auch, bestimmte noch „zu treffende Entscheidungen“ zu präzisieren und 
gegebenenfalls zu beziffern, in dem sie von den bereits getroffenen 
unterschieden werden.  

Unterschiedliche Arten der berücksichtigten Kosten  

Die zeitliche Gliederung ermöglicht, die unterschiedlichen Arten der 
berücksichtigten Kosten und der benutzten Informationsquellen zu 
veranschaulichen:  

− Die Ausgaben der Vergangenheit, unabhängig davon, ob Investitionen 
für Anlagenbau oder Aufwendungen für Forschung und Entwicklung 
(F&E), die aus verschiedenen Aufstellungen festgestellter Kosten 
abgeleitet wurden; doch sind diese Aufstellungen, die sich auf 
angefallene Ausgaben erstrecken, die in manchen Fällen vor 40 oder 50 
Jahren gemacht wurden, nicht immer vollständig und außerdem wurden 
sie im weiteren Zeitverlauf nicht nach denselben Methoden aufgestellt. 
Sie mussten also oft überarbeitet und neu berechnet werden; 

− Die laufenden Ausgaben der Gegenwart sind in der Regel leichter zu 
erfassen, insbesondere auf der Basis der Betreiberkonten oder anhand der 
Budgets der Verwaltungen;  

− Die Ausgaben der Zukunft sind notwendigerweise Gegenstand von 
Evaluierungen, nachdem sie noch nicht getätigt wurden. Sie erfordern 
die Aufstellung zahlreicher Annahmen, die klar umrissen werden 
müssen. Der vorliegende Bericht ist eine kritische Analyse der 
Bezifferung dieser künftigen Ausgaben, wie sie in den Betreiberkonten 
dargestellt sind; er testet andere Lösungs- oder Entscheidungsvarianten 
und misst die Sensibilität dieser Ausgaben je nach dem Wert, der für 
relevante Parameter festgehalten wurde, vor allen Dingen nach dem 
Abzinsungssatz;  

− Bestimmte Faktoren können zur Zeit nicht in monetärer Form beziffert 
werden, doch ist es wichtig, sie zu benennen und zu überlegen, auf 
welche Weise sie festgehalten werden könnten. Es handelt sich um, 
positive oder negative externe Effekte der Kernenergieproduktion und 
um die Analyse des aktuellen Systems der Haftpflichtversicherung.  
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Referenzjahr 2010 

Die Zahlen werden in der Regel, zum einen, im laufenden Wert des 
Jahres angegeben, in dem sie aufscheinen, und, zum anderen, auf ihren Wert 
in Euro des Jahres 2010 umgerechnet, nachdem dieses Jahr das letzte ist, für 
welches die Betreiberkonten zum Zeitpunkt der Untersuchunge zur 
Verfügung standen.  

Die Daten vor 2010 werden in Daten vom „Wert 2010“ umgerechnet, 
wobei der Preisindex des Bruttoinlandprodukts (BIP), wie vom statistischen 
Amt INSEE (Anhang 5) veröffentlicht, angewandt wird. 

Für die künftigen Ausgaben wird der festgehaltene Abzinsungssatz 
geprüft und es wird die Sensibilität der Ergebnisse auf dien Satz gemessen.  

Internationaler Vergleich 

Vergleiche mit Erfahrungen und Kosten anderer Länder werden in 
mehreren Kapiteln und in den Anhängen 15, 16 und 17 dargestellt, je nach 
den zur Verfügung stehenden, relevanten Informationen über jeden 
Gegenstand; des Weiteren sind in Anhang 14 allgemeine Angaben über 
mehrere Länder kurz zusammengefasst dargestellt.  

Die internationalen Vergleiche beruhen auf Studien, die im Auftrag 
der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Nuclear Energy Agency 
(NEA) so wie für die Europäische Kommission durchgeführt wurden, wie 
auch auf Informationen, die die Dienststellen der Botschaften Frankreichs in 
Japan, Großbritannien, Belgien, Schweden, Finnland, Deutschland und Vereinigten 
Staaten bereitstellten. Besondere Sorgfalt wurde darauf verwendet, die Abweichungen 
verständlich zu machen, die zwischen den französischen Angaben und jenen aus 
anderen Quellen aufscheinen können; es ist jedoch im Allgemeinen sehr schwierig, 
bezüglich Kohärenz der so miteinander verglichenen Zahlenangaben irgendeine 
Gewähr zu geben. 
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Kapitel I  

Die Aufwendungen in der Vergangenheit 

Die derzeitige Kernenergieproduktion ist das Ergebnis von 
Investitionen in der Vergangenheit sowohl für den Bau der Kernkraftanlagen 
als auf für die Entwicklung von Kompetenzen auf dem Gebiet der Forschung 
und Entwicklung. Die Summe dieser Investitionen ist Bestandteil der Kosten 
der Kernenergie. Aufgrund des Alters einiger dieser Investitionen konnten 
diese manchmal nur geschätzt werden, deren Wahrscheinlichkeit vom Cour 
des Comptes bewertet wurde.  

II  -  Die Höhe der Sachinvestitionen 

Per 31. Dezember 2010 entsprachen die 147 Anlagen (in Betrieb und 
abgeschaltet) rein rechtlich 126 kerntechnischen Anlagen (INB). 
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Aufschlüsselung der zivilen Anlagen auf die einzelnen Betreiber 

Per 31. Dezember 
2010 

EDF CEA AREVA ANDRA Sonstige Insgesamt 

In Betrieb 62 22 10(1) 2 10 106 

In Rückbau (+ 
verbundene 
Anlagen)  

12 21 7  1 41 

Anlagen insgesamt 74 43 17 2 11 147 

Quelle: Cour des Comptes auf der Basis des ASN-Berichts aus dem Jahr 
2010 
(1) ohne die zwei Anlagen in Cadarache, deren Betreiber das CEA ist (in den Anlagen 
des CEA enthalten), deren Rückbaukosten jedoch AREVA tragen muss 

Die Anlagen der EDF-Gruppe, die mehrheitlich aus den 58 Reaktoren 
in Betrieb bestehen, bilden die Hälfte des Ganzen. Das CEA nimmt mit 
einem Portfolio sehr unterschiedlicher Reaktoren, das von 
Forschungsreaktoren bis zu Forschungslabors für abgebrannte 
Kernbrennstoffe reicht, den zweiten Platz ein. AREVA ist in dritter Position. 
Die Spalte „Sonstige“ umfasst die Anlagen des CNRS und privater 
Unternehmen. 

Der Großteil der Sachinvestitionen, die in der Vergangenheit zur 
Produktion von Atomstrom in Frankreich realisiert wurden, kann demnach in 
vier Kategorien eingeordnet werden: in die – abgeschalteten oder laufenden – 
Kernkraftwerke von EDF, die Anlagen des Brennstoffzyklus von AREVA, 
die Anlagen zur Lagerung der Abfälle der ANDRA und die 
Forschungsanlagen des CEA. Teil I dieses Kapitels zielt darauf ab, die für die 
zwei ersten Kategorien getätigten Investitionen zu beziffern; die Investitionen 
der Nationalen Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle (ANDRA, 
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) wie auch die Kosten 
der Anlagen, die für Forschungszwecke erbaut wurden und verwendet 
werden, vor allem vom CEA, sind in die Forschungsausgaben integriert, die 
im Teil II betrachtet werden. 

Die EDF-Kernkraftwerke werden in „Generationen“ eingeteilt. Die 
Kraftwerke der „1. Generation“ umfassen die vor 1978 und damit vor dem 
derzeitigen Park gebauten. Sie sind heute abgeschaltet. Die „2. Generation”, 
die den aktuellen Park bildet, besteht aus 58 Druckwasserreaktoren (DWR). 
Die dritte Generation umfasst derzeit nur den EPR (European Pressurized 
Reactor), der in Flamanville im Bau ist. 
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A - Die abgeschalteten Kraftwerke der 1. Generation 

Die erste Generation besteht aus 8 Reaktoren unterschiedlicher 
Technologien3. Die ersten Kraftwerke, die in Frankreich gebaut wurden, 
verwendeten die vom CEA entwickelte, auf Graphit und Gas basierende 
UNGG-Technologie. Zu dieser Gruppe gehören 6 Reaktoren, die von 1963 
bis 1972 in Chinon, Saint Laurent und in Bugey in Dienst gestellt wurden. Zu 
dieser Kraftwerksgruppe der 1. Generation zählen aber auch das Kraftwerk 
Brennilis (Schwerwasser-Reaktor) und das Kraftwerk Chooz A 
(Leichtwasser-Reaktor), das wie die derzeitigen Kraftwerke auf einem – nur 
sehr viel kleineren – DWR-Reaktor basiert. 

Alle diese Kraftwerke sind heute abgeschaltet. In den Büchern von 
EDF sind sie allerdings noch in Form von Rückstellungen für den Rückbau 
enthalten, da dieser noch aussteht.  

Die Erstinvestitionskosten dieser Kraftwerke als Summe aus Bau-, 
Planungs- und Aufwendungen vor der Aufnahme des Betriebs sowie 
Bauzinsen betragen 6 Mrd. €2010. 

Die Reaktoren der ersten Generation (außer Superphénix) 

Reaktoren  Typ Inbetriebnahme Mio. € (nominal) Mi o. € 
2010 

Chinon A1 UNGG 1963 54 500 

Chinon A2 UNGG 1965 91 775 

Chinon A3 UNGG 1967 128 1.011 

Brennilis Schwerwasser 1967 33 249 

Chooz A DWR 1967 75 582 

Saint Laurent 
A1 

UNGG 1969 142 1.047 

Saint Laurent 
A2 

UNGG 1971 107 733 

Bugey 1 UNGG 1972 183 1.200 

Insgesamt   813 6.097 

Quelle: EDF 

 

                                                 
3 außer Superphénix (Schneller Brüter), dessen Fall gesondert behandelt wird (II, S. 
35). 
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B - Die 58 Reaktorblöcke, die derzeit im Betrieb sind 

1 -  Zusammensetzung und Alter des derzeitigen Parks 

Ein Atomstrom-Produktionsstandort umfasst derzeit im Allgemeinen 
mehrere Reaktorblöcke, die auch Funktionseinheiten mit Netzanschluss sind. 
Ein Block umfasst im Wesentlichen einen Reaktor, ein Gebäude für den 
Kernbrennstoff, einen Maschinenraum, in dem der Strom aus dem 
Wasserdampf produziert wird, der aus der Kernreaktion resultiert, und ein 
Kühlsystem. Die meisten Blöcke wurden paarweise gebaut: Die paarweise 
Bauweise ist üblich, wobei jedem Paar eine mittleres Datum der industriellen 
Indienststellung zugewiesen wurde. 

Diese Inbetriebnahmen erfolgten schrittweise zwischen 1978 
(Fessenheim 1-2) und 2002 (Civaux 1-2). Bei einem durchschnittlichen 
Indienststellungsjahr 1985 belief sich das Durchschnittsalter des Parks im 
Jahr 2010 auf 25 Jahre4. Die folgende Grafik veranschaulicht die finanziellen 
Anstrengungen im Zusammenhang mit dem Bau der Blöcke, die zu Beginn 
der 1980er Jahre besonders hoch waren. 

Kostenverlaufskurve der Baukosten,  
in Euro zum Nominalwert 
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Quelle: EDF 

Die Blöcke, die derzeit in Frankreich im Betrieb sind, d. h. die zweite 
Generation der französischen Kraftwerke, gehören alle zur Kategorie der 
Druckwasserreaktoren (DWR). In dieser Hinsicht ist der französische 
Bestand homogener als in anderen Ländern, was die Instandhaltung 
erleichtert, aber auch negative Serieneffekte bei technischen Problemen 
begünstigt. 

                                                 
4 Bei einer Berechnung, die die Leistung der Blöcke gewichtet, betrug das 
Durchschnittsalter des Parks im Jahr 2010 24 Jahre. 
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Die derzeit betriebenen Böcke kann man in Abhängigkeit von ihren 
technischen Besonderheiten und ihrer Leistung in mehrere „Klassen” 
unterteilen. Zu den ersten Blöcken mit einer Leistung von 900 MW kamen ab 
1985 Blöcke mit je 1.300 MW und ab 2000 vier Blöcke mit je 1.450 MW 
hinzu. Neben seiner Nennleistung ist jedes Blockpaar durch seine 
„kontinuierliche Nettoleistung” gekennzeichnet, d. h. die maximale 
elektrische Leistung, die es dauerhaft abgeben kann.  

2 -  Erstinvestitionskosten des Parks 

Neben den eigentlichen Baukosten umfassen die Erstaufwendungen, 
die mit der industriellen Inbetriebnahme von Kernkraftwerksblöcken 
verbunden sind, die Planungskosten, die Kosten für die Arbeitskraft und die 
Aufwendungen vor Betriebsbeginn, was der schrittweisen „Aufrüstung” des 
Kraftwerks vor seiner industriellen Nutzung entspricht. Diese Kosten werden 
unter dem Begriff „Overnight-Kosten” zusammengefasst. 

Die Baukosten 

Die Baukosten belaufen sich auf der Grundlage der von EDF erstellten 
Kostenverlaufskurve, die die Aufwendungen für den Kraftwerksbau 
widerspiegelt, auf 36,9 Mrd. € (nominal) (s. folgende Tabelle), verteilt auf 
die Jahre von 1969 bis 2004, d. h. 72,9 Mrd. €2010. 

Diese Kosten entziehen sich einem allgemeinen Finanzbuchhaltungs-
Vergleich, da die von EDF angewendeten Buchführungsprinzipien im 
betrachteten Zeitraum von einem, im Wesentlichen, Budgetansatz5 über eine 
Buchführung nach französischem Recht zu einer Buchführung nach IFRS-
Normen geändert wurden und damit zu starken Veränderungen ausgesetzt 
waren. Trotz alledem sind diese Zahlen mit den alten internen Unterlagen 
von EDF kohärent, und da es keine anderen anwendbaren Methoden gibt, 
stellt die Basis 72,9 Mrd. €2010 die beste verfügbare Schätzung der 
historischen Baukosten für den Kernkraftwerkspark dar6. 

                                                 
5 Das wichtigste Buchhaltungsdokument war für lange Zeit ein „Voranschlag der 
Ausgaben und Einnahmen”. 
6 In der Praxis wurden 5 % der Investitionen in den aktuellen Park (Äquivalent von 
2,7 Blöcken) durch Beteiligungen externer Unternehmen finanziert: Diese verfügen 
als Gegenleistung über einen entsprechenden Anteil vom Strom, der ihnen auf der 
Grundlage der ermittelten Betriebskosten in Rechnung gestellt wird. Diese 
Beteiligung hat demnach keine signifikanten Auswirkungen auf die 
Produktionskosten von EDF. 
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Baukosten des derzeitigen Kernkraftwerksparks 

 

Blockpaar 
Kontinuierliche 
Nettoleistung 

Durchschnittliche 
industrielle 

Inbetriebnahme 

Baukosten  
(in Mio. € 
nominal) 

Baukosten  
(in Mio. € 

2010) 

Kosten je 
MW  

(in € 2010) 
900 Megawattklasse 

Fessenheim 1.2 1.780 MW Februar 1978 348 1.488 835.955 
Bugey 2.3 1.840 MW März 1979 423 1.630 885.869 
Bugey 4.5 1.800 MW Oktober 1979 474 1.619 899.444 

Tricastin 1.2 1.840 MW Dezember 1980 754 2.191 1.190.760 
Tricastin 3.4 1.840 MW August 1981 523 1.512 821.739 
Blayais 1.2 1.830 MW Juli 1982 824 2.185 1.194.535 
Blayais 3.4 1.820 MW Oktober 1983 845 2.032 1.116.483 

Dampierre 1.2 1.800 MW November 1980 702 2.109 1.171.667 
Dampierre 3.4 1.800 MW August 1981 560 1.575 875.000 
Gravelines 1.2 1.840 MW Dezember 1980 759 2.294 1.246.739 
Gravelines 3.4 1.840 MW August 1981 572 1.620 880.435 
Gravelines 5.6 1.820 MW Juni 1985 1.017 1.989 1.092.857 
St Laurent 1.2 1.760 MW August 1983 723 1.972 1.120.455 

Chinon 1.2 1.740 MW Mai 1984 787 1.997 1.147.701 
Chinon 3.4 1.760 MW September 1987 1.115 1.969 1.118.750 
Cruas 1.2 1.760 MW Oktober 1984 994 2.206 1.253.409 
Cruas 3.4 1.760 MW November 1984 837 1.722 978.409 
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1.300-Megawattklasse 
Paluel 1.2 2.580 MW Dezember 1985 1.743 3 950 1 531.008 
Paluel 3.4 2.580 MW April 1986 1.555 2 985 1 156.977 

St Alban 1.2 2.600 MW September 1986 1 519 2.935 1.128.846 
Flamanville 1.2 2.580 MW Januar 1987 1.727 3.320 1.286.822 
Cattenom 1.2 2.565 MW September 11987 1.933 3.484 1.358.285 
Cattenom 3.4 2.600 MW Juli 1991 1.836 2.837 1.091.154 
Belleville 1.2 2.620 MW September 1988 1.735 2.987 1.140.076 
Nogent 1.2 2.620 MW September 1988 1.881 3.128 1.193.893 
Penly 1.2 2.660 MW November 1991 2.223 3.420 1.285.714 

Golfech 1.2 2.620 MW August 1992 2.193 3.265 1.246.183 
1.450-Megawattklasse 

Chooz 1.2 2 910 MW Juli 2000 3.450 4.758 1.635.052 
Civaux 1.2  2 945 MW Mai 2002 2.895 3.683 1.250.594 

INSGESAMT 62.510 MW  36.948 72.862 1.165.605 

Quelle: EDF 
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Die Kosten je installierten MW sind im Laufe der Zeit, wenn auch 
nicht gleichmäßig, vor allem aufgrund strengerer Vorschriften schrittweise 
gestiegen. Darüber hinaus waren die Baukosten sowohl für die Pilotanlagen 
als auch für die ersten Blöcke jedes Standorts aufgrund erheblicher späterer 
Einsparungen durch Zusammenlegung einiger Anlagen im Allgemeinen 
höher. Die durchschnittlichen Kosten betrugen 1,17 Mio. €2010 je MW . 

Die Kosten für Planung und Arbeitskraft 

Die von EDF für die Planung und Arbeitskraft für Bauherren- und 
Bauleitung aufgewendeten Kosten wurden auf der Basis der jährlich lt. 
Aufzeichnungen ermittelten Ingenieurkosten, d. h. von insgesamt 78,15 Mio. 
Stunden für die Errichtung des gesamten Parks, berechnet. Die für diese 
Stundenanzahl ermittelten Ausgaben belaufen sich auf 3.063 Mio. € 
(nominal) (6.888 Mio. €2010), was einem impliziten Ingenieur-Stundensatz 
von 88 €2010 entspricht und mit den tatsächlichen Sätzen übereinstimmt. 

Die Aufwendungen vor Betriebsbeginn 

Die Aufwendungen vor Betriebsbeginn entsprechen den Kosten, die 
der zukünftige Betreiber vor der industriellen Indienststellung der Kraftwerke 
für Kernkraftwerksabgaben, Tests der verschiedenen Systeme und 
Personalschulung aufwenden musste. Sie wurden auf der Grundlage 
pauschalierter Annahmen auf 3.488 Mio. €2010 geschätzt, was nur eine 
Vorstellung über die Größenordnung der historisch tatsächlich 
aufgewendeten Kosten vermittelt, da diese nicht genau rekonstruiert werden 
können.  

Die „Overnight”-Kosten 

Die Erstinvestitions-„Overnight”-Kosten des aktuellen Parks als 
Zusammenfassung der Bau-, Planungs- und Kosten für die Arbeitskraft sowie 
der Kosten vor Betriebsbeginn können demnach, trotz der Unsicherheit 
mancher Zahlen, mit 83,2 Mrd. €2010 angenommen werden. 

Die Erstinvestitionen in den derzeitigen Park 

Aufschlüsselung der Overnight-Kosten In € 2010 
Baukosten 72.862 Mio. € 
Kosten für Planung und Arbeitskraft 6.888 Mio. € 
Kosten vor Betriebsbeginn 3.488 Mio. € 

Insgesamt 83.238 Mio. € 

Quelle: EDF 
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3 -  Abschreibung der Investitionen in den derzeitigen Park 

Der derzeitige Kernenergie-Produktionspark ist vom buchhalterischen 
Standpunkt aus größtenteils abgeschrieben:  

− Die derzeit in Betrieb befindlichen Kernkraftwerksblöcke wurden 
zunächst nach französischen Normen über 30 Jahre degressiv 
abgeschrieben. Diese Methode implizierte erhebliche Zuweisungen in 
den ersten Jahren, die sich später stark ansteigend verringerten. 

− Am 1. Januar 2003 wurde die Abschreibung aufgrund des Übergangs zu 
den IFRS-Buchhaltungsnormen7 rückwirkend nach der linearen 
Methoden neu berechnet, was seinen Niederschlag in Korrekturen auf 
Ebene des Eigenkapitals und eine korrelative Neubewertung des 
Anlagevermögens in der Bilanz von EDF fand (der Bruttowert blieb 
unverändert, aber die kumulierten Abschreibungen wurden nach unten 
korrigiert). 

− Parallel dazu hatte EDF unter der Annahme, dass diese wahrscheinliche 
Laufzeit den Anforderungen der Buchhaltungsregeln8 besser entspricht, ab 
diesem Zeitpunkt die Kraftwerke auf der Basis einer Laufzeit von 40 Jahren 
abgeschrieben, auch wenn rein rechtlich die Entscheidung über eine 
Verlängerung der Laufzeit jedes Kraftwerks um 10 weitere Jahre nur von der 
Regierung nach einer Zehnjahres-Sicherheitsprüfung durch die ASN 
getroffen werden kann, die die Vorschriften für diese neue Verlängerung 
festlegt. Die 2003 für jedes Kraftwerk verbleibenden Abschreibungen 
wurden also linear für eine Laufzeit von 40 Jahren berechnet.  

Aufgrund der Tatsache des Durchschnittsalters des Parks und der 
ursprünglichen Abschreibung, die für eine Laufzeit von 30 Jahren berechnet 
worden war, ist festzustellen, dass der Kernkraftwerkspark heute zu einem 
großen Teil abgeschrieben ist: Ende 2010 waren die Erstinvestitionen zu ca. 
75 % abgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Chronologie der 
Indienststellung der Blöcke hatten sich die Abschreibungen im Wesentlichen 
auf die Geschäftsjahre Ende der 80er / Anfang der 90er Jahre konzentriert. 

Unter Berücksichtigung der o. g. Änderungen bei der Berechnung der 
Abschreibungen und weil die Abschreibung der Erstinvestition mit der EDF-
Buchführung nicht nachvollzogen werden kann, sondern nur die der 
Gesamtinvestition, inkl. der Aufwendungen für anlagewirksame 
Instandhaltungsmaßnahmen, die seit seiner Errichtung in den Park 
eingeflossen waren (s. unten), belief sich die Höhe der jährlichen 
Abschreibungen 2010, die seit 2005 um 19 % (in € nominal) stieg, auf 
1.352 Mio. €. 

                                                 
7 IFRS: International Financial Reporting Standards 
8 Lt. IFRS-Vorschriften muss die Abschreibungsdauer der „wahrscheinlichen 
Nutzungsdauer” entsprechen.  

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



26 COUR DES COMPTES 

Zuweisungen zu Abschreibungen des Geschäftsbereichs Kernkraft von EDF 

Mio. € nominal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abschreibungen 1.137 1.131 1.236 1.232 1.272 1.352 

Quelle: EDF 

Man kann auch die Erstinvestitionskosten (83.238 Mio. €) durch 
verschiedene mögliche Laufzeiten teilen, um die durchschnittlichen 
jährlichen Aufwendungen abzuschätzen, die sich daraus ergeben. Diese Zahl 
wird dann in Abhängigkeit von der jeweils berücksichtigten Laufzeit 
schwanken, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Erstinvestition im Verhältnis zur Laufzeit des Parks (€2010) 

Hypothetische Laufzeit des 
Parks 

30 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 60 Jahre 

Durchschnittliche jährliche 
Aufwendungen in Mio. € 

2.775 2.081 1.665 1.387 

Quelle: Cour des Comptes 

4 -  Die Instandhaltungsinvestitionen 

Die Erstinvestitionen für den Bau der Kraftwerke wurden in den 
Folgejahren durch zusätzliche Investitionen ergänzt, entweder zur 
Aufrechterhaltung eines normalen Betriebszustands des Parks oder zur 
Verbesserung seiner Produktionskapazitäten oder seiner Sicherheit. Diese 
Instandhaltungsaufwendungen wurden auf zweierlei unterschiedliche Weise 
verbucht: Sofern es „normale” Wartungskosten waren, wurden sie als 
Betriebsaufwand verbucht (s. Kapitel II), anderenfalls als Anlagevermögen, 
wobei darauf hinzuweisen ist, dass sich die Buchhaltungsvorschriften, die 
bestimmen, was als Betriebskosten und was als Anlagevermögen zu 
verbuchen ist, im Laufe der Zeit geändert haben. 

Aufgrund der o. g. buchhalterischen Gründe ist es nicht möglich, die 
Gesamtsumme dieser Instandhaltungsinvestitionen zu ermitteln, die seit dem 
Bau in den Park realisiert wurden. Die folgende Tabelle weist den Betrag 
dieser Aufwendungen auf, die seit 2003 als Anlagevermögen verbucht 
wurden. Sie betreffen Änderungen, die im Rahmen der Zehnjahresprüfungen 
vorgenommen wurden, die lt. Gesetz vorgeschrieben sind und die unter der 
Aufsicht der Behörde für nukleare Sicherheit (ASN, Autorité de sûreté 
nucléaire) durchgeführt wurden, Investitionen, die notwendig waren, um die 
neuen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, notwendige 
Aufwendungen für den Betrieb der Kraftwerke über eine Laufzeit von 40 
Jahren und umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen 
Havarien, die den Verfügbarkeitsgrad der Kraftwerke einschränken.  
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Die folgende Tabelle zeigt, dass sich diese Investitionen, in 
inflationsbereinigten Euro 2010, von 2003 bis 2010 fast verdreifacht hatten 
und von 2007 bis 2010 um 61 % gestiegen waren.  

Instandhaltungsinvestitionen in den derzeitigen Park 

Instandhaltungs-
investition 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mio. € 
(nominal) 

518 568 664 790 1027 1.221 1.476 1.748 

Mio. € 2010 584 630 723 842 1.067 1.237 1.488 1.748 

Quelle: EDF  

In den ersten Jahren nach dem Jahr 2000, als sich die Kraftwerke einer 
Laufzeit von ca. 15 oder 20 Jahren näherten, war eine Verlangsamung der 
Aufwendungen für Instandhaltungsinvestitionen festzustellen. Das 
unzureichende Niveau dieser Instandhaltungsinvestitionen zu Anfang der 
2000er Jahre war die Ursache für Havarien und Leistungsabfälle9. EDF 
unternimmt derzeit Anstrengungen, um diesen Rückstand aufzuholen, vor 
allem, um die Verringerung des Verfügbarkeitsgrads des Parks aufzuhalten, 
die daraus von 2006 bis 2009 resultierte, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Entwicklung des Verfügbarkeitsgrads der Kernkraftwerke 

Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Verfügbarkeits- 

grad in % 
83,6 80,2 79,2 78(1) 78,5 

80,7 
geplant 

Quelle: EDF 

(1) 75 % unter Berücksichtigung der Auswirkungen sozialer Bewegungen 

Dieser geringe Verfügbarkeitskoeffizient der letzten Jahre erklärt sich 
teilweise durch außergewöhnliche Havarien, die in unzureichenden, den 
Verfügbarkeitsgrad des Parks senkenden Instandhaltungsinvestitionen zur 
Vorbeugung gegen unplanmäßige Abschaltungen begründet sind. Allerdings 
steigen jetzt die Instandhaltungsinvestitionen wieder regelmäßig, vor allem 

                                                 
9 Anhörung des Präsidenten von EDF vor dem Wirtschaftsausschuss des Parlaments 
am 26. Januar 2011: „Dieser Park befindet sich heute in einer Schlüsselphase: Die 
meisten Blöcke werden in der nächsten Zeit die wichtige Altersgrenze von 30 Jahren 
überschreiten, was in der Schwerindustrie – wozu auch wir gehören – der Erneuerung 
der großen Bauteile entspricht. Es beginnt die Periode des „großen Kielholens” in 
dem Sinn, dass große Ausrüstungen wie Dampferzeuger, Generatoren, 
Transformatoren ausgetauscht werden müssen, wie das bereits unsere amerikanischen 
und europäischen Kollegen taten. Wir haben auf diesem Gebiet einen Rückstand. 
Dieser hat keine Auswirkungen auf die Sicherheit, verursacht aber schwere Havarien 
und behindert unser Leistung.” 
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aufgrund der Beschleunigung des Programms zum Austausch der 
Dampfgeneratoren der 900-Megawattklasse.  

EDF hat ferner vorgesehen, diese Aufwendungen in den kommenden 
Jahren stark zu erhöhen (+ 50 % zwischen 2010 und 2013), um den eigenen 
Verfügbarkeitsgrad wiederherzustellen und ihn auf 85 % zu bringen (s. 
Kapitel III-II-A-1 Laufzeitverlängerung der Kraftwerke). 

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Verfügbarkeitskoeffizient während 
der Zeiträume, in denen u. U. langwierige Instandhaltungsmaßnahmen 
stattfinden, erneut absinken kann. Die Investitionen verhindern zwar 
prinzipiell ein zusätzliches Absinken dieses Koeffizienten, können ihn aber 
nicht sofort verbessern. 

Verfügbarkeitskoeffizienten von Druckwasserreaktoren weltweit 

 USA Spanien Belgien DE Großbritannien Japan China 

2009 89,5 76,8 87,6 80,2 87,4 82,4 87,4 

2010 90,4 89,7 88,0 86,4 45,6(1) 77,3 87,9 

Quelle: CEA Elecnuc (Informationen und Statistiken über Kernkraftwerke 
weltweit) 

(1): Ausfall eines Druckhalters in Sizewell (British Energy) 

5 -  Buchwert des derzeitigen Parks 

Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass sich aus den Büchern 
der EDF die Gesamt-Investitionskosten (Erst- und 
Instandhaltungsinvestitionen), die seit Baubeginn realisiert wurden, nicht 
genau Jahr für Jahr ablesen lassen.  

Dem gegenüber ist aus den Büchern des Unternehmens, nach 
Ausgliederung der Anteile, die auf den Nuklearbereich entfallen, der Netto-
Buchwert des Kernkraftwerksparks ablesbar. Dieser buchhalterische 
Nettowert ist die Summe aus dem nicht abgeschriebenen Restbetrag der 
Erstinvestitionen (für die älteren Blöcke sehr gering und signifikanter für die 
neueren) und dem nicht amortisierten Anteil der 
Instandhaltungsinvestitionen, die ins Anlagevermögen eingestellt wurden.  

Der Bruttowert (54,6 Mrd. €), der in der nachfolgenden Tabelle als 
Summe der historischen Werte ausgewiesen wird, stellt die Aufwendungen 
für die Erstinvestitionsaktiva in den historischen Park zum damaligen 
Nennwert dar (im Wesentlichen 36,9 Mrd. € Baukosten, wie aus der Tabelle 
auf den Seiten 18 und 19 hervorgeht), zzgl. Instandhaltungsinvestitionen, die 
in das Anlagevermögen eingestellt wurden, und abzüglich ersetzter Aktiva, 
ausgedrückt in nicht inflationsbereinigten Zahlen. 
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Buchwert des Kernkraftwerksparks zum 31.12.10  
(nach französischen Normen) 

In Mio. € Brutto-Buchwert Abschreibungen Netto-Buchwert 

Grundstücke und Gebäude  6.968  - 4.405  2.563 

Kernkraftwerksblöcke 46.129 - 31.201 14.928 
Betriebseinrichtungen und 

Werkzeuge, außer Netz 
  1.121      - 793      328 

Sonstige Sachanlagen      424      - 334        90 

Insgesamt 54.642 - 36.733 17.909 

Quelle: EDF 

Diese hohen Abschreibungen, die auf der Basis der historischen 
Kosten in nicht inflationsbereinigten Euro berechnet wurden, erklären den 
geringen Netto-Buchwert des derzeitigen Kernkraftwerksparks in den 
Büchern von EDF (17,9 Mrd. €), wobei dieser Wert nur sehr marginal von 
den Zahlen abweicht, die nach IFRS-Normen ermittelt wurden 
(buchhalterischer Nettowert 18 Mrd. €). 

6 -  Bauzinsen 

Die Kosten für den Bau eines Kernkraftwerks fallen lange bevor 
dieses Strom produziert an, . Während dieser ganzen Zeit muss das 
Unternehmen die mit dem Bau verbundenen Kosten decken, ohne im 
Gegenzug von Einnahmen profitieren zu können. Die derzeit geltenden 
IFRS-Buchführungsnormen erlauben, zur Finanzierung der Ausgaben 
während des Baus die Kosten für Bauzinsen in die Bilanz als Anlage 
einzustellen sowie über dieselbe Dauer wie das Bauwerk selbst 
abzuschreiben und nicht als Kosten des Geschäftsjahrs zu führen. Vor diesem 
Hintergrund können sie als Bestandteil der Erstinvestition betrachtet werden.  

Auf der Grundlage der Chronik der Baukosten ist die 
durchschnittliche, mit dem Bau der Kraftwerke verbundene Darlehensdauer 
berechenbar. Für den Produktionsbeginn sind zwei Daten maßgeblich: das 
Datum des „ersten Anschlusses” (erste Einspeisung von Strom in das Netz) 
und die „industrielle Inbetriebnahme” (für den Bauabschluss vertraglich 
fixiertes Datum, ab dem die buchmäßigen Abschreibungen beginnen). Die 
tatsächliche Stromproduktion steigt zwischen diesen beiden Daten, die 
mehrere Monate oder sogar Jahre auseinanderliegen können, kontinuierlich. 

Wenn man als Bezug für den Beginn der Stromproduktion das 
durchschnittliche Datum zwischen dem ersten Anschluss und der 
industriellen Inbetriebnahme annimmt, kommt man auf eine 
durchschnittliche Darlehensdauer von 3,24 Jahren (Differenz zwischen dem 
„durchschnittlichen” Baudatum und dem „durchschnittlichen” 
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Produktionsdatum). Bei dieser Berechnung wird nicht nur die Bauzeit der 
Kraftwerke berücksichtigt, sondern auch die „Politik der Nivellierung”, mit 
der EDF in der Vergangenheit bewusst die industrielle Indienststellung 
zahlreicher Blöcke verschoben hatte, vor allem, um 
Produktionsüberkapazitäten zu vermeiden: Zunächst führten 1983 und 
danach 1986 „Nivellierungen” zu einer Verschiebung der Indienststellung der 
letzten Blöcke von Chinon sowie aller 1.300-MW-Blöcke von mehreren 
Monaten. Daneben hatte EDF bei einigen Baustellen die Bauarbeiten 
vorgezogen. Für die jüngsten Blöcke von Chooz und Civaux ist die 
durchschnittliche Darlehenslaufzeit sowohl aufgrund von technischen 
Schwierigkeiten (fehlgeschlagene Neukonzipierung eines Kontroll-
Steuerungs-Modells) als auch wegen erheblicher – bewusster - 
Verzögerungen bei der Inbetriebnahme dieser Blöcke, deren Leistung zu 
Überkapazitäten geführt hätte, besonders lang (10 bzw. 7,6 Jahre).  

Die Bauzinsen entsprechen einem erhöhten Finanzbedarf, der 
normalerweise durch kurzfristige Zinsinstrumente zu Kreditbedingungen 
gedeckt wird, die im Augenblick des Baus gelten. Als Richtschnur ist vom 
durchschnittlichen langfristigen Zinssatz für Schuldverschreibungen 
öffentlicher Emissionen bei Abzug des Inflationseffekts auszugehen, d. h. für 
den Zeitraum 1977-2022, von einem durchschnittlichen Realzins von 4,5 % 
pro Jahr. 

Auf der Basis des bereinigten Zinssatzes von 4,5 % und einer 
durchschnittlichen Darlehensdauer von 3,24 Jahren erhält man eine 
Bauzinsensumme von 12,78 Mrd. €2010

10
. 

7 -  Finanzierung des Parks 

Neben den Investitionen an sich hatte auch ihre Finanzierung Kosten 
verursacht, wobei es nicht möglich ist, diese direkt auf der Basis der EDF-
Buchführung zu berechnen, da die Investitionen für den Kernkraftwerkspark 
nicht von den anderen Investitionen und dem sonstigen Finanzierungsbedarf 
des Unternehmens getrennt wurden. Dem gegenüber ist es unter 
Berücksichtigung des Umfangs dieser Investitionen in die Kernenergie 
wahrscheinlich, dass sie den Finanzbedarf von EDF sehr stark beeinfluss 
haben.  

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Finanzstruktur des 
Unternehmens entwickelte, vor allem auf Seiten des Kapitals und der 
Verschuldung. Die Eigenmittel von EDF wurden bis Ende der 70er Jahre 
durch regelmäßige Kapitalzuführungen von Seiten des Staates konsolidiert. 
Das Kapital des Unternehmens hatte sich von 1975 bis 1980, also von dem 

                                                 
10 Hinweis: Zur Berechnung der Miet- und Wiederbeschaffungskosten berechnet EDF 
die Bauzinsen mit einem Zinssatz von 7,8 %, was zu einer Gesamtsumme von 
23 Mrd. €2010 führt. 
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Augenblick an, an dem mit dem Bau des Kernkraftwerksparks begonnen 
wurde, erheblich erhöht. Ab 1981 stellte der Staat seine Kapitalzuführungen 
ein, so dass die Buchhaltung einen erheblichen Verlustvortrag und eine starke 
Zunahme der Verschuldung aufwies11. 

Entwicklung des Eigenkapitals und der Verbindlichkeiten von EDF 
während der Hauptbauphase des Kernanlagenparks 

In Mio. € 
(nominal) 

Eigenkapital* 
Vortrag auf 

neue 
Rechnung 

Verbindlichkeiten 

1975 3.151    - 279  7.681 
1980 10.434    - 682 17.823 
1985 9.241 - 3.480 42.133 
1990 6.374 - 4.280 46.321 
1996 6.163 - 2.798 31.337 
1997 11.597      235 29.532 
2000 12.961      327 28.682 

Quelle: EDF, statistisches Jahrbuch, Vermögenslage 
* Kapital, Rücklagen und Sonderposten mit Rücklageanteil 

Als früheres Staatsunternehmen arbeitete EDF lange mit einer 
Buchführung, die man als „Haushaltsbuchführung” bezeichnen könnte: Mit 
den Einnahmen, die dem Unternehmen über die vom Staat festgelegte 
Tarifpolitik zuflossen, konnten normalerweise die vom Betreiber 
eingegangenen Verbindlichkeiten ausgeglichen werden. Die drei Jahre 1981-
1983 wichen von diesem Prinzip ab: Zu dieser Zeit konzentrierte sich der 
Staat auf die Bekämpfung der Inflation, was Auswirkungen auf die 
Ausgewogenheit der Bücher des öffentlichen Stromversorgers hatte, die 
erhebliche Verluste auswiesen (2,8 Mrd. € in 3 Jahren). Dieser Verlust erklärt 
den Großteil der wiederholten Verlustvorträge vor 1989. 

Der Gipfel der Verschuldung fiel in das Jahr 1990, in dem 90 % der 
Bausumme des Parks fällig wurden. Man kann feststellen, dass die 1990er 
Verbindlichkeiten, die dem Äquivalent von 64,8 Mrd. €2010 entsprechen, auf 
derselben Ebene angesiedelt sind wie die „Overnight”-Kosten des Parks zur 
selben Zeit. 

Der signifikante Abbau des Verlustvortrags und der Verschuldung zu 
Beginn der 90er Jahre fällt mit der industriellen Indienststellung zahlreicher 
Blöcke Ende der 1980er Jahre zusammen. Die Sanierung der Finanzen wird 

                                                 
11 Diese Daten über die Verbindlichkeiten sind breiter gefasst als die Angaben im 
Bataille-Bericht (33,9 Mrd. € 1990 (nominal)), die sich nur auf die mittel- und 
langfristige Finanzverschuldung beziehen. 
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dann, 1997, von einer Umstrukturierung der Bilanz begleitet, dank der die 
Vorträge bereinigt und die Rücklagen bedient werden konnten.  

Wie aus einem vorhergehenden Bericht12 des Cour des Comptes 
ersichtlich, waren im Rahmen von Verträgen zwischen dem Staat und dem 
Unternehmen zeitgleich Preissenkungen geplant, um die „Abgabeprise an die 
Kosten anzupassen und die Kunden an der Verringerung der finanziellen 
Aufwendungen und den Produktivitätssteigerungen zu beteiligen”. Die 
Preissenkung betrug für den Zeitraum 1985-1995 in inflationsbereinigten 
Franc 22 %, wogegen die neue Unternehmensvereinbarung eine neue 
Preissenkung um 14 % für 1997-2000 vorsah.  

Auch wenn das oben beschriebene Bild EDF insgesamt betrifft und 
nicht nur die Kernenergie, kann man davon ausgehen, dass der 
Kernkraftwerkspark wie die anderen Aktiva sowohl durch 
Kapitalzuführungen des Staates als auch durch die Verschuldung des 
Unternehmens finanziert wurde, die 1990 direkt nach der stärksten 
Investitionsperiode ihren Höchststand erreichte. 1996 verlautbarte EDF, dass 
das Kernenergieprogramm zu 50 % aus eigenen Mitteln und zu 8 % durch 
Zuführungen des Staates finanziert wurde und die restlichen 42 % durch 
Verschuldung. Allerdings ist es schwierig, daraus präzise Schlussfolgerungen 
im Hinblick auf die Kosten dieser Finanzierung abzuleiten. 

* Was die Zuführungen des Staates betrifft, so konnten die 
Kapitaleinlagen mittels eines Systems der Verzinsung des zugeführten 
Kapitals verzinst werden, auch bei Nichtvorliegen eines positiven 
Ergebnisses. Ab 1984 wurde eine Zusatzverzinsung eingeführt, die auf der 
Basis der Ergebnisse berechnet wurde. Nach Abschluss der Umstrukturierung 
im Jahr 1997 wurden die Verzinsung der Kapitalzuführung von 5 % auf 3 % 
korrigiert und die Zusatzverzinsung begrenzt, so dass die Gesamtverzinsung 
für den Staat 6 % der Kapitalzuführung nicht überschreiten konnte. 

Das statistische Jahrbuch, das zu dieser Zeit vom Unternehmen 
erarbeitet wurde, weist jährliche Zinsen für den Staat in der Größenordnung 
von 1 Mrd. F für die 1970er Jahre aus, von 2 Mrd. F für die 1980er Jahre und 
von 3 Mrd. F für die 1990er Jahre. Unter Berücksichtigung der Inflation stellt 
die Verzinsung der Kapitalzuführungen des Staates von 3 bis 6 % eine 
geringe Realverzinsung dar, die deutlich unter dem theoretischen Satz von 8 
bzw. 9 % (inflationsbereinigt) liegt, die zu der Zeit vom Commissariat 
général au Plan für staatliche Unternehmen vorgesehen war. 

* In punkto Verschuldung profitierte das Staatsunternehmen EDF in 
der Vergangenheit aufgrund seiner Staatsnähe von Vorzugsbedingungen, da 
dieser bürgte. So konnte sich EDF zu Zinssätzen mit Darlehen versorgen, die 

                                                 
12 Bericht über die Rechnungslegung und das Management von EDF, Geschäftsjahre 
1993 bis 1998 – nicht veröffentlicht 
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mit denen des Staates vergleichbar waren und musste keine Kosten zur 
Finanzierung der Bürgschaften tragen. 

Darüber hinaus fiel der Großteil der Investitionen in den 
Kernkraftwerkspark mit einer Periode hoher Inflation zusammen, die dazu 
beitrug, die von dem Unternehmen zu tragenden finanziellen Lasten zu 
erleichtern. 1979 beispielsweise betrug der durchschnittliche Zinssatz von 7-
jährigen Schuldverschreibungen für Emissionen der öffentlichen Hand 
10,63 %, wogegen die Inflationsrate des BIP 10,26 % betrug, was einem 
tatsächlichen Geldzins von 0,34 % entspricht. Über den gesamten Zeitraum 
von 1977-2002 betrug der Real-Geldzinssatz auf der Basis dieser beiden 
Kennziffern 4,5 %13. Dieses Mittel, das auf der Basis der tatsächlichen 
Erträge der staatlichen Schuldverschreibungen berechnet wurde, vermittelt 
eine Vorstellung über die Höhe der Kosten, die von EDF in der 
Vergangenheit für den Anteil der historischen Investitionen getragen wurden, 
die durch Verschuldung finanziert waren. 

C - Die Anlagen von AREVA 

Der Bericht von Bataille und Galley an das Parlament über die 
Folgekosten des Kernbrennstoff-Kreislaufs, der am 2. Februar 1999 
veröffentlicht wurde, umfasst die folgende Grafik, die ausschnittweise 
Investitionen in diesen Kreislauf veranschaulicht.  

Die Gesamtinvestitionen in diesem Zeitraum14 belaufen sich auf 
114 Mrd. F (nominal), von denen 19 Mrd. F auf die Anreicherung und 
95 Mrd. F auf die Wiederaufarbeitung entfallen, was 30 Mrd. €2010 entspricht 
und damit 8 Mrd. €2010 für die Anreicherung und 22 Mrd. €2010 für die 
Wiederaufarbeitung.  

                                                 
13 Geometrisches Mittel der jährlichen Sätze nach Neutralisierung der Inflation 
14 Der Bericht präzisiert, dass die drei Tricastin-Reaktoren, die die 
Anreicherungsanlage Georges Besse 1 mit Strom versorgen, in dieser Rechnung nicht 
enthalten sind, da sie bei den EDF-Investitionen mitgezählt wurden, was mit dem 
Ansatz des Cour des Comptes in diesem Bericht übereinstimmt. 
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Investitionen der COGEMA-Gruppe  
in den Kernbrennstoff-Kreislauf (TF nominal) 
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Quelle: Bericht von Bataille und Galley an das Parlament über die 
Folgekosten des Kernbrennstoff-Kreislaufs – 2. Februar 1999 

Aus dem Bericht geht hervor, dass die Investitionen in die 
Anreicherungs- und Wiederaufarbeitungskapazitäten zu 50 % von 
ausländischen Kunden für ihren eigenen Bedarf finanziert wurden. 
Demzufolge berücksichtigt der Cour des Comptes als Investitionsbetrag in 
den Cogema-Kreislauf die Hälfte der im Bericht von Bataille und Galley 
genannten realisierten Investitionen, was 15 Mrd. €2010 entspricht, wovon 
4 Mrd. €2010 auf die Anreicherung und 11 Mrd. €2010 auf die 
Wiederaufarbeitung entfallen15. 

Diese Investitionsbeträge entsprechen den „Overnight”-Kosten (Bau, 
Planung, Inbetriebnahme) und umfassen keine verbundenen 
Finanzierungskosten (Bauzinsen). 

AREVA investierte von 2001 bis 2010 ca. 10 Mrd. €2010 in die 
Erneuerung seiner Industrieanlagen (neben seinen Investitionen in 
Bergwerke). Mit diesen Investitionen, die der Erreichung des Endes des 
Lebenszyklus geschuldet waren, konnte das Unternehmen seine 
Produktionskapazitäten ausbauen und auf verschiedene Technologien 
zurückgreifen. So nutzt die neue Anreicherungsanlage Georges Besse 2, die 
Ende 2010 eingeweiht wurde, die Zentrifugentechnik, die 50 Mal weniger 
Strom verbraucht als die zuvor genutzte Gasdiffusion. 

Im Rahmen der folgenden Ausführungen werden nur 40 % dieser 
Investitionen (4 Mrd. € von 10 Mrd. €) berücksichtigt, um der Tatsache 

                                                 
15 Diese Angaben werden von den von AREVA gelieferten Informationen gestützt, die 
sich nur auf die Gesamtbaukosten (Overnight-Kosten ohne Bauzinsen) von Eurodif 
(7Mrd. €2010) und die von zwei neueren La Hague-Anlagen (UP3 und UP 2 800 für 
insgesamt 19,5 Mrd. €2010) beziehen. 

Anreicherung Wiederaufarb. 
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Rechnung zu tragen, dass Frankreich derzeit nur in einer Größenordnung von 
40 % zum Konzernumsatz beiträgt. 

III  -  Die Forschungsaufwendungen 

Der Errichtung des derzeitigen Parks zur Produktion von Kernenergie 
steht im Zusammenhang mit umfangreichen Forschungsprogrammen, die 
diesem Vorhaben vorausgingen und es begleiteten und die als Bestandteil der 
Investitionen und damit der Kosten der Branche16 betrachtet werden können. 
Unter Berücksichtigung des betrachteten Zeitraums von Ende der 50er Jahre 
bis heute, der Vielzahl der Einrichtungen, die mit diesen Forschungen betraut 
waren und ihres veränderten Umfangs sind die erfassten Daten nicht immer 
homogen und nicht immer voll und ganz zuverlässig. Allerdings wird die 
Kohärenz der folgenden Berechnungen insgesamt durch diese Unsicherheiten 
nicht beeinträchtig. 

Zur Erleichterung der Analyse wurden die Forschungsaktivitäten auf 
dem Gebiet der Kernspaltung in zwei große Segmente unterteilt: 

• Der aktuelle Bereich Stromerzeugung aus Kernenergie umfasst: 

o Forschungen zu Reaktoren: von der 1. Generation (Graphit-
Gas, schweres Wasser) über Siede- und 
Leichtwasserreaktoren der 2. Generation (Optimierung) bis 
zur 3. Generation (EPR), 

o Forschungen im Front End und Back End des 
Kernbrennstoff-Kreislaufs (Anreicherungstechniken und 
deren Optimierung bzw. Weiterverarbeitung der 
abgebrannten Brennelemente und Abfallentsorgung), 

o unterstützende Untersuchungen, die insbesondere 
Forschungen über den Schutz und die Sicherheit der 
Anlagen, der Menschen und der Umwelt einschließen. 

• Der Bereich Schnelle Kernreaktoren mit ihrem Kreislauf umfasst: 

o die Reaktoren der 4. Generation (Schneller Kernreaktor mit 
Natriumkühlung) und Forschungen über Schnelle 
gasgekühlte Reaktoren, 

o das Back End des zukünftigen Kreislaufs und die 
Entwicklung fortschrittlicher Vorrichtungen zum Recycling 

                                                 
16 Die Aufwendungen für Forschungen für militärische Zwecke und im Rahmen der 
Grundlagenforschung, deren Gegenstand die Erforschung der Kernspaltung ist und 
nicht die Stromproduktion, sind kein Bestandteil dieser Analyse. 
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von Plutonium und Uran, vor allem zur Trennung und 
Umwandlung von langlebigen Radioelementen. 

Allerdings gibt es keine standardisierte Klassifizierung für 
Forschungsaufwendungen auf dem Gebiet der Atomstromproduktion, die 
„zeitstabil” ist und von allen Beteiligten anerkannt wird. Aus diesem Grund 
ist es schwierig, die Summen, die mit einem bestimmten Thema verbunden 
sind, wie z. B. Wiederaufarbeitung oder Sicherheit, zeitlich bzw. konsolidiert 
zu verfolgen.  

A - 1945 – 1969: die ersten Forschungsprogramme 

Die Geschichte der Forschungsausgaben für Strom aus Kernenergie 
fällt weitgehend mit der Geschichte des Commissariat à l’Energie Atomique 
et aux énergies alternatives (CEA, Kommissariats für Kernenergie und 
alternative Energien) als wissenschaftlich-technische und industrielle 
Einrichtung zusammen, die lt. Verordnung vom 18. Oktober 1945 gegründet 
wurde und seit seiner Gründung Forschungen zur vollständigen 
Beherrschung des Kernbrennstoff-Kreislaufs durchführt. 

In den ersten Jahren der Existenz des CEA erfolgte die 
Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Anwendungen und 
zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung weitgehend willkürlich. 
Aus diesem Grund wurden die während dieser Pionierjahre aufgewendeten 
Beträge bei den folgenden Berechnungen nicht berücksichtigt. 

Mit dem dritten Fünfjahrplan 1957-1961 startete dann das erste 
„richtige” französische Nuklearprogramm. Das CEA erhielt 
Verpflichtungskredite in Höhe von 5 Mrd. F, umgerechnet 7,5 Mrd. €2010, für 
Militär- und Grundlagenforschung. Das Zentrum in Cadarache wurde 
eröffnet. Der Schwimmbad-Reaktor Pégase, mit dem das Verhalten der 
Brennstoffe getestet werden sollte, wurde gebaut. Der erste Versuchs-
Brutreaktor Rapsodie wurde gestartet und 1967 in Dienst gestellt, sowie die 
Anreicherungsanlage in Pierrelatte. Parallel begann EDF mit der Umsetzung 
eines ersten Programms mit sechs Kraftwerken von Typ Graphit-Gas, das ab 
1963 umgesetzt wurde, wobei das CEA mit den Kernforschungen beauftragt 
war und EDF das Projekt insgesamt leitete. Der Schwerwasserreaktor 
Brennilis 1966 bildete eine Ausnahme. 

Bis 1963 konzentrierten sich die Forschungen auf die Graphit-Gas-
Technik (Reaktoren Pégase, Marius, César, Strahlenuntersuchungen, usw.), 
wobei auch konkurrierende Techniken (Leicht- und Schwerwasser) 
entwickelt wurden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand ab 1964 vor dem 
Beginn der ersten Studien zur Entwicklung von Phénix 1968 die schnelle 
Neutronentechnik. 

Insgesamt flossen von 1957 bis 1969 14,4 Mrd. €2010 (1,1 Mrd. €2010 
durchschnittlich pro Jahr)  in die zivile Anwendungsforschung zur 
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Stromerzeugung aus Kernenergie, wovon 10,7 Mrd. €2010 auf das CEA und 
3,7 Mrd. €2010 auf die Industrie entfallen. Von dieser Summe wurden 
11,2 Mrd. €2010 in die zwei ersten Reaktorgenerationen (Graphit-Gas, 
schweres Wasser, leichtes Wasser) und in den Kernbrennstoff-Kreislauf 
investiert und 3,2 Mrd. €2010 in die schnelle Neutronentechnik.  

Zivile Forschungsausgaben zur Stromerzeugung aus Kernenergie von 
1957 bis 1969 

In Mrd. €2010 CEA Industrie 
Ins-
gesa
mt 

Aktuelle 
Generation

* 
Brutreaktor 

Zeitraum 
insgesamt 

10,7 3,7 14,4 11,2 3,2 

Durchschnitt/
Jahr 

0,85 0,28 1,1 0,85 0,25 

Quelle: Cour des Comptes * Reaktoren der Generationen 1 bis 3 

B - 1970 – 1989: Priorität den Brutreaktoren 

Die Jahre 1969-1970 waren vom Übergang Frankreichs zu 
Leichtwasserreaktoren unter amerikanischer WESTINGHOUSE-Lizenz17 
und der Abkehr von der vom CEA entwickelten Graphit-Gas-Technik und 
von der Schwerwassertechnik gekennzeichnet und stellten einen Meilenstein 
dar. Die Satzung und die Organisation des CEA wurden im Sinne einer 
Dezentralisierung und Filialisierung tiefgreifend reformiert. 

Von diesem Moment an war die Förderung von Brutreaktoren 
Hauptachse der Forschungen des CEA. Die Kosten insgesamt für den 
Pilotreaktor Phénix, inkl. Fertigstellung und Betrieb bis 1976, beliefen sich 
auf 943 Mio. F (nominal), zu denen 266 Mio. F für das Plutonium der drei 
ersten Chargen hinzuzurechnen sind, so dass sich Kosten von insgesamt 
1,2 Mrd. F (nominal) (1 Mrd. €2010) ergeben, von denen EDF 120 Mio. F 
übernommen hatte. Für die Herstellung der Brennelemente für den Brüter 
und Sicherstellung ihrer Wiederaufarbeitung baute das CEA das Werk in 
Cadarache und die Pilotanlage zur Wiederaufarbeitung oxidischer 

                                                 
17 FRAMATOME als mehrheitlich privates Unternehmen, gegründet 1958, um die 
DWR-Technik zu fördern, hatte bis 1973 die WESTINGHOUSE-Lizenz für 1 Mrd. $ 
erworben und musste darüber hinaus Gebühren in Höhe von 1 % des Baupreises 
zahlen, also 7 bis 8 Mio. F (nominal) je Kraftwerk, das mit dieser Technologie 
errichtet wurde. Der Großteil der Entwicklungen für die Einführung der DWR-
Technologie in Frankreich wurde also durch die Zahlung von Lizenzgebühren 
aufgehoben. 
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Brennstoffe in Marcoule. Diese mussten dann für 300 Mio. €2010
18.für die 

Wiederaufarbeitung von MOX umgerüstet werden.  

Die zweite Achse war die Urananreicherung im Rahmen des zweiten 
Investitionsprogramms von EDF für den Bau von 58 Leichtwasserreaktoren. 
Das Werk EURODIF in Tricastin, das das bereits in Pierrelatte bewährte 
Verfahren der Gasdiffusion nutzte, wurde 1979 in Betrieb genommen. 
Parallel dazu arbeitete das CEA an alternativen Verfahren, wie dem Chemex-
Programm zur chemischen Wiederaufarbeitung von 1969 bis 1988 mit 
kumulierten Kosten von 2,75 Mrd. F1990 (entspricht 590 Mio. €2010

19
)), und 

dem Silva-Programm (Isotopentrennung mit Lasern) von 1985 bis 2004 mit 
kumulierten Kosten von 1,1 Mrd. € (nominal) (entspricht 1,5 Mrd. €2010), 
wobei dem CEA 25 % der Ressourcen von der COGEMA20 bereitgestellt 
wurden. Weder das Chemex- noch das Silva-Verfahren wurden in eine 
industrielle Nutzung überführt. 

Die dritte Achse war die Anpassung der WESTINGHOUSE-
Technologie auf die Leichtwasserkraftwerke und die Entwicklung ihrer 
Leistung. 1975 hatte Frankreich ein gemeinsames Entwicklungsprogramm 
1976-1980 über 500 Mio. F (nominal) (250 Mio. €2010) ausgehandelt, das zu 
gleichen Teilen von FRAMATOME, dem CEA und WESTINGHOUSE 
finanziert wurde und die Entwicklung von Kraftwerken von mehr als 
1000 MWe zur Aufgabe hatte, deren Technologie nicht in den Rahmen der 
ursprünglichen Lizenz fiel. 

Die vierte Achse betraf die Wiederaufarbeitung von Abfällen, 
insbesondere die mit dem Bau der Anlage von La Hague verbundene 
Forschung, die COGEMA nach ihrer Aufspaltung 1976 übertragen worden 
war. 

Schließlich, mit der weiteren zahlenmäßigen Zunahme der 
Kernkraftwerke, aber auch nach den Störfällen von Three Miles Island 1979 
und Tschernobyl 1986, entwickelte das CEA Programme zum Schutz und für 
nukleare Sicherheit. Die Programme Cabri (Brutreaktoren, 
Reaktionsstörfälle), Scarabée (Brutreaktoren, Kühlungsstörfälle) und Phébus 
(Wasserreaktoren) wurden stark aufgestockt. 

 

*** 

                                                 
18 Sonderbericht über die Rechnungslegung und das Management des CEA, 
Geschäftsjahre 1983 bis 1986 – nicht veröffentlicht 
19 Öffentlicher Bericht 2004 des Cour des Comptes, Kapitel über die Lenkung der 
großen zivilen Kernenergieprogramme des CEA 
20 Sonderbericht über die Rechnungslegung und das Management des CEA, 
Geschäftsjahre 1998 bis 2001 – nicht veröffentlicht 
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Damit wurden im Zeitraum 1970-1989 vom CEA 14,8 Mrd. €2010 
(entspricht 740 Mio. €2010 pro Jahr) für zivile Anwendungsforschung auf dem 
Gebiet der Stromerzeugung durch Kernenergie aufgewendet, die sich wie 
folgt aufschlüsseln (s. folgende Tabelle). 

Dem ist ein Betrag von geschätzten 5 Mrd. €2010 (250 Mio. €2010/Jahr) 
hinzuzurechnen, der von der Industrie bereitgestellt wurde. Die allgemeinen 
Forschungsanstrengungen belaufen sich damit auf ca. 1 Mrd. € pro Jahr, 
was der vorherigen Periode entspricht, auch wenn gegen Ende des Zeitraums 
ein Absinken festzustellen ist. 

Forschungsaufwendungen 1970-1989 

(Mio. €2010) Gegenstand 
Aufwendungen 

insgesamt 
Jährliche 

Aufwendungen 

CEA  14.800 740 

Reaktoren der 
Generationen 1 bis 3  

Reaktoren 2.600 130 

 
Brennstoff-
Kreislauf 

5.300 270 

 
Sicherheit und 

Sonstiges 
2.400 120 

 Insgesamt 10.400 520 

Brutreaktoren  4.400 220 

Industrie  ~ 5.000 ~ 250 

Insgesamt global  ~20.000 ~ 1.000 

Quelle: Cour des Comptes 

C - 1990 - 2010: Lenkung der Forschung und 
Partnerschaften 

Der „Rouvillois-Bericht”21 zeichnet 1989 ein kritisches Bild der 
Kernforschung und gab Empfehlungen für die Neudimensionierung der 
Mittel, die Ausrichtung der Programme durch die Industrie, die Entwicklung 
von Partnerschaften und die Lockerung der Verbindungen mit den Töchtern. 
Somit war für den letzten Zeitraum eine Forschung mit immer weniger 
öffentlichen Mitteln und immer mehr Akteuren kennzeichnend. 
                                                 
21 Der „Rapport sur le bilan et les perspectives du secteur nucléaire civil en France“ 
von H.Guillaume, R.Pellat und Ph.Rouvillois von Mai 1989 stellte eine Identitäts- und 
Motivationskrise, einen Ansehensverlust und eine Infragestellung der Vorreiterrolle 
des CEA in seinen Beziehungen mit EDF und COGEMA fest. 
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Die tendenzielle Reduzierung der Mittel des CEA 

Die Entwicklung der Rolle und der Mittel des CEA in diesem 
Zeitraum waren durch drei große Tendenzen gekennzeichnet: 

− Sinkende Anzahl von Forschungsprogrammen und deren Begrenzung 

Hierbei handelte es sich vor allem um die Anreicherung. 2004 wurde 
der Beschluss gefasst, das Ultrazentrifugationsverfahren von URENCO, 
Konkurrent der vom CEA entwickelten Verfahren, zu erwerben und es in 
einem neuen Werk in Tricastin (George Besse 2) anzuwenden, das im Jahr 
2011 schrittweise in Betrieb genommen wurde. Die mit diesem Verfahren 
verbundene Forschung wird von ETC durchgeführt, einer Tochter von 
AREVA und URENCO, die beiden Unternehmen je zur Hälfte gehört.  

− Reduzierung der öffentlichen Mittel 
Die mit Subventionen der öffentlichen Hand finanzierten 

Kernenergie-Forschungen des CEA fielen von 540 Mio. €2010 jährlich in den 
Jahren 1970-1989 auf 390 Mio. €2010 in den Jahren 1990-1999 und danach 
auf 210 Mio. €2010 jährlich von 2000-2009 und schließlich auf 174 Mio. €2010 
in 2010. Neben dieser erheblichen Ausgabenkürzung fand eine 
Neuorientierung statt: Forschungen zu Reaktoren und dem 
Brennstoffkreislauf wurden sehr stark reduziert, man konzentrierte sich jetzt 
vor allem auf unterstützende Technologien, vor allen auf Untersuchungen zu 
Sicherheit und Schutz. 

Auf dem Gebiet der Brutreaktoren stiegen die Kosten von 
30 Mio. €2010 jährlich Ende der 1980er Jahre auf 80 Mio. €2010 jährlich in den 
90er und 2000er Jahren und auf 97 Mio. € in 2010. Zu diesen Summen sind 
die Ausgaben für die Sanierung und die Herstellung eines normgerechten 
Zustands von Phénix Anfang 2000 hinzuzurechnen: Der Reaktor Phénix, der 
bis 1989 betrieben wurde, war von 1990 bis 1994 abgeschaltet. Die Behörden 
hatten beschlossen, Personal, Betriebskosten und Investitionen nicht zu 
kürzen und ihn dann für die Forschungen, die mit Superphénix nicht mehr 
durchgeführt werden konnten, normgerecht umzubauen und zu sanieren. 
Diese Kosten wurden vom Cour des Comptes mit 6 Mrd. F1994 veranschlagt, 
was zwischen 1990 und 2002 1,2 Mrd. €2010 entspricht, wovon 80 % zu 
Lasten des CEA und 20 % zu Lasten von EDF22 gingen. 

− Erhebliche externe Ressourcen 

Die Kerntechnik-Forschungen des CEA wurden aber auch von der 
Dividende finanziert, die ihm bis 2000 von der COGEMA und 
FRAMATOME und später, ab 2001, von AREVA zuflossen: Neben einem 

                                                 
22 Sonderbericht des Cour des Comptes über die Rechnungslegung und das 
Management des CEA, Geschäftsjahre 1987 bis 1993 und 1998 bis 2001 – nicht 
veröffentlicht 
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Festbetrag von 104 Mio. € jährlich, der zweckbestimmten zivilen Fonds 
zugewiesen wurde (s. Kap. III-C), steckte das CEA den Überschuss und den 
Verkaufserlös seines Firmensitzes 2004, insgesamt 604 Mio. €2010 von 2002 
bis 2010, in die Forschung. 

Die Übertragung von Forschungsaufgaben an andere  
Einrichtungen 

• Das Institut de Radioprotection de Sureté Nucléaire (IRSN, Institut 
für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) 

Das IRSN, das mit dem Gesetz Nr. 2001-398 vom 9. Mai 2001 (Art. 
5) gegründet worden war und deren Organisation und Aufgaben das Dekret 
Nr. 2002-254 vom 22. Februar 2002 festlegte, übernahm die Aufgaben des 
Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI, Büro für den 
Schutz vor ionisierenden Strahlungen) und des Institut de protection de sûreté 
nucléaire (IPSN, Institut für Schutz und nukleare Sicherheit), das 1976 
innerhalb des CEA gegründet worden und für nukleare Sicherheit, u. a. von 
Transporten, und für den Schutz vor ionisierender Strahlung zuständig war. 
Seine Kompetenzen erstreckten sich weiterhin auf die Sicherung und 
Überwachung von Nuklearmaterial sowie den Schutz der kerntechnischen 
Anlagen und der Transporte radioaktiver und spaltbarer Materialien vor 
böswilligen Handlungen.  

Es verfügt seit 2005 im Jahresdurchschnitt über 130 Mio. €2010 für die 
Atomstromforschung und wird zu 88 % durch staatliche Subventionen 
finanziert, wobei der Rest von der Industrie (EDF, AREVA usw.) 
beigesteuert wird. Zu den Aufgaben des IRSN gehören Forschungsarbeiten 
für die Sicherheit der Anlagen, den Schutz von Mensch und Umwelt, mit 
Ausnahme von allem, was mit Strahlung im medizinischen Bereich zu tun 
hat. 

Art. 25 des IRSN-Dekrets bestimmt, dass das CEA „dem IRSN 
vorrangig kerntechnische Anlagen (…) für seine von ihm festgelegten und 
durchzuführenden Forschungsprogramme zur Verfügung stellt (…), die vor 
der Veröffentlichung dieses Dekrets für Sicherheitsforschungen bestimmt 
waren”. Diese Bestimmung bezieht sich auf zwei 30 Jahre alte 
Versuchsreaktoren, die für die zivile Tätigkeit des CEA genutzt wurden und 
für die das CEA der Eigentümer und der AKW-Betreiber blieb: 

− Phébus, mit dem Störfälle auf dem Gebiet der Brennelementekühlung 
und der Freisetzung radioaktiver Stoffe untersucht wurden und der 2007 
abgeschaltet wurde, und 

− Cabri, mit dem das Verhalten der Brennelemente im Störfall untersucht 
wurde und der Fixkosten von 14 Mio. € pro Jahr verursacht, von denen 
11 Mio. € vom CEA getragen und 3 Mio. € durch Eigenmittel des 
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IRSN23 finanziert werden. Er ist derzeit für eine Anpassung an die 
Sicherheitsnormen abgeschaltet und wird 2013 erneut in Betrieb 
genommen werden.  

Insgesamt wurden dem CEA von 2007-2010 28 % des 
Forschungsbudgets für die Stromerzeugung aus Kernenergie des IRSN 
bereitgestellt. 

• Die Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (AN-
DRA, Nationale Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle) 

Mit dem Gesetz vom 31. Dezember 1991 wurde die ANDRA vom 
CEA unabhängig. Das Gesetz übertrug ihr insbesondere „die Untersuchung 
von Möglichkeiten zur rückholbaren oder nicht rückholbaren Endlagerung in 
tiefen geologischen Formationen, vor allem durch die Einrichtung 
unterirdischer Labors”. 

Die ANDRA erforschte ton- und granithaltige geologische 
endlagergeeignete Formationen. Sie richtete in Bure in fast 500 Metern Tiefe 
ein unterirdisches Labor ein. Die Gesamtkosten der zivilen Forschungen, die 
sich im Wesentlichen auf langlebige hoch- und mittelaktive Abfälle (ILW-
HLW LL) konzentrierten, betrugen seit 1990 1,5 Mrd. €2010, was für diesen 
Zeitraum jährlich durchschnittlich 73 Mio. €2010 entspricht, mit steigender 
Tendenz (63 Mio. €2010 jährlich bis 2003, danach 93 Mio. €2010 jährlich). 
Diese Forschungen wurden bis 2006 von den Abfallproduzenten finanziert 
und ab 2007 durch eine Steuer, mit der die kerntechnischen Anlagen (INB) 
belegt wurden und die von den Erzeugern zu entrichten ist. Die Aufteilung 
der zivilen Finanzierungen ist seit dem Jahr 2000 stabil (EDF 84 %, CEA 
11 %, AREVA 5 %). 

• Das Centre national de la recherche scientifique ((CNRS, Nationale 
Zentrum für wissenschaftliche Forschung) 

2010 hatte das CNRS 28 Mio. € für Forschungen zur Stromerzeugung 
aus Kernenergie aufwendet, wovon 8 Mio. € auf die derzeitigen Reaktoren, 
3 Mio. € auf das Front End, 10 Mio. € auf die Einlagerung von Abfällen und 
3 Mio. € auf die 4. Generation entfielen, wobei der Rest nicht aufschlüsselbar 
war. Die Bestimmung seiner Ausgaben für die Vorjahre gestaltet sich 
aufgrund von Änderungen der Aufgabenbereiche seiner Einheiten schwierig, 
wobei von ähnlichen Summen (in inflationsbereinigten Euro) ausgegangen 
werden kann. 

Die wachsende Bedeutung der Industrie in Forschung und 
Entwicklung 

                                                 
23 Sonderbericht des Cour des Comptes über die Rechnungslegung und das 
Management des IRSN, Geschäftsjahre 2002 bis 2006 – nicht veröffentlicht 
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Parallel zu den Kürzungen öffentlicher Mittel für das CEA war diese 
Periode durch eine spürbare Erhöhung der Finanzmittel aus der Industrie 
(EDF und AREVA) gekennzeichnet. 

• Electricité de France (EDF) 

EDF verfügte von 2000 bis 2009 über ein durchschnittliches 
Forschungsbudget von 215 Mio. €2010 jährlich, mit leicht fallender Tendenz 
zum Ende des Zeitraums (200 Mio. € in 2010), inkl. Steuererleichterungen 
für Forschung (durchschnittlich 20 Mio. €/Jahr von 2005-2009, 34 Mio. € in 
2010), wobei EDF nicht in der Lage war, diese zwischen der Kernforschung 
und anderen Forschungsbereichen aufzuschlüsseln. 

2010 entfielen, nach Kategorien und ohne 4. Generation (9 Mio. €), 
38 % der Ausgaben auf Brennelemente und das Verhalten von Komponenten, 
20 % auf Reaktoren (instrumentelle Ausrüstung, Arbeitsprozess usw.), 12 % 
auf Front End und Rückbau, 11 % auf die Beschreibung anhand von 
Modellen, 10 % auf Sicherheit und 9 % auf die Beteiligung an schwerem 
Gerät des CEA. 

• AREVA 

AREVA wurde im September 2001 durch Zusammenschluss von 
COGEMA, FRAMATOME und der anderen Beteiligungen des CEA an 
CEA-Industrie gegründet. Das Unternehmen verfügt seit dem Jahr 2000 über 
ein durchschnittliches Budget von 210 Mio. €2010/Jahr für zivile 
Kernforschungsaufgaben, ohne TECHNICATOME. Dieses 
Forschungsbudget war von 2000-2005 stabil mit, im Gegensatz zu EDF, 
steigender Tendenz seit 2006 (295 Mio. € in 2010). 

2010 entfielen, nach Kategorien und ohne 4. Generation (11 Mio.), 
33 % auf Front End (Förderverfahren, Verarbeitung der Mineralien, 
Anreicherung, Eigenschaften des Brennstoffs), 34 % auf Reaktorforschung, 
26 % auf Back End (Wiederaufarbeitung-Recycling) und 7 % auf 
Querschnittsstudien 7 %. 

*** 

Damit betrugen die durch öffentliche Subventionen finanzierten 
Ausgaben des CEA von 1990 bis 2010 8,8 Mrd. €2010, wovon 6,2 Mrd. € auf 
die derzeitige Kernkraftwerkssparte, 1,6 Mrd. € auf Brutreaktoren (außer 
Phénix) und 1 Mrd. € auf Phénix entfielen. Die Ausgaben für die derzeitige 
Kernkraftwerkssparte unterteilt sich folgendermaßen: 1,6 Mrd. €2010 
(75 Mio. €/Jahr) für Reaktoren, 2,5 Mrd. € (120 Mio. €/Jahr) für den 
Kernbrennstoff-Kreislauf und 2,1 Mrd. € (100 Mio. €/Jahr) für begleitende 
Studien (Sicherheit u. a. Ausgaben). Darüber hinaus profitierte das CEA von 
externen Mitteln in Form von Dividenden seiner Töchter in Höhe von 
800 Mio. € bis 1 Mrd. € kumuliert, den es in die Erforschung der 
Stromerzeugung aus Kernenergie investierte. 

Die anderen öffentlichen Einrichtungen, die im Fall der ANDRA seit 
1990 und des IRSN seit 2002 vom CEA unabhängig sind, wendeten im 
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genannten Zeitraum 2,8 Mrd. €2010 auf, wovon 1,5 Mrd. € auf die ANDRA, 
1 Mrd. € auf das IRSN und ca. 300 Mio. € auf das CNRS entfielen. 

Für die Forschungsausgaben der Industrie insgesamt besitzt der Cour des 
Comptes lediglich Zahlen für die 2000er Jahre, wobei durch Extrapolation von 
Forschungsaufwendungen für die 1990er von über 8 Mrd. €2010 ausgegangen 
werden kann, die sich paritätisch zwischen EDF und AREVA aufteilen. 

Die Forschungsaufwendungen insgesamt (s. folgende Tabelle) 
betrugen demnach von 1990 bis 2010 21 Mrd. €, d. h. 1 Mrd. €/Jahr, wovon 
durchschnittlich 850 Mio. €/Jahr auf den derzeitigen Kernenergiesektor und 
150 Mio. €/Jahr auf Brutreaktoren, 470 Mio. €/Jahr auf das CEA, 
130 Mio. €/Jahr auf die anderen öffentlichen Einrichtungen und 
400 Mio. €/Jahr auf die Industrie entfielen. 

Zivile Forschungsausgaben für Stromerzeugung aus Kernenergie von 
1990 bis 2010 

In 
Mrd. €2010 

CEA 
öffentliche 

Gelder 

CEA 
Dividenden 

Sonstige Industrie Insge-
samt 

davon 
derzeitiger 

Sektor* 

davon 
Brutreak-

toren 
Zeitraum 
insgesamt 

8,8 1,0 2,8 8,4 21,0 17,9 3,1 

Jahres-
durch-
schnitt 

0,42 0,05 0,13 0,40 1,0 0,85 0,15 

Quelle: Cour des comptes * Reaktoren der Generationen 1 bis 3 

D - Forschungsausgaben insgesamt für Stromerzeugung 
aus Kernenergie von 1957 bis 2010 

Die Ausgaben für angewandte Forschung für die Stromerzeugung aus 
Kernenergie von 1957 bis 2010 belaufen sich auf ca. 55 Mrd. €2010, d. h. 
1 Mrd. € 2010 pro Jahr. Davon wurden 43 Mrd. €2010 in die aktuelle 
Kerntechnik (inkl. Vorläufergenerationen der heutigen Reaktoren) und 
12 Mrd. €2010 in die Brutreaktortechnik investiert.  

Zusammenfassung: Zivile Forschungsausgaben für Stromerzeugung aus 
Kernenergie von 1957 bis 2010 

In Mrd. €2010 CEA Sonstige Industrie Insge-
samt 

davon 
Generation 1 

bis 3 

davon 
Brut-

reaktoren 
Zeitraum insgesamt 35,3 2,8 17,1 55,2 43,0 12,2 
Jahresdurchschnitt 0,65 0,05 0,32 1,02 0,8 0,22 

davon Reaktoren der 
Generation 1 bis 3 

26,1 2,8 14,1 43   

davon 4. Generation 9,2  3 12,2   

Quelle: Cour des Comptes 
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Für den aktuellen Kernenergiesektor (Generationen 1 bis 3) und 
aufgeteilt nach Betreibern hat das CEA 26 Mrd. €2010 beigesteuert, davon 
9 Mrd. €2010 für Reaktoren, 12 Mrd. €2010 für den Brennelemente-Kreislauf 
und 5 Mrd. €2010 für unterstützende Studien. Die anderen öffentlichen 
Betreiber trugen 2,8 Mrd. €2010 bei (1,5 Mrd. €2010 die ANDRA für die 
Abfallentsorgung, 1 Mrd. €2010 das IRSN für Sicherheit, der Rest entfällt auf 
das CNRS), und auf das Konto der Industrie entfallen ca. 14 Mrd. €2010 in 
vergleichbaren Anteilen von EDF und AREVA. Der Sektor Brutreaktoren 
wurde vom CEA mit 9 Mrd. €2010 und von der Industrie (hauptsächlich EDF) 
mit 3 Mrd. €2010 finanziert. 

Die jährlich aufgewendeten Beträge waren im Allgemeinen stabil, 
wobei sich ihre Aufteilung auf die Themen der verwendeten Nomenklatur in 
Richtung einer Reduzierung der Mittel für Reaktoren und einer Erhöhung der 
Mittel für unterstützende Technologien (vor allem Sicherheit) entwickelte. 
Darüber machte die Konzentration der Mittel innerhalb des CEA, 
ursprünglich bewaffneter Arm der französischen Atomstrompolitik, Platz für 
eine Diversifizierung der Akteure (öffentliche Einrichtung oder 
Industrieunternehmen). Die Forschungen wurden mit Hilfe von 
Kofinanzierungen koordiniert, um sie an die Bedürfnisse der Unternehmen 
anzupassen, die stärker in die Nutzung der Ergebnisse eingebunden wurden. 

Für den Sektor der Brutreaktoren waren die Aufwendungen über den 
gesamten Zeitraum mit einem ersten Gipfel zu Beginn der 1970er Jahre (Bau 
von Phénix), einem zweiten Ende der 1990er Jahre (Folgen der Abschaltung 
von Superphénix), einer Ausgabenbaisse seit 2003 und einem erneuten 
Ansteigen in 2010 mit dem Programm ASTRID sehr viel stärkeren 
Schwankungen unterworfen. 

Im Hinblick auf die Methodik sollten sich alle Beteiligten – 
öffentliche wie auch private – auf eine standardisierte Nomenklatur für 
Forschungsausgaben für jede Reaktorgeneration und jeden 
Forschungsbereich (Anreichung des Minerals, Eigenschaften der 
Kernbrennstoffe, Reaktoren, Schutz und Sicherheit, Abfallverarbeitung und -
recycling, Rückbau der Anlagen, sonstige Studien usw.) einigen. Die 
Einführung einer derartigen Nomenklatur ist unabdingbar, um sich einen 
Gesamtüberblick über die Forschungsziele der Beteiligten und ihre 
Modifizierungen verschaffen zu können. 

Der Cour des Comptes musste feststellen, dass die historischen Daten, 
die der IEA als Forschungsausgaben der öffentlichen Hand gemeldet wurden, 
unvollständig (die Kosten von Phénix, die nicht berücksichtigt waren, 
mussten nachgemeldet werden) und manchmal falsch waren (die Zahlen für 
das IRSN 2009 und das CNRS mussten korrigiert werden) und dass die 
Nomenklatur Genauigkeit vermissen ließ24. Die derzeitige Reform der 

                                                 
24 So wurden Forschungen über Klima, Strahlenbiologie und Strahlentoxikologie in 
derselben Rubrik behandelt, was dazu führte, dass diese ab 1994 ausgeschlossen 
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Nomenklatur dürfte in der Zukunft zu einer unbedingt notwendigen 
Verbesserung der analytischen Präzision der Daten führen.  

E - Superphénix (Schneller Brüter) 

Bau und Betrieb von Superphénix kosteten von 1974-1997 
12 Mrd. €2010, wobei seine „Statusänderung” von einem Industrie- zu einem 
Forschungsreaktor einen besonderen Fall darstellt.  

Dieser Reaktor mit einer industriellen Leistung von 1.200 MWe wurde ab 
1974 in Creys-Malville von einer speziellen Firma, der NERSA, die mehrheitlich 
EDF gehört, mit italienischen und deutschen Partnern ohne die direkte 
Einbindung des CEA (Vorstudien ausgenommen) errichtet. Als er im Januar 
1986 ans Netz ging, war er nicht für die Forschung bestimmt, sondern seine 
Aufgabe bestand darin, Strom zu produzieren. Allerdings lief er nur 10 Monate 
(bis 1994) und wurde dann, als Unter-Generation, zu Forschungszwecken 
umgewidmet. Die jährlichen Kosten in Höhe von 100 Mio. F (nominal) wurden 
bis zu seiner Abschaltung 1997 vollständig von EDF getragen. 

Der Cour des Comptes hatte in seinem öffentlichen Bericht 1996 die 
Gesamtkosten von Superphénix mit 60 Mrd. F1994 veranschlagt (ohne 
Vorstudien des CEA und von EDF und ohne Rückbaukosten), das entspricht 
12 Mrd. €2010, wovon 2,5 Mrd. €2010 Finanzierungskosten sind. 

 

                                                                                                         
wurden, wobei, bei einer differenzierteren Nomenklatur, Forschungsaufwendungen zu 
Fragen der Kontaminierung der Umwelt aufgenommen hätten werden können. 
Darüber hinaus ist der Punkt „Unterstützende Studien” zu unpräzise. 
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Forschung und Wertschöpfung 

Dank der Forschung haben sich nicht nur der Kenntnisstand und die 
Techniken der Erzeugung von Strom aus Kernenergie weiterentwickelt, es 
entwickelten sich auch Strukturen und Aktivitäten, die an sich einen Wert 
darstellen, oder wurden begründet. 

So kann das Unternehmen AREVA, von dem einige Teile auf 
Aktivitäten oder Beteiligungen des CEA basieren, als ein „Produkt” der 
Forschungen auf den Gebieten Anreicherung und Wiederaufarbeitung 
betrachtet werden. Allerdings ist das Unternehmen, dessen Wert nicht einfach 
zu bestimmen ist, heute eher mit Bergbauaktivitäten als mit seiner 
industriellen Tätigkeit im Zusammenhang mit den Forschungsaktivitäten des 
CEA in Verbindung zu bringen. 

Darüber hinaus besitzt das CEA ein Portfolio von 512 aktiven 
Patenten auf dem Gebiet der Kernenergie. 2010 wurden 57 neue Patente 
angemeldet, davon 17 mit Partnern (5 mit dem CNRS, 2 mit dem IRSN, 2 
mit AREVA, 1 mit EDF, 7 mit anderen Partnern). Auch wenn die Menge der 
angemeldeten Patente signifikant ist, blieben die Gebühren, die damit 
eingenommen wurden, beschränkt. So beliefen sich die Gebühreneinnahmen 
des CEA 2010 für seine insgesamt 1.470 Patente auf 14 Mio. €. Angesichts 
dieses geringen Betrags wurde auf eine Bestimmung des Anteils, der auf die 
Kernenergie entfällt, verzichtet. Diese Situation erklärt sich aus der Tatsache, 
dass das CEA in den meisten Fällen seinen Industriepartnern patentierte 
Technologien im Rahmen neuer kofinanzierter Forschungsprojekte zur 
Verfügung stellt oder, was seltener ist, diese für seine eigenen Zwecke nutzt. 
Im ersteren Fall dürfen die Partner, die die Forschung mitfinanziert hatten, 
die Patente gebührenfrei nutzen. Dass das CEA Nutzungsrechte an seinen 
Patenten außerhalb partnerschaftlicher Beziehungen abtritt, ist nur selten der 
Fall.  

Desweiteren verwertet das CEA seine Forschungsergebnisse zur 
Gründung von Start-up-Unternehmen. Aktivitätsübergreifend hat das CEA 
140 Start-up-Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 500 Mio. € 
entwickelt. Die Kompetenzen, die auf dem Gebiet der Kernforschung zur 
Stromerzeugung gewonnen wurden, bildeten die Grundlage für die Gründung 
von Unternehmen auf den Gebieten Nuklearmedizin (Bildgebung, 
Diagnostik, Strahlentherapie), Materialprüfung, Robotertechnik (zunächst für 
Eingriffe in kontaminiertem Milieu) und Sicherheitssoftware (zunächst zur 
Überwachung und Steuerung der Kraftwerke). Diese Unternehmen, die im 
Atomstromsektor gegründet wurden, fungierten dann als Cluster und 
brachten ihre Technologien in die Industrie ein. Das CEA ist jedoch nicht in 
der Lage, das Portfolio der Aktivitäten, über die es verfügt oder für die es der 
Initiator war, zu bewerten.  
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__________________ZUSAMMENFASSUNG – ___________________ 
________ AUFWENDUNGEN IN DER VERGANGENHEIT ________ 

 

Die in der Vergangenheit zur Entwicklung der Stromproduktion 
aus Kernenergie aufgewendete Gesamt-Investitionssumme, die das 
Entstehen des derzeitigen Anlagenparks mit seinen kerntechnischen 
Anlagen ermöglichte, wird auf 188 Mrd. €2010 geschätzt. Sie setzt sich 
wie folgt zusammen: 

• Sachinvestitionen in Höhe von ca. 121 Md€2010 insgesamt, wobei 
das Gros von EDF (ca. 102 Mrd. €2010) für den Bau des Parks der 
1. Generation (ca. 6 Mrd. €2010) und vor allem des derzeitigen 
Parks (96 Mrd. €2010, inkl. 13 Mrd. €2010 Bauzinsen) investiert 
wurde. Die Investitionen, die in den aktuellen Park nach dessen 
Ersterrichtung flossen, sind in dieser Gesamtsumme nicht 
enthalten. Die anderen Investitionen entfallen auf den 
Brennstoffkreislauf (ca. 40 Mrd. €2010, wovon nur 19 Mrd. €2010 
berücksichtigt wurden, da nur sie für den französischen Park 
bestimmt waren). 

• Investitionen in Anwendungsforschung und Entwicklung in Höhe 
von 55 Mrd. €2010 von 1957 bis 2010, was ca. 1 Mrd. €2010 jährlich 
entspricht, wovon 38 Mrd. €2010 durch Kredite der öffentlichen 
Hand finanziert worden waren. Diese Investitionen umfassen 
sowohl Aufwendungen für Forschung und 
Investitionsaufwendungen in Labore und Versuchsreaktoren. 

• den Kosten für den Bau, den Betrieb und die Abschaltung von 
Superphénix (ohne Rückbaukosten), die auf 12 Mrd. €2010 
geschätzt werden, inkl. Finanzierungskosten, die im Wesentlichen 
von EDF getragen wurden. 
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Kapitel II 

Die laufenden Ausgaben 

Bei der Stromerzeugung aus Kernenergie entstehen Jahr für Jahr 
Ausgaben, von denen manche direkt mit der Stromgewinnung verbunden 
sind und somit vom Stromerzeuger EDF getragen werden, während es sich 
bei anderen um indirekte Ausgaben handelt, die von verschiedenen 
Finanzierern getragen werden: Sie beziehen sich im Wesentlichen auf den 
Forschungs- und Sicherheitsbereich. 

I  -  Die Betriebskosten von EDF 

Anhand der Kostenrechnung von EDF kann der mit der Kerntechnik 
verbundene Tätigkeitsbereich separat behandelt werden. Die diesbezüglichen 
Aufwendungen werden in Höhe von 84 % direkt und in Höhe von 16 % 
indirekt zugeordnet (Anhang 8). Diese Kosten werden mit der 
Jahresproduktion des Reaktorparks in Beziehung gesetzt, um die Kosten pro 
kWh zu ermitteln. 

A - Die Kosten des Kernbrennstoffs  

Die Kernbrennstoffkosten umfassen zwei Arten von Elementen:  

− Die von EDF an AREVA und andere Lieferanten bezahlten jährlichen 
Aufwendungen für die jährliche Lieferung von für die Verwendung in 
den Kernkraftwerken einsatzbereitem Brennstoff;  

− die Kosten für das Management der Brennstoffvorräte.  

Natürlich müssen auch die künftigen Kosten für die Entsorgung dieser 
Brennstoffe nach ihrem Verbrauch in Betracht gezogen werden. Sie werden 
zu einem späteren Zeitpunkt behandelt (Kapitel III).  
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a) Die Rechnungen für den Kernbrennstoff  

Die Kosten für den Jahresverbrauch der Reaktoren hängen von der 
jeweiligen Produktion der Reaktorblöcke ab: Sie umfassen die 
Konsumkosten an Natururan sowie die mit der Herstellung der verschiedenen 
eingesetzten Brennstoffe verbundenen Dienstleistungen (Umwandlung, 
Fluorierung, Brennstoffanreicherung und Brennstabanordnung). Der 
Brennstoffverbrauch am Front-End wird zu den gewichteten 
Durchschnittskosten bewertet. Er macht den Großteil der variablen Kosten 
innerhalb eines bestimmten Jahres aus.  

Diese jährlichen Brennstoffkosten entsprechen den Rechnungen von 
AREVA und den anderen Lieferanten von EDF. Insbesondere wird davon 
ausgegangen, dass AREVA im Rahmen ihrer Preisbedingungen alle durch 
die Erbringung dieser Leistungen entstehenden Kosten auf ihren Kunden 
EDF umlegt, und dass diese Tarifbedingungen den normalen 
Marktbedingungen entsprechen, aus folgenden Gründen:  

− Im Referenzdokument von AREVA für 2010, das der Validierung durch 
die Wirtschaftsprüfer und die französische Finanzaufsichtsbehörde AMF 
unterliegt, ist ausdrücklich aufgeführt, dass AREVA mit EDF „gängige 
Geschäfte” abwickelt; 

− EDF ist für AREVA ein wichtiger Kunde (25 % des Umsatzes von 
AREVA), jedoch bei Weitem nicht der einzige. Insbesondere ist EDF der 
Hauptkunde in den beiden Tätigkeitsbereichen von AREVA in der 
Kerntechnikindustrie (Front-End für die Lieferung des Brennstoffs und 
Back-End für die Entsorgung der gebrauchten Brennstoffe); die 
kumulierten operativen Ergebnisse dieser beiden Bereiche im Jahr 2010 
ergaben einen Gewinn von 241 Mio. € bei einem Umsatz von 5.673 Mio. 
€, was die Schlussfolgerung zulässt, dass die Rechnungstellung von 
AREVA durchaus alle ihre Kosten berücksichtigt.  

In Anbetracht der Tatsache, dass AREVA für den Rückbau ihrer 
Anlagen sowie die künftige Entsorgung der Abfälle in ihrer 
Rechnungslegung Rückstellungen vornimmt (siehe Kapitel III), kann man 
davon ausgehen, dass die Brennstoffkosten die künftigen mit dem Brennstoff 
verbundenen Kosten von AREVA einschließen.  

b) Kosten für die zum Betrieb des Reaktorparks erforderlichen 
Bestände  

Für den Betrieb des Reaktorparks hat EDF im Hinblick auf die 
Versorgungssicherung einen Rohstoff- und Brennstoffbestand eingerichtet, 
der sich am 31.12.2010 auf einen Wert von 7.523 Mio. € beläuft (gegenüber 
7.016 Mio. € per 31.12.2009 und 6.639 Mio. € per 31.12.2008), was dem 
Verbrauch von ca. vier Jahren entspricht. Ein erheblicher Anteil des Werts 
des Brennstoffbestands entspricht im Reaktor vorhandenem Brennstoff. 
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Die Finanzierungskosten dieses Bestands stellen eine Aufwendung 
dar, da EDF dafür Kapital anzulegen hat. Sie belaufen sich im Jahr 2010 auf 
632 Mio. €.  

 

Kosten der Finanzierung der Brennstoffbestände 

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 

Kosten für die Finanzierung 
der Lagerbestände  

558 589 632 

Quelle: EDF  

 

c) Entwicklung der Kosten des Kernbrennstoffs 

Die Kosten des Kernbrennstoffs pro MWh sind zwischen 2008 und 
2010 um 6,9 % gestiegen.  

 

Entwicklung der Gesamtkosten des Kernbrennstoffs 

In € (nominal) 2008 2009 2010 

Aufwendungen für Kernbrennstoff in Mio. € (a) 1.485 1.504 1.503 

Jahresproduktion in TWh 417,6 389,8 407,9 

Kosten des im Jahr verbrauchten Brennstoffs in € pro MWh 3,56 3,86 3,68 

    
Kosten für die Finanzierung des Lagerbestands in Mio. € 

(b) 
558 589 632 

    

Gesamtbetrag der Kosten (a +b) in Mio. €  2.043 2.093 2.135 

Jahresproduktion in TWh 417,6 389,8 407,9 

Gesamtkosten des Brennstoffes in € pro MWh 4,89 5,37 5,23 

Quelle: EDF 
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B - Die Personalaufwendungen von EDF 

Die Personalaufwendungen umfassen die Lohn- und Gehaltskosten 
der an der Stromerzeugung aus Kernenergie beteiligten EDF-Mitarbeiter, die 
aus der Kostenrechnung von EDF hervorgehen, zuzüglich pauschal 
berechneter Aufwendungen, die Ergänzungen oder Leistungen entsprechen, 
auf die das gesamte Unternehmenspersonal Anspruch hat. 

Die berücksichtigten Personalaufwendungen sind ausschließlich die für 
die an der Stromerzeugung aus Kernenergie beteiligten Mitarbeiter, was im Jahr 
2010 ca. 37 % der Lohnsumme der EDF SA entspricht. Ausgeschlossen ist 
insbesondere das für die Verkaufs- und Vertriebstätigkeiten eingesetzte Personal 
sowie das Personal des Unternehmensbereichs „Produktion und Engineering”, 
das mit anderen Stromerzeugungsquellen (insbesondere Wasserkraft und 
Wärmekraft) arbeitet. 

Für die Kosten der Stromerzeugung aus Kernenergie berücksichtigtes 
Personal 

 2008 2009 2010 

Gesamtbeschäftigtenzahl EDF SA 59.131 59.837 60.380 

• davon Beschäftigte des Unternehmensbereichs 
„Produktion und Energie”  

34.344 32.646 33.696 

Personalaufwendungen EDF SA (in Mio. € (nominal))  5.095 5.290 5.502 

• davon Personalaufwendungen des 
Unternehmensbereichs „Produktion und 
Engineering” 

2.823 2.769 2.839 

Für die Berechnung der Kosten der Stromerzeugung 
aus Kernenergie berücksichtigte 
Personalaufwendungen (in Mio. € (nominal)) 

1.979 1.993 2.042 

In % von den gesamten Personalaufwendungen  39 % 38 % 37 % 

Quelle: EDF 

a) Die Lohn- und Gehaltskosten  

Die Personalkosten belaufen sich im Jahr 2010 in der Kostenrechnung 
von EDF auf 2.042 Mio. €, was den Lohn- und Gehaltskosten für die an der 
Stromerzeugung aus Kernenergie beteiligten Mitarbeiter entspricht.  

Diese Personalaufwendungen verzeichnen zwischen 2008 und 2010 
eine gewisse Stabilität. Über die Entwicklung der Stromerzeugung aus 
Kernenergie hinaus müssten diese Ausgaben jedoch einen Aufwärtstrend 
verzeichnen, insbesondere infolge der vorgesehenen Erhöhung der 
Mitarbeiterzahl zur Verstärkung der Maßnahmen in Verbindung mit Wartung 
und Sicherheit.  
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Die Lohn- und Gehaltskosten  

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 

Personalaufwendungen 1.979 1.993* 2.042 

Jährliche Entwicklung  +0,7 % +2,4 % 

Produktion in TWh 417,6 389,8 407,9 

Personalkosten/MWh in € 4,74 € 5,11 € 5,01 € 

Quelle: EDF 

*Der geringe Anstieg des Postens „Personal” zwischen 2008 und 2009 lässt sich zum 
Großteil durch eine Änderung der Organisationsweise erklären, die die Erhöhung der 
Zahl der Beschäftigten zur Folge hatte, die unter die Zeile „zentrale Funktionen und 
allgemeiner Support” fallen, zu Lasten derjenigen, die direkt unter die zur 
Stromerzeugung aus Kernenergie beitragenden fallen.  

b) Sonstige mit dem Personal verbundene Kosten  

Bei den Kosten der Stromerzeugung aus Kernenergie sind drei andere 
Arten von personalspezifischen Kostenarten zu berücksichtigen, auch wenn 
sie für diese Produktionsweise nicht spezifisch sind, insofern sie mit dem 
Status des Personals der Elektrizitäts- und Gasindustrie zusammenhängen. Es 
wird unterschieden zwischen: 

− Dem Mitarbeitertarif, einem Sachbezug, der dem Personal der 
Elektrizitäts- und Gasindustrie, und somit insbesondere dem Personal 
von EDF, den Strombezug zu vorteilhafteren Bedingungen gewährt, als 
sie der breiten Öffentlichkeit geboten werden. Die in der nachfolgenden 
Tabelle berücksichtigten Kosten sind die wirtschaftlichen Kosten, die 
dem EDF entgangenen Gewinn entsprechen, der durch Vergleich des 
öffentlichen Verkaufspreises mit dem den Mitarbeitern gewährten Preis 
berechnet wird; 

− der Auswirkung des Gesetzes vom 9. August 2004, mit dem 
insbesondere die Renten des Personals der Elektrizitäts- und 
Gasindustrie reformiert wurden, indem sie an das allgemeine 
Sozialversicherungssystem angeglichen wurden.  

− den Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und sonstigen 
dem Personal gewährten Leistungen.  

Im Gegensatz zu den direkt aus der Kostenrechnung hervorgehenden 
Lohn- und Gehaltskosten, die vorausgehend erläutert wurden, beruht die 
Bewertung dieser sonstigen Personalkosten auf weniger soliden Schätzungen, 
insbesondere hinsichtlich der verwendeten Verteilerschlüssel oder der 
Berechnungsverfahren. Sie sind jedoch im Jahresvergleich kohärent, und in 
Anbetracht ihrer begrenzten Höhe hat die mangelnde Präzision keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Gesamtkosten.  
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Sonstige mit dem Personal verbundene Kosten 

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 

Mitarbeitertarif 101 116 116 

Kosten der Reform von 2004 114 122 123 
Kosten der sonstigen dem Personal 

gewährten Leistungen 
366 375 395 

Gesamt 581 613 634 

Quelle: EDF 

 

c) Gesamte Personalkosten 

Die mit der Produktion in Bezug gesetzten Personalkosten sind 
zwischen 2008 und 2010 in inflationsbereinigten Euro um 7 % gestiegen. Es 
ist zu beachten, dass die Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN, Behörde für 
nukleare Sicherheit) infolge des Unfalls von Fukushima in ihrer 
Stellungnahme vom 03.01.2012 über die zusätzlichen Sicherheits-
bewertungen (ECS) darauf hinweist, dass sie sozialen, organisatorischen und 
menschlichen Faktoren als „wesentliche Elemente der Sicherheit” besondere 
Aufmerksamkeit widmen wird; insbesondere gibt sie an, dass „die 
Erneuerung des Mitarbeiterstabs und die Fachkompetenzen der Betreiber 
von grundlegender Bedeutung sind, während gleichzeitig eine großrahmige 
Ablösung der Generationen und umfangreiche Arbeiten infolge der 
zusätzlichen Sicherheitsbewertungen im Gange sind.” In Verbindung mit der 
Einrichtung einer schnellen nationalen nuklearen Einsatztruppe, die ebenfalls 
Folge der zusätzlichen Sicherheitsbewertungen ist, müsste dieses Anliegen 
den Personalanstieg zur Folge haben, um die Wartungs- und 
Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Dies war bereits im Geschäftsjahr 
2011 zu verspüren, in dem die Lohn- und Gehaltskosten um 13,5 % gestiegen 
sind.  

 

Gesamte Personalkosten 

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 

Lohn- und Gehaltskosten 1.979 1.993 2.042 

Sonstige Personalkosten 581 613 634 

Gesamte Personalkosten 2.560 2.606 2.676 

Produktion in TWh 417,6 389,8 407,9 

Personalkosten/MWh in € 6,13 € 6,69 € 6,56 € 

Quelle: EDF 
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C - Fremdbezüge 

Andere Fremdbezüge als Brennstoffe umfassen alle 
Materialaufwendungen und sonstige bezogene Leistungen, die für den Bedarf 
der Stromerzeugung aus Kernenergie aufgebracht werden. Dies umfasst die 
Wartungsaufwendungen, die nicht als Anlagen betrachtet und somit nicht 
aktiviert werden, im Gegensatz zu den vorausgehend (Kapitel I) 
untersuchten, die Logistikkosten sowie ein paar andere verschiedene 
Betriebsaufwendungen. Bei den Wartungsaufwendungen handelt es sich im 
Wesentlichen um Aufwendungen für Zulieferarbeiten. 

Entwicklung der Aufwendungen für Fremdbezüge 

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 

Betriebswartung 196 196 229 

Wartung von 
Vermögenswerten 

1.257 584 

Wartung im Stillstand 
1.132 

53 653 

Zwischensumme Wartung 1.328 1.506 1.466 

Logistik 143 160 170 

Sonstige 
Betriebsaufwendungen  

297 434 459 

Gesamt 1.768 2.100 2.095 

Quelle: EDF 

Die gesamten von EDF im Rahmen von Zulieferarbeiten 
eingegangenen Aufwendungen, hauptsächlich für Wartungsarbeiten, werden 
als Fremdbezüge erfasst. Ausgenommen davon sind insbesondere die 
Zulieferarbeiten für die aktivierten Wartungsarbeiten. Die ASN geht in ihren 
zusätzlichen Sicherheitsbewertungen nach Fukushima ebenfalls auf dieses 
Thema ein. Sie gibt an, dass die „Organisation der Inanspruchnahme von 
Zulieferarbeiten, wobei es sich um ein wichtiges und heikles Thema handelt”, 
zu den „Prioritäten gehört, denen sie besondere Aufmerksamkeit widmen 
wird”.  „Insbesondere muss die Überwachung der in den Kernkraftwerken 
eingesetzten Zulieferer verstärkt werden, und sie darf vom Betreiber nicht 
delegiert werden, wenn es um die Kontrolle von sicherheitsrelevanten 
Einsätzen geht.” Die Folgen dieser Bestimmungen auf Kostenebene, von 
denen auch im Zwischenbericht des Office Parlementaire d’Evaluation des 
Choix Scientifiques et Techniques (OPECST, Parlamentarisches Büro zur 
Beurteilung von Entwicklungen in Wissenschaft und Technik) von März 
2011 die Rede ist, nach dem Unfall von Fukushima (siehe unten, II-2-c), 
können heute vom Cour des Comptes nicht quantifiziert werden. Jedoch wird 
die Zunahme der Wartungsarbeiten, die einerseits zur Verbesserung der 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



56 COUR DES COMPTES 

Einsatzbereitschaft der Kernkraftwerke und andererseits zur Erfüllung der 
Sicherheitsanforderungen nach Fukushima erforderlich sind, und um die 
Verlängerung der Betriebsdauer der Reaktoren vorzubereiten (siehe unten 
Kapitel VI), sowohl auf der Ebene der Fremdbezüge (bei den 
Betriebsaufwendungen) als auch im Rahmen des Anlagevermögens zu einem 
starken Anstieg der Aufwendungen für Zulieferarbeiten führen. 

In Bezug auf die Produktion sind die Kosten von Fremdbezügen in 
Euro (nominal) zwischen 2008 und 2010 insgesamt um 21,5 % gestiegen. 

Die Aufwendungen für Fremdbezüge außer Brennstoffen 

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 

Fremdbezüge 1.768 2.100 2.095 

davon Zulieferarbeiten 1.187 1.381 1.322 

Produktion in TWh 417,6 389,8 407,9 

Fremdbezüge in € pro MWh 4,23 € 5,39 € 5,14 € 

Quelle: EDF 

D - Steuern und Abgaben 

Im Rahmen der Betriebsaufwendungen wird weder die 
Körperschaftsteuer noch die Mehrwertsteuer berücksichtigt.  

Entwicklung der Steuern und Abgaben 

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 

Steuern und Abgaben 1.027 1.091 1.176 

Produktion in TWh 417,6 389,8 407,9 

Kosten pro MWh 2,46 € 2,80 € 2,88 € 

Quelle: EDF 

Die von EDF bezahlten Steuern und Abgaben, die in die 
Stromerzeugung aus Kernenergie einfließen, umfassen somit 2010:  

− Die Abgabe für kerntechnische Anlagen in Höhe von 516 Mio. €;  

− Die Gewerbesteuer und die Abgaben, die an deren Stelle getreten sind, 
d.h. die Unternehmensabgabe auf Grundbesitz (104 Mio. €) und der auf 
der Wertschöpfung der Unternehmen basierende Beitrag (99 Mio. €); 

− die Pauschalabgabe für Unternehmen des Energie-, 
Telekommunikations- und Eisenbahnsektors in Höhe von 187 Mio. €; 

− die Grundsteuer zu 165 Mio. €; 
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− Die für „Voie Navigable de France” (staatliche Wasserstraßen-
verwaltung Frankreichs) bestimmte Abgabe in Höhe von 72 Mio. €; 

− die an die Agences de bassin (Wasserwirtschaft des jeweiligen 
Einzugsgebiets) bezahlten Abgaben in Höhe von 32 Mio. €. 

Die Gesamthöhe dieser Steuern und Abgaben beträgt 1.176 Mio. € im 
Jahr 2010 und ist zwischen 2008 und 2010 um 14,5 % gestiegen (in Bezug 
auf die Produktion um 17 %).  

E - Die Kosten der zentralen Funktionen und 
unterstützenden Dienstleistungen 

Die Kostenkalkulation der zentralen Funktionen und Support dient 
dazu, der Stromerzeugung aus Kernenergie einen Anteil der Kosten 
zuzuweisen, die durch Supportfunktionen entstanden sind (Kosten für 
Forschung, Schulung, IT, Versicherung, Immobilien außer dem 
Kraftwerkspark, Gemeinkosten), auf Rechnung der Direktion für „Produktion 
und Engineering”, sowie einen Anteil der den gemeinsamen Servicecentern 
der EDF-Gruppe entstandenen Kosten (Lohnbuchhaltung, 
Personalverwaltung, Rechnungslegung, Telekommunikation), und einen 
Anteil der durch das Konzernmanagement entstandenen Kosten (Vorsitz und 
Generaldirektion, Finanzdirektion und Kommunikationsdirektion).  

Detaillierte Kosten der zentralen Funktionen und Supporte 

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 
IT Zeile „Sonstige” Zeile „Sonstige” 176 
Wartung IT und Telekom. 5 4 4 
Studien, F&E 175 183 187 
Versicherung 43 44 41 
Personalwesen, Lohnbuchhaltung, 
Schulung 

4+Zeile 
„Sonstige” 

Zeile „Sonstige” 71 

Immobilien und Instandhaltung 47 35 40 
Materialaufwand und sonstige 
bezogene Leistungen  

2 4 7 

Rechnungslegung  3 Zeile „Sonstige” 3 
Unterstützung und beschränkter 
Support der Generaldirektion  

190 212 216 

Sonstige  200 428 127 
Gesamt 669 910 872 

Quelle: EDF 

Diese Kosten, die sich im Jahr 2010 auf 872 Mio. € belaufen, sind 
zwischen 2008 und den Jahren 2009 und 2010 um über 30 % angestiegen, 
hauptsächlich infolge der Einrichtung der Direktion für gemeinsame 
Serviceleistungen (Direction des services partagés, DSP) im Jahr 2009, die 
einen Teil des Personals übernommen hat, das zuvor unter die direkten 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



58 COUR DES COMPTES 

Personalaufwendungen der kerntechnischen Tätigkeit fiel. Durch diese 
Umstrukturierung lässt sich gleichzeitig der geringe Anstieg der 
Personalaufwendungen zwischen 2008 und 2009 erklären. 

Die drei wichtigsten Aufwendungsposten sind der Anteil der 
Unterstützungsfunktionen der Generaldirektion, die Forschungs- und 
Entwicklungskosten sowie die Aufwendungen im IT-Bereich. 
Erwähnenswert ist die geringe Höhe der Versicherungskosten, die sich im 
Jahr 2010 auf 41 Mio. € belaufen, davon 6 Mio. € für die 
Haftpflichtversicherung von EDF. Dieser Betrag könnte in Zukunft mit dem 
Inkrafttreten von neuen Vorschriften in diesem Bereich (siehe Kapitel VII-II 
über Versicherungen) deutlich ansteigen (um das 7- oder 8-fache).  

Die Kosten der zentralen Funktionen und Supporte  

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 
Zentrale Funktionen und 
Supporte 

669 910 872 

Produktion in TWh 417,6 389,8 407,9 
Kosten in € pro MWh  1,60 € 2,33 € 2,14 € 

Quelle: EDF  

F - Gesamte Betriebskosten 

Der Gesamtbetrag der Betriebsaufwendungen für die Stromerzeugung 
aus Kernkraft entspricht im Jahr 2010 8,9 Milliarden , d.h. 22 € pro MWh. 
Er ist zwischen 2008 und 2010 in Bezug auf den Betrag um 11 % gestiegen, 
und um 14 % in Bezug auf die Produktion.  

Synthese: Betriebsaufwendungen 

Art der 
Aufwendungen 2008 2009 2010 in € 

(nominal) 
Abweichung 
2010/2008 

Brennstoff 
2.043 Mio. € 

4,89 € 
2.093 Mio. € 

5,37 € 
2.135 Mio. € 

5,23 € 
+ 5 % 
+ 7 % 

Personalkosten 
2.560 Mio. € 

6,13 € 
2.606 Mio. € 

6,69 € 
2.676 Mio. € 

6,56 € 
+ 5 % 
+ 7 % 

Fremdbezüge 
1.768 Mio. € 

4,23 € 
2.100 Mio. € 

5,39 € 
2.095 Mio. € 

5,14 € 
+ 19 % 
+ 22 % 

Steuern und 
Abgaben 

1.027 Mio. € 
2,46 € 

1.091 Mio. € 
2,80 € 

1.176 Mio. € 
2,88 € 

+ 15 % 
+ 17 % 

Zentrale 
Funktionen 

669 Mio. € 
1,60 € 

910 Mio. € 
2,33 € 

872 Mio. € 
2,14 € 

+ 30 % 
+ 34 % 

Gesamt 8.067 Mio. € 
19,3 € 

8.800 Mio. € 
22,6 € 

8.954 Mio. € 
22,0 € 

11 % 
14 % 
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Quelle: Cour des Comptes 

II  -  Andere Arten von aktuellen Ausgaben  

Die Stromerzeugung aus Kernenergie verursacht nicht nur die 
jährlichen Betriebsaufwendungen von EDF, sondern ist auch für andere 
Ausgaben verantwortlich, die, auch wenn sie nicht „direkt” mit der 
eigentlichen Produktion verbunden sind, deren Folge sind und ohne sie nicht 
entstehen würden. Es handelt sich um mit öffentlichen Mitteln finanzierte 
Ausgaben, die somit nicht unter die Produktionskosten des Betreibers fallen. 
Man unterscheidet zwischen zwei Ausgabenkategorien, die dieser Definition 
entsprechen:  

• Mit öffentlichen Mitteln finanzierte Forschungsausgaben 

• Die Aufwendungen für Sicherheit, Sicherung und Informations-
transparenz, die nicht von den Erzeugern getragen werden.  

A - Mit öffentlichen Mitteln finanzierte  
Forschungsausgaben 

1 -  Die gesamten aktuellen Forschungsarbeiten  

Wie wir im Kapitel über die „Ausgaben der Vergangenheit“ gesehen 
haben, wird die Forschung im Bereich der Stromgewinnung aus Kernenergie 
heute von 2 Arten von Protagonisten betrieben: 

− öffentliche Einrichtungen: Das CEA, das CNRS, das IRSN, die 
ANDRA; 

− zwei Unternehmen: EDF und AREVA. 

� Diese Forschung wird anhand von zwei Arten von Ressourcen 
finanziert:  

− Öffentliche Subventionen aus dem Staatsetat, die an öffentliche 
Einrichtungen bezahlt werden;  

− im Wesentlichen durch die von den beiden Unternehmen EDF und 
AREVA eingebrachte Finanzierung, die entweder direkt ihren eigenen 
Labors oder denjenigen von öffentlichen Einrichtungen zufließt, anhand 
von gemeinsam finanzierten Partnerschaften, oder durch die Bezahlung 
eines Zuschlags zur Steuer auf die kerntechnischen Anlagen, die für die 
Forschung der Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs 
(ANDRA, Nationale Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle) 
bestimmt ist. 
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Für die Finanzierung der Kernforschung erhaltene Finanzmittel im Jahr 2010 

Herkunft der 
Finanzierung CEA CNRS IRSN ANDRA EDF AREV

A Gesamt 

Subventionen 271 28 115    414 
Sonstige Finanzmittel  
von 

189  13 112 158 227 699 

EDF 40  3 94 158  295 
AREVA 
davon Dividende 

104 
38 

 
2 
 

6 
 

 
227 

 
339 
38 

ANDRA 3      3 
IRSN 42      42 
CEA    12   12 
Sonstige   8    8 
Gesamt einschl. 
Doppelzählungen 

460 28 128 112 158 227 1 113 

Gesamt ohne  
Doppelzählungen       1.056 

Quelle: Cour des Comptes In grau: Abzuziehende Doppelzählungen 

Die obenstehende Tabelle und die folgende Grafik zeigen die 
wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Akteuren im 
Rahmen der insgesamt erhaltenen Finanzierung privater und öffentlicher Art, 
die sich im Jahr 2010 auf 1.113 Mio. € beläuft. Dieser Gesamtbetrag umfasst 
jedoch Doppelzählungen, da manche Einrichtungen einen Teil ihrer Tätigkeit 
an andere Einrichtungen untervergeben haben. Es sind somit die von der 
ANDRA an das CEA (3 Mio. €) und das IRSN (42 Mio. €) vorgenommenen 
Zahlungen sowie die Abgabe für zivile kerntechnische Anlagen vom CEA 
zugunsten der ANDRA (12 Mio. €) abzuziehen, um die Höhe der für die 
kerntechnische Forschung im Jahr 2010 aufgebrachten Finanzierung zu 
erhalten, d.h. 1.056 Mio. €. 

Aus der obenstehenden Tabelle geht auch der Gesamtbetrag der von EDF 
der kerntechnischen Forschung gewidmeten Finanzierung hervor (295 Mio. €, 
davon 158 Mio. € an internen Aufwendungen, 43 Mio. € für die Finanzierung von 
Partnerschaften mit dem CEA und dem IRSN, 94 Mio. € für die Abgabe für 
kerntechnische Anlagen für die Forschung der ANDRA) und von AREVA (339 
Mio. €, davon 227 Mio. € an internen Aufwendungen, 68 Mio. € für die 
Finanzierung von Partnerschaften mit dem CEA und dem IRSN, 6 Mio. € an 
Abgabe für kerntechnische Anlagen für die Forschung der ANDRA, und ein Anteil 
von 38 Mio. € der an das CEA bezahlten Dividende zur Finanzierung der 
Forschungstätigkeiten der zivilen Stromerzeugung aus Kernenergie).  

Es ist auch festzustellen, dass das CEA 41 % dieser Forschung ausführt, 
und dass die Finanzierung zu 37 % aus öffentlichen Subventionen besteht.  
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 rot: Finanzierung durch EDF; blau: Finanzierung durch AREVA; 
 schwarz: Öffentliche Mittel grün: Doppelzählung 

2 -  Der öffentliche Forschungsaufwand 

Die von den Unternehmen bezahlte Finanzierung wird in der 
Rechnungslegung von EDF entweder direkt für die Finanzierung von EDF 
selbst25, in ihren Aufwendungen für die Zentralfunktionen oder in ihren 
Steuern und Abgaben gebucht, oder indirekt über den Preis der 
Dienstleistungen, die sie an AREVA für den Brennstoff und dessen 
Entsorgung bezahlt.  

Zur Ergänzung der bereits durch die Betriebsaufwendungen von EDF 
in die Produktionskosten pro KWh integrierten Finanzierung kann somit nur 
die Finanzierung öffentlicher Herkunft (414 Mio. €) berücksichtigt werden.  

Zwischen 2003 und 2010 liegt die Höhe der öffentlichen Mittel, die 
für die Forschung im Bereich der Stromgewinnung aus Kerntechnik 
aufgebracht werden, stabil bei etwa 400 Mio. € pro Jahr. Die für die 4. 
                                                 
25 So hat EDF 2010 bei ihren laufenden betrieblichen Aufwendungen Kosten von 187 
Mio. € verzeichnet, was der Höhe ihrer Forschungsfinanzierung (201 Mio. €) 
entspricht, von der die für die 4. Generation (9 Mio. €) und den europäischen 
Druckwasserreaktor EPR (5 Mio. €) gewidmeten Beträge abgezogen wurden. 

HERKUNFT DER  
FINANZIERUNG: STAAT 

VERWENDUNG 
DER MITTEL 

HERKUNFT DER 
FINANZIERUNG: 

INDUSTRIE UND SONSTIGE 

Finanzierungsschema der kerntechnischen Forschung im Jahr 2010  

Staat 
(Subvention) 

GESAMTBETRAG FORSCHUNGSFINANZIERUNG 

EDF 

EDF 
Sonstige  

INB-Abgabe für die ANDRA 

Sonstige  

AREVA Forschung  

AREVA Sonstige 

Dividende an das CEA 
INB-Abgabe für die 

ANDRA 
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Generation aufgebrachten Beträge, die im Durchschnitt bei 75 Mio. € pro 
Jahr liegen, sind im Jahr 2010 auf 102 Mio. € gestiegen.  

Forschung im kerntechnischen Bereich:  
Aufteilung der europäischen Finanzierung  

In Mio. € 
(nominal) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CEA 275 259 266 253 260 251 258 271 

IRSN 97 95 114 118 111 117 116 115 

CNRS 28 28 28 28 28 28 28 28 

Gesamt 400 383 407 398 399 396 402 414 
davon 

aktuelle 
Generation 

303 291 343 337 340 327 326 312 

davon 4. 
Generation 

97 92 64 61 60 69 76 102 

Quelle: Cour des Comptes 
CEA außer Klima, Strahlenbiologie, Strahlentoxikologie 

B - Mit öffentlichen Mitteln finanzierte Kosten von 
Sicherheit, Sicherung und Transparenz  

Im Bereich der nuklearen Sicherheit und Sicherung schreibt Artikel 1 
des Gesetzes Nr. 2006-686 vom 13. Juni 2006 über die Transparenz und die 
Sicherheit auf dem Gebiet der Kerntechnik (TSN-Gesetz) Folgendes vor:  

„Die nukleare Sicherheit umfasst die nukleare Sicherung, den 
Strahlenschutz, die Vorbeugung und die Bekämpfung von böswilligen 
Handlungen sowie die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Falle 
eines Unfalls.  

Die nukleare Sicherung umfasst alle technischen Vorkehrungen und 
organisatorischen Maßnahmen hinsichtlich Entwurf, Bau, Betrieb, Stillstand 
und Rückbau von kerntechnischen Anlagen, sowie den Transport von 
radioaktiven Stoffen, die ergriffen wurden, um Unfälle zu verhindern oder 
deren Auswirkungen einzugrenzen.  

Der Strahlenschutz besteht im Schutz gegen ionisierende Strahlung, er 
umfasst alle Vorschriften, Verfahren, Mittel zur Verhinderung und 
Überwachung, um die direkten oder indirekten, auch durch die 
Beeinträchtigung der Umwelt verursachten, schädlichen Auswirkungen von 
ionisierender Strahlung auf Personen zu verhindern oder einzugrenzen.  

Die Transparenz im nuklearen Bereich umfasst alle Vorkehrungen, 
die ergriffen werden, um das Recht der Öffentlichkeit auf zuverlässige und 
zugängliche Information im Bereich der nuklearen Sicherheit zu 
gewährleisten.” 
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Die Sicherheit und Sicherung im Bereich der Stromerzeugung aus 
Kernenergie obliegen in erster Linie den vier daran beteiligten Betreibern, 
d.h. EDF, AREVA, dem CEA und der ANDRA. Doch infolge seiner 
Verantwortung im Bereich des Schutzes der Bevölkerung spielt der Staat in 
diesem Bereich eine wichtige Rolle, im Zuge der Aufsichts-,  
Planungs-, Expertise- und Prüftätigkeiten sowie seiner operativen 
Kapazitäten in Krisenzeiten.  

Auf Ebene der staatlichen Instanzen sind mehrere Einheiten am 
Sicherheits- und Sicherungssystem der Betreiber beteiligt. Sie üben in enger 
Zusammenarbeit zusätzliche Tätigkeiten aus. Auch wenn die Sicherheits- und 
Sicherungstätigkeiten eng verbunden sind, kann zwischen 
Sicherheitstätigkeiten im eigentlichen Sinne sowie Tätigkeiten zur Sicherung 
und für die Transparenz unterschieden werden. 

1 -  Die öffentlichen Kosten der nuklearen Sicherheit 

In einer engen Auslegung, die aus der Definition der Internationalen 
Atomenergie-Organisation IAEO hervorgeht, umfasst die nukleare Sicherheit 
Tätigkeiten für die Verhinderung und Aufdeckung sowie den Umgang mit 
Diebstahl, Sabotage, unerlaubtem Zugang, Schmuggel von Kernmaterial oder 
jeglichen sonstigen böswilligen Handlungen im Zusammenhang mit 
Kernmaterial, anderen radioaktiven Substanzen oder Anlagen, die sie 
enthalten.  

Der Großteil der diesbezüglichen Kosten wird von den Betreibern 
getragen und ist somit in ihrer Rechnungslegung enthalten. Es lassen sich 
jedoch verschiedene zusätzliche Ausgaben ermitteln, die vom Staat getragen 
werden. 

a) Auf ministerieller und behördlicher Ebene 

Die Verantwortung für die nukleare Sicherheit teilen sich drei 
Ministerien: Das Ministerium für Energie, das Ministerium für Umweltschutz 
sowie das Ministerium für Innere Angelegenheiten. Auch wenn dies keinerlei 
Auswirkungen auf das Budget hat, ist festzustellen, dass die Kompetenzen 
des für Energie zuständigen Ministeriums nicht dem Wiener Übereinkommen 
über den physischen Schutz von Kernmaterial gerecht werden, das von 
Frankreich unterzeichnet wurde und derzeit ratifiziert wird. Es sieht nämlich 
die Trennung zwischen der Kontrollbehörde und der für die 
Kernenergiepolitik zuständigen Behörde vor (am 8. Juli 2005 verabschiedete 
Ergänzung).  

Auf behördlicher Ebene sind ebenfalls mehrere Einheiten an der 
nuklearen Sicherheit beteiligt:  
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• Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN, Generalsekretariat für Verteidigung und nationale 
Sicherheit) 

Das SGDSN ist eine Abteilung des Premierministers; es ist für die 
interministerielle Koordination und Planung zuständig. 

• Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS, Hoher 
Beamter für Verteidigung und Sicherheit) und Service de défense 
de sécurité et d'intelligence économique (SDSIE, Abteilung für 
Sicherheitsverteidigung und Wirtschaftsinformation)  

Die SDSIE (Abteilung für Sicherheitsverteidigung und 
Wirtschaftsinformation) untersteht der Verantwortung des HFDS (Hoher 
Beamter für Verteidigung und Sicherheit) beim für Umweltschutz 
zuständigen Ministerium (MEDDTL26), das die Funktion der Autorität für die 
nukleare Sicherheit übernimmt. Die SDSIE legt die nationalen Leitlinien im 
Bereich der nuklearen Sicherheit fest. Sie setzt die internationalen Verträge, 
Übereinkommen und Empfehlungen in das französische Recht um. Sie erteilt 
und verwaltet die Genehmigungen für den Besitz oder Transport von 
Kernmaterial (KM), genehmigt die diesbezüglichen Mittel und übernimmt 
die Kontrolle. Sie organisiert die Beziehungen zwischen spezialisierten 
Zentralabteilungen und den Abteilungen, die den Präfekturen unterstehen. Sie 
sorgt für den Schutz der Geheimhaltung. 

Der HFDS verfügt mit der SDSIE über die darin im Januar 2010 
eingerichtete Abteilung Département de sécurité nucléaire (DSN, Abteilung 
für nukleare Sicherheit), die insgesamt 10 Mitarbeiter umfasst, und einem 
Gendarmerie-General und stellvertretenden HFDS untersteht. Die 
Zuständigkeiten der Autorität für die nukleare Sicherheit werden von der 
SDSIE mit technischer Unterstützung des Institut de Radioprotection de 
Sureté Nucléaire (IRSN, Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) 
ausgeübt, das ihr Personal zur Verfügung stellt, um in den kerntechnischen 
Anlagen Sicherheitsinspektionen durchzuführen, die nicht mit den von der 
ASN durchgeführten Prüfungen der Sicherung zu verwechseln sind.  

Die teils geplanten teils nicht angekündigten Inspektionen beziehen 
sich auf den physischen Schutz, die physische Betreuung und die Erfassung 
in der Buchhaltung. Sie können mit Messungen und Tests einhergehen. Von 
den jährlich durchgeführten Inspektionen (100 an den Anlagen und 50 beim 
Transport) übernimmt die DNS ca. 35 (30 bei Anlagen und 5 beim 
Transport). In Anbetracht der genannten Ziele erscheint die Zahl der 
Inspektionen gering, wenn man bedenkt, dass 259 genehmigte Anlagen 

                                                 
26 Das MEDDTL: Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement (Ministerium für Ökologie, nachhaltige Entwicklung, 
Verkehr und Wohnungswesen) 
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vorhanden sind, darunter 58 Stromerzeugungsreaktoren an 19 verschiedenen 
Standorten, zu denen ca. 300 meldepflichtige Unternehmen hinzukommen.  

• Die Präfekten der Departements  

Die Präfekten der Departements übernehmen die Leitung bei allen in 
ihrem Departement eintretenden Krisen, insbesondere, wenn diese durch 
einen Unfall oder eine böswillige Handlung verursacht wurden, die bei einer 
kerntechnischen Anlage auftreten können. Infolge dieser grundlegenden 
Aufgabe des Präfekten des Departements im Krisenfall wurde ihm die 
Genehmigung des vom Betreiber erstellten Plan particulier de protection 
(PPP, besonderer Schutzplan) übertragen, sowie die Erstellung des Plan de 
protection externe (PPE, externer Schutzplan), der von den Vorschriften für 
Tätigkeiten von vitaler Bedeutung vorgesehen ist. 

Zusammengefasst sind die von der nuklearen Sicherheit betroffenen 
Behörden von begrenztem Umfang und stellen keine erheblichen 
Kostenelemente dar. Sie strukturieren sich nach und nach in der Form von 
speziell der nuklearen Sicherheit und Sicherung gewidmeten Abteilungen 
innerhalb der SDSIE und der DGPR, womit sich leichter die erforderliche 
Schnittstelle zu den Kontrollbehörden organisieren lässt.  

b) Die Gendarmerie Nationale  

Die Aufgabe der Gendarmerie im Bereich der nuklearen Sicherheit 
betrifft sowohl den Schutz der kerntechnischen Anlagen als auch den 
Transport von zivilem Kernmaterial.  

• Der Schutz der kerntechnisches Zentren zur Stromproduktion 

Um den Schutz der Centres Nucléaires de Production Électrique 
(CNPE, kerntechnisches Zentrum zur Stromproduktion) sicherzustellen, hat 
die Gendarmerie Nationale auf Wunsch der Betreiber seit 1980 nukleare 
Überwachungs- und Interventionstruppen eingerichtet, die seit 2009 zu 
Pelotons Spécialisés de Protection de la Gendarmerie (PSPG, 
Spezialschutztruppen der Gendarmerie) wurden. Diese Einheiten werden von 
den örtlichen Einheiten der departementalen Gendarmerie unterstützt, und im 
Fall eines globaleren Einsatzes durch regionale oder nationale 
Interventionseinheiten (überregionale Interventionsstaffeln der Gendarmerie, 
Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN, Einsatztruppe 
der Gendarmerie Nationale) sowie die cellule nationale NRBC (nationale 
Zelle für CBRN-Bedrohung)).  

In einem Rundschreiben vom 29. April 2009 wurde die Organisation 
und der Einsatz der PSPG festgelegt, die in der Nähe von lebenswichtigen 
Anlagen positioniert sind. Die Aufgabe dieser Einheiten ist die fortlaufende 
Überwachung der Kernkraftwerke und deren Umgebung, auch in den 
Bereichen, die bei den Pumpwerken gelegen sind. Die PSPG müssen an 
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jedem Standort innerhalb kürzester Zeit stets einsatzbereit sein, und bei 
Bedarf können zusätzliche Kräfte mobilisiert werden.  

Die Beziehungen zwischen EDF und der Gendarmerie Nationale 
werden durch eine Vereinbarung geregelt, die die Finanzierungs- und 
Erstattungsmodalitäten der „Nukleartruppen” festlegt. Das Ziel besteht in der 
vollständigen Erstattung der Kosten der 742-köpfigen zur Verfügung 
gestellten Militärtruppe, d.h. ihres Gehalts (einschließlich Pensionen) und 
ihrer Sozialabgaben, der Betriebskosten (Miete, Kraftstoff, Umzüge, 
Transport- und Fahrtkosten, Energie und Fluide), der Kosten für persönliche 
Ausrüstung, Erstattung der Kosten für die maschinelle Ausrüstung sowie 
eines jährlichen Betrags zur Deckung der für die Ausbildung des Personals 
erforderlichen Munitionsausgaben.  

Zur Bewertung der Kosten dieses Systems, in Ermangelung präziser 
Buchhaltungsdaten, hat der Cour des Comptes für das Jahr 2010 eine 
Modellberechnung anhand der tatsächlichen Ausgaben von zwei PSPG 
vorgenommen. Nach der kontradiktorisch mit der Direction de la 
Gendarmerie Nationale (DGGN, Generaldirektion der Gendarmerie 
Nationale) durchgeführten Extrapolation auf alle PSPG hat der Cour des 
Comptes festgestellt, dass die von der DGGN an EDF erfolgende 
Fakturierung insgesamt den tatsächlichen Ausgaben recht nahe kommt, 
sowohl bei den Personal- als auch bei den Betriebsaufwendungen. Die Frage 
wird in einem Zusatzvertrag von April 2011 geregelt, in dem ausdrücklich 
die Erstattung der tatsächlichen Personalkosten vorgesehen ist. 

• Die Begleitung von zivilen Kernmaterialtransporten 

Der von AREVA gewählte Transportunternehmer TN International 
hat die Gendarmerie Nationale mit der Begleitung von Transporten von 
nichtverstrahltem Kernmaterial beauftragt (ca. 170 Transportbegleitungen 
pro Jahr), die sich hauptsächlich auf Hin- und Hertransporte zwischen den 
Wiederaufarbeitungsanlagen von La Hague und von Marcoule-Melox 
beziehen, und in geringerem Maße auf den Austausch zwischen den Anlagen 
von Neuville, Cadarache, Aubagne, St-Aybert und Romans.  

Die am 18. März 2008 zwischen der DGGN und TN International 
unterzeichnete Vereinbarung sieht vor, dass die Begleiteskorten lückenlos 
vom Ladeort bis zum Lieferort für den Schutz der Transporte eingesetzt 
werden. Sie legt fest, dass die Zusammensetzung der Eskorten in 
Abhängigkeit von den drohenden Gefahren, der Art des transportierten 
Materials und der gewählten Strecke bestimmt wird. Diese Vereinbarung legt 
die Finanzierungs- und Erstattungsvorschriften für die Eskorten fest, die 
vorsehen, dass das Unternehmen pauschal die Tagegelder des Personals, den 
Kraftstoffverbrauch sowie einen Anteil an den Unterhaltskosten von Personal 
und Ausrüstung übernimmt.  

Die Überprüfung hat ergeben, dass die von TNI erstatteten Beträge 
deutlich unter den tatsächlichen Ausgaben der DGGN liegen, die somit in 
Betracht zieht, die Vereinbarung von 2008 zu aktualisieren, damit die vom 
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Leistungsempfänger übernommenen Kosten besser das gesamte 
Arbeitsentgelt sowie die reellen Betriebskosten und die tatsächlichen 
Tilgungskosten der Ausrüstung berücksichtigen.  

Was das Geleit von Kernmaterialtransporten anbelangt, entspricht der 
im Jahr 2010 von TNI-AREVA an die DGGN bezahlte Betrag von 450 T€ 
ca. 10 % den tatsächlichen Aufwendungen der Gendarmerie, so dass ca. 4 
Mio. € zu Lasten der Gendarmerie gehen. 

c) Der Zivilschutz 

Im Bereich der nuklearen Sicherheit hat der Staat ein umfangreiches 
Arsenal eingerichtet, um die Bevölkerung zu schützen. Sei es im Rahmen der 
Terrorismusbekämpfung (Rundschreiben 800 des SGDSN vom 23. April 
2003) oder zur Organisation der Rettungsmaßnahmen im Falle eines Unfalls, 
das System für die Organisation der Gegenmaßnahmen des Zivilschutzes 
(ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile) bildet den regionalen 
Rahmen des Einsatzplans der Regierung.  

• Die Planung 

Der Plan d'urgence interne (PUI, interner Notfallplan) stellt den ersten 
Schutzwall im Falle eines Unfalls dar, doch wenn sich damit die Situation 
nicht mehr in den Griff bekommen lässt, obliegt es dem Präfekten, im 
Rahmen des ORSEC-Systems den Plan Particulier d'Intervention Nucléaire 
(ORSEC PPI nucléaire, besonderer nuklearer Einsatzplan im Rahmen des 
ORSEC) heranzuziehen, oder die spezifischen Bedingungen für den 
Transport von radioaktivem Material (ORSEC TMR). Die Bürgermeister, die 
ebenfalls Protagonisten des Zivilschutzes sind, sind zur Erstellung von 
kommunalen Rettungsplänen verpflichtet, sofern ihre Gemeinde auch nur 
teilweise in einer PPI-Zone liegt.  

Da die für die Ausarbeitung aller Risikovorbeugungs- und 
Notfallpläne aufgebrachte Zeit und eingesetzten Personalmittel unbekannt 
sind, ist die Einschätzung der Kosten für die Planung derzeit nicht möglich. 

• Die Jodtabletten  

Im Jahr 1997 hat die Regierung beschlossen, dass die im Radius von 
10 km um die kerntechnischen Anlagen (INB) herum ansässige Bevölkerung 
über Tabletten aus stabilem Jod verfügen soll. Der Anlagenbetreiber ist für 
die vorbeugende Verteilung von Jod in der PPI-Zone zuständig. Das 
Gesundheitsministerium finanziert seinerseits die Verteilung außerhalb der 
PPI-Zonen. Es wurden 110 Mio. Jodtabletten hergestellt, deren von der 
Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS, 
französische Agentur für die Sicherheit von Gesundheitsprodukten) 
genehmigte Benutzungsdauer 4 Jahre beträgt, wobei sie verlängert werden 
kann. Das Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
(EPRUS, Institution für die Vorbereitung und Reaktion auf gesundheitliche 
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Notfälle) ist dafür zuständig, im Auftrag des Staates diese bei Großhändlern 
gelagerten Tabletten zu kaufen und die Tabletten mit überschrittenem 
Verfallsdatum einzusammeln. 

Die in den Jahren 2010, 2011 und 2012 vorgesehenen 
Anschaffungskosten werden auf 4,95 Mio. € geschätzt.  

• Das Krisenmanagement 

Im Fall eines Unfalls werden nach der Alarmierung sechs an die 
Bevölkerung gerichtete Maßnahmen in die Wege geleitet: Die Abriegelung des 
Umkreises, die Unterbringung an sicheren Orten, die Information, die 
Evakuierung, die Einnahme von Jodtabletten sowie 
Lebensmittelbeschränkungen. Das Management einer Nuklearkrise versammelt 
um den Präfekten des Departements zahlreiche operative Akteure (insbesondere 
Gendarmerie, Polizei, Conseil Général (Departementversammlung), die ASN, 
das IRSN, die Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS, 
Abteilung Brandbekämpfung und Rettungsmaßnahmen des Departements) die 
ARS, die ärztlichen Notfalldienste SAMU/SMUR, das französische Wetteramt 
Météo-France).  

Im Bereich der Betreuung des Krisenmanagements hat der Staat der 
Direction de la sécurité civile (DSC, Direktion für Zivilschutz), die seit dem 
7. September 2011 zur Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises (DGSCGC, Generaldirektion für Zivilschutz und 
Krisenmanagement) geworden ist, eine führende Rolle übertragen.  

Auf zentraler Ebene stützt sich diese Direktion auf das Centre 
Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC, 
Operationszentrale für interministerielles Krisenmanagement) sowie auf eine 
„mission nationale d'appui à la gestion du risque nucléaire (MARN, nationale 
Unterstützungsmission für das Management des nuklearen Risikos), über die 
im Jahr 2003 mit EDF eine Vereinbarung getroffen wurde. Sie umfasst 
derzeit nur noch zwei Personen.  

Während sich die dafür eingesetzten Mittel leicht ermitteln lassen, 
werden sie meistens gemeinsam genutzt, für alle sogenannten CBRN-
Bedrohungen (chemische, biologische, radiologische, und nukleare 
Bedrohung). Doch die spezifischen Besonderheiten der angeschafften 
Ausrüstung und Materialien wird hauptsächlich durch das nukleare Risiko 
gerechtfertigt. Der Staat finanziert Unités Mobiles de Décontamination 
(UMD, mobile Dekontaminationseinheiten), die im Fall eines Nuklearunfalls 
verwendet werden können, für die SDIS und die Unités d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC, Ausbildungs- und 
Eingriffseinheiten des Zivilschutzes), im Hinblick auf die Verdreifachung der 
Dekontaminationskapazitäten. Das dreijährige Ausrüstungsprogramm sieht 
die Finanzierung von 70 UMD vor (d.h. insgesamt 13,4 Mio. €), doch die 
vorgesehenen Budgetmittel (11,2 Mio. €) ermöglichen nur die Finanzierung 
von 80 % davon.  
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In Anbetracht der CBRN-Risiken stellen die Formations Militaires de 
la Sécurité Civile (ForMiSC, militärische Verbände des Zivilschutzes) und 
der Minenabwehrdienst die einzigen Einsatzmannschaften der DGSCGC dar. 
Der Minenabwehrdienst wird nur im Rahmen der Terrorismusbekämpfung 
eingesetzt und verfügt über spezielle Ausrüstung im Wert von 10,3 Mio. €.  

Was die Flugmittel der DGSCGC anbelangt, so sind diese nicht für 
das nukleare Risiko geeignet. Im Fall eines Nuklearunfalls kann die 
Evakuierung von kontaminierten Personen auf dem Luftwege nur durch eine 
militärische Flotte übernommen werden.  

Die bei der DGSCGC durchgeführte Untersuchung zeigt, dass sich die 
Gesamtkosten der Kernenergieindustrie im Bereich des Zivilschutzes kaum 
abschätzen lassen. Sofern Elemente über die Kosten vorliegen, sind sie 
zerstreut, nicht konsolidiert, meistens nicht auf das nukleare Risiko 
konzentriert, und beziehen sich manchmal auf mehrere Jahre, während andere 
Kosten punktuell sind. Jedoch können anhand der verschiedenen ermittelten 
finanziellen Elemente diese Kosten zumindest ganz grob auf den Betrag von 
50 Mio. € für den Zeitraum 2009-2012 geschätzt werden, was einem 
durchschnittlichen Jahresbetrag von 12,5 bis 13 Mio. € entspricht, der 
sowohl die Ausrüstungs- als auch die Betriebsaufwendungen umfasst. In 
diesem Betrag sind die Ausbildungskosten sowie die Jodtabletten enthalten. 

Diese Kostenschätzung ist sicher infolge der Ergebnisse der 
Untersuchungen, die im Bereich des Zivilschutzes im Anschluss an die 
Katastrophe von Fukushima eingeleitet wurden, nach oben zu korrigieren, 
und zwar insbesondere nach den vom Innenministerium bei der Inspection 
Générale de l'Administration (Generalinspektion der Verwaltung) 
beantragten Untersuchungen, deren Bericht vor Jahresende 2011 erwartet 
wird.  

d) Die von den Betreibern für die Sicherheit eingesetzten Mittel  

Um die Sicherheit ihrer Standorte zu gewährleisten, einschließlich 
Brandbekämpfung und Rettung von Personen, setzen die Betreiber auf vier 
verschiedene Möglichkeiten. Die erste besteht in der internen 
Inanspruchnahme von unbewaffneten Mitarbeitern, die für die Bewachung 
und Zugangskontrolle zuständig sind (EDF). Die zweite zielt auf die 
Einrichtung einer spezialisierten Abteilung nach dem Modell eines 
bewaffneten privaten Schutzdiensts (örtliche Sicherheitsausbildung bei 
AREVA und beim Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies 
alternatives (CEA, Kommissariat für Kernenergie und alternative Energien)). 
Die dritte besteht in der Heranziehung von auf die Sicherheit spezialisierten 
Subunternehmern (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs 
(ANDRA, Nationale Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle)). Die 
vierte Möglichkeit ist die Inanspruchnahme der öffentlichen Gewalt, 
Gendarmerie Nationale und SDIS (EDF und AREVA). Um den 
Sicherheitspflichten für ihre Anlagen nachzukommen, haben die Betreiber 
somit ihre Systeme entweder auf private Kräfte oder auf die öffentliche 
Gewalt gestützt. 
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Der Cour des Comptes hat versucht, die speziell mit diesen 
Tätigkeiten der Betreiber verbundenen Ausgaben zu ermitteln, um eine 
Vorstellung von der Größenordnung dieser Kosten zu erhalten. Das Ergebnis 
lautet insgesamt ca. 240 Mio. €, wovon ca. 50 Mio. € den von EDF an die 
Gendarmerie Nationale erstatteten Beträgen entsprechen, die man mit den mit 
öffentlichen Mitteln finanzierten 17 Mio. € (4 Mio. € für die Gendarmerie 
und 13 Mio. € für den Zivilschutz) in Bezug setzen kann, die zuvor 
identifiziert wurden. Diese Kosten werden voraussichtlich im Rahmen der für 
den Jahresbeginn 2012 angekündigten Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Eindringens in Kernenergiestandorte ansteigen. 

Schätzung der von den Betreibern finanzierten Sicherheitskosten  

Im Jahr 2010 In Mio. € 

EDF 150 

AREVA 50 

CEA 35 

ANDRA 5 

Gesamt 240 

Quelle: Cour des Comptes 

2 -  Die öffentlichen Aufwendungen für Sicherung und Transparenz  

Die mit öffentlichen Mitteln finanzierten Aufwendungen im 
Sicherungs- und Transparenzbereich27 entsprechen zum größten Teil den 
Expertise- und Prüfaufgaben, die von zwei Institutionen (ASN und IRSN) 
wahrgenommen werden, doch es sind auch andere Strukturen mit 
unterschiedlicher Größe und Status an diesen Missionen beteiligt. 

a) Die Direction Générale de Prévention des Risques (DGPR, 
Generaldirektion zur Risikovorbeugung) 

Auf ministerieller Ebene trägt die Mission de la Sureté Nucléaire et de 
la Radioprotection de la DGPR (MSDNR, Abteilung für nukleare Sicherheit 
und Strahlenschutz bei der DGPR) innerhalb der Direction Générale de 
Prévention des Risques (DGPR, Generaldirektion zur Risikovorbeugung) des 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement (MEDDTL, Ministerium für Ökologie, nachhaltige Entwicklung, 

                                                 
27 Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juni 2006 über die Transparenz und die Sicherheit 
auf dem Gebiet der Kerntechnik (TSN) schreibt Folgendes vor: ”Die Transparenz im 
nuklearen Bereich umfasst alle Vorkehrungen, die ergriffen werden, um das Recht der 
Öffentlichkeit auf zuverlässige und zugängliche Information im Bereich der nuklearen 
Sicherheit zu gewährleisten”. 
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Verkehr und Wohnungswesen) zu den staatlichen Missionen im Bereich der 
nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes bei.  

Damit ist sie Ansprechpartner der Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN, 
Behörde für nukleare Sicherheit). In Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden bereitet sie alle Gesetzestexte, Vorschriften und sonstigen 
Maßnahmen vor, die in den Aufgabenbereich der für die nukleare Sicherheit 
und den Strahlenschutz zuständigen Ministerien fallen. Sie nimmt auch an 
der Ausarbeitung der nationalen Krisenorganisation im Nuklearbereich sowie 
an Informations- und Kommunikationsmaßnahmen in Verbindung mit der 
nuklearen Sicherheit und dem Strahlenschutz teil. 

Sie hat auch ihre eigenen Zuständigkeitsbereiche: Koordination und 
Durchführung der Strategie zur Kontrolle der ehemaligen Uranminen (dabei 
stützt sie sich auf die ASN und das IRSN für das Expertenwissen) sowie der 
radioaktiv kontaminierten verwaisten Standorte (die von der ANDRA 
dekontaminiert werden); das Sekretariat des Haut Comité à la Transparence 
et à l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN, Hoher Ausschuss für 
Transparenz und Information über die Sicherheit von Kernkraftanlagen). 

Außerdem übt die Direction Générale de Prévention des Risques 
(DGPR, Generaldirektion zur Risikovorbeugung) die Aufsicht über das 
Institut de Radioprotection de Sureté Nucléaire (IRSN, Institut für 
Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) aus. 

Die DGPR setzt für diesen Bereich nur sehr bescheidene Mittel ein, die 
insgesamt in der Größenordnung von 9 FTP (Vollzeitäquivalenten) liegen: 
7,5 FTP für die Mission de la Sureté Nucléaire et de la Radioprotection de la 
DGPR (MSNR, Abteilung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz bei der 
DGPR) (6 FTP am 01.12.2011 und 7 am 01.01.2012 vorgesehen), ca. 1,5 FTP 
unter Berücksichtigung der Beschäftigten der Zelle „Aufsicht der öffentlichen 
Einrichtungen” und der für Nuklearfragen zuständigen Generaldirektion.  

b) Die Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN, Behörde für nukleare 
Sicherheit)  

• Organisation und Aufgabenbereich 

Die ASN ist eine unabhängige Verwaltungsbehörde, die durch das Gesetz 
über die Transparenz und die Sicherheit auf dem Gebiet der Kerntechnik von 
2006 gegründet wurde. Sie „ist an der Kontrolle der nuklearen Sicherung und des 
Strahlenschutzes sowie der Information der Öffentlichkeit beteiligt”.  

Sie besteht aus einem Kollegium von fünf per Erlass für eine Amtszeit 
von sechs Jahren ernannten Kommissaren. Der Vorsitzende sowie zwei 
Mitglieder werden vom Staatspräsidenten ernannt, und die beiden anderen 
Mitglieder von der Nationalversammlung bzw. dem Senat.  

Die Leitung der ASN besteht aus einer Generaldirektion, acht 
Zentraldirektionen und elf regionalen Divisionen, die in der Nähe der 
kerntechnischen Tätigkeiten und Installationen lokalisiert sind, in elf 
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Directions Régionales de l'Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL, Regionaldirektion für Umwelt, Raumordnung und 
Wohnungswesen), deren Direktoren „Teilzeit” Regionalvertreter der ASN 
sind. 

Sie fasst durch die Regierung genehmigungspflichtige Beschlüsse 
über Erlasse und Verordnungen im Bereich der nuklearen Sicherheit und des 
Strahlenschutzes sowie einzelne Beschlüsse bezüglich der kerntechnischen 
Tätigkeiten (z.B. Vorschriften für die Auslegung, den Bau, den Betrieb und 
den Rückbau einer kerntechnischen Anlage, Genehmigungen des Einsatzes 
von Transportverpackungen für radioaktive Stoffe, Genehmigungen für die 
Benutzung von radioaktiven Quellen).  

Sie sorgt für die Kontrolle der Einhaltung der allgemeinen 
Vorschriften und der besonderen Vorschriften bezüglich der nuklearen 
Sicherheit und organisiert die ständige Überwachung im Bereich des 
Strahlenschutzes im französischen Staatsgebiet. Zu diesem Zweck verfügt sie 
über Inspektoren für nukleare Sicherheit sowie für Strahlenschutz und erteilt 
den Institutionen Zulassungen, die an der Kontrolle und Überwachung im 
Bereich der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes beteiligt sind. 

Sie unterstützt die Regierung in radiologischen Notstandsituationen, 
steht den zuständigen Behörden zur Seite und informiert die Öffentlichkeit 
über den Sicherheitszustand der Anlage, von der die Notstandsituation 
ausgegangen ist, sowie über die eventuelle Freisetzung radioaktiver Stoffe 
und über ihre Risiken für die menschliche Gesundheit sowie für die Umwelt. 
Während dieser Zeiträume kontrolliert sie die von den Betreibern ergriffenen 
Vorkehrungen und kann ihnen jederzeit erforderlich gewordene Bewertungen 
oder Maßnahmen vorschreiben.  

Auf technischer Ebene wird sie durch das Institut de Radioprotection de 
Sureté Nucléaire (IRSN, Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) sowie 
durch ständige Expertengruppen mit Expertenwissen unterstützt. 

Im Rahmen ihres Kontrollauftrags führt die ASN die Inspektion der 
kerntechnischen Anlagen durch. Die Gesamtzahl der Inspektoren ist seit drei 
Jahren gleichbleibend (248 im Jahr 2010). Im Jahr 2010 wurden 737 
Inspektionen von kerntechnischen Anlagen durchgeführt, was nur etwas 
mehr als ein Drittel der Gesamtzahl der von der ASN durchgeführten 
Inspektionen (1.964) entspricht. Die Inspektionen von kerntechnischen 
Anlagen bezogen sich in erster Linie auf den Tätigkeitsbereich 
„Stromgewinnung” sowie das Thema „nukleare Sicherheit”; 25 % davon sind 
unangekündigte Kontrollen.  

Es ist festzuhalten, dass die ASN für die Sicherung zuständig ist, das 
heißt die Verhinderung von Unfällen, während der Haut Fonctionnaire de 
Défense et de Sécurité HFDS (Hoher Beamter für Verteidigung und 
Sicherheit) beim Minister für Ökologie, nachhaltige Entwicklung, Verkehr 
und Wohnungswesen für die Bekämpfung von böswilligen Handlungen 
sowie für physischen Schutz (vor Verlust, Diebstahl und Hinterziehung von 
nuklearen Stoffen) ist, im Gegensatz zu der Praxis im Ausland, wo die 
meisten Behörden für nukleare Sicherung auch für den Sicherheitsbereich 
zuständig sind. 
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• Die Mittel 
Das Personal der ASN ist im Jahr 2008 von 432 Mitarbeitern auf 451 

am 31.12.2010 gestiegen; im Jahr 2010 werden 85 zur Verfügung gestellte 
(d.h. von der ASN bezahlte) Personen gezählt, die hauptsächlich vom IRSN 
und vom CEA stammen.  

Alle Mittel der ASDN stammen aus staatlicher Hand. Im Jahr 2010 
verteilten sie sich auf vier Programme in drei verschiedenen ministeriellen 
Aufgabenbereichen:  

• „Ökologie, nachhaltige Entwicklung und Raumplanung” für die 
Programme 181 (Risikovorbeugung) unter Federführung der Direction 
Générale de Prévention des Risques (DGPR, Generaldirektion zur 
Risikovorbeugung), und 217 (Durchführung und Betreuung der Politik 
für Umwelt, Energie, nachhaltige Entwicklung und das Meer), dessen 
Leiter der Secrétaire général, Haut Fonctionnaire de Défense et de 
Sécurité (SG-HFDS, Generalsekretär, hoher Beamter für Verteidigung 
und Sicherheit) beim Ministerium für Ökologie MEDDTL ist; 

• „Management der öffentlichen Finanzen und Personalmittel”, für das 
Programm 218 (Durchführung und Betreuung der Wirtschafts- und 
Finanzpolitik), unter Federführung des Generalsekretärs der 
Finanzministerien;  

• „Forschung und höhere Ausbildung” für das Programm 190 (Forschung 
in den Bereichen Energie, nachhaltige Entwicklung und Raumplanung), 
dessen Leiterin die Direktorin für Forschung und Innovation des für 
Ökologie zuständigen Ministeriums (MEDDTL) ist. 

Diese komplexe Haushaltsorganisation müsste überarbeitet und 
vereinfacht werden, wie in zahlreichen Berichten bereits hervorgehoben wurde.  

 

Budget der ASN  

In Mio. € 
(nominal) 

Finanzgesetz 
2010 

Finanzgesetz 
2011 

Ausführung 
2011 

Finanzgesetz-
entwurf 2012 

Programm 217 9,35 9,77 9,77 10,08 

Programm 218 6,36 6,36 6,36 6,36 

Programm 181 52,18 51,90 49,5 58,10 

Programm 190 78,13 46,4 + 30* 46,4 + 30* 46,4 + 37,6* 

Gesamt 146,02 144,43 142,03 158,54 

Quelle: DGPR  
* Zusatzabgabe zur von den Betreibern bezahlten Abgabe für kerntechnische 
Anlagen  
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Die ASN nimmt außerdem Dienstleistungen von Seiten der 
Wirtschafts- und Finanzministerien, der Abteilungen des Premierministers 
sowie des Netzes von DREAL, die ihre elf Regionaldivisionen beherbergen, 
in Anspruch. Diese Leistungen stehen in den Programmen 217 und 218.  

So wurde der ASN im Finanzgesetz 2010 ein Gesamtbudget von 146 
Mio. € zugesprochen, einschließlich des Budgets für das Programm 190 für 
die Supportaktivitäten des IRSN für die ASN, die der Hälfte ihres Budgets 
entsprechen (78 Mio. €). 

Im Anschluss an den Unfall von Fukushima hat die ASN eine 
Erhöhung ihrer Mittel für den Zeitraum 2011-2013 beantragt, um die von ihr 
aus diesem Anlass verlangten Prüfungen durchführen zu können, die 
„zusätzliche Sicherheitsbewertungen” für die 150 französischen 
kerntechnischen Anlagen (Auftrag des Premierministers) in Kombination mit 
den von der europäischen Kommission verlangten sogenannten „Stresstests” 
erfordern, eine gezielte Inspektionskampage aller 150 Anlagen, sowie 
Arbeiten für die Harmonisierung der internationalen Sicherheitsnormen. Die 
ASN hat ihren zusätzlichen Personalbedarf auf 40 Mitarbeiter veranschlagt, 
mit Zusatzkosten in Höhe von 1,6 Mio. € im Jahr 2011 und 3,2 Mio. € pro 
vollem Jahr.  

Bei einer interministeriellen Sitzung vom 23. Juni 2011 wurde die 
Schaffung von 44 Stellen beschlossen, die 22 Expertenstellen für das IRSN 
und 22 Stellen für die ASN in Form der Personalbereitstellung des IRSN 
umfassen, was die für das Jahr 2012 beschlossene Erhöhung des Budgets der 
ASN um 4 Mio. € für das Programm 181 erklärt, infolge des Unfalls von 
Fukushima. Damit wird die ASN insbesondere in die Lage versetzt, dem 
IRSN diese Personalbereitstellung zu erstatten, die auch in den 
Vereinbarungen zwischen den beiden Institutionen festgelegt ist; Laut der 
DGPR wird mittelfristig, eventuell bereits für den Dreijahreszeitraum 2013-
2015, in Betracht gezogen, die Zahl der Personalbereitstellungen zugunsten 
von Direkteinstellungen durch die ASN zu verringern, indem die ihr 
zustehende Stellenzahl erhöht wird, während die des IRSN entsprechend 
verringert wird. 

c) Das Institut de Radioprotection de Sureté Nucléaire (IRSN, Institut 
für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) 

• Organisation und Aufgabenbereich 

Das Institut de Radioprotection de Sureté Nucléaire (IRSN, Institut für 
Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) wurde von Artikel 5 des Gesetzes 
Nr. 2001-398 vom 09.05.1981 gegründet, und seine Funktionsweise wurde 
im Erlass Nr. 2002-254 vom 22. Februar 2002 erläutert. Es untersteht der 
gemeinsamen Aufsicht der für Verteidigung, Umwelt, Industrie, Forschung 
und Gesundheit zuständigen Ministerien. 

Unter Ausschluss jeder Verantwortung als nuklearer Anlagenbetreiber 
hat das Institut folgende Aufgaben: Die nukleare Sicherheit; die Sicherung 
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des Transports von radioaktivem und spaltbarem Material; den Schutz von 
Mensch und Umwelt vor ionisierender Strahlung; den Schutz und die 
Kontrolle des nuklearen Materials und den Schutz der kerntechnischen 
Anlagen und der Transporte von radioaktivem und spaltbarem Material vor 
böswilligen Handlungen.  

Sein Hauptauftrag besteht darin, den staatlichen Instanzen, aber auch 
jedem anderen öffentlichen oder privaten, französischen oder ausländischen 
Antragsteller maßgebliches Expertenwissen zur Verfügung zu stellen, sowohl 
im Bereich der nuklearen Sicherung und Sicherheit als auch im Bereich des 
Schutzes vor ionisierender Strahlung. Insbesondere unterstützt es die ASN 
auf technischer Ebene.  

Der dem IRSN anvertraute öffentliche Forschungsauftrag verfolgt 
zwei Ziele: Er soll zum Ausbau seines Expertenwissens beitragen und die 
Sicherheit durch die Fragen und Ergebnisse dieser Forschung weiterbringen. 
Das IRSN richtet seine Aufgabenstellung für die Forschung gezielt auf die 
Ausarbeitung von Verfahren aus, mit denen die Ungewissheiten in 
Verbindung mit den untersuchten Risiken erfasst und die verfügbaren 
Sicherheitsmargen beurteilt werden können, und beschreitet dabei Wege, die 
von den vom Betreiber angebotenen unabhängig sind. Damit geht seine 
Bewertung der von Unfällen geschaffenen Situationen über die von den 
Betreibern angenommenen und von den Behörden akzeptierten 
„Dimensionierungsszenarien” hinaus. Ein Großteil dieser experimentellen 
Forschung wird in Zusammenarbeit mit externen französischen und 
ausländischen Partnern betrieben.  

• Die Mittel 

Das IRSN verfügt im Jahr 2010 über eine Gesamtzahl von 1.768 
Mi tarbeitern (einschließlich 62 überlassenen Personen, davon 44 zugunsten 
der ASN), die auf elf Standorte verteilt sind.  

Die Expertisetätigkeiten zur Unterstützung der öffentlichen Instanzen 
werden durch die dem IRSN im Rahmen des Programmes 190 bezahlten 
Subventionen finanziert; so beliefen sich im Jahr 2010 die für die technische 
Unterstützung der ASN bereitgestellten Mittel auf 78 Mio. €28. Gemäß den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Transparenz und die Sicherheit auf dem 
Gebiet der Kerntechnik aus dem Jahr 2006 (TSN), wird die ASN hinsichtlich 
der angemessenen Finanzierungshöhe für diese Maßnahmen konsultiert. Eine 
ebenfalls durch dieses Gesetz vorgegebene Vereinbarung zwischen dem 
ISRN und der ASN setzt die Modalitäten fest, nach denen die ASN den 

                                                 
28 Ab 2011 wird ein Teil dieser Subvention durch einen von den Betreibern von 
kerntechnischen Anlagen entrichteten Beitrag ersetzt, ab Genehmigung der Anlage bis 
zu ihrer Streichung aus der Liste der kerntechnischen Anlagen. Dieser Betrag beläuft 
sich auf 30 Mio. € im Jahr 2011, wobei die Subvention des Programms 190 auf 45,3 
Mio. € sinkt, und auf 48,4 Mio. € im Jahr 2012. 
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Einsatz dieser Mittel in Abhängigkeit von ihren operativen Bedürfnissen 
ausrichtet. Jedes Jahr wird durch ein „Protokoll” von ASN/IRSN den 
erwarteten Interventionen hinsichtlich der technischen Unterstützung ein 
präziser und hierarchisch aufgebauter Rahmen verliehen.  

Für die Maßnahme Nr. 11-02 „Forschung im Bereich der Risiken” des 
Programms 190 „Forschung im Bereich der Energie, der Entwicklung und 
der nachhaltigen Entwicklung und Raumplanung” des Aufgabenbereichs 
„Forschung und höhere Ausbildung” ist die Direction Générale de Prévention 
des Risques (DGPR, Generaldirektion zur Risikovorbeugung) federführend. 
Ihr Ziel besteht in der Förderung der Kenntnisse im Bereich industrieller 
Risiken wie ionisierende Strahlung oder giftige Substanzen, und zwar 
insbesondere durch die Forschungsarbeiten des IRSN. Die Ergebnisse 
werden zur Optimierung der Systeme für die Risikovorbeugung beitragen, 
und die Qualität der Expertisetätigkeiten zur Unterstützung der öffentlichen 
Instanzen verbessern.  

Die Finanzierung des IRSN im Jahr 2010 

In Mio. € 2010* % 2011* % 2012** % 
Subvention Programm 

190 
darunter Unterstützung 

für die ASN 

243,8 
 

78,1 
73 % 

212,2 
 

46,4 
67 % 

205,0 
 

46,4 
66 % 

Zusatzabgabe/Steuer für 
kerntechnische Anlagen 
darunter Unterstützung 

für die ASN 

0  

33,4 
 

30,0 
11 % 

48,4 
 

37,6 
16 % 

Subvention Programm 
212 

3,4 1 % 3,3 1 % 3,3 1 % 

Sonstige Finanzierung 
französischen Ursprungs 

ausländischen 
Ursprungs 

 
79,5 
6,6 

24 % 65 21 % 53 17 % 

Gesamt 
darunter Unterstützung 

für die ASN 

333,3 
78,1 

100 % 
 

313,9 
76,4 

100 % 
 

309,7 
84 

100 % 
 

Quelle: IRSN und DGPR  
*ausgeführt **Veranschlagung im Budget 2012 des IRSN  

Die öffentlichen Mittel, die mit der Stromerzeugung aus Kernenergie 
zusammenhängen, fallen nur unter das Programm 190 (243,8 Mio. € im Jahr 
2010) während das Programm 212 für den Verteidigungsbereich vorgesehen 
ist. Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die für die Forschung 
eingesetzten öffentlichen Mittel des IRSN davon abzuziehen, die bereits im 
vorausgehenden Abschnitt II-A berücksichtigt wurden, und zwar 115 Mio. €. 
Somit bleiben 129 Mio. €, von denen 78 Mio. € für die Arbeiten mit der ASN 
bestimmt sind.  
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d) Das Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 
Techniques (OPECST, Parlamentarisches Büro zur Beurteilung von 

Entwicklungen in Wissenschaft und Technik) und die 
parlamentarische Kontrolle 

Wie alle öffentlichen Tätigkeiten unterliegt der kerntechnische 
Bereich der Kontrolle durch das Parlament, die von seinen ständigen 
Ausschüssen ausgeübt wird, anlässlich von Anhörungen der Leiter von 
Unternehmen oder Institutionen des Sektors, oder im Rahmen der 
Untersuchung der Stellungnahmen zum Budget Die Gesetze, die für den 
Sektor der Kernenergie zur Anwendung kommen, werden übrigens genau 
wie alle anderen Gesetze zunächst in einem Ausschuss bearbeitet. 

In diesem Rahmen hat ein spezifisches Organ des Parlaments, das 
Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques 
(OPECST, Parlamentarisches Büro zur Beurteilung von Entwicklungen in 
Wissenschaft und Technik), das durch das Gesetz vom 8. Juli 1983 gegründet 
wurde, die Aufgabe, das Parlament über die Folgen der Entscheidungen 
wissenschaftlicher und technologischer Art zu informieren, damit es seine 
Beschlüsse in Kenntnis der Sachlage fassen kann. In diesem Hinblick erhebt 
es Informationen, führt Studienprogramme durch und nimmt Bewertungen 
vor. Es umfasst achtzehn Abgeordnete und achtzehn Senatoren und wird 
durch einen wissenschaftlichen Rat unterstützt, der vierundzwanzig 
hochkarätige Persönlichkeiten umfasst, die aufgrund ihrer Kompetenzen 
ausgewählt wurden  

Seine Untersuchungsthemen erstrecken sich auf alle Wissenschafts- 
und Technologiebereiche, wobei hauptsächlich Themen wie Energie, 
Umwelt, neue Technologien und Biowissenschaften im Mittelpunkt stehen. 
Infolge der Befassung der zuständigen Instanzen des Parlaments und kraft der 
Anwendung von gesetzlichen Bestimmungen zur Festsetzung der besonderen 
Modalitäten der parlamentarischen Kontrolle in der Kernindustrie29, verfolgt 
es den nuklearen Bereich auf sehr regelmäßiger Basis, und legt rund zehn 
Berichte pro Jahr vor, von denen mindestens einer dem kerntechnischen 
Bereich gewidmet ist. Es ist insbesondere regelmäßig im Problembereich der 
Abfallentsorgung sowie der Kontrolle von Sicherung und Sicherheit 
eingeschritten. Außerdem obliegt ihm durch Gesetz die Bewertung des Plan 
National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (NPNGMDR, 
nationaler Plan für die Entsorgung von radioaktiven Materialien und 
Abfällen), der alle drei Jahre von der Regierung aktualisiert wird.  

Infolge des Unfalls im Kernkraftwerk Fukushima am 11. März 2011 
wurden im Zwischenbericht der parlamentarischen Mission über die nukleare 
Sicherheit, der im Juni 2011 über die Situation dieser Industrie und ihre 
Zukunft erstellt wurde, eine Reihe von Empfehlungen vorgebracht, 

                                                 
29 Beispielsweise das Verfahren, um dem Parlament die Jahresberichte der ASN 
vorzulegen. 
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insbesondere bezüglich der Inanspruchnahme von Subunternehmern auf 
mehreren Stufen. Der am 15. Dezember 2011 eingereichte endgültige Bericht 
analysiert drei Szenarien für die Entwicklung des Energiemixes. 

Es ist nicht möglich, innerhalb der Aufwendungen des OPECST (ca. 
500 T€ pro Jahr) die für den nuklearen Themenbereich aufgebrachten Kosten 
zu isolieren.  

d) Das Haut Comité à la Transparence et à l’Information sur la 
Sécurité Nucléaire (HCTISN, Hoher Ausschuss für Transparenz und 

Information über die Sicherheit von Kernkraftanlagen) 

Der HCTISN wurde durch das TSN-Gesetz vom 13. Juni 2006 
gegründet. Er wurde am 18. Juni 2008 eingerichtet. Es handelt sich um eine 
„Informations-, Abstimmungs-- und Diskussionsinstanz über die mit den 
kerntechnischen Tätigkeiten verbundenen Risiken und die Auswirkungen 
dieser Tätigkeiten auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt und die 
nukleare Sicherheit”.  

Für die Ausführung dieser Aufgabe gibt der HCTISN Stellungnahmen 
ab, die veröffentlicht werden. Es ist ihm freigestellt, sich mit jeder Frage 
bezüglich der Zugänglichkeit der Information im Bereich der nuklearen 
Sicherheit zu befassen, und jegliche Maßnahmen vorzuschlagen, die zur 
Garantie oder Verbesserung der Transparenz im nuklearen Bereich beitragen; 
er kann die für die Ausführung seines Auftrags erforderlichen Expertisen 
erstellen lassen, und kontradiktorische Diskussionen organisieren.  

Der HCTISN umfasste am 31.12.2010 rund vierzig Mitglieder, die auf 
sieben Kollegien verteilt waren: Parlamentarier, Vertreter von örtlichen 
Informationsausschüssen, Vertreter von Umweltschutzverbänden und im 
Bereich des Gesundheitswesens tätigen Verbänden, Vertreter von für 
kerntechnische Tätigkeiten verantwortlichen Personen, Vertreter von 
einschlägigen Gewerkschaftsverbänden, qualifizierte Persönlichkeiten, 
Vertreter der staatlichen Stellen, der ASN und des IRSN. 

Der HCTISN befindet sich in den Räumen der Direction Générale de 
Prévention des Risques (DGPR, Generaldirektion zur Risikovorbeugung), 
und sein Sekretariat wird von einem Mitarbeiter der Mission de la Sureté 
Nucléaire et de la Radioprotection de la DGPR (MSNR, Abteilung für 
nukleare Sicherheit und Strahlenschutz bei der DGPR) übernommen. Die für 
die Ausführung dieser Aufgaben erforderlichen Mittel stehen im 
Staatshaushalt (Programm 181 „Risikovorbeugung”), und belaufen sich im 
Finanzgesetz für 2011 auf 150.000 €. Dieses Budget deckt hauptsächlich die 
Fahrt- und Reisekosten der Vertreter in Verbindung mit der Teilnahme an 
Sitzungen.  

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



DIE LAUFENDEN AUSGABEN 79 

e) Die Association Nationale des Comités et Commissions Locales 
d’Information (ANCCLI, Nationaler Verband der lokalen 

Informationskomitees und -ausschüsse) und die Commissions Locales 
d'Information (CLI, lokale Informationsausschüsse)  

Die CLI haben lange ohne gesetzliche Grundlage gearbeitet. Die 
Regierung hat jedoch bereits im Jahr 1981 durch ein Rundschreiben die 
Einrichtung eines Informationsausschusses bei jeder großen Energieanlage 
erleichtert. Am 5. September 2000 wurde der Association Nationale des 
Commissions Locales d’Information (ANCLI, Nationaler Verband der 
lokalen Informationsausschüsse) gegründet, um die 30 vorhandenen CLI zu 
vereinen.  

Mit dem TSN-Gesetz vom 13. Juni 2006 wurde diesen Ausschüssen 
im Artikel 22 zu einer gesetzlichen Grundlage verholfen: „I. Bei jedem 
Standort, der eine oder mehrere kerntechnische Anlagen gemäß der 
Definition von Artikel 28 umfasst, wird ein lokaler Informationsausschuss 
eingerichtet, der einen allgemeinen Auftrag der Betreuung, Information und 
Abstimmung im Bereich der nuklearen Sicherheit, des Strahlenschutzes und 
der Auswirkungen der kerntechnischen Tätigkeiten dieses Standorts auf 
Personen und auf die Umwelt hat. Der CLI sorgt für die umfassende 
Verbreitung der Ergebnisse seiner Arbeiten, in einer für den größten Teil der 
Bevölkerung zugänglichen Form.”  

Im Jahr 2009 wird aus dem ANCLI der ANCCLI, er umfasst künftig 
auch die (bei den unterirdischen Labors eingerichteten) Komitees sowie die 
lokalen Informationsausschüsse. Er verfügt über eine Generalversammlung, 
einen Verwaltungsrat, ein Wissenschaftskomitee, ein Beratungskomitee 
sowie über ständige Expertengruppen. Er arbeitet in enger Zusammenarbeit 
mit dem IRSN. Seine Mittel bestehen aus den Beiträgen der ihm 
angehörenden CLI sowie aus den Subventionen, die ihm durch die 
Europäische Union, den Staat (in Form einer Subvention der ASN von 300 
T€) und die örtlichen Gebietskörperschaften gewährt werden. 

Parallel zu den Ressourcen des ANCCLI werden die CLI bisher von 
den Gebietskörperschaften und von der ASN finanziert (377 T€ im Jahr 
2010). Ihr Budget im Jahr 2009 beläuft sich auf 600 T€30, was bescheiden ist, 
in Anbetracht ihrer Aufgabe im allgemeinen Interesse, die Öffentlichkeit zu 
informieren. Artikel 22 des TSN-Gesetzes sieht übrigens die Möglichkeit für 
die CLI vor, einen Teil der Erträge aus der Abgabe für kerntechnische 
Anlagen zu erhalten, die durch Artikel 43 des Finanzgesetzes für 2000 
eingeführt wurde (Nr. 99-1172 vom 30. Dezember 1999), doch diese 
Möglichkeit wird derzeit nicht wahrgenommen.  

                                                 
30 Nicht enthalten darin sind die Kosten für die Referenten, die den CLI, welche keine 
eigene Rechtspersönlichkeit haben, Teilzeit von den Gebietskörperschaften (im 
allgemeinen den Conseils Généraux) zur Verfügung gestellt werden.  
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3 -  Gesamtbetrag der öffentlichen Aufwendungen für Sicherheit, 
Sicherung und Transparenz 

In Anbetracht der vorausgehenden Analysen wird die Höhe der 
Ausgaben für Sicherheit, Sicherung und Transparenz im Zusammenhang mit 
der Stromerzeugung aus Kernenergie, die mit öffentlichen Mitteln finanziert 
werden, auf 230 Mio. € im Jahr 2010 geschätzt. 

Wie zuvor angegeben, ergibt sich ein Teil dieses Gesamtergebnisses 
aus manchmal nicht sehr präzisen Schätzungen, da kein Zahlenmaterial zur 
Verfügung steht. Es werden nur die bedeutenden Beträge gebucht, die die 
Gendarmerie Nationale, den Zivilschutz, die ASN und das IRSN betreffen, 
wobei präzisiert wird, dass das Budget der ASN die für den ANCCLI und die 
CLI bestimmten Subventionen umfasst, und dass die Mittel für das 
Expertenwissen des IRSN, das der ASN zur Verfügung gestellt wird, im 
Budget des IRSN enthalten sind. Was das IRSN anbelangt, wurden die 
Forschungssubventionen, die im der Forschung und Entwicklung 
gewidmeten Teil II-A erfasst wurden, nicht berücksichtigt.  

Diese Elemente werden durch die Höhe des Beitrags von Frankreich zum 
Budget der IAEO ergänzt, im Rahmen des Programmes 105 des Organgesetzes 
über die Finanzgesetze LOLF „Wirken von Frankreich in Europa und weltweit”. 
Dieser Betrag beläuft sich im Jahr 2010 auf 16 Mio. €.  

 

Sicherheit, Sicherung, Transparenz: Öffentliche Mittel 2010* 

Im Jahr 2010 In Mio. € 

Gendarmerie Nationale: 
 Nicht von den Betreibern erstattete Mehrkosten 

4 

Zivilschutz: 
 Veranschlagung der jährlichen Kosten, einschl. Jodtabletten  

13 

ASN (Finanzgesetz 2010, ohne IRSN) 68 

IRSN (Finanzgesetz 2010, ohne Forschung) 129 

Beitrag der IAEO (PLF 2010) 16 

Gesamt 230 

Quelle: Cour des Comptes   
*Es werden nur die öffentlichen Mittel des Staats berücksichtigt; die 
Ausgaben der Gebietskörperschaften, insbesondere für die CLI, werden nicht 
erfasst. 
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____ ZUSAMMENFASSUNG - DIE LAUFENDEN AUSGABEN _____ 
 

Die jährlichen laufenden Ausgaben in Verbindung mit der 
Stromerzeugung aus Kernenergie lassen sich in zwei große 
Kategorien einordnen:  

• Die direkt mit der Stromproduktion verbundenen Ausgaben, die in 
der Rechnungslegung des Betreibers EDF vorzufinden sind, 
belaufen sich auf 8.954 Mio. € im Jahr 2010, bei einer 
Stromerzeugung von 407,9 TWh. Zwischen 2008 und 2010 sind sie 
um 11 % gestiegen. Auf die Stromerzeugung umgerechnet 
entsprechen sie 22 €/MWh im Jahr 2010 (+ 14 % zwischen 2008 
und 2010). Der wichtigste Posten besteht in den 
Personalaufwendungen (30 %), gefolgt von den Brennstoffen 
(23,8 %) und den Fremdbezügen (einschließlich der 
Wartungskosten), mit 23,3 % der Betriebsaufwendungen; 

• die mit öffentlichen Mitteln finanzierten Ausgaben, die ohne die 
Stromerzeugung aus Kernenergie nicht anfallen würden; diese 
Aufwendungen für die Forschung (414 Mio. €), aber auch in 
Verbindung mit der Sicherheit und Sicherung (230 Mio. €), 
beliefen sich auf ca. 644 Mio. € im Jahr 2010; man kann sie mit 
der Höhe der Steuer auf die kerntechnischen Anlagen in 
Beziehung setzen, die von den Betreibern in den Staatshaushalt 
eingezahlt wird, und sich im Jahr 2010 auf 580 Mio. € belief 31. 
Man kann davon ausgehen, dass diese für den kerntechnischen 
Sektor spezifische Abgabe dazu bestimmt ist, die damit 
verbundenen öffentlichen Ausgaben zu decken32. Es ist 
festzustellen, dass die Größenordnungen ähnlich sind33.  

                                                 
31 Ohne die zusätzlichen Steuern, die an die gesetzlich bezeichneten Empfänger 
bezahlt werden, insbesondere die ANDRA, und die nicht in den öffentlichen 
Forschungsaufwendungen erfasst sind. 
32 Diese im Jahr 2000 eingeführte Abgabe löst eine Gebühr ab, die die 
Sicherungsaufwendungen der ASN und des IRSN finanzierte, jedoch nicht die 
Forschungsaufwendungen. Anhang 9 zeigt den starken Anstieg seit 2000 
(Multiplizierung mit 4,5 in € (nominal) zwischen 2000 und 2010).  
33 Die Betreiber von kerntechnischen Anlagen unterliegen unter anderem der Besteuerung 
im Normalverfahren, für die davon ausgegangen wird, dass sie zur Finanzierung der 
”allgemein üblichen” öffentlichen Ausgaben bestimmt sind, wie für alle anderen 
Unternehmen. Da die Höhe der Dividende von EDF das Ergebnis ihrer gesamten Tätigkeit 
ist und direkt von den staatlich festgesetzten Tarifen abhängt, wird sie bei der 
Argumentation hier nicht berücksichtigt, darf jedoch nicht vergessen werden. 
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Kapitel III 

Die zukünftigen Ausgaben 

Eine Besonderheit der Produktion von Nuklearstrom besteht darin, 
dass ein Teil ihrer Kosten auf die Zeit nach der Produktion selbst verlagert 
wird. Darüber hinaus kennt man den Zeitplan und das Ausmaß dieser 
zukünftigen Ausgaben oft nicht gut und die der Berechnung zugrunde 
liegenden Daten beruhen auf zahlreichen Hypothesen. So hat dieses Kapitel 
hauptsächlich zum Ziel, die zukünftigen Ausgaben, die die Folgen der 
aktuellen Nuklearstromproduktion sind, genau zu bestimmen und deren 
Kosten zu beziffern. 

Die Verordnung vom 21. März 2007 bezüglich der Sicherung der 
Finanzierung der Kosten für Kernenergie unterscheidet mehrere Kategorien 
zukünftiger Kosten: 

− Rückbau der Anlagen am Ende ihrer Betriebszeit; 

− Entsorgung der abgebrannten Brennstoffe; 

− Übernahme und Aufbereitung der Altabfälle, langfristige Entsorgung 
von Behältern mit radioaktiven Abfällen, Überwachung nach Schließung 
der Lagerstätten, wobei die drei letzten Kategorien unter dem Thema 
Abfallentsorgung zusammengefasst werden können.  

Die Bewertung der Bruttokosten dieser drei Ausgabentypen ist eine 
komplexe Aufgabe, die auf vielen Hypothesen fußt, da für einen großen Teil 
der durchzuführenden Maßnahmen keine oder nur wenige Referenzen aus der 
Vergangenheit und auch keine wirklich vergleichbaren Erfahrungen im 
Ausland zur Verfügung stehen. 

Artikel 20 des Programmgesetzes Nr. 2006-739 vom 28. Juni 2006 
bezüglich der dauerhaften Entsorgung radioaktiver Materialien und Abfälle 
verpflichtet die Betreiber von Kernkraftanlagen dazu, „die Kosten für den 
Rückbau ihrer Anlagen oder für ihre Lagerstätten für radioaktive Abfälle 
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sowie für die endgültige Stilllegung, Wartung und Überwachung vorsichtig 
zu bewerten. Mit der gleichen Vorsicht und insbesondere unter 
Berücksichtigung der gemäß den Bestimmungen des Artikels L: 542-12 des 
Umweltschutzgesetzes getroffenen Bewertungen, sind die Kosten für die 
Entsorgung der von ihnen verbrauchten Brennstoffe und radioaktiven Abfälle 
anzusetzen.” 

Artikel 2 des Dekrets vom 23. Februar 2007, das in Anwendung 
dieses Gesetzes beschlossen wurde, hat die Prinzipien festgelegt, die der 
Bewertung dieser Kosten zugrunde liegen müssen: Analyse der 
verschiedenen sinnvollerweise zu wählenden Optionen, Wahl einer 
Referenzstrategie, Berücksichtigung verbleibender technischer 
Unsicherheiten, der Risiken bei der Durchführung der Maßnahmen sowie der 
zusätzlich gewonnenen Erfahrungen. 

Die Betreiber fertigen folglich auf ihre Tätigkeiten und Mittel 
abgestimmte Berechnungen ihrer Kosten an, in denen sie die 
Kostenentwicklung, die sich im Laufe der Durchführung dieser Arbeiten 
ergeben wird, mit berücksichtigen. 

I - Rückbau der Nuklearanlagen 

A - Was bedeutet „Rückbau”? 

Der Rückbau der Nuklearanlagen hat zum Ziel, deren Grad an 
radioaktiver oder nicht radioaktiver Umweltbelastung unter Berücksichtigung 
der voraussichtlichen Wiederverwendbarkeit der Standorte oder Gebäude und 
nach dem Stand der heute geltenden gesetzlichen Vorschriften auf ein Niveau 
zu reduzieren, das für Mensch und Umwelt als unschädlich zu betrachten ist. 
In Frankreich sind die Betreiber von Kernkraftanlagen für alle notwendigen 
Maßnahmen verantwortlich, deren Ausmaß von der zukünftigen Nutzung des 
Standortes abhängt. Diese Maßnahmen sind komplex und langwierig und ihr 
Abschluss liegt oft in weiter Zukunft, was wahrhafte technische und 
finanzielle Strategien seitens der Betreiber erforderlich macht. 

Die Gesetze von 200634 sowie das Dekret von 200735 haben die 
vorhergehende rechtliche Regelung36 im Sinne einer besseren 

                                                 
34Gesetz Nr. 2006-686 vom 13. Juni 2006 bezüglich der nuklearen Transparenz und 
Sicherheit und Programmgesetz Nr. 2006-739 vom 28. Juni 2006 bezüglich der 
langfristigen Entsorgung radioaktiven Materials und radioaktiver Abfälle (s. Anhang 
7). 
35 Dekret Nr. 2007-1557 vom 2. November 2007 bezüglich Kernkraftanlagen und der 
Kontrolle der nuklearen Sicherheit beim Transport radioaktiven Materials (s. Anhang 
7). 
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Nachverfolgung und Einbindung der Rückbaumaßnahmen, insbesondere in 
Bezug auf die Nuklearsicherheit, verändert. Wie alle Etappen in der 
Lebensdauer einer Kernkraftanlage, müssen die Stilllegung und die 
Rückbaumaßnahmen durch ein Dekret der Regierung nach Stellungnahme 
durch die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) genehmigt werden. Die 
Stilllegung ist ein Verwaltungsakt, der darin besteht, die Anlage aus der Liste 
der „kerntechnischen Anlagen” zu streichen. 

Seit dem Jahr 2007 hat jeder Betreiber die Verpflichtung, einen 
Rückbauplan für seine Anlagen zu erstellen. Eine Kopie dieses Plans muss 
mindestens drei Jahre vor dem Datum des für die endgültige Stilllegung 
geplanten Termins den zuständigen Behörden vorgelegt werden. Dieser Plan 
muss nicht nur die Bedingungen für die mit der Maßnahme verbunden 
Arbeiten enthalten, insbesondere den Zeitraum zwischen der 
Außerbetriebnahme und dem Beginn des Rückbaus, sondern auch die, die die 
Wiederinstandsetzung und die Überwachung des Standorts betreffen. Der 
Betreiber führt darin auch den Endzustand37 auf, in dem er den Standort 
zurück lassen will. 

In Frankreich haben sich alle Betreiber von Kernkraftanlagen zu 
einem unmittelbaren Rückbau der Anlagen38, d.h. zu einem sofortigen Beginn 
der Rückbaumaßnahmen ohne Verzögerungszeit, verpflichtet. Diese von der 
Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) empfohlene Strategie, die ihrer 
Ansicht nach „insbesondere dazu dient, dass die Kosten des Rückbaus, 
sowohl auf technischer als auch finanzieller Ebene, nicht auf den Schultern 
der zukünftigen Generationen lastet”, erlaubt es, die Kompetenz und die 
Erinnerung des Personals aufrecht zu erhalten, das vor der Stilllegung am 
Standort gearbeitet hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Dauer des 
Rückbaus kurz sei; im Gegenteil, die diesen Baustellen inhärenten 
Schwierigkeiten sorgen dafür, dass dafür oft ein Jahrzehnt, manchmal sogar 
bei weitem, überschritten wird. 

                                                                                                         
36Zur vorhergehenden Gesetzgebung siehe Bericht des Cour des comptes vom Januar 
2005 bezüglich des Rückbaus von Kernkraftanlagen und der Entsorgung radioaktiver 
Abfälle. 
37In Anhang 10 werden die Entscheidungen der einzelnen Betreiber genauer 
ausgeführt. 
38Die beiden anderen durch AIEA benannten Möglichkeiten sind (i) zeitlich 
verschobener Rückbau: die Teile der Anlage, die radioaktive Substanzen enthalten, 
bleiben erhalten oder werden mehrere Jahrzehnte lang in einem sicheren Zustand 
versetzt, bevor die Rückbauarbeiten beginnen und (ii) sicherer Einschluss: die Teile 
der Anlage, die radioaktive Substanzen enthalten, werden so lange in einem 
verstärkten Einschluss aufbewahrt, bis sie einen ausreichend schwachen Grad an 
Radioaktivität aufweisen, dass der Standort freigegeben werden kann - Quelle: 
Jahresbericht 2010 der ASN. 
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Die untenstehende Tabelle zeigt einen Vergleich der Kostenbelastung 
für den Rückbau, wie sie von den drei hauptsächlichen 
Kernkraftwerksbetreibern Frankreichs für ihre zivile Nutzung in Frankreich 
am 31. Dezember 2010 berechnet wurde. 

Bruttokosten des Rückbaus 

Mio. € 2010 Bruttokosten am 31. Dezember 2010 

EDF 20.902,9 66 % 

AREVA 7.108,4 22 % 

CEA - zivile 
Nutzung 

3.911,2 12 % 

Gesamt 31.922,5 100 % 

Quelle: Cour des comptes 

 

B - Berechnung der Rückbaukosten für  
Kernkraftanlagen der EDF 

Die Rückbaukosten der EDF sind hauptsächlich Kosten für noch in 
Betrieb befindliche Reaktoren. 

Kosten für den Rückbau der Kernkraftanlagen der EDF 

Am 31.12.2010 
In Mio. € 

2010 
Anzahl der Anlagen 

Anlagen in Betrieb 18.398,5 62 

Stillgelegte Anlagen (1) 2.504,4 12 

Gesamt 20.902,9 74 

Quelle: Cour des comptes 

(1) zu zahlende Restsummen und nicht die Gesamtkosten für den Rückbau dieser 
Anlagen 

1 -  Rückbauprogramm für stillgelegte Anlagen 

a) Gesamtkosten des Programms 

Am 31. Dezember 2010 wurden 12 Kernkraftanlagen der sogenannten 
„Ersten Generation” in dieses Rückbauprogramm aufgenommen. Es handelt 
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sich um die neun Reaktoren der 1. Generation im engeren Sinne39, die 
definitiv stillgelegt wurden und sich im Rückbau befinden. Drei weitere 
damit in Verbindung stehende Anlagen, die stillgelegt wurden, noch im Bau 
oder noch in Betrieb sind, sind ebenfalls betroffen: die Meiler von St.-
Laurent, die als Zwischenlager für die langlebigen schwachaktiven Abfälle 
(LLLLW) des Kernkraftwerks dienen, das Zwischenlager für 
Kernbrennstoffe (APEC), das hauptsächlich aus einem Becken besteht, in 
dem die Brennstoffe aus Superphénix eingelagert werden, und die 
Konditionierungs- und Zwischenlagerstätte für radioaktive Abfälle (ICEDA). 
Letztere, die sich am Standort Bugey im Aufbau befindet, soll ab Ende 2013 
bis Anfang 2014 die langlebigen mittelaktiven Abfälle (LLILW) aus dem 
Rückbau der stillgelegten und noch in Betrieb befindlichen Reaktoren 
aufnehmen sowie als Zwischenlager für die Abfälle aus dem Rückbau von 
Bugey 140 dienen 

Die neun Reaktoren arbeiten mit vier unterschiedlichen Technologien. 
Deshalb sind die Kosten für den Rückbau schwer zu vergleichen, denn die 
technischen Daten der Schutzmäntel oder der Komponenten, die den 
Brennstoffen am nächsten liegen, sind sehr unterschiedlich. So betragen nach 
den letzten verfügbaren Voranschlägen die Kosten für den Rückbau des mit 
der Druckwasserreaktor-Technologie (DWR) arbeitenden Reaktors von 
Chooz A 68% der Durchschnittskosten der „Gas-Graphit”-Reaktoren und 
59% des Reaktors von Brennilis (Schwerwasserreaktor). 

 

 

Quelle: EDF 

                                                 
39Siehe Kapitel I - I-A-1 - Zusammensetzung dieser Reaktoranlagen. 
40 Die Bauarbeiten wurden im Januar 2012 infolge eines Urteils des 
Verwaltungsgerichts von Lyon, in dem die Bauerlaubnis für die Anlage widerrufen 
wurde, durch EDF unterbrochen. 

Voraussichtliche Kostenentwicklung 

in
 M

io
. €

 

APEC ICEDA 
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Bei geschätzten Gesamtrückbaukosten (Reaktoren und zugehörige 
Anlagen) von 4 Mrd. €2010 beträgt, unter Berücksichtigung der in der oben 
stehenden Graphik angegebenen Entwicklung der Rückbaukosten für die 
stillgelegten Anlagen, die Ende 2010 zu zahlende Restsumme 2,5 Mrd. €2010.  

Man kann feststellen, dass alle Voranschläge für den Rückbau nur für 
die Reaktoren, außer Superphénix (etwa 2,65 Mrd. €2010), etwa 43% ihrer 
Baukosten, wie sie unter Kapitel I angegeben wurden (6,1 Mrd. €2010, 
Overnight-Kosten + Zwischenzinsen), betragen. 

b) Berechnungskomponenten der Voranschläge für den Rückbau 

Die Kosten für diese Rückbaumaßnahmen werden von EDF in Form 
von regelmäßig überprüften Voranschlägen auf der Basis aller zum Zeitpunkt 
ihrer Erstellung zur Verfügung stehenden technischen, finanziellen und 
vertraglichen Daten berechnet. Von einer Überprüfung zur nächsten werden, 
wenn möglich, die aus den im Rückbau befindlichen Vorhaben gewonnenen 
Informationen für die anderen Anlagen hochgerechnet oder sie bleiben, wenn 
diese Informationen zu speziell sind, auf das jeweilige Vorhaben beschränkt. 

So werden die Kosten für Bauplanung, Arbeiten, Standort und 
Abfälle41 aufgrund von Daten kalkuliert, die in den vorangegangenen Jahren 
und im laufenden Jahr gesammelt wurden. Außer bei dem Reaktorblock, der 
in Frankreich einzigartig und besonders ist, bezieht EDF bei den 
Arbeitskosten die Erfahrungen aus dem bereits erfolgten, teilweisen Rückbau 
der Kernkraftanlagen, insbesondere die aus dem Rückbau von Brennilis, mit 
ein; bei den Gas-Graphit”-Reaktoren werden diese durch Hochrechnung der 
für Bugey 1 gesammelten und geschätzten Kosten berechnet. 

EDF zufolge sind ein Großteil der Kosten für diese Arbeiten, für die 
Abfallbehälter und die Planungen, insbesondere die Vorplanungen, heute 
geprüft und bestätigt und die meisten der feststehenden Zeiten, 
administrativen Fristen und Einkäufe bekannt. Dennoch sollte die Analyse 
der Entwicklung dieser Voranschläge mit Vorsicht betrachtet werden. 

                                                 
41Kosten für die Bauplanung: Arbeitskräfte der EDF und Leistungen von 
Subunternehmen, Bauherrschaft und Bauleitung durch EDF (Planung, Überwachung 
der Baustelle), Baukosten: Rechnungsstellung der Unternehmen 
(Durchführungsplanung und Arbeiten im eigentlichen Sinne, einschließlich Ingenieur- 
und Planungskosten sowie die Kosten für die Ausführung der Arbeiten), Abfallkosten: 
leere Behälter, Transport, Standortkosten: Betrieb und Überwachung der 
Abfallentsorgung, Festkosten (inklusive Steuern außer der Steuer auf kerntechnische 
Anlagen (INB)). 
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c) Entwicklung der Voranschläge 

Die ersten Voranschläge wurden 2001 erstellt, und in den Jahren 
2003, 2006 und 2008 überarbeitet. Die nächste Überarbeitung dürfte im Jahr 
2012 stattfinden. 

Offensichtlich hat sich, global und bei einem konstanten Euro-Wert 
2010 gesehen, der Gesamtvoranschlag im Zeitraum zwischen 2001 und 2008 
nur um 1,3% erhöht. Dies liegt jedoch hauptsächlich an einer Änderung des 
Berechnungsumfangs, die die zwischen 2003 und 2006 festgestellte 
Reduzierung der Kosten verursacht hat, da hierbei die Kosten im 
Zusammenhang mit der Lagerung der Abfälle buchhalterisch aus den 
Rückstellungen für den Rückbau herausgenommen wurden. 

Bei einem gleich bleibenden Berechnungsumfang ohne 
Berücksichtigung der Abfalllager APEC und ICEDA betrug die zwischen 
2006 und 2008 festgestellte Steigerung 17,3%. 

Voranschlag für den Rückbau der Anlagen der 1. Generation 

Voranschlag 2008 

Anlagen Typ 
Leistun

g in 
(MW) 

Inbetri
ebnah

me 

Datum 
der 

Stillleg
ung 

Ende des 
Rückbaus 

(1) 

Vorans
chlag 

2001 in 
Mio. € 
2001 

Vorans
chlag 

2003 in 
Mio. € 
2003 

Vorans
chlag 

2006 in 
Mio. € 
2006 

Mio. € 
2008 

In Mio. 
€ 2010 

Chinon A1 
Chinon A2 
Chinon A3 

70 
200 
480 

1963 
1965 
1966 

1973 
1985 
1990 

2035 
2034 
2031 

694,7 649,0 586,5 810,0 820,4 

St Laurent A1 
St Laurent A2 

Meiler St 
Laurent 

UNGG-
Reaktore

n 
 

Zwischen
lager 

480 
515 

1969 
1971 

1990 
1992 

2036 
2031 
2025 

822,1 733,0 614,8 803,0 813,3 

Bugey 1 UNGG 540 1972 1994 2026 348,4 373,0 289,9 412,0 417,3 

Brennilis 
Schwerw

asser 
70 1967 1985 2023 254,0 260,0 265,6 373,0 377,8 

Chooz A DWR 300 1967 1991 2019 245,1 224,0 216,5 220,0 222,9 

Crey-Malville 
Superphé

nix 1.200 1986 1997 2026 941,6 952,0 912,4 943,0 955,1 

Gesamt 
€nominal 

 
    3.305,9 3.191,0 2.885,7 3.561,0 3.606,8 

Gesamt €2010      3.886,8 3.598,4 3.074,6 3.606,8  
           

APEC 
Zwischen

lager 
Creys 

 2000 2039 2046    36,0 36,5 

ICEDA 
Zwischen
lagerung   N/A    240,8 291,0 294,7 

Gesamt 
€nominal 

 
    3.305,9 3.191,0 3.126,5 3.888,0 3938 

Gesamt €2010      3.886,8 3.598,4 3.331,2 3.938,0  

Quelle: Cour des comptes auf der Basis der Daten der EDF 
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(1): Planung des letzten 2008 überarbeiteten Voranschlags - seither teilweise 
nochmals überarbeitet 

Da es sich hier speziell um Reaktoren handelt, haben die 
Voranschläge für den Rückbau inflationsbereinigt im Zeitraum zwischen 
2001 und 2008 sehr unterschiedliche Entwicklungen genommen: der 
Voranschlag für den Reaktor von Chooz A, der der Serie REP 900 voranging, 
aber kleiner ist (300 MW), hat sich um 23% verringert, der für Superphénix 
um 14% und der für die „Gas-Graphit”-Reaktoren von Chinon und Saint 
Laurent um 7%, während der Voranschlag für den Reaktor von Brennilis 
(Schwerwasserreaktor) um 26% gestiegen ist.  

Die untenstehende Tabelle zeigt, dass sich die Entwicklungen der 
verschiedenen Kostenarten stark unterscheiden. 

Entwicklungen der Voranschläge für die Reaktoren der  
1. Generation in €inflationsbereinigt 

Brennilis 2008/2001 UNGG 2008/2001 Superphénix 2008/2001 Chooz A 2008/2001 

Bauplanun
gskosten 

0 Bauplanun
gskosten 

- 34 % Bauplanungs
kosten 

- 34 % Bauplanun
gskosten 

- 16 % 

Arbeiten + 53 % Arbeiten + 64 % Arbeiten - 27 % Arbeiten - 30 % 

Abfälle - 75 % Abfälle - 73 % Abfälle - 89 % Abfälle - 65 % 

Standort + 123 % Standort + 6 % Standort + 234 % Standort + 24 % 

Gesamt + 26 % Gesamt - 7 % Gesamt - 14 % Gesamt - 23 % 

Quelle: Cour des comptes; Daten EDF 

Die Schwankungen in den Voranschlägen haben administrative 
Gründe, die einerseits damit zusammenhängen, dass die Eröffnung des 
Lagers für langlebige schwachaktive graphit- und radiumhaltige Abfälle von 
2003 auf- 2019 verschoben wurde. So hat sich, durch die Standortsuche und 
den Rückzug der Bewerbung der dafür vorgesehenen Gemeinden, der 
Zeitplan für den Rückbau von Bugey 1 um 5 Jahre und der der anderen „Gas-
Graphit”-Reaktoren um 10 Jahre verzögert, was de facto eine Steigerung der 
Bauplanungs- und Standortkosten mit sich brachte. Andererseits hat die 
Annullierung des Genehmigungsbescheids für den Rückbau von Brennilis 
durch den Staatsrat, auf Grund von Formfehlern beim Dekret, 
Kostensteigerungen in Verbindung mit einer Verschiebung des Baus und 
zusätzlichen Planungskosten zur Beantragung eines neuen Dekrets 
verursacht. Andere Gründe für die konstatierten Kostensteigerungen sind 
industrieller Art und stehen insbesondere mit der Feststellung von 
beachtlichen Mehrkosten für die durchzuführenden Arbeiten in Verbindung. 
So hat z.B. EDF 2008 in ihrem Kostenvoranschlag für den Rückbau von 
Bugey 1 nach einer neuen Überarbeitung mögliche Mehrkosten in Höhe von 
103 Mio. €2008 eingerechnet, was durch Hochrechnung zu einer Steigerung 
der Kosten von Saint Laurent A (+ 137 Mio. €2008) und Chinon A (+ 185 Mio. 
€2008) geführt hat. 
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Was den Rückbau der Reaktoren von Chooz A und Superphénix in 
Creys-Malville anbetrifft, so haben sich die Voranschläge seit 2001 nicht 
wesentlich verändert. Der Anteil der Arbeiten am Reaktor Chooz A in den 
Voranschlägen ist gesunken, was man als positives Zeichen für den Rückbau 
der noch in Betrieb befindlichen Druckwasserreaktor-Anlagen sehen könnte. 
Man darf jedoch nicht vergessen, dass dies nur geschätzte Voranschläge für 
Arbeiten sind, die noch nicht durchgeführt werden, und nicht die reellen 
Kosten.  

So stellt ein Bericht eines internen Audits der EDF vom 31. März 
2011 die technischen Schwierigkeiten und die Schwerfälligkeit der oben 
genannten bürokratischen Prozesse fest und weist darüber hinaus darauf hin, 
dass sich die Budgets von Chooz A und Superphénix im Hinblick auf den 
Fortschritt der Arbeiten schneller als vorgesehen erschöpfen, was bedeutet, 
dass die Voranschläge für 2012 für diese beiden Projekte wahrscheinlich in 
heute noch nicht zu bezifferndem Umfang über den Beträgen der aktuellen 
Voranschläge liegen werden. 

Schließlich könnte der Aufschub des Baus der Konditionierungs- und 
Lageranlage für radioaktive Abfälle (ICEDA) nicht nur für die Kosten des 
Projekts, sondern auch für die Voranschläge bezüglich der Rückbaukosten 
der Reaktoren der ersten Generation, Konsequenzen haben, die heute nicht 
genau bekannt sind, und für die auch noch keine Zahlen vorliegen. Auf 
Grund der Verschiebung oder gar der definitiven Unmöglichkeit einer 
Lagerung von langlebigen mittelaktiven Abfällen aus dem Rückbau der 
genannten Reaktoren, so wie sie ab 2014 vorgesehen war, könnten tatsächlich 
ebenfalls die Rückbaumaßnahmen verschoben werden und dadurch, falls 
andere Lösungen einer Zwischenlagerung gefunden werden müssten, 
zusätzliche Standort-, Bauplanungs- oder auch Arbeitskosten entstehen. 

d) Berücksichtigung von Risiken und Unsicherheiten 

Die Entwicklung der Voranschläge und der Realkosten für die 
Arbeiten zeigen, dass die Schätzungen der Voranschläge viele 
Unsicherheiten enthalten, was angesichts des Nichtvorhandenseins von 
vergleichbaren Maßnahmen solcher Art in der Vergangenheit nicht 
verwunderlich ist. 

So ist es schade, dass diese Voranschläge nicht mit Angaben 
bezüglich der Unsicherheitsspanne versehen sind, die eine bessere Bewertung 
deren Ausmaßes erlauben würden. Außerdem empfiehlt die Behörde für 
nukleare Sicherheit (ASN)42, für die fortgeschrittenen Rückbauprojekte nicht 
nur die Bewertungsmethoden für die Unsicherheiten, sondern auch die 

                                                 
42Schreiben der Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) an die Generaldirektion für 
Energie und Klima (DGEC) infolge der Erstellung des zweiten Dreijahresberichts 
durch jeden der Betreiber in Anwendung des Artikels 20 des Gesetzes von 2006 - Nr. 
CODEP-DRC 2011-011599 vom 3. März 2011 
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hauptsächlichen Risiken mit ihren finanziellen Folgen für jede einzelne 
Anlage, genauer auszuführen. 

Dies wäre jedoch relativ leicht möglich, da EDF eine Methode 
anwendet, die darin besteht, die Kostenspannen für sämtliche Parameter zu 
berechnen und ihnen Durchführungswahrscheinlichkeiten zuzuordnen. So hat 
EDF 2008 für den Gesamtvoranschlag von 2006 eine Unsicherheitsspanne in 
Höhe von +/-120 Mio. €2006 (+/-3%) angegeben. Nun zeigen die oben 
genannten Entwicklungen der Kosten pro Modul für die Reaktoren, dass 
jedes Modul jedes Reaktors oder Reaktortyps eine sehr spezifische 
Entwicklung hatte, die jegliche globale Herangehensweise an die Risiken und 
Unsicherheiten der Anlagen sehr hypothetisch werden lässt. 

Jedoch berücksichtigt EDF in ihren Voranschlägen weder diese 
Spanne noch diesen Prozentsatz und hält sich lieber an die Schätzungen der 
sogenannten „trockenen” Kosten, die ihrer Meinung nach am besten die 
Kenntnisse des Augenblicks widerspiegeln, da sie glaubt, dass ihre 
regelmäßige Überarbeitung die Auswirkungen dieser Methode in großem 
Maße eingrenzt. 

2 -  Rückbauprogramm für die in Betrieb befindlichen Anlagen 

a) Gesamtkosten des Programms 

Die in Frankreich in Betrieb befindlichen Kernkraftanlagen der EDF 
weisen mehrere Besonderheiten auf, die sich direkt auf die Bewertung ihrer 
Rückbaukosten auswirken. Die 58 betroffenen Reaktoren sind 
Druckwasserreaktoren (DWR), die der Berechnung zugrunde liegende 
Laufzeit beträgt 40 Jahre und die für den Abschluss der Rückbaumaßnahmen 
geplanten Fristen liegen zwischen 2035 und 2057. 

Im Rückbauprogramm sind vier Anlagen enthalten, die keine 
Reaktoren sind: zwei überregionale Zwischenlager für neue Kernbrennstoffe 
(MIR in Chinon und Bugey), ein Zwischenlager für radioaktive Abfälle in 
Tricastin (BCOT) und das Zentrum zur Aufbereitung verstrahlter Materialien 
(AMI) in Chinon. 

Wie bereits oben angegeben, ist prinzipiell ein sofortiger Rückbau der 
stillgelegten und von ihren Abfällen entsorgten Anlagen vorgesehen. 
Dennoch ziehen sich in der „Dampierre 2009-Studie” die 
Rückbaumaßnahmen ab der Stilllegung der ersten Anlage gerechnet auf 
Grund der technischen Anforderungen dieser Maßnahmen über 15 Jahre43 

                                                 
43Nach einer Vorlaufzeit von 4 bis 5 Jahren während der letzten Produktionsphase. 5 
Jahre für die Phase der endgültigen Stilllegung des Betriebs und dem endgültigen 
Abschluss der Vorbereitungsarbeiten; 7 Jahre für die Rückbauarbeiten am 
Reaktorgebäude; 3 Jahre für den Rückbau außerhalb des Reaktorgebäudes und für 
Sanierungsarbeiten; 2 Jahre für den Abriss; diese Arbeiten finden teilweise parallel 
statt. 
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(bzw. 19 Jahre für den Rückbau eines Standorts mit 4 Anlagen) hin. Der 
mittlere Schwerpunkt der Ausgaben liegt bei 8 Jahren44 nach Stilllegung. 
Dies ist wichtig für die Berechnung der aktualisierten Kosten. 

Die zukünftigen Kosten belaufen sich auf 18,4 Mrd. €2010 am 31. 
Dezember 2010 und müssten sich gemäß der nachfolgenden Graphik zeitlich 
folgendermaßen entwickeln. 

 
Quelle: EDF - Kosten Ende 2009 

Man kann feststellen, dass die Gesamtsumme der Voranschläge für 
den Rückbau 19 % der Baukosten der betroffenen Kernkraftwerke beträgt 
(96 Mrd. €2010, Overnight Cost + Zwischenzinsen). 

b) Bewertung der Kosten nach der „Referenzkosten-Methode” 

Historisch beruhte die Bewertung der Rückbaukosten für die in 
Betrieb befindlichen Anlagen auf einer Studie, die 1979 durch die PEON-
Kommission (Kommission für die Stromproduktion aus Kernenergie) erstellt 
wurde. Sie hatte empfohlen, die Gesamtinvestitionskosten für die nuklearen 
Teile der Druckwasserreaktor-Anlagen (DWR) mit einer Leistung von 
900 MW als Referenzwert für die Schätzung der Rückbaukosten anzusetzen. 
Die Berechnung der Kosten beruhte hier praktischerweise auf der 
Verwendung eines „Referenzkostenwertes”, ausgedrückt in F/kW, für die 
elektrische Leistung jedes Anlagentyps. 

Eine Studie des französischen Wirtschaftsministeriums hat diese 
Berechnung 1991 bestätigt und noch heute werden die Kosten für den 
Rückbau der Anlagen durch EDF unter Verwendung des 
Referenzkostenwerts, aktualisiert durch die bis einschließlich 2001 

                                                 
44EDF geht bei der Berechnung ihrer Rückstellungen auf der Basis der 
Referenzkosten nach der Methode der Péon-Kommission von 9 Jahren aus. Bei dieser 
Methode verringert sich die Diskrepanz zwischen der historischen und der Dampierre-
Methode. 

Zeitplan der Rückbaukosten 

in
 M

io
. 
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festgestellte Inflationsrate in Höhe von 2%, berechnet. 2010 belief sich dieser 
Wert auf 291,28 €/kW elektrischer Leistung, ohne Abfälle45. 

Bis 1991 betrugen die so kalkulierten Kosten 16% der 
Gesamtinvestitionskosten für Druckwasserreaktoren (DWR). 1991, wurde 
dieser Prozentsatz auf 15% neu bewertet, ohne dass hierbei die 
Berechnungsgrundlage für die Investitionen klar definiert wurde. 

Heute stellen die Rückbaukosten, die mit der 
„Referenzkostenmethode” kalkuliert wurden, ungefähr 22% der „Overnight”-
Baukosten der 58 Druckwasserreaktoren (DWR) dar. Wenn man die 
Zwischenzinsen, wie sie in Kapitel I-I-B46 berechnet sind, mit einrechnet, 
steigt dieser Anteil auf 19%.  

Die so berechneten Rückbaukosten (18.118 Mio. €2010) steigen 
anschließend, durch die Voranschläge für den Rückbau und die Entsorgung 
der bereits ersetzten Dampfwasserreaktoren und die vier anderen im 
Programm enthaltenen Anlagen, jeweils um 197,3 Mio. € und 83,2 Mio. € an. 
Die Gesamtsumme beläuft sich folglich auf 18.398,5 Mio. €2010. 

Diese Berechnung, die man als „historische Berechnung” bezeichnen 
kann, hat einen gewissen Schwachpunkt, da sie nicht auf einer reellen 
Berechnung und nicht auf einer genauen Analyse des Rückbaus einer Anlage 
der EDF beruht. Der Cour des comptes hatte bereits 200547 bemerkt, dass 
„d ie Zahl von 15%, die von Anfang an als Referenzwert eingebracht wurde, 
tatsächlich selbst nicht auf sehr vertieften Studien basierte”. Diese 
Berechnung der Referenzkosten in Bezug auf die Leistung der Reaktoren ist 
sicherlich sehr vereinfachend. 

c) Die „Dampierre-Methode” 

Von 1996 bis 1999 hat EDF eine sogenannte „Dampierre 98-Studie” 
(oder auch DA98) durchgeführt, mit der die für die buchhalterische Behandlung 
der Rückstellungen angewandten Bewertungen unter Zugrundelegung 
vorhandener zahlenmäßiger Parameter, bestätigt werden sollten. Hierin hat sie die 
Kosten für den Rückbau einer Kernkraftanlage mit vier Druckwasserreaktoren 
mit einer Leistung von 900 MW, in diesem Falle die Anlage von Dampierre, als 

                                                 
45Der Anteil der Abfallentsorgung beim Rückbau ist in der Rückstellung für die 
langfristige Entsorgung der Abfälle enthalten. 2008 beliefen sich die Referenzkosten 
auf 306€/kW, einschließlich Abfälle. Wenn nicht anders angegeben, beruhen diese 
Analysen, die infolge des Berichts entwickelt wurden, auf einem Berechnungsumfang 
ohne Abfälle. 
46Gemäß EDF, betragen die Rückbaukosten annähernd 17% der 
Berechnungsgrundlage für die Kostenmiete (110,9 Mrd. €). Diese Berechnung hat 
jedoch den Nachteil, dass sie in die Berechnungsgrundlage die Rückbaukosten selbst, 
sowie die Zwischenzinsen mit einbezieht. 
47Bericht des Cour des comptes vom Januar 2005 über den Rückbau von 
Nuklearanlagen und die Entsorgung radioaktiver Abfälle - Seite 174. 
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repräsentativ angenommen. Der Cour des comptes bemerkte dazu 200548, dass 
„d ie sehr vollständigen Studien zeigen, dass die Zahlen, die für die Berechnung 
der Rückstellung herangezogen wurden „stichhaltig” sind”. 

Diese Bewertung wurde 2009 unter dem Namen Dampierre 09 (oder 
DA09) aktualisiert, um einerseits die seit 1998 dazugekommenen 
reglementarischen49, technischen und wirtschaftlichen Änderungen mit zu 
berücksichtigen sowie die, aus den laufenden Rückbauprogrammen bei den 
Anlagen der ersten Generation der EDF und bei den Druckwasserreaktoren 
anderer Betreiber in den Vereinigten Staaten, neu gewonnenen Erkenntnisse 
mit einfließen zu lassen. Andererseits sollten durch den nachfolgenden 
beschriebenen Bewertungsprozess, die Stichhaltigkeit der „historischen 
Berechnung”, die auf der Basis der Referenzkosten erfolgte, überprüft 
werden. 

Die 2009 durch EDF erstellte Studie basierte auf einer Aktualisierung 
der Kostenparameter von 1998 (durchschnittliche Stundenkosten der EDF-
Mitarbeiter, Kosten für Rückbautechnik, usw.) unter Anwendung der Werte 
aus dem Jahr 2009 und Einbeziehung der Erfahrungen aus laufenden oder 
vergangenen Arbeiten. 

Insbesondere hat EDF Informationen berücksichtigt, die sie aus der 
Abfallentsorgung (Abfüllen in Behälter, Dichte, usw.) sowie aus dem 
laufenden Rückbau der Anlage Chooz A, dem derzeit einzigen im Rückbau 
befindlichen Reaktor mit Druckwassertechnik in Frankreich, gewonnen hatte. 
In der Tat geht EDF davon aus, dass, trotz einer Leistung, die unter der der 
anderen Reaktoren der derzeitigen Anlagen liegt, und obwohl einige speziell 
bei ihm notwendige Arbeiten erforderlich sind50, dieser Reaktor alle 
technischen Anforderungen aufweist, die beim industriellen Rückbau der 
anderen Druckwasserreaktoren (DWR) vorzufinden sein werden. Die dort 
gemachten Erfahrungen dürften insbesondere in Bezug auf den Rückbau des 
Hauptprimärkreislaufs nützlich sein.51 

                                                 
48 Bericht des Cour des comptes vom Januar 2005 über den Rückbau von 
Nuklearanlagen und die Entsorgung radioaktiver Abfälle - Seite 175. 
49Insbesondere die Einführung eines einzigen Dekrets für die endgültige Stilllegung 
und den gleichzeitigen Rückbau von Anlagen. Die Folge hiervon ist ein Zeitgewinn 
von 2 Jahren bei der Planung eines Standorts mit 4 x 900 MW. 
50 Entsorgung von in Behältern abgefüllten Abfällen, Wiederaufbau einiger stillgelegter 
Systeme und Gerätschaften, die sonst für einen einheitlichen Abbau und eine 
Dekontaminierung infrage gekommen wären (also keine Dekontaminierung des 
kompletten Kreislaufs bei der endgültigen Stilllegung der Anlagen durch Nutzung der 
bestehenden Anlagenteile wie für die weiterhin in Betrieb befindlichen Anlagen), 
unterschiedliche Größen der Behälter, komplizierte Logistik für die Abfälle (Tunnels zum 
Abtransport aus den Lagerstätten), komplizierte Wartung der Dampfgeneratoren, usw. 
51 Deckel des Behälters, Behälter, Verrohrung, Pumpen und Ventile, Dampfgenerator, 
Druckhalter, usw. 
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Ebenso hat EDF ihre Erfahrungen aus dem Bau von Kernkraftwerken, 
dem Austausch von Dampfgeneratoren und dem Rückbau der Anlagen der 
ersten Generation mit berücksichtigt. 

Mit den aktualisierten Daten und auf der Basis einer genauen und 
detaillierten Aufstellung der durchzuführenden Arbeiten, werden deren 
Kosten mit Hilfe von Parametern bewertet, die die zu bearbeitenden Mengen, 
die Einheitskosten und die Durchführungszeit betreffen. Diese Parameter 
waren Gegenstand von Unsicherheitsanalysen, die zum Ziel hatten, den 
festgestellten Unsicherheiten Rechnung zu tragen und die Kostenspanne in 
Bezug auf die eventuellen Probleme bei der Durchführung zu ermitteln. 

Diese Studie bestand nicht darin, die Kosten für den Rückbau der vier 
Reaktoren einer Kernkraftanlage getrennt zu bewerten, was einer globalen 
Betrachtung der Gesamtheit der Anlagen im Wege gestanden hätte. Im 
Gegenteil ging es darum, einen Voranschlag für einen Standort mit vier 
Reaktoren und einer Leistung von 900 MW zu erstellen und diesen in eine 
Gesamtheit von 58 rückzubauenden Reaktoren einzubinden. Hiermit sollte 
dem gesamten Umfang des Anlagenparks, der Homogenität seiner 
Konzeption und, unter Zugrundelegung der wahrscheinlichen 
Stilllegungstermine, dem eng gefassten Zeitraum für den Rückbau der 
Anlagen Rechnung getragen werden. Es sollte ein sogenannter „direkt 
hochrechenbarer” Kostenwert für ein Kernkraftwerk ermittelt werden, der 
einen Teil der Kosten für die Gesamtheit der Anlagen enthält, sowie 
gleichzeitig die für die erste betroffene Anlage anfallenden Mehrkosten, die 
sich ebenfalls durch Anwendung auf die anderen Anlagen ausgleichen. 

Auf der Grundlage dieser Daten, hat EDF einen direkt hochrechenbaren 
Kostenvoranschlag für den Rückbau eines Standard-Standorts mit vier Reaktoren 
mit einer Leistung von 900 MW erstellt, der ohne Berücksichtigung der Risiken 
962 Mio. €2008 beträgt, d.h. 240,5 Mio. €2008 pro Reaktor (1.058Mio. €2008 mit 
Berücksichtigung der Risiken, d.h. 264,5Mio. €2008 pro Reaktor).  

Voranschlag nach Dampierre 2009 (DA) - Standard-Standort 
4 x 900 MW 

Kategorien DA09 Mio. €2008 

Bauplanungskosten 87 

Standort 62 

Arbeiten 613 

Abfälle 200 

Gesamtrückbaukosten für einen Standort 4 x 900 
MW 

962 

Risiken 96 

Gesamt mit Unwägbarkeiten 1.058 

Quelle: EDF 
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Die hier als Basis genommenen Zahlen wurden anschließend auf die 
anderen Anlagen mit 900 MW-Reaktoren sowie Reaktoren mit einer 
Leistung von 1.300 MW bzw.1.450 MW hochgerechnet, um somit der 
jeweiligen Größe der Anlage Rechnung zu tragen. Die Berechnung nach 
DA09 ergibt schließlich einen Bruttokostenwert, der unter dem 
„Referenzwert” liegt, der derzeit von EDF angewendet wird. 

Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Methoden zur 
Berechnung der Rückbaukosten 

Berechnungsmethode 

In Mio. € 2010 
Referenzkosten 

Dampierre 2009-
Methode 

einschließlich Risiken 

Bruttokosten für 58 Reaktoren 18.118,0 17.474,6 

Quelle: Cour des comptes 

Insbesondere was das Maß an Unsicherheit der Kosten und die 
Auswirkungen des Serieneffekts angeht, sind die Ergebnisse von technischen 
Entscheidungen abhängig. Nur durch spezielle technische Audits im 
Nuklearsektor wäre es möglich, die Inventare, die Kosten und ihre 
Unsicherheitsspannen, den Anteil an Risiken und die Entscheidungen der 
Experten der EDF in der Dampierre 2009-Studie zu bestätigen oder zu 
widerlegen. Folglich kann, auch wenn die gesamte Vorgehensweise und die 
Aufgliederung der Berechnungen kohärent und belegt erscheinen, der mit der 
DA09-Studie errechnete Betrag nicht durch den Cour des comptes bestätigt 
werden, da er nicht über die hierzu notwendigen Kompetenzen verfügt. 

Deshalb sind die Audits, die von der Generaldirektion für Energie und 
Klima (DGEC)52 bis Ende 2013 durchzuführen sind, unabdingbar, um zur 
Bestätigung dieses Ansatzes beizutragen, vorausgesetzt, deren Analysen sind 
detailliert genug und die in den Methoden und Bewertungsstudien der EDF 
enthaltenen Parameter und Daten werden wirklich kritisch hinterfragt. 
Insbesondere wäre hier ein Audit über die aus den Erfahrungen des Rückbaus 
von Chooz A gewonnenen Daten und Parameter interessant.  

                                                 
52Diese Audits betreffen EDF, AREVA und CEA: Audit über die Methoden der 
Behandlung der Restunsicherheiten und der Risiken bei der Durchführung der 
Projekte, Audit über die Gültigkeit der Methode der Hochrechnung nach der 
Dampierre-Studie, internationaler Vergleich, Audit über die Datenbasen für die 
Einheitskosten und die Berücksichtigung der gemachten Erfahrungen, Audit über die 
Computerprogramme zur Kostenplanung und zur zeitlichen Planung der 
Rückbauarbeiten, Audit über die Rückbaukosten der Anlagen Georges Besse und La 
Hague, Audit über den Rückbau von UP1 in Marcoule. 
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d) Risiken und Unsicherheiten 

In Anwendung der Dampierre 2009-Methode bewertet EDF die 
Rückbaukosten ihrer Anlagen ohne eine Unterscheidung des Anteils der 
Risiken53 nach Kostenart und stützt sich nur auf den Einheitswert von 10% für 
den Gesamtvoranschlag. Gemäß dem Betreiber spiegelt dieser Satz, der niedrig 
erscheinen kann, wider, dass es eine große Anzahl an Anlagen sehr ähnlicher 
Bauart gibt, die rückgebaut werden müssen. Die Mehrkosten der ersten Anlagen 
würden durch eine größere Erfahrung bei den Kosten für die anderen Anlagen, 
und die vereinzelten späteren Mehrkosten, die sich an einem Reaktor ergeben, 
durch die Gesamtheit der Anlagen ausgeglichen. Darüber hinaus ist EDF der 
Meinung, dass ihr technisch-wirtschaftliches Modell54 es erlaubt, die Risiken in 
großem Ausmaß einzugrenzen und versichert, dass sie bei der Erstellung des 
Voranschlags „diese Risiken in voller Höhe mit berücksichtigt hat”55 . 

Auch wenn es nicht möglich ist, eine Aussage über die durchschnittliche 
Höhe des durch EDF angesetzten Betrags der für Risiken anfallenden Kosten pro 
Anlage zu machen, so ist es wahrscheinlich, dass, angesichts der Tatsache, dass 
eine ganze Reihe von Reaktoren von praktisch gleicher Bauart sind, dieser Satz 
unterhalb von dem liegt, den man bei kleineren Baureihen, wie der der 1. 
Generation, findet. Dies rechtfertigt jedoch nicht die Anwendung eines 
allgemeingültigen Satzes anstelle eines variablen Risikosatzes, der an die Art der 
auszuführenden Arbeiten oder die Kosten angepasst werden kann. 

Außerdem führt die von EDF erstellte Bewertungssynthese nach 
Dampierre 09 vorsichtig aus, dass „in diesem Stadium der Studie, der Satz 
von 10%, der im Gesamtvoranschlag für die Höhe der Risiken vorgesehen 
ist, dem erforderlichen Minimum zur Konsolidierung des Ergebnisses der 
Kostenschätzungen nach DA09 entspricht.”. Die Generaldirektion für 
Energie und Klima (DGEC) und die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) 
haben EDF 56ebenfalls darum gebeten, nähere Angaben über die zur 
Berechnung der Unsicherheiten und Risiken angewandten Methoden zu 
machen.  

                                                 
53Definition der Risiken: Ereignisse, die möglich, aber nicht sicher und nicht planbar 
sind, und deren Eintritt Mehrkosten in Bezug auf den Kostenplan für das Projekt 
bewirkt. Quelle EDF. 
54 Eine „zentralisierte Organisation, mit integrierter Bauplanung, und einem 
standardisierten Anlagenpark, den sie selbst konzipiert hat und betreibt. Innerhalb 
dieser integrierten Bauplanungsabteilung gibt es eine Einheit für den Rückbau, die die 
jeweiligen Schritt für Schritt bei jeder Rückbaumaßnahme gemachten Erfahrungen für 
die künftigen Projekte nutzt”. Auszug aus dem Memorandum der Risiken und 
Unsicherheiten in den Voranschlägen für den Rückbau der EDF. 
55 Quelle EDF: Memorandum der Risiken und Unsicherheiten in den Voranschlägen 
für den Rückbau 
56In verschiedenen Schreiben nach der Veröffentlichung des zweiten 
Dreijahresberichts in Anwendung des Artikels 20 des Gesetzes von 2006. 
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Außerdem berücksichtigt EDF, unabhängig davon ob es sich um 
stillgelegte oder in Betrieb befindliche Anlagen handelt, in ihren 
Bewertungen nicht das mit der Dekontaminierung der Standorte nach dem 
Rückbau verbundene Risiko. Inzwischen wurde bei EDF ein Projekt auf den 
Weg gebracht, das eine bessere und genauere Kenntnis der Böden und ihren 
radioaktiven und chemischen Verschmutzungsgrad57 zum Ziel hat. 
Gemeinsam mit den anderen Betreibern von Nuklearanlagen wurde eine 
Sanierungsmethode erarbeitet, die jedoch von der Behörde für nukleare 
Sicherheit (ASN) genehmigt werden muss. Die Kosten für die Sanierung 
könnten also in einem bis heute noch nicht bezifferten Maße ansteigen. 

Folglich ist der Satz von 10% nur eine Grundlage, die sich durch die 
neuen, wahrscheinlich höheren, Kostenvoranschläge für den Rückbau von 
Chooz A im Jahr 2012, sicherlich genauer definieren lässt. 

Man muss jedoch unterstreichen, dass außerhalb des „Risiko”-
Parameters, der sich auf das Gesamtergebnis der Bewertung nach der 
Dampierre-Methode bezieht, auch seine Berechnung selbst eine gewisse 
Unsicherheitsspanne beinhaltet, die in der benutzten Berechnungsmethode 
begründet ist, und darin besteht, dass für jede Position nicht ein Kostenwert, 
sondern eine ganze Kostenspanne bewertet wird, die der jeweiligen 
Wahrscheinlichkeit entspricht. Diese zusätzliche Unsicherheitsspanne, die in 
die Berechnung der Kosten selbst eingeht, wird von EDF mit 4% angegeben. 

Die allgemeine Höhe der Unsicherheiten und Risiken des Dampierre 
09-Voranschlags wird von EDF also auf 14%58 geschätzt - ohne Anwendung 
des Vorsichtsprinzips, das selbst auf eine Unsicherheitsspanne59 kommt, die 
der Betreiber zwischen 0 und 12% ansetzt, d.h. zwischen 0 Mio. € und 
105 Mio. € zusätzlich zu den 962 Mio. € aus dem Kostenvoranschlag ohne 
Risiken. Bei einem angenommenen Durchschnittswert von 6% für diese 
Spanne ergibt sich ein Gesamtprozentsatz von 20% 

e) Wie sicher sind die verwendeten Berechnungsmethoden? 

Wie bereits oben angegeben, ist es dem Cour des comptes heute nicht 
möglich, die Ergebnisse der Dampierre-Methode zu bewerten, die auf 
Parametern aus einem technischen Bereich basiert, für den er weder die 
entsprechende Kompetenz noch die entsprechende Legitimität besitzt.  

Dennoch scheint es besser zu sein diese Methode anzuwenden und 
nicht die augenblicklich von EDF verwendete, bei der weiterhin die 

                                                 
57 Zur Erinnerung: das Referenzszenario des von EDF erstellten Voranschlags ist die 
Wiederverwendung des Standorts für industrielle Zwecke. 
5810% Risiken + 4% Unsicherheitsspanne 
59„Unsicherheiten” nennt man die jeder Zukunftsschätzung innewohnenden 
Ungenauigkeiten der voraussichtlichen Kosten, die auf einer gewissen Anzahl von 
Hypothesen beruhen. Quelle EDF. 
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zukünftigen Bruttokosten für den Rückbau ihrer Anlagen nach der 
historischen Methode mit den „Referenzkosten” berechnet werden. EDF 
stützt sich auf die Feststellung, dass die Ergebnisse dieser beiden Methoden 
nahe beieinander liegen und die Methode mit dem Referenzwert ein 
geringfügig höheres Resultat ergibt, als das mit der Dampierre 2009-Methode 
errechnete, um damit die Stichhaltigkeit des in ihren Berechnungen 
angegebenen Betrags zu beteuern und weiterhin die historischen 
Berechnungsmethode anzuwenden. 

Die Anwendung der historischen Berechnungsmethode hat jedoch den 
großen Nachteil, dass hier nicht die Entwicklung der vorhergesagten 
Bruttokosten für den Rückbau in Verbindung mit den Verbesserungen der 
Kenntnisse in diesem Bereich, insbesondere aus den Erfahrungen beim 
Rückbau der stillgelegten oder bei ausländischen Anlagen, berücksichtigt 
wird. Die Rechnungsprüfer der EDF, die im Jahr 2009 ein Audit für die 
Aktualisierung der Dampierre-Studie durchgeführt haben, scheinen diese 
Meinung zu teilen, da sie bemerkten, dass die Berechnung durch die DA09-
Methode eine „rationellere Bewertung der Standardkosten für den Rückbau 
erlaubt[...]. Dadurch, dass sie auf konkreteren Faktoren basiert als die 
„Formel aus der Péon-Methode”, müsste sie die Nachverfolgbarkeit und die 
Beobachtung dieser neuen Bewertung im zeitlichen Verlauf durch EDF und 
die anderen Audit-Teilnehmer erleichtern.”60  

3 -  Kostenschätzungen im Ausland61 

Jeder internationale Vergleich der Kosten für den Rückbau muss sehr 
differenziert erfolgen. Der letzte Synthesebericht der Kernenergieagentur der 
OECD (AEN) von 201062 mit dem Titel ”Vers une harmonisation des 
estimations des coûts de déclassement” (Harmonisierung der 
Kostenschätzungen für die Stilllegung), der eben diesen internationalen 
Vergleich der Kosten für den Rückbau zum Gegenstand hatte, fasst diese 
Bedenken folgendermaßen zusammen: 

„Heutzutage kann man, sowohl innerhalb eines Landes als auch über 
die Landesgrenzen hinaus, eine beachtliche Vielfalt im Format, dem Inhalt 
und den Bewertungspraktiken für die Kosten beobachten. Aus diesem Grunde 
ist es extrem schwierig, einen Vergleich, selbst bei Anlagen desselben Typs, 
anzustellen. Die Anforderungen der nationalen gesetzlichen Regelungen, die 
auf Gewohnheiten und auf historischen Entwicklungen beruhen, sind die 

                                                 
60Synthese des Audit-Berichts von Deloitte Überarbeitung der Aktualisierung der 
Dampierre-Studie. November 2009 
61Für eine detaillierte Aufstellung dieser internationalen Vergleiche siehe Anhang 18. 
62OECD/AEN Nr. 6868-2010: Synthese des Berichts Cost estimation for 
decommissionning: an international overview of cost elements, estimation pratices an 
reporting requirements: eine Studie, die in zwölf Ländern durchgeführt wurde: 
Frankreich, Deutschland, Belgien, Kanada, Spanien, USA, Italien, Japan, Schweden, 
Niederlande, Großbritannien, Slowakei. 
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Hauptgründe für diese Ungleichheiten. Sie haben Auswirkungen auf die 
grundlegenden Zielsetzungen, wie die vorgesehene Rückbaustrategie und 
dem Endzustand des Standorts, aber auch auf die Methoden der 
Herangehensweise an diese Unsicherheiten.” 

Trotz dieser Schwierigkeiten hat der Cour des comptes versucht, diese 
Studie auf der Basis der Daten mehrerer Länder durchzuführen um somit, mit 
großen Unsicherheitsmargen, eine Kostenspanne für den Rückbau, so wie er 
außerhalb Frankreichs zur Anwendung gebracht wird, zu ermitteln.  

Die durch den Cour des comptes durchgeführten Berechnungen 
bestehen, soweit möglich, darin, die Bruttokosten des Rückbaus im Ausland 
in €2010 in MW anzugeben, um diese dann als Referenzkosten gemäß der von 
EDF verwendeten Methode zu berücksichtigen. Wie oben angegeben, beträgt 
der Referenzwert der EDF in diesem Fall 291 €2010/MW für die 58 in Betrieb 
befindlichen Druckwasserreaktoren, d.h. insgesamt 18,1 Mrd. €2010. 

Die großen Ungleichheiten bezüglich des Bewertungsumfangs wurden 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Informationen bereinigt. In den 
Fällen, in denen keine Informationen zur Verfügung standen, hat sich der 
Cour des comptes dafür entschieden, sich auf die verfügbaren Daten, d.h. die 
Daten der EDF, zu stützen, um diese Unterschiede zu korrigieren. 

Die Rückbaukosten der Reaktoren von sechs Ländern wurden 
analysiert (Deutschland, Belgien, Japan, Großbritannien, Schweden und 
USA, mit teilweise mehreren verfügbaren Bewertungen pro Land) und mit 
den in Betrieb befindlichen Druckwasserreaktoren der EDF in Bezug 
gebracht. 

Hochrechnung der Rückbaukosten der aktuellen Anlagen: 
11 internationale Vergleiche in Mrd. €2010 (1) 

Methoden 
eingesetzt von EDF Schwed

en Belgien Japan 
USA 

3 
Methode

n 

GB 

Deutschlan
d 
4 

Methoden 

Hochrechnun
g auf 58 

Reaktoren 
18,1  20 24,4 38,9 

27,3 
33,4 
34,2 

46 

25,8 
34,6 
44 
62 

Quelle: Cour des comptes 

(1) S. Vergleiche im Anhang 18 

Allgemein gesehen, und wieder mit der gleichen unerlässlichen 
Vorsicht, die aufgrund der Ungleichheiten in der Reglementierung, der 
Strategie, den Zeitplänen und der Organisationen der Betreiber und der 
Reaktortechnologie notwendig ist, geht aus den Vergleichen hervor, dass die 
11 Bewertungen, die auf der Basis von ausländischen Daten erstellt und auf 
den gesamten Anlagenpark von 58 Druckwasserreaktoren (DWR) der EDF 
hochgerechnet wurden, alle über den Werten der EDF liegen. Die folgende 
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Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der Hochrechnung der Rückbaukosten 
für die 58 Druckwasserreaktoren der EDF, berechnet auf der Basis der neben 
den EDF-Angaben zur Verfügung stehenden internationalen Daten. Sie zeigt 
auch die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Ergebnissen, ein 
Zeichen für die große Unsicherheit, die weltweit in diesem Bereich herrscht. 

 

Der Cour des comptes hat ebenfalls zwei internationale Vergleiche 
analysiert, die EDF in ihren Veröffentlichungen verwendet.  

Die erste Analyse betrifft eine Untersuchung der OECD63, durch die es 
möglich war, von den hauptsächlichen Betreibern für den Rückbau der 
Druckwasserreaktoren erstellte Rückbaukosten auf internationaler Ebene zu 
vergleichen. Die Referenzkosten für EDF lagen bei 314 $2005/kW. Bei der 
Sparte mit einer Leistung deutlich über 900 MW, die den Anlagen der EDF 
entspricht, lag das internationale Mittel bei 304 $2005/kW, also einem Betrag 
der leicht unterhalb der Schätzung der französischen Elektrizitätsgesellschaft 
lag. Die 58 französischen Reaktoren stellen jedoch 80% der Basis dar, die für 
die Berechnung der Reaktoren mit einer Leistung von mehr als 900 MW 
herangezogen wurde. Aus diesem Grunde setzt sich das untersuchte 
Spektrum zu einem großen Teil aus den Kosten von EDF zusammen, was die 
Aussagekraft dieses Vergleichs erheblich einschränkt. 

Im Rahmen der Dampierre 09-Studie, hat EDF ebenfalls ein Audit bei 
der Gesellschaft „La Guardia” in Auftrag geben, die sich in den Vereinigten 
Staaten auf die Bewertung von Rückbaumaßnahmen spezialisiert hat, und sie 
darum gebeten, einen theoretischen Kostenvoranschlag für den Rückbau für 
zwei Druckwasserreaktoren (DWR) mit einer Leistung von 1150°MW und 
einen Vergleich zu dem Vorschlag unter DA09 anzufertigen. Das Ergebnis 
dieser Untersuchung deckte sich mit dem Ergebnis der EDF. 

Detaillierte Ausführungen zu den Berechnungen in Bezug auf die 
Vergleiche finden Sie im Anhang 18. 

C - Bewertung der Rückbaukosten der AREVA 

Die Rückbaukosten der AREVA bestehen hauptsächlich aus den 
Kosten der sieben Anlagen in La Hague, die 81,5% der Kosten des Konzerns 

                                                 
63OCDE - AEN - Démantèlement des centrales nucléaires - Politiques, stratégies et 
coûts (2003). (OECD - NEA - Abbau von Kernkraftanlagen. Politik, Strategien und 
Kosten (2003)). Diese Zahlen wurden anschließend durch die Beratungsgesellschaft 
AON Accuracy auf der Basis der Wechselkurse vom 31. Dezember 2005 überprüft. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



DIE ZUKÜNFTIGEN AUSGABEN 103 

ausmachen, sowie den Rückbaukosten der Anlage Georges Besse 1 von 
Eurodif64, einer Tochtergesellschaft der AREVA, die 9,2 % betragen 

Bruttokosten für den Rückbau der zivilen Kernkraftanlagen  
der AREVA  

Am 31. Dezember 2010 
Anzahl der 
Anlagen 

Restkosten 
in Mio. €2010 

In Betrieb befindliche Anlagen 
davon 

La Hague : UP2 800 und UP3 
Eurodif 

10 

5.247,8 
 

4.256,9 
660,2 

Stillgelegte Anlagen 
davon 

La Hague: UP2 400 
7 

1.860,6 
 

1.542,3 
Gesamt 
davon 

La Hague 
Eurodif 
Andere 

17 

7.108,4 
 

5.799,2 
660,2 
649,0 

Quelle: Cour des comptes * Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung der 
Tatsache, dass ein Teil dieser Investitionen durch ausländische Investoren 
finanziert wurde. 

Derzeit deckt das Rückbauprogramm für die Anlagen in La Hague 
einerseits den der Anlage von UP2 400, einer sich derzeit in der 
Rückbauphase befindenden Anlage zur Aufbereitung abgebrannter 
Brennstoffe65, und andererseits den der Anlagen UP2 800 und UP3 ab, die 
noch in Betrieb sind66.  

Diese Bruttokosten für den Rückbau können sehr pauschal gesehen 
mit den Baukosten der entsprechenden Anlagen verglichen werden, die sich 
bei Eurodif auf 7 Mrd. €2010 (9%) und bei den noch in Betrieb befindlichen 
Anlagen in La Hague auf 19,5 Mrd. € (22%) belaufen. 

                                                 
64Eine Urananreicherungsanlage, die Ende 2012 stillgelegt werden und deren Abbau 
spätestens im Jahr 2024 erfolgen soll, d.h. 3 Jahre für das Auslaufen der 
Betriebsdauer, danach Stilllegung und 9 Jahre für den Rückbau (7 Jahre Rückbau der 
Gerätschaften + 2 Jahre für die Sanierung der Gebäudeteile). 
65Die Rückbaumaßnahmen für UP2 400 werden Ende 2034 beendet sein. Der 
Betreiber hat der ASN die Beendigung der Aufbereitung der abgebrannten 
Brennstoffe in der Anlage UP2 400 im Dezember 2003 mitgeteilt. Quelle: AREVA 
66Das Ende der industriellen Nutzung der Anlagen UP2 800 und UP3 ist für etwa 
Ende 2040 geplant. Die Rückbauarbeiten werden voraussichtlich ca. 20 Jahre dauern. 
Quelle: AREVA. 
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1 -  Entwicklung der Kostenvoranschläge für den Rückbau 
der Anlagen der AREVA 

a) Voranschläge für die stillgelegten Anlagen 

Der Gesamtvoranschlag für den Rückbau der Anlage UP2 400 ist 
inflationsbereinigt seit 2006 um 36,8% in € gestiegen (+ 29% von 2006 bis 
2007; + 6% von 2007 bis 2010). 

Voranschlag für den Rückbau von UP2 400 

Gesamtkosten für den Rückbau am 31.12. 
in Mio. €nominal Inbetrie

bnahm
e 

Datu
m 
der 

Stilll
egun

g 

Jahr der 
Beendigung 

des Rückbaus 2006 2007 2008 2009 2010 

1966 2003 2030 1192 1578 1768 1779 1738 

In Mio. € 2010 1270 1639 1791 1793 1738 

Quelle: Cour des comptes - Daten AREVA 

Der Hauptgrund für den Anstieg des Voranschlags liegt in einer 
Erweiterung des Berechnungsumfangs durch die Berücksichtigung der 
Überwachungskosten für die noch nicht rückgebauten Anlagen in La Hague 
(+326 Mio. €67), die vor dem Gesetz von 2006 durch einen 
handelsrechtlichen Vertrag abgedeckt und folglich in den Betriebs- und 
Rückbaukosten der Anlagen zur Übernahme und Aufbereitung von Abfällen 
(65 Mio. €) enthalten waren. Angesichts des fortgeschrittenen Stadiums der 
Maßnahmen hat sich, wenn bis Ende 2011 keine weiteren unvorhergesehene 
Ereignisse eintreten, der aktuelle Voranschlag für UP2 400 wahrscheinlich 
stabilisiert. 

b) Voranschläge für die noch in Betrieb befindlichen Anlagen 

Zwischen 2006 und 2010, ist der Voranschlag für die Rückbaukosten 
der Anlagen UP2 800 und UP3 stabil geblieben, während der für Eurodif auf 
annähernd 200 Mio. € inflationsbereinigt, d.h. um 42%, gestiegen ist.  

Dieser Anstieg ist das Ergebnis von Änderungen des 
Berechnungsumfangs zwischen 2006 und 2009, die den Voranschlag um 
86 Mio. €2010 erhöht haben, und einer im Jahre 2010 erfolgten neuen 
Bewertung der durchzuführenden Arbeiten mit einer größeren Menge an 

                                                 
67für alle Anlagen UP2 400, 800 und UP 3; die Kosten bezogen sich jedoch im 
Wesentlichen auf UP2 400. 
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Abfällen und Kontaminierung als vorgesehen, die Mehrkosten in Höhe von 
110 Mio. €2010 verursacht hat. 

Voranschlag für die in Betrieb befindlichen Anlagen 

Mio. €2010 2006 2010 2010/2006 

UP2 800 - UP3 4.295 4.257 - 0,9 % 

Eurodif 462 660 + 43 % 

Quelle: Cour des comptes 

Seit 2002 sind zahlreiche Unsicherheiten zu Tage getreten, die - nach 
Meinung des Betreibers - durch den Status eines zusammenfassenden 
Vorprojekts dieser ersten Bewertung begründet sind. AREVA hat auch 
bemerkt, dass es sehr schwierig war, einen Voranschlag für einen solchen 
Rückbau zu erstellen, der naturgemäß sehr spezifisch ist, da er sich auf 
keinerlei vorangegangene Erfahrungen, weder innerhalb noch außerhalb des 
Konzerns, stützen kann. Die beobachtete Entwicklung bestätigt die 
Unsicherheiten die zu dem damaligen Zeitpunkt zum Ausdruck kamen. 

2 -  Methoden der Kostenbestimmung 

Die Anlagen in La Hague haben die Besonderheit, dass sie nicht von 
dem Serieneffekt profitieren können. Die Bewertungen der 
Rückbaumaßnahmen sind folglich als Einzelfall zu sehen. AREVA greift 
dennoch auf gewisse Erfahrungen zurück, insbesondere auf die Erfahrungen 
aus der Anlage UP1, der ersten Aufbereitungsanlage in Marcoule68 und, 
selbstverständlich auch auf die aus den Anlagen UP2 400 für die beiden 
anderen in Betrieb befindlichen Anlagen. 

Je nachdem ob eine Anlage in Betrieb ist oder sich im Rückbau 
befindet, werden zwei verschiedene Methoden zum Einsatz gebracht. Beide 
Methoden basieren auf den physikalischen und radioaktiven Inventaren der 
rückzubauenden Anlagen, auf technischen und wirtschaftlichen Zahlen sowie 
auf der Ausarbeitung von Szenarien. 

Während der Betriebsdauer der Anlagen, werden die Voranschläge 
auf der Grundlage dieser Daten und der bekannten Standardkosten berechnet 
und alle 3 Jahre neu überarbeitet. Wenn neue bedeutsame Ereignisse 
eintreten, wie z.B. bei Eurodif im Jahr 2010, können die Voranschläge 
überarbeitet werden. Hierfür greift AREVA auf eine 
Kostenbewertungsmethode zurück, die sie gemeinsam mit dem Kommissariat 
für Kernenergie und alternative Energien (CEA) anwendet und das auf einer 

                                                 
68Seit 2005 unter der Verantwortung des Kommissariats für Kernenergie und 
alternative Energien (CEA). AREVA ist jedoch der Meinung, dass auf Grund der 
beachtlichen konzeptionellen Unterschiede, eine direkte Übertragung des 
Rückbauszenarios von UP1 schwierig ist. 
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„ÉTÉ-EVAL” genannten Methode basiert. Hier geht man von typischen 
Szenarien für rückzubauende Anlagen aus, denen jede rückzubauende Anlage 
zugeordnet wird. Jedem dieser Szenarios entspricht eine Anzahl von 
Sanierungs- und Rückbaumaßnahmen69. Diese Maßnahmen sind wiederum 
mit Zahlen70 verknüpft, die auf die Ergebnisse für die zu berechnenden 
Primärkosten angewendet werden. Die Zahlen werden zum großen Teil 
gemeinsam mit CEA genutzt und permanent mit den gemachten Erfahrungen 
auf den neuesten Stand gebracht. Die Methode ÉTÉ-EVAL wurde vom 
„Bureau Veritas Consulting” zertifiziert, dessen Bericht von 2006 konstatiert, 
dass diese Methode eine zufriedenstellende Zuverlässigkeit bietet und sich 
keine verbesserungswürdigen Punkte feststellen lassen. 

Während des Rückbaus, der Vorbereitung und der Bauphase, wird der 
Kostenvoranschlag nach einer detaillierteren „Projektannäherung” der 
sogenannten „Methode der Voranschläge im Projektverlauf” (DOP), erstellt, 
die auf exakten Rückbauprozessen basiert und die die durchzuführenden 
Arbeiten nach der Art des Aufgabentyps erfasst. 

3 -  Risiken und Unsicherheiten 

Die vorher in der Betriebsphase mit der ÉTÉ-EVAL-Methode 
erstellten Schätzungen beinhalten - weder insgesamt noch auf den einzelnen 
Standort gesehen - eine Marge für die Risiken und Unsicherheiten. Dennoch 
ist AREVA der Meinung, sie würde diesen Fällen Rechnung tragen, indem 
sie die Parameter, die als Berechnungsbasis dienen, mit Vorsicht bewertet. 

Dahingegen werden während des Rückbaus in den „Voranschlägen im 
Projektverlauf” (DOP) Risikoanalysen durchgeführt, mit denen diese Marge 
bestimmt und in die Berechnungen mit einbezogen werden soll. Sie beträgt, 
je nach Betreiber, 11% technische Unsicherheiten und 5% Risiken. 

Im Jahr 2010 hat AREVA die beiden Bewertungsmethoden bei fünf 
nach der DOP-Methode bewerteten Arbeiten an der Anlage UP2 400 
miteinander verglichen und dabei übereinstimmende Ergebnisse festgestellt.” 

                                                 
69Beispiele von Szenarien: Zellen mit hoher, mittlerer, schwacher Strahlung, 
Reaktorbecken, Handschuhkästen, Strahlenschutzbereiche, Beispiele für die Aufgaben 
(insgesamt 70): Arbeiten an Behältern, Reaktor- und anderen Becken, 
Strahlenmessungen (zu Beginn des Rückbaus, Zwischenmessungen und 
Endmessung), ferngesteuerte Arbeiten (Abtrennung und Herausziehen unter direktem 
Sichtkontakt oder mit Kamera, Dekontamination), usw. 
70Primäre Zahlen: ermöglichen eine Quantifizierung der bei den unterschiedlichen 
Maßnahmen anfallenden Abfälle; Zahlen der Szenarien: beziehen sich im 
Wesentlichen auf die Unterhaltskosten, die Stundenerträge; Zahlen auf die jeweilige 
Anlage bezogen: bezüglich Betriebskosten, Stundensätzen, Kosten für Betriebs- und 
Verbrauchsmaterialien, Kosten für die Entsorgung der Abfälle und Abwässer, usw. 
Die Zahlen der beiden ersten Kategorien werden vom CEA und der AREVA 
gemeinsam genutzt. 
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Außerdem ist AREVA der Meinung, ohne hierfür Zahlen nennen zu können, 
dass die Gesamtheit der Unsicherheiten beim Voranschlag für den Rückbau 
verringert werden kann, wenn der Rückbau der Anlagen UP2 800 und UP3 
bereits ab der Planungsphase mit dem Ziel, dessen Kosten zu verringern, 
berücksichtigt wird. 

Eurodif hat in ihrem Voranschlag 2010 unterschiedlichen Posten71 
zugeordnete Risiken und Unsicherheiten in Höhe von 49 Mio. €2010 
berücksichtigt. Außerdem werden „positive” Risiken (Verkauf von Metallen, 
industrielle Optimierung, usw.) in Höhe von 80 Mio. € veranschlagt. Diese 
sind jedoch nicht in den Kostenvoranschlägen enthalten. Die hauptsächlichen 
Steigerungen, bereinigt von den Auswirkungen des jeweiligen 
Bemessungsumfangs, betragen 25%. 

Was den Rückbau der Anlage Georges-Besse 2 für die 
Urananreicherung über Gaszentrifugenverfahren72 anbetrifft, so wurden diese 
durch AREVA für die zwei früher oder später in Betrieb befindlichen 
Anlagen auf 200 Mio. € geschätzt, d.h. 6,6% der Gesamtinvestitionskosten, 
die sich auf annähernd 3 Mrd. € belaufen. So beträgt, gemäß den Angaben 
der AREVA, der Kostenvoranschlag für GB1, der Ende 2010 auf 660 Mio. € 
veranschlagt wird, 10,2% der Anfangsinvestitionen dieser Anlage. Nach 
Meinung des Betreibers können diese beiden Voranschläge aufgrund der 
technischen Besonderheiten, die den Rückbau der Anlagen von GB1 teurer 
machen als den von GB2, nicht miteinander verglichen werden. Diese 
Besonderheiten bestehen zum einen in dem Serieneffekt, der bei GB2 zum 
Tragen kommt, und zum anderen in den sehr gering radioaktiv belasteten 
Abfällen beim Rückbau von GB2, die nur 10% des Rückbaus von GB1 
ausmachen. Auch wenn diese Unterschiede zum Teil eine Erklärung für die 
erwarteten unterschiedlich hohen Kosten sein können, so erscheint dennoch 
der Unterschied zwischen den Kosten in Bezug auf die 
Anfangsinvestitionskosten von GB1 und GB2 sehr hoch. 

Bereinigt von den verschiedenen Arten des Bewertungsumfangs 
betragen die hauptsächlichen oben angeführten Steigerungen der 
Kostenvoranschläge 10% bei der Anlage UP2 400 und 17% bei Eurodif, im 
Vergleich zu der von AREVA zugrunde gelegten durchschnittlichen 
Unsicherheitsmarge in Höhe von 16%.  

Allgemein gesehen ist AREVA der Ansicht, dass sie mit der Schaffung 
der „Business Unit Valorisation” 2008, die mit dem Rückbau innerhalb des 

                                                 
71Die Risiken betreffen im Wesentlichen die Verlängerung der Rückbaumaßnahmen 
um zwei Jahre (20 Mio. €), die kürzeren Verarbeitungszyklen als vorgesehen, 
wodurch zusätzliche Arbeitsstunden erforderlich werden (6 Mio. €), zusätzliche 
Investitionen und damit zusammenhängende Kosten für das Flussmanagement 
(21 Mio. €) und zusätzliche Verbrauchsmaterialien (2 Mio. €). 
72Die erste Kaskade wurde 2009 in Betrieb genommen und der erste Container mit 
anzureicherndem Uran 2010 in die Anlage geliefert. Quelle: Referenzdokument 2010 - 
AREVA. 
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Konzerns beauftragt ist, und der „Direction du Patrimoine Nucléaire” 2010, die 
die Passiva des Rückbaus bewertet und die Durchführung der Programme 
überwacht, ein System erstellt hat, das in der Lage ist, die verschiedenen 
Voranschläge, Szenarien und Rückstellungen aufeinander abzustimmen. 

Rechnerisch gesehen, begrenzen die alle drei Jahre stattfindende 
Aktualisierung der Voranschläge bei der ÉTÉ-EVAL-Methode und die 
Schaffung der o.g. Organisationen eine Unterbewertung der Kosten bei einer 
kürzeren Bewertungszeit. 

D - Kostenschätzung für den Rückbau der zivilen 
Kernkraftanlagen des CEA 

CEA unterscheidet sich von den anderen beiden großen 
Kernkraftbetreibern in Frankreich durch die Unterschiedlichkeit seiner 
Aktivitäten, die den Betrieb einer großen Anzahl verschiedener Arten von 
Kernkraftanlagen, Reaktoren, Forschungslabors, Anlagen zur Steuerung des 
Brennstoffzyklus, usw. erforderlich machen und somit, insgesamt gesehen, in 
Bezug auf den Rückbau keinerlei Serieneffekt bieten. 

Verteilung der Rückbaukosten der zivilen Kernkraftanlagen des 
CEA nach ihrem Betriebszustand 

In Mio. €2010 
Anzahl der 

Anlagen 
Restkosten brutto 

Anlagen in Betrieb 22 1.261,1 

Stillgelegte Anlagen 21 2.588,6 

Übergreifende Kosten  61,5 

 43 3.911,2 

Quelle: Cour des comptes 

Die Gesamtrückbaukosten betragen Ende 2010, verteilt auf die fünf 
großen Standorte, 3,9 Mrd. €. Man muss jedoch beachten, dass CEA bei den 
Rückbaukosten einen Anteil der Kosten für die langfristige Entsorgung der 
Abfälle mit berücksichtigt, der im Umfang für die nachfolgenden Kosten mit 
eingerechnet werden muss. Dieser Anteil beträgt 372,1 Mio. €. Beim 
nächsten Kontoabschluss wird der Voranschlag von CEA gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften angepasst. 

Allein fünf zivile Anlagen machen 58% der Rückbaukosten des CEA 
aus. Mit Ausnahme der Abwässeraufbereitungsanlage von Cadarache73 sind 

                                                 
73Die Aufbereitungsanlage für Abwässer und feste Abfallstoffe (STEDS) hat zur 
Aufgabe, die in Cadarache, in anderen Anlagen von CEA sowie in Anlagen anderer 
Betreiber produzierten radioaktiven Abfälle aufzubereiten und zu konditionieren. 
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alle bereits stillgelegt oder arbeiten mit begrenzter Leistung und befinden 
sich bereits im Rückbau oder auf dem Weg dahin. 

Verteilung der Rückbaukosten für zivile Kernkraftanlagen des CEA 
nach Standort am 31. Dezember 2010 

In 
M io. 

€ 
Marcoule Cadarache Saclay 

Fontenay-aux-
Roses 

Grenoble Gesamt 

 2.015,4 972 480,2 306,3 53,1 3.911,2 

davon 

Pilotanlage 
in 

Marcoule74 
787,6 

 
Reaktor 
Phénix 
880,5 

Abwässeraufbereitungsanlage 
199,4 

 
Reaktor Rapsodie 

177,8 

 

Chemisches Labor 
für 

Plutoniumforschung 
(Gebäude 18) 

230,9 

  

Quelle: Cour des comptes 

 

1 -  Kostenentwicklung der Rückbauarbeiten 

Im letzten Jahrzehnt kann man allgemein einen Anstieg der Kosten für 
den Rückbau der Anlagen des CEA beobachten. 

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kostenvoranschläge für 
die sechs stillgelegten Anlagen. Bei einigen dieser Anlagen ist die Stilllegung 
bereits abgeschlossen, andere befinden sich im Rückbauprozess und eine ist 
noch in Betrieb. 

Mit Ausnahme der Voranschläge für die Reaktoren Siloette und den 
Reaktor LAMA in Grenoble, deren Kosten niedriger geworden sind, sind die 
anderen gestiegen; 13% bei der Abwässer-Aufbereitungsanlage in Cadarache, 
und sehr viel stärker noch bei den anderen untersuchten Voranschlägen (54% 
- 108%) 

                                                 
74Die Pilotanlage in Macoule (APM) hat es von 1962 bis 1997 ermöglicht, in einer 
Vorreiterrolle Aufbereitungs- und Verschmelzungsverfahren zu entwickeln und 
auszuarbeiten, die in den Anlagen UP1 und La Hague angewendet werden. Heute 
dient sie zur Zwischenlagerung von „heißen” radioaktiven Brennstoffen aus Phénix 
und zur Zwischenlagerung von vitrifizierten Abfallblöcken, radioaktiven Abfällen und 
radioaktiver Ausgangsstoffe. Rückbauarbeiten sind ab 2013 und die Stilllegung ab 
2026 vorgesehen.  
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Die Schätzungen am 31. Dezember 2001 (dem Jahr der Schaffung 
eines Fonds für den Rückbau der zivilen Anlagen von CEA) waren CEA 
selbst zufolge sowohl „heterogen als auch erschöpfend”, insbesondere da auf 
den Forschungsstandorten keinerlei Erfahrungen bezüglich 
Rückbaumaßnahmen verfügbar waren. Zwischen 2001 und 2005, hat CEA 
technisch-finanzielle Audits für die laufenden Projekte und für die mittel- 
und langfristigen Projekte systematische Bewertungsstudien in Auftrag 
gegeben. Diese Überarbeitungen der Voranschläge stellen die 
Hauptentwicklungen zwischen 2001 und 2007 dar. 

Entwicklung der Rückbaukosten bei sechs Anlagen 

Schätzungen 
am 

31.12.2001 

Schätzungen 
am 

31.12.2007 

Schätzungen 
am 

31.12.2010 Anlagen 

Datum der 
industriellen 

Inbetriebnahm
e 

Datum 
der 

Stilllegun
g 

Jahr des 
Abschlusses der 

Rückbaumaßnahme
n In Mio. € 2010 

Entwicklung 
2010/2001 

Abwässeraufbereitungsanlage 
in Cadarache 

1965 2013 2026 181,4 204,5 204,7 12,8 % 

Rapsodie Cadarache 1967 1983 2050 131,9 130,5 219,9 66,7 % 

APM Macoule 
1962 Geb. 211 
1988 Geb. 214 

1997 2028 487,1 894,5 1014,9 108,4 % 

Siloé Grenoble 1963 1997 2010 56,8 65,3 87,8 54,7 % 
Siloette Grenoble 1963 2002 2006 11,3 7,1 7,1 -37,5 % 

Mélusine Grenoble 1958 1988 2009 16,2 22,7 25,4 56,5 % 

LAMA Grenoble 1961 2002 2012 67,5 57,8 62,2 -7,8 % 

Quelle: Cour des comptes 

 

Aufgrund der, insbesondere bei den Projekten von Fontenay und bei 
der Anlage UP1 (einer alten Anlage noch aus militärischer Nutzung, 
festgestellten Probleme, hat CEA eine erneute allgemeine Überprüfung der 
größeren in 2010 erfolgten Revisionen der Voranschläge in Angriff 
genommen. Das Ergebnis, das sich aus steigenden Kosten bei einigen 
Anlagen und sinkenden bei anderen zusammensetzte, ergab schließlich eine 
inflationsbereinigte Steigerung der Bruttorückbaukosten zwischen 2009 und 
2010 in Höhe von 164 Mio. €, d.h. 4,4% im Vergleich zu 2009, während 
diese Kosten seit 2006 ständig zurückgegangen waren 

Für diesen Anstieg gibt es viele und unterschiedliche Gründe: 
Anpassung der Strategien und Szenarien der endgültigen Stilllegung und des 
Rückbaus von Anlagen auf Grund neuer Prioritätensetzungen, Entwicklungen 
bei der Reglementierung, Unterschätzung der Komplexität der 
durchzuführenden Arbeiten oder schlechter Kenntnis über die zu 
eliminierenden Kontaminationen sowie Änderungen bei der Zuweisung 
personeller und finanzieller Mittel. 

So wurde bei der Pilotanlage von Macoule (APM) das Rückbau-
Szenario um sechs Jahre verlängert und die Schwierigkeiten der Baustelle 
neu bewertet. Außerdem wurden die Mehrkosten bestimmt und mit den 
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„personellen Zwängen und den definierten Prioritäten in Verbindung 
gebracht, was zu automatischen Mehrkosten durch die Verlängerung der 
Betriebsdauer führt.” 

Bei dem Reaktor Phénix75 hingegen, stieg zwischen 2009 und 2010, 
auf Grund einer Verzögerung des Projekts um 1 1/2 Jahre infolge 
„unvorhergesehener” technischer Probleme im Zusammenhang mit der 
Kernentladung und dem für CEA vorrangigen Rückbau von UP1, einer noch 
aus militärischer Nutzung stammenden Anlage zur Entsorgung 
plutoniumhaltiger Brennstoffe, der Voranschlag für die Rückbaukosten um 
70 Mio. €. 

Der Zeitplan für den Rückbau des Chemischen Labors für 
Plutoniumforschung (Gebäude 18)76 in Fontenay-aux-Roses, dessen 
Abschluss für 2017 vorgesehen war, hat sich um drei Jahre verlängert, was 
einen Anstieg der Kosten des Voranschlags bewirkt hat. In der Tat musste 
CEA komplexere Maßnahmen als vorgesehen durchführen. Es gab 
Schwierigkeiten bei der Entsorgung der Abfälle und vor allem wurden 
unvorhergesehene Bodenkontaminierungen festgestellt, die größere Probleme 
bereiten. Dieses Rückbauprojekt hat für CEA Priorität, da es es so schnell 
wie möglich vorantreiben möchte. 

Bei dem Rapsodie-Reaktor77 schließlich war CEA mit mehreren 
Schwierigkeiten konfrontiert. Die von der Industrie angegebenen Kosten für 
den Rückbau liegen weit höher als die ursprünglichen Schätzungen. 
Außerdem hat die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) 2009 den von CEA 
vorgelegten Antrag auf endgültige Stilllegung und Rückbau abgelehnt und 
gefordert, dass hierfür, zumindest für die ersten Jahre, genauere Studien 
erstellt würden. Außerdem würde CEA auch gerne den Rückbau zeitlich 
verlegen. Diese Option dürfte jedoch Gegenstand einer neuen Strategie des 
Rückbaus werden, die derzeit gemeinsam mit der ASN geprüft wird. Darüber 
hinaus zählt dieser Rückbau nicht zu den vorrangigen Projekten des CEA und 

                                                 
75Phénix: ein natriumgekühlter Schneller Brüter zur Gewinnung elektrischer Energie 
und zur Erforschung der Transmutation langlebiger radioaktiver Abfälle. Er wurde 
2009 außer Betrieb genommen und 2010 komplett stillgelegt. Das Sicherheitsdossier 
für den Rückbau sollte 2011 für einen Erlass 2013, nach dem Muster der Pilotanlage 
in Macoule (APM), vorgelegt werden. Vorgesehene endgültige Stilllegung 2030. 
76Chemisches Labor für Plutoniumforschung: eine Anlage zur strahlenchemischen 
Forschung, insbesondere bezüglich hoher Mengen von Plutonium aus abgebrannten 
Brennstoffen und Transuranen. Vorgesehene endgültige Stilllegung 2020. 
77Rapsodie: der Forschungsreaktor aus der Reihe der Schnellen Brüter wurde 1985 
endgültig stillgelegt. Nach einem tödlichen Unfall 1994 auf der Rückbau-Baustelle 
konnten die Arbeiten erst drei Jahre später wieder aufgenommen werden. Die 
Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) hat dem CEA mitgeteilt, dass ihr 2008 
vorgelegter Antrag nicht vollständig war. 1997 und 2008 wurden auf gewisse 
Anlagenkomponenten beschränkte Sanierungs- und Rückbauarbeiten durchgeführt. 
Vorgesehene endgültige Stilllegung 2050. 
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unterliegt ebenfalls den bereits bezüglich der Pilotanlage APM in Macoule 
angesprochenen finanziellen und personellen Zwängen. 

2 -  Methoden der Kostenbestimmung 

Genau wie AREVA, muss CEA die Rückbaukosten für eine 
Gesamtheit unterschiedlicher Anlagen berechnen, ohne sich dabei auf 
irgendwelche Serieneffekte stützen zu können. CEA basiert auf den gleichen 
Prinzipien wie AREVA, insbesondere indem es zur Bewertung der mittel- 
und langfristigen Rückbauprojekte die Methode ÉTÉ-EVAL anwendet. 

Jedoch zeigt CEA in seinem Bericht „Artikel 20” klarer als AREVA 
die Gesichtspunkte auf, nach denen es die Risiken und Unsicherheiten 
berechnet. Diese Berechnung wird für jede Anlage erstellt und regelmäßig, je 
nach gemachten Erfahrungen, Eintreten von Ereignissen oder Erlangung 
neuer Informationen, aktualisiert und ist abhängig vom Fortschritt des 
Rückbau-Projekts. 

• Die Referenzmethode für die Projekte, die sich in der Rückbauphase 
befinden, beruht auf einer Risikoanalyse, begleitet von einer 
Wahrscheinlichkeitsberechnung, der Zahlen aus den laufenden Arbeiten 
zu Grunde liegen.  

• Für die Anlagen, deren Sanierungs- und Rückbauarbeiten erst 
mittelfristig geplant sind, benutzt CEA eine statistische Methode, die auf 
die vier großen Ausgabenposten angewendet wird (Projekt, Senex78, 
Arbeiten, Abfälle) und die die Besonderheiten jeder Anlage mit 
berücksichtigt. 

Für die gesamten betroffenen Anlagen schätzt CEA den 
durchschnittlichen Anteil an Risiken und Unsicherheiten auf 30%. Dieser 
Anteil bleibt unter der Steigerung der Voranschläge von 2001 und 2010 für 
die stillgelegten Anlagen, die zwischen 54 und 108%, mit einem mittleren 
Wert von 83%, lagen. Wenn auch ein Teil der Entwicklungen dieser 
Voranschläge, durch eine Änderung des Berechnungsumfangs (einschließlich 
Anfangs- und Endzustand) und des Umweltszenarios (insbesondere in Bezug 
auf die Reglementierung und die Abfallentsorgung) auf manchmal außerhalb 
des Projekts liegenden Ursachen beruht, die nicht in der Berechnung von 
CEA für die Risiken mit eingegangen sind, so bleibt es dennoch eine 
Tatsache, dass die Voranschläge aus nicht vorhersehbaren Gründen gestiegen 
sind. Im Hinblick auf die noch durchzuführenden Arbeiten und auf Grund der 
Besonderheiten jeder einzelnen Anlage und der bei gewissen Rückbauten in 

                                                 
78Senex: Ausgaben für Überwachung, Wartung und Betrieb der stillgelegten Anlagen, 
die der Gesamtheit der Arbeiten entspricht, die notwendig sind, um die notwendige 
Sicherheit während der Stillstandzeit und des Rückbaus der Anlage aufrecht zu 
erhalten.  
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weiter Ferne liegenden Zeitpunkte, bestehen weiterhin nicht 
vernachlässigbare Risiken von Kostensteigerungen der Voranschläge. 

Auch wenn die seit 2001 durchgeführten Arbeiten, insbesondere die 
erneute Überprüfung der Voranschläge in den Jahren 2009 - 2010, es gewiss 
möglich machen, dass in Zukunft das mit dem Bewertungsumfang und den 
industriellen Szenarien verbundene Risiko zu begrenzen, so muss dennoch 
der Betrag für die Rückbaukosten Ende 2010 unter dem Gesichtspunkt der 
bei den Voranschlägen für diese Anlagen beobachteten Steigerungen gesehen 
werden. Die festgestellten Steigerungen bestätigen das Interesse von CEA, 
einen hohen Satz für diese Risiken beizubehalten. 

 

 

_____________________FAZIT - RÜCKBAU______________________ 
  

Die Rückbaukosten (insgesamt 31,9 Mrd. €2010) sind schwer 
einzuschätzen, da es keinerlei Präzedenzfälle und Erfahrungen, insbesondere 
für die Anlagen von AREVA und CEA, gibt. Die drei Betreiber haben 
Methoden und ausgeklügelte Hilfswerkzeuge erarbeitet, um ihre 
Schätzungen, die regelmäßig aktualisiert werden, genauer zu machen, was 
Auswirkungen von Unterschätzungen bei den Berechnungen abmindert. Ihre 
Voraussetzungen sind jedoch unterschiedlich und die Ergebnisse der 
vergangenen Entwicklungen lassen befürchten, dass einige Voranschläge in 
Zukunft ansteigen werden. 

 

• EDF 

* Ende 2010 betrugen bei einen Gesamtvoranschlag für den Rückbau 
in Höhe von 4 Mrd. €2010 die Brutto-Restkosten der stillgelegten Anlagen der 
EDF 2,5 Mrd. €. Dieser Betrag wird voraussichtlich aufgrund der 
Überarbeitung der Kostenvoranschläge, die im Jahr 2012 stattfinden wird, 
steigen. Die Analyse dieser Voranschläge seit 2001 zeigt die 
unterschiedlichen Entwicklungen der Anlagen und die bedeutenden Folgen 
auf, die die industriellen und administrativen Risiken und Unsicherheiten auf 
die Endkosten haben können. Wenn die durch EDF angewandte 
Bewertungspolitik, die diese Faktoren nicht berücksichtigt, durch die 
insbesondere seit 2006 bei mehreren Anlagen festgestellten großen 
Unterschiede auf Probleme stößt, so begrenzt die regelmäßige Aktualisierung 
deren Auswirkungen. 

* Bezüglich des Rückbaus der noch in Betrieb befindlichen Anlagen 
kann der Cour des comptes die Höhe der Rückbaukosten für diese Anlagen, 
die mit der historischen Methode anhand von „Referenzkosten” (18,4 Mrd. 
€2010) ermittelt wurden, nicht bestätigen, da diese Berechnungen einerseits 
sehr pauschal sind, und andererseits keine vertieften Studien dafür 
durchgeführt wurden, die zu einer Übernahme dieser, bereits im öffentlichen 
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Bericht des Rechnungshofs von 2005 erwähnten, Methode hätten führen 
können.  

Hingegen kann man bestätigen, dass der mit der „Dampierre 09-
Studie”, die auf einer stichhaltigen und begründeten Berechnungsmethode 
beruht, ermittelte Betrag für die Rückbaukosten der 58 Druckwasserreaktor-
Anlagen der EDF und der dazugehörigen Anlagen in Höhe 17,7 Mrd. €2010, 
dem der historischen Bewertung (18,4 Mrd. €2010) sehr nahe kommt. Man 
kann jedoch nicht behaupten, dass dieser Betrag den tatsächlichen Kosten 
entspricht, da den Berechnungen durch die EDF-Experten viele 
Entscheidungen und Parameter zugrunde liegen, die vom Cour des comptes 
nicht hinterfragt werden können.  

Da diese Methode es ermöglicht, die Entwicklung der Voranschläge 
genau zu verfolgen, ist der Cour des comptes dafür, dass EDF diese zur 
Berechung der zukünftigen Rückbaukosten verwendet und nicht die 
historische Methode der Referenzkosten, die heute noch durch die Betreiber 
zur Anwendung kommt. 

Außerdem könnten die Rückbaukosten durch zukünftig höhere 
Anforderungen der Vorschriften bezüglich der Dekontamination der 
Standorte ansteigen. Diese potentielle Kostensteigerung ist nicht 
einschätzbar. 

* Allgemein und mit der unerlässlichen Vorsicht betrachtet, die auf 
Grund der unterschiedlichen Reglementierungen, Strategien, Zeitpläne und 
organisatorischen Gegebenheiten der Betreiber und Reaktoren erforderlich 
ist, zeigen alle internationalen Vergleiche, die gemacht werden konnten, dass 
der von EDF für die Rückbaukosten veranschlagte Betrag, nach 
Hochrechnung um die Vergleiche möglich zu machen, unter den im Ausland 
berechneten Kosten liegt. Die großen Differenzen der so erhaltenen 
Ergebnisse (von 20 Mrd. €2010 bis 62 Mrd. €2010) bestätigen jedoch die 
große Unsicherheit, die in diesem Bereich besteht.  

Beim aktuellen Stand der Analysen und innerhalb der oben erwähnten 
Grenzen bezüglich der Bewertung dieser Vergleiche, liegen die von EDF 
veranschlagten Rückbaukosten im unteren Bereich der internationalen 
Vergleiche. Die durch die Generaldirektion für Energie und Klima (DGEC) 
in Auftrag gegebenen Audits ab 2012 sind also unbedingt notwendig und 
dürften es ermöglichen, diese Unsicherheit zu beseitigen oder zu verringern. 

 

• AREVA 

Die Rückbaukosten der AREVA sind hauptsächlich die Kosten in 
Höhe von 7,1 Mrd. € für die derzeit laufenden oder noch anstehenden 
Rückbauten der Anlagen in La Hague.  

Für die Anlage UP2 400 in La Hague, scheint sich der Voranschlag 
aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums der Rückbauarbeiten stabilisiert zu 
haben und dürfte sich, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eintreten, 
nicht mehr stark verändern 
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Bei den noch in Betrieb befindlichen Anlagen ist es schwierig, für die 
naturgemäß spezifischen Arbeiten einen Voranschlag zu erstellen, 
insbesondere da hierfür nur sehr begrenzte Erfahrungen vorliegen. AREVA 
hat eigens zu diesem Zweck eine Organisation geschaffen, um diese 
Bewertung besser in den Griff zu bekommen, und bereits bei der 
Konzipierung von UP2 800 und UP3, die Schwierigkeiten des Rückbaus mit 
berücksichtigt. 

Der Anstieg der Voranschläge von 2006 bis 2010 für UP2 400 (+ 
37%) und Eurodif (+ 43%), der zusätzliche 5,3 Mrd. € zu den Ende 2010 
geschätzten 7,1 Mrd. € erforderlich macht, muss das Unternehmen dazu 
veranlassen, den Bewertungsmaßstab und die Höhe der Risiken und 
Unsicherheiten, den sie auf ihre zukünftigen Baustellen anwenden muss, zu 
hinterfragen.  

 

• CEA 

Die zukünftigen Rückbaukosten von CEA belaufen sich auf 3,9 Mrd. €. 
Da CEA sehr abhängig ist von der besonderen Heterogenität seiner Anlagen, 
kann es nicht von Serieneffekten profitieren und ist weiterhin den Risiken der 
Unsicherheiten für die in Zukunft zurückzubauenden Anlagen ausgesetzt, die 
bei einer individuellen Bewertung jeder Anlage erhebliche Unterschiede zu 
den durchschnittlichen hierfür veranschlagten Kosten, aufweisen. 

CEA hat inzwischen begonnen, seine Voranschläge von 2009-2010 
systematisch zu überprüfen, um somit die mit dem Bewertungsumfang und 
den industriellen Szenarien verbundenen Risiken der Neubewertung in 
Zukunft zu begrenzen. Auch wenn CEA heute die Parameter seiner 
Voranschläge genauer kennt, sollten die Rückbaukosten für CEA Ende 2010 
unter dem Blickwinkel der bei den Voranschlägen für die stillgelegten 
Anlagen festgestellten spürbaren Steigerungen betrachtet werden.  
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II  -  Entsorgung der abgebrannten Brennstoffe 

Die Kosten für die Entsorgung der abgebrannten Brennstoffe beziehen 
sich, je nach Art des jeweiligen Brennstoffes auf unterschiedliche Vorgänge. 
So unterscheidet man zwischen: 

• Kosten für die Entsorgung recycelbarer Brennstoffe in industriellen 
Anlagen, die bereits gebaut sind oder sich noch im Bau befinden: in 
diesem Falle umfassen sie die folgenden Phasen: 

o Zwischenlagerung der Brennstoffe in einer Anlage des 
Betreibers79; 

o Transport zur Aufarbeitungsanlage; 

o Zwischenlagerung vor der Aufarbeitung am Aufarbeitungsort; 

o Aufarbeitung; 

o Zwischenlagerung der Behälter mit den Restabfällen nach der 
Aufarbeitung. 

• Kosten für die nicht recycelbaren Brennstoffe aus bereits gebauten oder 
sich noch im Bau befindenden industriellen Anlagen. Diese Kosten 
beinhalten alle Arbeiten zur Rekonditionierung, einen eventuellen 
Transport sowie die Zwischenlagerung vor der Endlagerung. 

Der Hauptanteil der abgebrannten Brennstoffe des französischen 
Kernenergiesektors stammt aus den aktuellen Anlagen. EDF muss also die 
Gesamtheit der Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung dieser 
abgebrannten Brennstoffe tragen. Sie ist jedoch auch für die Entsorgung der 
abgebrannten Brennstoffe aus ihren Forschungsreaktoren zuständig, die 
mengenmäßig gewiss geringer sind, jedoch besondere Probleme bereiten 
können. 

Bruttokosten für die Entsorgung der abgebrannten Brennstoffe 

Mio. € 2010 Bruttokosten am 31. Dezember 2010 
EDF 14.385,8 97 % 

CEA - zivile Nutzung 419,9 3 % 
Gesamt 14.805,7 100 % 

Quelle: Cour des comptes 

                                                 
79 Im Falle von EDF sind die Kosten für die vorübergehende Zwischenlagerung in 
einem Reaktorbecken von dieser Rückstellung ausgenommen, da sie ihre Becken für 
die Lagerung neuer Brennstoffe und für die Be- und Entladung der Brennstoffe 
benötigt; die Betriebskosten der Reaktorbecken sind gering und relativ unabhängig 
von ihrem Inhalt. 
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A - Entsorgung der abgebrannten Brennstoffe der EDF 

Der Brennstoffzyklus der französischen Kernkraftwerke besteht aus 3 
Phasen: 

− Front End des Brennstoffkreislaufs: Gewinnung, Umwandlung, 
Anreicherung und Herstellung des Brennstoffs: Nach seiner Gewinnung 
muss das natürliche Uran angereichert werden, da der Anteil an 
spaltbarem Isotop 235 nur 0,7% von insgesamt 99,3% Isotop 238 
beträgt. Die Anreicherung besteht darin, dass der Gehalt an Uran 235 auf 
den für den Betrieb eines Druckwasserreaktors (DWR) notwendigen 
Prozentsatz zwischen 3 und 5% erhöht wird. In Frankreich erfolgt diese 
Anreicherung in der Anlage Georges Besse 1 von Eurodif durch 
Gasdiffusionsverfahren nach Umwandlung des Uranoxids in 
gasförmiges Uranhexafluorid und, ab 2011, in der Anlage Geroges 
Besse 2 mit Hilfe einer Zentrifugenanlage, einer Technik, bei der sehr 
viel weniger Energie verbraucht wird als bei der vorhergehenden. Das 
angereicherte Uran wird anschließend pulverisiert, zu Pellets verarbeitet 
und in Brennstäbe eingefüllt, die dann zu Brennelementen gebündelt 
werden. 

− Verwendung des Brennstoffs: Die Brennelemente werden in den 
Reaktorkern eingeführt, wo durch Kernspaltung von Uran 235 und 
Plutonium 239, das durch die Transmutation des Uranium 238 aus dem 
Brennstoff gewonnen wurde, Energie produziert wird. Im Durchschnitt 
bleibt der Brennstoff 3 bis 4 Jahre im Reaktor und seine Entsorgung 
erfolgt stufenweise: alle 12 bis 18 Monate wird der Brennstoff entladen. 
Hierbei werden die älteren Brennelemente durch neue ersetzt und die 
anderen an anderer Stelle wieder in den Reaktorkern eingebaut. Die 
abgebrannten Brennelemente werden ungefähr vier Jahre lang zum 
Abkühlen in einem Becken der Anlage gelagert, bevor sie zur weiteren 
Abkühlung in das Abkühlbecken von La Hague abtransportiert werden. 

− Back End des Brennstoffkreislaufs in Frankreich: Wiederaufarbeitung 
und Entsorgung der bei der Wiederaufbereitung anfallenden Stoffe und 
Abfälle: nach ungefähr 8 Jahren Lagerung in La Hague, werden die 
abgebrannten Brennstoffe aus angereichertem Natururan (ENU) zunächst 
zerschnitten und anschließend einer chemischen Behandlung unterzogen, 
die es ermöglicht, einerseits das möglicherweise recycelfähige Uran und 
Plutonium und andererseits die Spaltprodukte und die minoren 
Actinoiden, die als Abfälle zur Vitrifizierung kommen, zu trennen. Das 
wiederaufzuarbeitende Uran kann anschließend wieder angereichert 
werden, um erneut (in Form von wiederaufgearbeitetem angereichertem 
Uran - ERU) als Brennstoff genutzt zu werden, während das Plutonium 
in den Brennstoffherstellungsprozess als MOX (Mischbrennstoff aus 
abgereichertem Uraniumoxid und Plutonium) eingeht. 
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Wiederaufarbeitung oder nicht? 

Im Bereich der nuklearen Stromproduktion gibt es zwei Lösungen 
bezüglich des weiteren Umgangs mit verstrahlten oder verbrauchten 
Kernbrennstoffen. 

Die erste Lösung besteht darin, sie als Abfälle zu behandeln. Dies 
geschieht z.B. in den Vereinigten Staaten80, Schweden und Finnland, die sich 
derzeit für die direkte oder die langfristige Zwischenlagerung der 
abgebrannten Kernbrennstoffe entschieden haben. 

Eine zweite Lösung besteht darin, alle abgebrannten Kernbrennstoffe 
oder einen Teil davon wiederaufzuarbeiten, um alle Stoffe herauszutrennen 
und zu erhalten, die potentiell recycelbar sind, wie Uran und Plutonium81. Für 
diese Lösung haben sich z.B. China, Russland, Japan und die Schweiz 
entschieden. 

Die französische Entscheidung zugunsten der Wiederaufarbeitung 
beruht auf dieser zweiten Lösung und drückte sich konkret durch den Bau der 
Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague und Anlagen zur Produktion von 
MOX sowie der Errichtung von Zwischenlagern für abgebrannte 
Kernbrennstoffe in Reaktorbecken und aufgearbeiteten Stoffe aus, die auf 
ihre Wiederaufarbeitung oder ihr Recycling warten, also von Stoffen, die 
derzeit nicht als Abfälle betrachtet werden. Diese Entscheidung erfolgte 
ursprünglich aus mehreren Gründen: 

                                                 
80 In den Vereinigten Staaten wurden Studien zu Lagerungsstätten (insbesondere 
Yucca Mountain, dieses Projekt wurde inzwischen gestoppt) sowie Projekte zur 
Schaffung von Recyclinganlagen durchgeführt. Die Blue Ribbon Commission, die 
2011 diesbezüglich beauftragt wurde, hat eine Zwischenlagerung der abgebrannten 
Kernbrennstoffe für einen Zeitraum von 100 Jahren empfohlen, ohne auszuschließen, 
dass früher oder später andere Lösungen gefunden werden könnten. Außerdem 
befindet sich in Savannah River eine Recyclinganlage im Bau, in der Plutonium aus 
militärischer Nutzung in zivilen Kernreaktoren recycelt werden soll. 
81Im physikalischen Wiederaufarbeitungsprozess kann ein theoretischer Prozentsatz 
von 96% abgebrannten Kernbrennstoffs wieder recycelbar gemacht werden. Im 
industriellen Wiederaufarbeitungsprozess des französischen Kernenergiesektors 
beträgt der Anteil der jährlich recycelten Kernbrennstoffe (ERU und MOX) im 
Vergleich zu den 2010 in den Reaktoren insgesamt verbrauchten Kernbrennstoffen 
(hauptsächlich angereichertes Natururan ENU) nur 16% (nach Gewicht). 
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- Versorgung von Reaktoranlagen vom Typ Schneller Brüter, wie 
Phénix oder Superphénix. Durch die Stilllegung von Superphénix und die 
nicht mehr so angespannte Lage bezüglich der Versorgung mit Uran verlagert 
sich der Schwerpunkt der Nutzung des Plutoniums auf die Produktion und 
den Verbrauch von MOX und, längerfristig gesehen, auf die Versorgung 
neuer Anlagen der sogenannten 4. Generation, den Schnellen Brütern, wenn 
die begonnenen Forschungen zum Ziel kommen. 

- Bemühungen um einen sparsamen Umgang mit den natürlichen 
Uranvorkommen und eine energiepolitische Unabhängigkeit: 96% des 
abgebrannten Brennstoffs wären durch eine Wiederaufbereitung noch nutzbar 
und früher oder später eine Verknappung des Urans zu erwarten. Es ist 
jedoch zu bemerken, dass in Ermangelung an Schnellen Brütern nur etwa 
25%82 des angereichterten Natururans (ENU) wieder in den Reaktorkern 
zurückgeführt werden können und die augenblicklichen Genehmigungen den 
Kernkraftanlagen der EDF hierfür nur eine tatsächliche Nutzung von 20% 
erlauben. 

- Verringerung der Restabfälle, also der Kosten, die zum Teil auf den 
zukünftigen Generationen lasten können. 

Umgekehrt sind die Befürworter der direkten Lagerung der Meinung, 
dass der wirtschaftliche und ökologische Vorteil der Wiederauarbeitung nicht 
bewiesen sei, da hierbei erhebliche Mengen an Radionukleiden in die 
Umwelt abgegeben werden83. Außerdem sollte eine Isolierung, Manipulation 
und Lagerung von Plutonium verboten werden, um die Gefahr einer 
Verbreitung84 von Atomwaffen zu verhindern. 

Die Kriterien für die Entscheidung zwischen diesen beiden Lösungen 
sind also gleichzeitig politischer, wirtschaftlicher als auch ökologischer Art. 

                                                 
82Mit 1000 Tonnen verbrauchtem natürlichem angereichertem Uran (ENU) können 
120 Tonnen MOX und etwa 130 Tonnen aufgearbeitetes angereichertes Uran (ERU) 
hergestellt werden. Die augenblicklichen Genehmigungen erlauben EDF eine 
jährliche Nutzung von 1000 Tonnen ENU, 120 Tonnen MOX und 80 Tonnen ERU. 
83 Die für La Hague genehmigten Mengen an ins Meer abgeleitetem Tritium sind 300 
mal höher als die der beiden Reaktoren von Flamanville oder, bei der Abgabe von 
seltenen Gasen in die Luft, fast 1000 mal höher. 
84 Die Inhalation von einigen Milligramm Plutonium führt innerhalb weniger Tage 
zum Tod. Eine Dosis von 0,1 mg inhalierten Plutoniums (200.000 Bq) reicht aus, um 
langfristig Tumore in der Lunge zu verursachen. - Quelle: Institut für Strahlenschutz 
und nukleare Sicherheit (IRSN). 
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Vereinfachter Brennstoff-Zyklus in Frankreich 
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1 -  Unterschiedliche Brennstoffflüsse und ihre Wiederaufarbeitung 

Die aktuellen Anlagen der EDF benutzen mehrere Arten von 
Kernbrennstoffen: 

− angereichertes Natururan (ENU) 

− wiederaufgearbeitetes angereichertes Uran (ERU) 

− MOX, Mischbrennstoff aus abgereichertem Uran, der aus der 
Anreicherung von Natururan und Plutonium aus der Wiederaufarbeitung 
von abgebrannten Kernbrennstoffen stammt. 

Die Entscheidung für einen dieser Kernbrennstoffe hängt von den 
augenblicklichen ökonomischen Bedingungen und den von der Behörde für 
nukleare Sicherheit (ASN) für jede Reaktorbaulinie erteilten Genehmigungen 
ab, in denen der Umgang mit dem Atomkerns und einigen speziellen 
technischen Vorrichtungen (Überwachung, Schutz) genauer geregelt sind. 
Heute haben 22 von den 58 Reaktoren die Genehmigung zum Betrieb mit 
MOX und 4 dürfen mit wiederaufgearbeitetem angereicherten Uran arbeiten. 

Die unten stehende Tabelle zeigt den Verbrauch an neuem 
Kernbrennstoff sowie die Produktion von abgebranntem Kernbrennstoff in 
den aktuellen französischen Anlagen: 

 

Verbrauch an nuklearem Brennstoff 

In t 
Angereichertes 

Natururan 
Wiederaufgearbeitetes 
angereichertes Uran 

MOX 

Jahr Geladen Entladen Geladen Entladen Geladen Entladen 
2008 Nd 1049 18,5 16 82,5 93 
2009 1004,7 995 51,6 21,0 92,6 79,6 
2010 981,2 1030 71,9 28,6 112,5 86,4 

Quelle: EDF 

Nach der Verbrennung enthalten alle abgebrannten Brennelemente 
eine Mischung aus Uran, Plutonium, Spaltprodukten und minoren 
Actinoiden85. Sie werden zunächst in den Reaktorbecken der Anlage 
abgekühlt, bevor sie, je nach Typ des Brennstoffs, wiederaufgearbeitet oder 
zwischengelagert werden (s. Schaubild Anhang 11). 

Entsorgung von abgebranntem angereicherten Natururan (ENU) 

Heute betrifft die Entsorgung etwa 1000 Tonnen an abgebranntem 
ENU pro Jahr. Hierbei werden folgende Stoffe getrennt: 

                                                 
85Die minoren Actinoiden und das Plutonium werden durch sukzessive 
Transmutationen des Urans gebildet, das ohne Spaltung mit den Neutronen reagiert. 
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− wiederaufgearbeitetes Uran (WAU), das den wesentlichen Bestandteil 
der Abfälle ausmacht; 

− Plutonium, das ungefähr 1% des Abfalls ausmacht; 
− metallische Abfälle, die gepresst in Abfallbehälter für mittelradioaktive 

langlebige Abfälle abgefüllt werden; 
− der Rest (ca. 4%) besteht aus Spaltprodukten und minoren Aktinoiden, 

die mit Glas verschmolzen und in Behältern als hochaktive Abfälle 
(HLW) verpackt werden. 

Die Abfallentsorgung ist so ausgelegt, dass jährlich die Menge an 
Plutonium produziert wird, die für die Herstellung des von den 
Kernkraftanlagen der EDF abgebrannten MOX benötigt wird. Bis 2009 betraf 
die Wiederaufbereitung nur 850 t pro Jahr. Hierbei wurden 8,5 t Plutonium 
produziert, was den von der EDF pro Jahr abgebrannten 100 t MOX 
entsprach86. Heute erlauben die 22 genehmigten Anlagen eine jährliche 
Produktion von 120 t MOX. Dies deckt sich mit dem im Jahr 2010 mit der 
AREVA unterzeichneten Vertrag, der eine Wiederaufbereitung von bis zu 
1050 t wiederaufgearbeitetem Natururan (ENU) vorsieht. 

Zwischenlagerung des abgebrannten MOX 

Das abgebrannte MOX wird derzeit zwischengelagert, da das aus der 
Wiederaufbereitung des angereichterten Natururans (ENU) gewonnene 
Plutonium zur Versorgung der Kernkraftanlagen der EDF ausreicht und das 
Restplutonium aus dem abgebrannten MOX in den Reaktoren der 2. und 3. 
Generation nicht ein zweites Mal recycelt werden kann. Wenn die Reaktoren 
der 4. Generation weiterentwickelt würden, könnten diese abgebrannten 
Brennstoffe jedoch für die EDF ein Rohstofflager (Plutonium) darstellen. 

Zwischenlagerung von verbrauchtem wiederaufbereitetem 
angereichtertem Uran (ERU) 

EDF hat sich dafür entschieden, abgebranntes ERU nicht 
aufzuarbeiten, da es einen erhöhten Gehalt an Uran 232 enthält, d.h. Isotope 
mit einer Lebensdauer von 68,8 Jahren mit sehr toxischen Folgenukliden, die 
das wiederaufgearbeitete Uran in den derzeitigen Anlagen unbrauchbar 
machen. Genau wie beim MOX, sieht die EDF eine spätere Aufbereitung der 
Brennstoffe für die Anlagen der 4. Generation vor. 

                                                 
86Bei einem mittleren Plutoniumgehalt, der ab 2007 progressiv von 7% auf 8,5% 
angehoben wird (das sogenannte „MOX Parity Program”). 
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Aufarbeitung und Zwischenlagerung von wiederaufgearbeitetem Uran 
(WAU) 

Das wiederaufgearbeitete Uran (WAU) wird in Pierrelatte 
zwischengelagert und stellt für EDF eine Wertstoffreserve dar, die als Ersatz 
für Natururan verwendet werden kann. Seine tatsächliche Wiederverwendung 
ist abhängig von den Bedingungen des Marktes für Natururan und dessen 
mittel- und langfristigen Perspektiven. Heute werden von ca. 1000 t jährlich 
produziertem, bei der Aufarbeitung von angereichertem Natururan (ENU) 
gewonnenem wiederaufgearbeitetem Uran (WAU) 400 t zwischengelagert. 
600 t werden wieder angereichert und zu 80 t wiederaufgearbeitetem 
angereicherten Uran (ERU) verarbeitet, die zur Versorgung der vier 
Reaktoren in Cruas benötigt werden. 

Das wiederaufgearbeitete Uran (WAU) enthält jedoch 
Verunreinigungen und Uran 232, die seine Verwendung erschweren. Seine 
Umwandlung und seine Anreicherung finden derzeit in Russland statt, 
während die Herstellung von ERU durch AREVA in der Anlage von Romans 
erfolgt. Die laufenden Verträge erlauben eine Versorgung bis 2012. Im 
Rahmen des 2010 unterzeichneten Abkommens „Traitement recyclage” 
(Recycling-Vertrag) hatte Areva ein Angebot für die Entwicklung einer 
französischen Anlagenreihe ab 2017 unterbreitet. Da dieses Angebot von 
EDF als nicht wettbewerbsfähig eingestuft wurde und Areva kein Angebot 
für ausschließlich den Zeitraum 2013-2017 erstellen möchte, dürfte die 
Produktion von ERU 2012 auslaufen und die Errichtung neuer Anlagen bleibt 
abzuwarten. 

2 -  Lager für abgebrannte Kernbrennstoffe der EDF 

Angesichts dieser Entsorgungsflüsse, der Zwischenlagerung der 
abgebrannten Brennstoffe und der Tatsache, dass diese 
Wiederaufbereitungsverfahren erst im Laufe der Zeit eingeführt wurden, 
haben sich die Bestände an abgebrannten Kernbrennstoffen erst nach und 
nach gebildet. 

Die Situation der Bestände, wie aus unten stehender Tabelle 
ersichtlich, zeigt insbesondere, dass die abgebrannten angereicherten 
Uranbrennstoffe (ENU) etwa 16 Jahre nach ihrer ersten Verwendung im 
Reaktor wieder aufbereitet werden, da dort 16.540 t ENU auf ihre 
Aufarbeitung warten, und die aktuelle Wiederaufbereitungsquote maximal87 
bei 1.050 t pro Jahr liegt. 

                                                 
87 Diese Zahl entspricht den derzeitigen Genehmigungen und dem Vertrag mit EDF, 
der sich in Zukunft ändern kann. Hierbei liegen die Gesamtkapazitäten der AREVA 
für die Wiederaufarbeitung bei 1.700 t und für die Produktion von MOX bei 195 t pro 
Jahr. 
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Verteilung der abgebrannten oder „in Verwendung 
befindlichen” 88 Kernbrennstoffe am 31.12.2010 

In t 
In den Anlagen 

(Reaktorbecken oder 
Reaktoren) 

Zwischengelagert 
in La Hague 

Gesamt 

Gesamt 9010 9530 t 18 540 t 
ENU 8100 t 8380 t 16 480 t 
MOX 690 t 900 t 1 590 t 
ERU 220 t 250 t 470 t 

Quelle: Cour des comptes auf der Basis des Dreijahresberichts der EDF und 
Angaben aus internen Dokumenten der EDF 

3 -  Kosten für die Entsorgung 

a) Verschiedene Verfahren und Reglementierungen: 

EDF macht bereits bei der Verwendung des Brennstoffs, das heißt 
bereits bei seiner Verbrennung im Reaktor, Rückstellungen für die 
Nachfolgekosten der Brennstoffe. So werden, nach dem Prinzip der 
Anbindung der Kosten an die Produktion, die Ausgaben für den Transport, 
die Wiederaufarbeitung, die Zwischenlagerung und die Abfallentsorgung, die 
nach der Produktion anfallen, bereits ab dem Augenblick in die Kalkulation 
des Konzerns einbezogen, in dem der abgebrannte Brennstoff aus dem 
Reaktorkern kommt. 

Die gesetzlichen Bestimmungen89 schreiben darüber hinaus vor, dass 
ab dem Augenblick, in dem der Brennstoff in den Reaktorkern eingeführt 
wird, die in der Back-End-Phase des Brennstoffzyklus anfallenden Kosten für 
alle Brennstoffe in den Rückstellungen enthalten sein müssen. Dies setzt also 
voraus, dass bei der Rückstellung die zukünftigen Kosten in Verbindung mit 
dem „in Verwendung befindlichen” aber noch nicht abgebrannten Brennstoff 
enthalten sein müssen. Dieser Teil der Rückstellungen wird nicht in der 
endgültigen Berechnung, sondern als Gegenbuchung von Aktiva im Lager 
verbucht. So sollen die Rückstellungen die Kosten widerspiegeln, die 
theoretisch berücksichtigt werden müssten, wenn die Anlagen sofort 

                                                 
88„in der Verwendung befindliche” Brennstoffe sind die, die sich im Reaktorkern 
befinden, „verbrauchte” sind die aus dem Kern entfernten Brennstoffe. Rechnerisch 
gesehen geht EDF davon aus, dass der Reaktorkern zunehmend weniger aus neuen 
und mehr auf bereits verstrahltem Brennstoff besteht, der bei jeder Neubeladung des 
Kerns wieder verwendet wird. 
89Gesetz vom 28. Juni 2006 und insbesondere Artikel 1 des Dekrets vom 21. März 
2007 bezüglich der Sicherung der Finanzierung der Nuklearkosten. 
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stillgelegt würden, das heißt mit im Schnitt halbabgebrannten Brennstoffen, 
die jedoch noch alle Verfahren des Nachlaufzyklus durchlaufen müssen. 

 

Schließlich wird durch EDF eine „Rückstellung für die letzte 
Kernladung” kalkuliert und verabschiedet (siehe unten). Diese Rückstellung 
amortisiert sich im Laufe der voraussichtlichen Gesamtlaufdauer der Anlagen 
und entspricht den Ausgaben des Back End des Brennstoffzyklus im 
Zusammenhang mit dem Anteil an Brennstoff, der sich zum Zeitpunkt der 
endgültigen Stilllegung der Anlage im Kern befindet, jedoch noch nicht 
abgebrannt ist. Es handelt sich um einen unvermeidlichen Kostenfaktor, der 
auf die Produktionskosten der Anlage angerechnet werden muss. 

b) Schätzung der zukünftigen, mit der Entsorgung abgebrannten 
Brennstoffs verbundenen Kosten ohne die übrigen Kosten für die 

Abfallentsorgung 

Am 19. Dezember 2008 haben EDF und AREVA eine allgemeine 
Vereinbarung unterzeichnet, die am 12. Juli 2010 in einen mehrjährigen 
Vertrag umgewandelt wurde. Dieser Vertrag legt die technischen und 
finanziellen Bedingungen für die Entsorgungs- und Recycling-Modaltitäten 
im Zeitraum 2008 - 2012 fest und präzisiert die Grundlagen für die 
industrielle Kooperation zwischen EDF und AREVA im Bereich des 
Nachlaufzyklus bis 2040. 

EDF gibt Gesamtkosten für die Entsorgung abgebrannter 
Kernbrennstoffe am 31. Dezember 2010 in Höhe von 14.386 Mrd. €2010 an. 
Diese Kosten beinhalten den Transport, die Zwischenlagerung, die 
Zerkleinerung der abgebrannten Brennstoffe, die Trennung der Bestandteile, 
das Pressen der metallischen Abfälle, die Verglasung der Spaltprodukte, die 
Oxidation des WAU und die Zwischenlagerung verschiedener Materialien 
und Abfälle aus der Wiederaufarbeitung. Sie enthalten ebenfalls eine 
Pauschale für Forschung und Entwicklung, die Kosten für die 
Zwischenlagerung der Brennstoffe aus Superphénix sowie der nicht 
wiederaufgearbeiteten Brennstoffe (MOX und ERU), die auf eine endgültige 
Lösung warten. Da keinerlei Gewissheit über den Bau der Anlagen der 4. 
Generation besteht, die die Wiederaufbereitung abgebrannten MOX und 
ERU ermöglichen würden, hat man sich für eine Lagerung dieser Brennstoffe 
ohne Wiederaufarbeitung entschieden. Dies führt dazu, dass die größeren 
Kosten unter der Rubrik „langfristige Entsorgung radioaktiver Abfälle” und 
geringere Kosten unter der Rubrik „Entsorgung abgebrannter Brennstoffe” 
verbucht werden, da diese nur die Investitionskosten in die Zwischenlager 
(Becken) und die Betriebskosten für diese Anlagen während mehrerer 
Dutzend Jahre bis zur Endlagerung betreffen. 
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Diese Kosten werden auf der Grundlage bestehender Bestände 
abgebrannter und „in Verwendung befindlicher” Brennstoffe sowie langfristiger 
Kooperationsvereinbarungen bis 2040 zwischen EDF und AREVA kalkuliert. Der 
Vertrag mit AREVA gibt in engem Rahmen die Einheitskosten für die Zeit nach 
2012 bezüglich des Transports und die Wiederaufbereitung (Zerkleinerung, 
Trennung, Abfüllung in Abfallbehälter) an. Die Kosten für die Zeit nach 2012 im 
Zusammenhang mit der Oxidation und der Zwischenlagerung des 
wiederaufgearbeiteten Urans (WAU) beruhen auf der vorsichtigen Annahme, dass 
das gesamte wiederaufgearbeitete Uran zwischengelagert wird und es folglich kein, 
auch nicht teilweises, Recycling für das angereicherte wiederaufgearbeitete Uran 
(ERU) gibt. Die Kostenkalkulation basiert auf der Hypothese, dass so viele 
Wiederaufarbeitungen erfolgen, wie nach dem existierenden Vertrag maximal 
möglich sind (d.h. einer Wiederaufarbeitung von 1.500 t ENU pro Jahr). 

Schließlich beinhalten diese Kosten einen Anteil für den Bau eines neuen 
Zwischenlagerbeckens in La Hague im Jahr 2015, mit dem einem zunehmenden 
Bedarf an Zwischenlagerkapazitäten in La Hague Rechnung getragen werden soll. 
Der Vertrag zwischen EDF und AREVA bleibt jedoch vage in Bezug auf die 
Möglichkeit des Baus dieses neuen Beckens. Dieser zusätzliche Bedarf an 
Zwischenlagerkapazitäten resultiert aus der Anhäufung von Brennstoffen, die nicht 
aufgearbeitet werden (MOX, ERU) und solchen, die nur teilweise aufgearbeitet 
werden (ENU), da es zwischen den „hereinkommenden” Brennstoffen und den 
wieder aufgearbeiteten unterschiedliche Ein- und Ausgangsfrequenzen gibt. Das 
Datum 2015 wurde wurde durch EDF in ihren Berechnungen festgelegt, bevor der 
neue Vertrag zur Wiederaufbereitung unterzeichnet war, in dem die Menge an 
wiederaufbereitetem Uran von 850 auf 1050 t pro Jahr erhöht wird. Außerdem 
haben seither Arbeiten stattgefunden, bei denen aus den Becken von La Hague 
gewisse technische Abfälle herausgeholt wurden. Auch beabsichtigt EDF in ihren 
zukünftigen Investitionsplänen (s. Kapitel V-I: „Verlängerung der Betriebsdauer 
der Anlagen”) ein „Re-racking”90 der Reaktorbecken ihrer Anlagen. Damit könnte 
man besser auf die Entwicklung der abgebrannten Brennstoffe reagieren und das 
Problem der Überfüllung der Becken in La Hague um mehrere Jahre hinauszögern. 
Dies kann jedoch nur dann erfolgen, wenn diese - teure - Maßnahme, von der 
Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) genehmigt wird. 

c) Kostenentwicklung 

Aus der Untersuchung der Entwicklung der geschätzten zukünftigen 
Kosten für die Entsorgung der Brennstoffe zwischen 2007 und 2010 ergeben 
sich keine wesentlichen Kostenänderungen. 

                                                 
90Dies bedeutet eine Umschichtung der abgebrannten Brennstoffe. Hierbei werden sie 
in Behälter gepackt, die einen Teil der Neutronen absorbieren. So können sie näher 
aneinander gelagert und damit Platz gewonnen werden. 
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Entwicklung der Bruttokosten 
für verbrauchte Brennstoffe der EDF 

Bruttokosten 2007 2008 2009 2010 

In Mio. €nomnial 16.208,6 13.375,3 13.969,5 14.385,8 

In Mio. € 2010 16.834,5 13.547,4 14.083,2 14.385,8 

Quelle: EDF 

Das Abkommen von 2008, in dem eine Ausgleichszahlung von 
2.300 Mio. €2007 zur Finanzierung ihres Anteils an den Rückbaukosten der 
Anlagen in La Hague vorgesehen ist, hat EDF von ihren Verpflichtungen 
diesbezüglich befreit. Somit sind diese Kosten aus den vorher gemachten 
Rückstellungen gestrichen worden. 

Für die anderen Ausgaben steigen die Kostenschätzungen mit der 
Inflation und dem Anstieg der Lagerbestände. Die Kosten für die Aufarbeitung 
bleiben unverändert, da sie einen fast gleichbleibenden Lagerbestand betreffen. 

d) Internationale Vergleiche 

Es ist schwierig, direkte Preisvergleiche zwischen den den Ländern, 
die verbrauchte Brennstoffe aufarbeiten, und der AREVA anzustellen. Die 
Methoden sind tatsächlich nicht immer gleich: insbesondere die Verglasung 
scheint eine Besonderheit, die außer AREVA nur wenige Unternehmen 
beherrschen. 

Auch die Mengen sind nicht immer vergleichbar. Außerdem sind die 
Anlagen von La Hague bereits gut amortisiert und EDF hat die Ausgleichsumme 
zur Finanzierung ihres Anteils am Rückbau schon im Voraus bezahlt. Deshalb ist 
der heute durch EDF verhandelte Preis, der auf der Basis der auditierten Kosten 
für die Aufbereitung errechnet wurde, schwer mit dem durch eine private 
Gesellschaft erstellten zu vergleichen, deren Anlagen sich noch amortisieren 
müssen und deren Rückbau noch finanziert werden muss, ungeachtet all der 
Unsicherheiten bezüglich der in Zukunft zu entsorgenden Abfallmengen. 

B - Kosten für die Entsorgung der Abfälle des CEA 

1 -  Kosten für die Entsorgung der abgebrannten Brennstoffe der 
Forschungsreaktoren 

Seit seiner Gründung hat CEA mehr als dreißig Reaktoren oder Modelle 
gebaut, die Kernbrennstoffe für zivile und militärische Zwecke einsetzen. 

Fünf Reaktoren sind noch immer für zivile Forschungszwecke in Betrieb: 
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− OSIRIS: dieser experimentelle Reaktor mit einer thermischen Leistung 
von 70 MW am Standort Saclay läuft seit 1966. Seine Stilllegung ist für 
2015 vorgesehen. Seine Aufgaben sind die Unterstützung der 
Nuklearanlagen und die Produktion von Radioisotopen. Bis 1997 
arbeitete er mit „Oxid-Brennstoffen” und seither mit „Silizium-
Brennstoffen”. 

− ISIS: das verkleinerte Modell von OSIRIS mit einer Leistung von 700 
kW dient auch für Lehrgänge; 

− ORPHEE: dieser Reaktor mit einer Leistung von 14 MW am Standort 
Saclay dient der Produktion von Neutronenbündeln für die 
Grundlagenforschung. 

− CABRI: dieser Reaktor mit einer Leistung von 25 MW am Standort 
Caradache ermöglicht es, auf der Ebene eines Brennstabs die 
Auswirkungen einer Leistungsexkursion bei einem Unfall zu 
reproduzieren. 

− Hochflussreaktor (HFR): dieser schwerwassergekühlte mit 
hochangereichertem Uran arbeitende Reaktor mit einer thermischen 
Leistung von 57 MW wird vom Institut Laue Langevin91 in Grenoble 
genutzt. 

Andererseits wartet der abgebrannte Brennstoff aus einigen bereits 
stillgelegten Reaktoren noch immer auf eine endgültige Lösung 
(Wiederaufbereitung oder Endlagerung): 

− Phénix: dieser natriumgekühlte Schnelle Brüter mit einer thermischen 
Leistung von 563 MW am Standort Marcoule, der 1973 in Betrieb 
genommen wurde und seit 2009 stillgelegt ist, benutzte RNR-Brennstoff, 
der im Grunde ein Mox-Brennstoff mit einem starken Plutoniumanteil 
ist. 

− Rapsodie: ein Forschungsreaktor vom Typ Schneller Brüter mit einer 
thermischen Leistung von 40 MW am Standort Cadarache. Er wurde 
1967 in Betrieb genommen und 1982 stillgelegt. 

− PHEBUS: Reaktor zur Unfallforschung bei Druckwasserreaktoren 
(DWR). Er wurde 1978 in Cadarache in Betrieb genommen und 2009 
stillgelegt. 

CEA lagert außerdem in hierzu vorgesehenen Anlagen in Cadarache 
und Saclay die abgebrannten Brennstoff-Elemente aus ehemaligen zivilen 
und mitlitärischen Anlagen, die sich im Rückbau befinden. 

                                                 
91ILL wurde 1967 unter dem Status eines Privatunternehmens unter französischem 
Recht gegründet. Es wird von drei Ländern gesellschaftlich geführt: Frankreich (CEA 
und CNRS), Deutschland und Großbritannien. 
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2 -  Materialfluss und Bestände der betroffenen Stoffe 

Der Materialfluss der heute von den Forschungsreaktoren benutzten 
Kernbrennstoffe (einige hundert Kilogramm) ist nicht vergleichbar mit dem 
der Anlagen zur Stromproduktion (1.200 t) und liegt weit unterhalb dem, der 
zur Zeit der Nutzung der Schnellen Brüter (mehrere Tonnen) anfiel. So 
verbrauchen OSIRIS und ISIS im Durchschnitt 119 kgSM/Jahr92 und 
ORPHEE 13 kgSM/Jahr an Aluminium-Brennstoff. Bis zur seiner 
endgültigen Stilllegung wird CABRI den gleichen Brennstoffverbrauch 
haben. Der Kern des Hochflussreaktors (HFR) besteht aus einem einzigen 
Brennelement aus Uran-Aluminium-Legierung mit einem Gewicht von 9 kg, 
das zu 93% angereichert wurde. Auch die Menge an abgebrannten 
Forschungs-Brennstoffen (außer UOX, MOX, ERU) bleibt begrenzt. 

 

Inventar der abgebrannten Forschungs-Brennstoffe 

Schwermetall in t (tSM) 2007 2020 2030 

z.Zt. im Forschungsreaktor in 
Verwendung befindliche 
Brennstoffe 

5 0 0 

Abgebrannte Brennstoffe 
zwischengelagert vor der 
Aufarbeitung 

42 0 0 

Quelle: ANDRA, nationaler Bestand 2009 

 

Der Hauptanteil dieser Bestände stammt aus Phénix, d.h. 43 tSM Ende 
2010, dies entspricht den früher oder später aufzuarbeitenden 1350 
„Einheiten”, wovon 642 aus noch in der Anlage befindlichen 
Brennelementen stammen und 708 verteilt auf mehrere Anlagen des CEA. 

 

3 -  Kosten für die Entsorgung 

Der letzte CEA-Dreijahresbericht fasst die geschätzten Kosten für die 
abgebrannten Brennstoffe folgendermaßen zusammen: 

                                                 
92SM = Schwermetall 
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Kosten für die Entsorgung abgebrannter Brennstoffe des CEA 

Bruttokosten in Mio. 
€nominal Brennstoffarten 

2009 2010 
1. Abgebrannte recycelfähige Brennstoffe in gebauten oder 
im Bau befindlichen industriellen Anlagen 228,4 273,2 

Brennstoffe Reaktor Phénix 201,1 253,3 
Aluminium-Brennstoffe Reaktor ORPHEE 1,2 2,5 
Silizium-Brennstoffe Reaktoren OSIRIS/ISIS 21,0 12,4 
Brennstoffe Reaktor PHEBUS 2,6 2,5 
Brennstoffe Reaktor CABRI 2,5 2,5 
2. Kosten für andere Brennstoffe 35,6 146,7 
Oxid-Brennstoffe 2,3 17,1 
Brennstoffe aus den allgemeinen Forschungsreaktoren 33,3 74,6 
Entsorgung von Brennstoffen aus der kerntechnischen Anlage 
(INB) 72 in Saclay 

- 55,0 

Gesamt 264 419,9 

Quelle: aktualisierter Dreijahresbericht CEA 

Auch wenn die Beträge dieser Bruttokosten im Vergleich mit den 
anderen zukünftigen Kosten von CEA oder EDF im Rahmen bleiben, ist ihr 
Anstieg zwischen 2009 und 2010 dennoch beachtlich 
(+ 58% €inflationsbereinigt). Dieser Anstieg ist die Folge eines internen 
Audits von 2009, das zu einer zu optimistischen Bewertung der 
Rückstellungen kam, wie dies bei einem externen Audit in 2010 bestätigt 
wurde. Die hauptsächlichen Entwicklungen lassen sich folgendermaßen 
erklären: 

− der Hauptanteil der zukünftigen Kosten für die Wiederaufarbeitung 
abgebrannter Brennstoffe des CEA betrifft die Brennstoffe des Reaktors 
Phénix, deren Entsorgung in La Hague 2018 auslaufen soll. Die Kosten 
für die Entsorgung werden auf 253 Mio. € (219 Mio. € für die 
Aufbereitung und 34 Mio. € für die Konditionierung und die 
Zwischenlagerung) geschätzt. Die hauptsächlichen Kosten dürften 
zwischen 2011 und 2021 anfallen. Die damit verbundenen Arbeiten 
sollen 2027 beendet sein, d.h. 18 Jahre nach Stilllegung des Reaktors. 
Dieser Betrag entspricht einem Einheitswert, der weit über dem für die 
Wiederaufarbeitung der Brennstoffe der EDF liegt. Dies liegt an den 
geringen Mengen und den Besonderheiten des betroffenen Brennstoffs 
(MOX). 2010 wurden Verhandlungen mit AREVA bezüglich einer 
Zeitplans für die Wiederaufarbeitungsarbeiten aufgenommen. Das 
Angebot, das im Juni 2010 abgegeben wurde, lag bedeutend über den in 
den vorangegangenen Diskussionen mit AREVA genannten Angaben. 
Ende 2010 führte diese Situation und die Einschätzung der möglichen 
Verhandlungsspielräume dazu, einen überarbeiteten Bruttobetrag in 
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Höhe von +56,5 Mio. € anzusetzen, der von den Rechnungsprüfern des 
CEA bestätigt wurde93; 

− bezüglich der Forschungs-Brennstoffe haben sich die Kosten auf Grund 
zahlreicher technischer Probleme bei den laufenden Arbeiten mehr als 
verdoppelt; 

− bezüglich der Entsorgung der Brennstoffabfälle aus Saclay hat sich die 
anfängliche Zielsetzung einer direkten Entsorgung der Brennstoffe nicht 
bestätigt. Die nunmehr gewählte Option ist, künftig vor Ort eine 
Sortierung vorzunehmen, um somit den Druck auf die Aufarbeitungs- 
und Zwischenlagerungsanlagen zu reduzieren. Dies führte dazu, dass in 
den Kostenschätzungen ein zusätzlicher Posten eingerechnet wurde. 

 

 

__ FAZIT - ENTSORGUNG ABGEBRANNTER BRENNSTOFFE ___ 
  

Die Kosten für die zukünftige Entsorgung abgebrannter Brennstoffe 
betragen in 2010 14,8 Mrd. € brutto. 

Der größte Teil dieser zukünftigen Kosten sind die Kosten der EDF 
(14,4 Mrd. €) für die Entsorgung von 18.546 t ENU, MOX oder ERU, die in 
den Anlagen der EDF oder in La Hague auf ihre Wiederaufarbeitung warten. 

Der Hauptanteil dieser Rückstellung, der sich aus den 
Transportkosten und den Kosten für die Wiederaufbereitung der ENU-
Brennstoffe zusammensetzt, wurde aufgrund genauer Mengenangaben und 
Einheitskosten auf der Basis der laufenden Verträge mit der AREVA erstellt 
und enthält keine größeren Unsicherheiten. 

Die Kosten von CEA (420 Mio. € Ende 2010) sind bedeutend 
geringer, betreffen aber aufgrund der großen Heterogenität der zu 
entsorgenden Stoffe häufig sehr komplexe Arbeiten. Insgesamt sieht CEA eine 
Wiederaufbereitung von 47 t verbrauchter Brennstoffe vor, wovon der 
Hauptanteil aus Phénix stammt (253 Mio. €). Der mittlere Selbstkostenpreis 
ist hoch (5.800 €/kgSM, ohne Kosten für die langfristige Entsorgung der 
Abfälle). Auch ist die Stabilität dieser Kostenschätzung nicht sehr sicher 
(+60% zwischen 2009 und 2010). 

 

                                                 
93 Der Vertrag wurde im November 2011 unterzeichnet und findet bis zum 31. 
Dezember 2030 Anwendung. 
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III  -  Entsorgung der radioaktiven Abfälle 

A - Die verschiedenen Abfalltypen und ihre Entsorgung 

1 -  Allgemeine Rahmenbedingungen für die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle 

Das Programmgesetz Nr. 2006-739 vom 28. Juni 2006 über die 
dauerhafte Entsorgung radioaktiver Stoffe und Abfälle definiert radioaktive 
Abfälle als „radioaktive Substanzen für die keine weitere Verwendung 
vorgesehen oder geplant ist” und die radioaktiven Restabfälle als 
„radioaktive Abfälle, die aufgrund der derzeitigen technischen und 
ökonomischen Bedingungen nicht mehr aufgearbeitet werden können, 
insbesondere was die Gewinnung der verwertbaren Stoffe oder die 
Reduzierung ihrer Umweltschädlichkeit oder Gefährlichkeit anbetrifft.” Das 
Gesetz von 2006 hat in seinem Artikel 2 ebenfalls das Verursacherprinzip 
bestätigt, indem es festlegt, dass „die Hersteller von abgebrannten 
Brennstoffen und radioaktiven Abfällen für diese Substanzen verantwortlich 
sind”. Die endgültige Entsorgung der radioaktiven Abfälle wird einer 
öffentlichen industriellen und kommerziellen Einrichtung, ANDRA (Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs - Nationale Agentur für die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle), übertragen, jedoch bleiben die Hersteller 
der Abfälle weiterhin für diese verantwortlich. 

Das Gesetz Nr. 91-1381 vom 30. Dezember 1991 bezüglich der 
Forschung auf dem Gebiet der Entsorgung radioaktiver Abfälle hatte die 
ANDRA damit beauftragt, „den Zustand und den Standort aller radioaktiver 
Abfälle auf nationalem Gebiet zu erfassen”. Seit 2004 erfolgt diese Erfassung 
in Form eines nationalen Inventars der radioaktiven Stoffe und Abfälle, das 
alle drei Jahre aktualisiert wird und das dem von der französischen Regierung 
ausgearbeiteten „Nationalen Plan für die Behandlung radioaktiver Stoffe und 
Abfälle”, der ebenfalls alle drei Jahre erstellt wird, zu Grunde liegt. Dieser 
Plan dient als Referenz bezüglich der Strategie für die Entsorgung der 
radioaktiven Stoffe und Abfälle. 

2 -  Klassifizierung der radioaktiven Abfälle 

Die radioaktiven Abfälle stammen hauptsächlich aus der 
Stromproduktion (62% der anfallenden Abfallmenge), kommen aber 
ebenfalls aus dem Bereich Forschung (17%, wovon ein Teil aus der 
Forschung auf dem Gebiet der Nuklearstromerzeugung stammt), aus 
militärischen Aktivitäten (17%), aus anderen, nicht mit der Kernenergie 
verbundenen Industriezweigen (3%) oder aus dem medizinischen Bereich 
(1%). 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



DIE ZUKÜNFTIGEN AUSGABEN 133 

Entsorgungsarten radioaktiver Abfälle 

Lebens- 
dauer 
Radio- 
aktivität 

Sehr kurzlebig 
Dauer  

< 100 Tage 

Kurzlebig 
Dauer  

≤ 31 Jahre 
 

Langlebig 
Dauer  

> 31 Jahre 
 

VLLW 
Sehr 

schwach 
aktiv 

 

Oberirdische Lagerung 
Recyclinganlagen 

LLW 
Schwach- 

aktiv 

Unterirdische Lagerung 
wird geprüft 

ILW 
Mittel- 
aktiv 

Oberirdische 
Lagerung 
(Standort Aube), 
außer gewissen 
tritiumhaltigen 
und einigen 
versiegelten 
Abfällen. 

Entsorgungsanlagen, die 
im Rahmen des Artikels 3 
des Programmgesetzes 
vom 28. Juni 2006 geprüft 
werden 

HLW 
Hochaktiv 

Entsorgung nach 
Abnahme der 

Aktivität 

Entsorgungsanlagen, die im Rahmen des 
Artikels 3 des Programmgesetzes vom 28. Juni 
2006 geprüft werden. 

Quelle: „Nationaler Plan für die Entsorgung von radioaktiven Materialien 
und Abfällen 2010 -2012” 

Allgemein werden die radioaktiven Abfälle nach den folgenden zwei 
Kriterien klassifiziert: 

− nach dem Grad ihrer Radioaktivität, gemessen in Becquerel. Man 
unterscheidet hochaktive Abfälle (HLW), mittelaktive Abfälle (ILW), 
schwachaktive Abfälle (LLW) und sehr schwach aktive Abfälle 
(VLLW);  

− nach ihrer Lebensdauer, die der mit der Zeit abnehmenden 
Radioaktivität entspricht. Die französische Klassifikation bezieht sich 
auf die Halbwertszeit der Stoffe, d.h. die Zeit, die notwendig ist, um die 
Radioaktivität eines Stoffes auf die Hälfte zu reduzieren. Man 
unterscheidet so sehr kurzlebige Abfälle (weniger als 100 Tage), 
kurzlebige Abfälle (Halbwertszeit unter 31 Jahren) und langlebige 
Abfälle (mehr als 31 Jahre). 

Die derzeit existierenden Entsorgungsanlagen erlauben eine Lagerung 
von 89% der produzierten Abfallmengen94. Jedoch gibt es augenblicklich 
keine in Betrieb befindliche Lagerstätte für die am höchsten radioaktiven 
Abfälle, die mehr als 99% der gesamten Radioaktivität der Abfälle 
ausmachen. 

                                                 
94 Diese Gesamtsumme berücksichtigt nicht gewisse schwachaktive Abfälle, die aus 
der Front-End-Phase stammen, in erster Linie taubes Gestein und Bergematerial, das 
beim Erzabbau anfällt. (s. infra E) 
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3 -  Radioaktive Restabfälle der Nuklearstromproduktion 

Die radioaktiven Restabfälle aus der Nuklearstromproduktion sind 
unterschiedlichen Ursprungs: sie stammen aus dem Betrieb der 
Kernkraftanlagen, ihrem Rückbau, der Rücknahme und Konditionierung der 
Abfälle (RCD) und aus aufgearbeiteten oder nicht aufgearbeiteten 
abgebrannten Brennstoffen. 

Je nachdem ob man heute schon endgültige Lösungen gefunden hat 
(sehr schwachaktive und kurzlebige schwach- bis mittelaktive Abfälle) oder 
ob diese noch geprüft werden (langlebige schwachaktive, langlebige 
mittelaktive und langlebige hochaktive Abfälle), ist die Schätzung der 
zukünftigen Kosten mehr oder weniger präzise und Gegenstand von 
Diskussionen. Die Rücknahme und Konditionierung der Altabfälle, die nur 
CEA und AREVA betreffen, stellen einen Sonderfall dar, da die damit im 
Zusammenhang stehenden Kosten im Laufe der Zeit abnehmen und in relativ 
absehbarer Zeit gänzlich entfallen werden. Außerdem ist auch für einige 
besondere Abfallarten die Entsorgungsfrage heute noch nicht gelöst. 

Die Gesamtkosten für die zukünftige Entsorgung dieser Abfälle beliefen 
sich am 31. Dezember 2010 auf 28,3 Mrd. €; hiervon entfielen 81% auf EDF. 

Bruttokosten für die zukünftige Entsorgung radioaktiver Abfälle 

Mio. € 2010 Bruttokosten am 31. Dezember 2010 

EDF 23.017 81 % 

AREVA 2.859 10 % 

CEA - zivile Nutzung 2.403 9 % 

ANDRA     83  

Gesamt 28.362 100 % 

Quelle: Cour des comptes und Betreiber 

B - Abfälle, für die bereits eine Lösung gefunden wurde 

1 -  Sehr schwach aktive Abfälle 

Die sehr schwach aktiven Abfälle stammen hauptsächlich aus dem Abbau 
der Kernkraftanlagen und bestehen aus Schutt, Erde und schwach kontaminierten 
Metallen, deren Radioaktivität häufig nahe der natürlichen liegt. 
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In den meisten Ländern (hauptsächlich in Belgien und 
Großbritannien) würden diese Abfälle als nicht radioaktiv eingestuft, da es 
einen Freigabewert gibt95. Im Gegensatz dazu hat sich Frankreich dazu 
entschieden, hierfür besondere Anlagen zu schaffen: diese Lagerstätte für 
sehr schwach aktive Abfälle ist seit 2003 in Morvillier / Aube in Betrieb und 
hat eine Gesamtkapazität von 650.000 m³. Die Anfangsinvestitionen für ihren 
Bau betrugen 40 Mio. €. Ende 2010, d.h. nach 7 Jahren Betrieb, war die 
Lagerstätte zu 26,8% belegt. 

Angesichts der bei den Rückbauten anfallenden Abfallmengen, kann 
die derzeitige Kapazität der Anlage für sehr schwach aktive Abfälle nicht 
ausreichen: das Nationale Inventar sieht bis Ende 2030 870.000 m³ 
schwachaktiver Abfälle vor; dies wäre mehr als das Lagervermögen der 
Anlage in Morvilliers. Es stehen vier eventuelle Varianten zur Wahl: Ausbau 
der derzeitigen Anlage; Bau einer neuen Anlage; die Einführung eines 
„Freigabewertes”, mit dem es möglich wäre, für die sehr schwach aktiven 
Abfälle die konventionellen Abfalleinrichtungen zu benutzen; ihr Recycling 
im Kernkraftwerk selbst. Für die letztgenannte Möglichkeit wären noch 
genauere Studien notwendig. Hierfür wurden ANDRA im Rahmen des 
Programms „Investissements d'avenir” (Zukunftsinvestitionen)96 finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt. 

Die jeweiligen Beträge dürften in jedem Falle im Rahmen bleiben: die 
Investitionskosten (40 Mio. €) und Betriebskosten (14 Mio. €) der derzeitigen 
Anlage sind gegenüber denen, die für die Lagerung mittel- und hochaktiver 
Abfälle vorgesehen sind, gering. Das einzig wirkliche Risiko bestände in der 
Errichtung einer neuen Anlage, für die neue, dafür in Frage kommende 
Standorte gefunden werden müssten. Dies würde eine Verzögerung bedeuten, 
die den Rückbau der Kernkraftanlagen bremsen und die damit verbundenen 
Kosten erhöhen könnte, so wie dies bei der Anlage für die langlebigen 
schwachaktiven Abfälle der Fall war. Hier kam es zu Mehrkosten für den 
Rückbau der Kernkraftanlagen der 1. Generation. 

2 -  Kurzlebige schwach- und mittelaktive Abfälle 

Die kurzlebigen schwach- und mittelaktiven Abfälle stammen 
hauptsächlich aus Wartungsarbeiten an den Kernkraftanlagen von EDF, 

                                                 
95Grenzwert für radioaktive Stoffe, ab dem die Abfälle als radioaktiv gelten und einer 
besonderen Entsorgung bedürfen. In Frankreich gibt es hierfür keinen Grenzwert. Alle 
Abfälle aus den kerntechnischen Anlagen (INB) müssen einer besonderen Entsorgung 
unterzogen werden. 
96 Siehe Kapitel VI-I-B-4. 
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AREVA und CEA (Kleidung, Werkzeuge, Filter, usw.) und aus dem Betrieb 
der Anlagen. 

Für diese Abfälle gibt es zwei Lagerstätten: 

o die Lagerstätte für radioaktive Abfälle in La Manche, die 
erste Anlage, die seit 1969 in Betrieb ist, hat 527.225 m³ 
Abfälle aufgenommen. Sie wurde geschlossen und befindet 
sich seit 2003 für einen durch Dekret festgelegten Zeitraum 
von 300 Jahren in Überwachung. 

o die Lagerstätte für radioaktive Abfälle in Soulaines-Dhuys, 
Aube. Sie wurde 1992 mit einer Anfangsinvestition in 
Höhe von 221 Mio. € gebaut. Konzipiert für 1 Million m³ 
Abfälle, war ihre Kapazität Ende 2010, d.h. 18 Jahre nach 
Inbetriebnahme, zu 24,3% ausgelastet. 

Gemäß ANDRA zeigen die Zukunftsstudien, die im Rahmen des 
„Nationalen Inventarberichts 2009” auf der Basis der von den Produzenten 
gelieferten Daten erstellt wurden, dass die Ende 2007 zur Verfügung 
stehende Lagerkapazität in der Anlage von Soulaines ausreicht um die 
Abfälle aufzunehmen, die beim Betrieb und beim Rückbau der Ende 2007 
genehmigten Anlagen, einschließlich dem EPR in Flamanville, anfallen. 
Dieses Szenario beruht auf der Annahme, dass die verbrauchten Brennstoffe 
weiterhin aufgearbeitet werden und die Kernkraftanlagen eine Laufzeit von 
40 Jahren haben. 

Dagegen wäre, bei einer angenommenen Verlängerung der Laufzeit 
der Kernkraftanlagen auf 50 Jahre, die Kapazität der Anlage für kurzlebige 
schwach- und mittelaktive Abfälle in Soulaines nicht „a priori” 
ausreichend97 für die bei einer zusätzlichen Laufzeit von zehn Jahren 
produzierten Abfälle. Die Schaffung einer neuen Anlage oder der Ausbau der 
Kapazitäten der aktuellen Anlage, könnte sich als notwendig erweisen. 

3 -  Kosten der Entsorgung für sehr schwach aktive (VLLW) und 
kurzlebige schwach- bis mittelaktive (SLLILW) Abfälle 

Der Betrieb dieser Anlagen wird bereits jetzt in den Kosten der 
hauptsächlichen Betreiber mit einem jährlichen Gesamtbetrag in Höhe von 
58,2 Mio. €2010 berücksichtigt, verteilt auf die Betreiber je nach der Menge 
der abgelagerten Abfälle. 

                                                 
97Es sei denn es gäbe in der Zwischenzeit verbesserte Methoden für die Sortierung, 
die Aufarbeitung und die Konditionierung der Abfälle. 
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Die Kosten für die Lagerung belaufen sich auf etwa 450 €/m³ für die 
sehr schwach aktiven Abfälle (VLLW), einschließlich der Beteiligung an den 
Überwachungskosten der Anlage nach deren Schließung, und auf ca. 3.000 € 
für die schwach- und mittelaktiven Abfälle (LILW).98. Bei der seit 2003 
geschlossenen Lagerstätte für nukleare Abfälle in La Manche decken die 
Kosten die Überwachung, die Arbeiten für die dauerhafte Abdeckung und die 
mit dem Standort verbundenen Steuern ab. Ein ähnliches System wird bei der 
Schließung der Lagerstätte in Soulaines zur Anwendung kommen. 

Umsatz der Lagerstätten der ANDRA in 2010 

In k€2010 Umsatz EDF AREVA CEA Andere ANDRA 
Lagerstätte 

für sehr 
schwach 

aktive Abfälle 
(VLLW) in 
Morvilliers 

14.087 2.731 4.748 5.408 1.200 0 

Lagerstätte in 
La Manche 

6.836 3.415 1.308 1.953 0 160 

Lagerstätte in 
Soulaines 

37.319 20.306 4.033 12.879 48 53 

Gesamt 58.242 26.452 10.089 20.240 1.248 213 

Quelle: ANDRA 

C - Abfälle, für die noch keine endgültige Lösung 
gefunden wurde 

1 -  Langlebige schwachaktive Abfälle 

Gemäß dem Nationalen Inventarbericht über die radioaktiven Stoffe 
und Abfälle 2030 stellen die langlebigen schwachaktiven Abfälle (LLLLW) 
6,75% der Gesamtmenge, jedoch nur 0,007% der Gesamtradioaktivität der 
Abfälle dar. Diese Abfälle bestehen hauptsächlich aus radiumhaltigen 
Abfällen und Graphit, das zum Großteil aus den ehemaligen Graphit-Gas-
Reaktoren der EDF stammt. CEA besitzt ebenfalls einige Reaktoren, die 
Graphit enthalten.99 

                                                 
98 Ausschließlich der Kosten für die Anfangsinvestitionen, die Schließung und die 
Überwachung, im Gegensatz zu den o.g. Lagerkosten für die sehr schwach aktiven 
Abfälle. 
99Ein großer Teil dieser LLLLW-Abfälle stammt nicht aus dem Nuklearstrom-Sektor, 
sondern aus anderen industriellen Bereichen; so stammen z.B. 33% der 
radiumhaltigen Abfälle von Rhodia. 
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ANDRA hatte die Bau- und Betriebskosten für diese Lagerstätte für 
eine Lagermenge von 190.000 m³ Abfallbehältern auf 690 Mio. €2005 

geschätzt. Geplant war eine erdbedeckte, nicht sehr tiefe Lagerung in 
Schiefer. Die Kosten dieses Projekts beruhen auf einer von ANDRA im März 
2005 erstellten Studie und verteilen sich auf 423 Mio. €2005 für Graphit-
Abfälle und 267 M€2005 für radiumhaltige Abfälle. In diesen Kosten sind die 
Investitionskosten, die Betriebskosten für die Lagerstätte für 20 Jahre und 
ihre Überwachung für 30 Jahre enthalten. Im Sommer 2009 musste das 
Projekt infolge von Schwierigkeiten bei der Auswahl des zukünftigen 
Standorts der Lagerstätte verschoben werden. 

Aufgrund ihrer langlebigen Radioaktivität müssen diese Abfälle 
jedoch in einem gesonderten Projekt gelagert werden. Das Budget der 
ANDRA für Studien und Forschung bezüglich dieser Abfälle beträgt 5 Mio. 
€ pro Jahr. Diesen Betrag zahlen die Abfallverursacher. 

Am Ende des Geschäftsjahres 2010 betrugen die zukünftigen Kosten 
für die Entsorgung langlebiger schwachaktiver Abfälle (LLLLW) insgesamt 
806 Mio. €2010 (690 Mio. €2005) brutto. Der Hauptanteil besteht aus den 
Kosten der EDF mit einem Betrag in Höhe von 727 M€, der für die 
langfristige Entsorgung der langlebigen schwachaktiven Abfällen aus ihren 
Graphit-Gas-Reaktoren vorgesehen ist. 

Die Berechnung der zukünftigen Kosten beruht jedoch auf einer 
Konzeption der Lagerstätten, die sich aufgrund der Forschungsprogramme 
zur Abfallentsorgung verändern könnte. ANDRA soll 2012 hierzu einen 
Bericht vorlegen, in dem verschiedene Szenarien geprüft werden. In jedem 
Fall muss der Rückstellungsbetrag auf das neue Projekt der ANDRA 
abgestimmt werden und die Optimierungen oder neuen Auflagen 
berücksichtigen, ohne dass man heute sagen könnte, ob die Kosten steigen 
oder sinken werden. 

2 -  Langlebige mittelaktive Abfälle (LLILW) und hochaktive 
Abfälle (HLW) 

a) Die Abfallarten 

Hochaktive Abfälle (HLW): durch die Bestrahlung der Brennelemente 
im Reaktor bilden sich radioaktive Elemente (Spaltprodukte und minore 
Actinoide). Diese sogenannten „hochaktiven” Abfälle (HLW) können durch 
eine Aufarbeitung in La Hague vom Rest des abgebrannten Brennstoffs 
(Uran und Plutonium, wiederverwertbare Stoffe) und von den metallischen 
Teilen der Brennelemente getrennt werden. 
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Aktuell100 werden das abgebrannte MOX (Verbrauch in 2010: 112 t) 
und ERU (Verbrauch in 2010: 72 t) nicht wiederaufgearbeitet. Das 
abgebrannte ENU (981 t in 2010) wird dagegen wiederaufgearbeitet, 
wodurch 96% wiederverwertbare Stoffe (Uran und Plutonium) und 4% 
hochaktive Abfälle gewonnen werden. Diese Abfälle werden in Glas 
konditioniert und in Standardbehälter abgefüllt. Insgesamt werden bei der 
Wiederaufarbeitung einer Tonne abgebrannten ENU 0,13 m³ hochaktive 
Abfälle (HLW) produziert. 

Langlebige mittelaktive Abfälle (LLILW): diese Abfälle sind dreierlei 
Ursprungs. Sie stammen aus den metallischen Bestandteilen der 
Brennelemente, die bei ihrer Wiederaufarbeitung anfallen, aus dem Rückbau 
einiger Komponenten von Kernkraftanlagen, die einer Bestrahlung ausgesetzt 
waren, und aus gewissen Abfällen aus dem Betrieb von Anlagen, 
insbesondere der Kernkraftanlagen und der Wiederaufarbeitungsanlage in La 
Hague. 

Am Ende jeden Geschäftsjahres schätzen die Produzenten von HLW 
und LLILW (EDF, CEA und AREVA) die Menge der „in Verwendung 
befindlichen” Abfälle, d.h. die Abfälle, die bereits produziert wurden, und 
die, die bei den Rückbauten der bestehenden Kernkraftwerke und bei der 
Wiederaufarbeitung des in den Reaktor geladenen Brennstoffs anfallen.101 
Am 31. Dezember 2010 ergab die Schätzung: 

− ohne die abgebrannten nicht wieder aufgearbeiteten Brennstoffe, einen 
Gesamtbestand der direkt zu lagernden Abfälle von 62.145 m³ 
langlebigen mittelaktiven (LLILW) und 4.730 m³ hochaktiven (HLW) 
Abfällen. 

− Bezüglich der Menge an abgebrannten, nicht recycelbaren Brennstoffen 
aus bereits erbauten oder sich noch im Bau befindlichen 
Kernkraftanlagen betrug die Schätzung 2.241 t Brennelemente, 
hauptsächlich aus MOX, aus aufgearbeitetem angereichertem Uran 
(ERU), aus Brennstoffen von Superphénix und Brennilis. Beim CEA 
schätzt man den Bestand auf 38 m³ abgebrannte Brennstoffe. 

 

                                                 
100Quelle: EDF und Bericht vom 14. Juli 2010 des „Haut comité pour la transparence 
et l’information sur la sécurité nucléaire” (Hoher Ausschuss für Transparenz und 
Information über die Sicherheit von Kernkraftanlagen HTSISN), Avis sur la 
transparence de la gestion des matières et des déchets radioactifs produits aux 
différents stades du cycle du combustible (Stellungnahme zur Transparenz und der 
Entsorgung der in den verschiedenen Phasen des Brennstoffkreislaufs produzierten 
radioaktiven Stoffe und Abfälle), Seite 14  
101ungefähr 90% der HLW- und LLILW-Abfälle stammen aus dem Nuklearstrom- 
und Forschungssektor, der Rest stammt aus militärischer Nutzung. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



140 COUR DES COMPTES 

Bestand der Ende 2010 „in Verwendung befindlichen” 
hochaktiven (HLW) und langlebigen mittelaktiven (LLILW) Abfälle, 

einschließlich der abgebrannten Brennstoffe 

In m³ EDF CEA - zivile Nutzung AREVA Gesamt 

LLILW 36.141 16.080 9.924 62.145 

HLW 4.368 175 187 4.730 
Verbrauchte 
Brennstoffe 

2.241 t 38 0 >2.200 t 

Quelle: Cour des comptes, Betreiber 

Die weitere Entwicklung dieses Bestands hängt von der 
Inbetriebnahme neuer Kernkraftanlagen ab, die rückgebaut werden müssen 
(zukünftige EPR der EDF, neue Forschungsreaktoren des CEA) sowie von 
der Nutzung der aktuellen und zukünftigen Anlagen102, der Beladung der 
Reaktoren mit neuen Brennstoffen103 und der weiteren Entwicklung der 
Konditionierung der produzierten oder zu produzierenden Abfälle. 

Für eine Laufdauer der aktuellen Anlagen von 40 Jahren schätzt EDF 
insgesamt eine Produktion von 6.000 m³ hochaktiver (HLW), 38.000 m³ 
langlebiger mittelaktiver (LLILW) und 5000 t abgebrannter Brennstoffe 
(MOX, ERU, Brennilis und Superphénix). Bei einer Verlängerung dieser 
Laufdauer auf 60 Jahre bei gleich bleibenden Restbedingungen, würde sich 
die Menge auf jeweils 3.000 m³, 4.000 m³ und 4.000 t104 erhöhen. 

 

b) Beabsichtigte Lösung: tiefengeologische Lagerung 

Die auf internationaler und europäischer Ebene mehrheitlich gewählte 
Lösung ist die Lagerung von hochaktiven (HLW) und langlebigen 
mittelaktiven (LLILW) Abfällen in tiefengeologischen Formationen105. Auch 

                                                 
102So stellen die Anlagen der AREVA UP2 800 und UP3 (La Hague) und die Anlage 
Melox jährlich etwa 130 m³ LLILW-Abfälle her, deren Rückstellung für langfristige 
Entsorgungskosten je nach den bei der Produktion anfallenden Mengen erfolgt. 
103Aktuell verbraucht CEA etwa 150 kg an Brennstoffen, während EDF jährlich 
136 m³ an HLW und 164 m³ LLILW produziert. 
104Die in 20 Jahren produzierten Mengen entsprechen nicht immer der Hälfte der 
Mengen, die in 40 Jahren produziert werden, da letztere auch die aus dem Rückbau 
stammenden Mengen beinhalten, sowie die, die aus der Rücknahme und 
Konditionierung der Abfälle oder der Aufarbeitung der abgebrannten Brennstoffe aus 
anderen als den 58 Druckwasserreaktoren der aktuellen Anlagen stammen. 
105 Diese Lösung bleibt jedoch nicht ohne wissenschaftliche Unsicherheiten und 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung (s. infra d). Diese Situation, zu der noch die 
Notwendigkeit einer Reversibilität kommt, veranlasst einige, als Übergangsalternative 

 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



DIE ZUKÜNFTIGEN AUSGABEN 141 

Frankreich hat sich für diese Lösung entschieden und, nach einer Phase der 
Forschung und nationaler Beratungen, das Programmgesetz vom 28. Juni 
2006 bezüglich der Entsorgung radioaktiver Stoffe und Abfälle 
verabschiedet, das diese Lösung für die am höchsten radioaktiv 
kontaminierten Abfälle festschreibt. 

 

Der rechtliche Rahmen für die tiefengeologische Lagerung in Frankreich 

Das Gesetz vom 30. Dezember 1991 bezüglich der Forschungen zur 
Entsorgung radioaktiver Abfälle sah Studien über die drei Arten der 
Entsorgung langlebiger radioaktiver Abfälle vor: die Tiefenlagerung, die 
Trennung/Transmutation106 und die langfristige oberirdische 
Zwischenlagerung. 

In diesem Rahmen wurde ANDRA durch Dekret vom 3. August 1999 
autorisiert, ein unterirdisches Labor in Bure (an der Grenze zwischen den 
Departements Meuse und Haute-Marne) zu betreiben, wo sie die 
tiefengeologischen Formationen untersucht, in denen die radioaktiven 
Abfälle gelagert werden könnten. 

Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 führt aus, dass „die 
radioaktiven Endabfälle, die aus Gründen der nuklearen Sicherheit und des 
Strahlenschutzes nicht oberirdisch oder oberflächennah gelagert werden 
können” in Tiefenlagern zu lagern sind. 

Dieses Gesetz bestimmt in seinem Artikel 12, dass die Tiefenlagerung 
für einen Zeitraum von mindestens 100 Jahren reversibel sein muss, wobei 
dieser Zeitraum der Nutzungsdauer der Lagerstätte entspricht 

Das Gesetz von 2006 präzisiert die Rolle und die sehr weit gehende 
Verantwortung von ANDRA als Planerin und Betreiberin der zukünftigen 
Lagerstätte. Artikel 14 des Gesetzes von 2006 beauftragt sie mit der 
„Planung, der Errichtung, und der Leitung der Zwischenlager- oder 
Lagerstätten für radioaktive Abfälle” und damit „alle für diese Zwecke 
notwendigen Untersuchungen durchzuführen”. Bezüglich des finanziellen 
Aspekts bestimmt dieser Artikel weiter, dass ANDRA „dem für die Energie 
zuständigen Minister eine Kostenschätzung bezüglich der Lösungen für die 
langfristige Entsorgung von langlebigen hoch- und mittelradioaktiven 
Abfällen, je nach Typ, vorlegt”, da der Minister, nach vorheriger Einholung 
der Stellungnahmen der Betreiber und der Behörde für nukleare Sicherheit 
(ASN), für die Festsetzung dieser Schätzungskosten zuständig ist. 

                                                                                                         
eine sichere unterirdische Lagerung vorzuschlagen, die sie auf kurzfristige Sicht für 
weniger kostspielig halten und geeigneter für eine Rückholung, sobald eine endgültige 
Lösung gefunden wäre. 
106Umwandlung gewisser radioaktiver Elemente im Reaktor, zur Verringerung ihrer 
Schädlichkeit oder Lebensdauer. 
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Diese Lagerstätte sollte etwa hundert Jahre lang genutzt werden. Der 
von den drei Betreibern vorgelegte Zeitplan sieht zunächst eine Lagerung 
ihrer „kalten” hochaktiven Abfälle (zwischen 2026 und 2035) und ihrer 
langlebigen mittelaktiven Abfälle (2026 und 2077) vor. Die vor kürzerer Zeit 
produzierten „heißen” hochaktiven Abfälle (2078 und 2112) und die 
verbrauchten Brennelemente (zwischen 2113 und 2124) werden in der 
zweiten Hälfte der Betriebszeit der Lagerstätte gelagert. Insgesamt wird, 
wenn man die Bau- und die Schließungsphase mit einbezieht, die Lagerstätte 
etwa 120 Jahre in Betrieb sein. 

c) Ungewisse Kosten der geologischen Tiefenlagerung 

• Vorgeschichte der allgemein anerkannten, jedoch veralteten, 
Kostenschätzungen 

Die von ANDRA 2003 auf der Basis technischer Konzepte von 2002 
durchgeführte Kostenschätzung für die tiefengeologische Lagerung stellte mehrere 
Szenarien nach, die zwischen 15,9 bis 55 Mrd. €2002 variierten. Szenario S1a ging 
von der Wiederaufarbeitung aller verbrauchten Brennstoffe (ENU, ERU und 
MOX) sowie einer Lagerung der aus der Wiederaufarbeitung verbleibenden 
Restabfälle (minore Actinoide und Spaltprodukte) aus, d.h. ohne direkte Lagerung 
der Brennelemente. Szenario S1b sah ausschließlich eine Wiederaufarbeitung der 
ENU-Brennstoffe und eine direkte Lagerung der anderen verbrauchten Brennstoffe 
vor, während Szenario S2 von einer vollständigen Einstellung der 
Wiederaufarbeitung in 2010 ausging, also von einer direkten Lagerung aller 
verbrauchten Brennelemente, auch der auf der Basis von Natururan. 

Die den Kostenschätzungen von ANDRA 2003 zugrunde liegenden Szenarien 

Szenario Mögliche Konzepte 
Schätzung 

in Mrd. €2002 

S1a „Aufbereitung aller Stoffe” 15,9 – 24,3 

S1b 

Wiederaufbereitung der ENU-
Brennstoffe und direkte Lagerung der 

anderen Brennstoffe (insbesondere von 
MOX) 

20,9 – 32,3 

S2 
Einstellung der Wiederaufarbeitung in 

2010 und direkte Lagerung der 
abgebrannten Brennstoffe 

33,2 – 55 

Quelle: ANDRA 

Diese Zahlen dienten als Grundlage für die Kostenschätzung in 2005 
durch eine Arbeitsgruppe unter der Schirmherrschaft der „Direction générale 
de l'énergie et des matières premières” (DGEMP) (Generaldirektion für 
Energie und Rohstoffe (DGEMP) - ehemalige Bezeichnung der DGEC), die 
in erster Linie aus ANDRA und den anderen hauptsächlichen 
Abfallproduzenten (EDF, AREVA, CEA) bestand. 
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Aufgrund der niedrigen Schätzung des Szenarios S1a (15,9 Mrd. €), 
des im industriellen Szenario (SI) von den Betreibern angegebenen Bedarfs 
(Zeitplan der Lagerung, Bestand) und einer Risikoanalyse (Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit) kam die Arbeitsgruppe zu einer „annehmbaren 
Schätzungsspanne für die Lagerungskosten” von 13,5 - 16,5 Mrd. €2002

107. 

Innerhalb dieser Spanne werden von den Produzenten Referenzkosten 
in Höhe von 14,1 Mrd. €01/2003 (d.h. 16,5 Mrd. €12/2010) einkalkuliert, von 
denen 2,3 Mrd. € der Berücksichtigung der Durchführungsrisiken und der 
günstigen Entwicklungen entsprechen. Diese, auf der Basis des 
„Endbestands”108, ermittelten Zahlen dienen derzeit zur Berechnung der 
zukünftigen Kosten und Rückstellungen der Betreiber für die Lagerung der 
hochaktiven (HLW) und langlebigen mittelaktiven (LLIW) Abfälle. Hierbei 
werden ausschließlich die zum Zeitpunkt der Berechnung produzierten und 
„in Verwendung befindlichen” Abfälle berücksichtigt. 

Es ist zu bemerken, dass diese Zahl (14,1 Mrd. €01/2003) unterhalb 
des von ANDRA in 2003 (15,9 Mrd. €2002) angegebenen unteren Wertes 
des am wenigsten teuren Szenarios liegt. 

• Kalkulation der Kosten für die langfristige Entsorgung der 
langlebigen mittelaktiven (LLILW) und der hochaktiven 
(HLW) Abfälle für jeden Betreiber 

Der Erlass vom 21. März 2007 hat geregelt, dass in den Kosten für die 
langfristige Entsorgung radioaktiver Abfälle, außer den Lagerkosten (Studien 
und Forschung, Bau, Betrieb und Schließung der Lagerstätte), auch die 
Kosten für den Transport der Abfallbehälter zum Lagerort enthalten sind. 

Bei ihren Kostenschätzungen unterscheiden EDF, CEA und AREVA 
zwischen festen Kosten, unabhängig von der Menge der „in Verwendung 
befindlichen” Abfälle, und variablen Kosten. Die festen Kosten werden 
zwischen den Abfallproduzenten nach einem 1999 festgelegten 
Verteilerschlüssel109 für die Umverteilung der Forschungskosten der ANDRA 
aufgeteilt. Die variablen Kosten werden nach Abfallarten unterschieden 
(langlebige mittelaktive, „heiße” hochaktive und „kalte” hochaktive) und 
sind abhängig von dem Ende 2010 „in Verwendung befindlichen” Bestand. 

AREVA und CEA verteilen die festen Lagerkosten 
(Anfangsinvestition, Steuern und Abgaben, usw.), auf das Gewicht jeder der 

                                                 
107Der untere Wert der Spanne, der auf den Zahlen der Betreiber errechnet wurde, 
berücksichtigt Durchführungsrisiken in Höhe von 5% sowie eine Spanne für Risiken und 
günstige Entwicklungen. Der obere Wert basiert auf den Zahlen von ANDRA und 
berücksichtigt ein Durchführungsrisiko von 20% und alle von der Arbeitsgruppe von 2005 
festgestellten Risiken, ohne gleichzeitige Berücksichtigung der günstigen Entwicklungen. 
108D.h. alle Abfälle, die innerhalb 40 Jahren von den Anlagen produziert wurden. 
109Dieser Verteilerschlüssel wurde vor allem aufgrund der Abfallinventare jedes der 
Abfallproduzenten erstellt. Für EDF beträgt er 78%, für CEA 17% und für AREVA 5%. 
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verschiedenen Abfallartarten bezogen, auf die Gesamtsumme der variablen 
Kosten. Sie betrachten also nur den Anteil der Gesamtkosten (variable und 
aufgeteilte feste Kosten), der den am Ende eines Geschäftsjahres „in 
Verwendung befindlichen” Abfällen in Bezug auf das Gesamtinventar 
entspricht. Dabei berechnen sie potentiell nur einen Teil der auf sie 
entfallenden festen Kosten. Da die Abfälle von CEA und AREVA sich fast 
alle „in Verwendung” befinden (siehe oben), stellt diese 
Berechnungsmethode für die Kostenschätzung kein größeres Problem dar. 

Kosten für die langfristige Entsorgung der hochaktiven (HLW) 
und langlebigen mittelaktiven (LLILW) Abfälle und der abgebrannten 

Brennstoffe am 31. Dezember 2010 

In Mio. €2010 EDF AREVA CEA Gesamt 
Gesamtkosten 

am 31. Dezember 2010 
19.791 1.069 1.555110 22.415 

- davon Lagerung der 
hochaktiven und 

langlebigen 
mittelaktiven Abfälle 

12.507 942 1.355 14.804 

- davon direkte 
Lagerung der 
abgebrannten 
Brennstoffe 

5.257 0 0 5.257 

- davon Transport 879 108 58111 1.075 

Quelle: Cour des comptes, Betreiber 

Der Hauptproduzent der hochaktiven (HLW) und langlebigen 
mittelaktiven (LLILW) Abfälle, EDF, ist auch der Hauptgeldgeber für die 
geologische Tiefenlagerung. So beträgt der Anteil für EDF (19.791 Mrd. 
€2010) annähernd 90% der Gesamtkosten. Die 2010 von EDF getragenen 
Kosten112 liegen außerdem über der Schätzung von 14,1 Mrd. €2003, die 2005 
für das Laufzeitende des Lagerprojekts veranschlagt wurden (16,5 Mrd. 
€2010 mit einer Inflationsrate von 2% pro Jahr). So berechnet EDF heute 
6,3 Mrd. €2010 für die langfristige Zwischenlagerung und die direkte Lagerung 
gewisser abgebrannter Brennelemente (MOX, ERU, Superphénix und 
Brennilis), was dem Szenario S1b der ANDRA in 2003 entspricht, das 

                                                 
110Zu dieser Zahl muss man 76 Mio. € (davon 2 Mio. € für den Transport) für die 
langfristige Entsorgung der 1.000 m³ langlebigen mittelaktiven Abfälle (LLILW) aus dem 
Rückbau hinzurechnen, die CEA entgegen der gesetzlichen Regelungen (Verordnung vom 
21. März 2003) in ihren Rückstellungen für den Rückbau berücksichtigt. 
111Es scheint, dass diese 58 Mio. € die gesamten Transportkosten abdecken (zivile 
Abfälle inkl. langlebige mittelaktive Abfälle (LLILW) aus dem Rückbau und Abfälle 
aus militärischer Nutzung). 
112Obwohl sich nicht alle Abfälle „in Verwendung” befinden. 
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spürbar teurer ist als das Szenario S1a, das als Berechnungsbasis für die 
Schätzung von 14,1 Md€2003 diente. 

Am 31. Dezember 2010 waren etwa 75% der für die Lagerstätte 
vorgesehenen hochaktiven Abfälle (HLW)113 (ohne direkte Lagerung der 
abgebrannten Brennstoffe) produziert. Die Abfallproduzenten berechnen 
jedoch bereits 14,9 Mrd. € an Bruttokosten für die Lagerung dieser Abfälle, 
das sind 90% des Gesamtvoranschlags für 2005 (16,5 Mrd. €2010). Dieser 
höhere Prozentsatz erklärt sich dadurch, dass die festen Kosten für die 
Lagerung bereits ab dem ersten produzierten Abfall in die Rückstellung 
einbezogen werden. Die nachfolgend produzierten Abfälle sind also nicht 
von den festen Lagerkosten betroffen. 

• Entwicklung der Zahlen 

Aktualisierung der Untergrenze des „SI 2005-Szenarios” durch ANDRA 

Bei gleich bleibendem technischen Konzept hat ANDRA den unteren 
Wert (13,5 Mrd. €2002) der Zahlen aus 2005 neu bewertet und hierfür ein 
aktualisiertes Inventar der hochaktiven (HLW) und langlebigen mittelaktiven 
(LLILW) 114 Abfälle, eine Verlängerung der Betriebsdauer der Lagerstätte 
(von 105 auf 123 Jahre) sowie eine Inflationsrate für die Arbeitskosten von 
ca. 4% zugrunde gelegt, die der Indexentwicklung des INSEE (nationales 
französisches Statistikamt) für den Sektor Bau und öffentliche Arbeiten115 
entspricht. Sie kommt so zu Bruttokosten von 20,8 Mrd. €2010. 

Andererseits verwenden die Abfallproduzenten, um ihren Voranschlag 
in Höhe von 14,1 Mrd. €2003 an die wirtschaftlichen Bedingungen des jeweils 
betroffenen Jahres anzupassen, Inflationsraten, die spürbar unterhalb denen 
der ANDRA liegen. Während EDF einen konventionellen und einheitlichen 
Prozentsatz von 2%116 ansetzt, bevorzugen AREVA und CEA die jeweils 
festgestellten Inflationsraten. 

                                                 
113Da die Lagerkosten für die hochaktiven Abfälle (HLW) mehr als 10 mal teurer sind 
als die für die langlebigen mittelaktiven Abfälle (LLILW), kann man die 
Auswirkungen letzterer vernachlässigen. 
114Der Bestand an hochaktiven Abfällen (HLW) steigt um 21% und der der 
langlebigen mittelaktiven um 15%. Dies liegt hauptsächlich an der Berücksichtigung 
der Entsorgung nicht vollständig abgebrannter Brennstoffe (aus der letzten 
Kernladung und den noch zu entsorgenden Restbeständen) sowie des Betriebs und des 
Rückbaus des EPR in Flamanville. 
115Zwischen Januar 2001 und Januar 2011, stieg der von der INSEE veröffentlichte 
Baukostenindex (ICC) um durchschnittlich 3,3% pro Jahr, der des Bausektors (Index 
BT01) um 3,7% und der Index für Tiefbauarbeiten (TP01) um 4% pro Jahr. Von Januar 
2004 bis Januar 2011 sind die Indices TP05a (traditionelle Tiefbauarbeiten) und TP05b 
(Tiefbauarbeiten mit Tunnelbohrmaschinen) um 4 bzw. 3,7% pro Jahr gestiegen. 
116Bei EDF überwiegen die Kosten außerhalb der Lagerkosten (60 - 70% der 
Gesamtkosten). Diese steigen in gleichem oder geringerem Maße als die 
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Das Dossier 2009 der ANDRA 

2009 hat die Generaldirektion für Energie und Klima (DGEC) eine 
neue Arbeitsgruppe zur Neubewertung der Kosten für die Tiefenlagerung ins 
Leben gerufen. In diesem Rahmen und gemäß den gesetzlichen Regelungen 
hat ANDRA, als Verantwortliche für den zukünftigen Betrieb der 
Lagerstätte, den Kernkraftbetreibern ein neues Planungsdossier (das 
sogenannte „SI 2009”) und eine neue Schätzung der Kosten für die 
Tiefenlagerung in Höhe von 33,8 Mrd. €01/2008 (d.h. 35,9 Mrd. €2010) 
vorgelegt. 

Gemäß ANDRA beinhaltet das Dossier 2009 gegenüber dem Konzept 
von 2002, das zu den Werten des SI 2005 führte, neue technische Entwicklungen 
hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen und der Reversibilität. Auch sind die 
Zahlen genauer ausgeführt und realistischer, da inzwischen gemachte 
Erfahrungen mit berücksichtigt werden (Häufigkeit der Grabungen, der 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten). Außerdem sind die Schätzungen 
vorsichtiger, da der hierin enthaltene Satz für Risiken erhöht (häufig sogar von 
5% auf 10% verdoppelt) wurde. Die Differenz von etwa 60% gegenüber den 
Zahlen aus 2005 lässt sich durch die Auswirkungen der Methode und des 
Berechnungsumfangs erklären, die teilweise mit denen für die Aktualisierung der 
Zahlen von 2005 angewendeten identisch sind: Anstieg des Bestands, 
Verlängerung der Laufzeiten, Berücksichtigung der Entwicklung der 
Einheitskosten, andere Nebentätigkeiten der ANDRA sowie Auswirkungen auf 
die Steuern und Versicherungen. 

Die Konzepte aus dem Dossier 2009 der ANDRA, in dem 
Planungsalternativen, sowie Alternativen bezüglich der Sicherheit und 
Reversibilität der Lagerung enthalten waren, wurden der Behörde für 
nukleare Sicherheit (ASN) vorgelegt, die im Juni 2011 auf dieser Grundlage 
entschieden hat, dass die Machbarkeit der Lagerung in Punkto 
Sicherheitsbedingungen, Reversibilität und Beherrschung des Brandrisikos 
gegeben war. 

Gegenprojekt der Kernkraftbetreiber „STI” 

Die Kernkraftbetreiber haben dieser von ANDRA 2009 erstellten 
Schätzung widersprochen und ihr eigenes Konzept (das sogenannte „STI”) 
vorgelegt, das zu einem geschätzten Wert von 14,4 Mrd. €2010 kommt. Dieser 
Wert beruht auf einem Bestand, der dem des Dossiers 2009 von ANDRA 
nahe kommt, aber spezifische Kostenparameter zugrunde legt. Dieses Projekt 
wurde der Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) weder vorgelegt noch 
durch diese bestätigt und hat somit nicht die gleiche Bedeutung wie das von 
ANDRA vorgelegte Dossier und die darin enthaltenen Zahlen, insbesondere 
was die Betriebssicherheit, die Sicherheit und die Reversibilität anbetrifft. 

                                                                                                         
konventionellen Inflationsraten von 2%. Aus diesem Grunde könnte man den Satz 
von 2% als repräsentativ für die durchschnittlichen Lagerkosten betrachten. 
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So berücksichtigt ANDRA vorsichtigerweise in ihrem Konzept SI 2009 
nur die im Rahmen der Arbeitsgruppe der Generaldirektion für Energie und 
Rohstoffe (DGEMP) von 2005 untersuchten Optimierungsmöglichkeiten, die 
durch im unterirdischen Labor von Bure durchgeführte Experimente bestätigt 
wurden. Durch die in diesem Labor erfolgten Studien und Forschungen verfügt 
ANDRA über eine spezielle Erfahrung, die sie zu einer realistischen 
Einschätzung der Durchführbarkeit gewisser technischer Möglichkeiten befähigt. 
Über die bewiesenen Optimierungsmöglichkeiten hinaus hat ANDRA keine 
Zahlen bezüglich anderer Risiken und Zweckmäßigkeiten vorgelegt. 

Umgekehrt beinhalten die Zahlen des STI der Produzenten alle durch 
die Arbeitsgruppe von 2005 festgestellten technischen Verbesserungen, 
sowie die inzwischen von den drei Kernkraftbetreibern in ihren jeweiligen 
Tätigkeitsbereichen gemachten Erfahrungen. Sie beinhalten jedoch ebenfalls 
nicht eine Spanne für die Durchführungs- und projektimanenten Risiken. 

So beruhen die beiden Projekte SI 2009 und STI auf teilweise 
unterschiedlichen Konzepten: 

− die Länge der hochaktiven Alveolen, 40 Meter bei ANDRA, das 
dreifache bei den Kernkraftbetreibern; 

− die Architektur der unterirdischen Lager: Zweitunnelsystem bei 
ANDRA, Eintunnel-System bei den Kernkraftbetreibern mit 
Auswirklungen auf das Brandrisiko und den Umfang der 
Grabungsarbeiten; 

− die Methode der Ausgrabung der Lagerstätten: schrittweise, mit einer 
Maschine für punktuelle Grabungen bei ANDRA, Grabung mit 
Tunnelbohrmaschine bei den Kernkraftbetreibern, mit Ungewissheiten 
bezüglich des Verhaltens des Schiefers; 

− die allgemeine Architektur des Standorts: kompakt mit rechtwinkligen 
Schnittpunkten bei ANDRA, viel weitläufiger bei den 
Kernkraftbetreibern, mit großen Kurven in den Tunneln und entfernten 
Schächten; 

− die Ausrichtung der gelagerten Alveolen: nach den geomechanischen 
Gegebenheiten bei ANDRA, davon unabhängig bei den Kernkraftbetreibern. 

Die Differenz zwischen diesen beiden Schätzungen117 betrifft sowohl 
die Investitionskosten (14,6 Mrd. € gegenüber 5,6 Mrd. €), die 
Betriebskosten (8,3 Mrd. € gegenüber 3,5 Mrd. €), die Verwaltungs- und 
Untersuchungskosten (2,8 Md€ gegenüber 0,8 Md€) als auch die Steuern, 
Abgaben und Versicherungen (8,1 Md€ gegenüber 3,7 Md€). Bei einigen 
Ausgabenposten beruhen die Unterschiede hauptsächlich auf der 
unterschiedlichen Berechnungsgrundlage: die Kosten für die Bauherrschaft, 
die Bauleitung, die Instandhaltung und Wartung, Steuern, Abgaben und 

                                                 
117Quelle: EDF, AREVA, Synthèse de présentation du stockage industriel (STI) des 
exploitations nucléaires, octobre 2010 (Synthese zur industriellen Lagerung (STI) der 
nuklearen Anlagen, Oktober 2010) 
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Versicherungen werden tatsächlich teilweise oder komplett aufgrund der 
Investitionshöhe berechnet. 

Nach Meinung der Produzenten würde, sollten die Zahlen der ANDRA 
(35,9 Mrd. €2010, ohne Räumungskosten) von der Behörde akzeptiert werden, die 
Rückstellung (aktualisierter Wert) für die Tiefenlagerung bei EDF um 4 Mrd. € 
steigen, bei CEA um 0,7 Mrd. € und bei AREVA um 0,5 Mrd. €. 

Möglichkeit einer kompletten industriellen Wiederaufarbeitung von 
abgebranntem MOX und ERU, im Unterschied zu dem vom 
Gesetzgeber vorgesehenen Berechnungsansatz für die Entsorgung 

In ihrem Dossier 2003 hatte ANDRA Zahlen für ein Szenario S1b 
vorgelegt, das von einer direkten Lagerung der abgebrannten MOX-
Brennelemente ausging. Außerdem hatte das „Dossier 2005” der ANDRA die 
Machbarkeit einer direkten Lagerung der abgebrannten Brennstoffe im 
Tonschiefer von Bure nachgewiesen. Danach hatte das Gesetz von 2006 die 
„Reduzierung der Menge[...] der radioaktiven Abfälle[...], insbesondere 
durch die Aufarbeitung der abgebrannten Brennstoffe”, als richtungsweisend 
angegeben. Diese mit dem Szenario S1a von 2003 übereinstimmende 
industrielle Logik der „kompletten Aufbereitung” spiegelt sich seither in den 
Aktivitäten von ANDRA wieder. Wie die Behörde für nukleare Sicherheit 
(ASN) in ihrer Überprüfung des „Dossiers 2009” von ANDRA anmerkt, 
berücksichtigt das Inventar nicht die direkte Lagerung der abgebrannten 
Brennstoffe, vor allem des MOX. Allgemeiner gesehen kann man sagen, dass 
sich die von ANDRA untersuchten und bezifferten technischen 
Lagerungskonzepte auf die Lagerung der Restabfälle (minore Actinoiden und 
Spaltprodukte) nach der Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennstoffe 
beziehen, und nicht auf die Lagerung der Brennelemente selbst118. 

Für EDF ist die zu wählende industrielle Lösung für die Entsorgung des 
abgebrannten MOX und ERU119 die zeitlich verschobene Wiederaufarbeitung 
und die Verwendung des Plutoniums und des abgereicherten Urans als 
Brennstoff in den Reaktoren der 4. Generation. Die derzeitigen Anlagen erlauben 
jedoch kein industrielles Recycling von MOX, da es keine Reaktoren der 4. 
Generation gibt. In ihren Berechnungen für die zukünftigen Kosten und 
Rückstellungen geht EDF, in Anwendung der bestehenden Gesetzeslage120, 
folglich von einer direkten Lagerung (ohne Wiederaufarbeitung) von 

                                                 
118Diese beiden Objekte haben sehr unterschiedliche Eigenschaften: ein Behälter mit 
konditionierten Brennelementen wiegt mehrere Tonnen, ein Standardbehälter mit 
vitrifizierten Abfällen (CSD-V) 400 kg. 
119Diese Entsorgungsstrategie betrifft auch, in kleineren Mengen, die abgebrannten 
Brennstoffe aus den Reaktoren Superphénix und EL4 (Brennilis). 
120Artikel 5 des Gesetzes von 2006: „Radioaktive Restabfälle sind radioaktive Abfälle, die 
aufgrund der derzeitigen technischen und ökonomischen Bedingungen nicht mehr 
aufgearbeitet werden können, insbesondere was die Gewinnung der verwertbaren Stoffe 
oder die Reduzierung ihrer Umweltschädlichkeit oder Gefährlichkeit anbetrifft.” 
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abgebranntem MOX aus, obwohl die Tiefenlagerungsstätte augenblicklich 
technisch noch nicht dafür ausgelegt ist, solche Abfälle aufzunehmen. 

Die letzten Zahlen für die direkten Lagerkosten für MOX sind die von 
ANDRA in ihrem Dossier von 2003 angegebenen (Szenario S1b). EDF leitet 
daraus am 31. Dezember 2010 Kosten in Höhe von 5,2 Mrd. €2010 für die 
Lagerung von 2.241 t abgebrannten Brennstoffs ab. Es ist jedoch nicht sicher, 
dass dieser Betrag die allgemeinen Einrichtungskosten (z.B. Größe des 
Zuführungsschachts) mit berücksichtigt, die für eine direkte Lagerung der 
abgebrannten Brennstoffe notwendig sind. EDF rechnet zusätzlich zu diesen 
Lagerkosten die langfristige Zwischenlagerung121 dieser Brennstoffe in Höhe von 
ca. 1,1 Mrd. €2010 mit ein und kommt so zu Bruttokosten von 6,3 Mrd. €2010. 

Angesichts der Entwicklungen, die die Planungen und die Zahlen 
bezüglich des Szenarios S1a seit 2005 durchlaufen haben, ist es 
wahrscheinlich, dass das Szenario S1b für die Kalkulation der zukünftigen 
Kosten für eine direkte Lagerung von MOX ebenfalls nicht mehr auf dem 
aktuellsten Stand der Wissenschaft und Technik bezüglich der 
Tiefenlagerung ist. Außerdem ist diese Berechnung umso fragwürdiger, als 
sie auf einer Hypothese fußt, die in den aktuellen Planungen gar nicht 
vorkommt. 

d) Internationale Vergleiche 

Mit Ausnahme eines Lagerstandorts für militärische Abfälle in den 
Vereinigten Staaten gibt es augenblicklich kein derzeit in Betrieb 
befindliches Tiefenlager. Das amerikanische Projekt zur Tiefenlagerung in 
Yucca Mountain, das als erstes (2017) in Betrieb gehen sollte, wurde 2009 
gestoppt. Neben dem amerikanischen Projekt sind vor allem das finnische 
und das schwedische die am weitesten fortgeschrittenen. Sie dürften bis 2020 
und 2025 in Betrieb gehen. Die zögerliche Entwicklung einiger Projekte 
(Schweiz, Japan) oder deren Stopp in Erwartung neuer wissenschaftlicher 
Gutachten (Deutschland, Vereinigte Staaten) erlauben keinen Rückschluss 
auf die Lagerungsmöglichkeiten, die am Ende gewählt werden könnten: in 
der Tat sind die derzeit geplanten Projekte sehr unterschiedlich. 

Es gibt zwei große technische Varianten für eine Lagerung 
hochaktiver (HLW) und langlebiger mittelaktiver (LLILW) Abfälle: die 
direkte Lagerung der abgebrannten Brennelemente und die Lagerung der 
Abfälle aus der Wiederaufarbeitung des abgebrannten Kernbrennstoffs. Es ist 
allgemein anerkannt, dass die zweite Art der Lagerung die kostengünstigere 
ist122, weil die zu lagernden Abfälle weniger Platz benötigen. Es setzt jedoch 
Mehrkosten für die Wiederaufarbeitung des abgebrannten Kernbrennstoffs 

                                                 
121Für die abgebrannten MOX- (und ähnliche) Brennelemente sieht EDF eine 
Lagerung zwischen 2113 und 2118 vor. 
122Bei gleich hoher Stromerzeugung ist die direkte Lagerung in Tonschiefer (ohne 
Wiederaufarbeitung) doppelt so teuer wie die Lagerung nach der Wiederaufarbeitung. 
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voraus, die die Länder, die sich zu einer direkten Lagerung entschlossen 
haben, nicht tragen müssen. Schweden, Finnland und Amerika haben sich für 
eine „direkte Lagerung” entschieden, während Frankreich, Belgien123, 
Großbritannien und Japan die „Lagerung nach der Wiederaufarbeitung” 
gewählt haben. Aufgrund des Stopps der Wiederaufbereitung in 2005, muss 
in Deutschland eine Lösung für eine gleichzeitige Lagerung der 
Brennelemente und der aus der Wiederaufarbeitung dieser abgebrannten 
Brennstoffe stammenden Abfälle gefunden werden. Insbesondere was die 
Lagerung nach der Wiederaufarbeitung betrifft, ist manchmal nicht sicher, ob 
die Lager zusätzlich zu den hochaktiven (HLW) Abfällen auch noch die 
langlebigen mittelaktiven (LLILW) aufnehmen können (Japan, Belgien). 

Darüber hinaus sind die geologischen Bedingungen nicht gleich: 
Frankreich, die Schweiz124 und Belgien bevorzugen die Lagerung in Tonschiefer, 
während man in Deutschland eine Lagerung in Salzstöcken, in den Vereinigten 
Staaten in Tuffstein und in Finnland in Granit vorsieht. 

Zudem legen einige Projekte auch sehr großen Wert auf die 
Reversibilität125, mit mehr oder weniger langen Zeitspannen: in den Vereinigten 
Staaten 50 Jahre nach 30 Jahren Einlagerung; in Frankreich mindestens 100 Jahre 
nach Inbetriebnahme des Lagers; in Belgien während der Betriebsdauer (ca. 100 
Jahre); vom deutschen Umweltministerium werden 500 Jahre vorgeschlagen. 

So hat schließlich, auch wenn die festen Kosten (Studien, Forschung, 
Graben von hauptsächlichen Zuführungsschächten und Tunnels, Schließung 
und Überwachung) wichtig sind, die Menge der zu lagernden Abfälle große 
Auswirkungen auf die Gesamtkosten. Diese Mengen sind wiederum 
abhängig von der Anzahl der in jedem Land vorhandenen Kernkraftanlagen. 

                                                 
123Belgien hat jedoch inzwischen die Wiederaufarbeitung seiner abgebrannten 
Kernbrennstoffe gestoppt. 
124Die Schweiz betreibt auch Forschungen in Bezug auf Granit. 
125Die Unterscheidung zwischen Reversibilität und Rückholbarkeit ist nicht ganz klar und 
wird auch nicht von allen geteilt. Der Kernenergie-Agentur AEN zufolge, bezieht sich die 
Reversibilität auf den Entscheidungsprozess während des Projekts. Sie beinhaltet, dass der 
Lagerungsprozess eine ausreichende Flexibilität bietet, um, falls notwendig, eine oder 
mehrere vorher getroffene Entscheidungen umzukehren oder zu ändern. Die Rückholbarkeit 
bezeichnet die technische Möglichkeit, gelagerte Abfälle wieder zurück zu holen. 
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Internationale Vergleiche der Tiefenlagerungsprojekte 

In 2010 Ar t der 
Lagerung 

Reversibilität In Reaktor-
Jahren (1) 

Kosten (2) 
in Mrd. € 2010 

Frankreich 
(Zahlen der 
ANDRA) 

Per Gesetz 
festgelegt: 

mindestens 100 
Jahre 

1758 
(70 

Reaktoren, 
davon 58 in 

Betrieb) 

16,5 (SI 2005) 
36 (SI 2009) 

Japan 

In den 
Sicherheits- 
standards 

berücksichtigt 

1494 
(60 

Reaktoren, 
davon 54 in 

Betrieb) 

30 (3) 
(1000 ¥ = 
9,77 €) 

Großbritan
nien 

Lagerung von 
hochaktiven 
(HLW) und 
langlebigen 

mittelaktiven 
(LLILW) 

Abfällen nach 
der 

Wiederauf- 
arbeitung Wird diskutiert 

1476 
(45 

Reaktoren, 
davon 19 in 

Betrieb) 

16,3 – 37,2 (4) 
(1 £ = 1,16 €) 

Quelle: Cour des comptes, AIEA (Internationale Atomenergie-Organisation 
IAEO) , NDA (Nuclear Decommissioning Agency - GB), NUMO (Nuclear 
Waste Management Organization - Japan) 

(1) die Anzahl der Reaktorjahre ermöglicht eine Schätzung der zu lagernden Mengen 
(2) die mit den Steuern und Abgaben verbundenen Kosten werden nicht neu bewertet 
(3) Quelle: Nuclear Waste Management Organization (NUMO). Es ist zu beachten, 
dass das japanische Projekt nur eine Lagerung der bis 2020 produzierten Abfälle 
vorsieht, während das französische Projekt das Abfallinventar am Ende der 
Betriebsdauer der Anlage zugrunde legt. 
(4) je nach Gesteinsart, in der der Nuclear Decommissioning Authority (NDA) zufolge 
die Lagerung stattfinden soll. Es ist zu beachten, dass das britische Projekt auch die 
Lagerung gewisser langlebiger schwachaktiver Abfälle vorsieht. 

Wie bei jedem internationalen Vergleich sind die finanziellen Daten 
mit einem für jedes Land spezifischen gesellschaftlichen (Notwendigkeiten 
bezüglich der Reversibilität), wirtschaftlichen (Schwankungen des 
Wechselkurses, Höhe der Steuern und Abgaben), geologischen (für die 
Lagerung zur Verfügung stehende Gesteinsarten) und technischen Kontext 
verbunden. Außerdem sind die Kostenschätzungen z.T. veraltet, beinhalten 
nicht alle die gleichen Ausgabentypen (Transport, Kosten für Forschung und 
Entwicklung) und beruhen auf Konzepten, die noch weiter entwickelt werden 
müssen, was einen Vergleich schwierig macht. Der Bewertungsumfang der 
untersuchten Projekte ist folglich nicht identisch. 

Was die beiden wichtigsten Kriterien, die Abfallmengen und die 
Lagerarten, angeht, (Reversibilität oder keine Reversreversibilität, direkte 
Lagerung oder erst nach Wiederaufarbeitung), so liegen das französische und 
die in Großbritannien und in Japan entwickelten Projekte relativ nahe 
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beieinander. Jedoch befinden sich die beiden letzteren in einem weitaus 
weniger fortgeschrittenen Stadium als das in Frankreich.126. 

Die Betreiber haben von einem privaten Büro eine Vergleichsstudie 
durchführen lassen. Diese im Februar 2010 übergebene Studie untersucht nicht 
das japanische und das britische Projekt und lässt die Kosten sehr viel geringer 
erscheinen als die von der ANDRA vorgelegten. Die Studie konzentriert sich auf 
Projekte mit direkter Lagerung der abgebrannten Brennstoffe, wodurch sehr 
komplexe Überarbeitungen dieser Daten notwendig wären, um sie mit den 
französischen Voranschlägen vergleichen zu können. Im Gegensatz zu dem 
preislich angehobenen Voranschlag SI 2009 von ANDRA, geht diese Studie von 
einer Stabilität der Voranschläge der Länder aus, deren Projekte als am weitesten 
fortgeschritten betrachtet werden (Schweden, Finnland, Vereinigte Staaten). Die 
Fundiertheit dieser Betrachtungsweise wurde jedoch seit dem Stopp des 
amerikanischen Projekts in Yucca Mountain127 und durch den Anfrage der 
schwedischen Sicherheitsbehörde in Frage gestellt, in der sie im Oktober 2011 
eine um annähernd 20% erhöhte Neubewertung des Voranschlags für die 
Lagerung beantragt hat (8,6Mrd. € im Oktober 2011 für 383 Reaktorjahre). 

e) Ein noch weiter zu entwickelndes Projekt und dessen Zahlen 

In Anwendung des Gesetzes von 2006 ordnet der für die Energie 
zuständige Minister eine Kostenschätzung des Projekts an. Diese ist vor der 
öffentlichen Debatte, die der in 2015 zu verhandelnden Vorlage eines 
Genehmigungsantrags für die Schaffung einer Lagerstätte vorangeht, zu erstellen. 

Kurzfristiger soll die von ANDRA mit der Bauleitung beauftragte 
Organisation Ende September 2012, nach Grobstudien erstellte neue Zahlen 
vorlegen. Gemäß ANDRA sollen diese Zahlen eine Unsicherheitsspanne mit 
einer Untergrenze von 25% und einer Obergrenze von 50% beinhalten. Diese 
Zahlen sollen in einer Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der ANDRA und der 
Betreiber unter der Führung der DGEC diskutiert werden. 

Allgemein gesehen ist die Struktur der Lagerstätte, so wie sie im 
Dossier 2009 vorgestellt wird, nicht ein für alle Mal festgeschrieben. Die 
Lagerstätte soll 100 Jahre in Betrieb sein (gesetzlich vorgesehene 
Mindestdauer um eine Reversibilität zu gewährleisten), wodurch nach und 
nach die technischen Fortschritte berücksichtigt und die im unterirdischen 
Labor gemachten Versuche in der Praxis bestätigt werden könnten. 

                                                 
126Bei den anderen Projekten sind die Schätzungen sehr unterschiedlich. In den 
Vereinigten Staaten (3.603 Reaktorjahre) werden die Projektkosten auf 96,2 Md$2007 
geschätzt, davon 64,7 Md$ für die eigentliche Lagerung. Das belgische Projekt 
(240 Reaktorjahre) wird auf etwa 3 Mrd. €2008 geschätzt. 
127Angekündigt in 2009 und im März 2010 durch den Rückzug des Antrags auf 
Genehmigung des Energieressorts, nachdem seit 1983 mehr als 15 Md$ ausgegeben 
worden waren. 
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Der Ministerialerlass, der die Kostenschätzung festlegt, kann in Bezug 
auf die Reversibilität nicht alle Anforderungen berücksichtigen, die mit 
dieser Art der Lagerung verbunden sind. Denn gemäß Artikel 12 des 
Gesetztes von 2006 legt der Gesetzgeber die Bedingungen für die 
Reversibilität erst nach 2015 fest. 

Die Verlängerung der Betriebsdauer des Labors von Bure könnte auch 
indirekte Auswirkungen auf die Gesamtlagerkosten haben, die die Kosten für die 
Forschung und die Studien beinhalten. ANDRA hat einen Antrag vorgelegt, der 
es ihr ermöglichen soll, dieses Labor bis 2030 zu nutzen, was durch ein am 
20. Dezember 2011 veröffentlichtes Dekret genehmigt wurde, und sie schließt 
eine Verlängerung über diesen Zeitpunkt hinaus nicht aus, wenn die 
Weiterführung der Studien und der Forschung dies erforderlich machen sollten. 

Darüber hinaus steht die steuerliche Sonderstellung der ANDRA 
aufgrund ihres zukünftigen Status als Kernkraftbetreiber durch das neue 
Lagerzentrum noch nicht fest. Die zusätzliche Steuer für Kernkraftanlagen, die 
sogenannte „Lagersteuer”, bedarf in der Tat eines Bemessungsfaktors, der durch 
Dekret im Staatsrat nach Stellungnahme der Gemeinden festzulegen ist. 

Schließlich könnten die weiteren Entwicklungen der gesetzlichen 
Regelungen und der ökonomischen und technischen Bedingungen dazu 
führen, dass einige radioaktive Substanzen als Abfälle eingestuft werden oder 
aus der Liste der Abfälle gestrichen werden, was die zu lagernde Menge und 
eventuell auch die Art der Lagerung verändern könnte. 

D - Verwertung und Konditionierung 
der  Altabfälle (RCD) 

Die Produktion gewisser Abfälle resultiert aus der sogenannten 
„Rücknahme und Konditionierung der Altabfälle” (RCD). Hier handelt es 
sich um Altabfälle aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennstoffe 
oder aus anderen Prozessen stammende flüssige oder feste 
Betriebsabfallstoffe jeglicher Art (von sehr schwacher (VLLW) bis hoher 
(HLW) Radioaktivität). In Erwartung der Errichtung von Anlagen für die 
Konditionierung waren diese provisorisch in verschiedenen Anlagen und 
Containern zwischengelagert (in Meilern, Gruben, Fässern). 

Die Zahlung von Ausgleichszahlungen in den Jahren 2005 und 2008 (s. 
Anhang 13 - Ausgleichszahlungen) haben es den Betreibern ermöglicht, die 
Verantwortlichkeiten zu klären und der EDF, sich völlig ihrer Verantwortlichkeit 
der Abfallverwertung und -Konditionierung zu entledigen. Die 
Verantwortlichkeit für die langfristige Entsorgung der Abfälle aus der 
Abfallverwertung und Konditionierung der Altabfälle bleibt jedoch unverändert 
beim Betreiber. So betreffen die Verwertung und Konditionierung der Abfälle 
einzig und allein AREVA (hauptsächlich die Anlage UP 2.400 in La Hague) und 
CEA (hauptsächlich in Fontenay-aux-Roses, Cadarache und Marcoule im zivilen 
Bereich), wobei die Hauptlasten für CEA im Bereich Abfallverwertung und -
Konditionierung aus der militärischen Nutzung (Anlage UP1) stammen. 
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Da die Abfälle heute direkt im Anschluss an die Produktion aufgearbeitet, 
konditioniert und gelagert128 werden, betreffen die Maßnahmen der 
Abfallverwertung und -Konditionierung nur Abfälle aus der Vergangenheit und 
werden im Laufe der Zeit abnehmen. Die zahlreichen Maßnahmen der 
Abfallverwertung und -Konditionierung sind häufig zu recht günstigen Preisen 
durchzuführen, jedoch übersteigen einige dieser Maßnahmen 100 Mio. €. Für die 
langlebigen mittelaktiven (LLILW) Abfälle sieht Artikel 7 des Gesetzes von 
2006 einen Abschluss der Abfallverwertung und -Konditionierung im Jahr 2030 
vor. 

Kosten der Verwertung und Konditionierung der Altabfälle  
am 31. Dezember 2010 

In Mio. €2010 CEA (1) AREVA Gesamt 

Bruttokosten 
Abfallverwertung 

und -Konditionierung 
(RCD) 

531 1.458 1.989 

Quelle: Cour des comptes, Betreiber 

(1): Die Beträge für CEA beinhalten etwa 79 Mio. € für die langfristige Entsorgung 
der Abfälle aus der Abfallverwertung und -Konditionierung, die gemäß den 
Bestimmungen in der Sparte „langfristige Entsorgung der radioaktiven 
Abfallbehälter” aufgeführt werden müssten. 

E - Ungelöste Fragen 

1 -  Abfälle ohne entsprechende Entsorgungsanlagen 

Aufgrund ihrer Seltenheit und ihrer chemischen Eigenschaften gibt es 
derzeit für eine gewisse Anzahl radioaktiver Abfälle noch keine 
entsprechenden Entsorgungsanlagen, noch sind dafür entsprechende Anlagen 
in Planung. Die Menge dieser Abfälle ist gering und beläuft sich auf etwa 
1.000 m³, die sehr unterschiedlich verteilt sind. Gemäß ANDRA, stammen 
sie hauptsächlich aus dem Kernenergiesektor, und nur eine geringe Menge 
hiervon (von etwa 10 m³) wurde bei Forschungs- oder industriellen Arbeiten 
produziert, die nicht mit der Stromproduktion im Zusammenhang stehen. 

Der Nationale Plan für die Entsorgung von radioaktiver Materialien 
und Abfällen (PNGMDR) 2010-2012 legt fest: „Die Betreiber von 
Kernkraftwerken und ANDRA legen bis 2011 die Entsorgungsmodalitäten 
fest, die die physikalisch-chemischen Besonderheiten dieser Abfälle 

                                                 
128Außer den hochaktiven (HLW), langlebigen mittelaktiven (LLILW) und 
langlebigen schwachaktiven (LLLLW) Abfälle, für die es noch keine Lösungen für 
eine Endlagerung gibt. 
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berücksichtigen”. Um diesen Vorgaben zu entsprechen wurde Mitte 2010 
unter der Leitung der DGEC eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die den Auftrag 
hat, die später anzuwendenden Entsorgungsmodalitäten für diese Abfälle 
festzulegen. 

Eine gemeinsame Studie von ANDRA - AREVA - CEA - EDF, in der 
diese Überlegungen zusammengefasst wurden, wurde im Dezember 2011 der 
Regierung vorgelegt. Da in diesem Stadium jedoch noch keinerlei Zahlen 
über die Gesamtkosten der Entsorgung dieser Abfälle ohne entsprechende 
Anlagen zur Verfügung standen, wurden diese Kosten in den Rückstellungen 
der Betreiber nicht berücksichtigt. 

2 -  Restabfälle aus der Erzgewinnung 

Bei der Gewinnung von Uranerz in Frankreich zwischen 1948 und 
2001 wurden 76.000 t Uran gefördert. Die Bearbeitung dieser Erze fand 
ausschließlich in 8 Anlagen statt. Die Abfälle, das heißt, die Stoffe, die nach 
der Gewinnung des im Gesteins enthaltenen Urans nach seiner Gewinnung 
übrig bleiben, mit einer geschätzten Gesamtmenge von 50 Millionen Tonnen, 
werden jedoch heute an 17 Standorten gelagert. Diese Abfälle sind sehr 
schwach aktive (VLLW) oder schwachaktive (LLW) Abfälle. Alle diese 
Lagerstätten sind unter der Verantwortung von AREVA, die, aufgrund der 
großen Mengen dieser Stoffe, die sich mit einer Lagerung in den bestehenden 
Lagern der AREVA nicht vereinbaren lassen, in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Regelungen, eine Entsorgung dieser Abfälle vor Ort durchführt. 

Im Rahmen des Rundschreibens des Umweltministers vom 22. Juli 
2009 hat sich AREVA verpflichtet, die „Kenntnisse über die Auswirkungen 
der alten Uranerzminen auf die Umwelt und die Gesundheit sowie deren 
Überwachung zu verbessern”. Am Standort Jouac-Bernardan129 werden 
derzeit Studien durchgeführt, mit deren Hilfe der notwendige Betrag für die 
Schaffung einer zusätzlichen Abdeckung der Erzminen im Falle einer 
Umklassifizierung der Restabfälle als gefährliche Abfälle ermittelt werden 
soll. Diese Studien, mit denen diese Kosten genauer bestimmt werden 
könnten, werden jedoch, gemäß den Vorschriften des Nationalen Plans für 
die Entsorgung radioaktiver Materialien und Abfällen (PNGMDR) erst 2013 
beendet sein. 

                                                 
129Diese Erzmine wurde von 1987 bis 2001 in einem unterirdischen Stollen bis zu 
einer Tiefe von 400 Metern betrieben. Jährlich wurden etwa 400 t Uran gefördert. 
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3 -  Verwertbare Stoffe 

a) Abgereichertes und wiederaufgearbeitetes Uran 

In Anwendung des Artikels L. 542-2-1 des Umweltschutzgesetzes 
sind das abgereicherte Uran aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter 
Brennstoffe (WAU) und abgereichertes Uran (DU) aus der Anreicherung von 
Natururan und WAU „radioaktive Stoffe” und keine Abfälle130. Sie sind 
verwertbar und werden bereits heute zum Teil wieder verwendet: 

o das aufgearbeitete Uran kann erneut angereichert werden 
(Umwandlung in ERU) und wird derzeit in den vier Meilern am 
Standort Cruas als Brennstoff benutzt. 

o das abgereicherte Uran wird zusammen mit Plutonium zur 
Herstellung von MOX verwendet und kann ebenfalls nochmals 
angereichert werden (wodurch „sekundäre” Bestände 
abgereicherten Urans für die Herstellung von ENU-
Brennstoffen entstehen würden). Das wirtschaftliche Interesse 
an dieser Lösung ist abhängig vom Kurswert des Natururans 
und der Verfügbarkeit an Anreicherungsanlagen. Langfristig ist 
vorgesehen, abgereichertes Uran für die Schnellen Brüter der 4. 
Generation zu nutzen, wenn denn diese tatsächlich gebaut 
werden sollten. 

Inzwischen produzieren die derzeitigen Anlagen mehr abgereichertes 
Uran und WAU (etwa 7.100 t und 1.000 t) als verbraucht wird (etwa 600 t 
WAU für die Produktion von ERU und 100 t abgereichertes Uran für die 
Herstellung von MOX). Der Bestand dieser Stoffe steigt also um 7.000 t pro 
Jahr beim abgereicherten und um 400 t pro Jahr beim wiederaufgearbeiteten 
Uran. 

                                                 
130Diese Unterscheidung erlaubt auch einen (regulierten) Handel mit diesen Stoffen, 
so dass die heute in Frankreich existierenden Bestände aus ausländischen 
Unternehmen stammen können, und umgekehrt französische Unternehmen solche 
Bestände im Ausland (insbesondere in Russland) erzeugen können. 
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Voraussichtliche Entwicklung der Bestände 
wiederaufgearbeiteten und abgereicherten Urans in Frankreich (1) 

In t Ende 2007 Ende 2020 Ende 2030 

Wiederaufgearbeitetes Uran 21.180 36.000 49.000 

Abgereichertes Uran 254.820 332.324 452.324 

Quelle: Nationales Inventar der radioaktiven Stoffe und Abfälle und 
Nationaler Plan für die Entsorgung von radioaktiven Materialien und 
Abfällen (PNGMDR) 2010-2012 

(1): inkl. radioaktive Abfälle ausländischen Ursprungs 

Wenn die Produktion von WAU und abgereichertem Uran eingestellt 
würde, würde es der augenblickliche Bestand an WAU erlauben, die Anlagen 
36 Jahre131 lang mit aufgearbeitetem angereicherten Uran zu versorgen. Der 
derzeitige Bestand an abgereichertem Uran hingegen würde eine MOX-
Produktion für die aktuellen Anlagen132 für 2.300 Jahre133 sicherstellen. Die 
vom PMGMDR gewählte Lösung für die zukünftige Verwertung dieser 
Stoffe ist die Verwendung in den Reaktoren der 4. Generation. In diesem 
Falle würde dieses Uran den Verbrauch für mehrere Tausend Jahre 
abdecken.134 

Da es solche Reaktoren nicht gibt, würden große Mengen dieser 
radioaktiven Substanzen unverbraucht bleiben und könnten, wegen ihres 
hohen Grades an Radioaktivität und ihrer hohen Lebensdauer, nicht in den 
bestehenden Lagern der ANDRA gelagert werden. Auch mit diesen 
Reaktoren ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Teil des abgereicherten Urans 
nie verbraucht und eines Tages als Abfall betrachtet würde, da der 
augenblickliche Bestand einen Anlagenpark der 4. Generation mehrere 
hundert Jahre lang versorgen könnte. 

                                                 
131Die 4 Meiler von Cruas verbrauchen 75 t ERU pro Jahr, die aus 600 t WAU 
gewonnen werden. 
132Die 22 genehmigten Reaktoren verbrauchen 120 t MOX pro Jahr, vermischt mit 2/3 
klassischem Brennstoff. Die neuen EPR-Reaktoren sollen bis zu 100% MOX-
Brennstoff verbrauchen können gegenüber 30% in den derzeitigen 
Druckwasserreaktoren (DWR). 
133Oder über eine Menge an wiederangereichertem Uran verfügen, die dem Verbrauch 
der aktuellen Anlagen für etwa 8 Jahre entspricht. Bei dieser letzten Lösung würde ein 
sekundärer Bestand an abgereichertem Uran von 250.000 t erzeugt. 
134Nach Meinung des „Hohen Ausschuss für Transparenz und Information über die 
Sicherheit von Kernkraftanlagen” (HCTISN) von 2010 würde ein Anlagenpark der 4. 
Generation, der größenmäßig dem der aktuellen Anlagen entspräche, jährlich etwa 
100 t abgereichertes Uran verbrauchen 
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Wie im „Nationalen Plan für die Entsorgung von radioaktiven 
Materialien und Abfällen” (PNGMDR) 2010-2012 erwähnt ist, ist dies ein 
besonders wichtiger Faktor „angesichts der Größenordnung der betroffenen 
Mengen. Wenn man diese Stoffe als Abfall behandeln würde,  müsste man in 
allen Fällen die Planungen für die Lagerstätten erheblich ausweiten. Man 
muss also betonen, dass - würden diese Stoffe eines Tages als Abfälle 
betrachtet - es notwendig wäre, dafür entsprechende langfristige 
Entsorgungseinrichtungen vorzusehen. Diese könnten nicht nur als 
Nebensächlichkeit behandelt werden, so wie es bei einigen Abfällen in der 
Vergangenheit geschehen ist.” 

In der Tat beträgt die Menge des unter den heutigen Bedingungen 
gelagerten abgereicherten Urans 76.000 m³, was den gesamten in 
geologischer Tiefenlagerung unterzubringenden Abfällen entspricht135. Es 
müsste also gegebenenfalls eine besondere Lösung der Lagerung gefunden 
werden, für die es im Augenblick weder ein Konzept gibt, noch dass hierfür 
Zahlen vorlägen136. Annähernd 98% des augenblicklichen Uranbestands 
gehören der AREVA-Gruppe. Diese Bestände abgereicherten Urans werden 
an den Standorten Bessines und Pierrelatte verwahrt. Von dieser 
Gesamtlagermenge, stammen 60% aus der Anreicherung für EDF und 40% 
aus der Anreicherung für ausländische Kunden. So müsste Frankreich, sollte 
das abgereicherte Uran als Abfall anstatt als verwertbarer Stoff betrachtet 
werden, radioaktive Abfälle lagern, die zwar ausländischer Herkunft137, 
jedoch aufgrund von Handelsverträgen138 in das Eigentum der AREVA 

                                                 
135 Die Eigenschaften des abgereicherten Urans, dessen Radioaktivität pro Masse 
ungefähr fünf mal geringer ist als die des Natururans, würden jedoch seine Lagerung 
weniger schwierig und teuer machen als die der hochaktiven (HWL) und langlebigen 
mittelaktiven (LLILW) Abfälle in CIGEO (Centre industriel de stockage géologique) 
[Anm. d. Übers. ein geplantes Tiefengeologisches Lager, das von ANDRA 
eingerichtet und ca. 2015 in Betrieb genommen werden soll.]. 
136 Im Gegensatz dazu hat EDF für Wiederaufarbeitungs-Uran einen Betrag 
zurückgestellt, der seiner Oxidation und einer langfristigen Zwischenlagerung (250 
Jahre) entspricht. Die Brutto-Aufwendungen betragen 3,3 Mrd. € und die 
Rückstellung 602 Mrd. €. Lt. EDF ist dieser Betrag ausreichend, wenn dieses Material 
zukünftig als Abfall betrachtet werden würde und einer unterirdischen Endlagerung 
der Art bedürfte, wie ursprünglich für LLW LL-Abfälle vorgesehen.  
137Dagegen würde das abgereicherte Uran, das aus der Anreicherung durch 
ausländische Unternehmen für EDF stammt, von den Ländern übernommen, in denen 
die Anreicherung stattgefunden hat. 
138AREVA: Etude conservatoire sur la gestion à long terme de l'uranium appauvri, 
décembre 2010 (Vorsorgestudie über die langfristige Entsorgung abgereicherten 
Urans, Dezember 2010): „Nach einer weitgehend auf internationaler Ebene 
anerkannten kommerziellen Praxis, sehen die Standardklauseln der kommerziellen 
Verträge für den Kunden die (praktisch immer genutzte) Möglichkeit vor, das 
Eigentum am Fluss des abgereicherten Urans zugunsten des Anreicherers zu 
transferieren. Aus diesem Grunde ist AREVA Eigentümerin abgereicherten Urans.” 
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übergangen sind. Derzeit kostet die Zwischenlagerung dieses abgereicherten 
Urans den Betreiber 1,8 Mio. € pro Jahr. 

b) Die Plutoniumfrage 

Der Bestand an Plutonium aus der Wiederaufarbeitung, das auf seine 
Umwandlung in MOX wartet, beläuft sich auf 82 t, wovon 60 t französisches 
Eigentum sind. In dieser Gesamtsumme sind 29 t Plutonium enthalten, die in 
La Hague getrennt zwischengelagert sind, was eine MOX-Produktion nach 
dem aktuellen Verbrauchsbedarf der französischen Anlagen für 3 Jahre 
ermöglicht. 

Es stellt sich die Frage, was geschieht, wenn die öffentliche Hand die 
MOX-Produktion einstellt. Die Strategie einer langfristigen Entsorgung 
abgebrannter Brennstoffe, die auf der Wiederaufarbeitung basiert, könnte 
tatsächlich infrage gestellt werden, wenn für das Plutonium keine 
zufriedenstellende endgültige Lösung gefunden wird. Eine zehnjährige 
Stilllegung der Anlagen, die MOX verbrauchen, würde theoretisch die Wahl 
lassen zwischen einer direkten Lagerung von 26.000 t abgebrannten 
Brennstoffs (sofortige Einstellung der Wiederaufbereitung und Verbrauch 
des vorhandenen Plutonium als MOX) und einer Fortsetzung der 
Wiederaufarbeitung, wobei etwa 2.500 m³ hochaktive Abfälle (HLW) und 
260 t Plutonium erzeugt würden. 

Der Nationale Plan für die Entsorgung von radioaktiven Materialien 
und Abfällen (PNGMDR) spricht nicht die Frage der möglichen endgültigen 
Lösungen für das Plutonium an. Er unterstreicht dessen aktuellen Status als 
verwertbarem Stoff Er befürwortet sieht aber nicht die Durchführung von 
Studien für eine alternative Entsorgungsmöglichkeit für den Fall, dass es als 
Abfall bewertet würde. Hierin liegt ein Unterschid zu den Empfehlungen für 
das wiederaufgearbeitete Uran (WAU) und das abgereicherte Uran. 

c) Die Frage des Thoriums 

Das Thorium ist ein natürlich vorkommender radioaktiver Stoff. 
AREVA besitzt hiervon 2.265 t, die am Standort von CEA in Cadarache139 
zwischengelagert sind. Thorium wird nicht als Abfall betrachtet, sondern 
aufgrund seiner Verwertbarkeit als radioaktiver Stoff. Gemäß dem 
„Nationalen Plan für die Entsorgung von radioaktiven Materialien und 
Abfällen” (PNGMDR) kann das Thorium „durch Neutronenanlagerung in 
spaltbares Uran 233 umgewandelt werden. Ein „Thorium-Zyklus”, bei dem 
das Thorium als Brennstoff verwendet wird, könnte so eventuell entwickelt 

                                                 
139Das Unternehmen RHODIA besitzt nach ihren Auskünften 7.134 t Thorium, das in 
La Rochelle, unabhängig vom Nuklearstrom-Sektor, zwischengelagert ist. 
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werden. Dies wird jedoch erst in mehreren Jahrzehnten möglich sein, da 
hierfür noch Forschungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig sind.” Dies 
lässt darauf schließen, dass der PNGMDR Zweifel an der tatsächlichen 
Verwertbarkeit des Thoriums hat. 

AREVA muss also gemeinsam mit ANDRA Überlegungen anstellen, 
welche Konsequenzen und Kosten eine Übernahme des Thoriums in den 
bestehenden oder geplanten Lagern im Falle einer Einstufung des Thoriums 
als radioaktiver Abfall hätten. Außerdem muss AREVA die Zweckmäßigkeit 
und die Machbarkeit einer finanziellen Absicherung der langfristigen 
Entsorgung dieser Stoffe untersuchen für den Fall, dass sie schließendlich als 
Abfälle eingestuft würden. 

F - Zusammenfassung der Bruttokosten für die 
Entsorgung der Abfälle in den Berechnungen der 

Betreiber 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Zusammenfassung der Ende 
2010 vorhandenen Abfälle und die damit zusammenhängenden Bruttokosten und 
Rückstellungen. Gemäß dem Erlass vom 21. März 2007, sollen die „Kosten für 
die Entsorgung der kurzlebigen Abfälle aus den in Betrieb befindlichen Anlagen” 
nicht in die langfristigen Abfallentsorgungskosten eingerechnet werden und auch 
hierfür keine Rückstellungen erfolgen. Diese Abfälle werden allgemein zeitnah in 
die Lagerstätten der ANDRA für sehr schwachaktive (VLLW) und kurzlebige 
schwach- bis mittelaktive (SLLILW) Abfälle verbracht. 

Menge der am 31. Dezember 2010 „in Verwendung befindlichen” Abfälle 

In m³ EDF CEA (1) AREVA 

VLLW 815.000 222.000 273.000 t 

SLLILW 530.000 67.000 46.600 

LLLLW 52.000 
1.940 t Graphit + 

radiumhaltige Stoffe 
2200 

LLILW 36.141 16.080 9.924 

HLW (2)  4.368 175 187 

Quelle: Cour des comptes, Betreiber 

(1) Abfallmengen VLLW, SLLILW und LLLLW am 31. Dezember 2009, inkl. 
eventueller Abfälle aus militärischer Nutzung. 
(2) Die hochaktiven Abfälle (HLW) beinhalten die „kalten” und die „heißen” Abfälle 
(die länger zur Abkühlung benötigen, bevor sie gelagert werden können). 

 

Die Bruttokosten für die langfristige Entsorgung der verwendeten 
Abfälle betrugen Ende 2010 etwa 25 Mrd. €. Mit den Kosten nach 
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Schließung der Lagerstätten und den Kosten für die Rücknahme und 
Konditionierung von Altabfällen ergibt das Gesamtkosten in Höhe von 
28,3 Mrd. €, wovon 23 Mrd. € (81%) zu Lasten von EDF gehen. 

Bruttokosten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle:  

Bruttokosten in Mio. €2010 EDF CEA AREVA Gesamt 
Langfristige Entsorgung der 
Abfälle 21.958 1.611 (2) 1.361 24.930 

    davon HLW und LLILW 
Abfälle 

19.791 1.555 1.069 22.415 

    davon VLLW und SLLILW 
Abfälle 

1.440 0 269 1.709 

    davon LLLLW Abfälle 727 56 23 806 
Kosten nach Schließung der 
Lagerstätten (1) 1.056 261 40 1.357 

Rücknahme und 
Konditionierung der Abfälle  531 1.458 1.989 

Gesamt 23.014 2.403 2.859 28.276 

Quelle: Cour des comptes, Betreiber 

(1) Überwachung, Wartung und Abdeckung der Lagerstätte, Steuern 
(2) Entgegen den gesetzlichen Vorschriften (Erlass vom 21. März 2007), rechnet CEA 
die Kosten für die langfristige Entsorgung der Abfälle aus dem Rückbau (341 Mio. €) 
und der Rücknahme und Konditionierung der Abfälle (79 Mio. €) nicht bei den 
Entsorgungskosten mit ein. Diese Kosten, die alle Abfallarten betreffen, werden in 
den Rückstellungen für den Rückbau und für die Rücknahme und Konditionierung der 
Abfälle verrechnet. 

 

_______________FAZIT - ABFALLENTSORGUNG _______________ 
 

Auch wenn die Betreiber von Kernkraftanlagen immer für ihre Abfälle 
verantwortlich bleiben, wird deren Lagerung ANDRA anvertraut, die drei 
Lagerstätten betreibtt. Die Kosten für die Entsorgung werden von ANDRA 
den Abfallproduzenten in Rechnung gestellt, die diese bei ihren 
Betriebskosten mit berücksichtigen. 

• Lagerung der schwachaktiven oder kurzlebigen Abfälle 
Die aus dem Rückbau der Kernkraftanlagen (INB) stammenden 

Abfälle werden früher oder später die Kapazitäten der Lagerstätte für sehr 
schwach aktive Abfälle (VLLW) übersteigen und einen Ausbau oder die 
Errichtung eines neuen Lagers erforderlich machen. Was die Lagerstätte für 
kurzlebige schwach- bis mittelaktive Abfälle (SLLILW) anbetrifft, so könnte 
sich seine Kapazität bei einer Verlängerung der Laufdauer der 
Kernkraftanlagen auf 50 Jahre als unzureichend erweisen. Wenn man die 
Kosten der Vergangenheit hochrechnet, würde der Bau zweier neuer 
Lagerstätten Investitionskosten in der Größenordnung von 260 Mio. € 
erforderlich machen. 
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Für die langlebigen schwachaktiven Abfälle sollte eine Lagerstätte 
2013 eröffnet werden. Dieses Projekt wurde jedoch aufgrund von Problemen 
bei der Standortsuche verschoben. Die Rückstellungen der Betreiber 
basieren immer noch auf den alten Zahlen von 806 Mio. €2010, die sich 
angesichts der Tatsache, dass die Standortsuche noch nicht abgeschlossen 
ist, noch erhöhen dürften. 

• Langlebige hochaktive und mittelaktive Abfälle 
Die Lagerung hochaktiver (HLW) und langlebiger mittelaktiver 

(LLILW) Abfälle in tiefengeologischen Lagerstätten ist die auf französischer, 
europäischer und internationaler Ebene gewählte Lösung. 

Die Überarbeitung des Voranschlags von 2005 (16,5 Mrd. €2010) für das 
Tiefenlager spaltet ANDRA (Bewertung nach SI 2009 in Höhe von 36 Mrd. €2010) 
und die Abfallproduzenten (Projekt STI in Höhe von 14,4 Mrd. €2010). Das von 
den Abfallproduzenten vorgelegte Projekt STI kommt so zu geringeren Kosten als 
die aus dem Voranschlag von 2005, aufgrund dessen sie ihre derzeitigen 
Rückstellungen berechnen. Die offizielle Schätzung dieser Kosten wird durch 
einen noch vor 2015 zu erlassenden Ministerialerlass festgelegt werden. Wenn 
diese Schätzung über der von 2005 liegt und dem überarbeiteten Voranschlag 
der ANDRA nahe kommt, müssten die Abfallproduzenten den Betrag ihrer 
Rückstellungen in möglicherweise erheblichem Maß anpassen. 

In jedem Falle müssen sich die Architektur und die Endkosten der 
Tiefenlagerstätte an die technischen und reglementarischen Entwicklungen 
während ihrer Betriebsdauer, die mindestens 100 Jahre ab 2025 beträgt, 
anpassen. 

Außerdem sehen die augenblicklich von ANDRA untersuchten und 
bezifferten Konzepte keine direkte Lagerung der abgebrannten 
Brennelemente vor. Jedoch beinhalten die Berechnungen der EDF für 
gewisse abgebrannte Brennstoffe die Hypothese einer direkten Lagerung, 
deren Kosten aufgrund von alten Zahlen und Konzepte (2002) der ANDRA 
berechnet werden. Falls am Ende eine Entscheidung für diese Lagerungsart 
getroffen werden sollte, so ist es nicht sicher, ob die Lagerstätte so wie sie 
augenblicklich geplant ist, auch diese Brennstoffe aufnehmen könnte, noch 
ob die von EDF gemachte Rückstellung ausreichen würde, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen. Es wäre also wünschenswert, dass die Kosten einer 
eventuellen direkten Lagerung des jährlich produzierten MOX und ERU 
ebenfalls Gegenstand eines Voranschlags würden, und dass diese Hypothese 
in den zukünftigen Studien für die Planung der Größe der tiefengeologischen 
Lagerung mit berücksichtigt wird. 

• Offene Fragen 
Im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle bleiben einige Fragen 

in der Schwebe und könnten sich durch zusätzliche Kosten für die Betreiber 
auswirken. 

Da für die Abfälle, die keiner bestimmten Sorte zuzuordnen sind, keine 
Zahlen und Entsorgungslösungen existieren, werden sie auch nicht in den 
finanziellen Berechnungen der Betreiber berücksichtigt. Die betroffenen 
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Mengen sind gering (1000 m³), aber werden eine gesonderten Entsorgung 
und Behandlung erforderlich machen. 

Im Falle des tauben Gesteins und Bergematerials aus der Erzgewinnung 
der AREVA, scheint die Entsorgung vor Ort schlüssig, da diese Stoffe nur eine 
geringe Radioaktivität haben und in sehr großen Mengen anfallen, die eine 
Lagerung in den derzeit existierenden Lagerstätten der ANDRA ausschließen. 
Die zusätzliche Abdeckung vor Ort würde für AREVA Kosten verursachen, aber 
die vorab erstellten Schätzungen müssen noch überprüft werden. 

Schließlich könnte der Status der heute als verwertbar eingestuften 
radioaktiven Stoffe in Zukunft in Frage gestellt werden. 

- das abgereicherte Uran ist wieder verwertbar und wird auch 
teilweise wieder verwendet, aber die Bestände steigen weiter an und werden 
dem Nationalen Inventar für radioaktive Stoffe und Abfälle zufolge bis 2030 
auf 450.000 t gegenüber heute 260.000 t ansteigen. Der Abbau dieser 
Bestände wird von der eventuellen Inbetriebnahme der Schnellen Brüter der 
4. Generation abhängen, die theoretisch mehr als 2.500 Jahre lang mit den 
derzeitigen Vorräten betrieben werden könnten; vielleicht auch länger in 
dem Maße wie die Bestände weiter anwachsen. Eine andere Lösung läge 
darin, den Bestand an ausländische Anreichererbetriebe zu verkaufen oder 
sie erneut anzureichern, aber die Wahl dieser Möglichkeit ist abhängig vom 
Kurswert des Natururans und der verfügbaren Anreicherungskapazitäten. 
Wenn diese Szenarien nicht umsetzbar sind, müsste eine Lagermöglichkeit 
gefunden und finanziert werden. So ist es unter den augenblicklichen 
wirtschaftlichen und technischen Bedingungen wahrscheinlich, dass ein Teil 
des Bestands des abgereicherten Urans nicht verwertet wird. Deshalb 
müssten die wissenschaftlichen Studien bezüglich einer möglichen Lagerung 
eines Teils dieses Urans mit einem zusätzlichen finanziellen Kapitel versehen 
werden, mit einer, wenn auch unvollständigen, Einschätzung der eventuell 
als Passiva für AREVA zu verbuchenden Kosten. 

- beim Plutonium hängt seine Verwertbarkeit von der Existenz von 
Recyclinganlagen ab. Wenn es nicht als MOX recycelt wird, könnten Studien 
über die Entsorgung dieses Stoffes angefertigt werden 

- beim Thorium hängt die Verwertung ebenfalls von den weiteren 
technologischen Entwicklungen ab, jedoch sind die in Frage kommenden 
Mengen weitaus geringer als beim abgereicherten Uran. 
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Kapitel IV 

Rückstellungen und Abzinsung 

I  -  Der Betrag der Rückstellung in den Bilanzen 

Die künftig anfallenden Aufwendungen für den Rückbau der Anlagen, 
die Entsorgung der abgebrannten Brennelemente und die Entsorgung der 
bereits entstandenen Abfälle, werden, da sie unvermeidbar sind, zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt in den Bilanzen der Betreiber berücksichtigt, 
obwohl die Fälligkeit dieser Aufwendungen häufig sehr weit in der Zukunft 
liegt. Sie werden daher in Form von Rückstellungen angesetzt, die unter 
Einbeziehung eines Abzinsungssatzes auf Grundlage des im 
vorangegangenen Kapitel III aufgeführten Bruttoaufwands berechnet werden. 

Insgesamt werden in den Rechnungsbüchern von EDF, AREVA, CEA 
und ANDRA die künftig anfallenden Aufwendungen der nuklearen 
Stromerzeugung im Jahr 2010 mit einem Bruttoaufwand in Höhe von 
79,4 Mrd. €2010 veranschlagt, der für den Rückbau der Anlagen, die 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und die langfristige Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle anfällt. Dieser Betrag ist z. B. mit dem Barwert der 
ursprünglichen Investitionen in den Anlagenpark (die Overnight-Kosten 
betragen 83 Mrd. €2010) vergleichbar. 

Unter Berücksichtigung der Abzinsung bedeutet dieser 
Bruttoaufwand, dass im Jahr 2010 Rückstellungen in Höhe von 38,4 Mrd. € 
in den Jahresabschlüssen der wichtigsten Betreiber angesetzt werden müssen.  
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Bruttoaufwand der nuklearen Stromerzeugung 

 
Bruttoaufwand in 

Mi ll. €2010 
EDF AREVA CEA ANDRA Gesamt 

Rückbau 20 902,9 7 108,4 3 911,2  31 922,5 

Entsorgung 
abgebrannter 

Brennelemente 
14 385,8  419,9  14 805,7 

Entsorgung von 
Abfällen 23 016,9 2 859,1 2 402,8 83,5 28 362,3 

• davon Rücknahme 
und Konditionie-

rung  
 1 457,9 530,7  1 988,6 

• davon langfristige 
Entsorgung von 
Abfallgebinden 

21 961,2 1 361,0 1 611,4 34,6 24 968,2 

• davon Kosten nach 
Schließung der 

Lager  
1 055,7 40,2 260,7 48,9 1 405,5 

Letzte Brennelemente-
Charge 

3 791,5    3 791,5 

Weitere künftige 
Kosten 

 496,7 36,3  533,0 

Gesamtbetrag 62 097,1 10 464,2 6 770,2 83,5 79 415,0 

 78 % 13 % 9 %  100 % 
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Rückstellungen der Kernenergieindustrie 

Rückstellungen in 
Mi ll. €2010 

EDF AREVA CEA ANDRA Gesamt 

Rückbau 11 030,9 3 421,4 2 944,0  17 396,3 

Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente 

8 850,9  303,1  9 154,0 

Entsorgung von Abfällen 6 508,8 1 823,4 1 178,5 41,3 9 552,0 

• davon Rücknahme 
und Konditionierung  

 1 209,2 446,7  1 655,9 

• davon langfristige 
Entsorgung von 
Abfallgebinden 

6 408,7 573,3 717,0 29,1 7 728,1 

• davon Kosten nach 
Schließung der Lager  

100,1 40,9 14,8 12,2 168,0 

Letzte Brennelemente-
Charge 

1 905,9    1 905,9 

Weitere Rückstellungen 
für künftige 

Aufwendungen 
 359,5 27,7  387,2 

Gesamtbetrag 28 296,5 5 604,3 4 453,3* 41,3 38 395,4 

 74 % 15 % 12 %  100 % 

Rückstellungen / 
Bruttoaufwand 

46 % 54 % 66 % 49 % 48 % 

Quelle: Cour des Comptes gemäß den Jahresabschlüssen der Betreiber und 
den Berichten über langfristige Kosten der Kernenergienutzung und ihre 
Finanzierung 

* davon 158,8 Mill. €, die nicht unter das Gesetz von 2006 fallen 

 

Dies bedeutet, dass die gesamten Rückstellungen in den Abschlüssen 
nicht einmal der Hälfte (48 %) des Bruttoaufwands entsprechen, wobei der 
Anteil je nach Betreiber aufgrund der verschiedenen Fälligkeiten dieser 
künftigen Aufwendungen sehr verschieden ist. So werden die künftigen 
Aufwendungen von CEA zu einem großen Teil zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt getätigt (Rückbau der Anlagen, Rücknahme und Konditionierung 
von Abfällen), was dazu führt, dass sich die Abzinsung nicht so stark 
auswirkt, da die Rückstellungen 66 % des Bruttoaufwands darstellen. 
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Vergleich des Bruttoaufwands und der Rückstellungen nach Art der 
Aufwendungen 

Rückstel-
lungen in 
Mill. € 2010 

Rück-
bau 

abge-
brannte 
Brenne-
lemente 

Rückna
hme und 
Konditi
onierun
g der 

Abfälle 

Entsor-
gung v. 
Abfällen 

Lage-
rung 
von 

Abfällen 

Letzte 
Brenne-
lemente-
Charge 

Weite-
re 

Gesamt 

Brut-
toaufwand 

31 922,5 14 805,7 1 988,6 24 968,6 1 405,5 3 791,5 533,0 79 415,0 

Rückstel-
lungen 

17 396,3 9 154,0 1 655,9 7 728,1 168,0 1 905,9 387,2 38 395,4 

Rückstel-
lungen / 

Brut-
toaufwand 

54 % 62 % 83 % 31 % 12 % 50 % 72 % 48 % 

Quelle: Cour des Comptes gemäß den Jahresabschlüssen der Betreiber 

II  -  Abzinsung der Rückstellungen 

Aufgrund der großen Wirkung, die die Abzinsung des Bruttoaufwands 
bei der Berechnung der Rückstellungen hat, die für diesen in den 
Abschlüssen der Betreiber angesetzt werden, müssen die dazu verwendeten 
Verfahren und der angewandte Abzinsungssatz sehr genau geprüft werden. 

A - Das Prinzip der Abzinsung 

1 -  Umwandlung künftiger Beträge in gegenwärtige Beträge 

Die von den AKW-Betreibern zurückgestellten Beträge sind dafür 
vorgesehen über einen langen, in manchen Fällen sehr langen Zeitraum 
aufgewandt zu werden. Bei wirtschaftlichen und finanziellen Überlegungen, 
die sich auf lange Zeiträume beziehen, wird davon ausgegangen, dass ein 
heute eingenommener oder aufgewandter Betrag nicht genau mit einem 
künftig eingenommenen oder aufgewandten Betrag übereinstimmt oder 
vergleichbar ist. Durch die Abzinsung wird dieser Zeitwert berücksichtig, 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



RÜCKSTELLUNGEN UND ABZINSUNG 169 

indem für künftig anfallende Aufwendungen ein gegenwärtiger Wert 
berechnet wird.140 

Das Prinzip der Abzinsung wird ebenfalls in den internationalen 
Rechnungslegungsstandards, insbesondere dem Standard IAS 37, 
Rückstellungen, Eventualschulden und Eventualforderungen, vorgesehen. 
Dieser Standard wurde in die Vorordnung Nr. 1126/2008 der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft vom 3. November 2008 übernommen, in der 
festgelegt wurde: „Bei einer wesentlichen Wirkung des Zinseffekts ist im 
Zusammenhang mit der Erfüllung der Verpflichtung eine Rückstellung in 
Höhe des Barwerts der erwarteten Ausgabe anzusetzen. Auf Grund des 
Zinseffekts sind Rückstellungen für bald nach dem Bilanzstichtag erfolgende 
Mittelabflüsse belastender als diejenigen für Mittelabflüsse in derselben 
Höhe zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn die Wirkung wesentlich ist, werden 
Rückstellungen daher abgezinst. Der Abzinsungssatz ist ein Satz von Steuern, 
der die aktuellen Markterwartungen im Hinblick auf den Zinseffekt sowie die 
für die Schuld spezifischen Risiken widerspiegelt. Risiken, an die die 
Schätzungen künftiger Cashflows angepasst wurden, dürfen keine 
Auswirkung auf den Abzinsungssatz haben.“ 

Die Back End-Aufwendungen werden durch die Betreiber daher 
zunächst als Bruttowert und zwar entsprechend den Marktbedingungen des 
laufenden Jahres abgeschätzt. Dieser Bruttowert wird anschließend mittels 
eines bestimmten Satzes abgezinst, der es ermöglicht, die Beträge zu 
bestimmten, die gegenwärtig zurückgestellt werden müssen, um künftige 
Aufwendungen abzudecken. Es ist dieser abgezinste Wert, der in den 
Bilanzen der Betreiber angesetzt wird. 

Diese Berechnungen sind für die Betreiber von großer Bedeutung: ein 
Anheben oder Absenken des Abzinsungssatzes führt dazu, dass sich die Höhe 
der abgezinsten Rückstellungen und ggf. des dazugehörigen Vermögenswerts 
ändert, was wiederum Auswirkungen auf die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung hat. Diese Änderung wird also auch dann vorgenommen, 
wenn die Kostenvoranschläge für den Rückbau und die Entsorgung der 
Abfälle unverändert bleiben, d. h. bei einem gleichbleibenden Bruttowert. 

                                                 
140Abzinsung ist also „die mathematische Operation, mit deren Hilfe wirtschaftliche Werte 
verschiedener Zeitpunkte miteinander verglichen werden können: dabei wird der künftige 
Wert eines Gutes oder einer Aufwendung auf einen Barwert zurückgeführt. Der Abzinsung 
liegen zwei wesentliche Elemente zugrunde: der Wertgewinn der Geldflüsse (Fälligkeit der 
sofortigen und künftigen Aufwendungen und Einnahmen, realer und fiktiver Art) und der 
Abzinsungssatz (Koeffizient, der den Vergleich zukünftiger Werte mit gegenwärtigen 
Werten ermöglicht). Der Abzinsungssatz ist ein Faktor zur Ersetzung zukünftiger Werte 
durch gegenwärtige Werte. Durch ihn wird der Zeitwert eines Unternehmens oder einer 
Körperschaft dargestellt – er ist gewissermaßen der ‚Preis für das Verstreichen der Zeit‘“ 
Commissariat général du plan, Révision du taux d’actualisation des investissements 
publics, 2005. 
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2 -  Kein Konsens über angemessenen Abzinsungssatz 

Aufgrund der Ungewissheit in Bezug auf langfristige wirtschaftliche 
Entwicklungen und der derzeit unterschiedlichen Ansichten der Akteure am 
Markt, unterliegt die Wahl eines Abzinsungssatzes zwangsläufig einer 
gewissen Willkür und kann daher immer hinterfragt werden. Eine mögliche 
Kompromisslösung besteht darin, je nach Zeitraum, in dem die 
Aufwendungen erfolgen, unterschiedliche Abzinsungssätze zu verwenden.  

Dieser Ansatz wurde in der Anlage 8 der Studie zur wirtschaftlichen 
Zukunft der Kernenergienutzung vom Juni 2000 befürwortet.141 In diesem für 
den Premierminister angefertigten Bericht wurde empfohlen bei der 
Abzinsung zwei Zeiträume zu unterscheiden, so dass in einem ersten 
Zeitraum von 30 Jahren ein Abzinsungssatz von 6 % und in einem zweiten 
Zeitraum, der nach diesen 30 Jahren beginnt, ein Abzinsungssatz von 3 % 
gilt. Im Lebègue-Bericht von 2005 zur Prüfung des Abzinsungssatzes für 
öffentliche Investitionen wird die Verwendung eines um die Inflationsrate 
bereinigten Abzinsungssatzes von 4 % empfohlen, der nach einen Zeitraum 
von 30 Jahren abgesenkt wird und für sehr langfristige Investitionen jedoch 
bei mindestens 2 % netto liegt. Auch das britische Finanzministerium 
empfiehlt einen Abzinsungssatz zu verwenden, der im Laufe der Zeit sinkt.142 

Für die Betreiber bedeutet dies, dass in Abhängigkeit vom veranschlagten 
Fälligkeitszeitpunkt einer Rückstellung verschiedene Abzinsungssätze verwendet 
werden. So könnte für Rückstellungen für den Rückbau der Anlagen ein höherer 
Satz als für Rückstellungen für die langfristige Entsorgung von HA-MAVL-
Abfällen verwendet werden, da letztere Aufwendungen, die erst nach dem Jahr 
2100 erfolgen, abdecken. Wird ein solcher Ansatz gewählt, bedeutet dies 
allerdings, dass die Betreiber den für die jeweiligen Rückstellungen verwendeten 
Abzinsungssatz begründen müssen. Dieser Ansatz führt möglicherweise zu einer 
erhöhten Komplexität, ohne dass dadurch der Wert der abgezinsten 
Rückstellungen wesentlich geändert wird, d. h. die Betreiber würden für 
Rückstellungen, die innerhalb von 30 Jahren fällig werden, einen Satz 
verwenden, der über dem gegenwärtigen liegt, und diesen später schrittweise 
absenken, so dass für am weitesten in der Zukunft fällig werdende 
Aufwendungen schließlich ein Realsatz von 2 % erreicht wird, wie dies im 
Lebègue-Bericht befürwortet wurde.  

                                                 
141JM. Charpin, B. Dessus und R. Pellat, Etude économique prospective de la filière 
nucléaire : rapport au Premier ministre, Juni 2000. 
142 HM Treasury, Intergenerational wealth transfers and social discounting, Juli 
2008: „This declining rate is based on uncertainty about the future values of time 
preference and calculates a certainty equivalent rate taking into account the range of 
this uncertainty“. 
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B - Der verwendete Abzinsungssatz  

Der Bruttowert der Back End-Kosten der Kernenergienutzung der drei 
Hauptbetreiber betrug zum Ende des Jahres 2010 79,4 Mrd. €. Dieser 
Bruttoaufwand führt zu Rückstellungen mit einem abgezinsten Betrag in 
Höhe von ca. 38,4 Mrd. €. Der letztgenannte Betrag wird in den Abschlüssen 
der Betreiber für die Rückstellungen angesetzt und bestimmt den Umfang der 
zweckgebundenen Aktiva, ehe die Rückstellungen durch Deckungsvermögen 
besichert werden. 

Die Wahl des auf die Provisionen anzuwendenden Abzinsungssatzes ist 
für die Betreiber von großer Bedeutung: ein niedrigerer Satz führt dazu, dass die 
Rückstellungen erhöht werden müssen, was wiederum dazu führt, dass die 
Jahresüberschüsse für ein oder mehrere Jahre geringer ausfallen. Eine Erhöhung 
des abgezinsten Werts der Rückstellungen würde auch bedeuten, dass das 
Portfolio der zweckgebundenen Aktiva vergrößert werden müsste, wodurch die 
Liquidität der Betreiber beeinträchtigt würde. Die umfangreichere Bestückung 
des Portfolios der zweckgebundenen Aktiva würde jedoch nur die 
Rückstellungen betreffen, für die Vermögenswerte zur Deckung notwendig sind. 
Ein Sinken des Abzinsungssatzes würde unter der Annahme, dass alle anderen 
Faktoren gleichbleiben, folgende Auswirkungen haben:  

 
Hausse de la 
provision actualisée 

Hausse de la 
dotation au 
portefeuille 
d’actifs dédiés 

Baisse du taux 
d’actualisation 
 

Diminution du résultat net 

Diminution de 
la trésorerie 

 

1 -  Gesetzliche Bestimmungen zum Abzinsungssatz 

Der von den Betreibern angewendete Abzinsungssatz wird durch die 
Verordnung Nr. 2007-243 vom 23. Februar 2007 festgelegt, die sich auf die 
Sicherung der Finanzierung von Kernenergieaufwendungen bezieht und die 
vorsieht, dass „der zur Berechnung des Betrags der Rückstellungen 
verwendete Abzinsungssatz die Rendite […] nicht überschreiten darf, die 
nach bestmöglicher Schätzung für das Deckungsvermögen zu erwarten ist, 
das seinem Zweck gemäß mit einer gewissen Absicherung und ausreichender 
Liquidität verwaltet wird.  

Der Abzinsungssatz darf unter Anderem einen vom Wirtschaftminister 
und vom Energieminister durch eine Verordnung in Übereinstimmung mit 
den geltenden Rechnungslegungsstandards festgelegten Höchstwert nicht 
überschreiten. Die Betreiber verwenden für die Bestimmung des im ersten 

Sinken d. 
Abzinsungs-

satzes 

Anstieg der abge-

zinsten Rückstellung Verringerung der Jahresü-

berschüsse 

Umfangreichere 
Bestückung des 
Portfolios 
zweckgebundener 

Aktiva 

Geringere 

Liquidität 
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Absatz genannten Abzinsungssatzes und der im zweiten Absatz genannten 
Schätzung der Renditen ein genaues und dauerhaft gültiges Verfahren.“143 

Die Betreiber müssen also einen Abzinsungssatz verwenden, der aus 
einem dokumentierten und dauerhaft gültigen Verfahren hervorgeht und der 
die Rendite nicht übersteigt, die für das Deckungsvermögen erwartet wird, 
wobei ein per Verordnung festgesetzter Höchstsatz eingehalten wird. 

Dieser Höchstsatz wird durch die Verordnung zur Sicherung der 
Finanzierung von Kernenergieaufwendungen vom 21. März 2007 festgelegt, 
in der ausgeführt wird, dass der Nominalwert des Höchstsatzes dem am 
letzten Tag des entsprechenden Geschäftsjahrs festgestellten arithmetischen 
Mittel des Zinssatzes von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren 
(TEC 30) über die letzten 48 Monate zuzüglich einem Prozentpunkt 
entspricht. 

Unter Vorbehalt dieses Höchstwerts verwenden EDF, AREVA und 
CEA dasselbe Berechnungsverfahren zur Bestimmung ihres 
Abzinsungssatzes, indem der gleitende Mittelwert des Zinssatzes von 
Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren über 48 Monate und der 
Mittelwert der gleitenden Mittelwerte der Kreditmargen für AA-, A- und 
BBB-Kreditnehmer über 48 Monate addiert werden.144 Die letztere Summe 
trägt zum Abzinsungssatz höchstens mit 100 Basispunkten (1 %) bei. Daher 
gilt mit Stand 31. Dezember 2010: 

− der gleitende Mittelwert des Zinssatzes von Staatsanleihen mit einer 
Laufzeit von 30 Jahren über 4 Jahre beträgt 4,24 %; 

− die gleitenden Mittelwerte der Kreditmargen für AA-, A- und BBB-
Kreditnehmer über 4 Jahre beträgt 0,87 %, 1,19 % bzw. 1,77 %. Da der 
einfache Mittelwert dieser drei Größen 1,28 % beträgt, wurde die durch 
die Verordnung festgelegte Grenze von 100 Basispunkten überschritten. 

Am 31. Dezember 2010 betrug der theoretische Satz also 5,51 %, 
wobei der vorgeschriebene Höchstsatz 5,24 % betrug. Diese Sätze haben seit 
2006 folgende Entwicklung genommen: 

                                                 
143 Diese Bestimmung des Abzinsungssatzes hat praktische Auswirkungen Sie erlaubt 
es, sicherzustellen, dass zwischen dem Wert der zweckgebundenen Aktiva und der 
Rückstellungen, die diese abdecken müssen, ein Gleichgewicht gewahrt wird, 
gleichzeitig entfernt sich der Abzinsungssatz von seiner anerkannten theoretischen 
Definition als „als der Zeitwert für die Gemeinschaft.“ 
144Es handelt sich um die Differenz zwischen dem Zinssatz von Staatsanleihen mit 
einer Laufzeit 30 Jahren und dem durchschnittlichen Zinssatz für 
Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einem Kreditrating AA, A oder BBB.  
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Berechnung der Abzinsungssätze der Betreiber seit 2006 

am 31. Dezember 2006 2007 2008 2009 2010 
geleitender Mittelwert des Zinssatzes 
von Staatsanleihen mit einer Laufzeit 

von 30 Jahren über 4 Jahre (a) 
4,38 % 4,30 % 4,24 % 4,31 % 4,24 % 

gleitender Mittelwert für AA-
Kreditmarge über 4 Jahre (b) 

0,37 % 0,38 % 0,56 % 0,77 % 0,87 % 

gleitender Mittelwert für A-
Kreditmarge über 4 Jahre (c) 

0,63 % 0,60 % 0,86 % 1,06 % 1,19 % 

gleitender Mittelwert für BBB-
Kreditmarge über 4 Jahre (d) 

1,17 % 1,01 % 1,39 % 1,70 % 1,77 % 

gleitender Mittelwert über 4 Jahre 
Spread  

(e= (b+c+d)/3) 
0,72 % 0,66 % 0,94 % 1,18 % 1,28 % 

theoretischer Satz f = (a+e) 5,11% 4,96% 5,18% 5,49% 5,51% 
Höchstsatz : f, wobei  

(a+1 %) wenn < f 
5,11% 4,96% 5,18% 5,31% 5,24% 

Quelle: AREVA 

EDF, AREVA und CEA verwenden jeweils dieselbe Formel und 
haben einen nominalen Abzinsungssatz von 5 % erhalten, womit er leicht 
unter dem Höchstsatz liegt. Wird von einer mittleren langfristigen Inflation 
von 2 % ausgegangen, beträgt der real von den Betreibern angewandte 
Abzinsungssatz also fast 3 % (genauer 2,94 %). 

Dies bedeutet, dass die nach bestmöglicher Schätzung erwartete 
Rendite des Deckungsvermögens jährlich nominal über 5 % und real über 
2,94 % betragen muss (infra). 

2 -  Robustheit des Abzinsungssatzes 

a) Die Entwicklung des Zinssatzes von Staatsanleihen mit einer 
Laufzeit von 30 Jahren 

Gemäß der geltenden gesetzlichen Bestimmungen ist der von den 
Betreibern angewandte Abzinsungssatz an den Mittelwert des Zinssatzes von 
Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren über 4 Jahre zuzüglich 
100 Basispunkten gekoppelt. Daher ist es möglich, dass der gegenwärtig bei 
5,24 % festgesetzte Höchstsatz sinkt, falls der Zinssatz der Staatsanleihen 
dauerhaft sinkt. In diesem Fall wären die Betreiber gezwungen einen 
niedrigeren Abzinsungssatz anzuwenden, sobald der Höchstsatz unter 5 % 
liegt, d. h. wenn der Mittelwert des Zinssatzes von Staatsanleihen mit einer 
Laufzeit von 30 Jahren über 4 Jahre unter 4 % liegt. Die folgende Abbildung 
zeigt, dass dieser Zinssatz in den letzten zwanzig Jahren nach unten tendierte: 
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Entwicklung des Zinssatzes von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 
Jahren
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Quelle: Cour des Comptes unter der Verwendung von Daten der 
Banque de France 

Der Mittelwert des Zinssatzes von Staatsanleihen mit einer Laufzeit 
von 30 Jahren betrug im Jahr 2010 3,74 % und im Jahr 2011 3,93 %. Falls 
der Zinssatz über einen längeren Zeitraum unter 4 % liegt, bewirkt dies, dass 
der Höchstsatz (festgesetzt als Mittelwert des Zinssatzes von Staatsanleihen 
mit einer Laufzeit von 30 Jahren über 48 Monate zuzüglich 100 
Basispunkten) sinkt und schließlich unter 5 % fallen könnte und damit die 
Betreiber zwingen könnte, ihren Abzinsungssatz nach unten zu korrigieren. 

Entwicklung des Zinssatzes von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren 

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 

mittlere Zinssatz von 
Staatsanleihen mit einer 
Laufzeit von 30 Jahren 

4,50 % 4,60 % 4,23 % 3,74 % 3,93 % 

Quelle: Cour des Comptes unter der Verwendung von Daten der Banque de France 

b) Internationaler Vergleich 

Der von den drei französischen Betreibern angewandte 
Abzinsungssatz (Nominalsatz 5 % und Realsatz 2,94 %) liegt nahe dem von 
deutschen Betreibern, die ähnliche Wirtschaftsbedingungen vorfinden und in 
derselben Währungszone operieren, angewandten Satz: für E.ON beträgt der 
Nominalsatz 5,2 %, für Vattenfall 4,75 %, für RWE 5 % und für EnBW 
5,5 %. 

S
at
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Im Gegensatz dazu wendet die britische Nuclear Decommissioning 
Authority (NDA), die mit dem Back End-Management der stillgelegten 
Anlagen betraut ist, einen realen Abzinsungssatz von 2,2 %145 (für 
französische Betreiber beträgt dieser 2,94 %) an. Dieser Satz wurde gemäß 
den Regelungen des britischen Finanzministeriums gewählt, da dieser Satz 
den Zeitwert für sehr langfristige Schulden (mehr als 100 Jahre) 
wiederspiegle. Der Realsatz des Nuclear Liabilities Fund (NLF), der mit 
Finanzierung des Back End-Managements der bestehenden Anlagen betraut 
ist, beträgt wiederum 3 %. 

In Schweden werden für verschiedene Zeiträume verschiedene 
Abzinsungssätze angewandt: 3,25 % für die ersten 15 Jahre und 2,5 % für die 
folgenden. 

Es kann festgestellt werden, dass der reale Abzinsungssatz der 
französischen Betreiber zwischen den Sätzen anderer Ländern der 
europäischen Union liegt, was auch durch den folgenden Auszug aus einer 
2007 für die Europäische Kommission angefertigten Studie belegt wird.  

In der Europäischen Union angewandter realer Abzinsungssatz 

Land Spanien 
Großbritannie

n 
Frankr
eich 

Ungarn 
Litauen 

Schweden 
Sloweni

en 

realer 
Satz 

1,5 % 
2,2% : NDA* 
3 % : NLF** 

2,94 % 3 % 
3,25 %< 15 

Jahre 
2,5 % > 15 Jahre 

3,53 % 

Quelle: Wuppertal Institut, EU decommissioning funding methodologies 

* NDA: Nuclear Decommissioning Authority; ** NLF: Nuclear Liabilities Fund 

c) Angesetzte Inflation 

Bei der Berechnung ihrer Rückstellungen für das Back End-
Management der Kernenergienutzung gehen die Betreiber von einer Inflation 
von 2 % und einem Nominalsatz für die Abzinsung von 5 % aus. Diese 
Inflation entspricht dem langfristigen Inflationsziel der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und nicht einem in diesem Zeitraum festgestellten 
Mittelwert der Inflation. 

In einer für die DGEC von einem Kommissar der 
Versicherungsaufsicht am 28. Februar 2011 angefertigten Mitteilung wird 
ausgeführt, dass bei der Zugrundelegung der Inflation die Entwicklung der 
Kosten für den Rückbau und die langfristige Entsorgung von Abfällen, bei 
denen alles daraufhin weist, dass sie sich nicht parallel zu den 

                                                 
145 Department of energy and climate change: Consultation on an updated waste 
transfer pricing methodology for the disposal of higher activity waste from new nu-
clear power stations, Dezember 2010; Nuclear Decommissioning Authority: Annual 
reports and accounts, 2010-2011. 
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Verbraucherpreisen entwickeln, nicht ausreichend berücksichtigt wird. Ein 
anderer Ansatz würde darin bestehen, branchenspezifische Indizes zu 
verwenden, wie den Baupreisindex, bei dem die festgestellte Inflation 
deutlich über der mittleren Inflation liegt. So stiegen im Zeitraum vom Januar 
2002 bis Januar 2008 die Verbraucherpreise um 11,9 %, währen der 
landesweite Baupreisindex um 32,5 % anstieg, der landesweite Index für 
Tiefbaupreise um 26,1 % und der landesweite Index für Hochbaupreise um 
28,5 %. Diese Art von Kosten stellt einen wesentlichen Teil der 
Rückstellungen für die Lagerung vom HA- und MAVL-Abfällen dar. 

In Anbetracht der langfristigen Fälligkeiten der Rückstellungen ist es 
jedoch unmöglich vorherzusagen, ob diese Branchenindizes weiterhin 
schneller ansteigen werden als der Verbraucherpreisindex. Die Entscheidung, 
die Inflation zugrundezulegen, weist jedoch darauf hin, dass die Betreiber 
zuversichtlich sind, dass die mit dem Rückbau, der Entsorgung von 
abgebrannten Brennelementen und der langfristigen Entsorgung von Abfällen 
verbundenen Kosten sich parallel zu den Verbraucherpreisen entwickeln 
werden. Im Vergleich dazu geht ANDRA bei der Bildung der Rückstellungen 
von einer Inflationsrate von 2 % aus, es sei denn, der Baupreisindex hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Aufwendungen. In diesem Fall wird von einem 
Anstieg der Preise von 3 % ausgegangen. 

d) Vergleich mit anderen langfristigen Bilanzposten der Passivseite 

Nur wenige Bilanzposten der Passivseite haben ebenso langes Bestehen 
wie für diejenigen für das Back End-Management der Kernenergienutzung. 
Vergleiche sollten daher mit Vorsicht gezogen werden. Passivposten, die 
vergleichbar lange bestehen, sind häufig Verpflichtungen in Bezug auf 
Rentenansprüche. So gehören zu den in der Gesamtrechnung des Staates 
aufgeführten bilanzneutralen Verpflichtungen die staatlichen Verpflichtungen in 
Bezug auf Renten und andere Bezüge der Altersversorgung, deren um die 
Inflationsrate bereinigter Abzinsungssatz bei 1,53 % (Ende 2009 1,63 %) liegt. 
Im Standard 13 des staatlichen Kontenrahmens ist vorgesehen, dass der 
Abzinsungssatz unter Bezugnahme auf den Zinssatz für Staatsanleihen gewählt 
wird. Im vorliegenden Fall wird auf inflationsgekoppelte Staatsanleihen 
abgestellt und zwar aufgrund der Laufzeit der Rentenverpflichtungen auf die an 
den französischen Verbraucherpreisindex gekoppelten Schuldverschreibungen 
des Staates (OATi, Obligations Assimilables du Trésor indexées sur l'inflation) 
mit einer Laufzeit bis 2029. Da der Staat für diesen Betrag weder Rückstellungen 
bilden nach ein Portfolio zweckgebundener Aktiva anlegen muss, wirkt sich im 
Übrigen eine jährliche Änderung des Abzinsungssatzes im Gegensatz zur 
Situation bei AREVA, CEA und EDF nicht auf die finanzielle Lage des Staates 
aus. 

Auch ANDRA wendet für langfristige Rückstellungen einen anderen 
Abzinsungssatz an, wobei der Nominalsatz auf 3,5 % festgesetzt ist, d. h. der 
Realsatz bei 1,47 % liegt. Für diesen im Vergleich zu den anderen Betreibern 
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viel vorsichtiger gewählten Satz gibt es mehrere Gründe: ein sehr langes 
Bestehen des Passivposten (300 Jahre), ein risikoärmeres Portfolio von 
Vermögenswerten zur Abdeckung mit einer geringeren Rendite (3,11 % 
Nominalrendite im jährlichen Durchschnitt über 10 Jahre). Außerdem weist 
die Agentur in ihrem Bericht „article 20“ aus dem Jahr 2010 darauf hin, dass 
„von keiner auf dem Gebiet der Rechnungslegung anerkannten Organisation 
für Verpflichtungen mit jährlichen Auszahlungen, die nicht in Zeiträumen 
hoher Inflation und/oder bei schlechten Performances der Anlagen 
verschoben werden können, Verfahren zur Ermittlung eines vorsichtigen 
Abzinsungssatzes für sehr lange Laufzeiten (300 Jahre) empfohlen werden“, 
was die Wahl eines geringeren Satzes rechtfertige. 

e) Renditeprognosen zum Portfolio der zweckgebundenen Aktiva 

In der Verordnung vom 23. Februar 2007 ist vorgesehen, dass der 
„Abzinsungssatz die nach bestmöglicher Schätzung erwartete Rendite des mit 
einer gewissen Absicherung und ausreichender Liquidität verwalteten 
Deckungsvermögens nicht überschreiten darf.“ 

Das Portfolio des Deckungsvermögens von AREVA setzt sich mit 
Stand 31. Dezember 2010 aus 60 % festverzinslichen Wertpapieren der 
Eurozone und 40 % europäischen Wertpapieren zusammen, wobei das 
Unternehmen bei den festverzinslichen Wertpapieren der Eurozone von einer 
Rendite146 von 3,5 % und bei den europäischen Wertpapieren von einer 
Rendite von 7,5 % ausgeht. Die erwartete Rendite läge also am Ende des 
Jahres 2010 bei 5,10 %, womit sie nur knapp über dem Abzinsungssatz liegt. 
EDF geht davon aus, dass ein Portfolio, das sich zu 50 % aus Wertpapieren 
und zu 50 % aus Schuldverschreibungen zusammensetzt, eine jährliche 
durchschnittliche reale Rendite von 3,9 % erzielen wird, wobei die über ein 
Jahrhundert beobachteten Renditen zugrunde gelegt werden. Werden die 
letzten zwanzig Jahre herangezogen (einschließlich der Finanzkrise von 2007 
bis 2009) geht EDF davon aus, dass sich die Rendite dieses Portfolios auf 
5,6 % belaufen wird und damit deutlich über dem realen Abzinsungssatz von 
3 % liegt. Der große Anteil der Wertpapiere in diesem Portfolio vergrößert 
jedoch die Risiken, die durch die Volatilität dieser Art von Vermögenswerten 
entsteht. 

Die Renditeprognosen für die zweckgebundenen Aktiva stellen also 
eine Extrapolation dar, bei der für die Zukunft von einer gleichbleibenden 
Entwicklung der in der Vergangenheit beobachteten Renditen ausgegangen 
wird. Die gegenwärtige Finanzsituation zeigt wie unsicher diese Prognosen 
sind. 

                                                 
146Bei diesen festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich um Geldvermögen in 
Euro, Staatsanleihen der Eurozone und private Kredite in Euro, sowie Forderungen 
gegenüber EDF und CEA. 
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C - Abhängigkeit der Rückstellungen der Betreiber  
vom Abzinsungssatz  

Die Rechungsprüfer von EDF wiesen das Unternehmen im Bericht 
zum Jahresabschluss 2010 darauf hin, dass eine wesentliche Korrektur der 
Rückstellungen möglich ist: „Ohne die im Vorstehenden beschriebenen 
Ansichten in Frage stellen zu wollen, möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf 
die Bewertung der langfristigen, in Bezug auf die nukleare Stromerzeugung 
gebildeten Rückstellungen lenken. Diese Bewertung hängt von den langfristig 
zugrunde gelegten Annahmen in Bezug auf die Kosten, die Inflationsrate, den 
Abzinsungssatz und von den Fälligkeitsterminen der Auszahlungen ab. Eine 
Änderung bei einigen dieser Parameter könnte zu einer wesentlichen 
Korrektur der Rückstellungen führen.“  Die Betreiber geben in den 
entsprechenden Dokumenten die Abhängigkeit ihre Rückstellungen von 
Schwankungen des Abzinsungssatzes von +/- 0,25 % (EDF) bzw. von +/- 
0,5 % (CEA) an. 

Eine solche Schwankung wirkt sich am stärksten auf Rückstellungen 
aus, deren Fälligkeitstermine in ferner Zukunft liegen. So betrug der 
Bruttowert der Rückstellung für die direkte Endlagerung von MOX- und 
Superphénix-Brennelementen 5,8 Mrd. €, der abgezinste Wert betrug jedoch 
nur 565 Mill. €. EDF geht nämlich davon aus, dass die Lagerung der 
Brennelemente in geologischen Tiefenlagern zwischen 2113 und 2124 
beginnen wird, was erklärt wird, warum die abgezinste Rückstellung nur ein 
Zehntel des Bruttoaufwands beträgt.  

Schwankt der Abzinsungssatz, wenn auch nur im geringen Ausmaß, 
sind die Auswirkungen auf die Abschlüsse der Betreiber und insbesondere 
von EDF enorm. 
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Abhängigkeit der Rückstellungen von Schwankungen des 
Abzinsungssatzes: Auswirkungen in Bezug auf den Rückstellungsbetrag 

im Jahr 2010 bei einem Satz von 5 % 

Abzinsungs-
satz 3 % 3,5 % 4 % 4,25% 4,50 % 4,75 % 5 % 5,25 % 5,5 % 

EDF147 
15 313 10 000* 5 936 4 300* 2 782 1 312 0 -1 206 -2 349 

AREVA 2 000** 1 500** 1 059 761 491 243 0 -217 -420 

CEA 1198 821 507 368 237 115 0- -108 -211 

Schwankung  
(in Mill. €) 

+18 511 +12 321 +7 502 +5 429 +3 510 +1 670 0- -1 531 -2 980 

Quelle: Antworten von EDF, AREVA und CEA an den Cour des Comptes 
*Schätzungen des Cour des Comptes ** Schätzungen von AREVA  

 

Fällt der Satz um 0,5 %, führt dies also zu einem Anstieg der 
abgezinsten Rückstellungen für die Kernenergienutzung von 3,5 Mrd. € bei 
einem Gesamtwert von 38,4 Mrd. €. Ein solches Abfallen des Satzes könnte 
z. B. im Falle eines anhaltend niedrigen Zinssatzes von Staatsanleihen mit 
einer Laufzeit von 30 Jahren eintreten, im Falle niedrigerer erwarteter 
Renditen für das Deckungsvermögen bei einem unsicheren Finanzmarkt oder 
im Falle eines Anstiegs der angenommen Inflation in Bezug auf das Back 
End-Management der Kernenergienutzung.  

III  -  Rückstellungen in der Gewinn- und 
Verlustrechnung 

Die Rückstellungen werden im den Bilanzen der Betreiber auf der 
Passivseite verbucht. Sie ändern sich jedes Jahr entsprechend der Buchungen 
in den Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Betreiber, wobei sie 
sich unterscheiden, je nachdem, ob es sich um Rückstellungen für die 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und von Abfällen oder die 
Rückstellungen für die den Rückbau oder für die Entsorgung der letzten 

                                                 
147Bei den Werten 4,25 %, 4 %, 3,5 % und 3 % berücksichtigen die Schwankungen 
der Rückstellungen von EDF folgende Rückstellungen nicht: (i) Abbau der Zentralen 
der ersten Generation – die Abhängigkeit der Rückstellung für den Abbau der 
Zentralen der ersten Generation beschränkt sich bei einem Sinken des 
Abzinsungssatzes um 0,5 % auf +86,1 Mill. € – (ii) AMI Chinon – Abhängigkeit ist 
nicht wesentlich – (iii) APEC – die Anhängigkeit der der Rückstellung beschränkt 
sich bei einem Sinken des Abzinsungssatzes um 0,5 % auf +2,5 Mill. € – (iv) Abbau 
der Dampferzeuger – die Abhängigkeit der der Rückstellung beschränkt sich bei 
einem Sinken des Abzinsungssatzes um 0,5 % auf +11,9 Mill. €.  
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Brennelemente-Charge handelt. So steigt der Bruttoaufwand der ersteren 
regelmäßig mit der Menge der Brennelemente, die jedes Jahr verbraucht 
werden, an, während die übrigen in Bezug auf den Bruttoaufwand konstant 
bleiben (es sei denn, es kommt zu einer Korrektur der Voranschläge). Bei 
beiden Rückstellungsarten muss jedes Jahr außerdem beachtete werden, dass 
der Zeitpunkt der Auszahlung näher rückt und ihre Beträge entsprechend 
„aufgezinst“ werden müssen.  

A - Rückstellungen von EDF für den bestehenden 
Anlagenpark 

In folgender Tabelle werden der Bruttobetrag und der abgezinste 
Betrag der Rückstellungen, die von EDF am Ende des Jahres 2010 für die 
58 von EDF betriebenen Reaktoren gebildeten wurden, sowie die bei den 
Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung verbuchten Einstellungen 
angegeben. Diese Einstellungen sind Kostenelemente, die zu den anderen 
jährlichen Kosten der Stromerzeugung des nuklearen Anlageparks 
hinzukommen und im Bericht erfasst sind. 

Rückstellungen zum bestehenden nuklearen Anlagenpark von EDF zum 
Stand Ende 2010 und verbuchte Aufwendungen des Jahres 2010 

Rückstellungen in Mill. € 2010 
Bruttokos-

ten 

abgezinste 
Rückstel-

lungen 

jährliche 
Aufwendun-
gen für 2010 

künftige Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und von Abfällen 

37 402 15 360 1 076 

Letzte Brennelemente-Charge   3 791   1 906      91 
Rückbau der Zentralen 18 398   9 227    461 

Gesamt 59 591 26 493 1 628 

Quelle: Rechnungslegung von EDF im Jahr 2010 

1 -  Rückstellungen für künftige Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente und von Abfällen 

Diese Rückstellen repräsentieren auf der Passivseite der Bilanzen den 
abgezinsten Betrag, der zur Abdeckung der Kosten der künftigen Entsorgung 
der abgebrannten Brennelemente und der langfristigen Entsorgung 
radioaktiven Abfalls gedacht ist. 

Die Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten jedes 
Jahr zwei Posten: 

� den abgezinsten Betrag, der dazu gedacht ist, die Kosten für die 
Entsorgung der abgebrannten Brennelemente und die Wideraufarbeitung 
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der während des Betrieb im laufenden Jahr anfallenden Abfälle (336 
Mill. € im Jahr 2010 bei EDF) abzudecken. Durch diese Einstellung des 
laufenden Jahres wird die auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte 
Rückstellung erhöht.  

� eine finanzielle Aufwendung für die „Aufzinsung“: Diese Aufwendung 
soll jedes Jahr schrittweise den Bestand der auf der Passivseite der 
Bilanz angesetzten Rückstellungen für die Wiederaufarbeitung der 
Abfälle des abgelaufenen Jahres erhöhen, bis der Zeitpunkt wird erreicht 
wird, an dem die Aufwendungen für die Wiederaufarbeitung anfallen 
(740 Mill. € im Jahr 2010 bei EDF). 

Der Cour des Comptes hält es für angemessen, die zwei Beträge 
(336 Mill. € und 740 Mill. €) zu den jährlichen Kosten der nuklearen 
Stromerzeugung zu zählen.148  

2 -  Rückstellung für künftige Entsorgung der letzten 
Brennelemente-Charge 

Diese Rückstellung repräsentiert auf der Passivseite der Bilanz den 
abgezinsten Betrag, der zur Abdeckung der Kosten der Wiederaufarbeitung 
der letzten Brennelemente-Charge gedacht ist. Im Gegensatz zu den 
Rückstellungen für die Wiederaufarbeitung von Abfällen wird der 
ursprüngliche Posten nicht als Aufwendung in der Gewinn- und 
Verlustrechnung verbucht, sondern als ein dazu gehöriger Vermögenswert in 
der Bilanz aktiviert. 

In jedem Jahr enthalten die Aufwendungen der Gewinn- und 
Verlustrechnung bezüglich der Rückstellung für die Wiederaufarbeitung der 
letzten Brennelemente-Charge zwei Posten: 

� den Abschreibungsbetrag des dazu gehörigen Vermögenswerts (0,2 Mill. 
€ im Jahr 2010 in den Rechnungsbüchern von EDF, dieser dazu 
gehörigere Vermögenswert ist zum heutigen Stand fast vollständig 
abgeschrieben);  

� der Betrag der Aufwendung für die Aufzinsung, durch den gemäß dem 
im Vorangegangenen beschriebenen Prozess die auf der Passivseite 
verbuchten Rückstellungen (91 Mill. € im Jahr 2010) erhöht werden. 

                                                 
148S. Kapitel VIII „Gesamtzusammenfassung“ zu den verschieden Vorgehensweisen 
der „Champsaur-Kommission“ und von EDF bei der Berechnung coût courant 
économique (CCE, Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz), bei denen nur die 
erste aufgeführte Aufwendung (336 Mill. €) als Kosten „für den Erwerb von 
Brennelementen und Energie“ ohne die Aufwendung für die Aufzinsung 
berücksichtigt wird.  
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Der Cour des Comptes hält es für angemessen, diese Aufwendungen 
in die Bemessung der jährlichen Kosten, die bei der nuklearen 
Stromerzeugung (d. h. 91 Mill. € im Jahr 2010) anfallen, einzubeziehen.149 

3 -  Die Rückstellung für den Rückbau der bestehenden Zentralen 

Diese Rückstellungen repräsentiert auf der Passivseite der Bilanz den 
abgezinsten Betrag, der zur Abdeckung der Kosten des Rückbaus der 
bestehenden Zentralen gedacht ist. Wie bei der letzten Brennelemente-
Charge wurde der ursprüngliche Posten nicht als Aufwendung in der 
Gewinn- und Verlustrechnung verbucht, sondern direkt als ein dazu 
gehöriger Vermögenswert in der Bilanz aktiviert. Die Aufwendungen der 
Gewinn- und Verlustrechnung enthalten jedes Jahr zwei Posten: 

� den Betrag für die über 40 Jahre durchzuführende Abschreibung des 
dazu gehörigen Vermögenswertes (d. h. ein Einstellung von 22 Mill. € 
im Jahr 2010 in den Konten von EDF);  

� die finanzielle Aufwendung für die Aufzinsung, die die auf der 
Passivseite in der Bilanz gebildeten Rückstellung in derselben Weise 
erhöht, wie die Aufwendungen für die Rückstellungen zur 
Wiederaufarbeitung der Abfälle (439 Mill. € im Jahr 2010). 

Der Cour des Comptes hält es für angemessen, die gesamten 
Aufwendungen, die 2010 für den Rückbau verbucht wurden, in die jährlichen 
Kosten der nuklearen Stromerzeugung, d. h. 462 Mill. € (22 Mill. €+439 Mill 
€) einzubeziehen.150 

B - Rückstellungen der anderer Unternehmen der 
Kernenergieindustrie 

Auch AREVA setzt in den Bilanzen nach dem gleichen Verfahren wie 
EDF Rückstellungen an. Diese Kosten werden als von AREVA in Rechnung 
gestellte Leistungen in die Betriebsaufwendungen von EDF übertragen, da 
davon ausgegangen wird, dass durch die Rechnung mindestens 
(ausgenommen möglicher Margen des Brennelemente-Lieferanten) die dem 
Lieferanten anfallenden Kosten abgedeckt werden. Um eine doppelte 
Buchung derselben Kosten zu vermeiden, sollten bei der Berechnung der 
Kosten der nuklearen Stromerzeugung die bei AREVA aufgeführten 
Aufwendungen nicht zu den Aufwendungen von EDF hinzugezählt werden. 

                                                 
149 Im Gegensatz zu den Verfahren der Champsaur-Kommission und der Berechnung 
der CCE durch EDF: s. Kapitel VIII  
150S. die verschiedenen von der Champsaur-Kommission und von EDF zur 
Berechnung der CCE verwendeten Methoden in Kapitel VIII. 
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Von CEA und ANDRA wurden ebenfalls Rückstellungen in Bezug 
auf die Kernenergienutzung gebildet. Allerdings wird ein 
Rechnungslegungsverfahren verwendet, bei dem im Wesentlichen jährlich 
Einstellungen in die Rückstellungen erfolgen, die also eine 
Betriebsaufwendung darstellen, ohne dass zuvor ein dazu gehöriger 
Vermögenswert angesetzt wird. Damit werden die für diese Betreiber als 
Anstalten öffentlichen Rechts geltenden Rechnungslegungsvorschriften 
angewandt.  

 

__ ZUSAMMENFASSUNG – RÜCKSTELLUNGEN UND ABZINSUNG__  

  

Die künftigen Aufwendungen für den Rückbau, die Entsorgung der 
abgebrannten Brennelemente und die langfristige Entsorgung der Abfälle 
(79,3 Mrd. € im Jahr 2010) wurden in den Abschlüssen von EDF, AREVA 
und CEA als Rückstellungen mit einem Betrag von 38,4 Mrd. €2010 und einem 
darauf anzuwendenden Abzinsungssatz von 5 % angesetzt.  

Für diesen Satz gilt gemäß geltender Vorschrift ein Höchstwert, der 
sinken könnte, falls der Zinssatz von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 
30 Jahren auf dem Niveau verbleibt das 2010 und 2011 beobachtet werden 
konnte. 

Der von den französischen Betreibern verwendete Satz (Nominalsatz 
5 %, Realsatz 2,94 %) befindet sich im Vergleich zu dem in anderen Ländern 
der Europäischen Union angewandten Satz im Mittelfeld. Einige Länder 
wenden einen deutlich niedrigeren Satz an, z. B. Spanien (1,5 %). In einigen 
Ländern werden verschiedene Sätze je nach Fristigkeit der Rückstellungen 
verwendet, z. B im Vereinigten Königreich 2,2 % und 3 % und in Schweden 
3,25 % und 2,5 %.  

Der Abzinsungssatz der französischen Betreiber basiert auf starken 
Annahmen:  

- eine langfristige jährliche Inflation von 2 % in Bezug auf die 
Rückstellungen für das Back End-Management der Kernenergienutzung, 
wobei jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, dass sich die Kosten 
für den Rückbau, die Entsorgung der abgebrannten Brennelemente bzw. die 
Entsorgung der Abfälle in derselben Weise entwickeln werden wie die 
Verbraucherpreise – eine Kostensteigerung bei Hochbauarbeiten von über 
2 % würde automatisch zu einem Sinken des Realsatzes führen und damit den 
Wert der abgezinsten Rückstellungen erhöhen; 

- eine reale Rendite des Portfolios der zweckgebundenen Aktiva von 
über 3 %, wobei zur Erreichung dieser Rendite bisherige Performances auf 
dem Schuldverschreibungsmarkt und dem Aktienmarkt wiederholt werden 
müssen. 
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Die Abhängigkeit der Rückstellungen vom Abzinsungssatz ist 
bedeutend, insbesondere weil Aufwendungen z. B. für die langfristige 
Entsorgung der radioaktiven Abfälle sehr langfristige Fälligkeiten aufweisen. 
Beispielsweise würde es ein Sinken des Abzinsungssatzes um einen Punkt 
notwendig machen, die abgezinsten Rückstellungen der drei Betreiber um 
7,5 Mrd. €, davon 6 Mrd. € bei EDF, zu erhöhen. 
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Kapitel V  

Die zweckgebundenen Aktiva 

I  -  Der gesetzliche und verordnungsrechtliche 
Rahmen 

A - Aktiva zur Deckung eines Teils der zukünftigen 
Aufwendungen des Kernenergiesektors 

Die Stromerzeugung aus Kernenergie ist durch die außerordentliche 
Länge des Geschäftszyklus gekennzeichnet, der vom Bau eines Kraftwerks 
bis zu seinem Rückbau und zur abschließenden Einlagerung der angefallenen 
Abfälle (Kernbrennstoffe, Abfälle, die beim Rückbau anfallen) 70, ja sogar 
80 Jahre betragen kann. Darüber hinaus ist ein Großteil der Aufwendungen, 
deren Höhe einer großen Unsicherheit unterliegt, im Back End des Zyklus 
angesiedelt und bedarf der Mobilisierung erheblicher finanzieller Mittel. 
Diese Finanzmittel müssen in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, 
um die Back End-Maßnahmen ohne Zeitverzögerung zufriedenstellend sicher 
und auf industrieller Ebene erfolgreich durchführen zu können. 

Die Betreiber kerntechnischer Anlagen hatten bereits vor 2006 
begonnen, Rückstellungen zur Deckung zukünftiger Aufwendungen zu 
bilden. Allerdings hatten diese Maßnahmen einen relativ informellen 
Charakter und waren im Hinblick auf die zukünftigen Kosten der 
Kernenergie unzureichend151. 

                                                 
151 Cour des Comptes, 2005, Öffentlicher Sonderbericht über den Rückbau 
kerntechnischer Anlagen und die Entsorgung radioaktiver Abfälle 
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Mit dem Gesetz vom 28. Juni 2006 über die nachhaltige Entsorgung 
radioaktiver Materialien und Abfälle wurden für alle Betreiber 
kerntechnischer Anlagen die Bedingungen festgelegt, unter denen 
Finanzmittel zur Bildung von Rückstellungen zusammenzutragen und zu 
verwalten sind. Insbesondere Art. 20 verlangt von Betreibern kerntechnischer 
Anlagen, Rückstellungen für zukünftige Aufwendungen der Kernenergie zu 
bilden, und „um diese Rückstellungen zu decken, ihnen die notwendigen 
Aktiva gesondert” zuzuweisen. Die Modalitäten für die Umsetzung des 
Gesetzes von 2006 wurden mit Dekret Nr. 2007-243 vom 23. Februar 2007 
über die Besicherung der Finanzierung der mit der Stromerzeugung aus 
Kernenergie verbundenen Aufwendungen präzisiert. 

Rückstellungen, die durch zweckgebundene Aktiva zu decken sind 
Stichtag 31. Dezember 2010  

Rückstellungen in 
M io. €2010 

EDF AREVA CEA ANDRA Insgesamt 

Rückbau 11.030,9 3.421,4 2.944,0  17.396,3 

Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente 

8 :850,9  303,1  9.154,0 

Verwertung und 
Konditionierung alter 
Abfälle 

 1.209,2 446,7  1.655,9 

Langfristige Entsorgung 
von Abfallgebinden 

6.408,7 573,3 717,0 29,1 7.728,1 

Aufwendungen nach 
Schließung der Lager 

100,1 40,9 14,8 12,2 168,0 

Letzte Brennelemente-
Chargen 

1.905,9    1.905,9 

Sonstige Rückstellungen  359,5 27,7  387,2 

Insgesamt global 28.296,5 5.604,3 4.453,3 41,3 38.395,4 

davon Rückstellungen, die 
durch zweckgebundene 
Aktiva zu besichern sind 

17.910,0* 5.456,0** 4.453*** 41,3 27.860,3  

Quelle: Cour des Comptes, jährliche Finanzberichte der Betreiber und 
Berichte über die langfristigen Aufwendungen für Kernenergie und deren 
Finanzierung 
*ohne Rückstellungen für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente (ist 
Bestandteil des Geschäftszyklus) und eines Teils der Rückstellungen für die 
letzte Brennelemente-Charge 
** inkl. 214 Mio. € Rückstellungen, die von Dritten aufzubringen sind 
** inkl. 158,8 Mio. € Rückstellungen außerhalb des Geltungsbereichs des 
Gesetzes vom 28. Juni 2006 
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Durch diese zweckgebundenen Finanzaktiva sind also Rückstellungen 
zu decken, die nicht mit dem Geschäftszyklus verbunden sind und den 
Rückbau, die Entsorgung abgebrannter, nicht recyclingfähiger 
Kernbrennstoffe in den derzeitigen Anlagen und die langfristige Entsorgung 
radioaktiver Abfälle betreffen. Die Rückstellungen, die sich auf den 
laufenden Betrieb beziehen, d. h. die Rückstellungen für den 
Geschäftszyklus, sind nicht durch zweckgebundene Aktiva zu besichern. 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Rückstellungen für die 
Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente, die im Laufe der 
Entstehung dieser abgebrannten Brennelemente in die Aufwendungen 
übergehen und zu den Betriebskosten gehören. 

B - Die Besonderheiten des französischen Systems zur 
Besicherung zukünftiger Aufwendungen im 

Zusammenhang mit der Stromerzeugung aus 
Kernenergie 

1 -  Zweckgebundene Aktiva in den Bilanzen der Betreiber 

Das vom Gesetzgeber vorgesehene Finanzierungssystem beruht auf 
dem Prinzip der vollständigen Besicherung der durch Rückstellungen 
gesicherten Aufwendungen (ohne Geschäftszyklus) durch zweckgebundene 
Aktiva. Diese werden also nicht einfach als Passiva in die Bilanz eingestellt. 

Zur Erreichung dieses Ziels hatte der Gesetzgeber eine Frist von 5 
Jahren festgelegt, also bis Juni 2011. 2010 wurde diese Frist bis Juni 2016 
verlängert. 

Darüber hinaus wurde 2006 entschieden, diese Aktiva in der Bilanz 
jedes betroffenen Unternehmens zu belassen und keine externe 
Finanzierungsstruktur außerhalb der Buchführung der Betreiber zu schaffen, 
die Finanzmanagementprofis hätte überantwortet werden können, wie auf 
verschiedene Weise in einigen Ländern geschehen.  

Für diese Finanzreserven gelten bestimmte Bedingungen: Sie müssen 
eindeutig identifizierbar sein und vom Rest der Finanzaktiva der Betreiber 
getrennt. Sie unterliegen speziellen Quartals-Berichterstattungspflichten 
gegenüber den Verwaltungsbehörden. Diese Finanzreserven werden als 
„zweckgebundene Aktiva” bzw. „Deckungsvermögen” bezeichnet. 
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2 -  Zweckgebundene Aktiva in Form von 
Finanzinvestitionsportfolios 

Art. 20 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 legt fest, dass diese Aktiva 
einen „Sicherheits- und Liquiditätsgrad aufweisen müssen, der ausreichend 
ist, um ihren Bestimmungszweck erfüllen zu können”. In der Begründung 
zum Gesetzentwurf ist dazu ausgeführt, dass „die zweckgebundenen Aktiva, 
um die Lasten zu begrenzen, die von den zukünftigen Generationen zu tragen 
sind, und um diese zu verhindern, einen ausreichenden Sicherheits-, 
Diversifizierungs- und Liquiditätsgrad aufweisen müssen. (…) Darüber 
hinaus ist sicherzustellen, dass die Betreiber ein Aktiva-Passiva-Management 
betreiben, das die Risiken eines unausgewogenen Aktiva-Passiva-Flusses 
begrenzt (…)”. 

Diese Anforderung wurde mit der Durchführungsverordnung vom 23. 
Februar 2007 durch Festlegung einer – beschränkenden – Liste der Arten von 
Aktiva konkretisiert, die diese Bedingungen erfüllen und damit als 
Deckungsvermögen zulässig sind: Staatsanleihen, Aktien von Firmen, die 
ihren Firmensitz in einem Land der Europäischen Union oder der OECD 
haben, dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen, OGAW-Anteile und 
Investmentfonds-Anteile, Geldanlagen. 

Die Diversifizierung wird durch Höchstgrenzen für jeden Aktivatyp 
gewährleistet. Diese Höchstgrenzen, ausgedrückt in Prozent des gesamten 
Deckungsvermögens, sind gesetzlich festgelegt. Dadurch dürfen die von ein 
und derselben Firma oder Gruppe ausgegebenen Wertpapiere nicht mehr als 
5 % des Veräußerungswerts des Deckungsvermögens betragen bzw. der 
Veräußerungswert eines Anlagevermögens, das als Deckungsvermögen 
gehalten wird, darf 2 % des Veräußerungswerts des Deckungsvermögens 
nicht überschreiten. Diese Grenzen ähneln denen, die das 
Versicherungsgesetz Lebensversicherern für ihre Investments vorschreibt. 

Einige Wertpapiere wurden 2007 als Deckungsvermögen explizit 
ausgeschlossen. Das betrifft beispielsweise „Wertpapiere, die vom Betreiber 
oder von einem Unternehmen ausgegeben wurden, das zu derselben Gruppe 
gehört wie der Betreiber”. Mit anderen Worten: Wertpapiere, die Anteile am 
Kapital oder an den Verbindlichkeiten von Töchtern eines Betreibers einer 
kerntechnischen Anlage sind, gelten nicht als Deckungsvermögen152. Diese 
Papiere erfüllen nicht die Bedingung der Diversifizierung, weil sie an der 
Aktivität derselben Gruppe beteiligt sind, die von den zukünftigen 
Aufwendungen betroffen ist. In Abweichung von dieser Regel dürfen 
Betreiber, die diese Vermögensart bereits vor dem 31. Dezember 2005 
verwendet hatten, diese vorbehaltlich einer speziellen Genehmigung der 

                                                 
152 Vor demselben Hintergrund darf ein Betreiber sein eigenes Anlagevermögen nicht 
als zweckgebundene Aktiva „mitzählen”.  
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Verwaltungsbehörde und innerhalb einer Grenze, die von dieser festgelegt 
wird, behalten. 

Schließlich dürfen diese Reserveaktiva weder abgetreten noch 
verliehen werden. Rechte an diesen Aktiva besitzt nur der Staat, und nur, um 
die Pflichten zum Rückbau und zur Abfallentsorgung durchzusetzen153. 

3 -  Finanzanlagen, die eine ausreichende Rentabilität aufweisen 
müssen 

Das Ziel der Übertragung dieser Finanzaktiva in die Rücklagen 
besteht darin sicherzustellen, dass die Betreiber über ausreichende finanzielle 
Mittel verfügen, um ihre zukünftigen Aufwendungen bewältigen zu können, 
wenn sie wirklich zahlen müssen. Diese Finanzanlagen müssen demzufolge 
gewinnbringend und zwischen dem Datum ihrer Bildung und ihrer 
Auszahlung ausreichend rentabel sein (Aktien müssen Dividenden abwerfen 
und Wertsteigerungen erwarten lassen, Anleihen und Geldanlagen müssen 
Zinserträge bringen), damit zum gegebenen Zeitpunkt die zu übernehmenden 
Kosten und die gebildeten Aktiva gleichauf liegen. 

Da die zweckgebundenen Aktiva den Rückstellungen entsprechen 
müssen, ist der Wert des (Aktiva-)Portfolios bei einer Erhöhung dem 
Abzinsungssatz gegegenüberzustellen, der angewendet wird, um die 
Aufwendungen in der Zukunft auf den Gegenwartswert zu bringen. Damit 
die Logik der „gewinnbringenden Anlage” funktioniert, muss die festgestellte 
Rentabilität dauerhaft dem Abzinsungssatz entsprechen oder darüber liegen. 
Die Anlagen der im Hinblick auf ihr Volumen größten Betreiber – das sind 
EDF, AREVA und das CEA –, die bei ihren zukünftigen Aufwendungen von 
einem Abzinsungssatz von 5 % ausgehen, müssen eine jährliche Rentabilität 
von mindestens gleich 5 % aufweisen. Ist das Gegenteil der Fall, muss das 
Portfolio aufgestockt werden, um die Ausgewogenheit zwischen Aktiva und 
Rückstellungen zu bewahren. 

Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass das Dekret von 
23. Februar 2007 bestimmt, dass „der Abzinsungssatz, um seinen Zweck zu 
erfüllen, die mit hoher Sicherheit vorbestimmte Rentabilität des 
Deckungsvermögens, das mit ausreichender Sicherheit und Liquidität zu 
verwalten ist, nicht übersteigen darf”.  

                                                 
153 Diese Aktiva dürfen auch nicht beschlagnahmt werden, selbst dann nicht, wenn ein 
Betreiber in Konkurs geht. 
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II  -  Verschiedene, sich wandelnde Arten der 
Durchführung  

A - Das Management der zweckgebundenen Aktiva von 
EDF 

1 -  Eine starke Aufstockung des Portfolios 

Im Planvertrag zwischen dem Staat und EDF ist vorgesehen, die zur 
Deckung der langfristigen, mit der Kernenergie verbundenen 
Verpflichtungen seit 1997 zweckgebundenen Aktiva auszuweisen. Ihre 
Summe belief sich im Jahr 2000 auf 1,2 Mrd. €. Inzwischen beläuft sich das 
Finanzanlagen-Portfolio auf 13,5 Mrd. € (Veräußerungswert, ohne RTE) per 
31. Dezember 2010. Es wird alljährlich durch Mittelzuführungen aus freien 
Mitteln des Unternehmens aufgestockt, die aus dem Geschäftsbetrieb 
resultieren, nach Abzug der Investitionsmittel. 

 

Mittelzuführungen in das Portfolio zweckgebundener Aktiva von EDF 
(ohne Wertpapiere von EDF-Tochterunternehmen) 

In Mio. € (nominal) 2007 2008 2009 2010 
Jährliche Mittelzuführung 2.397 1.785 1.902 1.343 

Quelle: EDF 

Im Geschäftsjahr 2010 belief sich die Mittelzuführung in das Portfolio 
der zweckgebundenen Aktiva von EDF auf 1,3 Mrd. €. Dieser im Verhältnis 
zu den Vorjahren geringere Betrag wird durch Berücksichtigung der Hälfte 
der Wertpapiere von Réseau de transport d’électricité (RTE), Tochter von 
EDF, als zweckgebundene Aktiva komplettiert. 2007, dem Jahr der höchsten 
Zuführungen, beliefen sich die in diesem Rahmen investierten Summen auf 
ca. 200 Mio. € pro Monat. 

Im Vierjahreszeitraum von 2007 bis 2010 betrug die festgestellte 
durchschnittliche jährliche Performance 1,90 %154. Für einen längeren 
Zeitraum von 2003 bis 2010 betrug diese festgestellte durchschnittliche 
jährliche Performance 5,76 %155. Diese Ergebnisse sind notwendigerweise 

                                                 
154 Ausgangspunkt ist eine Summe von 100, die am 1. Januar 2007 investiert wurde 
und sich gemäß den jährlichen Performancesätzen, die für 2007, 2008, 2009 und 2010 
festgestellt wurden, entwickelt. Die Summe, die man per 31, Dezember 2010 erhält, 
erlaubt die Berechnung des durchschnittlichen jährlichen Ertrags. 
155Quelle: Berichte über die langfristigen Aufwendungen für kerntechnische Anlagen 
der Betreiber und Referenzdokumente; Berechnung des Cour des Comptes 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



DIE ZWECKGEBUNDENEN AKTIVA 191 

sehr variabel und hängen von dem Zeitpunkt ab, der für den Beginn der 
Berechnung herangezogen wurde, und von den entsprechenden 
Börsenkursen. 

 

Jährliche Performance des Portfolios zweckgebundener Aktiva von 
EDF, inkl. wiederinvestierter Gewinnanteile und Dividenden (ohne 

Wertpapiere von EDF-Tochterunternehmen) 

In Mio. € 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung auf der Basis 100 
per 1. Januar 2007 

103 87,6 99,1 107,8 

Festgestellte Performance + 3 % -14,92 % 13,08 % 8,79 % 

Quelle: Berichte über die langfristigen Aufwendungen für kerntechnische 
Anlagen der Betreiber und Berechnung des Cour des Comptes 

2 -  Die angestrebte Zusammensetzung des Portfolios 

Die Organisation der Governance zu diesem Punkt wurde nach dem 
Gesetz vom 28. Juni 2006 überarbeitet. Vor allem wurden von EDF spezielle 
Governanceorgane zur Beobachtung dieses Aktivaportfolios geschaffen. 
Dazu gehören mehrere Ausschüsse des Verwaltungsrats, so das Comité de 
suivi des engagements nucléaires (CSEN, Ausschuss zur Überwachung der 
Engagements im Zusammenhang mit Kernenergie), das sich aus Mitgliedern 
des Verwaltungsrats und Vertretern des Unternehmens zusammensetzt und 
dreimal jährlich tagt, und der Auditausschuss, der sich zu diesem Thema 
äußern kann. Darüber hinaus hat ein Comité d’expertise financière des 
engagements nucléaires (CEFEN, Ausschuss zur Begutachtung der 
Rückstellungen für Verpflichtungen, die mit Kernenergie verbunden sind), 
das sich aus vom Unternehmen unabhängigen Persönlichkeiten 
zusammensetzt (Finanzmarkspezialisten), die Aufgabe, das Unternehmen und 
seine Organe zu Fragen der Auswahl der Investments und der Verbindung 
zwischen den vorhandenen Aktiva und den zu finanzierenden Passiva zu 
beraten. 

Vor diesem Hintergrund hat EDF eine „strategische Aufteilung” 
seines Portfolios festgelegt, d. h. eine Aufteilung der Investitionen zwischen 
Aktien, Obligationen und anderen (monetären) Finanzprodukten oder 
(Anlagevermögen-)Anlagen, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, d. h. 
mit der die Passiva des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt 
gedeckt werden, und die normalerweise erlauben müsste, in Verbindung mit 
dem entsprechenden Abzinsungssatz die erwartete Performancehöhe von 5 % 
(2,94 % real) zu erreichen. Die festgelegte strategische Referenzaufteilung 
besteht darin, einen Anteil, der 46 % bis 58 % der Gesamtsumme umfasst, in 
Obligationen oder Zinsprodukte zu investieren, und 42 % bis 54 % in Aktien. 
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Diese Festlegung basierte auf der Rentabilität der Aktien- und 
Anleihenmärkte im 20. Jahrhundert. 

Reale Performance der Finanzaktiva im Jahresmittel 

Geldanlagen 10jährige Anleihen Aktien  
 1900-2006 1971-2006 1900-2006 1971-2006 1900-2006 1971-2006 

Australien 0,6 % 2,5 % 1,3 % 2,8 % 7,8 % 6,3 % 

Kanada 1,6 % 2,7 % 2,0 % 4,5 % 6,3 % 5,8 % 

Dänemark 2,3 % 3,5 % 3,0 % 7,0 % 5,4 % 9,0 % 

Frankreich -2,9 % 1,2 % -0,3 % 6,6 % 3,7 % 7,8 % 

Italien -3,8 % -0,3 % -1,8 % 2,8 % 2,6 % 3,0 % 

Japan -2,0 % 0,4 % -1,3 % 3,9 % 4,5 % 5,0 % 

Niederlande 0,7 % 1,8 % 1,3 % 3,9 % 5,4 % 8,5 % 

Großbritannien 1,0 % 1,9 % 1,3 % 3,9 % 5,6 % 7,1 % 

Schweden 1,9 % 2,4 % 2,4 % 4,2 % 7,9 % 11,0 % 

Schweiz 0,8 % 0,4 % 2,1 % 2,8 % 5,3 % 6,1 % 

USA 1,0 % 1,3 % 1,9 % 4,0 % 6,6 % 6,6 % 
Quellen: Morningstar et Dimson, Marsh and Staunton, (2002); C.Gollier (2011) 

3 -  Die Folgen der Finanzkrise 

Diese strategische Referenzaufteilung der Aktiva zwischen Aktien 
und Anleihen156 konnte jedoch seit 2008 vor dem Hintergrund der 
Finanzmarktkrise (Konkurs der Bank Lehman Brothers im September, 
Absturz der Aktienmärkte) nicht konsequent durchgehalten werden: So 
repräsentierten die Aktien, deren Anteil mindestens 42 % der Gesamtsumme 
widerspiegeln müsste, Ende 2008 nur noch 33 %. 

Im April 2009, nach mehrmonatiger Unterbrechung der Zuführungen 
in die zweckgebundenen Fonds157, wurde der Beschluss gefasst158, diese 
Zuführungen in Höhe von 2.783 Mio. € fortzusetzen und durch eine 
zusätzliche Zuführung von 5,2 Mrd. € Mitte 2011 zu ergänzen, um die vom 
Gesetzgeber verlange Parität zwischen dem Wert der zweckgebundenen 
Aktiva und der Rückstellungen einzuhalten, die für Juni 2011 vorgesehen 
war. Diese zusätzliche Zuführung stand mit den mehrmonatigen 

                                                 
156 Diese vom Verwaltungsrat im Juli 2008 bestätigte Aufteilung ist regelmäßig alle 
drei Jahre zu überprüfen, sofern keine besonderen Umstände vorliegen.  
157 Von Oktober 2008 bis 2009 hatte EDF alle Zuführungen in dieses Portfolio 
eingestellt, da die kontinuierliche Talfahrt der Aktienkurse nahezu sofort nach dem 
Erwerb der Wertpapiere zu Verlusten geführt hätte. 
158 Bericht des CSEN vom 9. April 2009 
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Zuführungsunterbrechungen und den Auswirkungen der Krise im 
Zusammenhang. Der potentielle Wertverlust dieses Portfolios im Jahr 2008 
wird auf 1,5 Mrd. € geschätzt. 

Faktisch wurde dieses Szenario nicht bis zum Ende fortgesetzt, da mit 
dem Einverständnis der Aufsichtbehörde und des Gesetzgebers beschlossen 
wurde, den Termin von Juni 2011 auf 2016 zu verschieben. Das Gesetz über 
Neuorganisation des Strommarkts (NOME, Nouvelle organisation du marché 
de l’électricité) vom 7. Dezember 2010 gewährte den Betreibern für die 
vollständige Deckung der Passiva durch Aktiva eine Fristverlängerung von 5 
Jahren mit neuem Stichtag Juni 2016 (wobei dieser Aufschub eigentlich nur 
EDF nützte). 

Bis zu diesem Stichtag 29. Juni 2016 muss die durchschnittliche 
jährliche Zuführung zu den zweckgebundenen Aktiva positiv sein oder null 
betragen, wobei die für die laufenden Rückbaumaßnahmen vorgenommenen 
Auszahlungen und die Zuführungen für neue Aufwendungen, die von den 
zweckgebundenen Fonds zu decken sind, abzuziehen sind. 

Darüber hinaus wurde das EDF-Portfolio im Rahmen der 
aufeinanderfolgenden Finanzkrisen von weiteren Entwicklungen betroffen. 
So wurde von CSEN und CFEN zwecks Diversifizierung des Finanzrisikos 
das Halten von in Devisen ausgewiesenen Aktiva als vollwertige Aktiva 
genehmigt, obwohl ihr Anteil vom Dekret von 2007 auf 20 % beschränkt 
worden war. 

4 -  Die Verwendung von RTE-Wertpapieren als zweckgebundene 
Aktiva 

2011 wies EDF als 100%iger Aktionär seiner Tochter RTE die Hälfte 
der Wertpapiere dieser Firma in Höhe von 2,3 Mrd. € seinem Portfolio 
zweckgebundener Aktiva zu, was dem Nettobuchwert dieser Wertpapiere 
entspricht. Allerdings hatte der Gesetzgeber bis 2010 die Möglichkeit, 
Wertpapiere einer Tochter eines Betreibers einer kerntechnischen Anlage als 
zweckgebundene Aktiva zu betrachten, ausdrücklich ausgeschlossen. 

Also wurde am 29. Dezember 2010 ein Dekret erlassen, um einige 
Bestimmungen des Dekrets vom 23. Februar 2007 zu modifizieren. Dieses 
Dekret, das speziell dem Zweck diente, diese Aktiva als zweckgebundene 
Aktiva zu genehmigen, führt für Anteile der „Firma lt. Art. 7 des Gesetzes 
Nr. 2004-803 vom 9. August 2004”, also RTE, eine Ausnahme in Art. 4-III 
ein, die gelten sollte, sofern die allernächsten zukünftigen Aufwendungen 
(Auszahlung in den nächsten fünf Jahren) bereits durch Finanzaktiva vom 
Typ Aktien und Obligationen gedeckt sind. 

Die Zulässigkeit dieser Aktiva war Gegenstand einer Genehmigung 
der Verwaltungsbehörde (DGEC), wie auch die Überschreitung der Grenze 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



194 COUR DES COMPTES 

von 2 % des Kapitals desselben Unternehmens, was durch diese Ausnahme 
für die Anteile von RTE159 zutraf. 

Lt. EDF und den Aufsichtsbehörden dieses Unternehmens hat die 
Zuweisung von RTE-Wertpapieren, die langfristig regelmäßig und 
vorhersehbar Erträge abwerfen, positive Auswirkungen auf die „Reduzierung 
der Volatilität” des Portfolios.  

Dem gegenüber ist die Verwendung von RTE-Wertpapieren zur 
Ausstattung der zweckgebundenen Fonds Diskussionsgegenstand hinsichtlich 
Diversifizierung und Liquidität. 

Auf der einen Seite hatte das Dekret von 2007 Aktiva von Töchtern 
ausdrücklich ausgeschlossen, da diese direkter Teil der Geschäftstätigkeit der 
Gruppe sind, was kein Garant für eine Risikodiversifizierung ist. Auf der 
anderen Seite ist es auch wahr, dass RTE aufgrund seiner Merkmale und 
seiner Unabhängigkeit gegenüber der Mutterfirma im Rahmen europäischer 
Richtlinien eine Tochter mit einem ganz besonderen Status ist.  

Auf der anderen Seite ist die Liquidität der Aktien von RTE, dessen 
Geschäftstätigkeit vollkommen reguliert ist, sehr fragwürdig. Damit wird 
angedeutet, dass es EDF nicht ausschließt, das Stromnetz zur Finanzierung 
des Rückbaus seiner kerntechnischen Anlagen zu verkaufen. Nun kann aber 
der Käufer verfassungsrechtlich160 nur eine jursitische Person des öffentlichen 
Rechts bzw. sogar der Staat selbst sein, was darauf hinauslaufen würde, dass 
diese Aktiva vom Staat garantiert werden, auch wenn sich der Staat im 
Gegenzug im Besitz nachhaltiger Aktiva befinden würde. Haushaltsmäßig 
hätte diese „Über-Übernahme” von RTE spürbare Auswirkungen.  

EDF präzisierte gegenüber dem Cour des Comptes zu diesem Punkt, 
dass „die Zuweisung [von RTE-Wertpapieren] nicht bedeutet, dass EDF 
nicht ausschließt, die Stromnetze zu verkaufen, was zum derzeitigen Stand 
der Gesetzgebung nicht möglich ist. Sie bedeutet, dass die von RTE gezahlten 
Dividenden dem Portfolio der zweckgebundenen Aktiva in Höhe des Anteils 
der zugewiesenen Wertpapiere zufließen. Diese Dividendenzufluss entspricht 
der wirtschaftlichen Absicht dieser Zuweisung”. Allerdings muss die Summe 
des Wertes der zweckgebundenen Aktiva und der Erträge ihrer Anlagen lt 
Gesetz global den Rückstellungen entsprechen, wobei EDF durch die 
Berücksichtigung des Werts der Wertpapiere von RTE nicht in andere Aktiva 
investieren muss.  
                                                 
159 Mit dem Dekret wurden weitere Änderungen eingeführt, vor allem die 
Möglichkeit, Forderungen gegenüber Mitgliedsstaaten der Europäischen Union als 
zweckgebundene Aktiva zu werten. 
160 s. Präambel der Verfassung (Abs. 9): „Jedes Gut, jedes Unternehmen, dessen 
Betrieb den Charakter einer staatlichen öffentlichen Dienstleistung hat oder annimmt 
oder eines faktischen Monopols, muss Eigentum der Gemeinschaft werden.” In 
anderen Ländern, vor allem in Großbritannien, sind die Verhältnisse anders. 
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5 -  Die Verwaltungskosten des Portfolios zweckgebundener Aktiva 

Die Summe aus Aufbewahrungskosten, reporting und Depotgebühren 
für die Wertpapiere (diese Aufgabe wird von BNP-Paribas erfüllt) sowie der 
Honorare und Verwaltungsgebühren, die an die Verwaltungsgesellschaften 
zu zahlen sind, bilden die Verwaltungskosten. Sie werden auf der Basis eines 
Prozentsatzes der insgesamt verwalteten Aktiva berechnet, der 0,24 % in 
2008, 0,25 % in 2009 und 0,31 % in 2010 betrug. Das Halten und die 
Verwaltung dieses großen Wertpapierdepots verursacht also erhebliche 
Kosten, die 2010 gestiegen sind, vor allem aufgrund der Erhöhung der 
Verwaltungskosten in eben diesem Jahr. 

Verwaltungskosten und Depotgebühren des Portfolios zweckgebundener 
Aktiva von 2008 bis 2010 

In Mio. € (nominal) 2008 2009 2010 

Kosten für die Aufbewahrung, 
Depotgebühren und reporting 

0,7 0,8 0,9 

Von den Verwaltungsgesellschaften 
berechnete Verwaltungskosten 

21,6 21,9 38,7 

Kosten insgesamt im Zusammenhang mit 
dem Wertpapierportfolio 

22,3 22,7 39,6 

Quelle: EDF 

6 -  Situation des Portfolios zum 31. Dezember 2010 

Ende 2010 bestand zwischen dem Verkaufswert des Portfolios 
zweckgebundener Aktiva und den zu deckenden Rückstellungen eine 
Differenz von ca. 2 Milliarden. Bei Ausschluss der RTE-Wertpapiere ist 
diese Differenz doppelt so hoch.  
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EDF Zusammenfassung der Beträge in 2010 

In Mio. € 2010  

Rückstellungen insgesamt für Maßnahmen am Ende 
des Kreislaufs, die durch zweckgebundene Aktiva zu 

besichern sind 
17.910  

 Buchwert 
Veräußerungswert 
(Kurs per 31.12.10) 

Aktiva insgesamt, die diesen Rückstellungen 
entsprechen 

14.421 15.815 

Insgesamt ohne RTE-Wertpapiere, 
davon 

Obligationen (Staat und privater Sektor) 
Direkt gehaltene Aktien 

Spezielle Investmentfonds 
OGAW-Anteile 

12.405  
 

5.521 
5.415 
1.407 

62 

13.491 
 

5.862 
5.885 
1.614 

62 

Wertpapiere des Tochterunternehmens (RTE) 
2.015* 

2.324 

Quelle: Referenzdokument EDF 

* Wert der RTE-Wertpapiere in den Büchern von EDF, der im Hinblick auf 
den Buchwert 50 % des Einlagewerts von RTE 2005 und im Hinblick auf den 
Veräußerungswert 50 % des Nettobuchwerts von RTE per 31. Dezember 
2010 entspricht 

B - Das Management der zweckgebundenen Aktiva von 
AREVA 

1 -  Entwicklung und Organisation des Portfolios von AREVA161 

Die ersten Rücklagen stammen aus dem Jahr 1993 und wurden von 
COGEMA gebildet. Hierbei handelte es sich um (französische, ab 1997 
europäische) Aktien. Diese wurden direkte gehalten und stellten signifikante 
Anteile am Kapital der betreffenden Firmen dar. Die ersten 
Obligationsinvestitionen zur Deckung zukünftiger Aufwendungen wurden 
2003 und 2005 für die Tochter AREVA NC durchgeführt. Auf dieselbe 
Weise hatte die Tochter EURODIF ab 1999 Fonds mit europäischen Aktien 
und ab 2004 mit Anleihen gebildet. 

Heute sind die zweckgebundenen Aktiva der AREVA-Gruppe in drei 
Untergruppen unterteilt, die der Unterteilung des Unternehmens in die 
Töchter AREVA NC, AREVA NP und EURODIF162 entsprechen. 

                                                 
161 Hinweis: Obwohl ein Teil des Kapitals von AREVA heute börsennotiert ist, ist 
AREVA zu 73 % eine Tochter des CEA, das sein Hauptaktionär bleibt.  
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Für diese drei Töchter der Gruppe existieren zwei unterschiedliche 
Portfolio-Managements nebeneinander. Die Portfolios von AREVA NC 
(3.463 Mio. € per 31. Dezember 2010) und AREVA NP (23 Mio. €) werden 
von der AREVA-Mutterfirma verwaltet, wogegen die zweckgebundenen 
Aktiva des EURODIF-Portfolios (618 Mrd. € per 31. Dezember 2010), was 
den Engagements und Aktiva der Töchter Eurodif Production und Socatri 
entspricht, von der Firma Eurodif, Tochter von AREVA, verwaltet werden. 
Diese Trennung erklärt sich vor allem aus den Besonderheiten der Aktionäre 
von Eurodif, zu denen mehrere ausländische Aktionäre gehören, nämlich 
Synatom (Belgien), Enusa (Spanien), Sofidif (Iran) und Enea (Italien).  

Zu den Aktiva, die zur Finanzierung zukünftiger Aufwendungen 
bestimmt und als Gegenstück zu den Rückstellungen auf der Passivseite 
ausgewiesen sind, zählt die AREVA-Gruppe mehrere Forderungen sowie 
erwartete Finanzierungen Dritter in Höhe von 1.475 Mio. €.  

Zusammensetzung der drei zweckgebundenen Fondsportfolios der 
AREVA-Gruppe per 31. Dezember 2010 

In Mio. € 2010 AREVA NC EURODIF AREVA NP Insgesamt 
Wertpapiere 3.463 618 23 4.104 

Forderungen 
CEA 

550 - - 550 

Forderungen 
EDF 

648 - - 648 

Sonstige 
Forderungen 

63 - - 63 

Anteile Dritter 211 - 3 214 

Insgesamt 4.935 618 26 5.579 

Quelle: Jährliche Aktualisierung (2010) des AREVA-Berichts über die 
langfristigen Aufwendungen für kerntechnische Anlagen von AREVA und 

                                                                                                         
162 AREVA NC (Nuclear Cycle) ist die AREVA-Tochter, die seit 2006 die 
Geschäftstätigkeit der ehemaligen COGEMA im Hinblick auf Uran als 
Kernbrennstoff fortsetzt: Betrieb von Bergwerken, Produktion und Anreicherung der 
Brennelemente, Verarbeitung und Recycling der abgebrannten Brennelemente und 
Sanierung und Rückbau von Anlagen. In Frankrreich betreibt AREVA NC die 
Wiederaufarbeitungsanlage La Hague, die Kerntechnik-Standorte Marcoule und 
Pierrelatte (Nuklearstandort Tricastin). 
AREVA NP (Nuclear Power) ist die AREVA-Tochter, die seit 2006 die 
Geschäftstätigkeit von FRAMATOME fortsetzt: Bau von Reaktoren und großen 
Bauteilen für Kernkraftwerke, Dienstleistungen für Betreiber kerntechnischer 
Anlagen (Abschaltung von Blöcken), Vorbereitung von Kernbrennstoffen.  
EURODIF ist die AREVA-Tochter, die auf die Urananreicherung am Standort 
Tricastin (Werk Georges-Besse 1) spezialisiert ist. 
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über die Verwaltung der zweckgebundenen Finanzaktiva, Berechnung Cour 
des Comptes 

Bis zum 31. Dezember 2010 war insbesondere eine Forderung 
gegenüber EDF ausgewiesen, die im Juni 2011 ausgeglichen wurde. Konkret 
bedeutete dies, dass sich EDF verpflichtet hatte, einen Teil der 
Rückbaukosten des Standorts La Hague zu übernehmen. Diese Verpflichtung 
wurde bewertet, und die entsprechende Summe (Ausgleich) wurde AREVA 
von EDF in 4 Raten bezahlt. In der Zwischenzeit war dieser Betrag als 
Forderung betrachtet und von der Verwaltungsbehörde als Deckungsaktiva 
genehmigt worden. Dieser Ausgleich war in drei Raten bezahlt worden: 
1.272 Mio. € in 2009, 633 Mio. € in 2010 und 648 Mio. € in 2011 (1. Juli), 

was insgesamt 2,6 Milliarden entspricht163. 

Die Portfolios der Töchter der Gruppen verfolgen verschiedene 
Anlagestrategien. Diese sind vor allem den verschiedenen Ausgabenprofilen 
der besicherten Einheiten geschuldet: Je weiter die Finanzaufwendungen in 
der Zukunft liegen, desto höher kann der Aktienanteil im Portfolio sein. So 
besteht das Portfolio von EURODIF aus liquiden Aktiva (Zinsprodukte), die 
schnell realisiert werden können, da die Stilllegung des Werks Georges 
Besse 1 (Urananreicherung durch Gasdiffuison) für ab 2012 geplant ist. 

Für AREVA NC und AREVA NP empfahl das comité de suivi des 
activités de fin de cycle seit 2007 auf der Basis von Studien der 
Beratungsgesellschaften AXA Investment Managers und Mercer Investment 
Consulting, langfristig eine Aufteilung zu praktizieren, die sich zu 40 % aus 
sogenannnten „diversifizierten” Aktiva (nämlich aus Aktien164, aber auch aus 
aufstrebenden, hochprofitablen Anleihen und Investments in 
Anlagevermögen) und zu 60 % aus sogenannten „Verbund“-Aktiva in Form 
von Staatsanleihen zusammensetzt, deren Zahlungstermine mit der 
Kostenplanung übereinstimmen. Das „diversifizierte” Portfolio ist strukturell 
etwas riskanter als das Verbund-Portfolio, aber die erhoffte Rentabilität ist 
höher.  

                                                 
163 Alle Maßnahmen zur Entsorgung abgebrannter Kernbrennelemente französischer 
Kernkraftwerke erfolgen im Werk der AREVA-Gruppe in La Hague. Diese 
Maßnahmen werden im Rahmen des Rahmenvertrags EDF-AREVA vom 19. 

Dezember 2008 durchgeführt. Die vertragliche Umsetzung dieses Rahmenvertrags 
erfolgte durch die Unterzeichnung des Abkommens über Verarbeitung und Recycling 
und das Protokoll über Übernahme und Konditionierung der Abfälle sowie die 
endgültige Stilllegung und den Rückbau des Werks von La Hague (Protokoll RDC-
MAD/DEM). Dieses Protokoll definiert den Beitrag von EDF an den Aufwendungen 
für den Abriss der Anlagen von La Hague, für den es einen Ausgleichsbetrag festlegt, 
der AREVA von EDF zu zahlen ist. 
164 zu denen AREVA seine mit 5 % verzinste Forderung gegenüber dem CEA zählt  
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Global war Ende 2010 die Summe der zweckgebundenen Aktiva 
(5.578 Mio. € Veräußerungswert) etwas höher als die der zu deckenden 
Rückstellungen (5.456 Mio. €). Der Anteil der in Form von sofort 
realisierbaren börsennotierten Finanz-Wertpapieren belief sich auf 
4.103 Mio. €, was 74 % des Betrag der durch Rückstellungen unterlegten 
Aufwendungen entspricht (Geltungsbereich des Gesetzes vom 28. Juni 2006). 
Der restliche Teil bestand aus Verpflichtungen Dritter, diese zukünftigen 
Aufwendungen zu übernehmen, wobei die wichtigsten Beteiligten daran das 
CEA und EDF waren. 

AREVA – Zusammenfassung der Beträge 2010  

In Mio. € 2010 2010 2010 

Rückstellungen insgesamt, die durch 
zweckgebundene Aktiva zu decken sind* 

5.456 

Aktiva insgesamt, die diesen Rückstellungen 
entsprechen 5.579 

Wertpapier-Geldanlagen 
Buchwert 
3.805,6 

Veräußerungswert 
4.104 

Forderungen CEA 
Forderung EDF** 

Sonstige Forderungen (ANDRA)*** 
Anteil Dritter an den Rückstellungen (Forderung) 

550  
648 
63 
214 

Quelle: Jährliche Aktualisierung des AREVA-Berichts über die langfristigen 
Aufwendungen für kerntechnische Anlagen von AREVA und über die 
Verwaltung der zweckgebundenen Finanzaktiva 
* inkl. einiger Rückstellungen außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes 
vom 28. Juni 2006 
** in 2011 bezahlte Forderung 
*** genau genommen handelt es sich um eine Forderung gegenüber anderen 
Betreibern kerntechnischer Anlagen infolge einer Meinungsverschiedenheit 
zwischen diesen über die Aufteilung von Kosten, die mit dem Projekt zur 
Lagerung langlebiger hochaktiver Abfälle (HLW LL) der ANDRA verbunden 
sind 

2 -  Der Ertrag und die Verwaltungskosten des Portfolios 

Die Rentabilität des Wertpapier-Portfolios wurde durch die Krise im 
Jahr 2008 stark beeinträchtigt, stärker noch als die des EDF-Portfolios. 
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Durchschnittliche Rentabilität der Wertpapieranlagen der Gruppe* 
(AREVA und Eurodif) 

 2007 2008 2009 2010 
Jahres-
durch-
schnitt 

Ausgangsindex 100  
zum 1. Januar 2007 

103,80 75,88 86,65 92,20 - 

Performance der zweckgebundenen 
Aktiva (Dividenden und 

reinvestierte Gewinnanteile) 
3,80 % - 26,9 % 14,20 % 6,40 % - 2,01 % 

Quelle: AREVA und Berechnung Cour des Comptes  
* also ohne Verzinsung der Forderung von AREVA gegenüber EDF 

Bei Erweiterung des Beobachtungszeitraums verbessert sich die 
durchschnittliche jährliche Performance. 2005 betrug die Performance des 
Aktivaportfolios + 20 % und 2006 + 14 %. Damit beträgt die 
durchschnittliche jährliche Performance unter Berücksichtigung des 
Zeitraums 2005-2010 +5,22 %..  

Aus dem Bericht über die langfristigen Aufwendungen der 
kerntechnischen Anlagen von AREVA und über das Management der 
zweckgebundenen Finanzaktiva geht jedoch hervor, dass die 
zweckgebundenen Fonds, ohne Forderungen, eine durchschnittliche jährliche 
Performance von +8,6 % realisiert haben.  

Vergleich der historischen Werte und der Marktwerte für die 
Wertpapierportfolios von AREVA (alle Töchter) 

In Mio. € 2007 2008 2009 2010 

Historischer Anschaffungswert 
des Portfolios per 31.12. 

2.022 2.019 3.242 3.806 

Veräußerungswert per 31.12. 2.623 1.767 3.314 4.104 

Differenz zwischen 
Anschaffungswert und 

Veräußerungswert per 31.12. 
601 - 252 72 298 

Quelle: Jährliche Aktualisierung des AREVA-Berichts über die langfristigen 
Aufwendungen für kerntechnische Anlagen von AREVA und über die 
Verwaltung der zweckgebundenen Finanzaktiva und Berechnung Cour des 
Comptes 

C - Das Management der zweckgebundenen Aktiva des 
CEA 

Das CEA hatte 2001, als aus den CEA-Töchtern die Gruppe AREVA 
gebildet wurde, einen zweckgebundenen Fonds zur Finanzierung der mit dem 
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Ende der Lebensdauer verbundenen Verpflichtungen eingerichtet. Im März 
2002 ergab eine erste Untersuchung darüber, wie die zu finanzierenden 
Passiva und die Deckungsaktiva zu kombinieren sind, ein Portfolio, das sich 
zu 70 % aus Obligationen der Eurozone und zu 30 % aus Aktien der 
Eurozone zusammensetzen sollte. Das Prinzip einer Monetisierung der 
AREVA-Wertpapiere war bereits beschlossen. 

Ebenso wie EDF und AREVA tätigte das CEA ab 2006 Zuführungen 
in ein Finanzaktiva-Portfolio, das dazu bestimmt war, langfristige 
Aufwendungen für kerntechnische Anlagen zu decken165. Allerdings waren 
die zweckgebundenen Fonds Ende 2009 durch schwindende Geldmittel und 
eine Bilanz gekennzeichnet, die mit den Anforderungen des Gesetzes nicht 
übereinstimmte. Der Hintergrund: Das CEA führte bereits seit mehreren 
Jahren Rückbaumaßnahmen durch und musste demzufolge die damit 
verbundenen Kosten bezahlen.  

So hatte das CEA seine Partner in 2009 für durchgeführte 
Rückbaumaßnahmen mit einem Teil der von AREVA erhaltenen Dividende 
(104 Mio. €) und einem Teil der Ausgleichszahungen anderer Betreiber 
kerntechnischer Anlagen bezahlt. Jedoch musste es auch auf seine 
zweckgebundenen Fonds zurückgreifen, dessen Bestände erheblich sanken 
(was sowohl für den zivilen als auch für den Verteidigungsfonds zutraf). 

Angsichts dieser Situation beschloss der Conseil de politique nucléaire 
(Rat für Nuklearpolitik) am 12. Februar 2010, die Finanzierung der 
langfristigen Aufwendungen für kerntechnische Anlagen des CEA zu 
budgetieren und keine Mittel in Form von Subventionen zur 
Wiederherstellung der zweckgebundenen Aktiva in Höhe der Rückstellungen 
bereitzustellen. 

Diese geänderte Herangehensweise fand in Form einer 
Rahmenvereinbarung zwischen dem Staat und dem CEA seinen materiellen 
Ausdruck, die am 19. Oktober 2010 unterzeichnet wurde. Mit dieser 
Vereinbarung verpflichtete sich der Staat, die Ausgeglichenheit der Bilanz 
der langfristigen Aufwendungen für kerntechnische Anlagen des CEA mittels 
einer Forderung des CEA gegenüber dem Staat in Höhe von 904,5 Mio. € per 
31. Dezember 2010 in Form eines zivilen Fonds zu gewährleisten. Zum 
Vergleich: Die entsprechende Forderung für den Fonds Verteidigung beläuft 
sich auf 6.017,2 Mio. €. Die beiden Fonds sind sowohl buchhalterisch als 
auch verwaltungsmäßig voneinander getrennt. Demzufolge kann der 
eventuelle Mittelbedarf des CEA sowohl den einen oder den anderen Fonds 
betreffen. Der andere Punkt bestand darin, einen größeren Teil des Kapitals 
der Firma AREVA, deren Eigentümerin das CEA ist, in die Aktiva des 
zivilen Fonds zu überführen. Dieser Anteil, der 15 % betrug, wurde um 

                                                 
165 Von 2007 bis 2010 wurden 104 Mio. €/Jahr der von AREVA, Tochter des CEA, 
gezahlten Dividende dem zivilen Fonds zugeführt. Die Dividende insgesamt betrug 
2007 319,6 Mio. €, 2008 314,2 Mio. €, 2009 375,4 Mio. € und 2010 176,1 Mio. €  
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zusätzliche 15 % aufgestockt. Nach der Kapitalerhöhung von AREVA Ende 
2010 stellten die Wertpapiere, die dem zivilen und Verteidigungsfonds 
zugeteilt waren, 27,83 % des AREVA-Kapitals dar. Der Staat und das CEA 
einigten sich über die in Dreijahreszeiträumen durchzuführende 
Finanzierungen, so dass das CEA Maßnahmen mit seinen Lieferanten 
vertraglich vereinbaren konnte.  

Sollten die Mittel innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nicht 
ausreichen, ist auch unter Berücksichtigung der vom Staat geplanten 
Einlagen in das CEA vorgesehen, dass das CEA AREVA-Wertpapiere an den 
Staat zu einem Preis verkaufen kann, der dem „Grundwert des 
Unternehmens” entspricht, der im konkreten Fall vom börslichen Kurswert 
der AREVA-Aktien bestimmt wird. 

Allerdings zwingt der angedachte Mechanismus bei einem schwachen 
Börsenkurs166 zu einer Neubewertung der Höhe der Forderung gegenüber 
dem Staat in Abhängigkeit von der Wertentwicklung der AREVA-
Wertpapiere. Im Übrigen ist der Staat immer der einzige Bürge und Zahler 
der Rückbauaufwendungen der öffentlichen Einrichtung CEA. 

Durchschnittliche Rentabilität der Wertpapieranlagen des CEA 

 2007 2008 2009 2010 
Jahres-
durch-
schnitt 

Ausgangsindex 100 per 1. Januar 
2007 

103,0 88,8 99,1 100,8 - 

Performance der zweckgebundenen 
Aktiva (Dividenden und reinvestierte 
Gewinnanteile) 

2,97 % - 11,87 % 11,61 % 1,69 % + 0,74 % 

Quelle: CEA und Berechnung Cour des Comptes 

Die Rentabilität der Wertpapieranlagen des CEA in den letzten Jahren, 
die immerhin 576,3 Mio. € betrugen, schwankte stark, wie die folgende 
Tabelle zeigt, war aber doch besser als die von AREVA. So bestanden lt. 
einer Studie von März 2002 die Aktiva des zivilen Fonds zu 70 % aus 
Obligationen und zu 30 % aus Aktien der Eurozone. Im Juli 2009 sank der 
Aktienanteil aufgrund von Unsicherheiten im Hinblick auf die Zukunft des 
Fonds auf 25 %. Seit Januar 2010 ist die Desensibilisierung dieser Aktiva 
gegenüber Zins- und Aktienmarktschwankungen abgeschlossen: Sie bestehen 
nur noch aus Geldmarktprodukten. Die geringere Exposition gegenüber den 
Risiken der Aktienmärkte im Zeitraum erklärt die relativ höhere Performance 
des CEA im Vergleich mit den Ergebnissen der anderen Betreiber. 

                                                 
166 Das Investmentzertifikat von AREVA hatte am 30. Dezember 2010 einen Wert 
von 37 € und am 20. Oktober 2011 von 30 €. 
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In seinem Bericht 2009 über die Bewertung der Rückbau- und 
Sanierungsaufwendungen seiner Nuklearanlagen führte das CEA aus, dass 
die jährliche Performance der Anlagen des zivilen Fonds seit seiner 
Gründung, d. h. ab 2001, 3,98 % nominal und 2,2 % effektiv betrug. 

CEA – Situation der zweckgebundenen Aktiva per 31. Dezember 2010 

In Mio. € Ziviler Fonds 

Rückstellungen insgesamt, die durch 
zweckgebundene Aktiva zu decken sind 

4.453 

 Veräußerungswert per 
31.12.2010 

Aktiva insgesamt, die diesen Rückstellungen 
entsprechen 

3.131 

Forderungen gegenüber dem Staat 
Forderungen gegenüber Dritten 

AREVA-Wertpapiere 
Wertpapieranlagen 

(inkl. latenter Netto-Mehrwert) 
Insgesamt 

905 
10 

2.295 
576 

 
3.786 

Schulden gegenüber AREVA NC 
Ausgleich des Geschäftsjahrs 2010 

-550 
-105 

Quelle: CEA Aktualisierung des Berichts über die Bewertung der Rückbau- 
und Sanierungsaufwendungen der kerntechnischen Anlagen des CEA, Stand 
31. Dezember 2010 

III  -  Überlegungen im Hinblick auf die derzeitige 
Lage 

Obwohl die Lage jedes Betreibers anders ist, gibt die allgemeine 
Entwicklung, vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten weltweiten 
Finanzkrise, Anlass, die Zukunft zu hinterfragen.  

Internationale Vergleiche zeigen im Übrigen, dass die von den 
verschiedenen Ländern gefundenen Lösungen zur Sicherstellung der 
Finanzierung zukünftiger Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Kerntechnik sehr unterschiedlich sind. Diese unterscheiden 
häufig zwischen Rückbauaufwendungen und Aufwendung für die 
Entsorgung von abgebrannten Kernbrennstäben und Abfällen (s. Anlage 19).  
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A -  Eine Entwicklung, die sich vom ursprünglichen Ziel 
entfernt 

Am 31. Dezember 2010 betrugt der Teil der Aktiva, der in Form von 
sofort realisierbaren börsennotierten Finanztiteln gehalten wurde, 
18.170 Mio. € von insgesamt 27.819 Mio. € aktualisierten, durch 
Rückstellungen besicherten Aufwendungen, die durch zweckgebundene 
Aktiva zu decken sind, was 65,3 % der Gesamtsumme entspricht. 

Neben einem Teil, dessen Deckung zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
obligatorisch war (2.745 Mio. €), sind also noch weitere Arten von 
Deckungsaktiva in Höhe von insgesamt 6,9 Mrd. € zu verzeichnen. Der 
größte Teil dieses Betrags (4,6 Mrd. €) lastet direkt oder indirekt auf dem 
Staat, der Rest sind RTE-Wertpapiere (2,3 Mrd. €), wie bereits zuvor 
beschrieben wurde (II-A-4).  

Zusammenfassung der Zahlen und Fakten für alle Betreiber 
per 31. Dezember 2010 

In Mio. €   
Rückstellungen insgesamt für Maßnahmen am Ende 

der Laufzeit 
davon EDF 

davont AREVA 
davont CEA (ziviler Fonds) 

27.819 
17.910 
5.456 
4.453  

  Verkaufserlös 
Kurs am 31.12.10 

Wertpapiere und Finanzanlagen 
Wertpapier- und Finanzanlagenportfolio von EDF 
Wertpapier- und Finanzanlagenportfolio von AREVA 
Wertpapierportfolio des CEA 

18.170 
13.491 
4.103 
576 

Andere Deckungsarten 
RTE-Wertpapiere 
AREVA-Wertpapiere, die vom CEA gehalten werden 
Forderung des CEA gegenüber dem Staat 
Forderungen von AREVA gegenüber EDF 
Forderung von AREVA gegenüber dem CEA  
Forderung von AREVA gegenüber der ANDRA*  
Sonstige Forderungen von AREVA gegenüber Dritten 
Forderungen des CEA gegenüber Dritten 
Anpassung CEA mit Verteidigungsfonds für das Jahr 
2010  

6.904 
2.324 
2.295 
905 
648 
550 
63 
214 
10 

-105 

Deckungslücke 2.745 

Quelle: Berichte über die langfristigen Aufwendungen für kerntechnische 
Anlagen der Betreiber 
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*** Forderung gegenüber anderen Betreibern kerntechnischer Anlagen im 
Zusammenhang mit der Aufteilung von Kosten, die mit dem Projekt zur 
Lagerung langlebiger hochaktiver Abfälle (HLW LL) der ANDRA verbunden 
sind 

Vereinfachend kann man sagen, dass das Deckungsvermögen jetzt 
zwei deutlich unterschiedliche und anders geartete Formen hat: Eine erste 
Kategorie besteht aus Finanzanlagen (Zinsprodukte oder Aktien), die anhand 
von Geldzuführungen realisiert wurden. Die zweite Kategorie umfasst alle 
anderen Aktivatypen: Forderungen, Beteiligungen (an AREVA im Fall des 
CEA oder an RTE im Fall von EDF). Für diese andere Kategorie gibt es 
keinen organisierten, ständigen Markt, auf dem die Aktiva in liquide Mittel 
umgewandelt werden können. Hier ist der Staat in letzter Konsequenz direkt 
oder indirekt der Finanzier. Er ist nämlich der Aktionär der drei Betreiber, 
und die Forderungen des einen gegenüber dem anderen sind letztendlich 
Forderungen des Staates gegen sich selbst. Gleichs gilt, wenn sich der Staat 
verpflichtet, die AREVA-Wertpapiere vom CEA zu übernehmen, um die 
Kosten des CEA zu finanzieren. In der Praxis kauft er sich die Wertpapiere 
selbst ab.  

Angesichts dieser Entwicklungen, vor allem was EDF und das CEA 
betrifft, ist festzustellen, dass die Anstrengungen zur Bildung eines 
Finanzaktiva-Portfolios zur Besicherung aller zukünftigen Aufwendungen 
nicht vorankommen. Zwei Elemente sind besonders markant: 

• Die Verallgemeinerung von Ausnahmen in dem Sinne, dass Wertpapiere 
von Töchtern der Betreiber als Deckungsvermögen anerkannt werden  

Das Dekret von 2007 sah bereits vor, dass bestimmte Betreiber 
Wertpapiere ihrer Töchter als Deckungsvermögen werten dürfen, wobei diese 
Möglichkeit vom Staat begleitet werden musste. Diese Ausnahme galt 
ursprünglich für das CEA, damit es seine AREVA-Wertpapiere nutzen kann. 

Durch die Genehmigung weiterer Ausnahmen, die durch das Dekret 
2007 möglich wurden (Aufnahme von Forderungen zwischen den Betreibern, 
Aufnahme von AREVA-Wertpapieren im Fall des CEA), hat der Staat die 
Idee salonfähig gemacht, dass Aktiva, die ursprünglich nur ausnahmsweise 
und nur in bestimmter Höhe zulässig waren, mit anderen, vom Gesetz 
benannten Aktiva (diversifizierte Aktien und Anleihen) vergleichbar sind.  

Es ist jedoch offensichtlich, dass die „Familienbande” der 
Wertpapiere im Bereich der Stromwirtschaft hinsichtlich der 
Wertentwicklung dieser Wertpapiere weder ein Faktor der Diversifizierung 
noch ein Element zur Risikobegrenzung sind.  

• Der teilweise Rückverweis der Finanzierung an den Haushalt 

Die im Oktober 2010 zwischen dem Staat und dem CEA 
geschlossenen Rahmenvereinbarung, mit der die Verpflichtung des Staates, 
die Ausgewogenheit der Bilanz der langfristigen Aufwendungen für 
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kerntechnische Anlagen des CEA sicherzustellen, ersetzt die Pflicht der 
Einrichtungen, ein eigenes Wertpapier-Portfolio zu halten. 

Hinzu komt, dass verschiedene Überkreuzforderungen zwischen 
Unternehmen des Kernenergie- oder Energiesektors und dem Staat jetzt auch 
als Aktiva gewertet werden, die zukünftige Finanzaufwendungen absichern. 
Diese Entwicklung entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers in der 
Form, wie dieser im Gesetz von 2006 zum Ausdruck gebracht wurde. 

Durch Einsetzens des Staates als allerletzten Finanzier der 
langfristigen Aufwendungen für kerntechnische Anlagen werden erhebliche 
zukünftige Aufwendungen in Höhe von ca. 6,9 Mrd. € (nach heutigem Stand 
der Berechnung und Aktualisierung und aktuellen Schätzungen der 
zukünftigen Aufwendungen durch die Betreiber) letztendlich an den 
Staatshaushalt verwiesen. Diese Schätzung geht darüber hinaus davon aus, 
dass weitere Zuführungen in Höhe von 2,7 Mrd. € getätigt wurden, was nicht 
der Fall ist. 

B - Die Finanzkrise enthüllt  Schwächen des Modells  

Die Finanz- und Börsenkrise enthüllt die Schwächen der gewählten 
Lösung:  

•  Lt. Gesetz wurden die Betreiber selbst mit der Verwaltung ihrer 
zweckgebundenen Aktiva beauftragt, obwohl die Arbeit eines Finanzinvestors 
nicht in ihren eigentlichen Kompetenzbereich fällt 

In Frankreich wurden, im Unterschied zu anderen Ländern, die 
Betreiber selbst mit der Verwaltung ihrer zweckgebundenen Aktiva 
beauftragt. Mit dieser Entscheidung wurden Industrieunternehmen mit der 
Verwaltung von Aktiva in erheblicher Höhe beauftragt (18 Mrd. € im Fall 
von EDF und AREVA). Diese Summen setzen eine sehr strenge Governance 
dieser Fonds voraus, damit sich der Staat sicher sein kann, dass diese vor 
dem Hintergrund sehr instabiler Märkte entsprechend gemanagt werden. Alle 
Betreiber haben Anstrengungen unternommen, um sich für das 
ordnungsgemäße Management dieser Fonds eine ad hoc-Struktur zu geben. 
Allerdings sind die finanziellen und menschlichen Ressourcen, die dafür zur 
Verfügung stehen, von einem Betreiber zum anderen unterschiedlich. Die 
besonders lebhafte und komplexe Börsenkonjunktur, die wir seit einigen 
Jahren erleben, verstärkt diesen Bedarf an entsprechenden Kompetenzen. 

• Unsicherheiten in Bezug auf den Wert des Portfolios 

Die Anlagen, die zur Finanzierung der zukünftigen Aufwendungen 
gedacht sind, weisen Risiken auf, die sich in der letzten Zeit stark verstärkt 
haben. Bei EDF besteht die Hälfte des Wertpapierportfolios aus Aktien, 
deren Wert Kursschwankungen unterworfen ist. Dieses Risiko eines 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



DIE ZWECKGEBUNDENEN AKTIVA 207 

fallenden Werts des Portfolios wurde zwischen 2008 und 2011 Tatsache, als 
die Kurse erheblich fielen.  

Die andere Hälfte sind Wertpapiere, die im Wesentlichen Schulden 
der öffentlichen Hand darstellen, wobei die aktuellen Schwierigkeiten einiger 
EU-Staaten hinsichtlich der Tilgung ihrer Verbindlichkeiten zeigen, dass 
auch Anleihen nicht risikofrei sind.  

Wie EDF in seinem Referenzdokument in dem Kapitel ausführt, das 
die Risiken der Gruppe behandelt, besteht eines der Risiken, das die 
Betreiber kerntechnischer Anlagen meistern müssen, darin, dass „sich die 
Anlagen als unzureichend erweisen könnten und zusätzliche Kosten 
verursachen”, d. h. für Wertpapierzukäufe, um die Ausgewogenheit 
zwischen Aktiva und Rückstellungen zu gewährleisten, die aufgrund der 
Performance der aktuell gehaltenen Aktiva nicht erreicht werden kann. 

• Unsicherheiten im Hinblick auf die Performance des Portfolios und 
Folgen für den Abzinsungssatz 

Das Gesetz sieht vor, dass der zur Berechnung der Rückstellungen 
herangezogene Abzinsungssatz niedriger sein muss als die „mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit angenommene” Performance des „mit ausreichender 
Sicherheit verwalteten” Deckungsvermögens, „das ausreichend liquide sein 
muss, um seinen Zweck erfüllen zu können”167. 

Während der letzten vier Jahre war diese Bedingung weder für 
AREVA, noch für EDF erfüllt. Im Fall von AREVA – die Firma musste 2009 
einen Wertverlust seiner Investitionen von fast 27 % hinnehmen – betrug die 
durchschnittliche jährliche Performance für die letzten drei Jahre - 2 %. Diese 
Performance ist besser, wenn der betrachtete Zeitraum ausgeweitet wird: So 
beläuft sie sich, wenn man von den allerersten Aktienkäufen 1993 ausgeht, 
auf + 8,6 %/Jahr. Allerdings wird es vor dem Hintergrund der 
Wirtschaftskrise, die wir seit 2008 durchleben und die weiter anhält, ziemlich 
schwierig sein, die Rentabilität des Portfolios sicherzustellen, vor allem wenn 
man die Übernahme zu vieler Risiken vermeiden will. 

Darüber hinaus müsste, bei unverändertem Mechanismus, wenn diese 
Entwicklung dazu führt, dass der Abzinsungssatz der Rückstellungen nach 
unten korrigiert wird, die Höhe der auf der Passivseite zu bildenden 
Rückstellungen steigen, wobei die Deckung durch Finanzaktiva im selben 
Verhältnis steigen müsste. Diese notwendige Portfolioerweiterung würde zu 
weiteren Finanzkapitalanlagen führen, deren Verwaltung aber, wie oben 
erläutert, nicht zu den Kernkompetenzen eines Betreibers kerntechnischer 
Anlagen gehört. 

                                                 
167 Dekret Nr. 2007-243 vom 23. Februar 2007 über die Sicherstellung der 
Finanzierung der Aufwendungen für kerntechnische Anlagen, Art. 3 
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• Unsicherheiten im Hinblick auf den genauen Zeitpunkt, zu den diese 
Aufwendungen zu bezahlen sind 

Lt. Verwaltungsratssitzung vom 21. Januar 2011 besteht ein 
mögliches Argument, das die Lockerung des Zeitplans stützt, in dem das 
EDF-Portfolio zweckgebundener Aktiva zu bilden ist - ursprünglich sollte es 
im Juni 2011 stehen - in der Möglichkeit, diese Auszahlungen in die Zukunft 
zu verlagern, sofern die Laufzeiten wirklich verlängert werden, was natürlich 
von der ASN genehmigt werden müsste. Allerdings kommt für alle oder 
einen Teil der 58 derzeitigen Reaktoren auch das Gegenteil infrage. 

C - Eine noch nicht perfekt sichergestellte Governance 

Lt. Gesetz vom 28. Juni 2006 war die Gründung einer Commission 
nationale du financement des charges de démantèlement des installations 
nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets 
radioactifs (CNES, Nationaler Ausschusses zur Abschätzung des 
Finanzbedarfs für den Rückbau kerntechnischer Anlagen und die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle) vorgesehen, die 
speziell mit der Überwachung des Teils Finanzierung zukünftiger 
Aufwendungen beauftragt wurde. Sie hat die Kontrolle, dass die 
Rückstellungen den Aufwendungen entsprechen, sowie Kontrolle die 
Verwaltung der zweckgebundenen Aktiva zu bewerten und kann „sich 
gegenüber dem Parlament und der Regierung jederzeit zu Fragen äußern, 
die in seinen Kompetenzbereich fallen”. Diese Beiträge können veröffentlicht 
werden 

Die Zusammensetzung dieses Ausschusses wurde erst zwei Jahre 
später durch Dekret vom 20. Juni 2008 festgelegt. Mitglieder des 
Ausschusses sind die Präsidenten der Ausschüsse der Nationalversammlung 
und des Senats, die für den Energiesektor zuständig sind oder für Finanzen, 
bzw. ihr Vertreter, vier Fachleute, die paritätisch von der 
Nationalversammlung und vom Senat ernannt werden und vier Fachleute, die 
von der Regierung für 6 Jahre ernannt werden. 

Das Gesetz sieht vor, dass der Ausschuss dem Parlament und dem 
Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 
(HCTISN, Hoher Ausschuss für Transparenz und Information über die 
Sicherheit von Kernkraftanlagen) alle drei Jahre einen Bericht vorlegt, der zu 
veröffentlichen ist und dessen Meinung enthält. Faktisch fand die erste 
Sitzung dieses Ausschusses aber erst im Juni 2011 statt, d. h. fünf Jahre nach 
seiner Bildung. 

Sein beschränkter Tätigkeitsbereich – er darf nicht die Höhe der 
Rückstellungen kontrollieren, die durch zweckgebundene Aktiva zu decken 
sind – reduziert seine Möglichkeiten zur Gewährleistung einer Governance, 
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die den Bedürfnissen nach einer klaren und präzisen Analyse zu diesen 
Theman entspricht.  

 

 

_ ZUSAMMENFASSUNG - DIE ZWECKGEBUNDENEN AKTIVA __ 
 

Die Betreiber begannen bereits mit der Bildung von Finanzrücklagen 
zur Finanzierung ihrer Rückstellungen bevor der Rechtsrahmen im Jahr 
2006 geschaffen wurde. Ende 2010 betrugen die Rückstellungen, die durch 
zweckgebundene Aktiva (d. h. ohne Geschäftszyklus) zu decken sind, der drei 
Betreiber insgesamt 27,8 Mrd. €. Dieser Betrag entspricht im Wesentlichen 
den Rückstellungen zur Finanzierung des Rückbaus der Anlagen und der 
mittel- und langfristigen Abfallentsorgung. Die Zeitpläne, in denen diese 
Mittel abgerufen werden, sind sehr unterschiedlich. 

Die Höhe dieser Rückstellungen stützt sich sowohl auf Hypothesen 
und Schätzungen, beruht aber auch auf der Festlegung eines nominalen 
Abzinsungssatzes von derzeit 5 %. Im Hinblick auf diese 27,8 Mrd. € wurden 
in Übereinstimmung mit dem Dekret vom 23. Februar 2007 Finanzaktiva-
Portfolios in Höhe von 18,2 Mrd. € (Aktien, Anlagen in Form von 
Obligationen und Geld) gebildet.  

Schrittweise wurden Ausnahmen genehmigt, die besagen, dass auch 
andere Aktiva als Absicherung der zukünftigen Aufwendungen gewertet 
werden können, was sich vor allem auf Forderungen zwischen den 
Betreibern und Forderungen gegenüber dem Staat bezieht. Diese 
Entwicklung führte vom Grundgedanken des gesetzlichen Rahmens weg und 
z. B. im Fall des CEA zu einem Rückverweis der Finanzierung an den 
Haushalt. Sie verlagerte die Frage der zukünftigen Aufwendungen in die 
Zukunft und übertrug deren Schulterung den öffentlichen Finanzen.  

Vor dem Hintergrund der derzeitigen weltweiten Finanzkrise wird die 
Platzierung dieser Aktiva von hohen Risiken begleitet. Bei EDF z.B. besteht 
die Hälfte des Wertpapierportfolios aus Aktien, deren Wert 
Kursschwankungen unterworfen ist. Natürlich muss die Performance 
derartiger Portfolios unter Berücksichtigung der Termine für deren 
Auszahlung über sehr lange Zeiträume betrachtet werden. Aber auch unter 
diesen Voraussetzungen besteht das Risiko eines fallenden Werts des 
Portfolios, wie das zwischen 2008 und 2011 der Fall war, als die Kurse 
erheblich fielen. Die andere Hälfte sind Anleihen, die auch nicht risikofrei 
sind, wie die aktuellen Schwierigkeiten einiger EU-Staaten hinsichtlich der 
Tilgung ihrer Verbindlichkeiten zeigen. Sollten die Erträge dieser Anlagen 
unzureichend sein, müssten zusätzliche Mittel mobilisiert werden, um die 
Portfolios aufzufüllen. 

Darüber hinaus schreibt das Gesetz vor, dass der Abzinsungssatz an 
den Ertrag des Portfolios zu koppeln ist: In den letzten 4 Jahren lagen die 
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Erträge unter dem festgelegten Abzinsungssatz. Betrachtet man einen 
längeren Zeitraum, verbessert sich die Performance, und das Verhältnis 
zwischen den zwei Sätzen kehrt sich um. Allerdings trifft das Gesetz keine 
Aussagen darüber, wie der Abzinsungssatz vor dem Hintergrund einer 
ungenügenden finanziellen Performance zu korrigieren ist, und vor allem 
sagt es nicht, welche Zeiträume zu vergleichen sind.  

Zu dem vom Gesetz von 2006 geschaffenen Konstrukt gehört die 
Bildung einer Sonderkommission, deren Aufgabe die Beobachtung der 
Finanzengagements ist. Sitzungen dieses Ausschusses fanden zwischen dem 
Jahr seiner Gründung (2006) und dem Monat Juni 2011 nicht statt, obwohl 
dieser Zeitraum von erheblichen Risiken auf den Finanzmärkten 
gekennzeichnet war, die tiefgreifende Folgen auf die Investitionen der 
zweckgebundenen Aktiva hatten. Darüber hinaus genehmigten die Behörden 
den Betreibern für die Konstituierung und Verwaltung ihres Aktivaportfolios 
Ausnahmen gegenüber den ursprünglich gesetzlich und verordnungsrechtlich 
vorgeschriebenen Prinzipien, ohne dass diesem Ausschuss die Gelegenheit 
gegeben wurde, sich eine externe und unabhängige Meinung über die 
Governance der Fonds und die Ausgewogenheit zwischen Aktiva und Passiva 
erarbeiten zu können. 

Der Cours des Comptes empfiehlt, diesen Punkt erneut zu prüfen und 
eventuell zu ändern, da es nicht in Ordnung ist, die Struktur und die 
Ausgangslogik immer dann grundlegend mit Ausnahmen auszustatten und zu 
ändern, wenn eine neue Schwierigkeit auftritt. 
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Kapitel VI 

Mögliche Entwicklung  

künftiger Aufwendungen 

Die Angaben der Betreiber über die künftigen Aufwendungen 
basieren auf einer Anzahl von Annahmen, die in Frage gestellt werden 
können. Insbesondere zwei Elemente sind dabei von entscheidender 
Bedeutung: die Betriebsdauer der Zentralen und die Art und Weise der 
Entsorgung der abgebrannten Brennelemente, die mit der Errichtung von 
Anlagen der 4. Generation im Zusammenhang steht. Außerdem werden die 
Investitions- und Betriebskosten für jene Reaktoren, die die gegenwärtig 
verwendeten Reaktoren ersetzen sollen, d. h. EPR, bei der Entwicklung der 
Aufwendungen in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle spielen. 

Da die Bezifferung dieser Parameter zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nur sehr ungenau möglich ist, sind in Bezug auf ihre Entwicklung 
verschiedene Szenarien vorstellbar und zu bedenken.  

I  -  Zwei wichtige Faktoren der Entwicklung 

A - Die Laufzeit der Zentralen  

Der gegenwärtige Anlagenpark zur Kernenergieherstellung wies Ende 
des Jahres 2010 ein durchschnittliches Alter von 25 Jahren aus. Zwischen 
2017 und 2019 werden sechs der ältesten Reaktorblöcke 40 Jahre in 
Betrieb sein (Standorte Fessenheim und Bugey) und 18 weitere Blöcke 
werden dieses Alter zwischen 2020 und 2022 erreichen. Dies bedeutet, dass 
in den nächsten 10 Jahren, 24 von 58 Reaktoren eine Laufzeit von 40 
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Jahren erreichen werden. Die Besonderheiten des Betriebs eines 
Kernreaktors, z. B. in Bezug auf Korrosion, Strahlung und Druck, bringen es 
mit sich, dass diese Komponenten besonderen Beanspruchungen ausgesetzt 
sind. Die Alterung betrifft einerseits Komponenten, die ersetzt werden 
können (Dampferzeuger, Generatoren, Kondensatoren, Rohre des Primär- 
und des Sekundärkreislaufes) und andererseits nicht ersetzbare Komponenten 
der Zentralen, insbesondere Reaktordruckbehälter und Sicherheitsbehälter (s. 
Anhang 14). Zum Phänomen der Alterung der Anlagen kommen die 
Entwicklung des Kenntnisstandes zur Sicherheit und die Entwicklung der 
Vorschriften, die die Autorité de la Sécurité (ASN, Behörde für nukleare 
Sicherheit) im Rahmen ihrer Überwachungsaufgaben den Betreibern gemäß 
dem Gesetz vom 13. Juni 2006 zu Transparenz und Sicherheit in 
Kernenergiefragen auferlegen kann. 

Diese verschiedenen Zwänge, denen EDF sich einmal im Hinblick auf 
die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und andererseits im Hinblick auf 
die Betriebsoptimierung (Verhinderung von Havarien und der Abschaltung 
von Reaktorblöcken, die sich stark auf die Zeitverfügbarkeit auswirken) 
gegenübersieht, setzen Instandhaltungsinvestitionen voraus, deren Höhe zum 
Teil von der Laufzeit der Zentralen abhängt.  

1 -  Wie lang ist die Laufzeit einer Zentrale? 

a) Gesetzliche Bestimmungen in Frankreich 

In den gesetzlichen Bestimmungen Frankreichs liegen keine zeitlichen 
Beschränkungen für den Betrieb eines Kernkraftwerks vor, stattdessen 
werden regelmäßige Sicherheitsprüfungen vorgeschrieben, die für den 
fortgesetzten Betrieb notwendig sind.  

Die Betreiber sind verpflichtet, innerhalb eines regelmäßigen 
Zeitraums von höchstens 10 Jahren168 eine erneute Prüfung der Sicherheit der 
einzelnen Anlagen durchzuführen. Diese Regelung wurde in das Loi sur la 
transparence et la sûreté nucléaire (TSN, Gesetz über die Transparenz und 
Sicherheit auf dem Gebiet der Kerntechnik) vom 13. Juni 2006 (Art. 29)169 
übernommen, das ausführt, dass „die erneute Prüfung eine Einschätzung des 
Zustands der Anlage in Bezug auf die für sie geltenden Regelungen und eine 
Aktualisierung der durch die Anlage entstehenden Risiken und Nachteile 
gestatten muss und zwar insbesondere unter Berücksichtigung des Zustands 

                                                 
168Diese Prüfungen werden als „visites décennales“ (alle 10 Jahre stattfindende 
Prüfungen) bezeichnet. Falls die Besonderheiten einer Anlage es rechtfertigen, 
können jedoch auch andere Zeiträume festgelegt werden. 
169Art. 29 I „Für die Vergabe der Genehmigung legt die ASN in Übereinstimmung mit 
den allgemeinen in Art. 30 aufgeführten Bestimmungen die Vorgaben zum Entwurf, 
dem Bau und dem Betrieb der Anlage fest, die für notwendig gehalten werden.“ 
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der Anlage, den im Laufe des Betriebs gemachten Erfahrungen, neuer 
Erkenntnisse und der für ähnliche Anlagen geltenden Regelungen.“  

Nach Abschluss der Prüfung legt der Betreiber der ASN und den 
betroffenen Ministerien einen Bericht mit den Schlussfolgerungen und den 
vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen „zu den festgestellten Problemen oder 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in der Anlage“ vor. Nach der 
Analyse des Berichts teilt die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) den 
betroffenen Ministerien ihre Stellungnahme mit und kann neue technische 
Vorschriften auferlegen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen in Frankreich sehen vor, dass die 
Sicherheitsanforderungen nicht definitiv festgeschrieben werden, sondern 
dass sie sich im Laufe der Zeit gemäß dem neuen Kenntnisstand und den 
weltweit gemachten Erfahrungen in Bezug auf Betrieb und Vorfälle bei 
Reaktoren weiterentwickeln und dabei bewährte internationale Verfahren 
einbezogen werden.170 Dieses Prinzip wurde auch in die Richtlinie 
2009/71/Euratom vom 25. Juni 2009 aufgenommen, die einen 
gemeinschaftlichen Rahmen zur nuklearen Sicherheit kerntechnischer 
Anlagen schafft. In dieser Richtlinie ist (in Art. 4) Folgendes vorgesehen: 
„die Mitgliedsstaaten stellen sicher, dass der nationale Rahmen 
aufrechterhalten und gegebenenfalls verbessert wird.“ 

Die Sicherheitsanforderungen haben sich also seit der Inbetriebnahme 
der gegenwärtig betriebenen Reaktoren deutlich weiterentwickelt. 
Insbesondere die EPR weisen bessere Sicherheitseigenschaften auf, als die 
übrigen Reaktoren des Parks.  

b) Die Laufzeit der Zentralen  
in der Rechnungslegung von EDF 

Die 58 Reaktoren des Typs „Druckwasserreaktor“ wurden für eine 
Laufzeit, die bei der Entwicklung des Programms auf 40 Jahre geschätzt 
wurde, konzipiert. Diese Laufzeit wurde ursprünglich mit Blick auf die 
physikalischen Eigenschaften des Eisens des Reaktordruckbehälters und 
dessen erwarteten Alterungsprozesses gewählt. Diese 40 Jahre entsprechen 
also dem mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Modelle bestimmten 
Zeitraum, innerhalb dessen die Wände des Behälters bei einem 
Auslastungsfaktor von 80 % bestrahlt werden können, ohne die für die 
Sicherheit wesentlichen Charakteristika des Metalls (Zähigkeit und 
Reißfestigkeit bei Temperaturstürzen) zu verlieren. Unter der Annahme, dass 

                                                 
170 Art. 29 III TSN: „Betreiber einer kerntechnischen Anlage führen in regelmäßigen 
Abständen erneute Sicherheitsprüfungen der Anlage durch, wobei bewährte 
internationale Verfahren zur Anwendung kommen.“ 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



214 COUR DES COMPTES 

eine dauerhaft maximale Auslastung (100 %) des Kerns erfolgt, würde diese 
Laufzeit gemessen in „Tagen mit voller Leistung“ 32 Jahre betragen.171  

In wirtschaftlicher Hinsicht betrug die ursprünglich in den 
Rechnungsbüchern zur Berechnung der Abschreibung festgesetzte Laufzeit 
30 Jahre. Sie wurde 2003 auf Initiative der Unternehmen auf 40 Jahre 
verlängert und blieb seitdem unverändert. 

Im Juli 2009 hat die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) zu diesem 
Sachverhalt eine Teilstellungnahme abgeben, in der sie angibt, das keine 
generischen Probleme festgestellt werden konnten, die in Frage stellen, dass 
EDF in der Lage ist, die Sicherheit der 900 MW-Reaktoren bis zu einer 
Laufzeit von 40 Jahren sicherzustellen, wobei jeder Reaktor in dieser 
Hinsicht in der alle 10 Jahre stattfindenden Prüfung individuell zu bewerten 
ist.172 Zu Reaktoren anderer Bauart wurde bisher keine Stellungnahme 
abgegeben. 

2 -  Welche künftigen Aufwendungen werden  
für den weiteren Betrieb der Zentralen veranschlagt? 

Die künftigen Kosten der Instandhaltung des 
Kernenergieanlagenparks können entsprechend ihrem Wesen nicht mit 
Gewissheit genannt werden. Sie hängen unter anderem sehr vom 
Alterungsprozess der Komponenten und Installationen und der 
wahrscheinlichen Entwicklung der Sicherheits- und Betriebsanforderungen 
ab. Aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht hängt die potentielle 
Rentabilität dieser Investitionen außerdem von der Restbetriebszeit der 
Einrichtungen ab.  

Ihre Schätzung beruht also auf den zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zugrunde gelegten Annahmen und beinhaltet mehrere ungewisse Punkte, 
insbesondere in Bezug auf die Genehmigungen durch die ASN.  

a) Prognosen vor dem Bericht der ASN im Januar 2012 

Wie in Kapitel I-B-4 angegeben, sind die Instandhaltungsinvestitionen 
in den nuklearen Park von 2003 bis 2006 deutlich zurückgegangen, wodurch 
es laut EDF zu einem Rückstand gekommen ist, der sich auf den 
gegenwärtigen Betrieb auswirkt. EDF geht davon aus, das die Instandhaltung 

                                                 
171ASN-Dokument vom Januar 2010 „Die Kontrolle der unter Druck befindlichen 
Komponenten nuklearer Reaktoren.“  Messung der maximalen Fluenz, d. h. der 
kumulierten Menge an Neutronen, die der Reaktordruckbehälter aufnehmen kann. 
172Schreiben des Präsidenten der ASN an EDF vom 1. Juli 2009: Position der ASN zu 
generischen Aspekten beim weiteren Betrieb von 900 MW-Reaktoren nach der dritten 
Prüfung. 
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in der ersten Jahren des 21. Jhd., als die Zentralen ein Alter von 15 bis 20 
Jahren erreichten, unzureichend war, was zu Betriebsausfällen und einem 
Absinken der Leistung führte. 

Instandhaltungsinvestitionen in Mill. € (nominal) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

518 568 664 790 1 027 1 221 1 476 1 748 2 054 

Quelle: EDF 

Seitdem sind die Investitionsaufwendungen regelmäßig gestiegen, 
insbesondere aufgrund einer Forcierung des Programms zum Austausch der 
Dampferzeuger der 900 MW-Klasse. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 
Investitionen in Höhe von 1,7 Mill. € getätigt, die die alle 10 Jahre 
stattfindenden Prüfungen, das Programm zum Austausch von 
Großkomponenten und andere mit dem Betrieb der Zentralen in 
Zusammenhang stehende Investitionen umfassten. Im Jahr 2011 betrug diese 
Zahl 2,1 Mill. €. 

b) Prognosen vor dem Bericht der ASN im Januar 2012 

So sah EDF vor dem Erscheinen des Berichts und der Stellungnahmen 
der ASN am 3. Januar 2012 „zur ergänzenden Bewertung der Sicherheit der 
nuklearen Anlagen insbesondere mit Bezug auf den in der Zentrale 
Fukushima Daiichi aufgetretenen Störfall“ wesentliche Investitionen im 
bestehenden Kernenergieanlagenpark vor. 

EDF hat zu verschiedenen Zeitpunkten Schätzungen zu den 
Investitionen abgegeben, die für den Erhalt einer Genehmigung zur 
Laufzeitverlängerung für notwendig gehaltenen wurden. So gab EDF im 
Dezember 2008 an, dass „die im Zusammenhang mit einer wesentlichen 
Verlängerung der Betriebslaufzeit der Anlagenparks zur 
Kernenergieerzeugung über 40 Jahre hinaus aufzubringenden Finanzmittel 
pro Reaktorblock und über mehrere Jahre verteilt auf 400 Mill. € geschätzt 
werden“, d. h. für den gesamten Park auf 23 Mrd. € (brutto). 

Seit dem wurde präzisiert, dass es sich bei diesen 400 Mill. € um 
einen durchschnittlichen Betrag handelt. Tatsächlich wurden bei einigen 
Reaktorblöcken, insbesondere der 900 MW-Klasse, bereits aufwändige 
Maßnahmen getroffen, wie der Austausch der Dampferzeuger, während sie 
bei anderen Blöcken noch durchzuführen sind. Diese durchschnittlichen 
Investitionen wurden also teilweise durch den Austausch von Komponenten, 
wie Dampferzeugern oder Turbinengeneratoren, und teilweise durch die 
Verbesserung des Sicherheitsniveaus bestimmt. 

Zu einem späteren Zeitpunkt, im Mai 2010, wurde vom EDF-
Generaldirektor vor dem Wirtschaftsausschuss der französischen 
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Nationalversammlung ein Betrag von 600 Mill. €2010 pro Reaktorblock 
genannt, was für den gesamten Park einen Betrag in der Größenordnung von 
35 Mrd. €2010 bedeuten würde. 

Im Rahmen der Vorbereitungen zum Gesetz NOME, bei den Arbeiten 
der Champsaur-Kommission und später im Januar 2011 in einem Schreiben 
von EDF an die zuständigen Behörden wurden die für den Anlagenparkt für 
die nächsten 15 Jahre einzuplanenden Investitionsaufwendungen schließlich 
auf eine Größenordnung von 50 Mrd. €2010 geschätzt, was einem nominalen 
und nicht abgezinsten Betrag von 58 Mrd. € entspricht, wenn für die 
kommenden Jahre eine Inflationsrate zwischen 1,5 % und 2 % angenommen 
wird.  

Dieser Betrag, der über den bisher angegebenen Werten liegt, scheint 
für umfangreiche Einsatzgebiete173 angesetzt worden zu sein. Tatsächlich 
umfasst dieser Plan außerdem das Auslaufen der Programme der in den 
vorangegangenen Jahren vorgenommenen Investitionen und Aufwendungen, 
die aufgrund der Alterung nicht nukleartechnischer Komponenten (Büro-
/Gewerbegebäude der Kraftwerke) erfolgten. Dieser Betrag beinhaltet die 
folgenden Hauptaufgaben: 

� Austausch großer Komponenten, wie Dampferzeuger, Generatoren, 
Kondensatoren und Bestandteile der Kühltürme. Diese Komponenten 
sind sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch die Verfügbarkeit der 
Zentralen unverzichtbar.174 Andere Projekte, sogenannte „projets 
réglementaires et patrimoniaux“: Hierbei handelt es sich z. B. um 
technische Maßnahmen zur Erhöhung der Dichtigkeit einiger 
Sicherheitsbehälter der 1 300 MW- und 1 450 MW-Klassen, die bei den 
alle 10 Jahre stattfindenden Prüfungen der betroffenen Reaktorblöcke 
umgesetzt werden. Auf diesen ersten Teil der Arbeiten entfallen Beträge 
in zweistelliger Milliarden Höhe; 

� Maßnahmen zur Anpassung an Brandschutznormen von 2008 bis 2017, 
die für alle Anlagen ein neues Konzept für die Brandentdeckung 
(Behandlung von Alterserscheinungen der Materialien und 
Vereinheitlichung für die verschiedenen Standorte) umfassen; 

� Neugestaltung der Abklingbecken, um ihre Aufnahmekapazität zu 
erhöhen. Diese Becken, die sich in unmittelbarer Nähe des 

                                                 
173Zu den zuerst gemachten Angaben sind, soweit dem Court de Comptes bekannt ist, 
nie so detaillierte Angaben gemacht worden wie für den Plan über 50 Mrd. €. 
174So wurde z. B. bis 2005 pro Jahr durch EDF der Dampferzeuger eines Reaktors 
ausgetauscht. In Anbetracht der Weiterentwicklung der Ausrüstung, ihre Bedeutung in 
Hinblick auf Sicherheit und Havarie-Risiken (2006 wurde ein neuer beschleunigter 
Korrosionsvorgang entdeckt) wurde diese Rate als unzureichend eingeschätzt und 
2005 wurde entschieden, sie zu verdoppeln. Aufgrund einer Herstellungsdauer von ca. 
4 Jahren und der Produktionskapazitäten der Lieferanten (in diesem Fall AREVA) 
kam diese Entscheidung jedoch erst ab 2010 zum Tragen. 
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Reaktorgebäudes befinden, nehmen die Lieferungen neuer 
Brennelemente und die abgebrannten Brennelemente, die dem Kern 
entnommen wurden, auf; letztere bis sie ausreichend abgekühlt sind, um 
zur Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague transportiert werden zu 
können. Sie haben durchschnittlich eine viel geringere Kapazität als bei 
Betreibern in anderen Ländern und genügen aufgrund der Tatsache, dass 
die Weiterentwicklung der verwendeten Brennelemente (Erhöhung des 
Abbrands, Einsatz von Brennelementen auf Mischoxid-Basis, also 
MOX) zu einer verlängerten Abkühlzeit, die nicht verkürzt werden kann, 
im Becken vor dem Transport geführt hat, nicht länger den 
Anforderungen.175 Diese Maßnahmen unterliegen der Genehmigung 
durch die ASN, wobei bei der Entscheidung über dieses Projekt 
selbstverständlich die beim Störfall in Fukushima gemachten 
Erfahrungen einbezogen werden; 

� der Plan „grands chauds“, der gemäß der Forderung der ASN176 
Änderungen beinhaltet, die den während der Hitzewelle von 2003 
gemachten Erfahrungen und der Klimaerwärmung Rechnung tragen 
sollen, wie der Austausch von Kühlaggregaten und die Klimatisierung 
von Bereichen und Materialien. Dieser Plan erstreckt sich über den 
Zeitraum von 2006 bis 2017; 

� Projekte, die nicht mit nukleartechnischen Gebäuden im Zusammenhang 
stehen, z. B. die Renovierung von Büro- und Betriebsgebäuden 
(Anpassung an Hygiene- oder Sicherheitsnormen, Änderung der 
Bedachung, verbesserte Isolierung) oder das Bereitstellen von 
Unterkünften für Mitarbeiter in der Nähe der Kernkraftwerke (zwischen 
2012 und 2017 müssen 4 300 Unterkünfte finanziert werden).  

Außerdem ist ein Programm zur Erhöhung 
Stromerzeugungskapazitäten der bestehenden Reaktoren vorgesehen. Dafür 
müssten von der ASN eine Dokumentation der Betriebsdaten erstellt und für 
die betroffenen Anlagen neue Genehmigungen ausgestellt werden. 

Diese Schätzungen ziehen zwei Überlegungen nach sich. 

� * Der Umfang künftiger Aufwendungen  

Dieser Betrag von 50 Mrd. €2010 für über die nächsten 15 Jahre 
vorzunehmende Investitionen kann mit dem Betrag in Höhe von 
73 Mrd. €2010 der ursprünglichen Baukosten für den Anlagenpark verglichen 
werden (s. Kapitel I).  

Dies bedeutet, dass jährlich durchschnittlich ein Betrag in Höhe von 
3,3 Mrd. €2010 für Instandhaltungsinvestitionen zur Verfügung steht, wobei 
die zwischen 2008 und 2010 getätigten durchschnittlichen 

                                                 
175Auf den gesteigerten Aufnahmebedarf der Becken wurde von der ASN 2002 
hingewiesen. 
176 Schreiben der ASN vom 9. Februar 2004.  
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Instandhaltungsinvestitionen nur 1,5 Mrd. € betrugen und damit bereits 
deutlich über den in den ersten Jahren des 21. Jhd. getätigten Investitionen 
lagen. Dies bedeutet fast eine Verdoppelung der im Jahr 2010 aufgebrachten 
Instandhaltungsinvestitionen (1,75 Mrd. €).  

* Die Anwendung der Instandhaltungsinvestitionen 

Dieses Investitionsprogramm wurde mit dem Ziel erstellt, eine 
Laufzeit von 60 Jahren zu ermöglichen. EDF ist jedoch nicht in Lage, 
anzugeben, welche der vorgesehenen Aufwendungen konkret zu dieser 
Laufzeitverlängerung von 40 auf 50 Jahre oder von 40 auf 60 Jahre führen 
sollen.  

Insbesondere wird eine gewisse Anzahl der großen Komponenten, wie 
Dampferzeuger, aus Sicherheits- und Leistungsgründen ausgetauscht. Aber 
dieser Austausch müsste auch bei einer Laufzeit von nur 40 Jahren 
stattfinden, um die Zentralen weiter betreiben zu können und sicherzustellen, 
dass die Verfügbarkeit nicht, wie in den letzten Jahren geschehen, 
zurückgeht. Die weiteren Investitionen sind aus Sicherheitsgründen 
ausführen und nicht zur Verlängerung der Laufzeit der Anlagen. Ein 
wesentlicher Anteil der angegebenen Investitionen erweist sich also als für 
eine „gute“ Fortführung des Betriebs notwendig, unabhängig von der 
Laufzeit der Anlagen.  

Es ist selbstverständlich, dass es für das Unternehmen EDF 
wirtschaftlich wünschenswert ist, dass die Nutzungsdauer von Materialien 
oder Installationen, für die ein Teil dieser Investitionen getätigt werden 
musste, so lang wie möglich ist.  

Dies bedeutet jedoch nicht, dass dadurch eine verlängerte Laufzeit 
sichergestellt wird: 

� einerseits kann die Genehmigung für einen weiteren Betrieb der Anlage 
nur nach einer Stellungnahme durch die ASN, die sich auf die alle 10 
Jahre stattfindenden Prüfungen gründet, erteilt werden; 

� andererseits beruht die Eignung zur Weiterführung des Betriebs nicht nur 
auf dem Zustand der Hilfskomponenten sondern auch auf dem 
Alterungsprozess der nicht austauschbaren Elemente 
(Reaktordruckbehälter und Sicherheitsbehälter), bei denen keinerlei 
Investitionen zur vollständigen technischen Lösung der aufgeführten 
Phänomene (s. Anlage 14) führen können. Diese Elemente müssen 
jedoch besonders berücksichtigt werden. Bezüglich der Alterung der 
Reaktordruckbehälter ändert das Unternehmen – sich auf 
Forschungsprogramme stützend – den Betrieb der Reaktoren, um die 
Bestrahlung, der sie ausgesetzt sind, zu verringern, und versucht mittels 
Modellverfahren, die sich von den ursprünglich verwendeten 
unterscheiden, neue Sicherheitsmargen nachzuweisen. Diese neuen 
Verfahren beruhen auf einem probabilistischen Ansatz für 
Sicherheitsmargen. Im Gegensatz dazu beruhen die derzeit verwendeten, 
strengeren Verfahren auf einem deterministischen Ansatz (d. h. einer 
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Bewertung der Risiken an sich, unabhängig von der Wahrscheinlichkeit 
ihres Auftretens). Bisher hat sich die ASN gegen die Verwendung dieser 
Verfahren ausgesprochen. Zu den Sicherheitsbehältern, die je nach 
Baureihe unterschiedlich konzipiert sind, gibt es Vorschläge zur 
Verbesserung der Dichtigkeit, ohne dass es – anders als für den EPR 
vorgesehen – bisher möglich war, bei einem schweren Störfall, bei dem 
es zur Kernschmelze kommt, ihre Dichtigkeit zu garantieren (keine 
radiologischen Freisetzungen im Fall eines Störfalls mit Kernschmelze).  

Es scheint daher im Gegensatz zu den in den Erklärungen von EDF177 
gemachten Angaben schwierig, wenn nicht gar unmöglich, die 
Aufwendungen, die konkret für die Verlängerung der Laufzeit gedacht sind, 
auszumachen, wobei diese keine Garantien darstellen.  

3 -  Unwägbarkeiten 

Neben den im Vorangegangenen aufgeführten Überlegungen herrscht 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt insbesondere in Bezug auf zwei Themen 
Unsicherheit.  

a) Sicherheit der EPR 

Die Genehmigung zur die Errichtung eines EPR stellt strengere 
technische und Sicherheitsanforderungen auf, als für die gegenwärtig 
betriebenen Zentralen.178 Die erneuten Sicherheitsprüfungen, in denen die 
wichtigsten Komponenten der Kernenergieanlage umfangreichen und 
detaillierten technischen Prüfungen unterzogen werden, haben zwei Ziele:  

                                                 
177Vom EDF-Generaldirektor wurde vor dem Wirtschaftsausschuss der französischen 
Nationalversammlung ein Betrag von 600 Mill. €2010 pro Reaktorblock genannt. Im 
Juni 2010 wurde in der Pressemappe „L’énergie nucléaire: pivot d’une production 
d’électricité sûre, efficace et sans CO2“ ein Plan ohne Zahlenangaben vorgestellt, der 
durch technische Verbesserungen eine Laufzeit über 40 Jahre hinaus ermöglichen soll. 
178 Verordnung Nr. 2007-534 vom 10. April 2007 Art. 2 „Verhinderung von Unfällen: 
Die Konzeption, Errichtung und der Betrieb von Reaktoren muss in einer Weise 
erfolgen, dass das Auftreten der folgenden Ereignisse vermieden wird: II-1. Leckage 
bei Komponenten des Primärkreislaufes und gewisser Rohrsysteme unter Druck (…) 
II-2. Unfälle mit Kernschmelze, die zur vorzeitigen Freisetzung wesentlicher Mengen 
radioaktiver Stoffe führen kann (…). Folgende Störfälle wurden bisher identifiziert: - 
Kernschmelze bei hohem Druck im Primärkreislauf; Kernschmelze im Abklingbecken 
für abgebrannte Brennelemente; Reaktivitätsstörfälle aufgrund einer schnellen 
Einspeisung kalten Wassers in den Primärkreislauf oder von nicht ausreichend mit 
Neutronenabsorbern angereichertem Wasser; Kernschmelze bei Versagen des 
Sicherheitsbehälters (…); -Wasserstoffexplosionen jeglicher Art und 
Dampfexplosionen im Reaktordruckbehälter und außerhalb, die zur Beeinträchtigung 
der Integrität des Reaktorsicherheitsbehälters führen können.“ 
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� Prüfen, ob die ursprünglichen Sicherheitswerte der Anlage weiterhin 
erfüllt werden, und Feststellen von Schwächen und Abweichungen; 

� Vergleichen der geltenden Anforderungen mit den Anforderungen für 
Anlagen, deren Sicherheitsziele und -verfahren vor kürzerer Zeit 
aufgestellt wurden, wobei der neue Kenntnisstand und national und 
international gemachte Erfahrungen berücksichtigt werden.179 

Der letztere Punkt kann verschieden ausgelegt werden, je nachdem ob 
man der Auffassung ist, dass die Studien zur Neubewertung mit Blick auf die 
Sicherheitsziele der neuen Reaktoren durchzuführen sind, oder ob sie als Ziel 
haben müssen, dass die Sicherheitswerte für die betriebenen Anlagen „so 
weit wie möglich“ den Sicherheitswerten für Reaktoren der 3. Generation 
entsprechen oder sogar mit diesen übereinstimmen sollten. Diese bei der alle 
10 Jahre stattfindenden Prüfung vorgenommene Anpassung der Vorschriften 
ist Gegenstand einer Debatte zwischen dem Betreiber und ASN, wobei man 
sich bewusst ist, dass die unterschiedlichen Sicherheitsvorschriften für die 
verschiedenen Reaktoren Anlass für eine öffentliche Diskussion bieten 
können und Akzeptanzprobleme aufwerfen können. 

Je nachdem welcher Auffassung die ASN folgt und welche 
Vorschriften sie dementsprechend aufstellt, könnte sich der 
Investitionsbetrag, der für eine Fortsetzung des Betriebs des aktuellen 
Anlagenparks notwendig ist, merklich vom oben stehenden Programm 
unterscheiden und sogar deutlich darüber liegen.  

b) Folgen des Störfalls in Fukushima 

Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr schwierig die zusätzlichen 
Investitionen zu beziffern, die als Folge der durch den Störfall in der Zentrale 
von Fukushima gemachten Erfahrungen erfolgen müssen. Neben den bereits 
bekannten Risiken, die eintraten, müssen aufgrund dieses Störfalls neue 
Störfallszenarien aufgenommen werden, die sich durch das gleichzeitige 
Auftreten mehrerer Notfälle und negativer Begleitumstände (Stromausfall 
begleitet vom Ausfall der Kühlanlagen) auszeichnen. Das ursprünglich von 
EDF vorgesehene Programm muss also angepasst werden. Aus dem ASN-
Bericht zu den ersten Evaluations complémentaires de sûreté (ECS, 

                                                 
179 S. Anhang zur Stellungnahme Nr. 2011-AV-0120 der ASN vom 4. Juli 2011 zur 
Fortsetzung des Betriebs des Reaktors Nr. 1 des Kernkraftwerks Fessenheim: „Die 
erneute Sicherheitsprüfung bietet Gelegenheit, einerseits den Zustand der Anlage 
eingehend zu prüfen, um sich davon zu überzeugen, dass die für sie geltenden 
Regelungen eingehalten werden und andererseits das Sicherheitsniveau zu 
verbessern, indem die geltenden Anforderungen mit den für Anlagen mit vor kürzerer 
Zeit aufgestellten Sicherheitszielen und -verfahren geltenden Anforderungen 
verglichen werden und indem der neue Kenntnisstand und die national und 
international gemachten Erfahrungen einbezogen werden.“ 
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zusätzliche Sicherheitsbewertungen) geht hervor, dass mehrere 
Entwicklungen stattfinden werden:  

� einige Aufwendungen für im oben genannten Programm vorgesehene 
Maßnahmen erfolgen eher als vorgesehen: der Austausch von 
Komponenten und Investitionen, die für die vierte der alle 10 Jahre 
stattfindenden Prüfungen vorgesehenen waren, werden wahrscheinlich 
vorgezogen;  

� Notwendigkeit eines zusätzlichen Investitionsprogramms zum geplanten 
mit eventuell beträchtlichen Beträgen. Dabei handelt es sich z. B. um die 
Errichtung eines Gebäudes für das Krisenmanagement für alle Standorte, 
da die Erfahrungen in Fukushima gezeigt haben, dass ein solches bei 
einem Notfall, bei dem für Schutz vor Strahlung gesorgt werden muss, 
zur Aufnahme der zahlreichen Einsatzmannschaften benötigt wird. Geht 
man dabei z. B. in einer ersten Schätzung von Kosten in Höhe von 
100 Mill. € pro Gebäude aus, bedeutet dies Gesamtkosten in Höhe von 
2 Mrd. €; 

� die Umsetzung von im Programm über 50 Mrd. € vorgesehenen 
Investitionen, wobei dieser Betrag wegen der gesteigerten 
Sicherheitsanforderungen steigen wird. Dies gilt auch für das Aufstellen 
eines Dieselgenerators für den Extremnotfall in allen Standorten und das 
Schaffen eines zweiten Wasserreservoirs für das 
Notfalleinspeisungssystem. 

Eine genaue und detaillierte Bezifferung des Gesamtprogramms, in 
dem den Schlussfolgerungen aus Fukushima180 Rechnung getragen wird, 
kann erst erfolgen, wenn die Sicherheitsziele durch die ASN festgelegt 
wurden und die Studien und der Zeitplan zur Umsetzung der entsprechenden 
Maßnahmen fortgeschritten sind. 

Laut EDF ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Investitionen, 
die direkt auf Grundlage der Empfehlungen der ASN nach dem Störfall in 
Fukushima erfolgen, auf ungefähr 10 Mrd. € belaufen werden, wobei 
ungefähr die Hälfte dieses Betrags bereits im ursprünglichen 50 Mrd. € 
umfassenden Investitionsprogramm zur Instandhaltung enthalten war.181 Dies 
bedeutet, dass sich der Gesamtbetrag des Programms auf 55 Mrd. € belaufen 
könnte, was dazu führen würde, dass sich der jährliche durchschnittliche 
Betrag von 3,3 Mrd. €, der vor den Geschehnissen in Fukushima für 
Instandhaltungsinvestitionen in den nächsten 15 Jahren vorgesehen war, auf 

                                                 
180Geht man z. B. bei der im ersten Punkt vorgeschlagenen Maßnahme von einer 
Investition in Höhe von 100 Mill. € pro Gebäude und Standort aus, würde dies 
Gesamtkosten von 2 Mrd. € bedeuten; für die Maßnahmen unter dem zweiten Punkt 
könnten die Aufwendungen beim Stand der aktuellen, noch nicht sehr detaillierten 
Schätzungen bis zu 3,8 Mrd. € betragen. 
181 Für die Posten, bei denen bereits ungefähre Schätzungen möglich sind, beträgt der 
geschätzte Betrag zwischen 5 und 6 Mrd. €. 
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3,7 Mrd. € erhöhen würde, wobei es aufgrund der künftigen Vorschriften der 
ASN bezüglich der Umsetzung der Arbeiten zu Beginn dieses Zeitraums zu 
einem besonders großen Anstieg kommen könnte.  

 

Internationaler Vergleich 

Weltweit außer Betrieb genommene Zentralen 

Im Juni 2011 gab es weltweit 133 außer Betrieb genommene 
Einheiten zur Kernenergieerzeugung (davon 39 Druckwasserreaktoren). 
Statistiken der World Nuclear Association182 zufolge wurde der Betrieb von 
14 Reaktoren nach einem schweren Unfall oder Störfall eingestellt, 22 
wurden nach politischen Entscheidungen der jeweiligen Regierungen 
stillgelegt und 97 wurden aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Rentabilität 
außer Betrieb genommen. Von diesen Reaktoren, die zum größten Teil vor 
1980 in Betrieb genommen wurden, wurden 62 für kurze Zeit betrieben und 
35 erreichten eine Laufzeit, die sich der ursprünglich festgelegten Laufzeit 
von 25 bis 30 Jahren annäherte. Es kann nicht genau festgestellt werden, ob 
die Schließungen wegen mangelnder Rentabilität aufgrund der Alterung der 
Ausrüstung (und der zu hohen Kosten für den Austausch) oder höherer 
Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen erfolgten. 

Grafik: Alter der im Betrieb befindlichen Reaktoren 

 

 

                                                 
182Die WNA ist eine Vereinigung von Kernenergieproduzenten.  
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Laufzeit der Reaktoren mit ziviler Nutzung in den USA 

Der Gesetzesrahmen wird durch den Atomic Energy Act, einem 
Bundesgesetz, das in USA 1946 verabschiedet und 1954 geändert wurde, 
geschaffen. Die Nuclear Regulatory Commission (NRC) stellt 
Betriebsgenehmigungen für zivile Kernreaktoren mit einer Laufzeit von 
höchstens 40 Jahren aus. Diese Genehmigungen können jedoch auf 
Grundlage eines relativ langwierigen Verfahrens183 und einer Entscheidung 
der NRC um einen Zusatzzeitraum von bis zu 20 Jahren verlängert werden. 
Die Verlängerung der Genehmigungen kann von den Eignern der Reaktoren 
beantragt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es in den USA 104 im 
Betrieb befindliche Reaktoren, deren ursprünglich genehmigte Laufzeit 
40 Jahre beträgt, und von der NRC wurde in Bezug auf 60 Reaktoren einer 
Verlängerung der Laufzeit zugestimmt. Seit 2009 sind in den USA 8 
Reaktoren seit ihrer Inbetriebnahme über 40 Jahre hinaus in Betrieb. 

Bei ungefähr 30 Reaktoren in den USA wurde im Übrigen der Betrieb 
ausgesetzt. So wurde z. B. der Reaktor in Maine Yankee aus Gründen 
mangelnder Rentabilität im Hinblick auf Umweltschutzkriterien geschlossen, 
die die Anlage nach einer Laufzeit von 25 Jahren zu erfüllen hatte. 

Betriebsdauer der Reaktoren mit ziviler Nutzung in Deutschland 

Vor dem Störfall in Fukushima gab es in Deutschland 10 Reaktoren 
zur Stromerzeugung, deren Betrieb eingestellt worden war. Acht weitere 
Reaktoren wurden im März 2011 nach dem Störfall in Fukushima außer 
Betrieb genommen. Unter den „kommerziellen“ Reaktoren, die vor 2011 
außer Betrieb genommen wurden, wurden zwei aufgrund „mangelnder 
Rentabilität“ (Hamm-Uentrop und Stade) und zwei nach Störfällen 
(Gundremmingen A im Jahr 1977 und Greifswald im Jahr 1975) geschlossen. 
Beim Reaktor Würgassen führte ein 1994 entdeckter Defekt im Kernmantel 
des Reaktors, dessen Beseitigung als zu kostenaufwändig eingeschätzt wurde, 
zur Stilllegung. Die Zentrale in Mülheim-Kärlich wurde bereits nach 2 Jahren 
Laufzeit aufgrund eines strukturellen Fehlers bei der Errichtung (Standort 
eines Hilfsgebäudes) stillgelegt. Augenblicklich werden noch 9 Reaktoren 
betrieben. Der älteste davon wurde 1982 in Betrieb genommen. 

                                                 
183Dieses kann 3 Jahre andauern und umfasst eine Teilnahme oder Befragung der 
allgemeinen Öffentlichkeit (Informationsveranstaltung vor Ort) und eine 
Umweltstudie (Prüfung, ob der Betrieb der Anlage den Umweltschutzvorschriften 
genügt), eine erneute Sicherheitsprüfung der Anlage, Inspektionen und Audits durch 
die Kommission.  
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B - Zukünftige Forschung 

Zukünftige Forschungsergebnisse können sich in großem Maße auf 
die mittel- und langfristige Zukunft der Branche und kurzfristig auf die 
Kosten auswirken, je nachdem, wie sich die dafür getätigten Aufwendungen 
entwickeln und welche Hauptarbeitsfelder ausgewählt werden.  

1 -  Das Programm „Nucléaire de Demain“ 

Die Finanzierung von Forschungssubventionen des CEA wird ab 2011 
aufgrund künftiger Investitionen, über die dem Programm „Nucléaire de 
Demain“ (Kernenergienutzung von morgen) 1 Mrd. € zur Verfügung gestellt 
werden, merklich ansteigen. 

Das Programm „Nucléaire de Demain“, 
das für CEA über künftige Investitionen finanziert wird 

(in Mill. € (nominal und vor Steuern) 

MILL. € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt 

RJH  8 101 101  25         235 
ASTRID  8  60  95 117 109 81 83 67 620 
Gesamt 16 161 196 142 109 81 83 67 855 

Quelle: Terminplan der Ziel- und Performance-Vereinbarung von CEA 
(Beträge vor Steuern) 

Das Programm wird durch zwei Projekte, dem Pilotreaktor ASTRID 
und dem Forschungsreaktor Jules Horowitz, besonders gekennzeichnet. Im 
Ergänzungshaushalt von 2010 werden diesen Projekten 900 Mill. € zur 
Verfügung gestellt. Der Zeitplan für die vorgesehenen Auszahlungen (vor 
Steuern) ist in obiger Tabelle angegeben. Zu diesen Beträgen kommen 
100 Mill. € hinzu, die ANDRA für die Lagerung und Wiederaufarbeitung 
von Abfällen zugewiesen werden. Nach der Katastrophe in Fukushima 
wurden 50 Mill. € für die Sicherheit und zum Strahlenschutz gebilligt, die 
jeweils zur Hälfte von CEA und ANDRA entgegengenommen wurden. 

2 -  4. Generation und das Programm ASTRID 

Die Kernreaktoren der 4. Generation sind Gegenstand von 
Forschungsarbeiten, die international durch den Forschungsverbund 
Generation IV International Forum (GIF) koordiniert werden, dessen 
Mitglieder Frankreich, die USA, Japan, Südkorea und seit Kurzem China und 
Russland sind. Eines der Hauptziele von GIF ist eine Diversifikation 
verwendbarer Brennstoffe. Uran 234, das in den bestehenden Zentralen 
verwendet wird, stellt nur 0,7 % der abgebauten Mineralien dar und es 
besteht das Risiko, das auf längere Sicht keine ausreichenden Mengen 
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hergestellt werden können, falls sich die nukleare Stromerzeugung weltweit 
und insbesondere in den Schwellenländern weiter entwickelt. Die Reaktoren 
der 4. Generation sollen u. a. den Weg zu einer wiederholten 
Wiederverwendung des in den abgebrannten MOX-Brennelementen 
enthaltenen Urans und Plutoniums eröffnen und eine Minderung der 
Langzeitschädlichkeit gewisser hochradioaktiver Abfälle ermöglichen. 

Unter diesen Voraussetzungen gingen verschiedene Reaktortypen in 
die Forschungs- und Entwicklungsphase. In Frankreich hat man sich 
entschieden, mit ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for 
Industrial Demonstration) einen industriellen Prototypen, der schnelle 
Neutronen verwendet und natriumgekühlt ist, zu entwickeln. Durch den 
Nachtragshaushalt von 2010 wurden diesem Projekt 650 Mill. € zu gewiesen, 
um seine Finanzierung bis zur Phase der detaillierten Konzeption, d. h. 
Machbarkeitsstudien oder den Entwurf von Installationen für die damit 
verbundene Brennstoffkette und die Errichtung oder Renovierung 
technologischer Anlagen zur Anpassung von Komponenten, zu ermöglichen. 
Ziel ist es, im Jahr 2017, nachdem eine entsprechende politische 
Entscheidung gefällt wurde, in der Lage zu sein, die Konstruktion eines 
Prototypens in Auftrag geben zu können, der ab 2040 industriell eingesetzt 
werden kann. Die Konstruktionskosten eines solchen Prototypens, die zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind, sind also im aktuellen ASTRID-
Programm nicht eingeschlossen. 

In Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Terminplan befindet 
sich das Projekt in den anderen Mitgliedsstaaten des Forums noch in einer 
früheren Phase. In Japan wurde die Konstruktion eines Prototypens auf einen 
unbestimmten späteren Zeitpunkt verschoben. In Korea befindet man sich im 
Vorstudienstadium. In Russland werden Reaktoren entwickelt, die jedoch auf 
einem älteren Konzept beruhen.  

Die Vereinbarung über Zukunftsinvestitionen verlangt vom CEA die 
Unternehmer vor dem Ende der Vorstudienphase einzubeziehen, d. h. von 
jetzt an bis Ende 2010, um Kosten zu teilen und das Engagement der 
Gerätehersteller, Konstrukteure und Betreiber zu garantieren. Ziel ist es, dass 
20 bis 30 % der Kosten der Vorstudienpase, die 75 Mill. € betragen, von den 
Unternehmern getragen werden und dass die Kosten der Konzeptionsphase 
und des Prototypens, falls 2017 dessen Errichtung beschlossen wird, bis zur 
Hälfte übernommen werden. 2010 wurden mit AREVA184, EDF185, 
ALSTOM, COMEX Nucléaire und weiteren Unternehmen verschiedene 
Kooperationsverträge zur finanziellen Beteiligung abgeschlossen. 

                                                 
184 AREVA verpflichtete sich im November 2010, 20 % der Kosten der 
Projektplanungsphase (Vorstudien- und Konzeptionsphase) zu übernehmen. 
185 Vertrag über spezifische Themen wie die Sicherheit oder den Erfahrungsaustausch 
zum Superphénix. Der Vertrag über die Zusammenarbeit den Forschungs- und 
Entwicklungsbeitrag von EDF zum ASTRID-Projekt wurde unterzeichnet. 
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Das Projekt beschäftigt sich hauptsächlich mit natriumgekühlten 
Reaktoren, wie Phénix und Superphénix. Dennoch zielt das ASTRID-
Programm darauf ab, eine technologische Zäsur in Bezug auf Sicherheit, 
Verfügbarkeit, Verringerung der Investitionskosten und der Transmutation 
von niedrigen Aktiniden, wie Americium zu erreichen. CEA untersucht 
ebenfalls Alternativmöglichkeiten in Bezug auf die Kühlung, insbesondere 
durch die Verwendung von Helium. Dies findet vor allem im Rahmen von 
Partnerschaften des GIF und mehrerer mitteleuropäischer Staaten statt. Die 
Aufwendungen bleiben auf diesen Gebieten jedoch beschränkt. 

3 -  Der Reaktor Jules Horowitz 

Mit dem Réacteur expérimental Jules Horowitz (RJH, 
Forschungsreaktor Jules Horowitz) soll das Verhalten von Kernbrennstoffen 
und anderen Materialien unter Bestrahlung untersucht werden. Er ersetzt den 
Reaktor Osiris und andere Reaktoren fortgeschrittenen Alters in Europa und 
wird in naher Zukunft der einzige Bestrahlungsreaktor sein, der in Europa für 
Forschungszwecke zur Verfügung steht. Neben seiner Verwendung auf dem 
Gebiet der nuklearen Stromerzeugung wird es durch ihn nun möglich, 
gegebenenfalls 50 % des europäischen Bedarfs an Nukliden zur 
medizinischen Verwendung herzustellen. 

Von 2003 bis 2007 wurden Projektbestimmungs- und 
Entwicklungsstudien durchgeführt. Die Errichtung wurde 2007 begonnen und 
die Inbetriebnahme bei voller Kapazität ist für das Jahr 2018 geplant. Die 
Kosten der Fertigstellung werden auf 670 Mill. €2005 (davon ausgenommen 
sind Kosten der Herstellung von Radionukliden zur medizinischen 
Verwendung) geschätzt. Davon werden 250 Mill. €2005 von Partnern 
übernommen (100 Mill. € durch EDF, 50 Mill. € durch AREVA und 
100 Mill. € durch die EU und internationale Partner, die sich ein garantiertes 
Zugangsrecht sichern möchten). Die durch den Nachtragshaushalt von 2010 
bereitgestellten Darlehen haben eine Höhe von 160 Mill. € und der Verkauf 
wird von CEA über laufende Subventionen und externe Ressourcen 
finanziert. Die Beteiligungen von EDF und AREVA an der Konstruktion, die 
in der Bilanz als Investitionen verbucht sind, wurden in den beiden Teilen 
des Berichts, die sich mit den Forschungsaufwendungen befassen (Kapitel I-
II und Kapitel II-II A), nicht einbezogen. 

4 -  Die Lagerung von Abfällen 

ANDRA wurde durch den Nachtragshaushalt von 2010 mit einem 
Darlehen in Höhe von 100 Mill. € (inzwischen auf 75 Mill. € gesenkt) als 
Zukunftsinvestition ausgestattet, um einerseits 
Wiederverwertungsmöglichkeiten für leicht radioaktive Metallabfälle, die 
beim Rückbau nuklearer Anlagen anfallen, zu schaffen und somit das zu 
lagernde Volumen zu verringern und andererseits innovative Verfahren zur 
Behandlung von chemisch reagierenden radioaktiven Abfällen (organische, 
natrium- oder asbesthaltige, verschmutzte und andere Abfälle) durch induktiv 
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gekuppeltes Plasma oder Pyrolyse zu entwickeln, um sie chemisch inert zu 
machen und ihre Lagerung zu erleichtern. In diesem Programm wurden 
ebenfalls Forschungsarbeiten zur Behandlung von Graphitabfällen 
eingeordnet, die darauf abzielen, das Lagervolumen und ihre Radiotoxizität 
zu verringern. 

5 -  Sicherheit und Strahlenschutz 

Nach Fukushima wurde von der Regierung am 27. Juni 2011 eine 
verstärkte Forschung auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit und des 
Strahlenschutzes bekannt gegeben, wobei den Forschungsarbeiten 50 Mill. € 
des Zukunftsinvestitionsprogramms „Nucléaire de demain“ zugewiesen 
wurden.  

Das Atomenergie-Komitee vom 27. Oktober 2011 entschied, dass 
dieser Betrag von 50 Mill. € im Rahmen eines Projektaufrufes zur 
Anwendung kommen soll, dessen Leitung vom Commissariat général aux 
investissements d’avenir (Generalkommissariat für Zukunftsinvestitionen) an 
die Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI, 
Generaldirektion für Forschung und Innovation) des 
Forschungsministeriums und an die Direction générale de la recherche et de 
l’innovation (DGRI, Generaldirektion zur Risikovorbeugung) des 
Umweltministeriums übergeben wurde. Der Projektaufruf wird von der 
Agence nationale de la recherche (ANR, Nationalen Forschungsagentur) 
umgesetzt. Der Projektaufruf bezieht sich auf die Gebiete 
Störfallverhinderung, Verbesserung der Mittel und Verfahren bei schweren 
Störfällen, Schutz von Menschen und Umwelt, Mittel des 
Krisenmanagements. 

 

Die weiter entfernte und ungewissere Zukunft: Fusion 

Das Fusionsreaktor-Forschungsprogramm ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) unterscheidet sich von den bisher 
behandeltemn Programmen. Sein Ziel ist nicht die Spaltung schwerer 
Isotope, sondern die kontrollierte Fusion leichter Atome mittels eines 
magnetischen Einschlusses. Die Materialien zur Steuerung dieses Prozesses, 
die hervorzurufenden Reaktionen und die Reaktoren (Teilchenbeschleuniger 
und keine Zentralen) sind für diesen Vorgang spezifisch. Außerdem findet 
dieses Programm in einem sehr besonderen Rahmen statt, da es 1985 von der 
Sowjetunion, den USA, der EU (über Euratom) und Japan als Zeichen einer 
gemeinsamen friedlichen Zusammenarbeit ins Leben gerufen wurde. Im 
November 2006 wurde durch die Mitgliedsstaaten der Organisation, zu denen 
heute auch Korea, China und Indien zählen, eine internationale Gesellschaft 
mit der Aufgabe, in Cadarache ein Forschungszentrum zu errichten und zu 
betreiben, gegründet. 
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Die damit verbundenen Kosten werden in diesem Bericht beschrieben, 
da das Fernziel von ITER ja durchaus in der kommerziellen Stromerzeugung 
auf Grundlage eines Verfahrens, das auf der atomaren Struktur der Materie 
beruht, besteht. Die derzeitigen Forschungsarbeiten befinden sich jedoch 
noch im Stadium der Grundlagenforschung, da bisher noch nicht 
nachgewiesen werden konnte, dass ein Kontrolle der thermonuklearen Fusion 
über einen ausreichend langen Zeitraum möglich ist, dass mit Gewissheit 
gesagt werden kann, dass diese Technologie zur Anwendung kommen kann.  

Die Kosten dieses Programms werden auf 13 Mrd. €2010 für die 
Errichtung, 6,3 Mrd. €2010 über 20 Jahre für den Betrieb und 1 Mrd. €2010 für 
die endgültige Stilllegung und den Rückbau geschätzt. Die direkte 
Beteiligung Frankreichs bei der Errichtung beträgt 1,1 Mrd. €2010, davon 
wurden 480 Mill. € durch acht Gebietskörperschaften der Region PACA und 
der Rest durch den Staat zugesichert. Die Nutzungsplanung für den Standort 
und die Herstellung der Ausrüstung werden durch die Agentur ITER France 
geleitet, die innerhalb von CEA geschafften wurde. Von 2007 bis 2010 
beliefen sich die Kosten für die Erschließung des Standorts und die 
Einrichtung der Infrastruktur auf 208 Mill. € (nominal). 

Das Tokamak-Gebäude186 wird es ab Ende 2019 ermöglichen, 
Grundlagentechnologien für den Fusionsreaktor zu testen. Es wird aus 
Stahlbeton gebaut und besteht aus einem unterirdischen Teil von dreizehn 
Metern Tiefe und einem oberirdischen Teil. Um das Gebäude werden 
Hilfsanlagen, Kühltürme, elektrische Installationen, Hallen für 
Steuerungsanlagen, Abfallentsorgungsanlagen und Laboratorien errichtet. 

Im Februar 2007 wurde von Euratom und Japan eine zusätzliche 
Forschungsvereinbarung über Materialtests, fortgeschrittene 
Plasma-Experimente und -Simulationen und Konzeptionsstudien zum 
vorindustriellen Demonstrationsreaktor DEMO, der ITER zwischen 2030 und 
2050 nachfolgen soll, unterzeichnet. 

II  -  Kosten des EPR 

Soll die Stromerzeugung aus Kernenergie im gewünschten Umfang 
fortgeführt werden, so können die bestehenden Reaktoren unabhängig von 
ihrer Laufzeit letztendlich nur durch sogenannte Reaktoren der 3. Generation 
ausgetauscht werden, die bessere Sicherheitsstandards bieten als die 
gegenwärtig verwendeten Reaktoren. Das einzige heute in Frankreich zur 
Verfügung stehende Modell der 3. Generation ist der im Bau befindliche EPR 

                                                 
186Tokamak: Kammer für magnetische Einschließung zur Kontrolle des Plasmas. 
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am Standort Flamanville. Nimmt man die zwei in China187 im Bau 
befindlichen EPR aufgrund mangelnder Detailinformationen und des 
Umstands, dass ihre Kosten in Frankreich nicht reproduziert werden können, 
aus, können nur die im Bau befindlichen Reaktoren in Finnland und 
Flamanville als Grundlage für Schätzungen der Investitions- und 
Produktionskosten verwendet werden.  

Da sich diese beiden Reaktoren jedoch noch im Bau befinden können 
nur Schätzungen abgeben werden. Es ist wahrscheinlich, dass wie bei den 
Reaktoren der zweiten Generation die Prototypen deutlich höhere Kosten 
verursachen, als die in der Folge errichteten Reaktoren.  

Bezüglich der Baukosten des EPR Flamanville 3 wurden von EDF am 
20. Juli 2011 revidierte Kosten, einschließlich Engineering-Kosten, von 
6 Mrd. € (3,7 Mill. €/MW bei einer Leistung von 1 630 MW) und das Ziel 
der ersten kommerziellen Stromerzeugung in 2016 bekannt gegeben. Es soll 
daran erinnert werden, dass die Kosten im Dezember 2008 auf 4 Mrd. € bei 
einer Bauzeit von 54 Monaten geschätzt wurden und im Dezember 2010 auf 
5 Mrd. € bei einer Bauzeit von 78 Monaten revidiert wurden. Diese Angaben 
wurden vom Cour des Comptes nicht evaluiert und sind augenblicklich nur 
als vorläufig zu betrachten. Die Baukosten können jedoch mit den Kosten für 
die letzten in Frankreich errichteten Druckwasserreaktoren verglichen 
werden, die für den Reaktor am Standort Chooz 4,8 Mrd. €2010 
(Inbetriebnahme im Juli 2000, 2 Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 
2 910 MW, d h. 1,63 Mill. €/MW und 2,06 Mill €/MW, einschließlich 
Engineering-Kosten) und für den Reaktor am Standort Civaux 3,7 Mrd. €2010 
(Inbetriebnahme im Mai 2002, 2 Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 
2 945 MW, d. h. 1,25 Mill. €/MW und 1,37 Mill. €/MW, einschließlich 
Engineering-Kosten) betrugen.  

Als Erklärung für die gestiegenen Kosten pro MW verweist AREVA 
neben den Schwierigkeiten bei der Errichtung eines Prototypens auf eine 
andere Technik, die es insbesondere erlaubt, besser auf schärfere 
Sicherheitsanforderungen zu reagieren. Es ist außerdem wahrscheinlich, dass 
die Errichtung von Reaktoren eines ähnlichen Typs wie in Chooz und Civaux 
heute aufgrund von Rohstoff- und Baupreisen, die im Allgemeinen einen 
schnelleren Anstieg verzeichneten als die allgemeine Entwicklung des BIP-
Deflators, der zur Berechnung der Baukosten in €2010 verwendet wurde, 
höhere Kosten verursachen würde. Im Übrigen sollen die Betriebskosten des 
EPR unter den Betriebskosten der Reaktoren in Chooz und Civaux liegen, 
wodurch die Mehrkosten bei den Investitionen (ausgenommen der durch den 
Umstand, dass es sich um einen Prototypen handelt, verursachten Kosten) 
kompensiert werden können. Dadurch würden laut AREVA die 

                                                 
187 Die Kosten des Baus in Taishan scheinen sich gegenwärtig im geplanten Rahmen 
zu bewegen. 
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Gesamtkosten der Stromerzeugung des EPR ungefähr den Kosten der 
jüngsten, unter heutigen Bedingungen errichteten Reaktoren des bestehenden 
Parks entsprechen. Diese Annahme kann jedoch erst im Betrieb des EPR 
bestätigt werden. 

Trotz der jüngsten Erklärungen von EDF bezüglich der Baukosten in 
Höhe von 6 Mrd. € wurden von EDF die in Bezug auf die 
Stromerzeugungskosten gemachten Schätzungen bisher nicht korrigiert. Wie 
die Investitionskosten sind jedoch auch die Stromerzeugungskosten im Laufe 
der Zeit angestiegen. 

2007 wurden von der DGEC für einen in Serie erbauten EPR Kosten 
in Höhe von 44,9 €/MWh (d. h. 46,6 €2010) veranschlagt. Die letzten 
Prognosen von EDF vom Dezember 2008 geben für den Bau, die Planung 
und den Rückbau Kosten in Höhe von 54,3 €/MWh (d. h. 55 €2010) an, wobei 
von Baukosten in Höhe von 4 Mrd. € über 54 Monate ausgegangen wird.  

In Anbetracht der Verzögerungen, die zu erhöhten Bauzinsen führen 
werden, und dem seit diesem Zeitpunkt zu verzeichnenden Anstieg der 
Baukosten, können die zukünftigen Stromerzeugungskosten in Flamanville 
bei eine Laufzeit von 60 Jahren mit 70 bis 90 €/MWh veranschlagt werden. 
Diese Schätzung sollte jedoch mit großer Vorsicht betrachtet werden, da sie 
nicht auf einer Analyse des Cour des Comptes beruht, die auf Grundlage 
genauer von EDF vorgelegten Schätzungen erfolgte. Es soll noch einmal 
daran erinnert werden, dass es sich dabei nicht um die Kosten eines in Serie 
errichteten EPR handelt, die geringer ausfallen dürften, die im Moment 
jedoch noch sehr schwierig abzuschätzen sind. 

III  -  Die Szenarien 

Je nachdem welche Annahmen hinsichtlich der Laufzeiten der 
Zentralen, zur 4. Generation und zur Entwicklung der EPR gemacht werden, 
können sich die Schätzungen zu den künftigen Aufwendungen deutlich 
unterscheiden. Um verstehen zu können, in welchen Größenordnungen sich 
die Aufwendungen für den Rückbau, die Entsorgung von abgebrannten 
Brennelementen und die Entsorgung von Abfällen bewegen können, können 
verschiedene Szenarien entwickelt werden. 

Wie in der Einleitung ausgeführt, ist es nicht Aufgabe dieses Berichts 
Szenarien für Energiemixe vorzuschlagen noch Annahmen zur Entwicklung 
der Nachfrage aufzustellen. Die folgende Analyse beruht daher auf der 
Annahme, dass die Kernenergieerzeugung in der Größenordnung des 
bestehenden Parks erfolgt. 
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A - Basisszenario 

Das Basisszenario, das den aktuellen Schätzungen für künftige Kosten 
zugrunde liegt, beruht, was die bilanzierbaren Elemente betrifft, auf 
folgenden Annahmen: 

� eine Laufzeit der Reaktoren von 40 Jahren, die für die aktuelle 
Berechnung der Abschreibungen und der Rücklagen für den Rückbau 
verwendet wird, obwohl wie bereits erläutert die Verlängerung der 
Betriebsgenehmigung der Reaktoren bis auf 40 Jahre und 
möglicherweise darüber hinaus, von der Bewertung der ASN nach der 
alle 10 Jahre stattfindenden Prüfung abhängt; 

� Instandhaltungsinvestitionen, die sich gegenwärtig jährlich auf ungefähr 
1,7 Mrd. € belaufen und die sich zukünftig verdoppeln dürften, wobei 
ein Gesamtinvestitionspaket zwischen 2011 und 2025 von wenigsten 
50 Mrd. € zugrunde gelegt wird. Im Vorangegangenen wurde 
festgestellt, dass diese Investitionen, die als unumgänglich für eine 
Verlängerung der Laufzeit bis auf 50 oder 60 Jahre dargestellt werden, 
größtenteils wahrscheinlich ebenfalls notwendig sind, um den Betrieb 
fortsetzen, die 40 Jahre, die bisher in den Bilanzen angesetzt werden, bei 
zufriedenstellender Verfügbarkeit erreichen und auf die Vorschriften der 
ASN nach Fukushima reagieren zu können; 

� die Fertigstellung der Reaktoren der 4. Generation, die eine 
Wiederverwendung eines großen Teils der gelagerten abgebrannten 
Brennelemente (MOX, URE) und eines Teils des abgereicherten Urans, 
die jeweils auf eine Wiederaufarbeitung in diesen zukünftigen Reaktoren 
warten, erlauben würde; Die Berechnung der Rückstellungen für die 
Entsorgung der abgebrannten MOX- und URE-Brennelemente beruht, da 
gegenwärtig keine industrielle Lösung für die Wiederverwendung zur 
Verfügung steht, jedoch, wie bereits erläutert, auf der Annahme einer 
direkten Endlagerung im derzeit untersuchten, geologischen Tiefenlager 
ohne Wiederaufarbeitung und bezieht daher diese Annahme nicht ein. 
Würden tatsächlich Reaktoren der 4. Generation errichtet, müssten 
größere Rückstellungen für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente 
gebildet werden, da sie auch für die Wiederaufarbeitung der 
abgebrannten MOX- und URE-Brennelemente gebildet werden müssten. 
Diese Kosten (und die Kosten für die Entwicklung der Reaktoren der 
4. Generation) sind mit den Einsparungen zu vergleichen, die durch den 
Verzicht auf die direkte Endlagerung der Abfälle (die kostenaufwändiger 
als die Lagerung nach einer Wiederaufarbeitung ist) erreicht werden. 

Aus Sicht der Industrie ist dieses „Basisszenario“ teilweise 
unrealistisch. Geht man nämlich von der Annahme aus, dass alle Reaktoren 
nach 40 Jahren Laufzeit stillgelegt werden, würde dies die Inbetriebnahme 
einer großen Anzahl von Kraftwerken an deren Stelle in den kommenden 
Jahren bedingen. Handelt es sich dabei insbesondere um Kernkraftwerke, 
müsste die Konstruktion mehrerer EPR in Angriff genommen werden, um 
sicherzustellen, dass die Produktion auf dem aktuellen Niveau gehalten wird, 
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wobei jedoch zwischen der Entscheidung zur Planung eines EPR und der 
Inbetriebnahmen 6 bis 10 Jahre liegen können.  

Bis 2020 werden 12 Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 10 900 
MW eine Laufzeit von 40 Jahren erreichen. Der EPR in Flamanville (1 630 
MW) kann wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen 
worden sein. Die Planungen für den EPR in Penly wurden noch nicht offiziell 
begonnen. 

Bei einer gleichbleibenden Stromerzeugung muss also auf die 
Annahme einer Verlängerung der Laufzeiten eines Teils der Zentralen bis auf 
wenigstens 50 Jahre zurückgegriffen werden, wobei dabei die von der ASN 
zur treffenden Entscheidungen vorweggenommen werden. 

B - Szenario bei einer Laufzeit von 50 Jahren 

Dieses Szenario, das auf einer Laufzeit von 50 Jahren beruht, könnte 
aus industrieller Sicht als das „realistische Basisszenario“ angesehen werden, 
auch wenn es nicht bilanzierbar ist. Um die Schätzungen zu den Folgen der 
Verlängerung der durchschnittlichen Laufzeit des Parks zu vereinfachen, 
wird eine einheitliche Laufzeit von 50 Jahren angenommen, auch wenn in 
Wirklichkeit die Gebote der Sicherheit und die notwendige Glättung beim 
Austausch eher auf verschiedene Laufzeiten hindeuten.  

Um zu erreichen, dass die nukleare Stromerzeugung auf dem aktuellen 
Niveau gehalten wird, wird in diesem Szenario angenommen, dass folgende 
wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen erfüllt werden: 

� die Umsetzung des EDF-Investitionsprogramms zur Instandhaltung in 
Höhe von 50 Mrd. € (ergänzt durch die Investitionen, die sich aus der 
Stellungnahme der ASN nach Fukushima ergeben) bis 2025; 

� Planung und Finanzierung von 6 EPR bis Ende 2030; neben den 
Finanzierungkosten der Investitionen, die dafür aufzubringen sind 
(30 bis 36 Mrd. €2010), müssen auch die technischen Voraussetzungen 
geprüft werden, die für die sehr kurzfristige Umsetzung der betroffenen 
Baustellen benötigt werden; 

� falls jedoch die Bruttokosten von EDF für den Rückbau unverändert 
bleiben (18,1 Mrd. €2010 für die Reaktoren), würde sich die Rückstellung 
von 2,3 Mrd. €2010 auf 9 Mrd. €2010 und später auf 6,8 Mrd. €2010 
verringern. 

� die Auswirkungen der Verlängerung auf die Entsorgung der 
Brennelemente188 blieben beschränkt. Dieses Szenario würde bedeuten, 
dass die Kapazität der Becken in La Hague zu einem späteren Zeitpunkt 

                                                 
188Hier wird keine Annahme über die Auswirkungen der Errichtung und den Betrieb 
der 6 zuvor erwähnten EPR gemacht.  
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vergrößert werden müsste, der aber von den Vorkehrungen abhängt, die 
für die Zwischenlagerung der Brennelemente des aktuellen Parks 
getroffen wurden (s. Kapitel III-II-A-3-b); 

� in Bezug auf die Abfälle werden die Auswirkungen deutlicher: durch die 
Zentralen würde eine größere durch den Betrieb erzeugte Menge von 
Abfällen (TFA und FMA-VC) anfallen, die bei der Dimensionierung der 
bestehenden Lager nicht einbezogen wurde. Unter den gegenwärtigen 
Bedingungen (Kompression der Abfälle, jährliches Volumen) würde es 
daher wahrscheinlich notwendig ein neues Lager für FMA-VC-Abfälle 
zu schaffen (die Schaffung eines neuen TFA-Lagers ist schon abzusehen, 
unabhängig von Laufzeitverlängerungen); 

Die zusätzlichen Abfälle aus den abgebrannten Brennelementen 
(Abfälle, die aus der Wiederaufarbeitung der abgebrannten 
Brennelemente entstehen, oder Brennstoffanordnungen, die direkt 
endgelagert werden) müssten dagegen in von ANDRA betriebenen 
geologischen Tiefenlagern endgelagert werden, da die von ANDRA 
entwickelten Szenarien Spielräume bei der größenmäßigen Auslegung 
vorsehen, die es ermöglichen würden, die während einer Laufzeit von 
60 Jahren zusätzlich anfallenden Abfälle zu lagern;189  

� zu den im Vorangegangenen aufgeführten Investitionen zur 
Instandhaltung und zur Anfertigung von EPR zum Austausch, kommen 
die Kosten der fortzuführenden Forschung und Entwicklung für die 
4. Generation, insbesondere die Finanzierung des ASTRID-Prototypens 
um das Jahr 2020, falls dieses Programm fortgeführt wird, und der 
nachfolgenden Phase der industriellen Nutzung hinzu. Für keines dieser 
Projekte, von denen anzunehmen ist, dass sie kostenaufwändig sein 
werden, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Kosten genau 
beziffert werden. 

C - Szenario mit „Einstellung der  
Wiederaufarbeitung“ 190 

Eine vorhersehbare Folge der Einstellung der Wiederaufarbeitung 
abgebrannter Brennelemente wäre die Schließung der AREVA-Werke 800 
und UP 3 in La Hague. Dadurch würde der Beginn des Rückbaus, der in den 
Bilanzen ab 2040 eingeplant ist, wahrscheinlich vorgezogen werden. 

                                                 
189S. Scénario de dimensonnement (SD, Szenario zur größenmäßigen Auslegung) des 
Dossiers 2009 von ANDRA. 
190In den Kommentaren zur diesem Szenario werden mögliche vertragliche 
Abstandsbestimmungen nicht berücksichtigt, durch die es zu einer anderen Verteilung 
der finanziellen Auswirkungen zwischen AREVA und EDF kommen kann. In diesem 
Szenario werden vor allem die übergreifenden Auswirkungen auf die Branche 
gemessen.  
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AREVA müsste also viel eher als vorgesehen 4,2 Mrd. €2010 aufwenden. Dies 
würde ab dem Zeitpunkt der Einstellung über einen Zeitraum von 20 Jahre zu 
geschehen haben, der für die Rückbaumaßnahmen vorgesehen ist. 
Gleichzeitig müsste bei einem Ausfall der Einnahmen aus der 
Wiederaufarbeitung die Umschulung des Personals der Anlage gemanagt 
werden. 

Die Einstellung der Wiederaufarbeitung von abgebrannten UNE-
Brennelementen würde im Übrigen dazu führen, dass sie direkt endgelagert 
werden müssten.191 Am 31. Dezember 2010 sind es bereits 16 540 Tonnen 
abgebrannter UNE-Brennelemente, die gelagert werden Hinzu kommen die 
seit diesem Datum abgebrannten Brennelemente. Es wird im Allgemeinen 
davon ausgegangen, dass die Kosten einer Endlagerung in Tongestein 
zweimal so hoch sind wie die Kosten einer Lagerung nach einer 
Wiederaufarbeitung.192 Diese Mehrkosten würden im Wesentlichen vom 
Hauptproduzenten von abgebrannten Brennelementen, EDF, getragen 
werden. Außerdem würde dadurch die Schaffung neuer Abklingbecken 
notwendig werden, da sich der Nettofluss abgebrannter Brennelemente noch 
einmal um den Faktor 6 erhöhen würde (1 200 Tonnen pro Jahr im Vergleich 
zu 200 Tonnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt).  

Die Rückstellungen für die Entsorgung von abgebrannten 
Brennelementen würden stark abnehmen, da sie nur noch für die 
Zwischenlagerung bereits extrahierten aufgearbeiteten Urans und die 
Schaffung neuer Abklingbecken zu bilden wären. 

Diese Abnahme würde zum Teil durch den Anstieg der Provisionen 
für die Langzeitentsorgung ausgeglichen. Die derzeit von EDF bei der 
Berechnung der Rückstellung für die Lagerung von abgebrannten MOX- und 
URE-Brennelementen verwendeten abgezinsten Stückkosten sind dennoch 
weiterhin niedriger als die Wiederaufarbeitungskosten. 

Zu einem späteren Zeitpunkt würde sich dieses Szenario auch auf die 
Art der verwendeten Kernbrennstoffe auswirken, da durch das Ende einer 
Wiederaufarbeitung die Herstellung von Plutonium beendet würde und es 
somit zum Auslaufen der Produktion von MOX-Brennstoffen kommt, 
wodurch ein höherer Verbrauch an natürlichem Uran oder eine 
Wiederaufarbeitung notwendig wird. 

                                                 
191Bei der Berechnung der Rückstellung ging EDF von einer direkten Endlagerung 
anderer abgebrannten Brennelemente aus (MOX, URE, Superphénix, Brennilis) 
192Für Szenario S2 von ANDRA (direkte Endlagerung) wurde 2002 geschätzt, dass 
33,2-55 Mrd. € benötigt werden würden. 
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D - Szenario „Keine 4. Generation“ 

Dieses Szenario hätte große Auswirkungen auf die Vorgehensweise 
bei der Entsorgung von Brennstoffen, da in diesem Fall fast das gesamte 
Uran 238 (99,3 % des Minerals) zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt 
als Abfall zu behandeln wäre. Insbesondere würden dadurch das 
wirtschaftliche Gleichgewicht der Minen und der Anreicherung beeinflusst, 
da das dabei anfallende abgereicherte Uran damit einen negativen Wert 
erhalten würde. 

Dieses Szenario hätte mittelfristig keinen Einfluss auf die in 
Verbindung mit der Entsorgung von abgebrannten Brennelementen zu 
bildenden Rückstellungen, da diese bereits auf Grundlage einer Lagerung 
ohne Wiederaufarbeitung der abgebrannten URE- und MOX-Brennelemente 
berechnet wurden, also unter der Annahme, dass es keine 4. Generation 
geben wird.  

Abgesehen von der bilanztechnischen Seite der Entsorgung der 
Abfälle, müssten die abgebrannten MOX-Brennelemente künftig „wirklich“ 
in geologische Tiefenlager verbracht werden. Die zu diesem Zweck von EDF 
gebildete Rückstellung in Höhe von 6,3 Mrd. €2010 beruht auf wackligen 
Annahmen. Im Projekt zur Tiefenlagerung ist gegenwärtig die Aufnahme von 
abgebrannten MOX-Brennelementen nicht vorgesehen. Es ist unmöglich 
vorherzusagen, ob diese Rückstellung ausreichen wird, die mit der direkten 
Endlagerung von abgebrannten MOX-Brennelementen verbundenen 
Mehrkosten, die nach der Aufgabe einer 4. Generation entstehen, vollständig 
abzudecken.  

Die von AREVA allgemein bevorzugte Lösung für einen 
Aufwertung der 250 000 Tonnen abgereicherten Urans ist dessen 
Verwendung als Brennstoff in Reaktoren der 4. Generation. Werden solche 
Reaktoren nicht errichtet, gibt es immer noch zwei Vorgehensweisen 
aufgrund derer abgereichertes Uran immer noch als eine aufwertbares 
Material angesehen werden kann: die Anreicherung und die Herstellung von 
MOX-Brennstoff.193 Dieses Material sollte also nicht als Abfall kategorisiert 
werden. Diese Argumentation gilt ebenfalls für die 20 000 Tonnen 
aufgereicherten Urans, für die EDF verantwortlich ist. 

Außerdem soll unterstrichen werden, dass der nicht erfolgte Bau von 
Reaktoren der 4. Generation nicht automatisch zu einer Einstellung der 
Wiederaufarbeitung führt. Tatsächlich wird durch die Wiederaufarbeitung 

                                                 
193 Bei diesen Vorgehensweisen gibt es jedoch Probleme in Bezug auf die finanziellen 
Rentabilität, fehlende Anlagen in Frankreich (zur Anreicherung) und das geringe 
verwendbare Volumen (Herstellung von MOX). 
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das Volumen der letztendlich zu lagernden Abfälle194 reduziert und es 
werden Einsparungen bei relativ seltenen Rohstoffen wie natürlichem Uran 
erzielt. Die Vorteile der Wiederaufarbeitung rechtfertigen ihre Fortführung, 
unabhängig davon ob Reaktoren der 4. Generation errichtet werden oder 
nicht.  

Die Reaktoren der 4. Generation wiederum werden mit Plutonium 
betrieben, ihr Bau würde bedeuten, dass abgebrannte MOX-Brennelemente 
aufbereitet werden müssen, um Plutonium zu gewinnen. Ein Szenario, in dem 
die „Wiederaufarbeitung eingestellt“ wird und in dem „Reaktoren der 4. 
Generation entwickelt“ werden, ist daher nicht sinnvoll. 

 

 

__________________ZUSAMMENFASSUNG – ___________________ 
_MÖGLICHE ENTWICKLUNG KÜNFTIGER AUFWENDUNGEN__ 

  

Es gibt zahlreiche Faktoren, die einen Einfluss auf die künftigen, im 
Zusammenhang mit der nuklearen Stromerzeugung zu tätigenden 
Aufwendungen haben können, auch wenn man davon ausgeht, dass sie auf 
dem bestehenden Niveau fortgeführt wird.  

Die Laufzeit der Zentralen ist ein entscheidendes Element. Das 
Szenario, von dem zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Branche 
ausgegangen wird, ohne dass dabei Gewissheit besteht, dass die ASN dem 
zustimmt, ist eine Laufzeitverlängerung der Reaktoren über 40 Jahre hinaus, 
da die Ersetzung der Produktionskapazitäten, die bei einem Szenario von 
40 Jahren notwendigen wäre, weder geplant ist noch ein Programm dafür 
besteht.  

Wird von einer Laufzeit von bis zu 50 Jahren ausgegangen, sind aus 
einem rein finanziellen Blickwinkel massive Investitionen notwendig, um die 
Laufzeit der Zentralen zu verlängern, EPR, die die aktuell verwendeten 
Reaktoren ersetzen sollen, herzustellen und ein Programm für die 
4. Generation zu entwickeln. 

Neben den Unwägbarkeiten in Bezug auf technische Probleme und 
der Akzeptanz der 4. Generation, sind auch die anfallenden Kosten 
gegenwärtig nicht bekannt. Die Kosten für die Umsetzung der 
Konzeptionsphase des ASTRID, der augenblicklich nur ein 

                                                 
194Die Wiederverwendung von aufgearbeitetem Plutonium in MOX-Brennelementen 
und der Umstand, dass diese nach der Bestrahlung nicht aufgearbeitet werden, 
bedeutet allerdings, dass teilweise auf eine direkte Endlagerung zurückgegriffen 
werden muss, die bei gleicher Masse kostenintensiver ist. 
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Forschungswerkzeug ist und nicht zur Energieerzeugung verwendet wird, 
werden heute auf 650 Mill. € veranschlagt.  

Für den Fall, dass eine 4. Generation, nicht wie angenommen, im 
großen Umfang eingeführt werden kann, wäre es angebracht 
Alternativlösungen zu erarbeiten. Insbesondere gilt es, ein Szenario zu 
entwickeln, bei dem eine Lagerung der abgebrannten Brennelemente in den 
derzeit untersuchten geologischen Tiefenlagern vorgesehen ist. Dies würde 
es insbesondere ermöglichen, die Rückstellung für die Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente, die bereits von dieser Annahme ausgeht, 
genauer zu beziffern. 
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Kapitel VII 

Schwierig zu beziffernde Kosten 

In den drei vorangegangenen Kapiteln wurden identifizierte, 
vergangene, gegenwärtige und künftige mit der nuklearen Stromerzeugung in 
Zusammenhang stehende Kosten einer Analyse unterzogen. Einige dieser 
Kosten können leicht gemessen und angegeben werden, bei anderen herrscht 
eine große Ungewissheit und es müssen zum Teil weitreichende Annahmen 
getroffen werden, damit sie berechnet werden können. Für sie alle gilt 
jedoch, dass sie zu Aufwendungen führen, für die eines Tages die 
notwendigen Geldmittel aufzubringen sind. 

Es gibt jedoch auch Kosten, denen keine gegenwärtig identifizierte 
Aufwendung zugrunde liegt, die aber in gleicher Weise als Folgen der 
nuklearen Stromerzeugung anzusehen sind. Es handelt sich dabei um 
„externe Effekte“, die mit dieser verbunden sind. 

Dabei nehmen die Folgen eines schweren Unfalls und die 
gegenwärtige Situation der Versicherungen in der Kernenergieindustrie einen 
besonderen Platz ein. 

I  -  Externe Effekte 

Alle menschlichen Aktivitäten haben Folgen für die Gemeinschaft und 
Umwelt, die nicht in Geldwerten ausgedrückt werden. Manchmal sind diese 
schwer zu messen und sehr oft können sie nicht in Kosten (oder Gewinne) 
mit einem finanziellen Wert umgewandelt werden, was es ermöglichen 
würde, sie zu den „klassischen“ Kosten, die effektiven Aufwendungen 
entsprechen, hinzuzählen (oder von ihnen abziehen). Man spricht daher von 
negativen und positiven externen Effekten, die weder vom Erzeuger noch 
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vom Verbraucher getragen werden. Sie fallen daher zu Lasten der 
Gemeinschaft (oder als ihr Gewinn) an, auch wenn diese sich dessen nicht 
immer bewusst ist. 

Besonders in Bezug auf die Energieerzeugung sind diese externen 
Effekte von großer Bedeutung. Einerseits weil sie wegen ihrer 
Unverzichtbarkeit für die menschliche Entwicklung einen großem Einfluss 
auf die Gesellschaft hat und andererseits weil die verschiedenen 
Energieformen negative und positive externe Effekte haben, die sich sehr 
voneinander unterscheiden. Es ist daher oft leichter, die verschiedenen 
externen Effekte der verschiedenen Energieformen mit einander zu 
vergleichen, als sie zu messen und ihnen absolute Geldwerte zu zuordnen. 

Der Cour des Comptes kann im vorliegenden Bericht weder 
Unzulänglichkeiten in Bezug auf die Kenntnisse zu den Auswirkungen der 
nuklearen Stromerzeugung beheben, noch kann er diese Auswirkungen in 
finanzieller Hinsicht beziffern, da dafür Annahmen, insbesondere zum Wert 
eines Menschenlebens, der Natur oder dem Abzinsungssatz, getroffen werden 
müssten.  

Außerdem werden in diesem Bericht nur die Kosten der nuklearen 
Stromerzeugung betrachtet (was bedeutet, dass nur negative externe Effekte 
betrachtet werden). Auch wird kein Vergleich ihrer Vor- und Nachteile mit 
den Vor- und Nachteilen anderer Verfahren der Strom- oder 
Energieerzeugung angestellt. Es werden daher nur die am häufigsten 
aufgeführten externen Effekte dargelegt und auf jenen Elemente verwiesen, 
die sich möglicherweise beziffern lassen. Dabei wird man feststellen, dass die 
gleichen externen Effekte je nach Beobachter oder im Vergleich mit anderen 
Energieformen als positiv oder negativ gelten können.  

Externe Effekte werden in mehrere große Kategorien eingeteilt, je 
nachdem ob es um Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit geht. 
In Bezug auf die Energieerzeugung gibt es jedoch auch Auswirkungen, die 
eher wirtschaftlich oder „politisch“ sind und ebenfalls als externe Effekte 
bezeichnet werden. Sie müssen für die gesamte Lebensdauer der 
Produktionsstätten, einschließlich der Brennstoffkette, betrachtet werden. 

A - Auswirkungen auf die Umwelt 

Im Allgemeinen werden die Auswirkungen auf die Umwelt als 
negative externe Effekte betrachtet, die der Gemeinschaft Kosten 
verursachen. Falls einige dieser Auswirkungen allerdings nur sehr schwach 
sind, könnten sie vergleichsweise als ein Vorteil betrachtet werden.  

Die Auswirkungen auf die Umwelt betreffen im Wesentlichen das 
Klima, den Wasserverbrauch, die Ableitungen ins Wasser und in die Luft und 
direkte Auswirkungen auf die Natur und die Landschaft.  
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1 -  Die Produktion von Treibhausgasen 

Die Auswirkungen der nuklearen Stromerzeugung auf das Klima 
werden im Allgemeinen als vernachlässigbar betrachtet, da bei der 
Stromerzeugung in den Kraftwerken kein CO2 entsteht, wodurch sich diese 
Stromart vom durch fossile Energieträger erzeugten Strom aber nicht von 
erneuerbaren Energien unterscheidet.  

Abhängig vom Wert der einer nicht erzeugten Tonne CO2 
zugesprochen wird, unterscheiden sich die positiven externen Effekte im 
Vergleich zu anderen Energieformen deutlich.  

• Es sei daran erinnert, dass aus Sicht der Gemeinschaft im Quinet-Bericht 
von 2009, der im Rahmen der Arbeiten des Conseil d’analyse stratégique 
(CAS, Zentrum für strategische Analysen) angefertigt wurde, für eine 
Tonne CO2 ein Wert empfohlen wurde, der von 32 €/t im Jahr 2010 auf 
100 € im Jahr 2030 und 200 € im Jahr 2050 ansteigt, während im Stern-
Bericht, der Ende Oktober 2006 veröffentlich wurde, abgeschätzt wurde, 
dass jede jetzt abgegebene Tonne CO2 Schäden in Höhe von 85 Dollar 
verursachen wird. 

• Aus Sicht der Unternehmen können die Kosten einer Tonne CO2 über 
ihren Preis auf dem Kohlenstoffmarkt gemessen werden, der von der 
Höhe der durch die Europäische Kommission allgemein und für jedes 
Land vergebenen Quoten abhängt und von der wirtschaftlichen Tätigkeit, 
die beeinflusst, ob sich die Quotenbeschränkung mehr oder weniger 
auswirkt. Der Preis einer Tonne CO2 hat sich auf diesem Markt im Jahr 
2010 bei einer geringen Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Lage 
und aufgrund der vergebenen Quoten um 15 € bewegt. Ab 2013 werden 
Quoten nicht mehr kostenlosen vergeben, sondern versteigert. Damit 
kann eine Preisermittlung bei einem größeren Handelsvolumen erfolgen. 

• Der Preis einer Tonne CO2 kann ebenfalls ausgehend von technischen 
Kosten der in Wärmekraftwerken verwendeten CO2-Abscheidung und 
-Speicherung beziffert werden, die zwischen 15 und 80 €/t CO2 (in €2008) 
betragen.  

Die CO2-Emissionen der nuklearen Stromerzeugung in Frankreich 
werden auf 15g CO2 pro kWh geschätzt.195 Dieser Betrag schließt die 
Errichtung der Zentralen und der Versorgungsanlagen mit ein. Die jährliche 
Stromerzeugung von ungefähr 400 TWh (15 g/kWh = 15 000 t/TWh) 
bedeutet also bei den Marktpreisen von 2010 (15 €/t) Kosten in Höhe von 
90 Mill. € für 6 Mt CO2. Legt man den Betrag des Quinet-Berichts (32 €/t) 
zugrunde, betragen die Kosten mit 190 Mill. € etwas mehr als das Doppelte. 

                                                 
195 Quelle: 2nd strategic energy review der Europäischen Kommission. 
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Die Erzeugung derselben Menge Strom in einem Gas-und-Dampf-
Kombikraftwerk mit einer Emission von 420g CO2/kWh, würde im Vergleich 
dazu zu einem Ausstoß von 168 Mt CO2 mit Kosten von 2,5 Mrd. € (15 € pro 
Tonne) oder 5,4 Mrd. € unter Zugrundelegung des Betrags des Quinet-
Berichts von 2010 führen. 

Obwohl es also außer Frage steht, dass bei der nuklearen 
Stromerzeugung nur geringe Mengen an Treibstoffgasen anfallen, was als ein 
positiver externer Effekt anzusehen ist, stellen diese Emissionen dennoch 
zusätzliche Kosten (wenn auch geringe) dar, wobei für ihre Berechnung eine 
Wahl hinsichtlich der Kosten einer Tonne CO2 getroffen werden muss, die 
nicht unbedingt offensichtlich ist.  

2 -  Ableitungen ins Wasser und in die Luft 

Wie bei allen industriellen Aktivitäten erfolgen bei der nuklearen 
Stromerzeugung Ableitungen ins Wasser und in die Luft. In den für die 
jeweilige Anlage erteilten Genehmigungen werden daher einzuhaltende 
Grenzen in Bezug auf die Ableitung von radioaktiven und chemischen 
Stoffen ins Wasser und in die Luft angegeben, bei deren Überschreitung 
Strafen zu zahlen sind. Eine Verschmutzung des Grundwassers wurde z. B. 
an den Standorten Tricastin und Golfech festgestellt. Die Grenzen für 
Ableitungen wurden schrittweise herabgesetzt.196 Eine Bezifferung dieses 
externen Effekts in Geld ist aber auf jeden Fall vorstellbar. 

Auch in diesem Fall sind die absoluten Beträge wenig von Interesse, 
da andere Verfahren zur Stromerzeugung, insbesondere auf Kohle- oder 
Heizölbasis, zu einer viel größeren Verschmutzung führen, insbesondere 
durch die Emission von Stick- und Schwefeloxiden, die für sauren Regen, die 
Eutrophierung von Gewässern und die Bildung von Ozon in Bodennähe 
verantwortlich sind.  

3 -  Auswirkungen auf Gewässer, Landschaften 
 und die Artenvielfalt 

Der Wasserverbrauch 

Für die nukleare Stromerzeugung werden große Mengen Wasser zur 
Kühlung der Anlagen und der abgebrannten Brennelement benötigt. 
Kernkraftwerke werden daher in der Nähe von Flüssen oder des Meeres 
errichtet.  

                                                 
196 Die für die Anlage in La Hague genehmigten Ableitungen (insbesondere Tritium, 
Jod, Kohlenstoff-14) liegen deutlich höher als bei den anderen Kernkraftwerken.  
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Die Zentralen haben daher deutliche Auswirkungen auf die genutzten 
Gewässer, die sich durch das Einleiten von Wasser, das wärmer als das 
entnommene ist, um mehrere Grad erwärmen. Da dies Folgen für die Fauna 
und Flora hat, wurden für die Entnahme Grenzen in Abhängigkeit der 
Wasserführung der jeweiligen Flüsse festgelegt.  

Dieser negative externe Effekt wird zu Zeiten von Trockenheit und 
Niedrigwasser verstärkt, da in diesen Fällen die Auswirkungen des 
Temperaturunterschieds zwischen entnommenem und eingeleitetem Wasser 
aufgrund des geringen Wasserdurchsatzes der betroffenen Flüsse nicht mehr 
so leicht ausgeglichen werden können. Außerdem stellt dies auch eine 
Schwäche dieser Art der Stromerzeugung dar. So hat der Unfall in 
Fukushima die strategische Bedeutung des Wassers bei der nuklearen 
Stromerzeugung aufgezeigt. Es muss ein Standort gewählt werden, der einen 
leichten Zugang zu Wasser erlaubt, wobei dies aber auch das Risiko von 
Überschwemmungen mit sich bringt. Des Weiteren müssen Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels vorgenommen werden, wie dies in Frankreich nach 
der Hitzewelle von 2003 geschah. 

Andere Arten der Stromerzeugung, insbesondere Wasserkraftwerke, 
haben ebenfalls abhängig von den Anlagen und ihrem jeweiligen Standort 
deutliche Auswirkungen auf Gewässer. 

Auswirkungen auf die Landschaft 

Kernkraftwerke und die mit ihnen verbundenen 
Hochspannungsleitungen haben, insbesondere da sie aus Sicherheitsgründen 
oft in wenig bebauten Gebieten errichtet werden und daher gut sichtbar sind, 
große Auswirkungen auf die sie umgebenden Landschaften, die durch sie 
merklich verändert werden. Eine Berechnung dieser Auswirkungen ist jedoch 
schwierig und zu einem großen Teil subjektiv. Die realen Auswirkungen, die 
sich je nach Anlage und Bewertungsverfahren für diese externen Effekte 
unterscheiden, sind noch umstritten. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass auch die Auswirkungen von 
Fördertätigkeiten auf die Umwelt, wie bei allen Bergbautätigkeiten, massiv 
sind. 

B - Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen 

Die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, die ebenso 
schwierig zu beziffern sind wie die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
mit diesen im Zusammenhang stehen, können in drei Kategorien eingeteilt 
werden: 

� die Auswirkungen geringer Dosen, die als Folge der im 
Vorangegangenen erwähnten Einleitungen auftreten, auf Menschen die 
in der Nähe von Kernenergieanlagen (einschließlich Mienen) leben. 
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Obwohl es dem Cour des Comptes fernliegt, den sehr wichtigen, 
menschlichen Aspekt dieser Frage zu unterschätzen, liegt es doch nicht 
in seiner Kompetenz in Bezug auf die Debatte, die regelmäßig zwischen 
Experten bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Nähe zu einem 
Kernkraftwerk und den auftretenden Leukämie- und Krebsraten geführt 
wird, einen bestimmten Standpunkt zu vertreten. Dieser Zusammenhang 
wird insbesondere von den Forschern des INSERM untersucht;  

� gesundheitliche Auswirkungen von Arbeiten, bei denen Mitarbeiter 
Strahlung ausgesetzt sind, die noch besonders dadurch verschärft 
wurden, dass Instandhaltungsarbeiten, bei denen das Personal die 
größten Dosen aufnimmt, größtenteils von Mitarbeitern von 
Unterauftragnehmern ausgeführt wurden, die schlechter ausgebildet und 
angeleitet wurden als die Mitarbeiter von EDF. Sowohl aus 
gesundheitlichen Gründen als auch um die Qualität der ausgeführten 
Arbeiten sicherzustellen zu können, wurde insbesondere vom OPECST 
gefordert, die Untervergabe und insbesondere die mehrfache 
Untervergabe von Arbeiten zu verringern. Gegenwärtig stehen nicht die 
entsprechenden Daten zur Verfügung, um die Kosten dieser 
Langzeitauswirkungen auf die Mitarbeiter, die nicht auf wiederholte 
„Arbeitsunfälle“ zurückzuführen sind, bei denen es zu Überschreitungen 
kommt, zu berechnen;  

� die Folgen für die öffentliche Gesundheit im Fall eines schweren 
Unfalls, bei dem insbesondere das Risiko der Kontamination der 
Nahrungskette durch Radioisotope, wie Cäsium 137 und Strontium 90, 
besteht. Eine Bezifferung der Kosten dieser Gesundheitsrisiken, die 
insbesondere von der Menge der außerhalb des Sicherheitsbehälters 
freigesetzten Materie abhängt, wird im Zusammenhang mit den 
Überlegungen zu den Folgen nuklearer Unfällen vorgenommen, die im 
zweiten Teil dieses Kapitels (Unfälle und Versicherungen) untersucht 
werden.  

C - Weitere externe Effekte 

Das Konzept der externen Effekte, d. h. von Kosten, die weder vom 
Erzeuger noch vom Verbraucher getragen werden, gilt nicht nur für die 
Evaluierung von Umwelt- und Gesundheitsschäden. Mit den verschiedenen 
Arten der Stromerzeugung sind auch wirtschaftliche oder mit der 
Raumplanung in Zusammenhang stehende Effekte verbunden, die bei 
energiepolitischen Entscheidungen berücksichtigt werden.  

Es kann in Frage gestellt werden, ob es sinnvoll oder möglich ist, die 
Kosten (oder Gewinne) dieser externen Effekte in Geld zu beziffern. 
Einerseits werden „politische“ Entscheidungen nicht allein auf Grundlage 
wirtschaftlicher Überlegungen gefällt, andererseits sind die Verfahren zur 
Evaluierung noch weit davon entfernt, diese externen Effekte direkt in einer 
globale Optimierungsberechnung berücksichtigen zu können, in der die 
verschiedenen Ziele der Energiepolitik aufgenommen wurden.  
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So wird im Planungsgesetz vom 13. Juli 2005, in dem die 
Zielsetzungen der Energiepolitik festlegt werden, festgestellt, dass diese „auf 
einer öffentlichen Versorgung basiert, die eine strategische Unabhängigkeit 
des Landes garantiert und seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärkt 
[…]. Durch diese Politik wird angestrebt: 

� zur Unabhängigkeit des Landes in Energiefragen beizutragen und die 
Versorgungssicherheit zu garantieren; 

� einen wettbewerbsfähigen Energiepreis sicherzustellen; 

� die Gesundheit der Menschen und die Umwelt zu schützen, insbesondere 
indem eine Verstärkung des Treibhauseffektes bekämpft wird; 

� den gesellschaftlichen und regionalen Zusammenhalt zu fördern, indem 
gewährleistet wird, dass alle Zugang zu Energie haben.“ 

Diese verschiedenen Punkte erfahren im Vergleich der verschiedenen 
Energieformen eine unterschiedliche „Gewichtung“, die jedoch nur schwer 
mit einem Geldwert belegt werden kann. Bezüglich der nuklearen 
Stromerzeugung gilt: 

� ihre Auswirkungen in Bezug auf die Sicherstellung der Versorgung und 
der energetischen Unabhängigkeit werden als positiver externer Effekt 
angesehen, auch wenn der verwendete Brennstoff, Uran, im Ausland 
produziert wird. Tatsächlich ist der Anteil des im Inland erzeugten 
Mehrwerts im Gegensatz zu anderen Energieformen, insbesondere den 
auf der Verwendung fossiler Energieträger beruhenden, sehr hoch. 
Dieser externe Effekt kann über seine Auswirkungen auf die 
Handelsbilanz gemessen werden, indem die nukleare Stromerzeugung 
z. B. durch eine auf Gas beruhende Stromerzeugung ersetzt und ein 
Vergleich mit der bestehenden Situation durchgeführt wird. Diese Art 
der Kalkulation kommt bei der Verwendung von erneuerbaren Energien 
selbstverständlich zu verschiedenen Ergebnissen, je nachdem ob man 
von der gegenwärtigen Situation mit einem sehr großen nuklearen 
Anlagenpark und einem Anlagenpark für erneuerbare Energien im 
Anfangsstadium ausgeht oder ob man einen bereits bestehenden Park 
annimmt;  

� im Gegensatz zu anderen Energiequellen steht sie ununterbrochen zur 
Verfügung und ihre Verfügbarkeit ist im Allgemeinen vorhersagbar, es 
sei denn, es kommt zu außerordentlichen Abschaltungen. Trotzdem gilt, 
dass die nukleare Stromerzeugung, falls sie an eine Bereitstellung der 
Grundlast angepasst wird und auch wenn in Frankreich ein Monitoring 
stattfindet, durch andere Formen der Energieerzeugung ergänzt werden 
muss, um auf eine sich ändernde Nachfrage und sich ändernde 
Spitzenlasten reagieren zu können; 

� sie führt zu einem zentralisierten Netzwerk, für das die wirtschaftliche 
Effizienz, die Folgen für die Sicherheit der Versorgung oder 
Unsicherheit infolge von außerordentlichen Ereignissen (klimatischer 
oder andere Art) gemessen werden und das mit anderen Netzwerkarten, 
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die sich eher für eine dezentrale, lokale Erzeugung eignen, verglichen 
werden kann; 

� es werden umfangreiche Finanzressourcen benötigt, deren Bereitstellung 
und Rückzahlung sich bei einer instabilen Wirtschafts- und Finanzlage 
als schwierig erweisen können. Wurden die Investitionen jedoch einmal 
getätigt, sind die Kosten der Erzeugung gering; 

� es sind große Forschungsanstrengungen und Spitzentechnologien 
notwendig, die nachfolgend in allen Industriezweigen genutzt werden 
können, insbesondere in den Bereichen der Robotik, Materialien, 
Softwaresicherheit usw. Diese Förderung von Innovationen wirkt sich 
positiv auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit aus. Direkte 
Auswirkungen sind auch in Bezug auf die Beschäftigung und die 
Exportkapazitäten der Kernenergiebranche zu verzeichnen. Diese 
Effekte hängen jeweils mit dem Platz, den Kernenergie im weltweiten 
Energiemix hat, zusammen; 

� dem Cour des Comptes sind keine Studien bekannt, die sich konkret mit 
den wirtschaftlichen Auswirkungen von nukleartechnischen Anlagen auf 
Anwohner der Standorte beschäftigen. Es ist jedoch anzunehmen, dass 
sie aufgrund ihres Standorts in abgelegenen Zonen, der den Gemeinden 
zufließenden Steuern, der durch sie hervorgerufenen wirtschaftlichen 
Aktivitäten und der Beschäftigung, die durch sie vor Ort geschaffen 
wird, positiv sind und dass keine merklichen Folgen in Bezug auf die 
Vermögenswerte festzustellen sind. 

All diese Überlegungen zeigen, dass der Versuch, diese externen 
Effekte zu beziffern, zum Scheitern verurteilt ist, und dass sie jedoch in einen 
Vergleich der verschiedenen Arten der Stromerzeugung einbezogen werden 
müssen. 

II  -  Risiken der Kernenergienutzung und 
Versicherungen 

Im Hinblick auf die Kosten stellen sich für den Fall eines Atomunfalls 
zwei Fragen. Wie hoch sind die möglichen Schäden und wer trägt die 
Kosten? Sind die zur Abdeckung dieser Risiken eingerichteten 
Versicherungssysteme ausreichend und vollständig?  

A - Risiken der Kernenergienutzung 

In Bezug auf die Kernenergieindustrie bestehen für die Haftung 
gegenüber Dritten besondere Regelungen, die sich aus der Art der 
abzudeckenden Risiken, d. h. eine geringe Wahrscheinlichkeit des Eintretens, 
aber möglicherweise katastrophale Folgen im Falle eines schweren Unfalls, 
ergeben. 
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1 -  Besonderheiten der Risiken der Kernenergie 

a) Wie hoch ist das Risiko des Eintretens eines nuklearen Ereignisses? 

Zur Bewertung eines Risikos werden gewöhnlich zwei Faktoren 
multipliziert: die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Unfalls und die 
Schwere der Folgen. Dieser Ansatz erweist sich im Kernenergiebereich als 
nicht anwendbar, da die Gesamtheit der Sicherheitsmaßnahmen darauf 
abzielt, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines schweren Unfalls gegen 
Null gehen zu lassen. So liegt für die gegenwärtig in Betrieb befindlichen 
Reaktoren die Wahrscheinlichkeit eines Störfalls, der zu einer bedeutenden 
Freisetzung von Radioaktivität in die Atmosphäre führt, in der 
Größenordnung von 10-6 pro Reaktor und Jahr und könnte für die Generation 
vom Typ EPR 10-8 erreichen.197 Aber auch wenn die berechneten 
Wahrscheinlichkeiten für einen Unfall sehr gering sind, muss doch 
festgestellt werden, dass die Beispiele Three Mile Island, Tschernobyl und 
Fukushima zeigen, dass das Risiko besteht und dass die Folgen 
schwerwiegend sein können. 

In den vergangenen 35 Jahren kam es zu drei schweren Atomunfällen 
bei der zivilen Kernenergienutzung zur Stromerzeugung. Bei zweien dieser 
Unfälle entstanden schwere Schäden. Wegen der Seltenheit dieser Ereignisse 
können die Versicherer nicht auf Modelle zugreifen, die auf der Häufigkeit 
des Auftretens eines Risikos beruhen. Außerdem wären wegen des 
Schadensausmaßes Schadensersatzzahlungen zu leisten, die die Kapazitäten 
des Versicherungsmarktes überschreiten. Diese Ausgangspunkte sind der 
Grund für die Besonderheiten des verwendeten Systems und seiner Grenzen. 

b) Wie können die schädlichen Folgen evaluiert werden? 

Die Evaluierung von kurz-, mittel- und langfristigen Folgen eines 
Atomunfalls ist sehr schwierig. Die wenigen Beispiele, die es gibt, 
unterscheiden sich wesentlich von einander (so können die Folgen des 
Unfalls von Three Mile Island, die sich auf den Sicherheitsbehälter 
beschränkten, und die Folgen von Tschernobyl nicht mit einander verglichen 
werden). Außerdem hängen die möglichen Folgen von einer Vielzahl 
komplexer Faktoren ab: Bevölkerungszahl im Katastrophengebiet, 
meteorologische Gegebenheiten, die die Verteilung ausgetretener 
Radioaktivität in der Atmosphäre beeinflussen, direkte und indirekte Verluste 

                                                 
197Die Angaben, die für die französischen Kraftwerke gelten, können nicht 
automatisch auf alle anderen Länder übertragen werden, da dort eventuell ein deutlich 
abweichendes Design verwendet wird. Außerdem berücksichtigen sie nur die 
Wahrscheinlichkeit von Austritten aufgrund von innerbetrieblichem Versagen. 
Menschliches Versagen oder Angriffe von außen werden nicht berücksichtigt. 
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usw. Tatsächlich gibt es keine erschöpfende und unbestrittene Evaluierung 
der finanziellen Folgen der vergangenen Unfälle. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass die IAEO den Versuch unternommen hat, die Kosten des 
Tschernobyl-Unfalls zu evaluieren und dabei auf einen Betrag von mehreren 
Hundert Milliarden Dollar gekommen ist.198  

In Frankreich wurden Unfallszenarien entwickelt, zu denen 
regelmäßig Sicherheitsübungen staatfinden. Trotzdem sind die Evaluierungen 
der finanziellen Folgen dieser Unfallszenarien immer noch ungenügend.199 

Vom IRSN wurde die Evaluierung eines Szenarios, bei dem es zu 
einem „kontrollierten“ Austritt radioaktiver Substanzen kommt, 
vorgenommen. Dieser Studie wird jedoch keine Wahrscheinlichkeit zum 
Eintreten eines solchen Szenarios in Frankreich zugrunde gelegt. Je nach 
Unfallort, den Wetterbedingungen usw. kommt man bei diesem Szenario zu 
anderen Ergebnissen. Die folgenden Elemente werden berücksichtig: 

� Kosten der direkten Schäden am Unfallort (einschließlich der 
Dekontamination und des Rückbaus des Standorts und der Bereitstellung 
von Ersatzenergieressourcen); 

� die kurz- und langfristigen Auswirkungen der radioaktiven 
Kontamination (medizinische Versorgung, Evakuierung und Hilfe für 
die Bevölkerung);  

� Kosten der Kontamination des Bodens (Dekontamination und 
Entschädigungsmaßnahmen für die Bevölkerung);  

� eine Vielzahl indirekter Kosten (insbesondere Einschränkungen für den 
Export von Landwirtschaftsprodukten, Mehrkosten bei der Erzeugung 
und dem Kauf von Strom, Abnahme des Tourismus). 

Diese Forschungsarbeiten müssen noch wissenschaftlich bestätigt 
werden. Es wird veranschlagt, dass die Kosten für die Schäden eine 
Größenordnung von 70 Mrd. €200 erreichen, wobei 10 % auf direkte Schäden 
und 90 % auf indirekte Schäden, deren Bezifferung sehr schwierig und von 
den konkreten Umständen abhängig ist, entfallen. Diese Ziffer hängt sehr von 
den zugrunde gelegten Annahmen ab, die insbesondere einen merklichen 
Einfluss auf die Höhe der indirekten Kosten haben. 

Sie kann in ihrer Größenordnung mit den Kosten einer 
Naturkatastrophe verglichen werden, wie dem Erdbeben in Kobe im Jahr 

                                                 
198 Quelle: „Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic 
Impacts“, auf der Internetseite der IAEO abrufbar. 
199Die ASN gab 2011 eine Studie zu diesem Thema in Auftrag. 
200 Nach Schätzungen des IRSN betragen die durchschnittlichen Kosten zwischen 
70 Mrd. € für einen mittelschweren Unfall in einem Reaktor, wie er in Three Mile 
Island im Jahr 1979 auftrat, und 600 Mrd. € bis 1 000 Mrd. € für einen sehr schweren 
Unfall, wie in Tschernobyl und Fukushima. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



SCHWIERIG ZU BEZIFFERNDE KOSTEN 249 

1995 (100 Mrd. $201) oder dem Orkan Katarina im Jahr 2005 (Kosten der 
Schäden werden auf 125 Mrd. $ geschätzt. 60 Mrd. $ davon wurden von den 
Versicherungen getragen.202 Die Gesamtkosten, einschließlich der indirekten 
Folgen liegen bei über 200 Mrd. $). Die von einer Ölpest verursachten 
Schäden können ebenfalls zu Kosten über mehrere Milliarden Euro führen 
und mehrere Länder betreffen.203 Es sei auch an den Bruch des Banqiao-
Staudamms in China im Jahr 1975 erinnert, der fast 30 000 direkte Opfer 
forderte. Hinzu kamen weitere Opfer aufgrund von Epidemien und 
Hungersnöten.  

In Bezug auf die bekannten Folgen stellt sich die Kernenergieindustrie 
als sicherer als andere Energiebereiche dar. Insbesondere liegt die direkt der 
zivilen Kernenergienutzung zuordenbare Zahl der Todesfälle viel niedriger 
als bei der Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern.204 Es sei daran 
erinnert, dass in der Erdölindustrie zwischen 1969 und 2000 mehr als 
20 000 Todesfälle zu verzeichnen waren.  

Die Zahl der direkten Todesfälle lässt sich sowohl für die 
Kernenergieindustrie (z. B. zu erwartende Todesfälle, weil Menschen einer 
beschränkten Strahlendosis ausgesetzt sind) als auch für die anderen 
Industrien (von Kohlekraftwerken erzeugter Feinstaub) nur sehr schwer 
evaluieren. 

Die Folgen eines schweren Atomunfalls wären jedoch potentiell viel 
größer als die Folgen, die aufgrund eines schweren Unfalls in anderen 
Stromerzeugungsindustrien, entstünden. Im Vergleich zu Erdbeben und 
Orkanen weisen Atomunfälle wenigsten zwei Besonderheiten auf: die 
Kontamination des betroffenen Bodens dauert über sehr lange Zeiträume (die 
sich über Jahrhunderte erstrecken können) an; sie haben einen bedeutenden 
Einfluss auf die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und können den 
weiteren Betrieb von Kernkraftwerken weltweit in Frage stellen (Verhalten 
der Bevölkerung, politische Entscheidungen, Dominoeffekt auf nationaler 
Ebene). Da der französische Anlagenpark sehr homogen ist, können sich die 
Folgen bei einem Problem aufgrund eines Konzeptionsfehlers vervielfachen.  

Die Besonderheiten der Risiken der Kernenergienutzung, d. h. eine 
geringe Wahrscheinlichkeit des Eintretens, aber möglicherweise 
katastrophale Folgen, sind der Grund, warum für die Inhaber von 
Kernkraftwerken eine Haftungshöchstgrenze festgelegt wurde, um den 
Abschluss einer begrenzten Haftpflichtversicherung zu ermöglichen, die aber 

                                                 
201 Quelle: Weltbank 
202 Quelle: US National Oceanic and Atmospheric Administration. 
203 Das Erdöl, das aus der Prestig entwich, hat zur Verschmutzung der 
portugiesischen, spanischen und französischen Küste geführt. 
204 Quelle: „Evaluation de risques d’accidents nucléaires comparés à ceux d’autres 
filières énergétiques“, OECD/NEA, 2010. 
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wiederum automatisch in Anspruch genommen wird, ohne dass ein 
Verschulden des Inhabers nachgewiesen werden muss.  

2 -  Die Atomhaftpflicht: eine rechtliche Ausnahmeregelung  

Eine Haftung deckt die Ansprüche Dritter in Bezug auf 
Entschädigungszahlungen für ihnen entstandene Schäden ab. Diese Schäden 
unterscheiden sich von den durch einen Unfall in den Anlagen eines Inhabers 
entstandenen Schäden, die im Allgemeinen durch eine spezielle 
Schadensversicherungspolice abgedeckt werden. 

Die Entwicklung der nuklearen Stromerzeugung seit den 50er Jahren 
des 20. Jhd. hat einige Staaten, die Sitzländer von Kernkraftwerken sind, 
dazu veranlasst, eine Versicherungsregelung einzuführen, die es ermöglicht, 
die mit dem Betrieb der Kernkraftwerke verbundenen Risiken abzudecken. 
Die im Voranstehenden aufgeführten Besonderheiten der nuklearen Risiken 
haben die betroffenen Staaten dazu veranlasst, länderübergreifend eine 
besondere Haftungsregelung einzuführen.  

In der Begründung des Pariser Übereinkommens (1960) wird 
folgendes ausgeführt: 

„Die Erzeugung und Verwendung von Atomenergie birgt potentielle 
Risiken von großem Ausmaß und besonderem Charakter. Trotz des hohen 
Sicherheitsniveaus, das bei der Kernenergienutzung erreicht wird, sind 
Unfälle, die bedeutende Schäden verursachen können, nicht auszuschließen. 

Für die Haftung auf dem Gebiet der Kernenergie sind besondere 
Regelungen notwendig, da die allgemein geltenden Regelungen den 
besonderen Umständen in diesem Gebiet nicht Rechnung tragen.  

Gemäß den allgemeinen Haftungsregelungen muss für eine 
Endschädigung des Geschädigten das Verschulden von einer oder mehreren 
Personen nachgewiesen und eine Kausalität zwischen Verschulden und 
Schaden hergestellt werden. 

Im Gegensatz dazu sehen die internationalen Übereinkommen und 
ihre Umsetzungen auf nationaler Ebene eine ausschließliche Haftung des 
Inhabers vor, ohne dass sein Verschulden nachgewiesen werden muss und 
erlauben es ihm nur in genau festgelegten Fällen, Dritte, z. B. seinen 
Lieferanten, in Haftung zu nehmen. Die Haftung begründet sich mit dem 
Risiko und wird rechtliche über den Inhaber kanalisiert. 

Obwohl Haftung gegenüber Dritten prinzipiell unbegrenzt ist, wird sie 
für die Inhaber nuklearer Anlagen jedoch durch Höchstgrenzen beschränkt, 
um so zu erreichen, dass die Inhaber finanziell nicht zu stark belastet werden 
und dass eine Versicherung der Risiken möglich wird (also um die 
Zahlungsfähigkeit der Inhaber in Bezug auf den Schadenersatz zu 
garantieren). 
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Im Folgenden umfasst der Begriff Responsabilité civile nucléaire 
(RCN, Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie) sowohl 
die Responsabilité civile de l’exploitant nucléaire (RCEN, Haftung der 
Kernkraftwerksbetreiber gegenüber Dritten) als auch die Responsabilité 
civile du transport nucléaire (RCTN, Haftung gegenüber Dritten bei 
Transporten von nuklearem Material). 

3 -  Die Situation in Frankreich 

Frankreich nimmt unter den Ländern, in denen eine nukleare 
Stromerzeugung stattfindet, eine Sonderstellung ein. Es stehen fast alle 
Markteilnehmer unter staatlicher Kontrolle. Bei EDF und AREVA hält der 
Staat eine große Mehrheit der Aktien und CEA und ANDRA sind Anstalten 
des öffentlichen Rechts. 

Außerdem gibt es im Gegensatz zu anderen Ländern nur einen 
Erzeuger von Atomstrom (der auch den bei weitem größten Anteil an der 
Stromerzeugung in Frankreich hat). Dies bedeutet, dass eine ausgewogene 
gemeinsame Risikoübernahme durch mehrere Akteure am Markt, wie sie 
z. B. in den USA praktiziert wird, nicht möglich ist. 

Es sollte daraus jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass das 
Mittel der Haftung gegenüber Dritten nicht anwendbar ist und dass alle 
Gebühren von der Gemeinschaft übernommen werden müssen. Es besteht 
durchaus ein Unterschied zwischen den Kosten und der Haftung des 
Inhabers, die letztendlich vom Verbraucher gezahlt werden, und den Kosten, 
für die der Staat, also der Steuerzahler, aufkommen muss. 

B - Internationale Übereinkommen zur Haftung auf 
dem Gebiet der Kernenergie 

1 -  Die Übereinkommen 

a) Das Pariser Übereinkommen vom 29. Juli 1960 (OECD/NEA) 

Wirtschaftliche Grundlagen 

Das Übereinkommen über die Haftung gegenüber Dritten auf dem 
Gebiet der Kernenergie, dass unter der Schirmherrschaft der OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und der 
Nuklear Energy Agency (NEA) ausgehandelt und am 29. Juli 1960 in Paris 
unterzeichnet wurde, stellt die Grundlage für die Sonderregelungen zur 
Abdeckung der Risiken der zivilen Kernenergienutzung dar. Diese 
Regelungen zielen darauf ab, einen Ausgleich zwischen den Interessen 
möglicher Opfer und den Interessen einer sich entwickelnden 
Kernenergieindustrie zu erreichen und diese Interessen zu wahren. 
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Dieses Übereinkommen, das gegenwärtig von 16 Vertragsparteien205 
unterzeichnet wurde, trat am 1. April 1968 in Kraft und erhielt in den Jahren 
1964, 1982 und 2004 durch Zusatzprotokolle neue Fassungen (die letzte 
Fassung ist noch nicht in Kraft). Es sieht Sonderregelungen zur Haftung 
gegenüber Dritten vor, die es erleichtern sollen, Personen zu entschädigen, 
die auf dem Hoheitsgebiet des Landes, in dem sich der Unfall ereignete, oder 
eines anderen Vertragsstaates Schaden erlitten.  

Durch das Pariser Übereinkommen begründete Grundsätze der 
Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie 

Die Sonderregelungen, die durch das Pariser Übereinkommen von 
1960 vorgesehen sind, beruhen auf fünf Grundsätzen, die von allen 
nachfolgenden Konventionen im Großen und Ganzen übernommen wurden. 
Der Inhaber einer Kernanlage haftet für alle Schäden, die während des 
Betriebs oder während der Beförderung von Kernmaterialien von der Anlage 
aus oder zur Anlage entstehen. Für diese Haftung gelten die folgenden 
Bedingungen: 

� eine verschuldensunabhängige Haftung. Der Inhaber haftet für alle 
Personen- und Sachschäden, die durch einen Unfall in seiner Anlage 
oder während der Beförderung der Kernmaterialien von der Anlage aus 
oder zur Anlage entstehen, ohne dass der Geschädigte ein Verschulden 
nachweisen muss. Es ist ausreichend eine Kausalität zwischen der 
Schadensursache und dem erlittenen Schaden herzustellen, damit der 
Inhaber Haftung übernehmen muss; 

� eine ausschließliche Haftung (rechtliche Kanalisierung), die alleinig 
durch den Inhaber der Kernanlage erfolgt und durch die eine schnelle 
Beilegung von Schadensersatzklagen erfolgen soll, ohne dass durch das 
nukleare Ereignis Geschädigte Haftungsansprüche bei den Lieferanten 
und/oder Unterauftragnehmern anmelden müssen; 

� eine Haftung, die für einen begrenzten Zeitraum gilt und für die eine 
Höchstgrenze festgelegt wurde; 

� Inhaber sind verpflichtet, eine finanzielle Sicherheit bereitzustellen, um 
zu verhindern, dass sie zahlungsunfähig werden; 

� eine Einheitlichkeit des Gerichtsstands, durch die für 
Schadensersatzklagen die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des 
Vertragsstaates festlegt wird, in dessen Hoheitsgebiet das nukleare 
Ereignis eingetreten ist, oder im Falle eines Ereignisses bei der 

                                                 
205 Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die 
Schweiz, Spanien und die Türkei. Die Schweiz hat das Pariser Übereinkommen in 
seiner Fassung von 2009 ratifiziert, es tritt in der Schweiz jedoch erst in Kraft, 
nachdem das Protokoll von 2004 in Kraft getreten ist. Das Übereinkommen ist also 
gegenwärtig in 15 Ländern in Kraft. 
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Beförderung, des Vertragsstaates, in dem sich die Anlage befindet, 
dessen Inhaber haftet.  

Schäden, die von den Regelungen bezüglich Haftung gegenüber 
Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie abgedeckt werden, sind u. a.  

� Personenschäden. Es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung aller 
Opfer eines nuklearen Ereignisses, unabhängig von ihrer Nationalität 
und ihrem Wohnort.  

� Sachschäden (Materialien) ausgenommen (i) Schaden an der Kernanlage 
selbst und an anderen Kernanlagen, einschließlich von im Bau 
befindlichen Kernanlage, die sich auf den Gelände befinden, auf dem 
sich die Anlage befindet, und (ii) Schaden an jeglichen 
Vermögenswerten auf demselben Gelände, die im Zusammenhang mit 
einer solchen Anlage verwendet werden oder verwendet werden sollen.  

Begrenzung der Haftungsbeträge für Inhaber von Kernanlagen 

Das Pariser Übereinkommen legt Haftungshöchstgrenzen für die 
Inhaber fest, die sehr niedrig liegen. 

Höchstgrenze für Schadensersatzleistungen 

Gemäß Art. 7 des Übereinkommens wurde die maximale Haftung des 
Inhabers für einen durch ein nukleares Ereignis verursachten Schaden auf 
15 Millionen Sonderziehungsrechte (SZR), d. h. 17,25 Mill. €,206 festgelegt. 
Dieser Betrag kann unter gewissen Bedingungen durch die Gesetzgebung 
einer Vertragspartei geändert werden. Ein garantierter, vom Inhaber zu 
tragender Mindestbetrag von 5 Millionen SRZ (5,75 Mill. €) für Schäden bei 
der Beförderung von Kernmaterial und Schäden, die durch „Anlagen mit 
einem geringeren Ausmaß, der mit ihnen verbundenen Gefahren“, die von 
einer Vertragspartei als solche anerkannt werden, ist ebenfalls vorgesehen. 

Verjährung nach zehn Jahren  

Ansprüche auf Schadensersatz unterliegen einer Verjährung oder 
Erlöschung, wenn sie nicht binnen zehn Jahren nach dem nuklearen Ereignis 
erhoben werden. Die innerstaatliche Gesetzgebung einer Vertragspartei, in 
deren Hoheitsgebiet die Anlage des haftenden Inhabers gelegen ist, kann 
jedoch eine längere Frist als zehn Jahre setzen. 

Haftungsbefreiung der Inhaber 

Die Vorschriften des Pariser Übereinkommens sind nicht auf nukleare 
Ereignisse, die im Hoheitsgebiet eines Nichtvertragsstaates eintreten, oder 
                                                 
206Wobei 1 SZR 1,15 € entspricht. Das SZR ist eine internationale Währungsreserve, 
die 1969 vom internationalen Währungsfonds 1969 eingeführt wurde. 
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auf einen dort entstehenden Schaden anzuwenden, es sei denn, die 
Gesetzgebung der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Anlage des 
haftenden Inhabers gelegen ist, sieht etwas anderes vor. 

Der Inhaber einer Kernanlage haftet nicht für einen durch ein 
nukleares Ereignis verursachten nuklearen Schaden, wenn dieses Ereignis 
unmittelbar auf Handlungen eines bewaffneten Konflikts, von 
Feindseligkeiten, eines Bürgerkriegs, eines Aufstands oder auf 
außergewöhnliche Naturkatastrophen zurückzuführen ist.207 Die 
innerstaatliche Gesetzgebung der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die 
Anlage des haftenden Inhabers gelegen ist, kann außergewöhnliche 
Naturkatastrophen von der Haftungsbefreiung des Inhabers ausnehmen. 

b) Das Brüsseler Zusatzübereinkommen vom 31. Januar 1963 

Die durch das Pariser Übereinkommen vereinbarte 
Entschädigungsregelung stellte sich sehr schnell als unzureichend heraus, um 
die Schäden, die durch ein nukleares Ereignis entstehen können, auch nur in 
begrenztem Umfang abdecken zu können. Die meisten Vertragsstaaten des 
Pariser Übereinkommens übernahmen daher das Brüsseler 
Zusatzübereinkommen vom 31. Januar 1963208 um eine bessere 
Entschädigung der Opfer durch ein Haftungssystem mit höheren 
Höchstgrenzen sicherzustellen, das drei Tranchen sich ergänzender 
Entschädigungsleistungen umfasst, die vom Inhaber, vom Staat, in dem die 
Kernanlage gelegen ist, und durch die Vertragsstaaten finanziert werden. Der 
ergänzende Charakter dieses Übereinkommens wird durch den Art. 1 
klargestellt, in dem es heißt, dass die eingeführte Regelung den 
Bestimmungen des Pariser Übereinkommens unterliegt. Ein Staat kann nur 
Vertragspartei dieses Übereinkommens bleiben oder werden, wenn er 
Vertragspartei des Pariser Übereinkommens ist.  

Die Entschädigung durch die sich ergänzenden Tranchen erfolgt 
folgendermaßen: 

� die erste Tranche entspricht der Haftung des Inhabers, die im Pariser 
Übereinkommen festgelegt wurde, d. h. einem Mindestbetrag in Höhe 
von 5 Millionen SZR, also 5,75 Mill. €; 

                                                 
207Durch Terrorakte verursachte Schäden werden durch das Übereinkommen jedoch 
abgedeckt. 
208Gegenwärtig haben 12 Staaten das Brüsseler Zusatzübereinkommen unterzeichnet: 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die 
Niederlande, Norwegen, Schweden, die Schweiz, Slowenien und Spanien (die 
Schweiz, hat das Brüsseler Übereinkommen ratifiziert, es ist bisher jedoch nicht in 
Kraft getreten). Die drei Staaten, die das Pariser Übereinkommen, aber nicht das 
Brüsseler Zusatzübereinkommen unterzeichnet haben, sind Griechenland, Portugal 
und die Türkei. 
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� die zweite Tranche entspricht den für die Entschädigung bereitgestellten 
Mitteln des Staats, in dem die Anlage des haftenden Inhabers gelegen ist, 
in Höhe eines Höchstbetrags (der die erste Tranche ergänzt) von 
175 Millionen SZR (201,25 Mill. €);  

� die dritte Tranche, die die ersten beiden ergänzt, stellt die 
Entschädigung bis zu einem Höchstbetrag von 300 Millionen SZR, d. h. 
345 Mill. €, sicher. Dieser Entschädigungsbetrag wird von den 
Vertragsstaaten gemäß einem Verteilungsschlüssel finanziert, der auf 
dem relativen BIB und der in den einzelnen Staaten installierten 
Feuerungswärmeleistung beruht. 

Das Pariser und das Brüsseler Übereinkommen stellen die Grundlage 
für das internationale Recht in Bezug auf die Haftung gegenüber Dritten auf 
dem Gebiet der Kernenergie dar, auf das wiederum das französische Recht 
beruht. Gegenwärtig sind diesem Übereinkommen vor allem westeuropäische 
Staaten mit Kernanlagen beigetreten. 

c) Gegenseitige Anerkennung der beiden vertraglichen Regelungen 
zur Haftung auf dem Gebiet der Kernenergie 

Das Wiener Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für 
nukleare Schäden vom 21. Mai 1963 wurde unter der Schirmherrschaft der 
UNO und unter Federführung der Internationalen Atomenergie-Organisation 
(IAEO) vereinbart. Es trat am 12. November 1977 in Kraft, wurde von 
38 Vertragsstaaten209 unterzeichnet und zeichnet sich dadurch aus, dass es in 
gleicher Anzahl von Nuklearstaaten und Nichtnuklearstaaten unterzeichnet 
wurde.  

Das Wiener und das Pariser Übereinkommen, die zur gleichen Zeit 
verhandelt wurden, beruhen jeweils auf denselben Grundsätzen und die 
vereinbarten Regelungen zur Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der 
Kernenergie sind weitgehend identisch, wobei sich jedoch die Beträge je 
nach Land stark unterscheiden können. Frankreich ist keine Vertragspartei 
des Wiener Übereinkommens. 

Nach dem Atomunfall in Tschernobyl im Jahre 1986 beschlossen die 
Unterzeichnerstaaten des Pariser und des Wiener Übereinkommens, aufgrund 
des Fehlens einer einheitlichen internationalen Regelung zur Haftung 
gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie eine rechtliche Brücke 
herzustellen, um eine bessere Entschädigung der Opfer zu ermöglichen, 

                                                 
209Ägypten, Argentinien, Armenien, Bolivien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, 
Bulgarien, Chile, Estland, Kasachstan, Lettland, Libanon, Litauen, Mazedonien, 
Moldawien, Montenegro, Niger, Nigeria, Peru, die Philippinen, Polen, Kamerun, 
Kroatien, Kuba, Rumänien, die Russische Föderation, Saudi-Arabien, St. Vincent, der 
Senegal, Serbien, die Slowakei, Trinidad und Tobago, die Tschechische Republik, die 
Ukraine, Ungarn, Uruguay und Weißrussland. 
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indem ihnen ermöglich wird, sich auf die Bestimmungen der beiden 
Übereinkommen zu berufen. 

Dies ist der Zweck des gemeinsamen Protokolls über die Anwendung 
des Wiener Übereinkommens und des Pariser Übereinkommen, dass am 
21. September 1988 unterzeichnet wurde und am 27. April 1992 in Kraft trat.  

Durch dieses gemeinsame Protokoll werden die Vorteile des einen 
Übereinkommens auf Geschädigte im Vertragsgebiet des anderen 
Übereinkommens ausgeweitet, so dass die Geschädigten eines 
Unterzeichnerstaates des einen Übereinkommens für einen Unfall, der auf 
dem Hoheitsgebiet eines Unterzeichnerstaates des andern Übereinkommens 
eintrat, Schadensersatz erhalten können. 

Es sei darauf hingewiesen, dass das gemeinsame Protokoll von 
Frankreich nicht ratifiziert wurde (obwohl es am 21.06.1989 von Frankreich 
gezeichnet wurde). Der Hauptgrund dafür ist das Fehlen ausreichender 
Garantien in Bezug auf die gegenseitige Anwendung der jeweiligen 
Regelungen, insbesondere da ein beträchtlicher Unterschied in Bezug auf die 
für einige Länder vorgesehene Höhe der Entschädigungsleistungen besteht. 
Ein interministerieller Beschluss vom 3. Oktober 2011 sieht jedoch eine 
baldige Ratifizierung mit dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit vor. 

d) Die Ratifizierung einer grundlegenden Revision  
der Regelungen zur Haftung steht seit acht Jahre aus 

Die Änderungsprotokolle zum Pariser Übereinkommen und zum Brüsseler 
Zusatzübereinkommen von 2004  

Die Unterzeichnung der Änderungsprotokolle zum Pariser 
Übereinkommen und zum Brüsseler Zusatzübereinkommen am 12. Februar 
2004 führte dazu, dass sich die Regelungen dieser beiden Übereinkommen an 
die Regelungen des Wiener Übereinkommens in seiner Fassung von 1997 
annäherten. Die wichtigsten Änderungen sind:  

- eine beträchtliche Erhöhung der Haftungsbeträge der Inhaber 
von Kernanlagen auf 700 Mill. €, der Haftungsbeträge des 
Staats, in dem die Anlage, in der das nukleare Ereignis eintrat, 
gelegen ist, und der Beträge des Haftungsfonds der 
Vertragsstaaten (womit die Beträge auf insgesamt 1,5 Mrd. € 
anwachsen); 

- eine umfassendere Definition für „nuklearen Schaden“;  

- eine Ausweitung des geografischen Geltungsbereichs der beiden 
Übereinkommen.  
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Vergleich der Haftungsbeträge, die vom Pariser und vom Brüsseler 
Übereinkommen vorgesehen werden, mit den Beträgen des Protokolls 

von 2004 

Tranchen 

Beträge, die von den 
Übereinkommen, die in 

Frankreich in Kraft sind, 
vorgesehen werden 

Protokolle von 2004 

Inhaber 91,5 Mill. € 700 Mill. € 

Sitzstaat des 
Inhabers 

+ 109,8 Mill. €, 
d. h. insgesamt: 
201,3 Mill. € 

+ 500 Mill. €,  
d. h. insgesamt: 
1 200 Mill. € 

Vertragsstaaten 
+ 143,7 Mill. €, 

d. h. insgesamt: 345 Mill. € 

+ 300 Mill. €, 
d. h. insgesamt: 1 500 

Mill. € 

Quelle: Vertragliche und gesetzliche Bestimmungen und Cour des Comptes 

Regelungen der Europäischen Union zur Ratifizierung 
der Zusatzprotokolle von 2004 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Änderungsprotokolle von 2004 
bisher noch nicht Kraft sind. Das Zusatzprotokoll zum Pariser 
Übereinkommen von 2004 bedeutet einen Eingriff in die Gerichtsbarkeit, da 
bei nuklearen Schäden in der ausschließlichen Wirtschaftszone eines 
Vertragsstaates die Zuständigkeit auf Gerichte des Küstenstaats übertragen 
wird. Die europäische Union hat daher nach dem Grundsatz, dass bei Fragen 
der Gerichtsbarkeit eine Einstimmigkeit auf Ebene der Mitgliedsstaaten 
notwendig ist, gefordert, dass die Hinterlegung der Ratifizierungsurkunden 
durch alle Mitgliedsstaaten, die Vertragsparteien des betroffenen 
Übereinkommens sind, gleichzeitig erfolgen muss. 

Drei Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Belgien, 
Großbritannien und Italien) sind besonders betroffen, da den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften, die notwendig sind, um die Ratifizierung der Protokolle 
zu genehmigen, noch nicht entsprochen wurde. 

2 -  Die Beschränkungen des internationalen Rechts 

a) Schwierigkeiten des Versicherungsmarktes bei der Abdeckung  
einiger Erweiterungen 

Die Kapazitäten des Versicherungsmarktes ermöglichten es, die in 
gegenwärtig geltenden Texten vorgesehene finanzielle Garantie abzudecken. 
Alternative Lösungen, wie die Schaffung einer Versicherung auf 
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Gegenseitigkeit, Eigenversicherung oder Risikoeinbehalt, werden kaum 
angewandt. Mit dem Inkrafttreten des Protokolls von 2004, das zu einer 
Änderung des Pariser Übereinkommens führt, könnten die Versicherer an 
ihre Grenzen stoßen. Obwohl die Heraufsetzung der garantierten 
Höchstgrenze auf 700 Mill. € zwar offenbar kein Problem darstellt, ist es 
möglich das der Versicherungsmarkt nicht in der Lage ist, einen Teil der 
Schäden, die unter die erweiterte Definition fallen, abzudecken. Die 
wichtigsten Probleme wären: 

� die Finanzierung der Kosten von Maßnahmen zur Wiederherstellung 
geschädigter Umwelt, für die es schwierig ist, in objektiver Weise 
Grenzen für die umzusetzenden angemessenen Maßnahmen zu ermitteln; 

� die Finanzierung der Kosten von Vorsorgemaßnahmen bei einer „ernsten 
und unmittelbaren Gefahr eines nuklearen Ereignisses“ und zwar aus 
denselben Gründen. So kann das von den lokalen Behörden angewandte 
Vorsichtsprinzip zu kostenaufwändigeren Maßnahmen führen, als von 
den Experten vorgesehen;  

� die Verlängerung der Verjährungsfrist von 10 auf 30 Jahre für 
Personenschäden, insbesondere da es schwierig sein wird, einen 
Kausalitätszusammenhang zwischen dem nuklearen Ereignis und dem 
Schaden herzustellen, wenn es sich um Krankheiten handelt, die erst 
viele Jahre nach dem Ereignis auftreten. 

Das Inkrafttreten der Protokolle von 2004 darf durch diese Probleme 
nicht blockiert werden. Einerseits ist festzustellen, dass sich die 
zurückhaltende Einstellung der Versicherer im Laufe der Zeit ändert und 
anderseits, ist es, wie bei anderen Risiken, möglich, gegen Zahlung einer 
Gebühr eine staatliche Abdeckung vorzusehen, falls der Versicherungsmarkt 
versagt.  

b) Einige Ländern mit umfangreicher Kernenergieindustrie  
unterzeichnen keine Übereinkommen 

Von einigen Ländern mit einer weit entwickelten 
Kernenergieindustrie wurde bisher keines der internationalen 
Übereinkommen zur Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der 
Kernenergie unterzeichnet. So haben Japan (im Jahr 2010 54 Atomreaktoren 
in Betrieb), China (14 Reaktoren in Betrieb), Korea (20 Reaktoren in Betrieb) 
interne gesetzliche Regelungen zur Atomhaftung (in denen die Grundsätze 
der internationalen Übereinkommen in großem Maße übernommen wurden). 
Diese Länder haben jedoch keine internationalen Übereinkommen 
unterzeichnet. Grenzüberschreitende Schäden von nuklearen Ereignissen 
werden in diesen Ländern nicht behandelt. 

Die USA sind ebenfalls ein Sonderfall. Die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Atomhaftung in den USA, die dem „Price Anderson Act“ 
unterliegen, stammen aus den Jahr 1957. Sie beruhen auf einer 
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verschuldensunabhängigen Haftung, deren Haftungsbeträge jedoch 
beschränkt sind und decken Atomreaktoren, Forschungsreaktoren, nukleare 
Anlagen des Department of Energy (DOE) und die Beförderung von 
Kernmaterial ab. Die Entschädigung der Opfer obliegt dem Inhaber der 
Anlagen. Das einzige internationale Übereinkommen, dessen Vertragspartei 
die USA sind, ist das Übereinkommen zur Bereitstellung zusätzlicher 
Entschädigungsmittel bei Nuklearschäden von 1997, das bisher nur von 
4 Ländern ratifiziert wurde und nicht in Kraft getreten ist. 

C - Gesetzgebung in Frankreich 

1 -  Geltende gesetzliche Bestimmungen 

a) Gesetz Nr. 68-943 vom 30. Oktober 1968 

Die in Frankreich geltenden gesetzlichen Regelungen zur Haftung 
gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie basieren auf den 
Bestimmungen des Pariser Übereinkommens und des Brüsseler 
Zusatzübereinkommens und ihrer Zusatzprotokolle, die vom Gesetz Nr. 68-
943 vom 30. Oktober 1968, das den gesetzlichen Rahmen in Frankreich 
bildet, wiederaufgenommen und ergänzt wurden. 

Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes von 1968, in seiner 
Fassung als Gesetz Nr. 90 – 488 vom 16. Juni 1990, beziehen sich auf 
folgende Punkte: 

� Der Haftungshöchstbetrag des Inhabers beträgt 91,5 Mill. € je Ereignis, 
das in einer Anlage eingetretenen ist, und ist auf 22,9 Mill. € beschränkt, 
falls das Ereignis in einer Anlage mit verminderten Risiko oder bei der 
Beförderung von Kernmaterial eintritt;  

� über den vom Inhaber zu finanzierenden Betrag hinaus, finanziert der 
Staat die verbleibenden Entschädigungsleistungen, die den Opfern 
zustehen, gemäß den Bedingungen und Grenzen, die im Brüsseler 
Zusatzübereinkommen vorgesehen sind, d. h. mit einer Höchstgrenze 
von 345 Mill. €. 

� alle Inhaber nuklearer Anlagen müssen über eine vom Wirtschafts- und 
Finanzminister zugelassene Versicherung oder andere finanzielle 
Sicherheit zu den Summen, bis zu denen die Versicherungspflicht pro 
Unfall besteht, verfügen und diese aufrechterhalten. Bei einer 
Nichterfüllung garantiert der Staat ergänzende Schadensersatzzahlungen 
in Höhe von bis zu 91,5 Mill. €;  

� reichen die garantierten Summen nicht aus, um Schadensersatz zu leisten 
oder ist abzusehen, dass dies der Fall sein wird, muss in einer 
Verordnung des Ministerrats, die spätestens sechs Monate nach dem 
Ereignis veröffentlich wird, die außergewöhnliche Situation, die sich 
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daraus ergibt, festgestellt und müssen die Entschädigungsmodalitäten, 
die Personenschäden den Vorrang geben, festgelegt werden; 

� der Staat finanziert die Entschädigungsleistungen für Schäden, deren 
Auswirkungen sich erst 10 Jahre nach dem Ereignis zeigen, falls dieses 
auf dem Hoheitsgebiet eintrat. Die Entschädigungsklage muss jedoch 
spätestens 5 Jahre nach dem 10. Jahrestag des Ereignisses eingereicht 
werden; 

� Beförderer von Kernmaterial im Transit auf dem Hoheitsgebiet 
Frankreichs müssen über eine Versicherung oder andere finanzielle 
Sicherheit verfügen, die Schäden abdeckt, die durch ein nukleares 
Ereignis, das während der Beförderung eintritt, entstehen, dabei beträgt 
die Deckungssumme 22,9 Mill. €, wenn es sich um eine Beförderung 
gemäß dem Pariser Übereinkommen handelt und 228,7 Mill. € in allen 
anderen Fällen. 

Die geltenden Höchstsummen sind jedoch augenscheinlich 
unzureichend und können die Schäden eines Ereignisses auch von geringem 
Ausmaß nicht abdecken. Die oben beschriebenen Rechtsvorschriften der 
Protokolle von 2004 gleichen diese Unzulänglichkeiten zum Teil aus. 

b) Die Rechtsvorschriften der Protokolle von 2004 wurden in das 
Gesetzt von 2006 übernommen, aber kommen nicht zur Anwendung 

Art. 55 des Gesetzes Nr. 2006-686 vom 13. Juni 2006 zur Transparenz 
und Sicherheit auf dem Gebiet der Kernenergie legt die Anwendung der 
Protokolle in ihrer Fassung von 2004 fest und führt damit zu Änderungen im 
Gesetz von 1968, wobei die Anwendung der Protokolle jedoch von ihrem 
Inkrafttreten abhängig gemacht wird. 

Die Zustimmung zu den Zusatzprotokollen von 2004 wurde in 
Frankreich durch dieses Gesetz autorisiert. Die Hinterlegung der 
Ratifizierungsurkunde unterliegt der Gegenseitigkeit in Bezug auf 
Nichtvertragsstaaten, deren nationale Gesetzgebung nicht gleichermaßen 
Summen, die den in den Protokollen festgelegten entsprechen, bereitstellt.  

c) Die Bereitstellung der finanziellen Sicherheit der Inhaber gemäß 
den in Frankreich geltenden Regelungen kann verbessert werden 

Es liegt keine Liste der betroffenen Inhaber vor 

Das Gesetz von 1968 in seiner jeweiligen Fassung zur Haftung 
gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie gilt für natürliche und 
juristische Personen, öffentlichen oder privaten Rechts, die eine nukleare 
Anlage betreiben, die unter den Geltungsbereich des Pariser 
Übereinkommens fällt. Es gibt jedoch keine von der ASN, oder der GDEC, 
auf dem neuesten Stand gehaltene Liste der Inhaber, die die vorgeschriebene 
finanzielle Sicherheit nachweisen müssen. Es ist daher gegenwärtig nicht 
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möglich, sicherzustellen, dass alle Inhaber einer nuklearen Anlage auf dem 
Hoheitsgebiet Frankreichs, über die vorgeschriebene Sicherheit verfügen, um 
Opfer zu entschädigen. 

Die Sicherheiten werden nicht wie gesetzlich vorgeschrieben  
automatisch ergänzt 

Art. 7 des Gesetzes von 1968 in seiner jeweiligen Fassung sieht vor, 
dass die finanzielle Sicherheit, die von den jeweiligen Inhabern bereitgestellt 
wird, durch den Wirtschafts- und Finanzminister ergänzt werden muss. Diese 
gesetzliche Anforderung wird in Frankreich gegenwärtig nicht eingehalten, 
da die Sous-Direction Assurance (Direction Générale du Trésor) keine 
automatischen Ergänzungen für die zur Haftung gegenüber Dritten auf dem 
Gebiet der Kernenergie bereitgestellten Sicherheiten zur Verfügung stellt.  

Es ist also gegenwärtig nicht möglich, die Zuverlässigkeit der von den 
Inhabern bereitgestellten finanziellen Sicherheiten zu bestätigen. In Anbetracht 
der Komplexität dieser Finanzierungsmechanismen210 ist es aufgrund dieses 
Versäumnisses nicht möglich, zu bestätigen, ob die Inhaber in der Lage sind, über 
ihre Versicherer, ihre Verpflichtungen bzgl. der Abdeckung ihrer 
Haftungspflichten einzuhalten. Nach der Anhebung der Haftungshöchstgrenze 
auf 700 Mill. € werden diese Ergänzungen besonders dringlich. 

2 -  Schwierigkeiten und Grenzen 

a) Die Haftungshöchstgrenzen sind bei weitem zu niedrig 

Wie bereits ausgeführt, werden durch die geltenden Vorschriften zur 
Entschädigung höchstens 345 Mill. € bereitgestellt. Diese Summe ist 
unzureichend, um im Falle eines schweren Unfalls eine Entschädigung, sei es 
auch nur von Personenschäden, zu garantieren. Die von den 
Änderungsprotokollen von 2004 zum Pariser und zum Brüsseler 
Übereinkommen vorgesehenen, erheblich höheren Summen sind jedoch 
immer noch nicht gültig.  

b) Unzulänglicher Versicherungsmarkt 

Die Abdeckung der Risiken der Haftung gegenüber Dritten auf dem 
Gebiet der Kernenergie erfolgt im Wesentlichen über Pools von 
Versicherungen und Rückversicherungen. Dabei nimmt EDF eine 

                                                 
210Die Inhaber haben keinen Einfluss auf die Vereinbarungen zwischen den 
Versicherern der ASSURATOME-Gruppe, die Entwicklung der jährlich eingezahlten 
Rückversicherungsprämien oder die Vereinbarungen, die die Sicherheiten für und 
Verfügbarkeit der Entschädigungsfonds. 
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Ausnahmestellung ein, da hier die Abdeckung über eine Versicherung auf 
Gegenseitigkeit und eine Eigenrückversicherung erfolgt. Die Schaffung 
dieser Pools von Versicherungen, die jeweils nur in einem Land auftreten, 
führt de facto zu einem Quasi-Monopol und fehlender Transparenz. Man 
kann sich also fragen, ob das geschaffene System tatsächlich fähig ist, die 
künftigen Risiken abzudecken.  

c) Die Anwendung der Sicherheiten könnte sich im Fall 
eines schweren Unfalls als schwierig erweisen 

Die Sonderregelungen in Bezug auf die Haftung von Inhabern von 
Kernanlagen, wie die Verpflichtung über eine finanzielle Sicherheit zu 
verfügen und diese aufrechtzuerhalten, haben zum Ziel, eine schnelle 
Entschädigung der Opfer zu ermöglichen. Bei der Anwendung dieses 
Instruments könnten jedoch mehrere Elemente zum Tragen kommen, die 
verhindern könnten, dass dieses Ziel erreicht wird. 

Vorrang der Erstattung von  Personenschäden 

Ist es möglich, dass die Schäden den Haftungshöchstbetrag 
übersteigen, sieht die französische Gesetzgebung vor, dass der Entschädigung 
von Personenschäden Vorrang eingeräumt wird. Es sind jedoch gerade 
Personenschäden, die sich oft erst viel später herausstellen als Sachschäden, 
da die Folgen möglicherweise erst einige Jahre, nachdem Personen 
Radioaktivität ausgesetzt waren, sichtbar werden. Das Herstellen einer 
Verbindung zwischen gewissen Erkrankungen und dem Atomunfall ist 
ebenfalls schwierig. Die Entschädigung von Personenschäden kann sich also 
verzögern oder es könnte sein, dass sehr niedrige Höchstgrenzen festgesetzt 
werden, um eine Reserve zur Entschädigung anzulegen. 

Die Lösungen abseits „klassischer Versicherungen“ sind hinsichtlich 
ihrer Effizienz beim Schadensfallmanagement problematisch 

Bei schweren Atomunfällen verlangt das Management der 
Entschädigungsansprüche einen großen Arbeitsaufwand. Versicherer, die 
über ein Netzwerk an Agenturen verfügen, sind insbesondere dazu geeignet, 
diese Aufgabe zu übernehmen, die ein wichtiger Teil ihres Geschäfts ist. Man 
kann sich jedoch fragen, wie gut die Eignung zum Schadensfallmanagement 
ist, falls die finanzielle Garantie nicht von einer Versicherungsgesellschaft 
bereitgestellt wird, sondern von einer zweckgebundenen Versicherung auf 
Gegenseitigkeit, durch Eigenversicherer oder mit Risikoeinbehalt. Die 
Lösung eines Vertrags mit einem Versicherer muss sorgfältig geprüft werden, 
um sich zu vergewissern, ob sie geeignet ist. Es wäre in dieser Hinsicht 
angebracht, die Überprüfung dieser Elemente in die vom Gesetz 
vorgesehenen Zulassungsbestimmungen aufzunehmen. 

Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass sich die von den 
Versicherern zu tragenden Managementkosten auf höchstens 30 Mill. € 
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belaufen und dass die Frage, wer die Finanzierung darüber hinaus sicherstellt, 
nicht beantwortet ist. 

d) Der Staat als Garantiegeber: eine gegenwärtig kostenlose Leistung  
für die Inhaber 

Durch das Pariser und das Brüsseler Übereinkommen und ihre 
Übernahme in die französische Gesetzgebung wird die Haftung der Inhaber 
von Kernanlagen beschränkt. Gemäß den gegenwärtig geltenden Vorschriften 
zur Finanzierung der Kosten eines Schadensfalls (Entschädigung und 
ökonomische Kosten) greift der Staat auf vier Ebenen ein: 

� indem er die zweite Ebene der Finanzierung der 
Schadenserzsatzleistungen übernimmt. Dies geschieht gegenwärtig bis 
zu einem Höchstbetrag von 126,5 Mill. € und wird sich nach dem 
Inkrafttreten der revidierten Fassung von 2004 auf einen Höchstbetrag 
von 500 Mill. € erhöhen; 

� indem er sich in Abhängigkeit von der installierten Leistung an der 
dritten Ebene der Finanzierung beteiligt (Staatsfonds). Diese Beteiligung 
liegt bei 143,75 Mill. €, von denen Frankreich ungefähr 34 % beiträgt, 
was gegenwärtig einem Betrag in Höhe von 49 Mill. € entspricht. In der 
Fassung des Übereinkommens von 2004 wird die Beteiligung 
Frankreichs aufgrund eines neuen Verteilungsschlüssels zwischen den 
Staaten 40 % betragen, d. h. ungefähr 120 Mill. €; 

� unter der sehr wahrscheinlichen Annahme, dass diese drei Ebenen der 
Entschädigung bei einem schweren Unfall unzureichend sind, um die 
Schadensersatzleistungen für die Gesamtheit der Schäden abzudecken, 
könnte es notwendig werden, dass der Staat, ohne dass dies gegenwärtig 
so vorgesehen ist, für Schäden, insbesondere Personenschäden, die den 
gesetzlich festgesetzten Höchstbetrag überschreiten, 
Entschädigungszahlungen leisten muss, wobei deren Betrag nicht 
bestimmbar ist. Darüber hinaus wird ein Teil der ökonomischen Kosten 
der Schäden, wie die Abnahme des Tourismus und der Exporte, durch 
die französische Wirtschaft getragen, unabhängig von den 
Entscheidungen, die in Bezug auf die Entschädigung über die 
Höchstbeträge hinaus getroffen werden. 

� gleiches gilt, im Falle einer Nichterfüllung durch die Versicherer (oder 
andere Garantiegeber) oder die Inhaber (dieser Fall ist bei einem 
Haftungshöchstbetrag von 91,5 Mill. € relativ unwahrscheinlich, wird 
aber bei einem Höchstbetrag von 700 Mill. € erheblich 
wahrscheinlicher), in dem der Staat dazu gezwungen wäre diese Ausfälle 
durch Subsidiarität auszugleichen. 

Obwohl diese verschiedenen Eingreifebenen nicht im eigentlichen 
Sinne eine Garantie darstellen, bedeuten sie doch, dass der Staat, ohne dass bei 
Inhabern dafür Gebühren erhoben werden (abgesehen von der ersten 
Entschädigungsebene), die Gesamtheit der durch den Unfall entstanden Kosten 
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abdeckt, während gemäß der klassischen Regelungen zum Schadensersatz 
gegenüber Dritten dem Verursacher alle Kosten anfallen würden. 

e) Finanzierung der Übernahme eines Teils der 
Entschädigungsleistungen durch den Staat 

Man kann also feststellen, dass gemäß der verschiedenen eintretenden 
Mechanismen im Falle einer schweren nuklearen Katastrophe der Staat dazu 
aufgerufen wäre, einen bedeutenden Teil der Schulden abzudecken, die 
aufgrund seiner Haftungspflicht vom Inhaber zu tragen gewesen wären.  

Die vom Staat zu finanzierenden Entschädigungsleistungen ergänzen 
die Haftung des Inhabers durch die zweite und dritte Entschädigungsebene 
und sind gegenwärtig für die Inhaber nuklearer Anlagen gebührenfrei. In 
gleicher Weise ist es möglich, dass der Versicherungsmarkt nicht in der Lage 
ist, einige der in den Protokollen von 2004 vorgesehenen Erweiterungen der 
Garantien abzudecken, was dazu führen würde, dass der Staat die Ausfälle 
des Marktes abdecken muss. 

In beiden dieser Fälle könnte der Staat legitimerweise die Zahlung 
einer Gebühr für die Abdeckung dieser Risiken einfordern. In Bezug auf die 
zweite Entschädigungsebene gemäß des Brüsseler Übereinkommens kann der 
Haftungshöchstbetrag der Inhaber durch das nationale Recht ebenfalls erhöht 
werden und folglich die zusätzlich staatlich zu finanzierende Tranche 
verringert oder abgeschafft werden. 

Die Kosten des Risikos, die vom Staat getragen werden, sind sehr 
schwer zu beziffern. Man kann jedoch eine Abschätzung der Kosten dieses 
Risikos durchführen, indem man sie mit den Kosten der fiktiven Schaffung 
eines Entschädigungsfonds vergleicht, wie es ihn auf anderen Gebieten gibt. 

Wie weiter oben ausgeführt, ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens 
eines Unfalls sehr niedrig und die eingetretenen Unfälle, insbesondere in 
Tschernobyl und Fukushima eignen sich im französischen Kontext nicht zum 
Vergleich. Um die Kosten eines möglichen Risikos, das allein vom Staat 
versichert wird, abschätzen zu können, müssen die Kosten eines 
Schadensfalls zugrunde gelegt werden. Deshalb werden in der nun folgenden 
Berechnung ausgehend von den durch den IRSN geleiten grundlegenden 
Forschungsarbeiten als Kosten für einen nukleare Schadensfalls 70 Mrd. € 
zugrunde gelegt. Wird zur Vereinfachung der Überlegungen ein 
probabilistischer Ansatz ausgeschlossen, würde die Schaffung eines Fonds, 
der mit den Summen ausgestattet ist, die einer durchschnittlichen Laufzeit 
des nuklearen Anlagenparks entsprechen, wobei hier 40 Jahre zugrunde 
gelegt werden, eine jährliche Einzahlung in Höhe von 580 Mill. € (unter 
Annahme einer jährlichen Rendite von 5 %) bedeuten. In Frankreich wird 
jährlich Atomstrom in einer Größenordnung von 410 Millionen MWh 
erzeugt. Damit würde die Schaffung eines solchen Fonds über 70 Mrd. € 
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Kosten in Höhe von 1,41 € pro MWh verursachen, d. h. 3,52 % des Werts des 
Tarifs ARENH211, der am 1. Juli 2011 auf 40 €/MWh festgelegt wurde und 
am 1. Januar 2012 auf 42 €/MWh erhöht wird. Dies entspricht einer 
jährlichen Einzahlung in Höhe von 83 Mill. € (also 0,20 € pro MWh) pro 
10 Mrd. €-Tranche der Schadenskosten. 

Dieses Beispiel soll nur der Illustration dienen. Da es sehr von den 
zugrunde gelegten Annahmen (insbesondere den Schadenskosten und, falls 
kein probabilistischer Ansatz gewählt wird, der Laufzeit der Anlagen) 
abhängt, können darin keine Angaben zur Größenordnung der vom Staat 
getragenen Risikokosten gemacht werden. Der Fonds und die Schadenshöhe, 
die angesetzt wurden, sind nur „Berechnungsvariablen“, die es mangels eines 
schlüssigen statistischen Ansatzes ermöglichen, die Risikokosten 
abzuschätzen. Diese Ausführen sollten nicht als eine Befürwortung der 
Schaffung eines Fonds verstanden werden.  

 

Vergleich mit anderen Wirtschaftszweigen und  
anderen Energieformen 

Die Regelungen zur Haftung von Schiffsinhabern für Schäden, die 
durch eine durch Erdöl hervorgerufene Verschmutzung entstehen, ähneln den 
Regelungen in Bezug auf die Haftung auf dem Gebiet der Kernenergie: sie 
folgen dem Grundsatz der verschuldensunabhängigen Haftung mit einer 
rechtlichen Kanalisierung auf den Inhaber des Tankers, legen eine Haftpflicht 
fest, begrenzen (unter gewissen Bedingungen) die Haftung auf einen Betrag, 
der durch den Raumgehalt des Schiffes bestimmt wird, und legen die 
gerichtliche Zuständigkeit fest.  

Es wurde ebenfalls ein Fonds (IOPC) geschaffen, um die vom 
Schiffsinhaber zu tragenden Entschädigungszahlungen zu ergänzen. Dieser 
wird durch die Einzahlungen aller Personen, die jährlich insgesamt mehr als 
150.000 Tonnen beitragspflichtiges Öl erhalten, finanziert.212 Die 
Höchstbeträge betragen 89 Millionen SZR (ungefähr 102 Mill. €), die vom 
Inhaber zu finanzieren sind, und 203 Millionen SZR (ungefähr 233 Mill. €), 
die durch den Fonds ergänzt werden.  

Durch einen zweiten Fonds, der von einer bedeutend kleineren Zahl 
von Staaten ratifiziert wurde (27 im Vergleich zu 107 für den IOPC und 125 
für das Übereinkommen zur Haftung gegenüber Dritten) wurde der 
Gesamthöchstbetrag für die Entschädigung pro Ereignis auf 750 Millionen 
SZR (862,5 Mill. €) angehoben. 

                                                 
211 ARENH: tarif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Regulierter 
Zugang zu Strom aus bestehenden Kernkraftwerken) 
212Übereinkommen zur Haftung gegenüber Dritten von 1992 und Übereinkommen 
über die Errichtung eines internationalen Entschädigungsfonds von 
Ölverschmutzungsschäden von 1992. 
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3 -  Beispiel Fukushima: Grenzen der Gesetzgebung 
im Falle eines schweren Unfalls 

In Japan beruhen die Modalitäten in Bezug auf die Haftungspflicht der 
Inhaber und die Entschädigung der Opfer auf Gesetzen und 
Regierungsentscheidungen, denen das 1961 verabschiedete „Gesetz zur 
Entschädigung von nuklear Schäden“ („Act on Compensation for Nuclear 
Damage“) zugrunde liegt. 

Das Ausmaß der Katastrophe und das gemeinsame Auftreten einer 
Naturkatastrophe und eines Atomunfalls haben schnell die 
Unzulänglichkeiten der Gesetzgebung gezeigt, die den verschiedenen 
internationalen Übereinkommen ähnelt. Daher wurde eine 
Sondergesetzgebung geschaffen, um über einen genauen gesetzlichen 
Rahmen zu verfügen, der die Bedingungen für die staatliche Hilfe bei der 
Entschädigung der durch den Unfall verursachten Schäden schafft. 

a) Bestimmungen des Gesetzes von 1961 

Das Gesetz zur Entschädigung von nuklearen Schäden legt fest, dass 
die Inhaber von Kernreaktoren, die Schäden verursachten, die unbeschränkte 
Haftung übernehmen, unabhängig davon, ob die Schäden aufgrund von 
Fahrlässigkeit entstanden oder nicht. Das japanische Gesetz sieht vor, dass 
Betreiber nuklearer Anlagen, diese nicht in Betrieb nehmen können, falls sie 
nicht über eine Reserve zur Entschädigung von nuklearen Schäden verfügen. 
Diese „Sicherheitsreserve“ wurde folgendermaßen definiert: 
(1) Haftpflichtversicherungspolice für nukleare Schäden und Vertrag über die 
Entschädigung von nuklearen Schäden; (2) Treuhanddepots; (3) andere 
Vorschriften, um Entschädigungsfonds bereitzustellen.  

Die Höhe der „Sicherheitsreserve“ beträgt für einen in Betrieb 
befindlichen Reaktor mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 
10 000 kW, wie das bei der Zentrale Fukushima Daiichi der Fall war, 
120 Milliarden Yen (ungefähr 1,1 Mrd. €). Der Inhaber eines Kernkraftwerks 
übernimmt also die unbeschränkte Haftung, auch wenn der Unfall nicht auf 
seine Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Dies bedeutet in anderen Worten, 
dass, selbst wenn der zur Abdeckung der Entschädigungen notwendige 
Betrag, den in der Sicherheitsreserve vorgesehenen Betrag (d. h. 
120 Milliarden Yen) überschreitet, die Haftung für die Entschädigung nicht 
dem Staat zufällt, sondern dem Betreiber des Kernkraftwerks, der im Falle 
eines schweren Unfalls ohne Zweifel Konkurs anmelden müsste, wodurch 
der Grundsatz der unbeschränkten Haftung wiederum relativiert wird.  

Deshalb wird durch das Gesetz vorgesehen, dass die Regierung dem 
Betreiber „eine angemessene Hilfe“ bereitstellen kann, um eine 
Entschädigung sicherzustellen. Um den Inhalt dieser „angemessen Hilfe” zu 
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definieren, wurde am 3. August 2011 das „Gesetz über die Einrichtung eines 
Fonds zur Entschädigung von nuklearen Schäden“ verabschiedet.  

Obwohl der Grundsatz der unbeschränkten Haftung der Betreiber bei 
einem nuklearen Ereignis als Grundlage des Gesetzes bestehen bleibt, wird in 
Art. 3 eine Klausel eingeführt, die den Betreiber von seiner Haftung enthebt, 
falls die Schäden durch „eine schwere Naturkatastrophe von 
ungewöhnlichem Ausmaß oder soziale Unruhen“, also durch höhere Gewalt, 
entstanden. Soweit der Unfall im Kernkraftwerk Fukushima in Folge des 
Tsunamis, der die Nordost-Küste Japans verwüstete, geschah, kann man sich 
tatsächlich fragen, ob die Klausel zur Haftungsbefreiung im vorliegenden 
Fall anzuwenden ist. Doch angesichts der Unzufriedenheit der Öffentlichkeit, 
die eine Befreiung des Unternehmens von der Haftung eventuell nicht 
akzeptieren würde, gab der Präsident von TEPCO bei der Hauptversammlung 
der Gesellschafter bekannt, dass die Anwendung dieser Klausel nicht vor 
Gericht eingefordert wird. 

Die Gesamtkosten des Atomunfalls in Fukushima setzen sich aus den 
direkten Verlusten von TEPCO und den Kosten der indirekten Schäden, die 
der Bevölkerung und dem Staat entstanden, zusammen. Da dieser Unfall sich 
erst vor kurzer Zeit ereignete, ist der Versuch einer Evaluierung mit 
Ungewissheiten verbunden. Experten sind sich einig, dass es ein Jahrzehnt 
dauern wird, bis alle Erkenntnisse zu diesem Ereignis gesammelt wurden. 
Die bisher vorgelegten Zahlen, die bei den geschätzten Kosten weit 
auseinanderliegen, geben daher nur Anhaltspunkte zur Größenordnung. 
Schätzungen sind auch deswegen ungewisser, da der Unfall in Fukushima 
mehrere Ursachen – Erdbeben, Tsunami und anschließendes nukleares 
Ereignis – hatte, deren teilweise sehr langfristige Auswirkungen 
zusammenkamen.  

b) Das Gesetz über die Einrichtung eines Fonds zur Entschädigung 
von nuklearen Schäden 

Im Gesetz über die Einrichtung eines Fonds zur Entschädigung von 
nuklearen Schäden werden die Bedingungen festgelegt, unter denen der Staat 
den Betreibern eines Kernkraftwerks Hilfe anbieten muss, falls die 
Gesamthöhe der Schäden 120 Millionen Yen überschreitet.  

Der Gesetzestext führte zur Einrichtung eines gemeinsamen Fonds der 
Regierung und der japanischen Stromunternehmen, dessen Ziel es ist, den 
Betreibern von nuklearen Anlagen die entsprechenden Finanzmittel zur 
Verfügung zu stellen. Diese Regelungen bedeuten zwar einerseits, dass 
TEPCO die Haftung für die Entschädigung übernehmen muss, anderseits 
wird eine gerichtliche Abwicklung, der das Unternehmen unausweichlich 
entgegengesehen hätte, vermieden, da es nun finanzielle Unterstützung aus 
diesem Fonds erhalten kann, während weiter Strom produziert werden kann. 
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Neben dem Kapital, dass von den Aktionären bereitgestellt wird, wird 
der Fonds über die jährlichen und außerordentlichen Einzahlungen der 
verschiedenen japanischen Kernkraftwerksbetreiber finanziert, d. h. durch 
alle regionalen Stromerzeuger Japans, einschließlich TEPCO. Diese dürfen 
ihre Tarife zur Gegenfinanzierung ihrer jährlichen Beteiligung erhöhen, so 
dass ein Teil der Kosten der Einrichtung dieses Fonds letztendlich 
wahrscheinlich von den Verbrauchern finanziert wird. 

Falls es sich als notwendig herausstellt, kann die Regierung dem 
Fonds Staatsanleihen zur Verfügung stellen, um Finanzmittel zu 
mobilisieren.  

 Der Fonds kann Finanzmittel in verschiedener Form bereitstellen: 
Liquiditätsbereitstellung, Kauf von Gesellschaftsanteilen, Darlehen, Kauf 
von Schuldverschreibungen des Unternehmens, Stellung von Sicherheiten für 
ein Darlehen. 

 Damit TEPCO die staatliche Unterstützung erhalten kann, muss ein 
Aktionsplan ausgearbeitet werden, in dem die Maßnahmen zur Straffung der 
Betriebsführung beschrieben werden und es ist ein Audit durchzuführen, um 
sowohl das Vermögen und als auch das Management eingehend zu 
evaluieren.  

 TEPCO muss sich verpflichten, die außerordentlichen Einzahlungen 
gemäß den Bestimmungen des Fonds zu tätigen. Diese Einzahlungen können 
als Rückzahlungen der für die Entschädigung zur Verfügung gestellten 
Finanzmittel erfolgen. Durch einen Ministerialerlass wird der Betrag auf eine 
Höhe festgelegt, die die finanziellen Möglichkeiten des Betreibers gemäß 
seiner Vermögenslage nicht überschreitet, um eine normale 
Geschäftstätigkeit, die in der Erzeugung und dem Verkauf von Strom besteht, 
sicherzustellen. 

 Die Einrichtung eines Hilfsfonds soll eine effektivere Entschädigung 
der Opfer über einen längeren Zeitraum sicherstellen, da die Finanzmittel, die 
TEPCO zur Verfügung gestellt werden, es TEPCO nicht nur ermöglichen, die 
Opfer schneller zu entschädigen, sondern auch die Geschäfte weiterzuführen, 
dessen Gewinne an den Fonds in Form von außerordentlichen Einzahlungen 
überwiesen werden, wodurch eine wenigstens teilweise Rückzahlung der 
ausgezahlten Summen sichergestellt wird. 

c) Das Gesetz über die dringende Entschädigung von Opfern des 
Atomunfalles von 2011 

2011 wurde ebenfalls das Gesetz über die dringende Entschädigung 
von Opfern des Atomunfalls verabschiedet. Es ermöglicht dem Staat, 
Personen vorläufig zu entschädigen, die aufgrund des Unfalls im 
Kernkraftwerk Fukushima Schäden erlitten haben, um so einen möglichst 
schnellen Schadensersatz zu gewährleisten.  
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 Der Staat ist somit berechtigt, den Opfern des Atomunfalls eine 
vorläufige Entschädigungszahlung zu überweisen, die der geschätzten Höhe 
der erlittenen Schäden – das Berechnungsverfahren dazu und die 
Bedingungen dafür werden durch eine Verordnung festgelegt – multipliziert 
mit einem Satz von mehr als 50 %, der ebenfalls per Verordnung festgelegt 
wird, entspricht. 

 Die Opfer können also eine vorläufige staatliche 
Entschädigungszahlung erhalten, die mehr als der Hälfte der geschätzten 
Schäden entspricht. Diese vorläufigen Entschädigungen sind offensichtlich 
Vorschüsse, die der Staat im Namen von TEPCO auszahlt, womit TEPCO 
zum Kreditnehmer des Staates wird. 

Nach dem Eintreten des Unfalls mussten daher die Instrumente zur 
Haftung und Versicherung, die sich in Bezug auf die Folgen der Katastrophe 
als unzureichend herausgestellt hatten, angepasst werden. 

 

 

___ ZUSAMMENFASSUNG – UNFALL UND VERSICHERUNG____ 

Die Qualität und Zuverlässigkeit der Sicherheitsmaßnahmen in nuklearen 
Anlagen bedeuten, dass das Risiko eines Unfalls sehr gering ist. Trotzdem kommt 
es zu Ausfällen, wie insbesondere die Unfälle an den Standorten „Three Mile 
Island“, Tschernobyl und Fukushima gezeigt haben, und es ist möglich, dass ihre 
Auswirken sowohl auf die Anlage zur Stromerzeugung selbst als auch auf das 
Gebiet, in dem sie auftreten, nicht zu beheben sind. Die vorgenommenen 
Evaluierungen des Unfallrisikos und der finanziellen Folgen sind auch weiterhin 
ungenau und unvollständig. 

Das Risiko eines nuklearen Ereignisses kann aufgrund der Unterschiede bei 
der Häufigkeit des Auftretens und dem Ausmaß und der Art der Schäden nicht mit 
„klassischen“ Industrierisiken verglichen werden. Die wichtigsten 
Problemstellungen beziehen sich auf die Haftung der Inhaber von nuklearen 
Anlagen und der Beförderer von Kernmateriel, was zur Einführung von 
Regelungen geführt hat, die sich von der allgemeinen Gesetzgebung unterscheiden 
und die durch das Pariser, das Brüsseler und das Wiener Übereinkommen 
festgelegt werden.  

Die Grundsätze der Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der 
Kernenergie, die Gegenstand zahlreicher internationaler Übereinkommen sind, 
werden teilweise durch die nationalen Gesetzgebungen, in denen sie umgesetzt 
werden, ergänzt. Die letzten Fassungen des Pariser und des Brüsseler 
Übereinkommens, die 2004 unterzeichnet wurden, sind bisher nicht in Kraft 
getreten, obwohl sie in Bezug auf die Instrumentarien wichtige Verbesserungen 
bringen. 

Die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Regelungen verlangt 
insbesondere in Bezug auf die Zulassung der finanziellen Sicherheit, zu der die 
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Inhaber verpflichtet sind, eine große Genauigkeit. In dieser Hinsicht wurden die 
geltenden französischen Regelungen nicht vollständig angewandt. So wird durch 
das gesetzlich vorgesehene Zulassungsverfahren nicht bestätigt, ob die Inhaber ihre 
Pflichten (Finanzierung und Management von Ersatzansprüchen) im Falle eines 
nuklearen Ereignisses erfüllen können. 

Gemäß der geltenden Gesetzgebung ist es möglich, dass der Staat für 
Schäden, die die immer noch sehr niedrige Haftungshöchstgrenze der Inhaber 
nuklearer Anlagen überschreiten, Schadensersatz leisten muss. Die Garantie für 
dieses Risiko wird gegenwärtig gebührenfrei gestellt. Eine annähernde Schätzung 
der Kosten ist möglich, bleibt jedoch sehr unsicher. Außerdem ist es möglich, dass 
der Versicherungsmarkt nicht in der Lage ist, einige der Ausweitungen der 
Haftungspflicht abzudecken, die in den Protokollen von 2004 vorgesehen sind. In 
diesem Fall müsste der Staat für einen versagenden Markt einspringen, was zur 
Frage führt, wie diese Abdeckung zurückzuzahlen ist. 

Auf jeden Fall bleibt der Staat der letzte Garant für die Finanzierung der 
Schadensersatzkosten bei einem nuklearen Ereignis, wie dies auch bei anderen 
Schadensfällen, die in anderen Industriezweigen oder aufgrund von 
Naturkatastrophen auftreten können, der Fall ist. 
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Kapitel VIII 

Gesamtzusammenfassung 

In den vorhergehenden Kapiteln wurden die „K osten der 
Kernenergie” untersucht, wie vom Premierminister in seinem Schreiben vom 
17. Mai 2011 (Anlage 1) verlangt. Dazu wurden die verschiedenen 
Kostenkategorien – die vergangenen, derzeitigen und zukünftigen Kosten – 
die mit der Stromerzeugung aus Kernenergie im Zusammenhang stehen, 
genau unter die Lupe genommen. Sie tragen zur Beantwortung der zwei 
Fragen bei, die hinsichtlich der „Kosten der Kernenergie” häufig gestellt 
werden: Hat man auch wirklich alle Kosten berücksichtigt? Wurden diese 
Kosten richtig ermittelt?  

Um diese Fragen richtig beantworten zu können, muss man sich 
einerseits über die Kosten in den Büchern der industriellen Betreiber einen 
Gesamtüberblick verschaffen und andererseits über die anderen Kostenarten, 
unabhängig davon, ob sie nun mit Mitteln der öffentlichen Hand finanziert 
wurden oder ob es sich um äußere Einflussfaktoren handelt.  

I  -  Die Kosten in den Büchern der Betreiber 

Die in den Büchern der Betreiber – in der Hauptsache von EDF und 
AREVA – erfassten Kosten können zwei Kategorien zugeordnet werden, die 
wiederum jeweils vergangene, gegenwärtige und künftige Aufwendungen 
enthalten und zum einen die Investitions- und Kapitalkosten und zum 
anderen die Betriebskosten sind. 

Wie zuvor bereits ausgeführt, wurde davon ausgegangen, dass die 
Kosten von AREVA (Investitionen und Betriebskosten, inkl. der zukünftigen 
Kosten) in den von EDF gezahlten Brennstoffkosten für den Teil der 
Geschäftstätigkeit von AREVA, der die Produktion von französischem 
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Atomstrom betrifft, integriert sind. Folglich sind hier, um die Frage der direkt 
von den Betreibern getragenen Kosten zu beantworten, nur die Konten von 
EDF zu prüfen, um dieselben Kosten nicht zweimal zu berücksichtigen. 

A - Investitionen und Kapital 

1 -  Hohe Erstinvestitionen mit zunehmend steigenden Kosten je 
Megawatt (MW) 

a) Die Höhe der Erstinvestitionen in den derzeitigen Park 

Im ersten Kapitel wurden die Investitionen ermittelt, die sowohl in die 
Forschung (55 Mrd. €2010) als auch in den Bau der Anlagen geflossen sind, 
die zur Produktion von Atomstrom notwendig sind (121 Mrd. €2010), wobei 
die Gesamtkosten von Superphénix (12 Mrd. €2010) nicht vergessen werden 
dürfen.  

Um Doppelabrechnungen zu vermeiden, wurden für spätere 
Berechnungen nur die Baukosten des Parks als Investitionen berücksichtigt. 
Die Forschungsaufwendungen wurden für den Teil, der von der Industrie 
finanziert wurde, den Betriebskosten der Betreiber zugeordnet, wobei der 
andere Teil mit Mitteln der öffentlichen Hand finanzierte Aufwendungen 
waren. 

Zur Ermittlung der Produktionskosten des derzeitigen Parks wurden 
nur die Baukosten der 58 vorhandenen Reaktoren berücksichtigt, was 
„Overnight”-Kosten in Höhe von 83,2 Mrd. €2010

213 entspricht. Zur 
Berechnung dieser Gesamtkosten wurden die im Wesentlichen für die Jahre 
1973 bis 2002 ermittelten bzw. geschätzten Kosten in Euro 2010 
umgerechnet. 

Zu diesen Kosten sind die Bauzinsen hinzuzurechnen, da sich der Bau 
von Kernkraftwerken über mehrere Jahre erstreckt. Da keine exakten 
Informationen über die Finanzierungsmodalitäten der Baukosten vorlagen, 
wurden die Baukosten vom Cour des Comptes unter Zugrundelegung eines 
Effektiv-Zinssatzes von 4,5 % auf 12,8 Mrd. €2010 geschätzt. EDF schätzt 
diese auf 23 Mrd. €2010, bei einem Zinssatz von 7,8 %, wobei der Cour des 
Comptes der Meinung ist, dass dieser Zinssatz für diese Berechnung 
ungeeignet ist.  

Man kann also sagen, dass sich die Erstinvestitionen in die 58 
derzeitigen Reaktoren auf 96 Mrd. €2010 belaufen bei einer installierten 

                                                 
213 s. Kap. I: Als Overnightkosten wird die Summe aus Baukosten bei der Errichtung 
(72,9 Mrd. €2010), Planungskosten (6,9 Mrd. €2010) und Kosten vor Betriebsbeginn 
(3,4 Mrd. €2010) bezeichnet.  
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Leistung von 62.510 MW, was Kosten in Höhe von 1,535 Mio. €2010 je 
installierten MW entspricht. 

b) Im Laufe der Zeit gestiegene Baukosten je Megawatt (MW) 

Wenn man nur die Kosten für Ersterrichtung und die Planung 
(79.751 Mio. €2010), heruntergerechnet auf die Reaktorleistung, 
berücksichtigt, wird man feststellen, dass diese mit der Zeit von 
1,07 Mio. €2010/MW im Jahr 1978 (Fessenheim) auf 2,06 Mio. €2010 im Jahr 
2000 (Chooz 1 und 2) bzw. 1,37 Mio. €2010 im Jahr 2002 (Civaux) gestiegen 
sind, bei einem Durchschnitt von 1,25 Mio. €2010/MW für die 58 Reaktoren. 
Diese Erhöhung steht vor allem mit den Sicherheitsanforderungen im 
Zusammenhang, die im Laufe der Zeit verschärft worden waren. 

Auch wenn ein genauer Vergleich nicht möglich ist, da die 
abschließenden Gesamtkosten des EPR unbekannt sind, ist festzustellen, dass 
die Baukosten im Verhältnis zur Leistung in MW mit dieser neuen 
Generation, die von Anfang an umfangreiche Sicherheitsauflagen erfüllen 
musste, weiter im Ansteigen begriffen sind. Bei geschätzten Baukosten von 
6 Mrd. € für den EPR Flamanville (Prototyp) und einer Leistung von 1.630 
MW betragen die Kosten pro MW 3,7 Mio. €; wobei bei potentiellen Kosten 
der Baureihe von 5 Mrd. € die Kosten je MW 3,1 Mio. € betragen. 

2 -  Stark steigende Instandhaltungsinvestitionen 

Es war nicht möglich, die Gesamthöhe der 
Instandhaltungsinvestitionen zu ermitteln, die seit dem Bau der Reaktoren in 
diese geflossen sind, um sowohl einen störungsfreien Produktionsbetrieb zu 
gewährleisten als auch schrittweise deren Sicherheit und Sicherung zu 
verbessern. Desweiteren stehen dafür nur aktuelle Daten zur Verfügung bzw. 
die Planzahlen von EDF für die nächsten Jahre. 

Die Verringerung dieser Investitionen in den 2000er Jahren macht 
deren Bedeutung deutlich, da durch diese der Verfügbarkeitskoeffizient des 
Parks und damit seine Produktion signifikant abnahmen. Auch müssten 
wahrscheinlich zur Berechnung der Produktionskosten 
Instandhaltungsinvestitionen in einer Höhe berücksichtigt werden, die 
deutlich über dem Niveau der letzten Jahre liegt, da EDF an einem 
Investitionsprogramm 2011-2025 über 50 Mrd. € arbeitet. Dieser daraus 
resultierende Jahresdurchschnitt von ca. 3,3 Mrd. € entspricht fast dem 
Doppelten der im Jahr 2010 realisierten Investitionen, wobei auch dieser 
Betrag im Vergleich zu den Vorjahren eine Steigerung bedeutete. Zu diesen 
geplanten Ausgaben kommen die Investitionen hinzu, die durch die 
Vorschriften der ASN nach dem Störfall von Fukushima notwendig werden, 
von denen allerdings ein Teil bereits in dem 50 Mrd. €-Plan enthalten ist. Die 
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durchschnittliche jährliche Summe, die als Instandhaltungsinvestition 
aufgewendet wird, beläuft sich demzufolge auf ca. 3,7 Mrd. €. 

Instandhaltungsinvestitionen von EDF 

In Mrd. € 2010 Aktuelle Beträge 

Durchschnitt 2008 – 2010 1,5 Mrd. € 

2010 1,75 Mrd. € 

Voraussichtliche Höhe 2015  
bei einem 50 Mrd. €-Programm 

vor Folgen von Fukushima 
3,4 bis 3,6 Mrd. €* 

Durchschnitt auf der Basis eines hypothetischen 
Programms von 55 Mrd. € bis 2025, 

mit Folgen von Fukushima 
3,7 Mrd. € 

Quelle: Cour des Comptes  *EDF-Information an die Finanzmärkte 
im Rahmen seiner Finanzberichterstellung über das 1. Halbjahr 2011 

3 -  Rückbaukosten in ungewisser Höhe 

Hierfür sind die Aufwendungen am „Lebensende” der Kraftwerke 
heranzuziehen, d. h. die Rückbaukosten der Anlagen, zu denen die 
Aufwendungen für die letzten Brennelemente-Chargen hinzugerechnet 
werden können. Diese Aufwendungen entstehen, wie auch die 
Rückbaukosten, nur ein Mal am Lebensende jedes Reaktors. 

Diese Aufwendungen wurden bei den verschiedenen 
Produktionskostenberechnungen berücksichtigt. Sie werden heute mit 
18,4 Mrd. €2010 brutto für den Rückbau der 58 Reaktoren des derzeitigen 
Parks und mit 3,8 Mrd. €2010 für die letzten Brennelemente-Chargen 
veranschlagt. 

Die Bezifferung der Rückbaukosten beruht auf einer vereinfachten 
historischen Methode, deren Ergebnisse durch wesentlich präzisere 
Methoden erhärtet wurden, wobei deren technische Parameter von 
betriebsfremden Experten zu bestätigen wären.  

Die derzeitigen Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, da die 
Erfahrungen auf diesem Gebiet sowohl von EDF (Kraftwerke der 1. 
Generation) als auch des CEA oder von AREVA gezeigt haben, dass die 
Kostenschätzungen überschritten werden, wenn die Maßnahmen konkret 
werden, zumal im internationalen Vergleich Ergebnisse vorherrschen, die 
über den Annahmen von EDF liegen. Auf jeden Fall zeigen die breit 
gefächerten Ergebnisse dieser internationalen Vergleiche, dass auf diesem 
Gebiet weitgehend Unklarheit herrscht.  
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Übersicht über die Investitions- bzw. damit verbundenen Kosten 

In Mrd. € 2010 
Höhe/Lebensdauer 

insgesamt 
Pro Jahr Erläuterung 

Forschung und Superphénix 

Forschungsaufwendungen 
insgesamt 

 
 
 

Superphénix 

55 
 
 
 

12 
 

- in den Ausgaben der 
öffentlichen Hand und 

den Betriebskosten 
erfasst 

- in den Aufwendungen 
der Vergangenheit von 

EDF erfasst 

Erstinvestitionen 

AREVA 19  
- im 

Kernbrennstoffpreis 
erfasst 

EDF 
1. Generation (außer Superphénix) 

2. Generation 

 
6,0 
83,2 
12,8 

 

 
- ohne derzeitiger Park 

- Overnight-Kosten 
- Bauzinsen 

Instandhaltungsinvestitionen 

In 2010 
bzw. 

Plan 2010-2025 

 1,7 
bzw. 
3,7 

 

Rückbau und letzte Brennelemente-Charge (Bruttoaufwand) 

Rückbau AREVA 3,5*  
- im 

Kernbrennstoffpreis 
erfasst 

Rückbau EDF  
1. Generation (außer Superphénix) 

2. Generation 

 
2,5 
18,4 

 
 

- ohne derzeitiger Park 

Letzte Brennelemente-Charge EDF 3,8   

INSGESAMT 
davon Kosten des derzeitigen 

Parks 

228,3 
 

118,2 

1,7 
bzw. 
3,7 

Hinweis: Nicht 
addieren, 

unterschiedliche 
Zeitbezüge 

Quelle: Cour des Comptes 

Grau unterlegte Zahlen: Beträge, die Bestandteil der Produktionskosten des 
derzeitigen Parks sind, ohne Aufwendungen, die mit öffentlichen Mitteln 
finanziert wurden 

* da ca. 50 % der Investitionen von ausländischen Investoren finanziert 
wurden, wird nur die Hälfte der Bruttoaufwendungen für den Rückbau 
zugrunde gelegt 
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Vor diesem Hintergrund gibt der Cour des Comptes in Bezug auf die 
Rückbaukosten zwei Empfehlungen: 

− Der Cour des Comptes empfiehlt EDF die Anwendung der Dampierre-
Methode 2009 als Basis für die Bestimmung der Rückstellungen für den 
Rückbau anstelle der historischen Methode, mit der die weitere 
Entwicklung dieser Rückstellungen nicht genau genug begleitet werden 
kann. 

− Der Cour des Comptes unterstreicht, zwecks Bestätigung der technischen 
Parameter der Dampierre-Methode 2009 und Durchführung des ggf. 
notwendigen Angleichs der Höhe der Rückstellungen der Betreiber, die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit der Durchführung von technischen 
Audits durch externe Büros und Experten, wie von der DGEC 
vorgesehen. 

4 -  Sehr signifikante Kapitalkosten, die je nach Aufgabe 
Gegenstand verschiedener Schätzungen sein können 

Ausgehend von einer Gesamt-Investitionssumme in geschätzter Höhe 
von 228 Mrd. lt. obiger Übersicht, die alle Ausgaben erfasst, unabhängig 
davon, ob sie durch staatliche Mittel oder durch die Betreiber selbst finanziert 
wurden und ob sie sich auf die derzeitigen Kraftwerke oder Anlagen der 1. 
Generation beziehen, belaufen sich die Investitionen und die damit 
verbundenen Kosten, die von den Betreibern in der Berechnung der 
Produktionskosten für den vom derzeitigen KKW-Park gelieferten Strom zu 
berücksichtigen sind, auf 118,2 Mrd. €2010 (Erstinvestition + mit der 
Investition verbundene nachrangige Aufwendungen), zu denen jedes Jahr 
Instandhaltungsinvestitionen hinzukommen (1,7 Mrd. € in 2010), wobei hier 
in den nächsten 15 Jahren eine Verdoppelung zu erwarten ist. 

Daraus ergibt sich, dass die Atomstromproduktion eine sehr 
kapitalintensive Industrie ist, für die lange Zeiträume zu betrachten sind. 
Dabei sind die Kapitalkosten eine Variable, die einen extrem signifikanten 
Einfluss auf die Berechnung der Gesamtkosten hat.  

Heute ist es schwierig, die Geschichte der Finanzierung dieser 
Investitionen in die Kernenergie genau nachzuvollziehen (s. Kap. I-I-B), 
einerseits aus Gründen der Verfügbarkeit dieser Informationen und 
andererseits deswegen, weil der derzeitige Park Gegenstand einer speziellen 
Finanzierungsmethode war. Darüber hinaus beziehen sich die verfügbaren 
Informationen auf alle Aktivitäten von EDF. Folglich müssen für die 
Methode zur Berechnung der Kapitalkosten Regeln vereinbart werden. 

Darüber hinaus ist eine Bestimmung des ökonomischen Werts des 
aktuellen Parks problematisch, da es keinen ausreichend liquiden Markt für 
gebrauchte Kraftwerke gibt, auf dessen Grundlage der Marktwert des 
historischen EDF-Parks bestimmbar wäre. Börsenkurse sind ebenfalls 
ungeeignet, da die Kraftwerksparks strukturell diversifiziert sind und es 
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keinen börsennotierten Nur-Kernkraftwerksbetreiber gibt. Eine 
Herangehensweise auf der Basis aktualisierter Liquiditätsflüsse würde mit 
der hohen Unsicherheit kollidieren, die auf den zukünftigen 
Stromabgabepreisen und der Restlaufzeit des historischen Parks lastet. 

Auch hängt die Methode der Berechung der Kapitalkosten und ihres 
Anteils an den Gesamt-Produktionskosten von mehreren Parametern ab, die 
in Abhängigkeit davon, was man messen möchte, variieren können, also u. a. 
von der Höhe des Kapitals, dessen Kosten man berechnen möchte, und von 
der Chronologie dieser Kosten (jährlich konstante oder degressive Kosten)214. 
Als Kostenrechnungsmethoden bieten sich an: 

a) Der Istkostenrechnungsansatz für einen bestimmten Zeitraum 

Diese einfachste Methode besteht darin, zur Ermittlung des Anteils 
der Investitionen und des Kapitals an der Atomstromproduktion nur die 
Abschreibungen heranzuziehen. Sie erlaubt, die Istkosten der 
Atomstromproduktion zu einem bestimmten Augenblick zu messen. Die 
ermittelte Abschreibungshöhe hängt sehr stark von den in der Vergangenheit 
angewendeten buchhalterischen Methoden ab, aber auch von der Laufzeit des 
Parks. Nach vollständiger Abschreibung des Parks ist dieser Betrag null. 

Allerdings werden bei dieser Methode die Kapitalkosten, d. h. die 
Verzinsung, sowie sonstige Produktionsfaktoren nicht berücksichtigt. 
Darüber hinaus ist auf der Grundlage der Abschreibungen insgesamt das in 
den Park investierte Kapital nur zu seinem Ausgangswert ermittelbar, ohne 
Berücksichtigung der Inflation und der zwischenzeitlichen Entwicklung der 
Baukosten für Kernreaktoren. 

b) Der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz (CCE): 
Berechnung der Gesamtkosten über die gesamte Betriebsdauer, vor 
allem für einen Kostenvergleich der verschiedenen Energieformen 

geeignet 

Mit dieser Methode werden die jährlichen Kapitalzins- und 
-tilgungskosten ermittelt, anhand derer am Lebensende des Parks der Betrag 
der Erstinvestition inflationsbereinigt ermittelbar ist (d. h. der Betrag, mit 
dem am Lebensende des Parks ein Park errichtet werden könnte, der dem 
historischen Park genau entspricht). Für diese Berechnung wendet EDF den 
Miet- und Wiederbeschaffungskostenansatz an, mit dem die Kapitalkosten in 

                                                 
214 In diesem Abschnitt besteht das Ziel des Cour des Comptes nicht darin, alle 
vorhandenen Ansätze und Methoden lückenlos vorzustellen, sondern die Unterschiede 
zu erläutern, die es zwischen den am häufigsten verwendeten Ansätzen und 
Ergebnissen gibt. 
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die Berechnung der durchschnittlichen Kosten der Atomstromproduktion 
einfließen, wobei dieser in Kombination mit dem in der Industrie üblichen 
Capital-Asset-Pricing-Modell (CAPM) in Abhängigkeit vom systemischem 
Risiko eine Vorstellung über die vom Markt für eine Finanzanlage erwartete 
Rentabilität liefert215. 

Die Kosten der Verzinsung und für die Wiederbeschaffung des 
investierten Kapitals werden hier anhand einer Kostenmiete mit konstanten 
jährlichen Raten über die gesamte Laufzeit des Parks gemessen. Diese Miete 
wird so berechnet, dass dem Investor sein Investment am Ende seiner 
Laufzeit in Höhe des neubewerteten Werts erstattet und bezahlt werden 
könnte. Oder anders gesagt: Die inflationsbereinigte Kostenmiete in 
inflationsbereinigten Euro spiegelt den Mietpreis wider, den ein 
Stromlieferant – anstelle des Baus eines eigenen KKW-Parks – für den 
KKW-Park zahlen würde. 

Diese Methode, die die historischen Finanzierungsbedingungen der 
Errichtung des Parks nicht berücksichtigt, vermittelt eine Vorstellung 
darüber, was dessen technologisch identischer Nachbau heute kosten würde. 
Mit dieser Methode können die durchschnittlichen Gesamt-
Produktionskosten des Betreibers des KKW-Parks für dessen gesamte 
Lebensdauer berechnet werden. 

Die von EDF praktizierte Berechnungsmethode wurde vom Cour des 
Comptes überprüft, der dazu eine modifizierte Version erarbeitete (s. Anlage 
15). 

Die Ergebnisse dieser Methode hängen mehr vom gewählten 
Abzinsungssatz des Kapitals als von der Laufzeit der Kraftwerke ab, die 
diese nur wenig beeinflusst, so dass diese zur Berechnung der finanziellen 
Auswirkungen, die sich durch eine Verlängerung der Lebensdauer des Parks 
ergeben, nicht herangezogen werden kann. 

c) Die Methode der Champsaur-Kommission: Berechnung der 
Produktionskosten in Frankreich für die nächsten 15 Jahre216 unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass der Park bereits größtenteils 
abgeschrieben ist; Heranziehung für die Berechnung eines Tarifs 

Will man die derzeitigen Produktionskosten des vorhandenen Parks 
unter Berücksichtigung der Kapitalkosten berechnen, muss man die 
Geschichte dieses Parks zu berücksichtigen und dabei vor allem die 

                                                 
215 Mit dem CAPM kann der WACC (weighted average cost of capital bzw. 
gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten) berechnet werden. 
216 d. h. mit einer Lebensdauer von 40 Jahren, wobei im Jahr 2010 das 
Durchschnittsalter des Parks 25 Jahre betrug 
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Bedingungen seiner Finanzierung und seine Abschreibungen in der 
Vergangenheit. Es ist zunächst einmal der Anteil des in den Bau des Parks 
investierten Kapitals zu bestimmen, der noch nicht zurückgezahlt wurde und 
der noch zu verzinsen und zurückzuzahlen ist, und im Anschluss daran sind 
die Kosten dieses Teils des Kapitals zu bewerten, z. B. mit einer Methode, 
die dem obigen Ansatz entspricht. 

Das ist die Methode der Champsaur-Kommission217, auf die 
ausführlich in einer Stellungnahme der Commission de régulation de 
l’énergie (CRE, französische Energieregulierungsbehörde) über die 
Festsetzung des ARENH-Tarifs (Preis für den regulierten Zugang zu Strom 
aus bestehenden Kernkraftwerken) verwiesen wurde, der darauf abzielt, das 
vom NOME-Gesetz formulierte Ziel zu erfüllen, die Wettbewerbsfähigkeit 
des bestehenden Kernkraftwerksparks in den ARENH-Tarif unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass dieser bereits größtenteils abgeschrieben 
ist, einfließen zu lassen, sowie das Konvergenzerfordernis mit früheren 
Tarifen. Ihr Ziel besteht in einer Rückzahlung des Restkapitals bis zum Jahr 
2025 (was eine Laufzeit der Kraftwerke von 40 Jahren voraussetzt), unter 
Berücksichtigung dessen, dass das Kapital zunächst im Rhythmus der 
buchmäßigen Abschreibungen zurückgezahlt wurde (also schneller als bei 
den Berechnungen nach der CCE-Methode), was niedrigere Tarife am Ende 
der Lebensdauer des Parks rechtfertigt.  

Sie besteht also darin, die Preise im Hinblick auf Kapitalverzinsung 
und –abschreibung auf der Basis eines nicht neubewerteten Nettobuchwerts218 
zu berechnen, und zwar nur für die Restlebensdauer des Parks. Mit dieser 
Methode kann berücksichtigt werden, dass die Tarife aufgrund der zunächst 
degressiven und über nur 30 Jahre verteilten Abschreibungen zum Zeitpunkt 
des Baus des Parks realwertmäßig höher waren als heute (s. Kap. I I-B)219. 

Wie auch beim Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz (CCE) 
hängen die Ergebnisse – für die Berechnung der Durchschnittskosten für die 
verbleibenden Laufzeitjahre wurden dieselben Methoden verwendet –, von 
der gewählten Kapitalverzinsung ab, wobei die Laufzeit des Parks auf den 

                                                 
217 Die der Champsaur-Kommission übertragene Aufgabe bestand darin, „eine 
Methode zur Bestimmung des richtigen ARENH-Preises für den 
Regulierungszeitraum (2011 – 2025) vorzuschlagen, Größenordnungen dieses Preises 
zu festzulegen und die Auswirkungen hinsichtlich der Tarifentwicklung zu messen” - 
Quelle: DGEC 
218 Genauer gesagt, entspricht die Basis der Aktiva der Summe zweier Elemente: des 
Nettobuchwerts des Parks und eines Teils (15/40) der zur Finanzierung der 
langfristigen Aufwendungen der Kernenergie zweckgebundenen Aktiva. 
219 Kapitel I-B erläuterte, dass die Erstinvestitionsausgaben für den KKW-Park zu 
75 % abgeschrieben sind und dass seine Errichtung aufgrund der impliziten 
Staatsbürgschaft für dessen Schulden sowie des geringen Zinssatzes, die der Aktionär 
Staat verlangte, zu Vorteilsbedingungen erfolgte. 
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berechneten Betrag relativ wenig Einfluss hat. Im Übrigen entspricht der 
Wert des über den Berechnungszeitraum (15 Jahre im Rahmen der ARENH-
Berechnung) ermittelten Kapitals dem historischen Wert in „aktuellen 
Nennwert-Euro“ und nicht seinem Wert in „konstanten“ Euro, d. h. 
inflationsbereinigt seit Bau des Parks, wie beim CCE.  

d) Der Vollkostenrechnungsansatz: zeitlich degressive 
Kostenrechnung mit der Zielsetzung Parkerneuerung unter den 

derzeitigen Baubedingungen (C3P) 

Man kann auch die jährlichen Kapitalkosten berechnen, die ein 
neubewerteter Kernkraftwerkspark verursachen würde, um (zusätzlich zum 
Inflationseffekt, dem durch die Berechnung in € 2010 Rechnung getragen 
wird) den in der Realität festgestellten Effekt, dass die Investitionskosten für 
die Reaktoren inzwischen gestiegen sind, zu neutralisieren, was vor allem auf 
strengere Sicherheitsanforderungen zurückzuführen ist: Auf der Basis dieser 
Simulation, die von EDF unter der Bezeichnung coût comptable complet de 
production (C3P, Vollkostenrechnungsansatz) unabhängig von der Quelle 
(Kernkraft, Wasserkraft, Wärme durch Verbrennung) für die gesamte 
Stromproduktion durchgeführt wurde, hat der Cour des Comptes zu 
Vergleichszwecken eine analoge Simulation für die Stromproduktion aus 
Kernenergie durchgeführt.  

Dieser Ansatz entspricht einer buchhalterischen Methode, die einen 
Teil der Erneuerungskosten über eine Extra-Abschreibung erfasst, von der 
angenommen wird, dass durch sie ausgeglichen wird, dass die Neuerrichtung 
des Parks auch in Euro 2010 zu höheren Kosten als zu den aktuellen 
Baukosten220 erfolgen würde. Er erfüllt also das ARENH-Tarifziel nicht, da 
das NOME-Gesetz die Erneuerung des Parks ausdrücklich aus der 
Berechnung dieses Tarifs ausschließt221. Er erlaubt ebenfalls nicht, 
Wirtschaftskosten zu berechnen, da er zu dessen Neubewertung den 
Buchwert des Parks und seine Abschreibungen zum Zeitpunkt der 
Berechnung berücksichtigt, was sich im Unterschied zu den beiden 
vorhergehenden Methoden in einer zeitlich degressiven Laufzeit der 
Kapitalkosten niederschlägt. 

                                                 
220 Die Bestimmung der Höhe dieser „Extra-Abschreibung“ ist demnach ein 
besonders sensibler Punkt und Gegenstand von Diskussionen. Aus diesem Grund 
wurde diese Methode in den weiteren Ausführungen dieses Berichts nicht weiter 
berücksichtigt. 
221 Lt. NOME-Gesetz ist die Erneuerungsfrage im Jahr 2015 zu prüfen, wenn die 
Behörden über mehr Informationen hinsichtlich der Laufzeitverlängerung des 
derzeitigen Parks verfügen, und es verlangt, dass seine Finanzierung außerhalb des 
ARENH-Preises innerhalb von Tarifen für die Endverbraucher erfolgt. 
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Unabhängig von der verwendeten Methode222, die Istkostenmethode 
einmal ausgenommen, haben die Kapitalkosten im Verhältnis zu den anderen 
Aufwendungen ein erhebliches Gewicht, was mit dem sehr kapitalintensiven 
Charakter der Stromproduktion aus Kernenergie übereinstimmt.  

Allerdings beantworten diese verschiedenen Methoden absolut nicht 
dieselbe Frage, so dass man sehr gut aufpassen muss, wenn man die 
Produktionskosten verschiedener Energien vergleicht, dass diesem Vergleich 
dieselben Berechnungsmethoden zugrunde liegen. 

B - Betriebskosten 

1 -  Die Höhe der gegenwärtigen und zukünftigen Betriebskosten 

Analysiert wurden nur die Betriebskosten von EDF, da der Anteil der 
Aufwendungen von AREVA, die mit der französischen 
Atomstromproduktion verbunden sind, im Preis der Brennstoffe enthalten ist, 
die an EDF verkauft werden. Diese Betriebskosten betrugen bei einer 
Produktion von 407,9 TWh in 2010 8,9 Mrd. €2010. Diese Kosten sind gut 
bekannt, ihre Bezifferung stellt kein besonderes Problem dar. 

Nun müssen die zukünftigen Aufwendungen von EDF für die 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente (14,4 Mrd. €2010) und die 
langfristige Abfallentsorgung (23 Mrd. €2010) diesen Betriebskosten 
gegenübergestellt werden, da sie Folge des jährlichen 
Kernbrennstoffverbrauchs sind, der zur Stromproduktion notwendig ist. Der 
Betrag dieser Bruttoaufwendungen steigt alljährlich um die Kosten, die durch 
die zukünftige Entsorgung der im Laufe des Jahres verwendeten 
Kernbrennstoffe verursacht werden.  

Diese Bruttoaufwendungen werden also aktualisiert und in den 
Büchern von EDF in Form von Rückstellungen (8,8 Mrd. €2010 für die 
abgebrannten Brennelemente und 6,5 Mrd. €2010 für die Abfälle) verzeichnet. 
Diese Rückstellungen verändern sich jedes Jahr wie folgt:  

− Sie werden in Übereinstimmung mit den zukünftigen Kosten für die 
Entsorgung der Brennelemente, die innerhalb des Jahres verbraucht 
werden, aufgestockt. 2010 wurden die Rückstellungen für die 
Entsorgung von abgebrannten Brennelementen und für Abfälle, wegen 
des Verbrauchs von Kernbrennmaterial in diesem Geschäftsjahr, um 
336 Mio. € erhöht. 

− Darüber hinaus sind für jedes Jahr, mit dem die tatsächliche Bezahlung 
dieser Kosten näher rückt, die Rückstellungen auf der Passivseite der 

                                                 
222 s. Anlage 15, in der die Berechnungsmethoden der verschiedenen Methoden 
erläutert werden 
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Bilanz durch einen Betrag zu ergänzen, der den Aufwendungen für die 
Aufzinsung dieser Rückstellungen entspricht. 2010 betrugen diese 
Aufzinsungsaufwendungen 740 Mio. €2010. Dieser Betrag wurde vom 
Cour des Comptes berücksichtigt, weil er die Bruttokosten der 
Atomstromproduktion berechnen wollte, was bedingt, dass die Art und 
Weise seiner Finanzierung durch den Verkaufspreis, den Tarif oder 
Finanzanlagen nicht berücksichtigt wird223. Im Gegensatz dazu wurde 
dieser Betrag von EDF bzw. der DGEC in deren Berechnungen nicht 
berücksichtigt, da diese davon ausgehen, dass der jährliche 
Aufzinsungsbetrag durch das Management und die Einlage der 
jährlichen Zuführungen in die Rückstellungen finanziert wird. Indem sie 
dies tun, berechnen sie die Nettokosten des Ertrags der mutmaßlichen 
Finanzanlagen dieser Rückstellungen. 

• Insgesamt kann man davon ausgehen, dass sich die zukünftigen 
Aufwendungen für die Entsorgung von abgebrannten Brennelementen 
und Abfällen im Geschäftsjahr 2010 in Form von Kosten in Höhe von 
1,1 Mrd. €2010 niederschlagen, von denen 336 Mio. € auf die Mehrmenge 
zu behandelnder Brennelemente und Abfälle und 740 Mio. € auf die 
Tatsache entfallen, dass man dem Zeitpunkt, zu dem die bis jetzt 
produzierten Brennstäbe und Abfälle aufzuarbeiten bzw. zu lagern sind, 
um ein Jahr nähergekommen ist.  

Insgesamt belaufen sich also die Betriebskosten plus Rückstellungen 
für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und die langfristige 
Abfallentsorgung auf 10 Mrd. €2010.  

                                                 
223 Damit stützte sich der Cour des Comptes auf die IAS/IFRS-
Buchführungsstandards und vor allem auf den Standard IAS 37 über „Rückstellungen, 
Eventualschulden und Eventualforderungen”, denen zufolge die Höhe der 
Rückstellungen für Aufwendungen im Back End des Kreislaufs (Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und langfristige Abfallentsorgung), wenn der 
Zeitwerteffekt signifikant ist, dem aktualisierten Wert der Aufwendungen entsprechen 
muss, die zu erwarten und notwendig sind, um die gesetzliche Anforderung an 
Langfristigkeit zu erfüllen. Die Aufzinsungsaufwendungen, die sich aus dem 
Näherrücken des Zeitpunkt der erwarteten Auszahlungen ergeben, sind fester 
Bestandteil der Schätzung der Verbindlichkeiten und als Finanzaufwendungen zu 
verbuchen. Darüber hinaus ist der Cour des Comptes der Ansicht, dass unter 
Berücksichtigung der innerhalb des konzeptuellen Rahmens der anzuwendenden 
Normen grundlegenden Buchführungsprinzipien dem Prinzip der Vorsicht, das darin 
besteht, Passiva und Kosten nicht unter- und Aktiva und Erträge nicht 
überzubewerten, und, unter Bedingungen der Unsicherheit, dem Prinzip des 
Nichtausgleichs zwischen Erträgen und Aufwendungen bei der Berechnung der 
Rückstellungen für langfristige Aufwendungen das Primat einzuräumen ist. 
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Betriebskosten und verbundene Rückstellungen 

Betriebskosten In Mio. € 2010 

Kernbrennstoffe 
(inkl. Finanzierungskosten) 

2.135 

Personalkosten 2.676 

Bezogene Vorleistungen 2.095 

Steuern und Gebühren 1.176 

Kernkraftwerksbetrieb 872 

Betriebskosten insgesamt 8.954 

Rückstellungen für abgebrannte Brennelemente 
und Abfälle 

1 076 

davon Entwicklung im Zusammenhang mit 
Bruttoaufwendungen 

336 

davon Aufzinsungskosten 740 

Insgesamt 10 030 

Quelle: Cour des Comptes 

2 -  Eine hohe Unsicherheit bezüglich der Kosten für die 
langfristige Abfallentsorgung 

Die Rückstellungen zur Deckung der zukünftigen Aufwendungen für 
die Entsorgung abgebrannter Brennelemente (s. Kap. III-II) konnten auf der 
Basis der Kosten und Preise von AREVA ohne größere Unsicherheit 
berechnet werden.  

Dem gegenüber224 sind die Rückstellungen zur langfristigen Deckung 
der Entsorgung langlebiger mittel- und hochaktiver Abfälle nicht 
konsolidiert. Derzeit werden sie auf der Basis eines Kostenvoranschlags aus 
dem Jahr 2003 berechnet, der jedoch von der ANDRA gründlich überarbeitet 
wurde, was (nominal) zu einer faktischen Verdoppelung der ersten 
Kostenschätzung führte. EDF, AREVA und das CEA werden deswegen, 

                                                 
224 Darüber hinaus könnten einige Stoffe, die heute noch als wiederverwertbar gelten, 
künftig ganz oder teilweise als Abfall betrachtet werden. Die mit dieser eventuellen 
Umqualifizierung verbundenen Kosten sind bis heute von den Betreibern nicht 
berücksichtigt worden, was den derzeitigen juristischen und buchhalterischen 
Rahmenbedingungen entspricht. 
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sobald der endgültige Betrag der Kostenschätzung feststeht, ihre 
Rückstellungen neu bewerten müssen.  

Da es derzeit niemanden gibt, der in der Lage wäre, die Mengen 
abgebrannten MOX und ERU (angereichertes wiederaufgearbeitetes Uran) zu 
recyceln, berechnet EDF die Rückstellungen für die langfristige Entsorgung 
dieser Materialen so, als ob es sich um Abfälle für eine geologische 
Tiefenlagerung handeln würde und damit ebenso wie für langlebige hoch- 
und mittelaktive Abfälle (HLW bzw. ILW). Diese Regelung ist akzeptabel, 
sofern die Rückstellung unter dieser Voraussetzung richtig „kalibriert” wird, 
was derzeit nicht sichergestellt ist. Neben der Bezifferung wäre es besser, 
wenn diese Hypothese gründlich untersucht und langfristig eventuell auch für 
den Fall weiterentwickelt werden würde, dass das Programm der 4. 
Generation auf Schwierigkeiten trifft. 

Vor diesem Hintergrund gibt der Cour des Comptes für die 
langfristige Entsorgung von Abfällen zwei Empfehlungen:  

− Der Cour des Comptes empfiehlt eine schnelle Erarbeitung einer 
möglichst realistischen neuen Kostenschätzung für die geologische 
Tiefenlagerung, d. h. unter Berücksichtigung der Forschungsergebnisse 
zu diesem Thema, aber ohne Vorwegnahme ihrer Ergebnisse, und der 
Beschlüsse des ASN als einzige Behörde, die für das Sicherheitsniveau 
dieses Lagers zuständig ist. 

− Der Cour des Comptes empfiehlt, im Rahmen dieser neuen 
Kostenschätzung die Kosten für eine eventuelle direkte Lagerung von 
MOX und ERU, die jedes Jahr anfallen, zu beziffern, wobei diese 
Hypothese bei zukünftigen Arbeiten, die sich auf die Größe des 
geologischen Tiefenlagers beziehen, zu berücksichtigen wäre. 

C - Produktionskostenberechnungen und ihr 
Auswirkungen auf die Entwicklung verschiedener 

Parameter 

1 -  Kosten, die in Abhängigkeit von den verschiedenen 
Berechnungsmethoden erheblich voneinander abweichen 

Wie wir unter A-4 gesehen haben, berücksichtigen die verschiedenen 
Methoden zur Berechnung der Kosten der Atomstromproduktion 
verschiedene Arten (vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger) Kosten, 
die bei den Betreibern anfallen und in den vorangehenden Ausführungen 
erwähnt wurden, bei unterschiedlicher Gewichtung der Investitionen und der 
Kapitalkosten. Um dies zu veranschaulichen, hat der Cour des Comptes vier 
Methoden (Istkosten-, Miet- und Wiederbeschaffungskosten-, 
Tarifberechnungskosten- und Vollkostenrechnungsansatz) ausgewählt, 
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- die sich je nach Benutzer jeweils verschieden starke 
Auswirkungen zeigen, 

- die die Betriebskosten weitgehend ähnlich behandeln, aber erheblich 
voneinander abweichende Ergebnisse liefern, wenn es um die 
Verzinsung und die Wiederbeschaffung des investierten Kapitals 
geht. 

Die folgende Tabelle stellt die Höhe der wichtigsten Kostenkategorien 
gegenüber, so wie sie sich auf der Basis der vier Berechnungsmethoden ergaben.  

Vergleich der Ergebnisse der vier Berechnungsmethoden der 
Atomstromproduktionskosten im Jahr 2010 

In Mio. € 2010 Istkosten Champsaur-
Methode  Vollkosten 

Miet- und 
Wieder-

beschaffungs-
kosten lt. 

EDF 

Miet- und 
Wieder-

beschaffungs-
kosten lt. 
Cour des 
Comptes 

Betriebskosten* 10.084 9.295 9.549 9.295 10.084 

Instandhaltungsinvestitionen 1.747 1.747  1.747 1.747 
Nutzungskosten der 

Nuklearaktiva (Kapitalkosten) 
1.813 2.447 6.689 9.104 8.341 

Produktionskosten insgesamt 13.644 13.489 16.238 20.146 20.172 

Quelle: Cour des Comptes  
* die kleineren Abweichungen zu den Berechnungen der Betriebskosten in 
Kap. II und unter B dieses Kapitels werden in Anlage 15 erläutert 

Für die Ergebnisse der Berechnungen und die Analyse der 
übereinstimmenden bzw. voneinander abweichenden Punkte s. Anlage 15, in 
der die Modalitäten der Berechnung der Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten (CCE), der Vollkostenrechnungsansatz (C3P) und 
die Methode der Champsaur-Kommission detailliert beschrieben werden, 
wobei diese drei Berechnungen auf das Jahr 2010 angewendet wurden: 

- Die Istkosten sind die Summe aus Betriebskosten, die vom Cour 
des Comptes bei der Berechnung der Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten (CCE) bestätigt wurden, 
Instandhaltungsinvestitionen und eines Betrags von 1.831 Mio. €, 
der die kumulierten Abschreibungen 2010 (1.352 Mio. €) 
repräsentiert, sowie der jährlichen Rückbauaufwendungen lt. 
Berechnung des Cour des Comptes (461 Mio. €). 

- Was die Miet- und Wiederbeschaffungskosten betrifft, so werden 
die methodischen Unterschiede zwischen dem Cour des Comptes 
und EDF in der Anlage erläutert. In Bezug auf die Betriebskosten 
ist diese Differenz im Wesentlichen auf die Berücksichtigung von 
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Beträgen zurückzuführen, die auf die jährliche Aufzinsung der 
Rückstellungen für verbrauchte Brennelemente und Abfälle 
entfallen. Bei den Kapitalkosten hat der Cour des Comptes die 
zukünftigen Aufwendungen für den Rückbau bei der Berechnung 
der Kostenmiete nicht berücksichtigt, aber als Bruttowert 
herangezogen. Diese zwei gegenläufigen Korrekturen betreffen 
relativ äquivalente Beträge. 

- Die Methode der Champsaur-Kommission hat der Cour des 
Comptes auf das Jahr 2010 angewendet, wobei die – höheren – 
Zahlen, die normalerweise herangezogen und kommentiert 
wurden, im Mittel für den Zeitraum 2011-2025 errechnet wurden. 
Sie enthalten einen Instandhaltungsinvestitionsbetrag, der mit 
dem EDF-Programm in Höhe von 50 Mrd. € bis 2025 kohärent 
ist, was ca. dem Doppelten von 2010225 entspricht. 

Die folgende Tabelle übernimmt die Ergebnisse der vorangehenden 
Tabelle, nur ausgedrückt in Kosten pro erzeugter MWh. Diese Berechnungen 
erfolgten auf der Basis einer Laufzeit der 58 Reaktoren des derzeitigen Parks 
von 40 Jahren und des Betrags, der 2010 für Instandhaltungsinvestitionen 
aufgewendet wurde, der spürbar geringer war als in den nächsten Jahren zu 
erwarten ist. 

Ergebnisse der verschiedenen Kostenschätzungen für eine MWh 2010 in 
Abhängigkeit von der Aufgabenstellung 

 In €2010/MWh 

Kosten lt. Istkostenrechnungsansatz unter Berücksichtigung der 
Abschreibungen des Parks, aber nicht der Kapitalverzinsung 

33,4 € 

Kosten lt. Methode der Champsaur-Kommission unter 
Berücksichtigung der Abschreibung des Parks und der 
Verzinsung des nicht amortisierten Kapitals (Aufgabe: 
Berechnung eines Tarifs) 

33,1 € 

Vollkostenrechnungsansatz (C3P) unter Berücksichtigung der 
Abschreibung, der Verzinsung des nicht amortisierten Kapitals 
und der gestiegenen Kosten für den Ersatzpark 

39,8 € 

Kosten lt. Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz (CCE) 
ohne Berücksichtigung der Abschreibung des derzeitigen 
Parks, bei Verzinsung des ursprünglich investierten Kapitals 
und inflationsbereinigt (Aufgabe: Durchschnittskosten ohne 

49,5 €* 

                                                 
225 Die geringe Abweichung zwischen den Istkosten lt. Berechnung des Cour des 
Comptes und den Kosten lt. Berechnung nach der Champsaur-Methode ist darauf 
zurückzuführen, dass die Champsaur-Methode nicht die Aufzinsungskosten 
berücksichtigt, da ihr Ziel darin besteht, einen Tarif und nicht die Bruttokosten zu 
berechnen, wie es der Cour des Comptes bei seiner Istkostenberechnung getan hat. 
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historischen Bezug) 

Quelle: Cour des Comptes *Schätzung Cour des Comptes 

Hinweis: Produktion 2010: 407,9 TWh  

Bei verschiedenen internationalen Vergleichen, z. B. der Kernenergie-
Agentur, werden heute weder diese Produktionskosten berechnet, noch mit 
den Kosten anderer Energien verglichen, wie das bei den der DGEC der Fall 
ist. In diesen beiden Fällen werden die Kosten – wobei die Kapitalkosten 
auch noch mit anderen Methoden berechnet werden könnten – für einen 
Investor berechnet, der heute mit neuen Kraftwerken, konkret mit EPR für 
Frankreich, in den Markt eintreten würde. Eine derartige Schätzung ist sehr 
theoretisch: Die Simulation fiktiver Kosten eines fiktiven Parks sind ebenso 
fiktiv, wie die tatsächlichen Kosten einer tatsächlichen industriellen Anlagen 
eines Betreibers real sind. An dieser Stelle würde nur ein Ergebnis sinnvoll 
sein, das im Rahmen eines realen Nuklearprogramms mit realen 
Optimierungs- und seriellen Wirkungen ermittelt wird. Aus diesem Grund 
kann der Cour des Comptes zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine 
Berechnung der Produktionskosten eines EPR-Parks vorlegen und bestätigen. 

2 -  Ergebnisse, die von der Entwicklung zukünftiger 
Aufwendungsrückstellungen kaum beeinflusst werden 

Wie zuvor bereits ausgeführt wurde, wird die Höhe bestimmter 
Kostenelemente auf der Basis von Hypothesen ermittelt, denen manchmal 
erhebliche Unsicherheiten zugrunde liegen. Aus diesem Grund ist es also 
wichtig, die Sensibilität der Produktionskosten insgesamt anhand von 
Variationen der Kostenfaktoren zu berechnen, die am unsichersten sind. 

Eine Vorstellung über die Sensibilität der Atomstrom-
Produktionskosten gegenüber den drei unsichersten Parametern 
Abzinsungssatz, Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver 
Abfälle, Rückbaukosten kann, unter Zugrundelegung vereinfachter 
Hypothesen (vor allem einer konstanten Inflationsrate von 2 %), durch 
Berechnung der Auswirkungen ihrer Schwankung auf die jährlichen 
Produktionskosten vermittelt werden. 

Auf der Basis der verfügbaren buchhalterischen Daten wurden 
Simulationen zu den Bedingungen von 2010 und gemäß den überarbeiteten 
Berechnungen des Cour des Comptes nach der CCE-Methode durchgeführt, 
d. h. für jährliche Gesamtkosten von 20 Mrd. €: Gemessen wurden nur die 
Auswirkungen auf die Produktionskosten, ohne eventuelle Folgen für die 
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Höhe der zweckgebundenen Aktiva, die zur Deckung bestimmter 
Rückstellungen bestellt werden müssten226.  

Der Abzinsungssatz 

Die Rückstellungen werden jährlich mit einem Abzinsungssatz von 
5 % berechnet, bei dem eine Inflationsrate von 2 % berücksichtigt wird. 
Dieser Zinssatz entspricht etwa dem, der auch im Ausland verwendet wird, 
wobei wir (im Kapitel IV) gezeigt haben, dass eine Senkung dieses Satzes 
um 1 % eine Erhöhung der Rückstellungen von EDF um 21 % (+ 6 Mrd. € im 
Vergleich zu den derzeitigen 28,3 Mrd. €) nach sich ziehen würde. 

Auf der Basis einer vereinfachten Simulation, d. h. ohne sofortige 
Angleichung der Aufwendung für die Aufzinsung in dem Jahr, in dem sich 
der Abzinsungssatz ändert, würde sich folgendes Bild ergeben: 

− Bei einer Senkung des Abzinsungssatzes auf 4 % (anstelle von 5 %) 
würden die jährlichen Kosten für die Produktion von Strom aus 
Kernenergie um +162 Mio. €/Jahr, d. h. um + 0,8 %, steigen. 

− Bei einer Erhöhung des Abzinsungssatzes auf 6 % (anstelle von 5 %) 
würden die jährlichen Kosten um – 131 Mio. €/Jahr, d. h. um – 0,6 %, 
sinken. 

Die Aufwendungen am Ende des Kreislaufs 

Was die Aufwendungen am Ende des Kreislaufs betrifft, so scheinen 
die Rückstellungen für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente relativ 
sicher zu sein, wogegen die Angaben für die Abfallentsorgung einer 
schnellen Überprüfung unterzogen werden müssten. Da die neue 
Kostenschätzung der ANDRA etwas mehr als das Doppelte dessen ausweist, 
was heute als Basis für die Berechnung der Rückstellungen dient, wäre es 
interessant zu ermitteln, was eine Verdoppelung dieser Rückstellung ergeben 
würde, deren Aufstockung sich auch aus eine genaueren Berechnung der 
Folgen der Lagerung von abgebrannten MOX und ERU ergeben müsste.  

Auf der Basis einer vereinfachten Simulation und unter 
Zugrundelegung der letzten hypothetischen Kostenschätzung der ANDRA 
würden die jährlichen Produktionskosten für Atomstrom um 200 Mio. € 
steigen (d. h. um +1 % in €/MWh). 

Die Rückbaukosten 

Die Rückbaukosten von EDF, AREVA und des CEA sind Gegenstand 
regelmäßiger Berechnungen und Überprüfungen, die einerseits zeigen, dass 
sich die geschätzten Kosten trotz verbesserter Methoden mit der Zeit im 
Allgemeinen erhöhen, da dieses Thema neu ist und es an Erfahrungen auf 
diesem Gebiet fehlt. Auf der anderen Seite werden diese Erhöhungen in 

                                                 
226 s. Anlage 16 für weitere Details zu diesen Berechnungen 
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regelmäßigen Abständen in die Berechnungen der Betreiber integriert, so 
dass sich das Risiko signifikanter Ausrutscher reduziert.  

Zur Veranschaulichung und mit einer vereinfachten Berechnung 
würde sich bei einem unveränderten Abzinsungssatz (5 %) folgendes Bild 
ergeben: 

− Bei einer Erhöhung der geschätzten Rückbaukosten um 50 % würden die 
jährlichen Kosten für die Produktion von Strom aus Kernenergie um 
505 Mio. € steigen, was + 2,5 % der Gesamt-Produktionskosten 
entspricht. 

− Bei einer Verdoppelung der geschätzten Rückbaukosten (+100 %) 
würden sich die jährlichen Produktionskosten um 1 Milliarde erhöhen. 
Allerdings würden sich dadurch die Produktionskosten für eine MWh 
lediglich um 5 % erhöhen. 

Dieses Sensibilitätstests, die die Auswirkungen der Schwankungen 
verschiedener Parameter betrachten, die sich auf zukünftige Aufwendungen 
beziehen, zeigen, dass sie trotz einer Laufzeit des Parks von 40 Jahren, für 
die sie auch berechnet wurden, Auswirkungen auf die jährlichen 
Produktionskosten für Strom aus Kernenergie haben, die, wenn auch nicht 
vollkommen vernachlässigbar, relativ gering sind. 

3 -  Die Entwicklung der Instandhaltungsinvestitionen hat 
signifikante Auswirkungen 

Es wurde festgestellt, dass sich die zukünftigen Aufwendungen, die 
mit dem Rückbau und dem Abfallmanagement verbunden sind, nur begrenzt 
auswirken. Dem gegenüber haben die Instandhaltungsinvestitionen eine 
deutlich höhere Signifikanz.  

Für die vorhergehenden Berechnungen wurde die Summe der 
Instandhaltungsinvestitionen von 2010 (1,7 Mrd. €) herangezogen. Auf der 
Basis des Investitionsprogramms in Höhe von ca. 55 Mrd. €, das von EDF 
geplant ist und seit 2010 umgesetzt wird und das offensichtlich auch die 
Investitionen für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen nach den ASN-
Stresstests umfasst, beträgt der durchschnittliche jährliche Investitionssumme 
eher 3,7 Mrd. €.  

Die folgende Tabelle stellt diesem Betrag die Ergebnisse der 
verschiedenen Kostenschätzungen gegenüber und zeigt, dass der Einfluss 
diese Entwicklung der Investitionskosten auf die Produktionskosten je MWh 
je nach Berechnungsmethode 10 bis 15 % beträgt. Er ist in allen Fällen 
signifikant. 

Auswirkungen des Investitionsprogramms von 55 Mrd. € bis 2025 auf 
die Kosten je MWh 

Instandhaltungsinvestitionen Wert Durchschnittswert Schwankung 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



290 COUR DES COMPTES 

2010 
1,7 

Mrd. €  

2011 - 2025 
3,7 Mrd. € 

in % 

Istkosten 33,4 € 38,2 € + 14,5 % 

Champsaur-Methode 33,1 € 37,9 € + 14,5 % 

Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten 49,5 € 54,2 € + 9,5 % 

Quelle: Cour des Comptes 

4 -  Beeinflussung der Rentabilität der Kraftwerke durch 
Laufzeitverlängerung 

Welche Auswirkungen die Laufzeitverlängerung der Kraftwerke hat, 
kann mit den vorgenannten Methoden der Sensibilitätsberechnung nicht 
festgestellt werden, wobei der Istkostenrechnungsansatz eine Ausnahme 
bildet. Bei den zwei anderen Methoden der obigen Tabelle wird diese Dauer 
rechnerisch nicht berücksichtigt, sondern nur der ursprüngliche 
Investitionsbetrag.  

Geht man hingegen von der Hypothese aus, dass die berechneten 
Kosten durch Einnahmen (Preise, Tarife u. a.) gedeckt werden, wird klar, 
dass mit zunehmender Laufzeit des Kraftwerksparks die durch die 
Ausgangsinvestition generierten Einnahmen zunehmen und damit die 
Rentabilität für den Eigentümer steigt.  

Darüber hinaus227 würde durch eine Laufzeitverlängerung der 
Kraftwerke der Moment in die Zukunft verlagert werden, an dem die - 
zukünftigen - Aufwendungen für den Rückbau anfallen, so dass weniger 
Rückstellungen gebildet werden müssten. Desweiteren würden 
kostenintensive Ersatzinvestitionen in den Park, die für die neuen 
Kraftwerksgenerationen höher wären als für die alten, auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben. 

II  -  Mit staatlichen Mitteln finanzierte Ausgaben 

Wenn man die Kosten der Atomstromproduktion “für die 
Gesellschaft” ermittelt möchte, muss man in die Kosten der 
Atomstromproduktion der Betreiber die Aufwendungen einrechnen, die mit 
Mitteln der öffentlichen Hand finanziert wurden, die konstruktionsbedingt in 

                                                 
227 s. Kapitel VI-III-B: „Variante: Laufzeit 50 Jahre” 
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ihren Büchern nicht erfasst sind. Die in den vorangegangenen Kapiteln dieses 
Berichts getroffenen Feststellungen zu den Punkten Forschung sowie 
Sicherheit und Sicherung erlauben fünf Feststellungen zu diesem Thema. 

1 -  Im Jahr 2010 waren die laufenden Aufwendungen für 
staatliche Mittel begrenzt und bewegten sich in der 

Größenordnung der Steuer auf kerntechnische Anlagen 

2010 betrugen die Aufwendungen, die mit staatlichen Mitteln 
finanziert wurden, ca. 644 Mio. €228 (414 Mio. € für öffentliche Forschung 
und 230 Mio. € für Sicherheit/Zuverlässigkeit/Transparenz). Die Analyse des 
Cour des Comptes beschränkt sich auf die Bestimmung dieser Kosten. Ein 
Urteil darüber, ob diese Kredite ausreichend waren oder ob sie effizient 
eingesetzt wurden, ist damit nicht verbunden. 

Diese Ausgaben stellen demzufolge nur 6,4 % der oben berechneten 
10 Mrd. € Betriebskosten dar.  

Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich ihre Höhe in derselben 
Größenordnung bewegt wie die INB-Steuer. Diese spezielle Steuer, die auf 
kerntechnische Anlagen erhoben wird, muss von den Betreibern gezahlt 
werden (580 Mio. € in 2010), so dass man davon ausgehen kann, dass sie zur 
Deckung der Ausgaben der öffentlichen Hand vorgesehen ist und somit eine 
Verbindung zwischen diesen beiden Zahlen besteht229. 

Ausgaben 2010 (ohne Investitionen) 

Von den Betreibern 
gezahlte Kosten 

Kosten, die durch staatliche Kredite 
finanziert wurden 

Betriebskosten Forschung Sicherheit/Sicherung 

10.030 Mio. € 414 Mio. € 230 Mio. € 

 Quelle: Cour des Comptes 

2 -  Die Entwicklung der Kernenergie basiert auf hohen 
Investitionen in die Forschung, die hauptsächlich mit staatlichen 

Mitteln finanziert wurde 

Die Geschichte der Forschung von Mitte der 50er Jahre bis heute, die 
im ersten Kapitel vorgestellt wurde, zeigt, dass sich die Gesamtausgaben für 

                                                 
228 s. Kap. II 
229 Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass die INB-Steuer und die 
Gebühren, die ihr vorausgingen, ursprünglich nur zur Finanzierung der Ausgaben für 
Sicherheit und Sicherung gedacht waren. 
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Forschung im Bereich Atomstrom auf ca. 55 Mrd. €2010 belaufen, was ca. 
1 Mrd. € 2010 pro Jahr entspricht.  

Diese Kosten wurden in Höhe von 38 Mrd. €2010 (690 Mio. €2010 pro 
Jahr im Durchschnitt) durch staatliche Mittel finanziert, was einem Anteil 
von 70 % entspricht, der damit deutlich höher liegt als der für 2010 
festgestellte Anteil und im Allgemeinen höher als in den letzten zehn Jahren, 
in denen er nur ca. 40 % betrug. 

Dem gegenüber war es nicht möglich, die Ausgaben in der 
Vergangenheit für Sicherheit, Sicherung und Transparenz zu beziffern, wobei 
es wahrscheinlich ist, dass diese Ausgaben, umgekehrt zu den mit 
Staatsmitteln finanzierten F&E-Ausgaben, mit der Schaffung und 
zunehmenden Stärkung solcher Einrichtungen wie der ASN und des IRSN, 
die das Gros dieser Kosten repräsentieren, im Laufe der Zeit leicht gestiegen 
sind. 

Wie Anlage 9 über die Entwicklung der Höhe der Besteuerung 
kerntechnischer Anlagen in den letzten 10 Jahren zeigt, stellen die in 2010 
relativ gleichen Summen, nämlich die, die mit dieser Steuer eingenommen 
wurden und die Ausgaben, die mit staatlichen Mitteln finanziert wurden, eine 
neue Situation dar, weil sie Ergebnis zweier gegenläufiger Bewegungen sind: 
der schrittweisen Verringerung der mit staatlichen Mitteln finanzierten 
Forschungsausgaben und der deutlichen Steigerung der Einnahmen aus der 
INB-Steuer, die zwischen den Jahren 2000 und 2010 um das 4,6fache 
anstiegen (in €, nominal). 

Der Vergleich (in Euro nominal) der realen Steuereinnahmen im 
letzten Jahrzehnt, d. h. von 2000 bis 2010, in Höhe von 3,3 Mrd. € mit dem 
Betrag, der im selben Zeitraum für öffentlich finanzierte Forschungen 
aufgewendet wurde und der sich auf 5,5 Mrd. € belief, zeigt, dass die 
Situation vor 2010 sehr viel unausgewogener war. 

3 -  Der Staat muss die Rückstellungen des CEA finanzieren 

Die zukünftigen Aufwendungen des CEA beliefen sich Ende 2010 auf 
6,8 Mrd. €2010, was 4,4 Mrd. €2010 Rückstellungen nach Abzinsung entspricht, 
wovon 2,9 Mrd. € auf den Rückbau, 1,2 Mrd. € auf die langfristige 
Abfallentsorgung und 0,3 Mrd. € auf die Entsorgung abgebrannter 
Brennelemente entfallen. 

Diese Rückstellungen sind in Höhe von 3,1 Mrd. € durch 
zweckgebundene Aktiva gesichert, die im Wesentlichen aus Forderungen 
gegenüber dem Staat oder AREVA-Wertpapieren bestehen, die das CEA je 
nach Bedarf an den Staat verkaufen kann.  

Demzufolge ist der Staat direkt oder indirekt der Finanzier dieser 
zukünftigen Kosten, deren Höhe, auch wenn diese seriös berechnet wurde, 
ungewiss bleibt, wie die oft sehr erheblichen Korrekturen der 
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Kostenschätzungen dieser zukünftigen Aufwendungen in den letzten 10 
Jahren gezeigt haben. 

4 -  Mit der Baureihe der 4. Generation steigen die zukünftigen, 
durch staatliche Mittel finanzierten Forschungsaufwendungen 

erheblich 

Mit dem Programm „nucléaire du futur” (Kernkraft der Zukunft), das 
Bestandteil der Investitionen in die Zukunft ist und 650 Mio. € umfasst, wird 
die detaillierte Vorplanung (APD) von ASTRID finanziert. Aufgabe dieses 
Programms ist die Entwicklung schneller natriumgekühlter Reaktoren der 4. 
Generation. Sollte Frankreich diesen Weg auf der Basis der detaillierten 
Vorplanung (APD) weiter beschreiten, sind andere, wahrscheinlich zu einem 
großen Teil staatliche Finanzierungsformen ins Auge zu fassen, da der 
Pilotreaktor industriell noch lange nicht ausgereift sein wird.  

5 -  Der Staat übernimmt kostenlos einen Teil des 
„H aftpflichtrisikos” eines nuklearen Störfalls 

Versicherungstechnisch bewegt sich die Kernenergiebranche auf 
einem ganz besonderen Terrain: Selbst wenn der Eintritt des 
Versicherungsfalls sehr unwahrscheinlich ist, können die Folgen bei einem 
größeren Störfall katastrophal sein. Allerdings sind sowohl die 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens als auch die Schwere der Folgen schwer 
einschätzbar und Gegenstand zahlreicher Debatten. Es gilt jedoch als sicher, 
dass die Garantieplafonds zur Deckung des Haftpflichtrisikos der Betreiber, 
die durch internationale Vereinbarungen festgelegt sind, bei einem größeren 
Störfall schnell ausgeschöpft sind und wahrscheinlich überschritten werden.  

Auch könnte sich der Staat vor dem Hintergrund der für einen 
nuklearen Störfall geltenden Haftungsregelungen, auch wenn dessen 
Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, veranlasst sehen, über die in den derzeit 
geltenden Gesetzen festgelegten Haftungsgrenzen hinaus 
Entschädigungsleistungen zu erbringen sowie Auswirkungen auf die 
Wirtschaft bewältigen zu müssen, die durch die Entschädigungsmechanismen 
nicht abgedeckt sind. Diese Garantie ist derzeit für die Betreiber kostenlos. 
Der Cour des Comptes hat nachgewiesen, dass die Aufwendungen für diese 
Versicherungen sehr gering sind, wenn man sie auf die Gesamtkosten der 
Atomstromproduktion hochrechnet. Bei einem schweren Störfall jedoch 
könnten massiv Kosten entstehen und die Mittel des Staates sehr stark 
belasten, da dieser letztendlich für die Reparation von Nuklearschäden und 
ihrer Folgen insgesamt garantiert. 

Zu diesem Punkt formulierte der Cour des Comptes zwei 
Empfehlungen: 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



294 COUR DES COMPTES 

− Der Cour des Comptes empfiehlt Frankreich, größtmögliche 
Anstrengungen zu unternehmen, damit die Zusatzprotokolle der 
Vereinbarungen von Paris und Brüssel, die im Jahr 2004 unterzeichnet 
wurden, so schnell wie möglich in Kraft treten, da durch sie die 
Haftungsgrenzen der Betreiber spürbar angehoben werden, selbst wenn 
sie auch dann noch begrenzt sind. 

− Der Cour des Comptes unterstreicht die Notwendigkeit der konsequenten 
Umsetzung der Bestimmungen des derzeitigen französischen geltenden 
Rechts, insbesondere hinsichtlich der den Betreibern auferlegten 
Finanzbürgschaften, was die Inanspruchnahme aller Rechtsmittel 
verlangt. 

III  -  Ungelöste Fragen 

Neben den Unwägbarkeiten, die im Rahmen der derzeitigen 
Entwicklung festgestellt wurden und deren Sensibilität der Cour des Comptes 
im Verhältnis zu den Produktionskosten für Kernenergie zu bestimmen 
versuchte, verdienen mehrere Fragen besondere Beachtung, da sie 
signifikante Auswirkungen haben könnten. 

1 -  Die Höhe der Kosten darf nicht zu einer Vernachlässigung der 
positiven und negativen Einflussfaktoren der verschiedenen 

Energieformen führen 

Die verschiedenen Techniken der Energieerzeugung haben zahlreiche 
externe Auswirkungen, die im Hinblick auf solche Themen wie Wirtschaft, 
Gesundheit und Umwelt konträr sind. Auch ist es wichtig, die Studien zu 
vertiefen, mit denen diese Auswirkungen gemessen werden können. 

Aus diesem Grund empfiehlt der Cour des Comptes, Arbeiten und 
Studien sowohl über die Kernenergie als auch die anderen Energieformen, 
die sich mit diesen Themen befassen, zu fördern und zu unterstützen. Selbst 
wenn zahlreiche Einflussfaktoren zumindest heute noch nicht 
monetarisierbar sind, können sie dennoch für Vergleiche zwischen den 
verschiedenen Energieformen nützlich sein. 

2 -  Die Bezifferung der Ausgaben, die zusätzlich nach dem Unfall 
von Fukushima angesetzt wurden, ist zu ergänzen und weiter zu 

konkretisieren 

Nach dem Unfall von Fukushima hatte die ASN im Auftrag der 
Regierung eine gründliche Neubewertung der Sicherheitsbedingungen der 
Reaktoren des derzeitigen Parks in Angriff genommen. Ihr Bericht und ihre 
Stellungnahme zu „prioritären Anlagen” wurden am 3. Januar 2012 
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veröffentlicht. Aus diesen ist noch keine umfassende und genaue Bezifferung 
aller Folgen ableitbar, die mit diesem Ereignis im Zusammenhang stehen, 
wobei es dennoch bereits möglich ist, einige Elemente zu präzisieren, selbst 
wenn man weiß, dass die Situation von EDF, AREVA und CEA nicht 
dieselbe ist. 

• EDF 

EDF betreffen wahrscheinlich die meisten Elemente. Bei den 
finanziellen Folgen sind, wenn man sich auf diese beschränkt, zwei 
Hauptkostentypen erkennbar: 

- Vorkehrungen zur „Verbesserung der Robustheit der Anlagen 
gegenüber Extremsituationen“ mit vor allem der Bildung eines 
„harten Kerns“ materieller und organisatorischer Vorkehrungen, 
um die wichtigsten Sicherheitsfunktionen in 
Ausnahmesituationen beherrschen zu können, Vorkehrungen zur 
Reduzierung des Risikos einer Entwässerung der Kernbrennstoffe 
in den Abklingbecken und die Einrichtung einer „schnellen 
nationalen nuklearen Einsatztruppe“ (FARN), die an jeden 
beliebigen Standort geschickt werden kann, um die Ablösung von 
Teams an einem Störfallstandort zu gewährleisten. Die 
finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen werden von EDF 
derzeit mit ca. 10 Mrd. Euro veranschlagt, die in einigen Jahren 
zu investieren wären und die bereits in die Investitionsplanung 
von EDF eingestellt wurden. Darüber hinaus sind aber auch die 
Personalkosten dieser Maßnahmen zu berücksichtigen, vor allem 
für die Schaffung der „schnellen Eingreiftruppe”, was EDF 
zufolge insgesamt Kosten in der Größenordnung von 300 Mio. € 
jährlich verursachen dürfte, was nicht unerheblich ist. 

- Ausgaben, die durch soziale, organisatorische und menschliche 
Faktoren verursacht werden. Diese Faktoren sind derzeit noch 
schwieriger zu bestimmen, wirken sich aber auf den 
Personalbestand und die damit verbundenen Lohnkosten aus 
sowie die Aufwendungen für Subunternehmen. 

• AREVA 

Im Allgemeinen und weil es sich um AREVA handelt, erkennt die 
ASN an, dass die geforderte Untersuchung aufgrund der Vielfalt der Anlagen 
der Firma und der Notwendigkeit der Anpassung der Lastenhefte an deren 
Besonderheiten, die ursprünglich für Leistungsreaktoren verfasst wurden, 
schwierig durchführbar ist. Sie ist der Ansicht, dass die Maßnahmen bei 
AREVA noch nicht als beendet gelten können und dass diese zur weiteren 
Verbesserung der Sicherheit fortzusetzen sind. AREVA wurde aufgefordert, 
im Rahmen von Querschnittsstudien bis Mitte Mai 2012 konkrete 
Maßnahmen für ein mögliches Krisenmanagement festzulegen. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



296 COUR DES COMPTES 

Wie bei EDF stehen die Bildung eines harten Kerns für jede AREVA-
„Plattform” sowie zusätzliche Vorkehrungen zur verstärkten Absicherung der 
Reaktorbecken im Mittelpunkt. Dem gegenüber scheint die Schaffung einer 
schnellen Einsatzruppe weniger sinnvoll zu sein, da AREVA über weniger 
Standorte verfügt, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Aus diesem Grund 
ist eher eine Verstärkung der krisenspezifischen Vorkehrungen für jede 
einzelne „Plattform” ins Auge zu fassen. 

Die im Rahmen eines strategischen fünfjährigen Investitionsplans von 
AREVA vorgesehenen Mittel belaufen sich auf 2 Mrd. €. Derzeit ist das 
Unternehmen der Ansicht, dass sich die Investitionen, die im Rahmen der 
ergänzenden Sicherheitsprüfungen zu tätigen sind, im genannten Zeitraum 
auf einige Hundert Mio. Euro zusätzlich belaufen werden. Allerdings ist der 
Cour des Comptes nicht in der Lage, diese Zahlen zu prüfen, vor allem 
deswegen, weil die Vorgaben der ASN noch sehr vage sind.  

• Das CEA 

Die Situation des CEA ist im Hinblick auf die Vielfalt seiner Anlagen 
mit der von AREVA vergleichbar, aber trotzdem etwas spezieller, da 
einerseits die meisten CEA-Anlagen 2012 geprüft wurden und andererseits 3 
der 5 Anlagen, die im Rahmen dieser ersten Bewertungsreihe geprüft worden 
waren, geschlossen wurden und sich im Rückbau befinden (Phénix, die 
Plutoniumanlage und Osiris). Hier sind die Investitionen zur 
Risikominimierung während und mit zunehmendem Fortschrittstand der 
Rückbaumaßnahmen für jeden einzelnen Fall zu konkretisieren. 

Das CEA geht derzeit von relativ breit gefächerten möglichen 
zusätzlichen Stresstest-Kosten in einer Größenordnung von 50 bis 500 Mio. € 
aus, die innerhalb von 3 bis 4 Jahren zu realisieren wären. 

Allgemein ist es also für eine Festlegung und Überprüfung der 
Investitionssummen und Personalkosten im Ergebnis dieser ersten 
zusätzlichen Sicherheitsbewertungen zu früh. Auch wird die ASN von den 
Betreibern zusätzliche Studien verlangen, um ihre ersten Schlussfolgerungen 
zu präzisieren. Daraus sind dann Konsequenzen zu ziehen, die angesichts der 
Hypothesen und Zahlen des Cour des Comptes in diesem Bericht so klar wie 
möglich sind. Im Übrigen kann, wie die ASN in ihrem Bericht ausführt, der 
„Erfahrungsrücklauf aus dem Störfall von Fukushima ein Jahrzehnt in 
Anspruch nehmen. Auch wenn die unverzügliche Bewertung der Robustheit 
der Anlagen gegenüber Extremsituationen notwendig war”, kann dies nur der 
erste Schritt eines längeren Analyse- und Überlegungsprozesses sein. 

3 -  Die Auswirkungen der Finanzkrise auf das Management der 
zweckgebundenen Aktiva sind aufmerksam zu beobachten 

Die börsennotierten, zur Deckung der Rückstellungen (ohne 
Kernbrennstoff-Kreislauf) zweckgebundenen Aktiva betrugen Ende 2010 
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18,2 Mrd. € für bis Ende 2016 abzusichernde 27,8 Mrd. € (ca. 65 %), wobei 
dieser Betrag stark vom gewählten Abzinsungssatz abhängt.  

Diese Finanzaktiva werden in Höhe von 7 Mrd. € durch andere 
Deckungsarten ergänzt, da man sich aufgrund der jüngsten Entwicklungen 
von den ursprünglich festgelegten Zielen entfernt hatte, vor allem durch 
Erhöhung des Anteils der Aktiva, deren Liquidität geringer ist, und des 
Anteils der Überkreuzforderungen zwischen Akteuren der Branche. Parallel 
dazu wurde der Zeitpunkt der vollständigen Deckung der Rückstellungen 
durch diese Aktiva nach hinten verlegt.  

Begleitend dazu wurde die Unsicherheit bezüglich der mittel- und 
langfristigen Rentabilität der Aktiva, die die Portfolios bilden, durch die 
aktuelle Finanzkrise verstärkt, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit 
verringerte, dass diese die erwartete Höhe zu dem Zeitpunkt erreichen, wenn 
ihre Auszahlung verlangt wird.  

Diese Maßnahmen wurden entwickelt, noch bevor der Ausschuss, der 
die Governance dieser Maßnahmen hätte strukturieren sollen, eingerichtet 
war, was sehr bedauerlich ist. Jetzt, nachdem der CNEF seine Arbeit 
aufgenommen hat, kann er zum aktuellen Sachstand der Maßnahme und 
eventuell ihre Anpassung an die derzeitige Finanzlage Stellung beziehen. 

Der Cours des Comptes empfiehlt bis dahin, diesen Punkt erneut zu 
prüfen und eventuell zu ändern, da es nicht in Ordnung ist, die Struktur und 
die Ausgangslogik immer dann grundlegend mit Ausnahmen auszustatten 
und zu ändern, wenn eine neue Schwierigkeit auftritt. 

4 -  Die Laufzeit der Kraftwerke ist eine strategische Variable 

Die Laufzeit jedes Kraftwerks wird alle zehn Jahre von der ASN 
überprüft, die beauftragt ist, zu diesem Thema Entscheidungen zu treffen. Bis 
heute haben nur zwei Blöcke (Tricastin 1 und Fessenheim 1) nach ihrer 3. 
Zehnjahresprüfung eine Betriebsgenehmigung für weitere 10 Jahre erhalten, 
sofern signifikanter Investitionen erfolgen. 

Die Laufzeit, auf der seit 2003 die Bücher von EDF aufbauen, beträgt 
40 Jahre. Sie wird gemäß IFRS-Standard als die „wahrscheinlichste” 
angenommen. 

Der Cour des Comptes stellte fest, dass 12 Reaktoren, die 10.900 MW 
repräsentieren, bis Ende 2020 eine Laufzeit von 40 Jahren erreichen und dass 
22 Reaktoren von 58, die ca. 30 % der Nettoleistung des Parks (18.210 MW) 
ausmachen, 2022 ihr 40. Laufzeitjahr erreichen werden. Ausgehend von einer 
auf 40 Jahre begrenzten Laufzeit müsste man, wenn man die 
Stromproduktion aus Kernenergie auf dem derzeitigen Niveau halten wollte, 
bis Ende 2020 6 bis 7 EPR und bis Ende 2022 11 EPR bauen.  

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Cour des Comptes folgendes: 
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− Neben der Tatsache, dass die „mehrjährige Investitionsplanung” (PPI) 
der Stromproduktion für den Zeitraum 2009-2012 fordert, „ein zentrales 
Laufzeitverlängerungsszenario des Kernkraftwerksparks von mehr als 40 
Jahren zu privilegieren”, müssten die strategischen Konsequenzen dieser 
Situation derart analysiert werden, dass daraus richtungsweisende 
Beschlüsse für die mittelfristige Energiepolitik ableitbar sind, die der 
Öffentlichkeit mitgeteilt und von allen Akteuren der Branche genutzt 
werden können. Berücksichtigt man nämlich die Zeitspanne, die in der 
Energiepolitik zwischen der Findung einer Entscheidung und ihren 
Auswirkungen liegt und die für die Kernenergie besonders lang ist, die 
es aber auch für alle anderen Energiearten, Energieeinsparungen inkl., 
gibt, bedeutet keine Entscheidung eine Entscheidung für eine 
Laufzeitverlängerung des derzeitigen Parks über 40 Jahre hinaus. 

− eine klare Beschreibung der finanziellen Konsequenzen dieser Situation 
in Abhängigkeit von den strategischen Entscheidungen. Konkret ist der 
Investitionsbetrag zu benennen, der, bei einem „guten” 
Produktionsniveau, für die Aufrechterhaltung des Betriebszustands der 
Kraftwerke notwendig ist und der die Maßnahmen aus den Beschlüssen 
der ASN nach dem Störfall von Fukushima einschließt. Für EDF 
bedeutet dies ein Instandhaltungsinvestitionsprogramm von über 
50 Mrd. € bis 2025, was einer Verkürzung der derzeitigen 
Instandhaltungsinvestitionsrhythmen auf die Hälfte entspricht. 
Allerdings wird dadurch keine Verlängerung der Reaktorlaufzeiten 
garantiert, da diese von der Stellungnahme der ASN abhängt, die die 
Reaktordruckbehälter und Sicherheitsbehälter, die a priori nicht 
austauschbar sind, gewiss aufmerksam prüfen wird. 

− Sollte man beabsichtigen, einen Teil des Reaktorparks und a fortiori 
seine Gesamtheit zu ersetzen, sind diese Ersatzvornahmen vorzubereiten, 
und es ist deren Rhythmus festzulegen, vor allem aus organisatorischen 
Gründen der Industrie230. Derzeit ist es schwer vorstellbar, sofern keine 
außerordentlichen Anstrengungen unternommen werden oder es zu einer 
– wenig wahrscheinlichen – erheblichen Verringerung des 
Energieverbrauchs kommt, dass Investitionen in Energie, unabhängig 
von deren Art (Energieeinsparungen, andere Energiequellen, neuer 
Kernreaktor), zwecks Ersatz oder Substitution des aktuellen Parks in 
einer Zeitspanne durchgeführt werden können, die keiner 
Laufzeitverlängerung für den ganzen oder einen Teil des derzeitigen 
Parks über 40 Jahre bedarf. 

− Unabhängig von den Antworten, die auf diese Fragen in der Zukunft 
gegeben werden, ist der Cour des Comptes der Meinung, dass sowohl 
auf den Gebieten der Instandhaltung als auch des Baus von Ersatz-
Produktionsmitteln kurz- und mittelfristig mit erheblichem 

                                                 
230 Desweiteren ist davon auszugehen, dass eine „unausgewogenen Demographie“ des 
Reaktorparks einen risikovergrößernden Faktor darstellt, beispielsweise bei einem 
systemischen Fehler, der mit der Alterung des Parks verbunden ist. 
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Investitionsbedarf gerechnet werden muss. Diese Investitionen verstehen 
sich zusätzlich zu den Aufwendungen in die Stromnetze oder die 
Forschung, sofern entschieden werden sollte, das Programm zur 
Entwicklung von Reaktoren der 4. Generation fortzusetzen.  

5 -  Transparente Zahlen und regelmäßige Aktualisierung der 
Daten dieses Berichts - eine Notwendigkeit 

Aus der Komplexität des Themas, der Unsicherheit der Datenlage und 
den vielen Hypothesen, auf denen die Zahlen dieses Berichts basieren, 
erwächst die Notwendigkeit der regelmäßigen Überprüfung und Vertiefung 
dieser Arbeit im Rahmen einer Governance, die an die strategische 
Dimension der Energiefrage und die hohe Sensibilität dieses Themas für die 
Bürger angepasst ist. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Cour des Comptes, diese 
Studie transparent und objektiv regelmäßig zu aktualisieren, um: 

- schrittweise die Bewertungsmethoden für Situationen, die 
unsicher sind, zu verbessern, deren Verständnis aber notwendig 
ist, um die zu treffenden Entscheidungen ökonomisch bewerten 
zu können, wobei Untersuchungen zu den Kosten und der 
Störfallwahrscheinlichkeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden sollten, 

- die zukünftigen Entwicklungen der verschiedenen analysierten 
Kostenposten, insbesondere der Kosten, die sich aus den 
Stresstests nach dem Störfall von Fukushima ergeben, in 
Abhängigkeit der Erfahrungsrückläufe zu begleiten, 

- die Anstrengungen der verschiedenen Akteure und Spezialisten 
auf diesem Gebiet nutzbringend umzusetzen. 

Im Übrigen zeigt die Wichtigkeit der nicht bezifferbaren äußeren 
Einflussfaktoren (außer eventuell im Vergleich mit anderen Lösungen), zu 
denen vor allem die Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit, Beschäftigung 
und Handelsbilanz gehören, dass die Kosten bestimmt nicht die einzigen 
Variablen sind, die bei Entscheidungen über das Schicksal der 
Atomstromproduktion zu berücksichtigen sind. 
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Anhang 1: Schreiben des Ministerpräsidenten vom 17. Mai 2011 

 

Der PremierministerParis, den 17. 

Mai 2011 
 
 
Sehr geehrter Herr Erster Präsident, 
 

Mit der Entscheidung für eine unabhängige Energieversorgung seit der ersten 
Ölkrise 1973 hat Frankreich die Entwicklung seines Nuklearparks sehr früh gefördert, so 
dass das Land auf internationaler Ebene heute zu den führenden Akteuren in der 
Atomindustrie zählt. 

 
Im Laufe der Jahre und mit wachsenden Erkenntnissen nach jedem aufgetretenen 

Stör- oder Unfall überall auf der Welt hat Frankreich eine immer fortschrittlichere 
Strategie zum Rückbau kerntechnischer Anlagen entwickelt. So dient das Gesetz Nr. 91-
1381 vom 30. Dezember 1991 dem Auffinden von Lösungen zum nachhaltigen Umgang 
mit radioaktiven Materialien und Abfällen. Die Entscheidung für Kernenergie impliziert 
Verantwortung, die der Staat mit größter Entschlossenheit zu übernehmen hat. 

 
Aus diesem Grund war es mir wichtig, dass aus der Katastrophe in Japan im 

März dieses Jahres alle Konsequenzen im Hinblick auf die Sicherheit unserer Anlagen 
gezogen werden. Ich habe die Autorité de sûreté nucléaire (ASN) damit beauftragt, die 
Gesamtheit unserer kerntechnischen Anlagen einem Audit zu unterziehen und erwarte die 
ersten Ergebnisse vor Jahresende. 

 
Genauso wichtig erscheint es mir, dass auch die Kosten für den Rückbau von 

kerntechnischen Anlagen, für die Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen, 
für die Lagerung von Atomabfällen, für Forschung und Entwicklung und für die Kontrolle 
von Strahlenschutz und nuklearer Sicherheit in angemessenem Umfang Berücksichtigung 
finden. 

 
Der Cour des Comptes hat 2005 bereits Arbeiten zu diesem Thema in Form eines 

öffentlichen Berichts über den Rückbau von kerntechnischen Anlagen und die Entsorgung 
von radioaktiven Abfällen präsentiert. Einige Wochen vor dem fünften Jahrestag des 
Gesetzes vom 28. Juni 2006, und in Anlehnung an die kürzlich vom Staatspräsidenten 
ausgedrückte Notwendigkeit, wünsche ich eine umfassende Überarbeitung dieser 
Untersuchungen. 
 

…/… 
Herr Didier MIGAUD  
Erster Präsident des Cour des Comptes  
13 rue Cambon  
75100 PARIS 
 

Hôtel de Matignon – 57 rue de Varenne – 75007 PARIS – Tel.: 01 42 75 80 00 
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In Anwendung von Artikel 47-2 der Verfassung ersuche ich Ihre Mitwirkung 
dahingehend, dass Sie die Regierung durch Begutachtung der Kosten der Atomwirtschaft, 
einschließlich der Kosten für von Rückbau von Anlagen und für die Sicherung der 
Standorte, unterstützen. 

 
Ihre Arbeiten sollen sich auch mit der Umsetzung der Bestimmungen des Gesetzes 

vom 28. Juni 2006 beschäftigen, nach denen die Betreiber von kerntechnischen Anlagen 
für die Ermittlung der Kosten zum Rückbau und zur Abfallentsorgung zuständig sind. 
Auch die angemessene Berücksichtigung langfristiger Kosten gilt es zu beurteilen. 

 
Zur Durchführung Ihrer Arbeit können Sie die Kostenrechnungen sämtlicher 

Betreiber wie EDF, CEA und Areva sowie der Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (ANDRA), der Autorité de sûreté nucléaire (ASN) und des Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (ISSN) und sämtliche, durch die Betreiber von 
kerntechnischen Anlagen in Anwendung des Gesetzes vom 28. Juni 2006 erstellten 
Berichte untersuchen.  

 
Erwartet werden die Auswertung der von den Akteuren des zivilen 

Nuklearbereichs bereitgestellten Daten sowie die Durchführung einschlägiger 
Befragungen sowohl von Wirtschaftswissenschaftlern als auch von 
Umweltschutzorganisationen.  

In Ihrem Bericht sind auch die im Rahmen der mehrjährigen Investitionsplanung 
formulierten allgemeinen Ziele bezüglich der Inbetriebnahme neuer Reaktoren und der 
weiteren Betreibung von Kernanlagen über 40 Jahre hinaus zu berücksichtigen. 

 
Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe können Sie auch die Arbeiten des Office 

parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 
hinzuziehen, vor allem den Bericht von Januar 2011 über die Bewertung des nationalen 
Dreijahresplans im Hinblick auf die Entsorgung von radioaktiven Materialien und 
Abfällen.  

Offenheit und Transparenz bei der Realisierung erscheinen mir von größter 
Bedeutung: Das Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité 
nucléaire (HCTISN) kann Sie dabei nach den Vorgehensweisen, die Sie für angemessen 
halten, unterstützen. 

 
Ich bitte Sie, mir Ihren Bericht bis zum 31. Januar 2012 zur Verfügung zu stellen. 
 
Hochachtungsvoll 
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Anhang 2: Schreiben des Ersten Präsidenten vom 08. Juni 2011 

 
 
Der Erste Präsident 
des Cour des Comptes Paris, den 8. Juni 2011 
 
Nr. 3434 - KOPIE 

 
Sehr geehrter Herr Premierminister, 
 
In Ihrem Schreiben vom 17. Mai 2011 haben Sie den Cour des Comptes in 

Anwendung von Artikel 47-2 der Verfassung um die Durchführung einer Untersuchung 
über die Kosten der Atomwirtschaft ersucht. 

 
In Anbetracht der hohen Bedeutung dieses Themas habe ich beschlossen, die 

Untersuchung in unser Arbeitsprogramm aufzunehmen und habe geeignete interne 
organisatorische Maßnahmen für eine möglichst effiziente Durchführung getroffen. Es 
wurde eine Struktur eingerichtet, in der die Vertreter aller betroffenen Kammern des Cour 
des Comptes vereint sind. Unterstützt wird sie durch einen Ausschuss unabhängiger 
Fachexperten. Die Anhörungen sollen so breit wie möglich angelegt werden. Die 
Arbeiten, die am 31. Januar 2012 beendet sein werden, dienen der Veröffentlichung, wie 
bereits zuvor der vergleichende Bericht über das französische und deutsche Steuersystem 
auch veröffentlicht wurde. 

 
Der Cour des Comptes wird für das Haushaltsjahr 2010 fünf zentrale 

Themenbereiche untersuchen: 
 

- Struktur und Messung der Kosten für die Stromerzeugung aus 
Kernenergie auf nationaler Ebene auf Grundlage der wirtschaftlichen 
Bedingungen von 2010, 

- Ermittlung künftiger Kosten für den Rückbau derzeit in Betrieb 
befindlicher Kernanlagen, 

- Ermittlung künftiger Kosten für den nachhaltigen Umgang mit 
Nuklearabfällen. 

- Schätzung der Gesamtkosten für eine Verlängerung der Reaktorlaufzeiten 
über 40 Jahre hinaus, 

- Aktuelle Ausgaben für Forschung und Entwicklung durch öffentliche 
Akteure. 

 
Neben den direkten Produktionskosten werden auch die Ausgaben zur 

Überwachung der Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit des Atomparks 
Berücksichtigung finden. 
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Sämtliche Kosten sollen im aktuellen Kontext des „geschlossenen Systems” 
beurteilt werden, d. h. nach dem Prinzip der Wiederaufbereitung abgebrannter 
Brennelemente und unter Berücksichtigung der durch die zuständige Behörde erlassenen, 
aktuellen Sicherheitsvorschriften, ohne auf die erwarteten Schlussfolgerungen der in den 
Atomkraftwerken laufenden Audits vorzugreifen. 

 
Bei der Untersuchung werden die allgemeinen Ziele der jüngsten mehrjährigen 

Investitionsplanung für den Elektrizitätssektor Berücksichtigung finden, die an die 
Inbetriebnahme von zwei EPR-Kernreaktoren (Flamanville und Penly) gebunden sind. 

 
Der Cour des Comptes wird gemäß den Bestimmungen des Programmgesetzes Nr. 

2006-736 vom 28. Juni 2006 über den nachhaltigen Umgang mit radioaktiven Materialien 
und Abfällen prüfen, ob die Rückstellungen für künftige, langfristige Aufwendungen mit 
der Erfassung und Zurechnung der sie begründenden Kosten sowie ggf. ihre Deckung 
durch zweckgebundene Werte übereinstimmen. 

 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
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Anhang 3: Zusammensetzung der Expertengruppe 

 
 

Jean-Michel Charpin: Mitglied der Académie des Technologies, ehemaliger 
Plankommissar, ehemaliger Präsident der Association Française de Science 
Economique; Generalfinanzdirektor 

Roland Desbordes: Präsident der CRIIRAD (Commission de Recherche et d'In-
formation Indépendantes sur la Radioactivité CRIIRAD) 

Christian Gollier : Wirtschaftsexperte der Fondation Jean-Jacques Laffont – 
Toulouse Sciences Economiques, Mitglied des Laboratoire d'Economie des Res-
sources Naturelles (LERNA) und Forschungsdirektor am Institut d'Economie 
Industrielle (IDEI) in Toulouse. 

François Jacq: Ehemaliges Mitglied der DGEMP; ehemaliger Generaldirektor 
der ANDRA; Vorstandsvorsitzender von Météo France 

Jean-Pierre Lamoure: Präsident von Solétanche Freyssinet (Vinci-
Tochterunternehmen); Mitglied der Commission Nationale d'Evaluation du Fi-
nancement des Charges de Démantèlement des Installations Nucléaires de base 
et de Gestion des Combustibles usés et des Déchets Radioactifs (CNEF) 

Claude Mandil: Ehemaliger Generaldirektor der Direction Générale de 
l’Energie des Matières Premières (DGEMP); ehemaliger Generaldirektor der 
Agence Internationale de l’Energie (AIE) 

Jean-Paul Minon: Generaldirektor des Organisme National des Déchets Ra-
dioactifs et des Matières Fissiles Enrichies (ONDRAF, entspricht der ANDRA in 
Belgien) 

Jacques Percebois: Professor für Wirtschaft und Energierecht (CREDEN) in 
Montpellier 

Pierre Radanne: Ehemaliger Präsident der ADEME; Präsident von 4D; 
Energieberater 

William Ramsay: Ehemaliges Mitglied der AIE; Leiter des Energieprogramms 
des IFRI 

Michel Spiro: Physiker, ehemaliger Leiter des IN2P3, Ratspräsident des CERN; 
Mitglied des Wissenschaftsausschusses der ASN  

Virginie Schwarz: Exekutivleiterin für ADEME-Programme, 
Energiebeauftragte 
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Anhang 4: Liste der Anhörungen 

 

Anhörungen Datum 
Nichtregierungsorganisationen:  

Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH)  
WWF  

Ecologie sans Frontière 

1. Juli 2011 

Nichtregierungsorganisationen:  
France Nature Environnement (FNE) 

Greenpeace  
Réseau Sortir du Nucléaire  

CRIIRAD 

7. Juli 2011 

DGEC (Herr Chevet und Herr Abadie) 7. Juli 2011  
10. Januar 2012 

ASN (Herr Lacoste) 7. Juli 2011  
10. Januar 2012 

IRSN (Herr Répussard) 7. Juli 2011 

CEA (Herr Bigot) 21. Juli 2011 
11. Januar 2012 

EDF (Herr Proglio) 21.Juli 2011 
11. Januar 2012 

OPECST (Herr Birraux) 27. Juli 2011 

CRE (Herr de Ladoucette) 8. September 2011 

Gewerkschaften:  
CGT  

CFDT 
FO 

16. September 2011 

ANDRA (Herr Gonnot und Frau Dupuis) 23. September 2011 

AREVA (Herr Oursel) 26. September 2011 
13. Januar 2012 
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Anhang 5: Preisindex des Bruttoinlandsprodukts 
 

Zur Nennung bestimmter Beträge zu den wirtschaftlichen Bedingungen 
von 2010 hat der Cour des Comptes den Preisindex des BIP herangezogen 
(INSEE-Index 1.103 S.), über den nachstehende Multiplikatoren berechnet 
werden konnten. 

 
 

1950 18,616  1970 6,313  1990 1,376 
1951 15,608  1971 5,962  1991 1,340 
1952 13,794  1972 5,577  1992 1,315 
1953 13,756  1973 5,177  1993 1,292 
1954 13,682  1974 4,650  1994 1,278 
1955 13,412  1975 4,092  1995 1,262 
1956 12,767  1976 3,692  1996 1,244 
1957 11,930  1977 3,392  1997 1,233 
1958 10,598  1978 3,105  1998 1,220 
1959 9,970  1979 2,816  1999 1,218 
1960 9,711  1980 2,526  2000 1,199 
1961 9,408  1981 2,262  2001 1,176 
1962 8,969  1982 2,018  2002 1,150 
1963 8,497  1983 1,839  2003 1,128 
1964 8,156  1984 1,717  2004 1,109 
1965 7,916  1985 1,629  2005 1,088 
1966 7,685  1986 1,548  2006 1,065 
1967 7,458  1987 1,510  2007 1,039 
1968 7,142  1988 1,462  2008 1,013 
1969 6,653  1989 1,414  2009 1,008 

      2010 1 
 

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung - Basis 2005, Insee 
 

Interpretation: Ein 1979 ausgegebener Euro (= 6,56 Francs 1979) entspricht 2010 
einem Betrag von 2,816 Euro.  
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Anhang 6: Stromerzeugung des aktuellen Nuklearparks. 
 

 

Einheit: TWh 

1977 1,0  1991 309,9 2005 429,2 

1978 12,8  1992 319,3 2006 428,1 

1979 21,7  1993 348,5 2007 418,0 

1980 33,2  1994 340,2 2008 417,6 

1981 57,4  1995 358,3 2009 389,8 

1982 89,5  1996 374,8 2010 407,9 

1983 120,3  1997 376,0   

1984 160,7  1998 368,1   

1985 197,3  1999 375,0   

1986 221,4  2000 395,0   

1987 239,6  2001 401,3   

1988 246,0  2002 416,5   

1989 278,9  2003 420,7   

1990 289,9  2004 427,1   

Quelle: EDF 

Durchschnittliche Jahresproduktion zwischen 1977 und 2010: 388 TWh.  

 
 
 

Einheit der elektrischen Leistung Einheit der Stromerzeugung 
1 TW = 1 000 GW 1 TWh = 1 000 GWh 
1 GW = 1 000 MW 1 GWh = 1 000 MWh 
1 MW = 1 000 kW 1 MWh = 1 000 kWh 
1 kW = 1 000 W 1 kWh = 1 000 Wh 

 
Entsprechung: 1€ / MWh = 0,1c€ / kWh 
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Anhang 7: Relevante Rechtsvorschriften und -
bestimmungen  

 
Einschlägige Bestimmungen des Gesetzes Nr. 2006-686 vom 13. Juni 
2006 über die Transparenz und Sicherheit im Nuklearbereich (sog. 

„TSN”-Gesetz) 
 
Artikel 1 (Definitionen) 
 
I. - Die nukleare Sicherung umfasst die nukleare Sicherheit, den Strahlenschutz, 
die Verhütung und Bekämpfung von böswilligen Handlungen sowie die 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes bei Unfällen. 
 
Die nukleare Sicherheit umfasst sämtliche technischen Vorkehrungen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Planung, zum Bau, zum Betrieb, zum 
Abschalten und zum Rückbau kerntechnischer Anlagen sowie zum Transport 
radioaktiver Stoffe, die zur Verhütung von Unfällen bzw. zur Begrenzung ihrer 
Folgen ergriffen werden. 
 
Unter Strahlenschutz wird der Schutz gegen ionisierende Strahlung verstanden, 
d. h. sämtliche Bestimmungen, Verfahren und Präventions- sowie 
Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung der - direkt oder 
indirekt - auf die Menschen einwirkenden schädlichen Wirkungen ionisierender 
Strahlen, einschließlich durch Umweltbelastungen. 
 
Unter Transparenz im Nuklearbereich werden sämtliche Vorkehrungen zur 
Gewährleistung des Anspruchs der Öffentlichkeit auf ausreichende und 
zuverlässige Information im Bereich der nuklearen Sicherung verstanden. 
 
Artikel 2 (Partizipationsprinzip und Verursacherprinzip) 
 
II.- Gemäß dem Partizipationsprinzip und dem Verursacherprinzip müssen die 
Akteure der Nuklearindustrie insbesondere folgende Vorschriften beachten:   
 
1° Jede Person hat das Recht, unter den durch dieses Gesetz und den Dekreten 
zu dessen Anwendung festgelegten Bedingungen, über die Risiken im 
Zusammenhang mit nuklearen Tätigkeiten und deren Auswirkungen auf die 
Gesundheit und Sicherheit von Menschen und Umwelt und über die Freisetzung 
abgeführter Stoffe informiert zu werden;  
 
2° Die Verantwortlichen dieser Tätigkeiten tragen die Kosten für Präventiv- 
und insbesondere für Analysemaßnahmen sowie für Maßnahmen zur Minderung 
von Risiken und zur Reduzierung von Ableitungen, die von der 
Aufsichtsbehörde in Anwendung dieses Gesetzes vorgeschrieben werden. 
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Artikel 4 (Aufgaben der ASN) 
 
Die Autorité de sûreté nucléaire (ASN – Behörde für nukleare Sicherheit) ist als 
unabhängige Aufsichtsbehörde für die Überwachung der nuklearen Sicherheit 
und des Strahlenschutzes und für die Information der Öffentlichkeit auf diesen 
Gebieten zuständig. Dabei gilt:  
 
1° Die Autorité de sûreté nucléaire wird bei Entwürfen von Dekreten oder 
Ministerialerlassen, die die Gesetzgebung im Bereich der nuklearen Sicherung 
betreffen, konsultiert.  
Zur Ergänzung der Durchführungsbestimmungen der Dekrete und Erlasse in den 
Bereichen Strahlenschutz und nukleare Sicherheit kann die Behörde 
verordnungsrechtliche Entscheidungen technischer Art treffen; davon 
ausgenommen sind Dekrete und Erlasse aus dem Bereich der Arbeitsmedizin. 
[...]  
2° Die Autorité de sûreté nucléaire überwacht die Einhaltung allgemeiner und 
besonderer Bestimmungen und Vorschriften in den Bereichen Strahlenschutz 
und nukleare Sicherheit, denen kerntechnische Anlagen unterliegen [...], sie 
überwacht den Transport radioaktiver Stoffe und sie überwacht die in Artikel L. 
1333-1 des Gesetzes über das öffentliche Gesundheitswesen genannten 
Tätigkeiten und die in Artikel L. 1333-10 desselben Gesetzes genannten 
Personen.   
Die Aufsichtsbehörde stellt landesweit eine permanente Kontrolle im Bereich 
des Strahlenschutzes sicher. [...] 
 
3° Die Autorité de sûreté nucléaire wirkt auf ihren Kompetenzgebieten bei der 
Information der Öffentlichkeit mit;  
 
4° Die Autorité de sûreté nucléaire wirkt mit bei der Koordinierung 
strahlungsbedingter Notfälle infolge von Ereignissen, die die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt durch Einwirkung ionisierender Strahlung 
beeinträchtigen können und die ihren Ursprung in Frankreich haben oder 
französisches Gebiet betreffen können. [...] 
 
5° Bei einem Stör- oder Unfall im Nuklearbereich kann die Autorité de sûreté 
nucléaire eine technische Untersuchung veranlassen [...] 
 
 
Artikel 18 (Recht auf Information – Aufgabe des Staates) 
 
Der Staat ist dafür verantwortlich, die Öffentlichkeit über Praktiken und 
Ergebnisse im Zusammenhang mit der Überwachung von Strahlenschutz und 
nuklearer Sicherheit zu informieren. Er informiert die Öffentlichkeit über die 
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Konsequenzen für französisches Staatsgebiet von nuklearen Tätigkeiten 
außerhalb der Landesgrenzen, insbesondere bei Stör- und Unfällen. 
 
Artikel 19 (Recht auf Information – Aufgabe der Betreiber) 
 
I.- Jede Person hat das Recht, vom Betreiber einer kerntechnischen Anlage oder, 
bei Mengen oberhalb der durch Dekret festgelegten Grenzwerte, von der für den 
Transport radioaktiver Stoffe verantwortlichen Person bzw. vom Halter solcher 
Stoffe, Informationen über die Risiken einer aus der jeweiligen Tätigkeit 
hervorgehenden Exposition gegenüber ionisierender Strahlen sowie über die 
ergriffenen Sicherheits- und Strahlenschutz-Maßnahmen zur Verhütung oder 
Minderung dieser Risiken bzw. Expositionen gemäß den in Artikel L. 124-1 bis 
L. 124-6 des Umweltgesetzbuchs definierten Bedingungen zu erhalten, wobei 
unerheblich ist, ob der Informationsinhaber über eigene oder erworbene 
Informationen verfügt.  
Artikel 22 (CLI - Lokale Informationskommissionen) 
 
I.- An Standorten, an denen eine oder mehrere kerntechnische Anlagen nach 
Artikel 28 angesiedelt sind, ist eine lokale Informationskommission einzurichten, 
die für die Anlagen vor Ort eine allgemeine Kontroll-, Informations- und 
Beratungsfunktion in Sachen Strahlenschutz, nukleare Sicherheit und 
Auswirkung der radioaktiven Tätigkeiten auf Bevölkerung und Umwelt 
wahrzunehmen hat. Die lokale Informationskommission sorgt für eine breit 
angelegte Verteilung der Arbeitsergebnisse in einer der Öffentlichkeit 
zugänglichen Form. [...]  
Artikel 24 ( HCTISN) 
 
Das Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 
(HCTISN - Hohes Komitee für Transparenz und Information über nukleare 
Sicherheit) informiert, berät und debattiert über die an nukleare Tätigkeiten 
gebundenen Risiken und über die Auswirkung dieser Tätigkeiten auf die 
Gesundheit der Bevölkerung, die Umwelt und die nukleare Sicherheit. Als 
Fachinstitution kann es bei Fragen zu diesen Gebieten bzw. zu den damit 
verbundenen Kontrollen und Informationen Stellungnahmen abgeben. [...] 
 
Artikel 29 (Vorschriften für kerntechnische Anlagen) 
 
I. - Die Errichtung  einer kerntechnischen Anlage ist genehmigungspflichtig. 
Diese Genehmigung wird nur dann erteilt, wenn der Betreiber nach aktuellen 
wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen nachweisen kann, dass die zum 
Zeitpunkt der Planung, des Baus und des Betriebs ergriffenen bzw. geplanten 
technischen und organisatorischen Vorkehrungen sowie die allgemeinen 
vorgeschlagenen Grundsätze zum Rückbau oder, bei Stätten zur Lagerung 
radioaktiver Abfälle, zur Instandhaltung und Überwachung nach endgültiger 
Abschaltung gemäß den unter VI definierten Modalitäten so ausgelegt sind, dass 
die Risiken und Nachteile, die die Anlage für die in Artikel 28, I aufgeführten 
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Interessen darstellt, ausreichend verhütet bzw. eingeschränkt werden. Bei der 
Genehmigung werden die technischen und finanziellen Möglichkeiten des 
Betreibers berücksichtigt, die es ihm erlauben müssen, sein Vorhaben unter 
Wahrung dieser Interessen zu realisieren, insbesondere zur Deckung der 
Ausgaben für den Rückbau der Anlage und die Wiederherstellung, Überwachung 
und Instandhaltung des Standorts oder, bei Stätten zur Lagerung radioaktiver 
Abfälle, zur Deckung der Ausgaben für die endgültige Abschaltung, 
Instandhaltung und Überwachung. 
 
Die Genehmigung wird per Dekret nach Stellungnahme der Autorité de sûreté 
nucléaire und nach Ausrichtung einer öffentlicher Anhörung gemäß Teil II, 
Kapitel III in Buch I des Umweltgesetzbuchs erteilt. In diesem Dekret werden 
technische Merkmale und Umfang der Anlage definiert und die Frist festgelegt, 
innerhalb der die Anlage in Betrieb zu nehmen ist. 
 
Zur Anwendung des Genehmigungsdekrets definiert die Autorité de sûreté 
nucléaire unter Berücksichtigung der in Artikel 30 vorgesehenen allgemeinen 
Bestimmungen, die Vorschriften zur Planung, zum Bau und zum Betrieb der 
Anlage, die sie zur Wahrung der in Artikel 28, I aufgeführten Interessen für 
notwendig hält. […] 
 
Die Autorité de sûreté nucléaire genehmigt die Inbetriebnahme der Anlage unter 
den nach Artikel 36 per Dekret definierten Bedingungen und bestimmt die 
besonderen Vorgaben gemäß den unter Artikel 4, Absatz 2 festgelegten 
Vorschriften für Druckgeräte. 
 
Während der Untersuchung eines Genehmigungsantrags kann die Autorité de 
sûreté nucléaire einstweilige Maßnahmen zur Wahrung der unter Artikel 28, I 
aufgeführten Interessen treffen.[…] 
 
III. - Der Betreiber einer kerntechnischen Anlage muss die Sicherheit seiner 
Anlage unter Berücksichtigung der besten internationalen Praktiken in 
regelmäßigen Abständen neu prüfen. Diese Neuprüfung muss eine 
Situationseinschätzung der Anlage im Hinblick auf die gestellten Anforderungen 
und eine Aktualisierung der Bewertung der Risiken bzw. Nachteile, die die 
Anlage im Hinblick auf die in Artikel 28, I aufgeführten Interessen darstellt, 
ermöglichen. Dabei müssen der Zustand der Anlage, die während des Betriebs 
gesammelte Erfahrung und die Weiterentwicklung der Kenntnisse und die an 
vergleichbare Anlagen gestellten Anforderungen berücksichtigt werden. […] Die 
die Sicherheit betreffenden Neuprüfungen sind alle zehn Jahre 
durchzuführen. Das Genehmigungsdekret kann jedoch eine andere Fälligkeit 
vorsehen, wenn die Besonderheiten der Anlage eine Abweichung rechtfertigen. 
 
IV. - Wenn es sich erweist, dass eine kerntechnische Anlage für die in Artikel 
28, I aufgeführten Interessen schwerwiegende Risiken darstellt, können die für 
die nukleare Sicherheit zuständigen Minister per Erlass für einen Zeitraum, der 
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zum Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Behebung dieser Risiken notwendig 
erscheint, eine Aussetzung des Betriebs anordnen. […] 
 
Bei schwerwiegenden und unmittelbar drohenden Risiken kann die Autorité de 
sûreté nucléaire den Betrieb der Anlage einstweilig und vorsorglich aussetzen. 
Sie muss die für die nukleare Sicherheit zuständigen Minister unverzüglich 
darüber informieren. 
 
V. - Die endgültige Abschaltung und der Rückbau einer kerntechnischen 
Anlage sind an eine vorherige Genehmigung gebunden. Der 
Genehmigungsantrag muss Bestimmungen über die Bedingungen zur 
Abschaltung und über die Modalitäten zum Rückbau und zur Entsorgung der 
Atomabfälle sowie zur Überwachung und späteren Instandhaltung des 
Anlagenstandorts enthalten, die es unter Berücksichtigung der aktuellen 
wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse und der voraussichtlichen 
späteren Nutzung des Standorts ermöglichen, die Risiken bzw. Nachteile im 
Hinblick auf die in Artikel 28, I aufgeführten Interessen zu verhüten bzw. 
einzuschränken.  
Die Genehmigung wird per Dekret nach Stellungnahme der Autorité de sûreté 
nucléaire und nach Ausrichtung einer öffentlicher Anhörung gemäß den 
Vorgaben in Teil II, Kapitel III in Buch I des Umweltgesetzbuchs erteilt. In 
diesem Dekret werden die technischen Merkmale des Rückbaus, die Fristen zur 
Durchführung des Rückbaus und die Arbeitsvorgänge festgelegt, die nach dem 
Rückbau zu Lasten des Betreibers gehen. 
 
Zur Umsetzung des Genehmigungsdekrets definiert die Autorité de sûreté 
nucléaire unter Berücksichtigung der in Artikel 30 vorgesehenen allgemeinen 
Bestimmungen, die Vorschriften zum Rückbau, die zur Wahrung der in Artikel 
28, I aufgeführten Interessen notwendig sind. […] 
 
VI. – Die endgültige Abschaltung und der Übergang in die Überwachungsphase 
einer Stätte zur Lagerung radioaktiver Abfälle sind an eine vorherige 
Genehmigung gebunden. Der Genehmigungsantrag muss Bestimmungen über 
die endgültige Abschaltung sowie über die Instandhaltung und Überwachung des 
Standorts enthalten, die es unter Berücksichtigung der aktuellen 
wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse ermöglichen, die Risiken bzw. 
Nachteile im Hinblick auf die in Artikel 28, I aufgeführten Interessen zu 
verhüten bzw. einzuschränken.[…] 
 
VIII. - Nach dem Rückbau einer kerntechnischen Anlage gemäß den unter V 
definierten Bestimmungen oder nach Übergang in die Überwachungsphase 
gemäß den unter VI definierten Bestimmungen und nach Umsetzung aller 
weiteren, in diesem Zusammenhang festgelegten Vorgänge, unterbreitet die 
Autorité de sûreté nucléaire den für die nukleare Sicherheit zuständigen 
Ministern zur Billigung eine Entscheidung zur Stilllegung einer Anlage. 
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IX. - Bei Gefährdung der in Artikel 28, I aufgeführten Interessen kann die 
Autorité de sûreté nucléaire jederzeit Einschätzungen und die Umsetzung 
notwendig gewordener Maßnahmen anordnen. Außer bei Notfällen muss der 
Betreiber seine Bemerkungen auf Anfrage vorlegen. […] 
 
Bestimmungen des Umweltgesetzbuchs in Anlehnung an das Gesetz 

Nr .° 2006-739 vom 28. Juni 2006 zum nachhaltigen Umgang mit 
radioaktiven Materialien und Abfällen 

 
 
Art. L. 542-1 (Grundsätze: Gesundheit und Sicherheit, Haftung, 
intergenerationelle Gerechtigkeit) 
Der nachhaltige Umgang mit radioaktiven Materialien und Abfällen aller Art, die 
insbesondere durch den Betrieb oder den Rückbau von Anlagen verursacht 
werden, in denen radioaktive Quellen oder Materialen zum Einsatz kommen, ist 
unter Wahrung des Schutzes der menschlichen Gesundheit, der Sicherheit und 
der Umwelt zu sichern. 

Die Forschung und die Aufbringung notwendiger Mittel zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle sind so auszulegen, dass Belastungen für spätere 
Generationen zu vermeiden bzw. einzuschränken sind. 

Die Erzeuger von abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen 
haften für diese Stoffe, unbeschadet der Haftung ihrer Halter als Verantwortliche 
nuklearer Tätigkeiten. 

Art. L. 542-1 (Definitionen) 
[…] 

Ein radioaktiver Stoff ist ein Stoff, der natürliche oder künstliche Radionuklide 
enthält, deren Aktivität oder Konzentration eine Strahlenschutzkontrolle 
rechtfertigt. 

Ein radioaktives Material ist ein radioaktiver Stoff, für den nach der 
Aufbereitung fallweise eine spätere Nutzung vorgesehen oder in Erwägung 
gezogen wird. […] 

Radioaktive Abfälle sind radioaktive Stoffe, für die keine spätere Nutzung 
vorgesehen oder in Erwägung gezogen wird. 

Radioaktive Restabfälle sind radioaktive Abfälle, die unter den aktuellen 
technischen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht weiter aufbereitet werden 
können, weder durch Rückgewinnung des verwertbaren Anteils noch durch 
Reduzierung ihres verunreinigenden oder gefährdenden Charakters. […] 

Mit Lagerung radioaktiver Abfälle wird der Vorgang bezeichnet, der darin 
besteht, die Stoffe zur potentiell definitiven Aufbewahrung unter Wahrung der in 
Artikel L. 542-1 aufgeführten Grundsätze in einer speziell angelegten Anlage 
unterzubringen. […] 
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Art. L. 542-2 (Verbot der Lagerung ausländischer Atomabfälle) 
Verboten ist die Lagerung in Frankreich aus dem Ausland stammender 
radioaktiver Abfälle sowie die Lagerung radioaktiver Abfälle, die bei der 
Aufbereitung von abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen 
ausländischen Ursprungs anfallen. 

Art. L. 542-10-1 (Endlager in tiefen geologischen Formationen, Genehmigung, 
öffentliche Debatte, Reversibilität) 
Ein Endlager für radioaktive Abfälle in tiefen geologischen Formationen gilt als 
kerntechnische Anlage. 

- die Regierung legt […] einen Gesetzentwurf vor, in dem die Bedingungen zur 
Reversibilität definiert werden. Nach Verabschiedung dieses Gesetzes und nach 
einer öffentlichen Debatte kann die Genehmigung zur Einrichtung des Lagers per 
Dekret durch den Conseil d'Etat ausgesprochen werden; 

- Die Genehmigung zur Einrichtung eines Endlagers in tiefen geologischen 
Formationen ohne Gewährleistung der Reversibilität dieses Lagers nach den in 
diesem Gesetz vorgesehenen Bedingungen, darf nicht ausgesprochen werden. 
[…] 
L. 542-12 (Aufgaben der ANDRA) 
[Die Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA- 
Nationale Agentur für den Umgang mit radioaktiven Abfällen) ist eine staatliche 
Industrie- und Handelsorganisation, die für die langfristige Entsorgung von 
radioaktiven Abfällen zuständig ist; dazu zählen:] […] 

1° die Aufstellung, alle drei Jahre die Aktualisierung und die Veröffentlichung 
eines Inventars aller in Frankreich vorhandenen radioaktiven Materialien und 
Abfälle sowie deren geografische Lokalisierung, wobei die nach Artikel L. 542-
2-1 bezeichneten Abfälle nach Ländern auszuweisen sind; 

2° die Durchführung bzw. die Vergabe nach den in Artikel L. 542-1-2 definierten 
Vorgaben von Forschungsarbeiten und Studien über die Zwischen- und 
Endlagerung in tiefen geologischen Formationen sowie deren Koordination; 

3° die Mitwirkung unter den im vorletzten Absatz dieses Artikels definierten 
Bedingungen, an einer nach Abfallarten detaillierten Kostenrechung für die 
Umsetzung von Lösungen im langfristigen Umgang mit hochradioaktiven und 
langlebigen mittelaktiven Abfällen; 

4° die Ausarbeitung von Spezifikationen unter Wahrung der Regeln der 
nuklearen Sicherheit über die Lagerung von radioaktiven Abfällen und 
Stellungnahme gegenüber den zuständigen Behörden zu den Spezifikationen im 
Hinblick auf die Konditionierung der Abfälle; 

5° die Auslegung, die Ansiedlung, der Bau und die Verwaltung von Zwischen- 
oder Endlagern unter Berücksichtigung langfristiger Perspektiven bei der 
Erzeugung und Entsorgung von radioaktiven Abfällen, sowie Realisierung aller 
in diesem Zusammenhang notwendigen Studien; […] 
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Die Agentur legt dem Minister für Energie eine nach Abfallarten detaillierte 
Kostenrechnung für die Umsetzung von Lösungen im langfristigen Umgang mit 
hochradioaktiven und langlebigen mittelaktiven Abfällen vor. Nach Anhörung 
der von der Brennelementesteuer betroffenen Betriebe und Einholung der 
Stellungnahme durch die Autorité de sûreté nucléaire wird die Kostenrechnung 
durch den Minister für Energie beendet und veröffentlicht. […] 

 
Einschlägige Bestimmungen des Gesetzes Nr. 2006-739 vom 28. Juni 
2006 zum nachhaltigen Umgang mit radioaktiven Materialien und 

Abfällen 
 
Artikel 20 (Kostenrechnung, Rückstellungen, Abzinsung, Bericht, 
zweckgebundene Werte, CNEF) 
I. – Die Betreiber von kerntechnischen Anlagen ermitteln mit Umsicht die 
Kosten für den Rückbau ihrer Anlagen oder, bei Stätten zur Lagerung 
radioaktiver Abfälle, ihre Kosten für die endgültige Abschaltung, Instandhaltung 
und Überwachung. Unter Berücksichtigung der gemäß Artikel L. 542-12 des 
Umweltgesetzbuchs definierten Kostenrechnung ermitteln sie in gleicher Weise 
die Kosten für die Entsorgung von abgebrannten Brennelementen und 
radioaktiven Abfällen. 

II. - Die Betreiber von kerntechnischen Anlagen bilden für die unter I genannten 
Kosten entsprechende Rückstellungen und bringen ausschließlich zur Deckung 
dieser Rückstellungen die notwendigen Werte auf. 

Diese Werte, für die zu diesem Zweck ausreichende Sicherheit und Liquidität zu 
gewährleisten sind, sind gesondert auszuweisen. Ihr Veräußerungswert muss 
mindestens der Höhe der unter II, Absatz 1 genannten Rückstellungen 
entsprechen, abzüglich der an den Betriebszyklus gebundenen Rückstellungen. 

Mit Ausnahme des Staates im Rahmen der Wahrnehmung seiner Befugnisse, um 
von den Betreibern ihre Verpflichtungen zum Rückbau ihrer Anlagen und zur 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle zu erwirken, 
hat niemand Anspruch auf die unter II, Absatz eins genannten Werte, 
einschließlich nach Maßgabe von Buch VI des Handelsgesetzbuchs. 

III. - Die Betreiber legen der Aufsichtsbehörde alle drei Jahre einen Bericht vor, 
unter Angabe der unter I genannten Kostenrechnung, der verwendeten Methoden 
zur Berechnung der diesen Kosten entsprechenden Rückstellungen und der 
getroffenen Entscheidungen bezüglich der Zusammensetzung und Verwaltung 
der zur Deckung dieser Rückstellungen vorgesehenen Werte. Sie legen der 
Aufsichtsbehörde jährlich eine Abzinsungsbewertung dieses Berichts vor und 
informieren die Behörde unverzüglich über jedes Ereignis, das womöglich 
inhaltliche Veränderungen hervorrufen kann. Auf Anfrage legen sie der 
Aufsichtsbehörde eine Kopie sämtlicher Rechnungsführungsunterlagen oder 
Buchungsbelege vor. 
[…] 
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Die Betreiber setzen den Plan zum Aufbau von Vermögenswerten spätestens in 
einem Zeitraum von fünf Jahren nach Veröffentlichung dieses Gesetzes um. 

Für die Umsetzung des unter II definierten Plans zum Aufbau von 
Vermögenswerten kann ausnahmsweise ein Aufschub von fünf Jahren genehmigt 
werden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt werden: 

1° Die unter I genannten und in Euro (nominal) ausgedrückten Kosten abzüglich 
der an den Betriebszyklus gebundenen Kosten, müssen für den Zeitraum 
zwischen dem Datum der Veröffentlichung dieses Gesetzes und dem Jahr 2030 
unter 10 % der gesamten, unter I genannten und in Euro (nominal) 
ausgedrückten Kosten abzüglich der an den Betriebszyklus gebundenen Kosten, 
liegen; 
2° Mindestens 75 % der unter II, Absatz 1 aufgeführten Rückstellungen 
abzüglich der an den Betriebszyklus gebundenen Rückstellungen, müssen am 29. 
Juni 2011 durch die ebenfalls unter II aufgeführten Werte abgedeckt werden. 

IV. - Es wird eine nationale Rechnungskommission für die Finanzierung der 
Kosten für den Rückbau von kerntechnischen Anlagen und die Entsorgung von 
abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen eingerichtet. 

Die Kommission kontrolliert und bewertet die Übereinstimmung der unter II 
vorgesehenen Rückstellungen mit den unter I aufgeführten Kosten und mit der 
Verwaltung der unter II bezeichneten Werte sowie die Verwaltung der in den 
Artikeln L. 542-12-1 und L. 542-12-2 des Umweltgesetzbuchs aufgeführten 
Mittel. 

Zu Fragen innerhalb ihres Kompetenzbereichs kann sie gegenüber dem 
Parlament und der Regierung jederzeit Stellungnahmen abgeben. Diese 
Stellungnahmen können veröffentlicht werden. Alle drei Jahre übermittelt sie 
[…] einen Bericht, der die im vorhergehenden Absatz aufgeführte 
Kostenrechnung enthält. Dieser Bericht wird veröffentlicht. 

Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: 

1° den Präsidenten der Kommissionen für Energie und für Finanzen in der 
Nationalversammlung und im Senat, bzw. deren Vertreter; 

2° vier fachlich qualifizierten Persönlichkeiten, die paritätisch von der 
Nationalversammlung und vom Senat benannt werden; 

3° vier fachlich qualifizierten Persönlichkeiten, die von der Regierung benannt 
werden. 

Die fachlich qualifizierten Persönlichkeiten werden für sechs Jahre benannt.[…] 
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Dekret Nr. 2007-243 vom 23. Februar 2007 über die finanzielle 
Absicherung der Kosten im Nuklearbereich (konsolidierte Version) 

 
Artikel 2 (Kostenkategorien und Rechnungsmethoden, Definition des Begriffs 
Betriebszyklus) 
I. - Die Betreiber ermitteln die unter Artikel 20, I des oben bezeichneten 
Gesetzes vom 28. Juni 2006 aufgeführten Kosten nach folgenden fünf 
Kategorien: 
1° die Kosten für den Rückbau von kerntechnischen Anlagen, mit Ausnahme 
der langfristigen Entsorgung radioaktiver Abfallgebinde; 

2° die Kosten für die Entsorgung ihrer abgebrannten Brennelemente, mit 
Ausnahme der langfristigen Entsorgung radioaktiver Abfallgebinde; 

3° die Kosten für die Übernahme und Konditionierung  ihrer Altlasten, mit 
Ausnahme der langfristigen Entsorgung radioaktiver Abfallgebinde; 

4° die Kosten für die langfristige Entsorgung radioaktiver Abfallgebinde; 

5° die Kosten für die Überwachung nach Schließung der Lager. 

Diese Kosten werden nach festgelegten Operationen in Anlehnung an eine von 
den Ministern für Wirtschaft und Energie per Erlass definierten Nomenklatur 
aufgegliedert. 

II. - Die Kostenrechnung erfolgt nach einer Methode, die auf folgenden 
Grundsätzen basiert: 

1° Analyse der verschiedenen vertretbaren Optionen zur Sicherstellung der 
Operation; 

2° darauf aufbauend, umsichtige Festlegung einer Referenzstrategie; 

3° Berücksichtigung der technischen Restungewissheiten innerhalb der 
gewählten Referenzstrategie; 

4° Berücksichtigung von Unwägbarkeiten bei der Realisierung; 

5° Berücksichtigung von Erfahrungswerten, insbesondere bei laufenden 
Operationen.  

III. - Der unter Artikel 20, II, Absatz 2 des oben bezeichneten Gesetzes vom 28. 
Juni 2006 bezeichnete Betriebszyklus bezieht sich auf bereits erbaute oder in 
Bau befindliche Industrieanlagen. Mit der im letzten Absatz von I erwähnten 
Nomenklatur werden die Rückstellungskosten für den oben bezeichneten 
Betriebszyklus bestimmt. 

 
Artikel 3 (Abzinsungssatz) 
Der Abzinsungssatz, der zur Berechnung der Höhe der in Artikel 20, II, Absatz 2 
des oben bezeichneten Gesetzes vom 28. Juni 2006 genannten Rückstellungen 
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verwendet wird, wird durch den Betreiber unter Berücksichtigung der geltenden 
Rechnungslegungsstandards festgelegt. 

Dieser Abzinsungssatz darf den mit hohem Konfidenzniveau erwarteten Satz der 
Rendite der Deckungswerte nicht übersteigen, die zu diesem Zweck mit 
ausreichendem Sicherheits- und Liquiditätsgrad zu verwalten sind. 

Dieser Abzinsungssatz darf auch eine von den Ministern für Wirtschaft und 
Energie per Erlass festgelegte Obergrenze nicht übersteigen, welche den 
geltenden Rechnungslegungsstandards entspricht. 

Zur Bestimmung des im ersten Absatz benannten Abzinsungssatzes und zur 
Ermittlung des im zweiten Absatz benannten Satzes der Rendite entscheidet sich 
der Betreiber für eine präzise und beständige Methode. 

 
Artikel 4 (Deckungswerte) 
[…] 

III. - Ausgeschlossen von den Deckungswerten sind, unbeschadet der 
Bestimmungen unter II, 3, vom Betreiber oder von einem Unternehmen 
desselben Konzerns ausgegebene Werte, sowie Werte, die von einem 
Unternehmen ausgegeben werden, an dem der Betreiber oder ein Unternehmen 
desselben Konzerns im Sinne von Artikel 20 des Dekrets Nr.° 83-1020 vom 29. 
November 1983, das in Anwendung des Gesetzes 83-353 vom 30. April 1983 
über die buchhalterischen Verpflichtungen von Kaufleuten erlassen wurde, 
beteiligt sind, mit Ausnahme der Anteile und Aktien von Anlagegesellschaften.  

Eine Ausnahme zu vorhergehendem Absatz liegt vor:  

a) wenn der Betreiber zum 31. Dezember 2005 derartige Werte zur Deckung der 
unter Artikel 3 benannten Rückstellungen zugeführt hat, so kann die 
Aufsichtsbehörde auf Antrag des Betreibers über die Zulässigkeit dieser Art 
Werte in einem von ihr festgelegten Umfang entscheiden. Diese Genehmigung 
kann zur Abweichung von den unter Artikel 5, II vorgesehenen Bestimmungen 
führen, vorausgesetzt es ist sichergestellt, dass die Liquidität sämtlicher 
Deckungswerte zur Abdeckung der für Zahlungen benötigten Mittel des 
Betreibers ausreicht;  
b) die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag des Betreibers über die Zulässigkeit der 
in diesem Artikel unter II, 5 bezeichneten Werte in einem von ihr festgelegten 
Umfang entscheiden, unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 5 dieses 
Dekrets.  

Von den Deckungswerten ausgeschlossen sind auch die vom Betreiber oder von 
einem Unternehmer desselben Konzerns genutzten Grundstücke.  
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Erlass vom 21. März 2007 über die finanzielle Absicherung der 
Kosten im Nuklearbereich. 

 
Artikel 1 (Begriff „Aufbereitbares abgebranntes Brennelement”) 
Im Sinne dieses Erlasses versteht man unter: 

[…] 

2° “einem in einer erbauten oder in Bau befindlichen Industrieanlage 
aufbereitbaren abgebrannten Brennelement”: ein abgebranntes Brennelement, 
das in einer zu diesem Zweck erbauten oder in Bau befindlichen Industrieanlage 
aufbereitet werden kann und für das vorgesehen ist, dass das aus diesen 
Aufbereitungsvorgängen hervorgegangene Plutonium in erbauten oder in Bau 
befindlichen, entsprechend zugelassenen Industrieanlagen wiederaufbereitet 
wird. Für diese verschiedenen Anlagen muss der Betreiber bei seinen 
Rückstellungen die vorgesehene Restlaufzeit berücksichtigen; […] 

 
Artikel 3 (Beschränkung des Abzinsungssatzes) 
Der Nennwert der in Artikel 3, Absatz 3 des oben bezeichneten Dekrets vom 23. 
Februar 2007 genannten Obergrenze entspricht dem arithmetischen Mittel aus 
den vergangenen achtundvierzig Monaten des 30-Jahres-Referenzzinssatzes, der 
am letzten Tag des betrachteten Haushaltsjahrs, um 1 Punkt erhöht, festgestellt 
wurde. 

 
Anhang (vereinfacht) 

 

1. Kosten für 
den Rückbau 
von 
kerntechnischen 
Anlagen, mit 
Ausnahme der 
langfristigen 
Entsorgung 
radioaktiver 
Abfallgebinde. 

1.1. Transversale Strukturen (vom Betreiber vorgesehene 
Strukturen zur Organisation des Rückbaus seiner Anlagen, 
Kosten für die Ausarbeitung, physikalische und radiologische 
Inventare...). 1.2. Spezifische Investitions- und Anlagekosten. 
1.3. Betriebskosten: 
A) Operationen zur Stilllegung der Anlage: Endgültige 
Abschaltung, Rückbau und Entsorgung, einschließlich 
Abfallentsorgung (ggf. Konditionierung vor Ort der 
Atomabfälle und Zwischenlagerung); 
B) Standortüberwachung, bei einzeln ausgewiesener Position. 
1.4. Sonstige Kosten 
1.5. Anteil der Kosten für den Rückbau von Anlagen, für die der 
betroffene Betreiber zuständig ist und die durch Dritte betrieben 
werden. 

Diese Kategorie enthält keine 
„an den Betriebszyklus 
gebundenen Kosten” im Sinne 
von Artikel 20, ii des Gesetzes 
Nr. 2006-739 vom 28. Juni 
2006. 
Für die Kategorien 1.1 bis 1.4 
wird der Anteil Kosten 
angegeben, für die der Betreiber 
zuständig ist und die durch 
einen Dritten aufzubringen sind. 
Die unter 1.5 genannten Kosten 
tragen nicht zum Aufbau von 
Werten durch den Betreiber bei. 

2. Kosten für 
die Entsorgung 
von 
abgebrannten 
Brennelementen
, mit Ausnahme 
der langfristigen 

2.1. Kosten für die Entsorgung von abgebrannten 
Brennelementen, die in erbauten oder in Bau befindlichen 
Industrieanlagen wiederaufbereitet werden können: 
A) Zwischenlagerung in einer Anlage des Betreibers; 
B) Transport zur Wiederaufbereitungsanlage; 
C) Zwischenlagerung vor Ort vor Wiederaufbereitung; 
D) Wiederaufbereitung; 

Die unter 2.1 aufgeführten 
Kosten sind „an den 
Betriebszyklus gebunden”.  
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Entsorgung 
radioaktiver 
Abfallgebinde. 

E) Zwischenlagerung der Abfallgebinde vor Ort nach 
Wiederaufbereitung. 
2.2. Kosten für sonstige verbrauchte Brennstoffe. 

 
3° Kosten für 
die Übernahme 
und 
Konditionierung 
von Abfällen, 
mit Ausnahme 
der langfristigen 
Entsorgung 
radioaktiver 
Abfallgebinde. 
 

3.1. Die Arbeiten zur Übernahme und Konditionierung von in 
einer Anlage beim Betreiber zwischengelagerten Abfällen 
umfassen: 
A) Übernahme und Konditionierung; 
B) Zwischenlagerung. 
3.2. Sonstiges. 
3.3. Anteil der verzeichneten Arbeiten zur Übernahme und 
Konditionierung von Abfällen des Betreibers, die im Inventar 
als durch Dritte betriebene Anlagen ausgewiesen sind. 

Diese Kategorie enthält keine 
„an den Betriebszyklus 
gebundenen Kosten”. 
Unter 3.1 sind nur die für 
Rückstellungen relevante 
Kosten für die Abfallentsorgung 
ausgewiesen. 
Die unter 3.3 genannten Kosten 
tragen nicht zum Aufbau von 
Werten bei. 

4° Kosten für 
die langfristige 
Entsorgung 
radioaktiver 
Abfallgebinde. 

4.1. Kosten für die langfristige Entsorgung konditionierter 
Abfallgebinde, die im Inventar ausgewiesen sind und folgende 
Gebinde betreffen: 
A) Herzustellende Abfallgebinde infolge der unter 1 
beschriebenen Maßnahmen zur endgültigen Einstellung des 
Betriebs, zur endgültigen Abschaltung und zur Stilllegung, 
wobei die Kosten einzelnen zu benennen sind nach:  

(i) ggf. Kosten für Untersuchungen und Forschungen; 
(ii) ggf. Kosten für den Bau des Lagers; 
(iii) Kosten für die Evakuierung zum Lager; 
(iv) Kosten für den Betrieb des Lagers; 
(v) Kosten für die Schließung des Lagers; 

B) Herzustellende Abfallgebinde aus den unter 2 beschriebenen 
vorhandenen abgebrannten Brennelementen, die derzeit nicht 
wiederaufbereitet werden, wobei die Kosten einzelnen zu 
benennen sind nach: (i) … 
C) Herzustellende Abfallgebinde infolge der unter 3 
beschriebenen Maßnahmen zur Übernahme und 
Konditionierung von Altlasten, wobei die Kosten einzelnen zu 
benennen sind nach: (i) … 
D) Bereits existierende Abfallgebinde, wobei die Kosten 
einzelnen zu benennen sind nach: … 
4.2. Sonstiges, wobei die Kosten einzelnen zu benennen sind 
nach: a) … 

Diese Kategorie enthält keine 
„an den Betriebszyklus 
gebundenen Kosten”. 
 
Die Kosten für die Entsorgung 
kurzlebiger Abfälle, die durch 
den Betrieb laufender Anlagen 
erzeugt werden, sind für die 
Rückstellungen nicht relevant 
und werden nicht unter 4 
ausgewiesen. 

5. Kosten für 
die 
Überwachung 
nach Schließung 

Kosten für die Lagerüberwachung. 
Diese Kategorie enthält keine 
„an den Betriebszyklus 
gebundenen Kosten”. 
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Anhang 8: EDF-Kostenrechnung  
 
 
 

Die Rechnungsführung des EDF-Konzerns wird nach internationalen 
Rechnungslegungsstandards IFRS über ein ERP-System (unter SAP-Architektur) 
sichergestellt, welches über eine Schnittstelle zum Kostenrechnungssystem 
EDEN verfügt, so dass eine Aufteilung der Kosten speziell für die Direction 
Production Ingénierie von EDF SA (DPI - Direktion Stromerzeugung und 
Engineering) möglich ist.  

Das Geschäftsfeld „Stromerzeugung aus Atomenergie” untersteht der 
Direction Production Ingénierie (DPI), die des weiteren folgende Geschäftsfelder 
abdeckt:  

- Division Combustible Nucléaire (DCN - Abteilung 
Kernbrennstoffe),  

- Division Ingénierie Nucléaire (DIN - Abteilung Nuklear-
Engineering),  

- Division Production Nucléaire (DPN - Abteilung Stromerzeugung 
aus Atomenergie),  

- Division Appui Industriel à la Production (DAIP - Abteilung 
Industrielle Produktionsunterstützung),  

- DPI-Führung (TDPI),  

- Division Production Ingénierie Thermique (DPIT - Abteilung 
Stromerzeugung und Engineering auf Wärmekraftbasis) 

- Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH - Abteilung 
Stromerzeugung und Engineering auf Wasserkraftbasis)  

Was die Abteilungen betrifft, die ausschließlich im kerntechnischen 
Bereich tätig sind, bzw. was die Kosten speziell im Nuklearbereich anbelangt 
(ermittelbar über Arbeitszeittabellen des Personals), so erfolgt nach EDF-
Angaben die Zuordnung der dem Nuklearbereich zugeordneten Kosten bei der 
Kostenrechnung zu 84 % durch Direktzuordnung. Die verbleibenden 16 % 
werden durch Anwendung von Verteilungsschlüsseln indirekt zugeordnet.  

Die praktische Berechnung der Vollkosten erfolgte über „45 
Entscheidungsblätter”, die zur Aufstellung von etwa „130 Rechenregeln” 
führten. Diese wurden von der Direction Gestion Finance (DGF - Direktion 
Finanzverwaltung) und der Direction Economie de la Production et Stratégie 
Industrielle (Direktion Produktionswirtschaft und industrielle Strategie) 
anerkannt. 
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Aufschlüsselung der Kostenzuordnung zum Nuklearbereich 

Direktzuordnung zu Reaktorblöcken 38 % 
Direktzuordnung zu von mehreren Reaktorblöcken gemeinsam 
genutzten Einrichtungen  

1 % 

Direktzuordnung zu Kernkraftwerken  27 % 
Direktzuordnung zum Nuklearbereich auf nationaler Ebene  18 % 
Direktzuordnung insgesamt ohne Anwendung von 
Verteilungsschlüsseln  

84 % 

Indirekte Zuordnung unter Anwendung von Verteilungsschlüsseln
  

16 % 

Insgesamt: 100 % 

Quelle: EDF 

 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Informationssysteme von EDF 
nicht in einem speziellen Audit geprüft, da der Cour des Comptes davon ausgeht, 
dass die von EDF präsentierten Kostenrechnungsdaten für eine Verwendung im 
Rahmen dieses Berichtes einen ausreichenden Zuverlässigkeitsgrad aufweisen, 
und zwar aus folgenden Gründen: 

� EDF hat Ernst & Young damit beauftragt, die Berechnung 2009 der Miet- 
und Wiederbeschaffungskosten (CCE) zu kontrollieren, um unter anderem 
die Verfolgbarkeit der in den Rechnungslegungssystemen verwendeten 
Daten überprüfen zu können: diese Überprüfung hat eine zufriedenstellende 
Verfolgbarkeit der Daten ergeben und hat gezeigt, dass zwischen der 
allgemeinen Rechnungslegung und der Kostenrechnung keine signifikanten 
Abweichungen auftreten; 

� die für Risiken und Audits zuständige EDF-Direktion hat im Frühjahr 2011 
ein Audit über die Konstruktionskette der Betriebskosten im Nuklearsektor 
durchgeführt. Man kam zu dem Ergebnis, dass die Konstruktionskette der 
Daten insgesamt stabil ist und dass die Kontrollen der kostenspezifischen 
Daten, die der Kostenrechnung zufließen, dokumentiert werden; 

� EDF hat dem Cour des Comptes für die Jahre 2008 bis 2010 eine 
Angleichung der allgemeinen Rechnungslegung und der Kostenrechnung 
vorgelegt. 
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Anhang 9: Jahresertrag aus Abgaben und Brennelementsteuer 
seit 1998 

 
Jahr Jährlicher Betrag in Mio. € 
1998  87, 18 
1999  89, 04 

     2000 (4) 128,10 
2001 128,72 
2002 128,72 

     2003 (3) 213,10 
     2004 (2) 345,87 

2005 347,07 
2006 358,68 
2007 365,00 
2008 365,10 
2009 365,30 

     2010 (1) 584,42 
2011 580,76 

Quelle: ASN 
(1) Berücksichtigung der Änderung von Artikel 43 des Finanzgesetzes für 2000, 
die in Anwendung von Artikel 3.8, LFI 2010 Nr. 2009-1673 vom 30. Dezember 
2009 vorgenommen wurde und durch die der Pauschalwert von Kernreaktoren 
zur Energieerzeugung von 2.118.914, 54 € auf 3.583.390 € angehoben wurde. 
 
(2) Berücksichtigung des Finanzberichtigungsgesetzes für 2003 (Nr. 2003-1312 
vom 30. Dezember 2003), das zwei Maßnahmen enthält: 
- Ersetzung der Kategorie „Kernreaktoren zur Energieerzeugung (pro 
Reaktorblock)” durch die Kategorie „Kernreaktoren zur Energieerzeugung im 
Unterschied zu solchen, die vornehmlich Forschungszwecken dienen (pro 
Reaktorblock)”, deren Steuer-Pauschalbetrag bei 2.088.000 € liegt; 
- Einrichtung einer Kategorie „Kernreaktoren zur Energieerzeugung, die 
vornehmlich Forschungszwecken dienen”, deren Steuer-Pauschalbetrag bei 
1.180.000 € und deren Multiplikator zwischen 1 bis 4 liegen. 
 
(3) Berücksichtigung der Änderung von Artikel 43 des Finanzgesetzes für 2000 
in Anwendung von Artikel 36 III, LFI für 2003 (Nr. 2002-1575 vom 30. 
Dezember 2002). Der Steuer-Pauschalbetrag für Kernreaktoren zur 
Energieerzeugung liegt bei 1.180.000 €. 
 
(4) Veröffentlichung von Artikel 43 des Finanzgesetzes über die 
Brennelementesteuer. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



326 COUR DES COMPTES 

Anhang 10: Rückbau:  
Von den Betreibern definierter Endzustand 

 

Auszug aus dem Jahresbericht 2010 der ASN – Kapitel 15. 1.2 

„Nach dem Rückbau kann eine Nuklearanlage stillgelegt werden. Damit 
wird sie aus der Liste der kerntechnischen Anlagen entfernt und unterliegt nicht 
mehr der Regelung für kerntechnische Anlagen. Mit Vorlage seines 
Stilllegungsantrags muss der Betreiber ein Dossier präsentieren, welches belegt, 
dass der vorgesehene Endzustand wirklich erreicht wurde und welches eine 
Beschreibung über den Zustand des Standorts nach dem Rückbau enthält 
(Zustandsanalyse der Böden, Gebäude, fortbestehenden Ausstattungen usw.). In 
Abhängigkeit von dem erreichten Endzustand können gemeinnützige 
Dienstbarkeiten eingerichtet werden. Diese können eine bestimmte Anzahl 
Einschränkungen im Hinblick auf die Nutzung des Standorts und der Gebäude 
(beispielsweise Beschränkung auf eine industrielle Nutzung) oder 
Vorsichtsmaßnahmen (radiologische Messungen bei Unterspülung u. ä.) 
enthalten. Die ASN kann die Stilllegung einer kerntechnischen Anlage von der 
Einrichtung solcher Dienstbarkeiten abhängig machen.” 

Die von den Betreibern beschlossene Endbestimmung von Standorten ist 
den Dreijahresberichten zu entnehmen, die in Anwendung von Artikel 20 des 
Programmgesetzes Nr. 2006-739 vom 28. Juni 2006 über den nachhaltigen 
Umgang mit radioaktiven Materialien und Abfällen aufgestellt werden. 

Für EDF „ist eine Stilllegung in Verbindung mit einer eventuellen 
Dienstbarkeit an die Durchführung einer sanitären Generaluntersuchung 
gebunden. Nach Abbruch der Aufbauten müssen die unter Bodenhöhe 
verbleibenden Hohlräume mit einem geeigneten Aufschüttmittel gefüllt werden. 
Nach Möglichkeit ist zum Auffüllen bei den Abbrucharbeiten anfallender, nicht-
nuklearer Bauschutt zu verwenden, der zuvor zerkleinert wurde. Der Studie 
2009231 liegt als Referenzhypothese ein Gebäudeabbruch einschließlich der 
Sohlen des nuklearen Kraftwerkteils und des Maschinenraums zugrunde. Der 
Standort ist für eine weitere industrielle Nutzung vorgesehen.” 

 

                                                 
231 Kostenrechnungsstudie für den Rückbau des in Betrieb befindlichen 
Reaktorparks. 
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AREVA : 

„- strebt das Recyceln und Wiederverwenden von Materialien an, die 
beim Rückbau von Anlagenbereichen mit konventionellen Abfällen anfallen; was 
die Materialien aus Bereichen mit nuklearen Abfällen angeht, ist ein solches 
Recyceln und Wiederverwenden nur im Nuklearbereich unter Einhaltung der 
geltenden Vorschriften erwägbar; 

- strebt eine vollständige oder teilweise Wiederverwendung der Gebäude 
für eine dauerhafte industrielle Tätigkeit im nuklearen oder nicht-nuklearen 
Bereich oder ein Umrüsten der Gebäude und Anlagenteile zu anderen Zwecken 
an.”  

 

Für das CEA „ermöglicht die endgültige Stilllegung von abgeschalteten, 
kerntechnischen Anlagen eine eventuelle Wiederverwendung ohne Auflagen und 
ohne Überwachungspflicht oder einen konventionellen Abbruch. Die sanierte 
Anlage weist somit keinen Bereich mehr mit nuklearen Abfällen auf. Ist das CEA 
der Meinung, dass das Erreichen dieses Ziels mit zu großen Schwierigkeiten 
verbunden ist, oder wenn die spätere Nutzung der Anlage an besondere 
kerntechnische Auflagen gebunden ist, können Zwischenlösungen erwägt 
werden, z. B. Dienstbarkeiten mit ausgewiesenen und weiterhin 
zugangsbeschränkten Strahlungszonen. 

Im Hinblick auf die langfristige Zukunft eines freigewordenen Standorts 
wird die Jahresdosis, der die späteren Nutzer des Standorts ausgesetzt sind, als 
Kriterium zur endgültigen Stilllegung herangezogen. Die vor Ort vorhandene 
Restradioaktivität muss für die späteren Nutzer eine maximale Jahresdosis 
aufweisen, die unter der für die Öffentlichkeit zulässigen Exposition von 
1 mSv/Jahr liegt, davon ausgenommen ist die natürliche Radioaktivität. 

Im Hinblick auf den radiologischen Zustand wird die radiologische 
Stilllegung von Räumen und Gebäuden angestrebt. Letztere sollen den Zustand 
konventioneller Gebäude annehmen, gekennzeichnet durch eine Änderung der 
radiologischen Zoneneinteilung und eine Änderung der Zoneneinteilung im 
Hinblick auf die Referenzabfälle der Gebäude. Nach Beseitigung der 
Kontaminierung und Entfernung sämtlicher Risikopunkte sollen die 
Räumlichkeiten nun im Bereich konventioneller Abfälle liegen.”  
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Anhang 11: Brennstoffkreislauf: Materialfluss und Mengen 2010 

 
 
 

 
Quelle: Cour des comptes, Betreiber 
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Anhang 12: Einhaltung der Kosten- und 
Rückstellungsnomenklatur im Nuklearbereich durch die 

Betreiber 
 

In ihren Berichten „Artikel 20” halten die Betreiber nicht immer die 
Kategorien und Unterkategorien der im Anhang zum Erlass vom 21. März 2007 
über die finanzielle Absicherung der Kosten im Nuklearbereich festgelegten 
Nomenklatur ein (vgl. Infra). Das Nichtbeachten dieser Nomenklatur stellt die 
finanzielle Transparenz in Frage, da die in den einzelnen Kategorien genannten 
Gesamtkosten nicht dem tatsächlichen Niveau der den Bezeichnungen dieser 
Kategorie entsprechenden Kosten entspricht. Das Nichtbeachten der 
Nomenklatur bewirkt jedoch keine unzureichende Deckung der 
zweckgebundenen Werte. 
Kategorie 1: „Kosten für den Rückbau von kerntechnischen 
Anlagen, mit Ausnahme der langfristigen Entsorgung radioaktiver 
Abfallgebinde”  

Das CEA zählt zu den Kosten für den Rückbau auch die Kosten für die 
langfristige Entsorgung der beim Rückbau anfallenden radioaktiven Abfälle (341 
Mio. €), obwohl diese richtigerweise in Kategorie 4 zu berücksichtigen wären. 

Kategorie 2: „Kosten für die Entsorgung von abgebrannten 
Brennelementen, mit Ausnahme der langfristigen Entsorgung 
radioaktiver Abfallgebinde” 

Die Kosten für die langfristige Zwischenlagerung von abgebrannten 
Brennelementen (im wesentlichen MOX und angereichertes Uran) werden von 
EDF nicht unter dieser Kategorie berücksichtigt (1.148 Mio. €); diese wären 
jedoch in der Unterkategorie 2.2 (Kosten für sonstige abgebrannte 
Brennelemente) aufzuführen, die, in Übereinstimmung mit der Unterkategorie 
2.1, auch die Kosten für eine Zwischenlagerung enthalten sollten. 

Das CEA unterscheidet seine abgebrannten Brennelemente danach, ob sie 
in den aktuellen Anlagen wieder aufbereitet werden können (Unterkategorie 2.1) 
oder nicht (Unterkategorie 2.2), scheint aber keine Konsequenzen aus der 
fehlenden Deckung der Kosten der Unterkategorie 2.1 durch zweckgebundene 
Werte zu ziehen (obwohl diese Kosten sehr wohl an den Betriebszyklus 
gebunden sind). 

Nur die Kosten der Unterkategorie 2.1 sind nach Abzinsung nicht durch 
zweckgebundene Werte zu decken, da sie „an den Betriebszyklus” gebunden 
sind. Kein Betreiber führt in der Unterkategorie 2.1 Ausgaben auf, die nicht dort 
hingehören; die Fehler bei der Zuordnung haben daher keinen Einfluss auf das 
Deckungsniveau der Rückstellungen durch zweckgebundene Werte. 
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Kategorie 3: „Kosten für die Übernahme und Konditionierung 
von Altlasten, mit Ausnahme der langfristigen Entsorgung 
radioaktiver Abfallgebinde” 

Das CEA führt in dieser Kategorie die Kosten für die langfristige 
Entsorgung von radioaktiven Abfällen auf, die aus der Übernahme und 
Konditionierung von Altlasten hervorgegangen sind (79 Mio. €); richtigerweise 
müssten sie in Kategorie 4 erscheinen. 

Kategorie 4: „Kosten für die langfristige Entsorgung 
radioaktiver Abfallgebinde” (diese Kategorie betrifft nur die 
Kosten für Lagerung und Transport) 

EDF berücksichtigt in dieser Kategorie die Kosten für die langfristige 
Zwischenlagerung von abgebrannten Brennelementen (im wesentlichen MOX 
und angereichertes Uran) (1.148 Mio. €), die in Kategorie 2 zu berücksichtigen 
wären. EDF berücksichtigt in dieser Kategorie auch die Kosten nach der 
Schließung von Lagerstätten, die in Kategorie 5 aufzuführen wären (1.056 M€). 

Das CEA führt in dieser Kategorie eine Anzahl Ausgaben für 
Zwischenlagerung und Verpackung auf (190 Mio. €), die in anderen Kategorien 
auszuweisen wären (1, 2 oder 3 je nach Herkunft der Abfälle). 

AREVA führt in dieser Kategorie verschiedene Ausgaben für eine 
vorübergehende Zwischenlagerung auf (19 Mio. €). 

Kategorie 5: „Kosten für die Überwachung nach Schließung” 

Diese Kategorie umfasst alle Kosten nach der Schließung von 
Lagerstätten: Überwachung, Instandhaltung der Bedachung, Steuerwesen. EDF 
führt die Kosten nach Schließung von Lagerstätten (156 Mio. €) hier nicht auf, 
sondern ist der Meinung dass es sich hier um Zusatzkosten zu den Kosten für die 
langfristige Entsorgung von radioaktiven Abfallgebinden handelt. 

Sonstiges 

EDF zählt zu seiner Rückstellung für die letzte Brennelemente-Charge 
(eine in der Nomenklatur nicht vorgesehene Kategorie) auch Kosten für die 
Entsorgung der abgebrannten Brennelemente und für die langfristige Entsorgung 
der radioaktiven Abfallgebinde; diese Beträge sind jedoch in den Kategorien der 
entsprechenden Nomenklatur unter der Bezeichnung „Regelungseffekt – 
eingesetzter Brennstoff” wiederzufinden. Diese doppelte Berücksichtigung ist 
der Transparenz nicht gerade förderlich. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



ANHÄNGE 331 

Anhang 13: Regelung der Verantwortung  
am Beispiel der Ausgleichszahlungen 

 

Seit 2004 haben die drei wichtigsten Kernkraftwerksbetreiber nach zum 
Teil mehrjährigen Verhandlungen mehrere Protokolle unterzeichnet, um die 
Verteilung der Finanzkosten zum Rückbau der Standorte und zur Übernahme 
und Konditionierung von Altlasten zu vereinfachen. 

Ohne die Vereinbarung von Ausgleichszahlungen verursacht die Nutzung 
von Anlagen eines Betreibers durch andere Anbieter Verbindlichkeiten zu deren 
Lasten, die später anteiligen Aufwendungen für Rückbau und Abfallentsorgung 
entspricht. Der Tausch von Ausgleichssummen bietet den Vorteil, mit größerer 
Sicherheit den alleinigen Schuldner späterer Aufwendungen zu identifizieren, 
bedeutet für die Abfallerzeuger aber keine Befreiung von ihrer rechtlichen 
Verantwortung. Diese Verantwortung basiert auf Anwendung des 
Verursacherprinzips gemäß Richtlinie 2011/70/EURATOM vom 19. Juli 2011232 
nach Artikel L. 542-1, Abs. 3 des Umweltgesetzbuchs: „Die Erzeuger von 
abgebrannten Brennelementen und radioaktiven Abfällen sind für diese Stoffe 
verantwortlich, unbeschadet der Verantwortung ihrer Halter als Verantwortliche 
nuklearer Tätigkeiten.”  

Es ist anzumerken, dass die geleisteten Ausgleichsbeträge den 
abgezinsten Beträgen der späteren, noch zu zahlenden Nuklearkosten 
entsprechen. Die geleisteten Ausgleichsbeträge sind nur das Ergebnis von 
Verantwortungsregelungen und dürfen daher nicht den Kosten für den Rückbau 
oder für die Abfallentsorgung hinzugefügt werden, so wie sie in den 
Rechnungsunterlagen bei den Betreibern ausgewiesen sind. 

Auch wenn die Ausgleichsbeträge das Ergebnis weitreichender 
Verhandlungen mit eventueller Minderung des theoretischen Wertes sein 
können, so stellt - in Anbetracht der auf dem Spiel stehenden Finanzbeträge - die 
Unterzeichnung der Austauschprotokolle unter Betreibern, die ihre eigenen 
Interessen zu wahren suchen, ein Mittel zur Validierung der so finanzierten 
Kostenrechnungen dar. 

 

                                                 
232 Diese Richtlinie muss noch in französisches Recht umgesetzt werden und steht dem 
Prinzip einer Übergabe der Verantwortung nicht entgegen: „überträgt der nationale 
Rahmen die Primärhaftung, was die abgebrannten Brennelemente und die radioaktiven 
Abfälle angeht, denjenigen, die sie erzeugen oder, in bestimmten Sonderfällen, dem 
Inhaber einer Genehmigung, dem die zuständigen Behörden diese Verantwortung 
übertragen haben” (Art. 5 f).  
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Regelung der Verantwortung am Beispiel der Ausgleichszahlungen 

 
Übergabe der 

Verantwortung gegen 
Ausgleichszahlung 

Ausgleichsbetrag  
in Mio. € (nominal) Datum der 

Vereinbarungen Anlagen 
von zu  

EDF CEA 1 141,3 
Plutoniumanlage UP1 Marcoule(1) 

AREVA CEA 427 

Anlage zur MOX-Herstellung in 
Cadarache CEA AREVA 52 

Anlage Elan IIB in La Hague (2) CEA AREVA 49 

2004 
 

Plutoniumanlage UP2-400  
in La Hague (3) CEA AREVA 278 

Kernreaktor Phénix(4) EDF CEA 
2008 

Kernreaktor Brennilis(4) CEA EDF 

121 
von EDF bezahlt 

La Hague (5) EDF AREVA 
2008-2010 

Silos St-Laurent AREVA EDF 

2 300 
von EDF bezahlt 

Quelle: Cour des comptes -  
(1) Der „Verteidigung” unterstehende Anlagen finden in diesem Bericht keine 
Berücksichtigung – Die Abfälle zur Lagerung in tiefen geologischen Formationen sind 
von der Übergabe nicht betroffen. 
(2) Entsorgung – Das CEA bleibt Eigentümer seiner hochaktiven und langlebigen, 
mittelaktiven Abfälle. 
(3) Als Leistungen der Übernahme und Konditionierung von Altlasten nach Aufbereitung 
durch das CEA in der Anlage von La Hague vor Einrichtung der Cogema (AREVA NC) 
(4) Einschließlich Verbleib der Brennelemente. Mit Ausnahme der Brennelemente sind die 
Abfälle, die aus dem Rückbau hervorgegangen sind und die über keine Lagerstruktur 
verfügen, nicht von der Übergabe der Verantwortung betroffen und gehen weiter zu 
Lasten der Erzeuger, und zwar im Verhältnis zu ihrer Verantwortung in 2008. 
(5) Endgültige Abschaltung – Rückbau – Übernahme und Konditionierung der Abfälle - 
EDF und das CEA bleiben Eigentümer ihrer hochaktiven und langlebigen, mittelaktiven 
Abfälle, die im Rahmen der Abfall-Übernahme und –Konditionierung zu konditionieren 
sind. 
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Anhang 14: Die Alterung der Anlagen und  
nicht ersetzbare Bauteile 

 

1 -  Alterung der Reaktordruckbehälter und der Elemente des 
Primärkreislaufs 233 

In den sogenannten DWR (Druckwasserreaktoren) wird die Wärme durch 
Spaltung von Urankernen der im Reaktorkern angeordneten Brennelemente 
erzeugt. Die Brennelementbündel sind im Reaktordruckbehälter untergebracht, 
der aus dem Behältergehäuse und einem Deckel besteht. Der Druckbehälter 
besteht aus geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen und wiegt insgesamt 330 
Tonnen. Im Behältermittelteil ist der Stahl 20 cm dick. 

Der Behälter enthält ein sogenanntes Primärkühlmittel, das die 
Brennelementbündel umfließt. Der Reaktordruckbehälter ist eine von mehreren 
Barrieren, die das Austreten von radioaktiven Elementen verhindert. Durch den 
Deckel werden Steuerstäbe und Messvorrichtungen (Neutronenfluss, 
Temperatur) von oben in den Reaktorkern eingefahren und ermöglichen dadurch 
die Steuerung des Reaktors. 

Für die drei Sicherheitsfunktionen der Anlage, Einschluss der 
radioaktiven Materialien, Kontrolle der Kernreaktion und Kühlung der 
Brennelemente, ist der Druckwasserbehälter von zentraler Bedeutung. Seine 
Integrität muss in allen Betriebssituationen garantiert und nachgewiesen werden, 
sowohl beim Normalbetrieb, aber auch im Falle von Unfallsituationen, und dies 
während der gesamten Betriebsdauer. 

Im Gegensatz zu anderen Reaktorbauteilen (Bauteile des Primär- und 
Sekundärkreislaufs wie z. B. die Dampferzeuger) zieht EDF den Austausch des 
Druckbehälters nicht in Erwägung. Doch gerade der Reaktordruckbehälter und 
die physikalischen Eigenschaften seines Stahls waren bei der Festlegung der 
Referenzlaufzeit von 40 Jahren ausschlaggebend. Die Alterung des 
Druckbehälters hängt auch von der Art seiner jeweiligen Betreibung ab, vor 
allem von seinem Lastfolgeplan. Auch Temperatur- und Druckschwankungen 
(bzw. „Übergangssituationen”) sind Ereignisse, die die Eigenschaften des Stahls 
verändern. Je mehr also die Anlagenteile starken Temperatur- und 
Druckschwankungen oder einem intensiven Neutronenbeschuss (bei voller 

                                                 
233 : Die Alterung ist auf die Strahlung und die hohen Drücke und Temperaturen 
zurückzuführen, die auf das Material des Druckbehälters und des 
Primärkreislaufs einwirken: „Versprödung” des Stahls, gekennzeichnet durch 
eine Abnahme der Festigkeit (Widerstandsfähigkeit gegen mechanische 
Beanspruchung bei Anwesenheit eines Fehlers).  
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Leistung) ausgesetzt waren, desto eher kommt es zu Änderungen der 
physikalischen Eigenschaften und das Metall der Druckbehälter kann 
verspröden. Insbesondere könnte es in einer Unfallsituation, zum Beispiel bei 
einem Kälteschock (sicherheitsbedingte Einspritzung bei einer Bruchstelle im 
Primärkreislauf), weniger widerstandfähig sein. 

Diese Aussage ist für den französischen Nuklearpark von Bedeutung, da 
die französischen Reaktoren im Unterschied zu ausländischen Reaktoren nach 
dem Prinzip der „Lastfolgeregelung” betrieben werden: anders ausgedrückt, die 
Reaktorleistung wird im Laufe eines Tages in Abhängigkeit von Zeiten mit 
extrem hohem bzw. niedrigem Strombedarf moduliert234 und die Anzahl der 
Übergangszustände (Leistungs- und Temperaturschwankung) ist daher viel 
größer als bei einem herkömmlich betriebenen Reaktor. Diese 
Übergangszustände werden für jeden Reaktor genau überwacht und protokolliert. 

Gemäß den geltenden Bestimmungen werden die Druckbehälter bereits 
bei der Planung, während des Betriebs und im Rahmen der 10-Jahres-
Inspektionen geprüft:  

� festgestellte Fehler werden nachkontrolliert: wie alle Schmiedstahlteile 
können die Druckbehälter schon von Anfang an Fehler oder Risse aufweisen 
und neu auftretende Fehler werden erkannt; 

� der Primärkreislauf wird einer Prüfung unterzogen (Wasserdruckprobe), bei 
der der Wasserdruck über den normalen Betriebsdruck erhöht und der 
Kreislauf daraufhin auf Dichtheit untersucht wird; 

� die zeitliche Entwicklung der Übergangstemperatur vom dehnbaren Zustand 
(flexibel) des Metalls zum versprödeten Zustand ist bekannt und unter 
Kontrolle. 

Bedeutende Fortschritte wurden bei den Geräten zur Messung und 
Erkennung von Rissen erzielt. Die physikalischen Beobachtungen werden mit 
den im Modell zur Fehlerentwicklungsprognose erzielten Ergebnissen 
verglichen. Von der Güte dieser Modellierung hängt auch die Fähigkeit ab, die 
mögliche Restlebensdauer der Druckbehälter genau vorherzusehen. Diese 
Modellierungsprogramme bedürfen äußerst komplexer grundlegender und 
experimenteller Forschungsansätze. In Frankreich verfügen vor allem das CEA 
und EDF über Mittel zum Vorantreiben der Untersuchungen. 

                                                 
234 Diese Art der Betreibung des Reaktors stellt auch für die Brennelemente eine 
hohe Beanspruchung dar. 
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2 -  Alterung der Reaktor-Sicherheitsbehälter 

Die die Druckbehälter umschließenden Sicherheitsbehälter 
(Containments) stellen eine Einschlussfunktion sicher: sie sollen vermeiden, dass 
im Falle eines Bruchs des Primärkreislaufs radioaktive Partikel in die Umgebung 
freigesetzt werden und dazu beitragen, radioaktive Ableitungen im Falle eines 
schweren Unfalls (Kernschmelze) einzuschränken. 

a) Zwei Kategorien sind zu unterscheiden 

• Einwandige Sicherheitsbehälter der 900-MW-Baureihe bestehen aus 
einem zylinderförmigen Spannbetonbau (mit einem Durchmesser von 37 m 
und einer Höhe von 60 m), mit aufgesetztem Dom. Die Innenwand ist mit 
einer 6 mm dicken „Metallhaut” überzogen, die bei einem Unfall die 
Dichtheit sicherstellen soll. Auslegung und Bemessung der Bauten 
garantieren somit einen passiven Einschluss, der sich durch ausgeprägte 
physikalische Barrieren und eine Metall-Innenhaut kennzeichnet. Diese 
Sicherheitsbehälter sind hingegen nicht vollkommen dicht und auch nicht 
hundertprozentig vor der Gefahr einer Degradierung der Betoneigenschaften 
geschützt. Die Leckrate in Unfallsituationen ist bestimmungsgemäß pro Tag 
auf 0,3 % der Durchflussmenge der im Containment enthaltenen Fluide (Luft 
und Wasserdampf) begrenzt.  
• Doppelwandige Sicherheitsbehälter der 1300-MW- und 1450-MW-
Baureihen (N4): Auch bei diesen Reaktoren ist die Innenwand aus 
Spannbeton, sie ist jedoch nicht mit einer Dichtungshaut überzogen. Die 
Spannbetonwand soll den internen Druck- und Temperaturverhältnissen 
standhalten und eine „relative” Dichte gewährleisten: Die Leckrate in 
Unfallsituationen ist bestimmungsgemäß pro Tag auf 1,5 % der 
Durchflussmenge der im Containment enthaltenen Fluide (Luft und 
Wasserdampf) begrenzt. Die Baureihen 1300 MW und 1450 MW beruhen 
auf dem Prinzip eines „dynamischen Einschlusses”, der durch den 
Druckunterschied, das Vakuum zwischen den beiden Behälterwänden und die 
Fertigung der Bauteile aus vorgespanntem Beton gewährleistet wird.  

Anders ausgedrückt, bei der Planung und erst recht bei der Realisierung 
der Reaktoren wurde das Ziel einer vollständigen Begrenzung der radioaktiven 
Ableitungen in die Atmosphäre im Falle eines schweren Unfalls mit 
Kernschmelze nicht mit einbezogen.Bei dem derzeit in Bau befindlichen EPR in 
Flamanville wurde bereits während der Planung ein anderer Ansatz gewählt. Die 
Dimensionierung des Sicherheitsbehälters erfolgte unter Berücksichtigung 
schwerer Unfälle mit vollständiger Kernschmelze und Bildung von Corium, 
Wasserstoffexplosion im Containment, Bildung von Projektilen im Behälter, 
Durchbruch des Druckbehälters durch das Corium u. ä. 

b) Auswirkungen der Alterung auf die Sicherheitsbehälter 
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Die Reaktorgebäude aus vorgespanntem Stahlbeton unterliegen 
verschiedenen, für Beton übliche Alterungserscheinungen: dazu zählen 
Verformung bzw. Schwinden von Beton, Korrosion der Stahlbewehrungen oder 
der Spannungsverlust der der Vorspannung des Betons dienenden Stahleinlagen. 

Im Rahmen der Sicherheitsprüfungen (10-Jahres-Inspektionen) muss EDF 
nachweisen, dass die Behälter in der Lage sind, radiologische Ableitungen im 
Falle eines Unfalls einzuschränken. Auf keinen Fall können die radioaktiven 
Elemente unter der Annahme eines schweren Unfalls mit Kernschmelze 
vollständig eingeschlossen werden. Die weiter oben genannten Grenzwerte 
(Festlegung der Leckrate für 1 300-MW- und 1 400-MW-Reaktoren in 
Unfallsituationen pro Tag auf 1,5 % der Durchflussmenge der im Containment 
enthaltenen Fluide (Luft und Wasserdampf) sind mit den neuen, von den EPR-
Reaktoren gebotenen Grenzwerten zu vergleichen. Zur Überprüfung der 
Festigkeit und Dichtheit werden in Frankreich die Sicherheitsbehälter unter den 
Luftdruckbedingungen geprüft, die in einem Sicherheitsbehälter bei einem 
Unfall, z. B. beim Bruch einer Dampfleitung oder beim Ausfall des 
Primärkühlwassers, herrschen würden. Die sogenannten Containment-Prüfungen 
werden vor Inbetriebnahme des Gebäudes und danach in regelmäßigen 
Abständen (normalerweise alle 10 Jahre, in manchen Fällen alle 5 Jahre) 
durchgeführt.  

Bei der Prüfung wird der Sicherheitsbehälter starken Beanspruchungen 
ausgesetzt, wodurch die allgemeine Güte des Bauwerks überprüft werden kann. 
Dennoch kann dieser Test die bei einem Unfall im Containment tatsächlich 
herrschenden Bedingungen nur zum Teil reproduzieren, denn mit dem 
Druckanstieg käme es gleichzeitig zu einem krassen Temperaturanstieg, der bei 
der Prüfung nicht simuliert wird. 

Bei manchen Sicherheitsbehältern der 1 300-MW-Baureihe hat EDF die 
Innenfläche des inneren Containments zur Verbesserung der Dichtheit mit einer 
Verbundstoff-Beschichtung versehen und zieht nun eine Beschichtung der 
Außenfläche des inneren Containments in Erwägung. Keine dieser Lösungen 
garantiert jedoch vollständige Dichtheit. EDF erwägt, eine Anhebung der 
Kriterien für die Freisetzungsrate aus den Sicherheitsbehältern zu beantragen und 
begründet dies mit der verbesserten Isolierung benachbarter Gebäude, die – so 
das Unternehmen – im Hinblick auf die radiologischen Konsequenzen eine 
Lockerung der aktuellen Kriterien kompensieren würde. 
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Anhang 15: Verschiedene Methoden zur Berechnung der 
Gesamtkosten der Atomstromerzeugung 

 
Die Identifizierung und Bezifferung der verschiedenen, in diesem Bericht 

analysierten Kostenfaktoren reichen zur Berechnung der Gesamtkosten der 
Atomstromerzeugung nicht aus. Zu berücksichtigen sind auch die Kosten des 
massiv und über einen sehr langen Zeitraum investierten Kapitals (Eigen- und 
Fremdkapital). Da die Atomindustrie äußerst kapitalintensiv ist, fällt dieser 
Kostenteil bei den Methoden zur Berechnung der Stromerzeugungskosten 
besonders ins Gewicht.   

Ohne zu der Art der effektiven Tarifgestaltung Stellung zu nehmen, die 
sich aus der Auslegung der Sonderbestimmungen des Gesetzes über die 
Neuordnung des Strommarkts („NOME”-Gesetz) ergibt, sollen im folgenden die 
verschiedenen, nebeneinander bestehenden Methoden zur Bestimmung der 
Kosten der Atomstromerzeugung vorgestellt werden. Der Cour des Comptes hat 
hauptsächlich drei Methoden berücksichtigt,235 die in unterschiedlichem Umfang 
Anwendung finden: die Methode des Champsaur-Berichts236, die sog. C3P-
Methode (Coût Comptable Complet de Production – Vollkostenrechnungsansatz) 
und die CCE-Methode (Coût Courant Economique - Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatz). 

Alle drei Methoden haben zum Ziel, einen Referenzwert für die jährlichen 
Stromerzeugungskosten anzubieten. Zwei Methoden (der Champsaur-Bericht 
und die CCE-Methode) widmen sich speziell der Atomstromerzeugung, während 
die dritte Methode (C3P-Methode) ursprünglich für sämtliche 
Stromerzeugungsbranchen unabhängig von der jeweiligen Energiequelle 
entwickelt wurde.  

a) Ein vergleichbarer Ausgangspunkt 

Der Ausgangspunkt aller drei Methoden ist dahingehend vergleichbar, als 
sich die Stromerzeugungskosten aus der Summe zweier Kostenkategorien 
ergeben : 

                                                 
235 Nur zur Information wird beim Vergleich der verschiedenen Methoden unter c) auch 
die Berechnung der Rechnungskosten kurz vorgestellt.  
236 Dieser Bericht diente der Regierung im Rahmen des NOME-Gesetzes als 
Reflexionsbasis bei der Festlegung des Grundtarifs für den regulierten Zugang zu Strom 
aus den bestehenden Kernkraftwerken (ARENH), der gemäß NOME-Gesetz „in 
Übereinstimmung mit dem Tarif nach Artikel 30-1 von Gesetz Nr. 2004-803 vom 9. 
August 2004 (TaRTAM), festgelegt ist.  
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a-1: die Betriebskosten des Parks (einschließlich des aufzubringenden Anteils 
für die vorhersehbaren, späteren Aufwendungen für Wartung, Rückbau, 
nachhaltigen Umgang mit Brennelementen usw.). 

Was diese Kosten anbelangt, sind zwischen den drei Methoden vom Ansatz her 
kleine Unterschiede dahingehend festzustellen, ob bestimmte in Zukunft 
aufzubringende Aufwendungen unter den nachstehend aufgeführten Kosten 
berücksichtiget werden oder nicht. 

Bei den verschiedenen Methoden sind keine Abweichungen im Hinblick auf die 
Beträge an sich, sondern vielmehr im Hinblick auf die Zuordnung zu den 
Betriebskosten oder zu den nachstehend aufgeführten Ausgaben zur Bildung von 
Vermögenswerten festzustellen. 

a-2: die von EDF getätigten Ausgaben zur Bildung von den im Nuklearpark 
liegenden Vermögenswerten, so wie sie in der Rechnungslegung und 
Kostenrechnung des Unternehmens oder – was auf das Gleiche herauskommt – 
wie sie nach beendeter Lebensdauer nach Zinsen und Tilgung des Anlagekapitals 
(Eigen- und Fremdkapital) ausgewiesen sind.  

Was diesen zweiten Punkt betrifft, gibt es keine grundlegenden Unterschiede 
zwischen den drei Methoden, weder von der Art noch vom Ausgangsbetrag der 
Erstinvestitionsaktiva her.  

Der wesentliche Unterschied zwischen den drei Ansätzen besteht darin, dass die 
Methode des Champsaur-Berichts und die Berechnung nach der CCE-Methode 
beide eine Kostenmiete des Parks definieren, die die vom Betreiber getragenen 
Abschreibungen und Finanzaufwendungen ersetzt, wodurch Letzterer einem 
Leasinggeber des Parks gleichgestellt werden kann, für den er die Finanzlast zu 
tragen hat (Zinsen und Tilgung der verschiedenen, bei der Errichtung des Parks 
aufgebrachten Finanzmittel über Leasingraten): beide Methoden definieren 
danach eine feststehende Mietfälligkeit in Festwährung. Doch der Champsaur-
Bericht errechnet diese Miete aus dem aktuellen Netto-Buchwert und der 
angestrebten Restlaufzeit des bestehenden Nuklearparks ohne Berücksichtigung 
der Bauzinsen237, während die Miete beim CCE-Ansatz aus dem neu bewerteten 
Anfangswert (einschließlich der Bauzinsen) des Parks und für die derzeit 
angestrebte Gesamtlaufzeit berechnet wird.  

Bei der Berechnung nach der C3P-Methode wird rein buchmäßig vorgegangen, 
indem der Netto-Buchwert des Parks unter Berücksichtigung der Inflation und 
Wiedereingliederung der Bauzinsen neu bewertet wird: danach entsprechen die 
Kapitalkosten (Zinsen und Tilgung) der Summe aus Abschreibungen (welche, im 
Vergleich zu den Abschreibungen in der EDF-Rechnungslegung, eine 
Überabschreibung infolge der Berücksichtigung der außerbuchhalterischen 

                                                 
237 Zur Erinnerung: die Bauzinsen entsprechen den Finanzierungskosten der 
Kernkraftwerke vor deren tatsächlichen Inbetriebnahme, sie markieren dem Beginn der 
buchhalterischen Abschreibung.  
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Neubewertung des Parks mit einbeziehen) und Verzinsung von Eigen- und 
Fremdkapital, was im Unterschied zu den beiden anderen Methoden im Laufe 
der Zeit zu abnehmenden Kapitalkosten in Festwährung führt. Noch ein anderes 
Merkmal unterscheidet die C3P-Methode von den beiden anderen Methoden: die 
berücksichtigten Vermögenswerte beschränken sich nicht auf die 
„Erstinvestitionsaktiva” sondern umfassen sämtliche, seit Beginn in die 
bestehenden Kernkraftwerke eingebrachten Investitionen, während die beiden 
anderen Methoden spätere Investitionen im Rahmen der oben erwähnten 
Betriebskosten berücksichtigen. 

Für einen Beobachter, der die Situation am ersten Tag bei Anlegung des 
Parks betrachtet und in Festwährung (ohne Inflation) denkt, würden die drei 
Methoden, was das eingesetzte Kapital angeht, prinzipiell vergleichbare mittlere 
Stromerzeugungskosten für eine gegebene Laufzeit des Parks ergeben, da alle 
drei Methoden zu diesem Zeitpunkt den gleichen Betrag eingesetzten Kapitals zu 
verzinsen und über den gleichen Zeitraum zu gleichem Abschreibungssatz zu 
tilgen hätten, ohne dass es auf Grund von Nichtberücksichtigung, von teilweiser 
oder von voller Berücksichtigung der Inflation zu Verzerrungen käme. Doch 
selbst bei einer Betrachtung gleich am ersten Tag würde die jährliche Verteilung 
dieser Kosten im Laufe der Zeit ganz verschiedene Profile je nach angewendeter 
Methode hervorbringen (feste Annuität bei der Champsaur- und CCE-Methode, 
lineare Abschreibung des eingesetzten Kapitals bei der C3P-Methode). 

b) Unterschiede 

Angesichts dieser Merkmale weichen die drei Ansätze im Hinblick auf 
die zeitliche Erfassung der beiden oben genannten Parameter (Betriebskosten 
und Kosten der Erstinvestitionsaktiva) und auf die Einbeziehung der Inflation ab: 

- die Methode des Champsaur-Berichts „kristallisiert” für einen 
festgelegten Zeitraum (2011-2025) die jährlichen Kosten für die 
Nutzung der Anlagen zur Atomstromerzeugung auf Basis des Netto-
Buchwerts des bestehenden Nuklearparks heraus, die für die zu 
diesem Zeitpunkt voraussichtliche Restlaufzeit des bestehenden 
Parks zur Ermittlung der „Kostenmiete” herangezogen werden, 
wodurch die übrigen Eigen- und Fremdmittel, die zur Bildung von 
Erstinvestitionsaktiva des Nuklearparks notwendig sind, verzinst und 
getilgt werden können; 

- die buchmäßige Berechnung nach der C3P-Methode definiert 
Kapitalkosten, die über den inflationsbereinigten Netto-Buchwert 
berechnet werden (also mit einer Abschreibung, die auf der Basis der 
neu bewerteten Kosten zur Bildung der Aktiva errechnet werden), 
was für die Dauer der voraussichtlichen Restlaufzeit des Parks zu mit 
der Zeit abnehmenden Stromerzeugungskosten führt; 

- die Berechnung nach der CCE-Methode „kristallisiert” - ebenso wie 
die Methode des Champsaur-Berichts – (bis auf die Inflation) zeitlich 
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gleichbleibende Kosten für die Nutzung der 
Stromerzeugungsanlagen, jedoch auf Basis des neu bewerteten 
Wertes der Erstinvestitionsaktiva und für die voraussichtliche 
Gesamtlaufzeit des Parks. 

Die beiden ersten Methoden bieten also konstruktionsbedingt eine 
„datierte” Sichtweise der Kapitalkosten, die auch unter konstanten Bedingungen 
zu verschiedenen Ergebnissen führt und zwar abhängig davon auf welches Jahr 
bei der Berechnung Bezug genommen wird, während die dritte Methode, mit 
Ausnahme der Inflation, prinzipiell einen festen Jahresbetrag anbietet, der 
ausschließlich an die Beschaffenheit und die technischen Merkmale des Parks 
gebunden ist, unabhängig davon auf welchen Existenzzeitraum man sich bezieht. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei den beiden ersten Methoden die 
Vergangenheit berücksichtigt wird, jedoch nicht bei der dritten Methode. 

Wie bereits angesprochen, findet die Inflation nach der Methode des 
Champsaur-Berichts bei der Wertbestimmung des Parks keine Berücksichtigung, 
da dem Parkwert der (nicht neu bewertete) Netto-Buchwert zugrunde liegt, 
teilweise wird ihr aber über die spätere Indexierung der Miete Rechnung 
getragen. Bei den Methoden C3P und CCE wird der Festwert des Parks unter 
Ausschluss der Inflation berücksichtigt. Schließlich kommen bei allen drei 
Methoden Zinssätze auf das eingesetzte Kapital zur Anwendung, bei denen die 
Inflation sogar in vergleichbarer Größenordnung berücksichtigt wird. 

c) Vergleich der Ergebnisse der drei Methoden 

Im Rahmen der Untersuchung durch den Cour des Comptes und 
angesichts der geforderten Fristen konnte nur die CCE-Methode eingehend 
geprüft werden. Ohne in der Lage zu sein, die Gültigkeit der Hypothesen 
bestätigen zu können, aus denen die Zinssätze des eingesetzten Kapitals 
abgeleitet wurden, hat der Cour des Comptes bestimmte Überarbeitungen 
vorgenommen, die der nachstehenden Tabelle zu entnehmen sind. Darüber 
hinaus wurde EDF gebeten, dem Cour des Comptes Daten zur Durchführung 
eines Vollkostenrechnungansatzes (C3P) des Nuklearparks für das Jahr 2010 zur 
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hat der Cour des Comptes auf Grundlage 
der zur Verfügung stehenden Daten eine Einschätzung der 
Stromerzeugungskosten 2010 in Übereinstimmung mit den Angaben des 
Champsaur-Berichts vorgenommen.  

Dank dieser Überarbeitungen können für das Jahr 2010, das von dem 
Cour des Comptes als Bezugsjahr festgelegt wurde (als letztes Jahr, für das dem 
Cour des Comptes von EDF zum Zeitpunkt der Untersuchung geprüfte 
Rechnungsunterlagen vorlagen), die Unterschiede zwischen den drei Ansätzen 
verdeutlicht werden:  
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Vergleich der Ergebnisse nach den verschiedenen Methoden zur 
Bestimmung der Kosten der Atomstromerzeugung (in Mio. € 2010) 

 

Rechnungs-
kosten (1) 

Champsaur-
Methode 

C3P-
Methode 

Atomsektor 

CCE-
Methode 

EDF 

Vom CdC 
überarbeitete 

CCE-
Methode 

Betriebskosten und  
Instandhaltungsinvestitionen (a + b) 11 831 11 042 9 549 11 042 11 831 

Beschaffung von Brennelementen und Energie 2 579 (1) 1 839 2 579 (1) 1 839 2 579 (2) 
Fremdbezüge 2 095 2 095 2 095 2 095 2 095 

Personalkosten 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 

Steuern und Abgaben 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 

Sonstige Beträge und Kosten 60 (3) 47 60 47 60 (3) 

Zentrale und unterstützende Kosten 872 872 872 872 872 

Gesamt-Betriebskosten nach Kostenrechnung (a) 8 824 8 071 8 824 8 071 8 824 

Mitarbeitertarif 116 116 116 116 116 

Rentenreform und spez. Vorteile für Mitarbeiter 518 518 518 518 518 

Investitionen zur Instandhaltung des Anlagenparks 1 747 1 747 N/A 1 747 1 747 

Finanzierungskosten des Lagers 535 (4) 632 N/A 632 535 (4) 

Kosten für letzte Brennelemente-Charge 91 (5) 0 91 0 91 (5) 

Kosten zur Pflege der Beziehungen mit RTE 0 (6) - 42 0 - 42 0 (6) 

Gesamtsumme sonstiger Kostenfaktoren (b) 3 007 2 971 725 2 971 3 007 

Kosten für die Nutzung der Kernanlagen (Miete) 1 813 2 447 6 689 9 104 8 341 

Ende 2010 neu bewertete Brutto-Nuklearaktiva  N/A 88 556 N/A N/A 

Ende 2010 neu bewertete Netto-Nuklearaktiva  N/A 38 149 N/A N/A 

Buchhalterische Abschreibung 1 352 N/A 1 352 N/A N/A 

Überabschreibung  N/A 1 300 N/A N/A 

Zw.summe Abschreibung auf neu bewertete Netto-Aktiva  N/A 2 652 N/A N/A 

Bemessungsgrundlage zu vergütende Netto-Nukl.aktiva  N/A 39 473 N/A N/A 

Nuklearer Betriebskapitalbedarf   N/A 6 374 N/A N/A 

Zwischensumme des eingesetzten Kapitals  N/A 45 847 N/A N/A 

Kapital-Zinssatz  8,4 % 7,8 % 7,8 % 7,8 % 

Verzinsung des eing. Kapitals, inkl. Betriebskapitalbedarf   3 576 N/A N/A 

Kostenmiete ohne Rückbau   N/A 8 720 7 880 (7) 
Kosten für den Rückbau 461 (8)  461 (8) 384 461 (8) 

Stromerzeugungskosten insgesamt (Mio. €) 13 644 13 489 16 238 20 146 20 172 

Quelle: Cour des Comptes  
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(1) Bei Ermittlung der Rechnungskosten bleibt die Kapitalverzinsung 
unberücksichtigt 

(2) Der Cour des Comptes ist der Meinung, dass die Aufwendungen aus der 
Aufzinsung von Rückstellungen für die Entsorgung von abgebrannten 
Brennelementen und Atomabfällen mit 740 Mio. € einzubeziehen ist 

(3) Da es um die Bemessung von Kosten geht, ist der Cours des Comptes 
der Meinung, dass sonstige Beträge nicht zu berücksichtigen sind (in 
einer Höhe von 13 Mio. €) 

(4) Der Cour des Comptes berücksichtigt eher die Finanzierungskosten des 
nuklearen Betriebskapitalbedarf als nur die Finanzierungskosten der 
Lager 

(5) Der Cour des Comptes erachtet die Berücksichtigung der Kosten für die 
letzte Brennelemente-Charge als angebracht 

(6) Da es um die Bemessung von Stromerzeugungskosten geht, ist der Cour 
des Comptes der Meinung, dass es nicht angebracht ist, Beträge und 
Kosten für die Stromverteilung zu berücksichtigen, da diese nicht der 
Stromerzeugung zuzurechnen sind. 

(7) Die Kostenmiete wird in Abhängigkeit vom angepassten Betrag der 
Bauzinsen geändert (12,78 Mrd. € anstatt 23 Mrd. €). 

(8) Der Cour des Comptes hat die 2010 für den Rückbau festgestellten 
Kosten bei der Rechnungslegung berücksichtigt. 

 

Bei der Methode des Champsaur-Berichts, die aus der Sichtweise und 
unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des NOME-Gesetzes 
entwickelt wurde, wird die Kostenmiete des Nuklearparks im Laufe der Jahre 
mechanisch gesenkt (da der Netto-Buchwert des Parks ohne Beachtung der 
Inflation konstruktionsbedingt von Jahr zu Jahr sinkt). Natürlich sieht der 
Champsaur-Bericht nicht vor, jährlich eine solche Berechnung durchzuführen: 
aus der Anfang 2011 festgelegten Basis lassen sich Kosten ableiten, die ein- für 
allemal (d. h. bis zum Ende des NOME-Gesetzes 2025) einen Anhaltspunkt zur 
Festlegung des ARENH-Grundpreises bieten, wobei spätere Anpassungen 
lediglich inflationsbedingt sind. 

Die C3P-Methode sieht dagegen eine Verteilung der Kapitalkosten vor 
(Tilgung und Verzinsung nach Neubewertung der Aktiva), so dass im Laufe der 
Zeit mechanisch eine Senkung zu verzeichnen ist. Je mehr sich der Park dem 
Ende seines Lebenszyklus nähert, desto niedriger wären die Beschaffungskosten 
für Atomstrom, was bei objektiver wirtschaftlicher Betrachtung zu einer 
buchhalterischen Illusion führen würde, die nur schwer mit der Bedeutung der 
Betragshöhe und der Lebensdauer der betroffenen Investition vereinbar wäre: 
dadurch läge bei der Ermittlung der jährlichen Kosten ein Kontinuitätsprinzip 
zum Zeitpunkt der Investitionserneuerung vor (man würde wieder sprungartig zu 
hohen Beschaffungskosten übergehen, die dann schrittweise über mehrere 
Jahrzehnte wieder sinken würden) – aus diesem Gesichtspunkt heraus und im 
Hinblick auf die Überlegungen zur Preisgestaltung, erscheint der Ansatz mit 
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gleichbleibenden Fälligkeiten in Form einer „Kostenmiete”, so wie ihn die 
beiden anderen Methoden vorsehen, angemessener. 

Die CCE-Methode weist dagegen keine Nachteile dieser Art auf, da die 
Methode darauf abzielt, die jährlichen Gesamtkosten zur Stromerzeugung aus 
den bestehenden Kernkraftwerken zu ermitteln. Die Methode ist jedoch mit 
Vorsicht anzuwenden, abgesehen davon, dass sie laut der 
Energieregulierungsbehörde CRE nicht den gesetzlichen Bestimmungen zur 
Festlegung der Stromtarife238 entspricht. Neben der Tatsache, dass von einer 
„ theoretischen” Situation ausgegangen wird, d. h. dass außer Acht gelassen wird, 
dass der Park durchschnittlich bereits 25 Jahre alt ist und daher bereits Anlass zu 
verschiedenen Finanzierungen gab, auch über den Strompreis, sind zwei 
Schwachpunkte hervorzuheben: 

- eine ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber Zins-/Tilgungssätzen der 
Eigen- und Fremdmittel, die dem Aufbau von Erstinvestitionsaktiva dienten. Die 
Empfindlichkeit gegenüber diesen Sätzen ist umso höher, als sich die Methode 

                                                 
238 Im Rahmen des Meinungsaustauschs mit dem Cour des Comptes betont die CRE, dass 
sich der Nutzen der CCE-Methode „darauf beschränkt, dass im Rahmen einer während 
der gesamten Lebensdauer des Nuklearparks geltenden Methode, die durchschnittlichen 
Gesamtkosten zur Erzeugung von Atomstrom über ein Jahr erfasst [...] werden können. 
Darüber hinaus impliziert die Wahl der Miet- und Wiederbeschaffungskostenmethode 
(CCE) faktisch eine teilweise Erneuerung des bestehenden Parks […]. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass diese Bewertung nicht der Festlegung des regulierten Strompreises 
gleichgesetzt werden kann und darf, welcher die tatsächlichen Kosten decken soll, die der 
Betreiber jedes Jahr zu tragen hat”. Der Cour des Comptes beteuert, dass es ihm 
selbstverständlich nicht um eine tarifliche Sichtweise geht. Was die von der CRE 
angesprochene Einbeziehung der Kosten zur „Erneuerung des bestehenden Nuklearparks” 
angeht, und in der Logik der Vollkostenrechung, berücksichtigt die CCE-Methode 
tatsächlich (sobald die „Kostenmiete” darauf abzielt, die wertmäßige Neufestlegung des in 
die Erstinvestitionsaktiva des bestehenden Parks eingesetzten Kapitals abzusichern) 
Kosten zur Rekonstitution des benötigten Kapitals zur theoretischen Erneuerung des 
bestehenden Nuklearparks zu gleichen Bedingungen, ohne der technologischen 
Weiterentwicklung Rechnung zu tragen. Was diesen Punkt angeht, bleibt bei der CCE-
Methode konstruktionsbedingt der Bedarfsüberhang an Kapital für eine eventuelle 
Erneuerung durch Kernkraftwerke der neuen Generation unberücksichtigt. Der Cour des 
Comptes stellt fest, dass Uneinigkeit darüber herrscht, ob das NOME-Gesetz im Rahmen 
der Festlegung des ARENH-Preises, generell die Berücksichtigung der Kosten für die 
Erneuerung des bestehenden Nuklearparks ausschließt, so wie es die CRE zu glauben 
scheint, oder ob es nur die Berücksichtigung der Mehrkosten, die eine Erneuerung des 
bestehenden Nuklearparks durch Kernkraftwerke der neuen Generation (Typ EPR) 
verursachen würde, ausschließt, wie EDF glaubt: da die tarifliche Debatte außerhalb der 
Zuständigkeit des Cour des Comptes liegt, hat er zu dieser Kontroverse auch keine 
Stellung zu beziehen, sofern diese ohne Bezug zu der objektiven Ermittlung der Kosten 
der Atomstromerzeugung aus bestehenden Kernkraftwerken ist, bei der selbstverständlich, 
wie bei jeder anderen wirtschaftlichen Tätigkeit auch, die Kosten für die Rekonstitution 
des ursprünglich eingesetzten Kapitals einbezogen werden. 
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im Gegensatz zu den beiden anderen Methoden auf einen Brutto-
Investitionsbetrag und auf die gesamte Betriebslaufzeit der Kernkraftwerke 
bezieht (40 Jahre, die von allen drei Methoden als hypothetische Laufzeit 
festgelegt wurde): der aktuelle, bei der CCE-Methode berücksichtigte Satz liegt 
bei 7,8 % und die nachstehende Tabelle verdeutlicht die starke Empfindlichkeit 
der Kostenmiete gegenüber dieser Variablen: 

 

Kapital-Zinssatz 6 % 8 % 10 % 

Jahresmiete (Mrd. €) 6,65 8,39 10,23 

Quelle: CRE 

Der Cour des Comptes ist nicht in der Lage, den im Rahmen der CCE- 
und der C3P-Methode festgelegten Zinssatz von 7,8 % oder den im Champsaur-
Bericht verwendeten Satz von 8,4 % zu bestätigen; 

- ein paradoxes Ergebnis, wenn diese Methode zur Messung der 
Auswirkung einer Verlängerung oder Verkürzung der Anlagenlaufzeit 
herangezogen wird, da sich die Methode auf die gesamte Lebensdauer der 
Kernanlagen bezieht: bei einer Laufzeitverlängerung von 40 auf 50 Jahre würde 
sich die Kostenmiete nach dem CCE-Ansatz von EDF auf 8,9 Mrd. € für eine 
Dauer von 50 Jahren belaufen, während sie bei 40 Jahren 9,1 Mrd. € betragen 
würde; dieser geringe Unterschied wird der Realität239 offensichtlich nicht 
gerecht. Um in 2010 die Empfindlichkeit der Kosten zur Atomstromerzeugung 
im Hinblick auf eine Laufzeitänderung der Kernkraftwerke bezogen auf die 
derzeit berücksichtigte Annahme von 40 Jahren messen zu können, empfiehlt es 
sich, die Kostenmiete bezogen auf ein Nettovermögen zu berechnen. 

                                                 
239Die von EDF vorgeschlagene Lösung, die in diesem Zusammenhang darin besteht, im 
Rahmen der Kostenmiete den Nettowert des Parks bezogen auf den Restwert 2010 
„herauszukristallisieren”, um die Auswirkung einer Laufzeitänderung bezogen auf den 
Nettovermögenswert zu berechnen, ist ebenfalls nicht zufriedenstellend, da ein 
Rechenbeispiel zeigt, dass das für ein Kernkraftwerk wie z. B. Civaux heißen würde, dass 
nachdem Kosten für zwölf Annuitäten in Höhe von 481 Mio. € getragen wurden, nur 
Kapital in Höhe von 447 Mio. € getilgt worden wäre. 
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Anhang 16: Test über die Empfindlichkeit der 
Stromerzeugungskosten bei Änderung von drei Parametern  

 

Um sich eine Vorstellung von der Empfindlichkeit der 
Stromerzeugungskosten aus Atomenergie gegenüber drei Parametern – 
Rückbaukosten, Entsorgung von abgebrannten Brennelementen und 
Atomabfällen, Abzinsungssatz (unter Voraussetzung vereinfachter Hypothesen 
wie z. B. Annahme einer konstanten Inflationsrate von 2 %) - machen zu können, 
ist es interessant, die Auswirkung einer solchen Parameteränderung auf die 
jährlichen Stromerzeugungskosten zu berechnen. 

Die folgenden Simulationen wurden anhand der bei EDF zur Verfügung 
stehenden Rechnungsdaten zu den Bedingungen von 2010 durchgeführt und 
nach der vom Cour des Comptes überarbeiteten CCE-Methode erstellt 
(beispielsweise durch Wiedereinbeziehung des Aufwands aus Aufzinsung in die 
Stromerzeugungskosten). Die nachstehenden Daten betreffen den „rekurrenten” 
Effekt einer solchen Änderung, d. h. indem die sofortige Angleichung des 
Aufwands aus der Aufzinsung in dem Jahr, in dem der Satz und/oder die Höhe 
der Rückstellung geändert wird, außer Acht gelassen wird, und zwar 
folgendermaßen: 

Auswirkung einer Änderung des Parameters Rückbau 
 
Bei einer Erhöhung um +50 % 

 
 

Rückstellung 
am 31.12.2010 

Auswirk. 
auf 

Rückstell. 

Rekurrente 
Auswirkung 
über ein Jahr 

Aufwendungen 
für Rückbau 

Abschreibung d. 
Gegenleistung 

(Aktiva) 
Aufzinsung 

 
 
 

9,2 Mrd. € 

 
 
 

+4,5 Mrd.€ 

 
+290 Mio. € 

 
+215 Mio. € 

Auswirk. insg.  +505 Mio. € 
 
Bei einer Erhöhung um +100 % 

 
 

Rückstellung 
am 31.12.2010 

Auswirk. 
auf 

Rückstell. 

Rekurrente 
Auswirkung 
über ein Jahr 

Aufwendungen 
für Rückbau 

Abschreibung d. 
Gegenleistung 

(Aktiva) 
Aufzinsung 

 
 
 

9,2 Mrd. € 

 
 
 

+9 Mrd. € 

 
+575 Mio. € 

 
+430 Mio. € 

Auswirk. insg.  +1005 Mio. € 
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Die Tabelle verdeutlicht, dass wenn bei unverändertem Abzinsungssatz 
(5 %): 

� der Rückbau-Parameter um 50 % erhöht wird, die jährlichen 
Stromerzeugungskosten aus Kernenergie um 505 Mio. € steigen würden; 

� der Rückbau-Parameter um 100 % erhöht wird, die jährlichen 
Stromerzeugungskosten aus Kernenergie um 1.005 Mio. € steigen würden 
(von den hier vorgestellten Empfindlichkeitstests ist diese Hypothese die 
bedenklichste, und die Auswirkung würde sich auf eine Erhöhung von +5 % 
bezogen auf den MWh-Preis beschränken). 

Auswirkung einer Änderung des Parameters Entsorgung 
abgebrannter Brennelemente und Atomabfälle  

Diese Simulation basiert auf der Hypothese einer durch die 
ANDRA aufgestellten Proberechnung: 

 
Rückstellung am 

31.12.2010 

Auswirk. 
auf 

Rückstell. 

Rekurrente 
Auswirkung 
über ein Jahr 

Aufwendungen für 
Brennelemente 

5 Mrd. €  
(HA/LLMA-

Abfälle) 
+4 Mrd. € +200 Mio. € 

 

Da bei der Abfallentsorgung keine Aktiva aus Gegenleistungen anfallen, 
würde sich die Auswirkung auf den Aufwand aus der Aufzinsung von 
Rückstellungen für die Entsorgung von Atomabfällen (ohne die beim Rückbau 
anfallenden Abfälle) beschränken. 

Unter dieser Voraussetzung würden die jährlichen 
Stromerzeugungskosten um 200 Mio. € steigen (also lediglich +1 % bezogen auf 
€/MWh). 

Auswirkung einer Änderung des Abzinsungssatzes 
Die beiden nachstehenden Tabelle zeigen, dass: 

� wenn der Abzinsungssatz auf 4 % (anstatt 5) gesenkt wird, die jährlichen 
Stromerzeugungskosten aus Kernenergie um +162 Mio. €/Jahr steigen 
würden (Anstieg insbesondere auf Grund des Anstiegs der Gegenleistung 
(Aktiva) für den Rückbau auf Grund der Senkung des Abzinsungssatzes: 
+157 Mio. € als rekurrenter Effekt über ein Jahr); 

� wenn der Abzinsungssatz auf 6 % (anstatt 5) erhöht wird, die jährlichen 
Kosten um -131 Mio. €/Jahr sinken würden (gleiche Feststellung – 
ausschlaggebend ist die Änderung der Gegenleistung (Aktiva) für den 
Rückbau: -120 Mio. € als rekurrenter Effekt über ein Jahr). 
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Abzinsungssatz 4 % 
 

   
Rückstellung 

am 31.12.2010 

Auswirk. 
auf 

Rückstell. 

Rekurrente 
Auswirkung 
über ein Jahr 

Beschaffung 
Brennelemente 
und Energie 

Aufwand aus Aufzinsung 
(Abfälle) 15,3 Mrd. € +3,2 Mrd. € -23 Mio. € 

Betriebs-
Aufwendungen  Kosten f. letzte 

Brennelemente-
Charge 

Abschreibung  
Aktiva Gegenleistung  
+ 
Aufwand aus Aufzinsung 

1,9 Mrd. € +0,4 Mrd. € 

+26 Mio. € 
 
 

-3 Mio. € 

Rückbau-
Aufwendungen Rückbau 

Abschreibung  
Aktiva Gegenleistung  
+ 
Aufwand aus Aufzinsung  

 
 

9,2 Mrd. € 
 
 

+2,3 Mrd. € 

+157 Mio. € 
 
 

+5 Mio. € 
 

Auswirk. insg.     +162 Mio. € 
 
 
Abzinsungssatz 6 % 
 

   
Rückstellung 

am 31.12.2010 

Auswirk. 
auf 

Rückstell. 

Rekurrente 
Auswirkung 
über ein Jahr 

Beschaffung 
Brennelemente 
und Energie 

Aufwand aus 
Aufzinsung (Abfälle) 15,3 Mrd. € -2 Mrd. € +29 Mio. € 

Betriebs-
Aufwendungen  Kosten f. letzte 

Brennelemente-
Charge  

Abschreibung  
Aktiva Gegenleistung  
+ 
Aufwand aus 
Aufzinsung 

1,9 Mrd. € -0,3 Mrd. € 

-20 Mio. € 
 
 

+1 Mio. € 

Rückbau-
Aufwendungen Rückbau 

Abschreibung  
Aktiva Gegenleistung  
+ 
Aufwand aus 
Aufzinsung  

 
 

9,2 Mrd. € 
 
 

 
-1,8 Mrd. € 

 

-120 Mio. € 
 
 

-21 Mio. € 
 

Auswirk. insg.     -131 Mio. € 
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Anhang 17: Die atomare Stromerzeugung in den USA, im 
Vereinigten Königreich, in Deutschland, Schweden, Belgien 

und Japan 
Internationale Vergleiche - Allgemeines 

 

I – Die atomare Stromerzeugung in den USA 
 

Die weltweit meisten in Betrieb befindlichen Reaktoren gibt es in den 
Vereinigten Staaten: in 70 Kernkraftwerken sind derzeit 104 Reaktoren in 
Betrieb, wobei die geografische Verteilung sehr ungleichmäßig ist. Die in 31 
Staaten angesiedelten Kernreaktoren sind vornehmlich im Osten des Landes 
anzutreffen.  

20 % der landesweiten Stromerzeugung stammen aus der Kernenergie, 
hinter Kohle (46 %) und Erdgas (23 %) und vor den erneuerbaren Energien (9 %, 
davon 7 % auf Wasserkraftbasis). In einigen Bundesstaaten besitzt die 
Kernenergie jedoch Vormachstellung. In Vermont (72,3 %), New Jersey 
(55,1 %), Connecticut (53,4 %) und South Carolina (52 %) macht die 
Atomenergie mehr als die Hälfte der erzeugten Stromenergie aus. 

35 der 104 in Betrieb befindlichen Reaktoren sind Siedewasserreaktoren 
(SWR/BWR), 69 sind Druckwasserreaktoren (DWR/PWR). 

Eine Besonderheit des amerikanischen Nuklearparks liegt darin, dass die 
fast ausschließlich von Privatunternehmen betriebenen Anlagen eine große 
Bandbreite verschiedenster Reaktormodelle aufweisen. 26 
Elektrizitätsgesellschaften produzieren Kernenergie unter Einsatz 
verschiedenster Technologien, wie z. B. Westinghouse, Toshiba oder General 
Electric. 

Daneben existiert auch ein Bundesunternehmen, die Tennessee Valley 
Authority (TVA), die zur Zeit des „New Deal” zur Energieerzeugung aus 
Wasserkraft gegründet wurde. Die TVA begann nach dem Krieg mit dem Bau 
von Kernkraftwerken. Das Unternehmen ist weiterhin in staatlicher Hand (z. B. 
aktive Teilnahme am NP-2010-Programm zum Testen der neuen, 
sicherheitsrelevanten Genehmigungsverfahren), führt jedoch zugleich seine 
eigene Geschäftspolitik als Anbieter auf einem umkämpften Wettbewerbsmarkt.  

Derzeit ist eine Bewegung zur Restrukturierung des Kapitals der 
Stromerzeugerbetriebe in Gang, die zu einer Harmonisierung, wenn nicht gar 
Standardisierung der Ausrüstungen führen könnte. 

Die amerikanische Energiepolitik zeichnete sich in den letzten 
Jahrzehnten mehrfach durch zögerliches Verhalten und Kursänderungen aus, die 
zwar die Investoren beeinflussten, nicht jedoch die zentrale Stellung der 
Kernenergie in der amerikanischen Gesamtwirtschaft in Frage stellten. 
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Der Unfall in Three Mile Island (1979) bewirkte einen ersten Baustopp 
für weitere Kernkraftwerke, ein Aussetzen der Debatte über die 
Wiederaufbereitung und ein Vertagen der Entscheidung über die Wahl einer 
nationalen Lagerstätte für radioaktive Abfälle. 

In den Vereinigten Staaten bremste der Unfall von Tschernobyl, wie in 
anderen Ländern auch, die Behörden erneut, eine Wiederaufnahme der 
Investitionen in den Nuklearsektor zu fördern. In den 90er-Jahren bemühte sich 
Washington verstärkt darum, über die Internationale Atomenergieorganisation 
IAEO die Disziplinen, die Kontrollen und die Garantien im Hinblick auf die 
Sicherheit von Kernkraftwerken und den weltweiten Umgang mit Brennstoffen 
auszuweiten. 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ließen die Spannungen auf dem 
Erdölmarkt und die Sorgen um den Klimawandel ein neues Interesse an der 
Atomenergie entstehen. Die von den amerikanischen Behörden ergriffenen 
Maßnahmen sollten nicht nur die Stromerzeugung durch bereits bestehende 
Kernkraftwerke vereinfachen und fördern (für viele dieser Anlagen wurde die 
Laufzeit verlängert), sondern auch vermehrte, auch ausländische Investitionen in 
neue Kernanlagen begünstigen. Das Projekt für eine nationale Lagerstätte wurde 
wieder aufgegriffen. 

Die Obama-Administration sprach sich nach ihrer Amtsübernahme jedoch 
gegen eine Weiterverfolgung des eingeschlagenen Weges aus. Aufgrund der 
prioritären Förderung von erneuerbaren Energien und der Nutzung von 
Schiefergas, der zumindest vorläufigen Aufgabe des Yucca-Mountain-Projekts 
und der Einrichtung von Reflexionsinstanzen wie z. B. der Blue-Ribbon-
Kommission, haben die privaten Wirtschaftsträger, die in den USA bei der 
Energiepolitik tonangebend sind, die Einnahme einer vorsichtigen bzw. 
abwartenden Haltung veranlasst. 

Mehrere Projekte zum Bau neuer Reaktoren, für die der NRC (Nuclear 
Regulatory Commission) in den Jahren 2008 und 2009 Genehmigungsanträge 
vorgelegt wurden, befinden sich derzeit im Untersuchungsstadium. Unmittelbar 
davon betroffen sind AREVA und EDF, die als Kandidaten für den Bau von 
EPR-Reaktoren für mehrere amerikanische Stromerzeugungsgesellschaften tätig 
sind. 
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II – Die atomare Stromerzeugung im Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland 

1 – Stellenwert der Kernenergie in der britischen Energiepolitik  

Im Vereinigten Königreich sind 18 Kernreaktoren in Betrieb. Die 
Stromerzeugung wird zu 16 % (2010) aus der Kernenergie sichergestellt: die 
anderen Energiequellen sind Gas (46,3 %) Kohle (28,5 %), Windkraft (2,7 %) 
Wasserkraft (0,95 %) und sonstige erneuerbare Energien, darunter Biomasse (3,4 
%). 

1997 entfielen noch 26 % der Stromerzeugung auf Kernenergie. Danach 
ging der nukleare Anteil zurück, zum einen auf Grund der Alterung des 
Nuklearparks, zum anderen durch die Abkehr der Investoren, die sich in den 
70er- und 80er-Jahren vermehrt den Erdölvorkommen in der Nordsee zugewandt 
hatten. 

Das Aufbrauchen der vorhandenen Reserven und ein bewussteres 
Handeln für den Klimaschutz leiteten ab 2005 eine Kursänderung ein. Zwei 
Weißbücher (2007 und 2008) und mehrere parlamentarische Bereichte plädierten 
für eine Rückkehr zur Kernkraft, die als unumgänglich und vordringlich 
anerkannt wurde. 

2008 kündigte die britische Regierung an, den Bau einer neuen 
Reaktorgeneration in Angriff zu nehmen. Erklärtes Ziel war die Anhebung des 
Anteils der Kernenergie an der Gesamtstromerzeugung in Groß-Britannien bis 
2050 auf 40 %. 

Die Umsetzung dieses Ziels erfordert eine grundlegende Erneuerung der 
vorhandenen kerntechnischen Anlagen. Die britische Nuklearpark besteht aus 
technologisch wenig anspruchsvollen und veralteten Reaktoren (AGR = 
Advanced Gas-cooled Reactor, Magnox) und einer Wiederaufbereitungsanlage 
(Sellafield), deren Zuverlässigkeit häufig in Frage gestellt wird. Auch das 
Problem der nuklearen Abfallentsorgung ist weiterhin nicht gelöst. 

Die zur Wiederankurbelung der Kernenergie notwendige Modernisierung 
und Erweiterung erfordert umfassende Investitionen, die einer industriellen 
Umstrukturierung und Inanspruchnahme ausländischer Partnerschaften bedurfte. 
In diesem Kontext zeigten EDF, RWE und E.ON 2008 Interesse an der 
Übernahme britischer Stromerzeugungsunternehmen. 

Im Januar 2009 hat EDF für 12 Milliarden Pfund British Energy 
übernommen und eine neue Gesellschaft (EDF Energy) gegründet, an der das 
britische Unternehmen CENTRICA (Tochterunternehmen von British Gaz) mit 
einem Anteil von 2,5 Milliarden £ beteiligt ist. Die Gesellschaft EDF-Energy (80 
% EDF, 20 % CENTRICA) hat sich für den Bau von 4 EPR auf britischem 
Boden beworben (2 am Standort Hinkley, 2 am Standort Sizewell). 

Gleichzeitig kandidierte der Konzern Horizon (RWE/E.ON) für den Bau 
von 5 der 7 Reaktoren der 3. Generation (EPR oder AP.1000) an den Standorten 
Oldbury und Wylfa. 
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Das Konsortium NuGeneration (Iberdrola und GDF/Suez) ist ebenfalls 
Bewerber für den Bau eines EPR in Cumbria. 

Nach den Wahlen im Mai 2010 hat die neue britische Regierung ihre 
Entscheidung bestätigt, dem Bau von 8 Kernkraftwerken in Großbritannien (mit 
Ausnahme von Schottland) zuzustimmen. Dabei soll jedes Kraftwerk über 
mindestens 2 Reaktoren der 3. Generation verfügen. Die Standortwahl ist bereits 
abgeschlossen und die Verfahren zum Erteilen der Baugenehmigungen sind in 
Gang. 

Der Unfall in Fukushima hatte keine Umorientierung zur Folge. 

2 – Zustand des Nuklearparks 

Der britische Nuklearpark setzt sich aus verschiedenen Reaktormodellen 
zusammen:  

� 3 Magnox-Reaktoren (Oldbury1, Wylfa 1 und 2) mit einer Leistung von 217 
MW (Oldbury) und 2 x 490 MW (Wylfa), die 1967 bzw. 1971 in Betrieb 
genommen wurden, sollen 2012 ihren Betrieb einstellen. 

� 14 AGR-Reaktoren (jeweils 2 an den Standorten Dungeness, Hartlepool, 
Hunkley Point, Hunterston, Torness, 4 am Standort Heysham), die zwischen 
1976 und 1989 in Betrieb genommen wurden, sollen zwischen 2016 und 
2023 ihren Betrieb einstellen. 

� 1 Druckwasserreaktor (Sizewell), der 1995 in Betrieb genommen wurde, soll 
bis 2035 in Betrieb bleiben. 

Das Konsortium EDF Energy, das die Anlagen von British Energy 
erworben hat, betreibt die 14 AGR-Reaktoren und den DWR in Sizewell. 

Die NDA (Nuclear Decommissing Authority), die 2005 von der britischen 
Regierung zur Steuerung der Betriebsaufgabe der Anlagen der 1. Generation und 
zur Sicherung der Brennstoffwiederaufbereitung und Abfallentsorgung 
gegründet wurde, betreibt die noch in Betrieb befindlichen Magnox-Reaktoren. 

Die bevorstehende Schließung mehrerer dieser Anlagen hält dazu an, 
rasch mit dem Bau der vorgesehenen neuen Reaktoren zu beginnen. 

Das erste von EDF Energy vorgeschlagene Projekt betrifft den Bau von 2 
EPR-Reaktoren (1630 MW x 2) in Hinkley Point in der Grafschaft Somerset. Im 
Oktober 2011 sollte mit dem Bau begonnen werden und Ende 2017 sollte die 
Anlage ans Netz gehen. Die Langsamkeit des Genehmigungsverfahrens GDA 
(General Design Assesment) wird jedoch eine Änderung des Kalenders 
notwendig machen. Der erste EPR-Reaktor von Hinkley Point könnte 2019 
seinen Betrieb aufnehmen. Die beiden 2 EPR von Sizewell werden 
voraussichtlich 2020 bzw. 2022 ans Netz gehen. 

Das Konsortium Horizon wird 2012 den Genehmigungsantrag zum Bau 
von 5 EPR bzw. 7 AP1000 an den Standorten Oldbury und Wylfa vorlegen. Mit 
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einer Aufnahme des Betriebs dieser Reaktoren ist zwischen 2022 und 2025 zu 
rechnen. 

III – Die atomare Stromerzeugung in Deutschland 

1 – Atompolitik in Deutschland und Anteil der Kernenergie an der 
Gesamtstromerzeugung  

Nachdem Deutschland der Kernenergie einen bedeutenden Platz in seiner 
Energiepolitik eingeräumt hatte, entschied man sich 2001 (unter der Schröder-
Regierung) für den allmählichen Ausstieg aus der Atomenergienutzung. 
 Die Regierung von Frau Merkel, die zunächst eine Revision dieser 
Entscheidung initiierte, bestätigte den Beschluss 2011 und entschied sich nach 
der Katastrophe von Fukushima zu einer Beschleunigung des Prozesses. 

Anfang 2011 verfügte Deutschland über 17 Kernreaktoren, die 23 % der 
nationalen Stromerzeugung sicherstellten. Weitere Energiequellen zur 
Erzeugung von Strom sind Kohle (55 %), Windkraft (7 %), Wasserkraft (4 %) 
und Sonnenenergie (2 %). 

Am 6. Juni 2011 beschloss die Bundesregierung eine sofortige 
Betriebseinstellung für acht Reaktoren (solche, die 1980 oder früher in Betrieb 
genommen wurden). Die übrigen 9 Reaktoren sollen bis 2022 schrittweise 
stillgelegt werden. Diese Entscheidung wurde am 8. Juli 2011 vom Bundestag 
angenommen. 

Dieser Beschluss führte unmittelbar zu einem Energiedefizit (Senkung um 
6,4 % der installierten Leistung), das durch Zukäufe aus Frankreich und 
Tschechien ausgeglichen wurde, mittelfristig strebt die Bundesregierung jedoch 
an, den Wegfall der Atomenergie durch verbesserte Energieeffizienz und den 
Ausbau von erneuerbaren Energien auszugleichen. Der Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeug soll in 10 Jahren von 17 % (2010) auf 35 % (2020) 
ansteigen, um 2050 80 % auszumachen. Die Bundesregierung hat auch bestätigt, 
die zuvor festgelegten Ziele bei der Senkung von CO2-Emissionen einhalten zu 
wollen (bezogen auf die Werte von 1990: - 40 % bis 2020, -80 % bis 2050). Zum 
Erreichen dieser Ziele setzt das Land vor allem auf die Windkraft (Nordsee), die 
durch Investitionshilfen gefördert wird (Unterstützungsfonds in Höhe von 5 
Milliarden Euro) und auf eine Politik zur Senkung des Energieverbrauchs. 

Gleichzeitig wurde der Bau von neuen Gaskraftwerken beschlossen. 
Erneut ausgelöst wurde die Debatte über die Möglichkeit, die Stromerzeugung 
durch „saubere” Kohle fortzusetzen oder sogar auszubauen. 

Der Wandel in der Energiepolitik wird mit dem notwendigen Bau von 
über 4.000 km Hochspannungsleitungen auch Auswirkungen auf den Transport 
und die Verteilung von Strom haben. 
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2 – Zustand des Nuklearparks 

2010 hat Deutschland von einer Gesamtstromerzeugung von 590TWh 
133TWh Atomstrom produziert. 

Mit einer Leistung von 771 bis 1.360 MW waren Anfang 2011 
verschiedene Reaktortypen in Betrieb: die 6 Siedewasserreaktoren (SWR) und 
11 Druckwasserreaktoren (DWR) wurden alle von der Firma KWU, einem 
Tochterunternehmen von Siemens gebaut (inzwischen von AREVA 
übernommen). 

In der damaligen DDR wurden 6 Kernkraftwerke in WER-Technologie 
gebaut, deren Betrieb nach der Wiedervereinigung 1990 eingestellt und deren 
Rückbau daraufhin beschlossen wurde. 

Der aktuelle, aus 17 Reaktoren bestehende Nuklearpark (aus den 8 
abgeschalteten Reaktoren waren die Brennelemente zum 1. September 2011 
noch nicht entsorgt und es wurde noch nicht mit dem Rückbau begonnen) wird 
von 4 privatwirtschaftlichen Unternehmen betrieben: 

E.ON (Fusion von Veba und Viag) besitzt ganz oder teilweise 9 
Reaktoren: Grafenrheinfeld, Isar1, Isar2, Unterweser, Grohnde, Brokdorf, 
Krümmel, Brunsbüttel, Gundremmingen, Emsland; 

RWE betreibt allein oder zusammen mit anderen 3 Reaktoren: 
Gundremmingen, Biblis, Emsland 

VATTENFALL, ein schwedisches Energieunternehmen (das in 
Schweden Ringhals und Forsmark besitzt) ist in Brunsbüttel, Krümmel und 
Brokdorf alleiniger oder beteiligter Kraftwerksbetreiber. 

EnBW betreibt die Reaktoren in Neckarwestheim und in Phillipsburg. 

Nachdem die Entscheidung zu einer dauerhaften Abschaltung ihrer 
Reaktoren gefallen ist, haben die Energieunternehmen Gerichtsverfahren 
eingeleitet und derzeit sind Verhandlungen mit der Regierung im Gang. Die 
Unternehmen wehren sich gegen die Erhebung einer Ausgleichsabgabe, die von 
der Bundesregierung im September 2010 für Atomstrom erhoben wurde, wobei 
sich die Einführung dieser Abgabe als Ausgleich für die Laufzeitverlängerung 
der Kernanlagen verstand. Dabei machen sie die Mehrkosten geltend, die der 
beschleunigte Rückbau der Reaktoren verursacht und für den die Rückstellungen 
nicht ausreichen. 
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IV – Die atomare Stromerzeugung in Schweden 

1 – Stellenwert der Kernenergie bei der Stromerzeugung 
In Schweden sind 10 Kernreaktoren in Betrieb. Die Kernenergie stellt 

40 % der Gesamtstromerzeugung sicher (die übrigen Energiequellen sind 
Wasserkraft (48 %), fossile Energien (10 %) und die Windkraft (2 %). 

Im Anschluss an ein 1980 durchgeführtes Referendum beschloss die 
schwedische Regierung, den Betrieb aller Kernreaktoren vor 2010 einzustellen. 
Im März 2002 erklärte die Regierung das Jahr 2010 für den per Referendum 
entschiedenen Ausstieg aus der Kernenergie für nicht haltbar.  Nur 2 
Reaktorblöcke der Kernanlage Bärseback wurden geschlossen (der eine 1999, 
der andere 2005), unter anderem auf Grund der unmittelbaren Nähe zu 
Dänemark und zu Kopenhagen. 

Die während der Jahre 2002-2009 herrschende Ungewissheit über die 
Zukunft der Atomkraft hatte eine Einschränkung der Investitionen auf dem 
Nuklearsektor und eine Reduzierung des nuklearen Anteils an der 
Gesamtstromerzeugung des Landes zur Folge (2004 betrug sie noch 52 %). Im 
Juni 2010 verabschiedete das schwedische Parlament ein Gesetz, durch das das 
Verbot zum Bau neuer Kernanlagen aufgehoben wurde. Die Laufzeit mehrere 
Anlagen, die auf 25 Jahre festgelegt war, wurde auf 40 Jahre verlängert. Die 
Leistung mehrerer Reaktoren wurde erhöht. 

Am 8. Dezember 2010 verkündete der Vatenfall-Konzern, eine Studie für 
zwei neue Reaktoren in Auftrag gegeben zu haben, die bis 2020 ans Netz gehen 
könnten. Der E.ON-Konzern prüft angeblich ein ähnliches Projekt. 

2 - Situation auf dem Strommarkt 
Trotz der seit 2005 in Angriff genommenen Arbeiten zur 

Leistungssteigerung der vorhandenen Kernkraftwerke ist der schwedische 
Stromsektor seit mehreren Jahren angespannt. Die Plafonierung der 
Stromerzeugung auf Nuklearbasis und die Ungewissheiten bei der Erzeugung 
durch Wasserkraft haben zu einer ernsten Mangellage auf diesem Markt geführt, 
der in den skandinavischen Ländern gemeinsam durch einen Pool gesteuert wird. 

Im Winter 2009/2010 hatte die Megawattstunde an der Nordpool-Börse, 
mit starken Auswirkungen auf die Papierindustrie, einen Preis von 1.400 €/MWh 
erreicht (35 Mal höher als der Normalpreis). Diese Spannungen, die man durch 
vermehrte Importe aus Finnland auszugleichen versuchte, haben ein günstiges 
Klima für verstärkte, als unbedingt notwendig erachtete Investitionen in die 
nukleare Stromproduktion ausgelöst bzw. wieder aufleben lassen. 
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3 – Zustand und Produktivität des Nuklearparks 
Bei den 10, an den Standorten Ringhals, Forsmark, und Oskarshamn 

angesiedelten Reaktoren sind 7 davon Siedewasserreaktoren und 3 
Druckwasserreaktoren.   

Der Nuklearpark wird von 3 Anbietern betrieben: Vatenfall, E.ON und 
FORTUM (ein finnischer Konzern). Die schwedischen Kernanlagen leiden unter 
einer niedrigen Verfügbarkeit, eine der niedrigsten in ganz Europa (63 %), was 
durch die geringen Investitionen in die Wartung innerhalb der letzten zehn Jahre 
erklärbar ist. 

Der politische Kontext erlaubt inzwischen den Bau neuer Reaktoren, doch 
die schwedische Regierung hat die 3 Anbieter wissen lassen, dass zur 
Finanzierung neuer Kernanlagen keine öffentlichen Mittel bereit gestellt werden 
würden. 

Also käme zur Finanzierung nur ein Abkommen mit den Großkunden aus 
den stromintensiven Industrien in Frage. In diesem Sinne wurden 2011 
Verhandlungen mit dem Konsortium Industrikraft geführt. 

V – Die atomare Stromerzeugung in Belgien 

1 – Stellenwert der Kernenergie bei der Stromerzeugung und 
Zustand des Nuklearparks 

In Belgien werden 7 Kernreaktoren betrieben, die 54 % der 
Gesamtstromerzeugung liefern (46 Milliarden kWh), gegenüber 28 % Erdgas (24 
Milliarden kWh) und 9 % Kohle (7 Milliarden kWh), der Rest wird über 
erneuerbare Energien produziert. 

Der belgische Nuklearpark besteht aus 4 DWR mit einer Gesamtleistung 
von 2839 MW in DOEL und 3 DWR mit einer Gesamtleistung von 2985 MW in 
Tihange. 

Die Kernenergiepolitik der belgischen Regierung war in den letzten 
Jahren durch zahlreiche Kursänderungen gekennzeichnet. 1999 wurde die 
Kommission AMPERE gegründet, deren Aufgabe es war, die energetische 
Zukunft des Landes und die Alternativen zur Atomkraft zu untersuchen. Der im 
Jahr 2000 vorgelegte Bericht der Kommission kam zu dem Schluss, dass eine 
Fortsetzung der nuklearen Bemühungen unter gleichzeitiger Weiterentwicklung 
der anderen Energiequellen notwendig sei. 

Dennoch hatte das belgische Parlament nach einer langen politischen 
Debatte am 31. Januar 2003 ein Bundesgesetz verabschiedet, das den Bau 
weiterer Kernanlagen untersagte und die Laufzeit bestehender Anlagen auf 40 
Jahre begrenzte, so dass das letzte Kernkraftwerk spätestens 2025 seinen Betrieb 
einstellen müsste. 

Eine 2007 gegründete Energiekommission schlug vor, diese Tendenz 
zumindest teilweise umzukehren und betonte, dass die Kernenergie absolut 
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notwendig sei, damit Belgien die europäischen Auflagen zur Verringerung des 
Treibhausgasausstoßes erfüllen könne. Die Regierung hatte die Einbringung von 
Änderungsanträgen angekündigt, um eine Laufzeitverlängerung mehrerer 
Kernanlagen erwirken zu können. Die politische Krise im Anschluss an die 
Wahlen 2010 hatte ein Einleiten dieses Verfahrens verhindert; derzeit sieht die 
rechtliche Situation weiterhin eine programmierte Schließung aller 
Kernkraftwerke zwischen 2015 und 2025 vor. Die neue belgische Regierung hat 
jedoch kürzlich verlauten lassen, dass dieser Kalender zu überprüfen sei. 

Der Unfall von Fukushima hat in Belgien die Debatte über die Zukunft 
der Kernenergie wieder aufleben lassen, so dass nach Bildung einer neuen 
Regierung mit einer Entscheidung zu rechnen ist. 

2 - Organisation der Stromerzeugung 
Die Stromerzeugung auf Nuklearbasis wird von 2 Hauptanbietern 

sichergestellt: 

- Electrabel, Tochterunternehmen von GDF/Suez, hält 50 % der 
Anteile am Reaktor Tihange 1, 89,8 % an Tihange 2 und 3, 100 % an 
Doel 1 und 2 und 89,8 % an Doel 3 und 4 ; 

- EDF hält die anderen 50 % Anteile an Tihange 1. 

Über den Betreiber SPE (seit 2009 zu 51 % ein Tochterunternehmen von 
EDF) hält EDF zudem die verbleibenden 10,2 % Anteile an Tihange 2 und 3 und 
an Doel 3 und 4. 

In Belgien ist die Regulierungsbehörde für Strom und Gas CREG das 
zentrale Organ für die Betriebsüberwachung des Strommarktes. Sie überwacht 
beispielsweise die Rechnungsunterlagen der Energieunternehmen und 
kontrolliert ihre Transparenz. Die CREG hat Electrabel kürzlich eine Geldstrafe 
in Höhe von 100.000 Euro/Tag für Nichtmitteilung von Daten zu den atomaren 
Stromerzeugungskosten auferlegt, ohne die die Behörde nicht in der Lage sei, die 
vom Betreiber erwirtschaftete „Atomrente” zu errechnen. Gegen diese Sanktion 
wurde Widerspruch mit aufschiebender Wirkung eingelegt. 

 

VI – Die atomare Stromerzeugung in Japan 

1 – Stellenwert der Kernenergie in der japanischen 
Energiepolitik; Zustand des Nuklearparks 

Japan verfolgt schon seit den 50er-Jahren eine ehrgeizige Politik zur 
Förderung der zivilen Kernenergie, um die fehlenden Energievorkommen im 
eigenen Land auszugleichen. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



ANHÄNGE 357 

Das Programm lief 1954 nach Verabschiedung eines Gesetzes über die 
Beschränkung der Forschungen und Investitionen auf eine friedliche Nutzung 
von Kernmaterial an. 

Japan investierte zunächst in den Bau von Kernkraftwerken mit britischer 
(GEC) und später mit amerikanischer Technologie (Westinghouse, General 
Electric). Diese Politik wurde trotz Skepsis eines Teils der Öffentlichkeit 
fortgesetzt, wobei diese Skepsis nach einer bestimmten Anzahl von Unfällen, 
insbesondere infolge von Erdbeben, weiter wuchs und die Schließung mehrerer 
Reaktoren in den 70er- und 80er-Jahren bewirkte. Die japanischen Behörden und 
Stromerzeugungsgesellschaften investierten verstärkt in moderne Technologien 
für erdbebensicheres Bauen und trieben gleichzeitig ihr ehrgeiziges Programm 
zum Bau von Kernkraftwerken und einer Wiederaufbereitungsanlage voran, da 
man davon ausging, dass Japan mit Stromimporten von 80 % keine andere Wahl 
hätte (ohne Kerntechnik beliefen sich die Importe auf 96 %). 

Anfang 2011, vor der Katastrophe von Fukushima, waren in Japan 55 
Kernreaktoren in Betrieb. Die Kernenergie machte 11,4 % des Energiemixes und 
30 % der Stromerzeugung aus (gegenüber 60 % Gas/Erdöl und 10 % 
Wasserkraft). 

Die neue Energiepolitik, die 2006 durch das METI festgelegt wurde, sah 
den Bau von 11 neuen Kernkraftwerken vor (wovon 2 Anfang 2011 bereits in 
Bau waren). Ziel war es, den Anteil der Kernenergie an der 
Gesamtstromerzeugung bis 2030 auf 50 % anzuheben. 

Das Programm stützte sich auf mächtige Konzerne (Toshiba, MHI und 
Hitachi) die, auf Grundlage importierter und später rein japanischer 
Technologien, innerhalb der beiden letzten Jahrzehnte ein industrielles und 
technologisches Potential entwickelt haben, das Japan zu einer führenden 
Atommacht avancieren ließ. 
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Neun Unternehmen teilen sich den Markt der atomaren Stromerzeugung 
und betreiben einen sehr heterogenen Atompark, der sich folgendermaßen 
zusammensetzt:  

- Hokkaido Electric Power Co (HEPCO)  6 DWR 
- Tohoku Electric Power Co (Tohoku Electric)  7 SWR 
- Tokyo Electric Power Co (TEPCO) 15 SWR 

 2 FSWR 
- Chubu Electric Power Co (CHUDEN) 4 SWR 

 1 FSWR 
- Hokuriku Electric Power Co (Rikuden) 1 SWR 

 1 FSWR 
- Kansai Electric Power Co (KEPCO) 11 DWR 
- Chugoku Electric Power Co (Energia) 2 SWR 
- Shikoku Electric Power Co (Yonden) 3 DWR 
- Kyushu Electric Power Co (Kyushu Electric) 6 DWR 

 
Hinzuzufügen ist weiter  

- Japon Atomic Power Company, die folgende  
 Anlagen betreibt 2 SWR 

 1 GCR 
 1 DWR. 
 

Nach dem Unfall am 11. März 2011 in Fukushima wurde beschlossen, die 
6 Reaktoren der Kernanlage Fukushima 1 abzubauen, von denen 4 bereits 
stillstanden. Die japanische Regierung hat zum ersten Mal den „nuklearen 
Ausnahmezustand” ausgerufen. 140 000 Anwohner wurden in einem Umkreis 
von 20 km evakuiert. Das Kernkraftwerk von Hamaoka wurde im Mai auf Grund 
der vor Ort herrschenden hohen Erdbebengefahr geschlossen. Weitere 
Kernanlagen wurden zur Durchführung von Inspektionen oder Sicherheitstests 
abgeschaltet. Im Oktober 2011 waren nur noch 11 Kernkraftwerke in Betrieb. 
Ein von der japanischen Regierung am 28. Oktober gebilligtes Weißbuch kam zu 
dem Urteil, „dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kernenergie verloren 
gegangen sei”. Die japanische Regierung hat angekündigt, „die Abhängigkeit 
Japans von der Kernenergie zu reduzieren”. 

2 - Organisation der Stromerzeugung  
und -verteilung 

Eine seit 1995 laufende Reform führte zur schrittweisen Liberalisierung 
des japanischen Strommarktes. Die Stromerzeugungsgesellschaften, deren 
Aktivitäten nach dem Prinzip einer territorialen Aufteilung organisiert sind, sind 
inzwischen mehr dem Wettbewerb ausgesetzt. Die Preisregelung wurde 
gelockert. Ende 2010 war der Strommarkt zu 60 % liberalisiert. 
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3 – Die Situation nach dem Unfall in Fukushima 
Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen des Fukushima-Unfalls auf die 

anderen japanischen Kernkraftwerke kostenmäßig beziffern zu können. Mehrere 
Niveaus sind zu unterscheiden: 

� die durch die Sicherheitsbehörde von den Betreibern verlangten 
Sofortmaßnahmen sind verhältnismäßig niedrig (Kauf von zusätzlichen 
Generator- und Pump-Lastwagen, zusätzliche Schutzeinrichtungen gegen 
Tsunamis); 

� längerfristige Maßnahmen, die einige Tsunami-anfällige Kernkraftwerke 
betreffen und die in den nächsten 2 bis 3 Jahren umzusetzen sind, sind auf 
Grund der notwendigen Bauarbeiten kostenintensiver; 

� die inzwischen beschlossenen Stresstests werden voraussichtlich Kosten zur 
Verstärkung der Schutzvorkehrungen verursachen, deren Höhe noch nicht 
abzusehen ist.  
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Anhang 18: Der Rückbau von Kernkraftwerken  
Internationale Vergleiche 

 
A – Bericht des Expertenbüros La Guardia – 2009 

Im Rahmen des Haushaltsjahrs Dampierre 09 hat EDF das Expertenbüro 
La Guardia, das sich in den USA auf die Kostenrechnung von Rückbauten 
spezialisiert hat, mit der Durchführung eines Audits beauftragt, und es gebeten, 
eine Proberechnung für den theoretischen Rückbau eines Standortes mit zwei 
DWR-Blöcken zu 1.150 MW zu erstellen und diesen dann mit dem von DA09 zu 
vergleichen. Die Untersuchung wurde mit vergleichbarem Umfang durchgeführt 
und die Ergebnisse der Untersuchung DA 09 wurden von vier Blöcken auf zwei 
Blöcke und schließlich auf nur einen Block umgerechnet. Der 
Leistungsunterschied wurde von EDF nicht berücksichtigt, da er im Hinblick auf 
den geforderten Genauigkeitsgrad von EDF als unwesentlich bewertet wurde. 
Die Berechnungen von La Guardia weichen nur ganz gering von der 
Kostenrechnung Dampierre 2009 ab. 

Ergebnisse der von EDF in Auftrag gegebenen La Guardia-Untersuchung 

Mio. $2006 Zwei DWR-Blöcke Ein DWR-Block 
 Mit 

Unwägbarkeiten(1) 
Ohne 

Unwägbarkeiten 
Mit 

Unwägbarkeiten 
Ohne 

Unwägbarkeiten 
DA 09 855,7 777,9 539,7 490,7 

Theoretisches US-
Kernkraftwerk 

844,5 692,5 627,9 514,9 

Quelle: Cour des comptes- EDF-Daten 

(1) : 10 % für EDF - 18 % für das US-Kernkraftwerk 

B – Zur Verfügung stehende internationale Vergleiche 

Die vom Cour des Comptes durchgeführten Berechnungen bestanden 
soweit wie möglich darin, die ausländischen Rückbau-Bruttokosten in Kosten in 
€2010 pro MW installierter Leistung umzurechnen und diese Kosten dann als 
Referenzkosten zu betrachten, die es wie bei der von EDF verwendeten Methode 
zu berücksichtigen gilt. Der Referenzwert beträgt dabei 291 €2010/MW für die 58 
in Betrieb befindlichen DWR, d. h. insgesamt 18,1 Mrd. €2010.  

Die großen Unterschiede bezüglich des Umfangs wurden unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Informationen so weit wie möglich korrigiert. 
Lagen keine Daten vor, hat der Cour des Comptes eigenmächtig beschlossen, 
sich zur Korrektur der Umfangsgrenzen auf die zur Verfügung stehenden Daten, 
d. h. auf EDF-Daten, zu stützen. 

Es wurden die Kosten für den Reaktorrückbau von sechs Ländern 
analysiert, Deutschland, Belgien, Japan, Vereinigtes Königreich, Schweden und 
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USA. Zum Teil standen pro Land mehrere Kostenrechnungen zur Verfügung, die 
dann alle auf den in Betrieb befindlichen DWR-Park von EDF Berücksichtigung 
fanden. 

 

1 – Vergleich mit Deutschland 
 

 Im deutschen Fall stehen drei Rechnungsmöglichkeiten zur Wahl. Die 
zur Verfügung stehenden Beträge wurden in einen Referenzpreis pro MW 
umgerechnet. Als Basis für die Leistung wurde die Leistung der 17 Reaktoren 
des deutschen Nuklearparks zu Grunde gelegt; diese wurden jedoch nach 
Fukushima abgeschaltet (8 Reaktoren, darunter 5 DWR) oder sollen nach dem 
Atomausstiegsgesetz von 2011 bis 2022 abgeschaltet werden (9 Reaktoren, 
darunter 7 DWR). Daraus ergibt sich eine kumulierte Leistung von 20.464 MW 
mit einer durchschnittlichen Leistung von 1.203 MW. 

Bis vor kurzem wurden in Deutschland die Kosten für den Rückbau eines 
DWR von den Betreibern EnBW, E.ON, RWE und Vattenfall generell mit 
500 Mio. € beziffert, wobei die Kosten für die Entsorgung von Atomabfällen und 
abgebrannten Brennelementen und insbesondere die Kosten für den Bau von 
vorübergehenden Zwischenlagern vor Ort unberücksichtigt blieben und kein 
präziser Zeitplan für den Rückbau vorlag. Danach beliefe sich der Referenzpreis 
auf 415 €/kW. 

Seit der Entscheidung über den Atomausstieg nach Fukushima hat E.ON 
seine Proberechnungen erheblich nach oben korrigiert und verkündet, 
unabhängig von der Reaktortechnologie, einen Rückbaupreis von 1,1 Mrd. € pro 
Reaktor, wobei im Unterschied zu der vorhergehenden Kostenrechnung die 
Kosten für die Entsorgung von abgebrannten Brennelementen mitberücksichtigt 
wurden. Um Vergleichbarkeit erzielen zu können, müsste eine grobe Berechnung 
durchgeführt werden, die darin besteht, die EDF-Entsorgungskosten für 
abgebrannte Brennelemente (14,38 Mrd. €2010) auf einen DWR zu übertragen (d. 
h. 248 Mio. €). Danach würden sich die deutschen Kosten im Vergleich zu der 
EDF-Berechnung auf 852 Mio. €2010 belaufen. Der Referenzpreis beliefe sich 
demnach auf 707 €/kW. 

Im September 2011 wurden zudem die Gesamtkosten für den Rückbau 
aller 17 Reaktoren von der Beratungsagentur Arthur D. Little auf 18 Mrd. € 
geschätzt. Für einen Reaktor liege der Preis zwischen 670 Mio. € und 
1,2 Mrd. €, in Abhängigkeit vom Anlagentyp und ohne Berücksichtigung 
der endgültigen Abfallentsorgung.  Damit läge der Referenzpreis in 
einem Bereich zwischen 556 €/kW und 996 €/kW. Bezogen auf den EDF-Park 
ließen sich folgende Bruttokosten für den Rückbau ableiten: 
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Anwendung der in den deutschen Untersuchungen ermittelten Ergebnisse 
auf den EDF-Park 

in Mrd. € 2010  Anwendung der Ergebnisse auf die 58 EDF-Reaktoren nach 

EDF-Berechnung 
zum Referenzpreis 

der 1. Berechnung 
durch die 
deutschen 
Betreiber  

der 2. Berechnung 
durch E.ON 

der Untersuchung 
Arthur D. Little 

18,1 Mrd. € 25,8 Mrd. € 44 Mrd. € 34,6 bis 62 Mrd. € 

Quelle: Cour des comptes  

2 – Vergleich mit Japan 
 

Japan verfügt über 54 Reaktoren, davon 24 DWR und 30 SWR 
(Siedewasserreaktoren) mit einer kumulierten Leistung von 27.537 MW mit 
einer durchschnittlichen Leistung von 510 W. 

Die Kosten für den Rückbau eines DWR wurden Ende 2009 je nach 
Betreiber mit 42,2 Mrd. Yen beziffert, das entspricht 319,6 Mio. €2010

240 und 
626 €/kW. Nicht berücksichtigt wurden dabei die Kosten für die Entsorgung von 
abgebrannten Brennelementen und Atomabfällen.  

Auf Grundlage der japanischen Kosten würden sich die Kosten zum 
Rückbau der 58 Reaktoren des EDF-Parks demnach auf 38,9 Mrd. €2010 belaufen, 
im Gegensatz zu dem von EDF ermittelten Betrag in Höhe von 18,1 Mrd. €2010 . 

Die Kosten für den Rückbau der vier zerstörten Siedewasserreaktoren in 
Fukushima, die Ende September 2011 von der speziell für den Fall des 
Betreibers TEPCO eingerichteten „administrativen und finanziellen 
Untersuchungskommission” beziffert wurden, beliefen sich dagegen auf 
1.150 Mrd. Yen, d. h. 287,5 Mrd. Yen pro Reaktor, also 2,7 Mrd. €241

. Doch 
dürfen diese Zahlen nicht mit denen eines intakten Reaktors verglichen werden, 
da der Rückbau der Reaktoren von Fukushima unter extrem schwierigen 
Kontaminierungsbedingungen durchzuführen ist. 

3 – Vergleich mit den USA 
 

Die Kosten für den Rückbau des DWR von Maine Yankee mit einer 
Leistung von 830 MW konnte dank drei zur Verfügung stehender 

                                                 
240 zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2009 mit 0,0075 € für 1 JPY. Zu den 
wirtschaftlichen Bedingungen von 2009, d. h. bei einem Referenzpreis von 286 €/kW 
(Quelle: EDF), würden sich die durchschnittlichen, nicht abgezinsten Kosten für den 
Rückbau eines DWR des in Betrieb befindlichen EDF-Parks auf 306,7 Mio. €2009 

belaufen. 
241 zum Wechselkurs vom 29. September 2011, mit 0,0095 € für 1 JPY und von 2009 auf 
2010 inflatiert. 
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Kostenrechnungen mit relativ hoher Genauigkeit bestimmt werden. Bezüglich 
der in Frankreich herrschenden Situation wird die Vergleichbarkeit jedoch auf 
Grund von vier US-spezifischen Besonderheiten eingeschränkt: 

� durch die in den USA geltenden Freigabewerte können das Volumen der 
erzeugten Atomabfälle begrenzt und die anzuwendenden 
Sicherheitsverfahren zur Entsorgung der betroffenen Volumen eingeschränkt 
werden; 

� in den USA besteht die Möglichkeit, den Abbruch von Gebäudeaufbauten 
durch Sprengung vorzunehmen, wodurch der kostspieligere Einsatz von 
Spezialausrüstungen reduziert werden kann; 

� die Dauer für einen Rückbau konnte, von 1997 bis 2005, auf acht Jahre 
begrenzt werden, während in Frankreich die Dauer für den Rückbau eines 
Reaktorblocks mit fünfzehn Jahren veranschlagt wird; 

� während des Rückbaus ist die mit den Arbeiten beauftragte Firma ihren 
Verpflichtungen aus finanziellen Gründen jedoch nicht nachgekommen, so 
dass der Betreiber alleine fortfahren und dementsprechend höhere Kosten 
tragen musste. 

Folgende drei amerikanischen Kostenrechnungen für den Rückbau von 
Maine Yankee lagen vor:  

� die Untersuchung der Firma TLG Services, Assistenz der Bauherrenschaft 
und zwischen 1995 und 2005 Beauftragter für die Kostenrechnung und 
Kostenkontrolle beim Rückbau der drei Leistungsreaktoren: 343,6 Mio. 
USD1997 für den Rückbau an sich, das entspricht 446 Mio. USD2004

242
 ; 

� die der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) vorgelegte 
Untersuchung: 752,2 Mio. USD2003, davon 525,7 Mio. USD2003 als 
tatsächliche Ausgaben für den Zeitraum von 1997 bis 2003;  

� die Untersuchung des Electric Power Research Institute (EPRI), ein 
unabhängiges Forschungszentrum für Energie und Umwelt: 558 Mio. USD 
Ende 2004. 

                                                 
242 Grundlage: der von der Nuclear Regulatory Commission (NRC) bestimmte 
Inflationskoeffizient von jährlich 3,8 %  
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Kostenermittlungen für den Rückbau des Reaktors von  
Maine Yankee (wirtschaftliche Bedingungen 2004243) 

 

Ursprung der 
Untersuchungen 

TLG Services FERC EPRI 

M$2004 446,1 545,6 558 

M€2004 329,1 402,5 411,6 

M€2010 365 446,4 456,5 

Quelle: Cour des Comptes 

Die entsprechenden Referenzpreise beliefen sich danach jeweils auf 439,7 
€/kW, 537,8 €/kW und 550 €/kW. Bezogen auf den EDF-Park ließen sich 
folgende Bruttokosten für den Rückbau ableiten: 

Anwendung der in den amerikanischen Untersuchungen ermittelten 
Ergebnisse auf den EDF-Park 

in Mrd. € 2010  Anwendung der Ergebnisse auf die 58 EDF-Reaktoren nach 

EDF-Berechnung 
zum Referenzpreis TLG Services FERC EPRI 

18,1 Mrd. € 27,3 Mrd. € 33,4 Mrd. € 34,2 Mrd. € 

Quelle: Cour des Comptes  

 
4 – Vergleich mit Belgien 

 
Der in Belgien in Betrieb befindliche Reaktorpark besteht aus sieben 

DWR-Blöcken an den Standorten Tihange und Doel, die vom 
Tochterunternehmen Electrabel des GDF-Suez-Konzerns mit einer kumulierten 
Leistung von 5.926 MW betrieben werden. 

Die Kosten für den Rückbau der drei DWR der Kernanlage Tihange 
werden vom Betreiber mit 1.069 Mio. €2006, d. h. 1.139 Mio. €2010 beziffert und 
die Kosten für den Rückbau der vier Reaktoren des Kernkraftwerks Doel 
belaufen sich laut ONDRAF (ohne Anlagen zur Abfallentsorgung) auf 
1.182 Mio.€2009, also 1.191,6 Mio. €2010. 

                                                 
243 Grundlagen: der von der NRC bestimmte Inflationskoeffizient von jährlich 3,8 % und 
der Wechselkurs 1,3555 €/$ vom 31. Dezember 2004  
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Danach würde der Referenzpreis 393,2 €/kW betragen und, bezogen auf 
den EDF-Park, die Bruttokosten für den Rückbau würden sich auf 
24,4 Mrd. €2010 belaufen. 

 

5 – Vergleich mit Schweden 
 

Die Kosten für den Rückbau der drei DWR des Kernkraftwerks Ringhals 
mit einer kumulierten Leistung von 2.799 MW und einer durchschnittlichen 
Leistung von 933 MW, die von RAB betrieben werden, wurden von der 
Privatfirma SKB ermittelt, die für alle Betreiber zuständig ist.  

In der folgenden Tabelle werden die abgezinsten Kosten für den Rückbau 
dieser drei Reaktoren dargestellt. Die von SKB durchgeführte Kostenrechnung 
erfolgte zu den wirtschaftlichen Bedingungen von Januar 2010. Der Berechnung 
liegt eine Extrapolation der für die Reaktoren Barseback 1 und 2 ermittelten 
Kosten zu Grunde, bei denen es sich um Siedewasserreaktoren handelt. 
Herangezogen wurde der Wechselkurs vom 31. Dezember 2009.  

 

Ermittlung der abgezinsten Rückbaukosten für die Reaktoren von Ringhals 
durch SKB 

 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4 

in Mio. SEK2009 1 513 1 459 1 520 

in Mio. €2009 (1) 147,5 142,2 148,2 

in Mio. €2010 148,7 143,3 149,4 

Quelle: Cour des Comptes 

(1) : 1 €= 10,2561 SEK 

Daraus ergeben sich für den Rückbau der 3 Reaktoren mit einer 
Gesamtleistung von 2.799 MW Kosten in Höhe von 441,4 Mio. €2009, d. h. 
157,6 € /kW. Da es sich um einen abgezinsten Betrag handelt, kann er nicht als 
Referenzpreis herangezogen werden. Für die 58 französischen Reaktoren muss er 
daher auf die kumulierte, installierte Leistung von 63.130 MW umgerechnet werden. 
Daraus ergeben sich 9,9 Mrd. €2010, d. h. Bruttokosten von etwa 20 Mrd. €. 

 

6 – Vergleich mit dem Vereinigten Königreich 
 

Mehrere Parameter mahnen zu Vorsicht beim Vergleich französischer und 
britischer Kostenrechnungen zum Rückbau von Kernanlagen: 
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� der britische Nuklearpark besteht hauptsächlich aus GCR-Reaktoren (gaz 
cooled, graphite moderated reactor), deren Rückbaukosten strukturgemäß 
höher sind; ihre Konzeption erfordert mehr Werkstoffe und komplexere 
Strukturen, so dass größere Volumen zu bearbeiten und umfangreichere 
Arbeitsvorgänge zu bewältigen sind, was unweigerlich zu höheren Kosten 
führt; 

� die durchschnittliche Leistung der abgeschalteten Reaktoren, deren 
Kostenrechnung für den Rückbau von der Nuclear Decommissionning 
Authority (NDA, Behörde für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen) 
durchgeführt wurde, beträgt 182 MW pro Reaktor; für die Kernanlagen von 
British Energy (BE) liegt sie bei 582 MW pro Reaktor, während die 
durchschnittliche Nettoleistung der 58 französischen Reaktoren bei 
1.072 MW liegt;  

� in Großbritannien ist eine Zwischenlagerung vor Ort der abgebrannten 
Brennelemente über einen Zeitraum von hundert Jahren vorgesehen;  

� die Rückbaukalender und die Anzahl Kernkraftwerke sind in beiden 
Ländern unterschiedlich. Auf Grund der hohen Anzahl französischer 
Reaktoren (58) sind die Rückbaukosten pro Leistungseinheit niedriger als 
für die 15 in Betrieb befindlichen britischen Reaktoren; 

� die englischen Kernkraftwerke sind danach zu unterscheiden, ob sie 
abgeschaltet und von der 2005 gegründeten NDA verwaltet werden, die mit 
der Entsorgung / dem Rückbau aller zum Zeitpunkt ihrer Gründung 
existierenden Kernanlagen beauftragt ist, oder ob sie von British Energy 
betrieben werden. Daher ist es ratsam, auch letztere Anlagen zu 
berücksichtigen. 

Wenn trotz aller Vorbehalte auf Grund technischer, organisatorischer 
abzinsungs- und umfangsspezifischer Verzerrungen die französischen und 
britischen Kostenrechnungen für den Rückbau durch Umrechnung der 
abgezinsten Rückbaukosten auf den MW-Preis verglichen werden sollen, ist 
zwischen den abgeschalteten, durch die NDA verwalteten Kernanlagen einerseits 
und den durch die British Energy betriebenen Kernanlagen andererseits zu 
unterscheiden, deren Rückbau durch den Nuclear Liabilities Fund (NLF, Fond 
zur Entsorgung und Dekommissionierung von Kernkraftwerken) finanziert wird.  

 
6.1 : Abgeschaltete (bzw. bis 2012 abgeschaltete) Kernkraftwerke und 
der Nuclear Decommisionning Fund der NDA  
 

Analysiert man die Verteilung der von der NDA vorgelegten Kosten, fällt 
auf, dass nicht die Kernkraftwerke, sondern sonstige kerntechnische Anlagen die 
höchsten Kosten verursachen. Sellafield macht 52 % der erfassten Kosten aus. 
Für einen Vergleich mit EDF sollten daher nur die Kernkraftwerke 
Berücksichtigung finden, d. h. 10 Mrd. £ in abgezinstem Wert. 

Darüber hinaus werden in den Veröffentlichungen der NDA (z. B. 
Strategieberichte 2006 und 2011) zu den Rückbaukosten (decommissionning) 
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auch Betriebs- und Investitionskosten (operations costs) gezählt, gleichzeitig 
aber auch die kommerziellen Erträge berücksichtigt, wodurch der Kostenpreis 
erheblich gesenkt wird. 

 
Abgeschaltete Anlagen im Zuständigkeitsbereich der NDA 

Name Anlagentyp Anzahl 
Reaktoren 

Reaktortyp In Betrieb Gesamtleistung in 

MW  

Leistung pro 

Reaktor in MW  

Rückbaukosten- Abgezinster 

Wert- 

Jahresbericht 2009- 

2010 – Mio. £ 

Sellafield Windscale Kernkraftwerk 1 AGR Nein 24 24 987,00 

Berkeley Kernkraftwerk 2 GCR Nein 27
6 

138 608,00 

Bradwell Kernkraftwerk 2 GCR Nein 24
6 

123 724,00 

Chapelcross Kernkraftwerk 4 GCR Nein 19
2 

48 804,00 

Dungeness A Kernkraftwerk 2 GCR Nein 45
0 

225 879,00 

Hinkley point A Kernkraftwerk 2 GCR Nein 47
0 

235 890,00 

Hunterstone A Kernkraftwerk 2 GCR Nein 30
0 

150 671,00 

Oldbury Kernkraftwerk 2 GCR Nein (seit Mitte 2011) 43
4 

217 954,00 

Sizewell A Kernkraftwerk 2 GCR Nein 42
0 

210 916,00 

Trawsfyndd Kernkraftwerk 2 GCR Nein 39
0 

195 796,00 

Wylfa Kernkraftwerk 2 GCR Ja (bis 2012) 98
0 

490 964,00 

Central costs North & South       859,00 

  23  Gesamtsumme 1 4 
18
2,
00 

 10 052,00 

Sellafield Herstellung und Aufbereitung von 

Brennelementen, Lagerung von radioaktiven 

Abfällen und Ausgangsstoffen 

  Ja   23 537,00 

Sellafield Calder hall Kernkraftwerk 4 GCR Nein 19
6 

49  

Sellafield Capenhurst Anreicherung und sachverwandte Aktivitäten   Nein   645,00 

Dounreay Forschung 3 FBR Nein 24
5 

234 2 396,00 

Harwell Forschung 5  Nein   

Winfrith Forschung 8 SGHWR Nein 92 92 

1 203,00 

Low Level Waste Repository 

(LLWR) 

Lagerung von schwach radioaktiven Abfällen   Ja   290,00 

Springfield Herstellung von Brennelementen   Ja / nein.   687,00 

  20  Gesamtsumme 2   28 758,00 

NDA central liabilities       2 446,00 

Geological disposal       3 767,00 

    Gesamtsumme 3   6 213,00 

GESAMTSUMME 45 023,00 

Quelle: Internetseite der NDA (http://www.nda.gov.uk/); NDA Annual report and 
Accounts 2009/2010; CEA-Veröffentlichung ‘Elecnuc’- Kernkraftwerke weltweit 
- Ausgabe 2010. 
 

Zur Erzielung des in der französischen Presse244 veröffentlichten Betrags 
von 100 Mrd. €2006 (70 Mrd. £) wurden folgende Kosten (Stand 2006) 
mitberücksichtigt: 

� 62,7 Mrd. £ (Bruttowert)245 , das entspricht der Summe aus 48,5 Mrd. £ 
decommissioning and clean-up costs + 14,2 Mrd. £ (Bruttowert) operations 

                                                 
244 Artikel im Internet: Nouvel Observateur – 1. Juni 2011 - Les Echos – 
8. September 2011 
245 Strategiebericht NDA 2006, S. 115 
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costs. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Bruttowerte. Die Kosten 
werden dann von der NDA um 2,2 % abgezinst, allerdings nach Abzug der 
kommerziellen Erträge, die die laufenden Kosten und die Investitionen 
(operations costs) fast ausgleichen. 2006 belief sich der Endbetrag also auf 
35,6 Mrd. £ und nicht auf 62,7 Mrd. £; 

� 7,5 Mrd. £ für F&E, von der NDA finanziert, Lagerkosten für LLW (low-
level waste) und potentielle Kosten für den langfristigen Umgang mit 
kontaminierten Geländen 246.. 

Die nachstehende Tabelle, die dem Strategiebericht von April 2011 der 
NDA entnommen wurde, gibt Aufschluss über die jeweiligen Abzinsungen:  

 

£m****  

Decom & 
Clean-up 
Costs* 

Total Operations 
Costs** 

Commencial 
Revenue 

Net Running 
Cost 

Government Funding 

SLCs Sites A Running Cost B C D = (B-C) E = (A+D) 

Magnox Support 859 - 23 (23} 836

Berkeley 608 - 3 (3) 605

Bradwell 724 - - 0 724

Chapelcross 804 34 - 34 838

Dungeness A 879 17 19 8 887

Hinkley Point A 890 - - 0 890

Hunterston A 671 - - 0 671

Old bury 954 126 - 126 1,080

Sizewell A 916 52 3 49 965

Trawsfynydd 796 - - 0 796

Magnox Limited 

Wylfa 964 297 - 297 1,261

Research Sites Restoration Limited Harwell and Winfrith 1,203 - - 0 1,203

Dounreay Site Restoration Limited Dounreay 2,396 - 27 (27) 2 369

Sellafield and Calder Hall 23,537 5,842 7,240 (1,398) 22,139

Capenhurst 645 - - 0 645

Sellafield Limited 

Windscale 987 92 - 92 1,079

LLWR Limited LLWR 290 180 516 (336) (46)

Springfields Fuels United Springfields*** 687 102 (102) 585

Sub-Total  38,810 6,640 7,923 (1,283) 37,527

 Electricity Sales 0 60 187 (127) (127)

 Geological Disposal Facility 3,767 - - - 3,767

 NDA Central Liabilities & Group 2,506 1,326 969 357 2,863

Total  45,083 8,026 9,079 (1,053) 44,030

 

Beim Umfang der zu berücksichtigenden Kosten ist also Vorsicht 
angebracht: entweder werden nur die als „decommissionning and clean-up” 
ausgewiesenen Kosten berücksichtigt oder darüber hinaus auch die „operations 
costs”, dann aber abzüglich der „commercial revenues”. 

                                                 
246 Strategiebericht NDA 2006, S. 6. 
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Die abgezinsten Kosten247 belaufen sich im Vereinigten Königreich auf 
2,4 Mio. £/MW248, d. h. 2,78 Mio. €/MW. Bezogen auf die Leistung der 
9 französischen abgeschalteten Kernkraftwerke (3.659 MW mit verschiedenen 
Reaktortechnologien) würden sich daraus Kosten in Höhe von 10,1 Mrd. € 
ergeben. Für diese neun Reaktoren mit einer installierten Leistung von insgesamt 
3.659 MW (von insgesamt elf abgeschalteten Reaktoren) belaufen sich die EDF-
Rückstellungen auf 1,8 Mrd. €, denen der bereits ausgegebene Betrag von 
1,5 Mrd. € hinzuzufügen sind, also insgesamt 3,3 Mrd. €, woraus sich ein Preis 
pro Leistungseinheit von 0,9 Mio. €/MW. 

 
6.2 : Von British Energy und NLF betriebene Kernkraftwerke 
 

In folgender Tabelle werden die abgezinsten Rückbaukosten der von 
British Energy (BE) betriebenen Kernkraftwerke aufgeführt. 

Von British Energy betriebene Kernkraftwerke 

Name des 
Kernkraftwerks 

Reaktortyp Anzahl 
Reaktoren 

Gesamtleistung 
(MW) 

Abgezinster Wert der 
Rückbaukosten  

(Mio. €, März 2010) 
Dungeness B GCR 2 1040  
Hartlepool A GCR 2 1190  
Heyscham A GCR 2 1160  
Heyscham B GCR 2 1240  

Hinkley point B GCR 2 840  
Hunterstone B GCR 2 860  

Sizewell B DWR 1 1188  
Torness GCR 2 1205  

Insgesamt:  15 8723 3934 

Quelle: Nuclear Liabilities Fund Annual report March 2010 / ”Nuclear decom-
missionning” de l’IET institution of enginering and technology/ CEA-
Veröffentlichung ‘Elecnuc’- Kernkraftwerke weltweit - Ausgabe 2010. 
 

Die späteren Kosten für den Rückbau der von BE betriebenen 
Kernkraftwerke sind durch den NLF zu finanzieren. Sie umfassen den Rückbau 
der Anlagen sowie den Umgang mit den abgebrannten Brennelementen und 
Atomabfällen. Nicht darin enthalten (i) sind die Kosten für die Entsorgung von 
abgebrannten Brennelementen, die aus bestehenden Verträgen vor Einrichtung 
dieser Struktur hervorgehen, die direkt von der britischen Regierung finanziert 
werden und (ii) die Kosten für die Entsorgung noch zu beziehender abgebrannter 
Brennelemente, die zu Lasten von BE gehen werden. 

                                                 
247 Der inflationsbereinigte Abzinsungssatz der NDA beträgt 2,2 %, der der NLF 3 % und 
der von EDF fast 3 %.  
248 10 Mrd. £/4.182 MW; Wechselkurs: 1,16 €/£ vom 31. Dezember 2010. 
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Die um 3 % abgezinste Berechnung der Kosten für den Rückbau der von 
BE betriebenen Kernkraftwerke ergab einen Betrag 3,9 Mrd. £249 für das am 
31. März 2010 abgeschlossene Haushaltsjahr. 

Damit belaufen sich die abgezinsten Kosten im Vereinigten Königreich 
auf 0,45 Mio. £/MW, also 0,5 Mio. €2009/MW zum Stand Ende März 2010. Da es 
sich um einen abgezinsten Betrag handelt, kann er nicht als Referenzpreis 
herangezogen werden. Für die 58 französischen Reaktoren muss er daher auf die 
kumulierte, installierte Leistung von 63 130 MW250 übertragen werden. Daraus 
ergeben sich 31,8 Md€2010

251. Darin enthalten sind jedoch die Kosten für die 
Entsorgung von abgebrannten Brennelementen und Atomabfällen. Um eine 
bessere Vergleichbarkeit erzielen zu können, wurde eine Berechnung 
durchgeführt, bei der die EDF-Rückstellungen für Transport- und 
Aufbereitungskosten von abgebrannten Brennelementen und für Evakuierungs- 
und Lagerkosten der beim Rückbau anfallenden Abfälle sowie die Back-End-
Rückstellungen für die letzte Brennelemente-Charge ausgeklammert wurden. Die 
abgezinsten Kosten, die auf Grundlage der britischen Kosten mit eben 
angesprochener Korrektur ermittelt wurden, beliefen sich für die 58 Reaktoren 
auf 23,3 Mrd. €2010, d. h. ca. 46 Mrd. €2010 Bruttokosten, gegenüber den von EDF 
berechneten 18,1 Mrd. €2010. 

 

                                                 
249 Quelle: Nuclear Liabilities Fund Annual report March 2010, S. 4 und S. 32. 
250Quelle: Elecnuc – Kernkraftwerke weltweit - Ausgabe 2010- CEA 
251 Wechselkurs vom 31.12.2009: 1£ entsprach 1,126 € und von 2009 auf 2010 inflatiert. 
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Anhang 19: Finanzierung und Deckung künftig anfallender Kosten - 
Internationale Vergleiche 

 
 

In den Vereinigten Staaten: Differenzierte Finanzierung für die 
Lagerung abgebrannter Brennelemente und für den Rückbau 

Finanzierung der Kosten zur Lagerung abgebrannter 
Brennelemente 

In den USA wurde 1982 vom Kongress der Nuclear Waste Fund 
eingerichtet (Nuclear Waste Policy Act); damit wurde das Prinzip festgelegt, dass 
die Nutzer von Atomstrom die Kosten für die Entsorgung der abgebrannten 
Brennelemente zu finanzieren hätten. Eine anfänglich auf 0,1 Cent pro 
verbrauchte Kilowattstunde festgelegte Steuer ermöglichte es, den Fond 
zwischen 1983 und 2010 mit insgesamt 21 Mrd. $ bis 25 Mrd. $ (je nach 
betrachtetem Umfang) zu dotieren. Dank dieser Beiträge beliefen sich die 
Fondserträge 2010 auf 750 Mio. $. 

Eingerichtet wurde dieser Fond im Hinblick auf die Eröffnung eines 
Endlagers in Yucca Mountain 1998. Die Eröffnung wurde jedoch mehrmals 
hinausgeschoben und inzwischen prinzipiell in Frage gestellt. 

Darüber hinaus wurden ab 1987 die Bedingungen zur Nutzung dieses 
Fonds geändert; die Einnahmen aus dieser Steuer fließen inzwischen dem 
Bundeshaushalt zu und das Standortentwicklungsprogramm erhält daraus 
jährlich seine Finanzierung. 

Wie die 2010 in den USA unter dem Namen Blue Ribbon gegründete 
Kommission zur Zukunft der amerikanischen Kernenergie kürzlich bemerkte, 
unterliegt das Programm damit Haushaltszwängen und Ungewissheiten, „was 
die Einrichtung eines Fonds genau zu verhindern suchte”. Sie empfahl, dass die 
derzeit vom Staat eingezogenen Einnahmen direkt der Finanzierung des 
Programms zur Abfallentsorgung zu Gute kommen sollen und dass der Nuclear 
Waste Fund, deren Einnahmen augenblicklich mit Staatseinnahmen 
gleichzusetzen sind, zu unternehmerischer Selbstständigkeit gelangen soll. Damit 
wären die entsprechenden Ausgaben nicht mehr von den jährlichen 
Budgetbeschlüssen abhängig, selbst wenn dadurch das Defizit des 
amerikanischen Haushalts wachsen sollte. Die Kommission erachtete diese 
Maßnahmen als dringend und betonte, dass mit jedem Jahr, um das sich das 
Projekt verzögert, seine potentiellen Kosten um ca. 500 Mio. $ ansteigen. 
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Details zu den Kapitalanlagen des Nuclear Waste Fund sind nicht 
bekannt. Bis 1999 wurden die Beträge in Bonds der amerikanischen Staatskasse 
angelegt. Für das Jahr 2009 hat der Bundeshaushalt für einen Gesamtbetrag von 
21.542 Mio. $ Zinserträge in Höhe von 1.173 Mio. $ angegeben. 

Finanzierung der Rückbaukosten 

Die Nuclear Regulatory Commission252 (NRC) fordert die Betreiber von 
Kernreaktoren auf, mindestens alle zwei Jahre Auskunft über die zurückgelegten 
Mittel zur Finanzierung des Anlagenrückbaus zu erteilen. Für Anlagen, deren 
Lizenz innerhalb der nächsten 5 Jahre abläuft oder deren Schließung innerhalb 
dieses Zeitraums vorgesehen ist, muss jährlich Auskunft erteilt werden. 

Die Betreiber verfügen über mehrere Optionen, um die finanzielle 
Durchführbarkeit des Rückbaus unter Beweis zu stellen:  

� Vorausbezahlung: hier erfolgt eine Hinterlegung zu Beginn der 
Rückbauarbeiten in einem speziellen, von der übrigen Rechnungslegung 
getrennt geführten Fond; 

� Garantien durch ein verbundenes Unternehmen, Versicherungen oder 
Sicherheiten: hier handelt es sich um eine Garantie (verschiedene Formen 
stehen zur Wahl), dass die Kosten für den Rückbau von einer anderen 
Unternehmenseinheit übernommen werden, falls der Betreiber ausfallen 
sollte ; 

� Schadensfond: hier wird ein separates, von den übrigen Konten des 
Betreibers getrennt zu führendes Konto eingerichtet, auf das während all der 
Jahre Mittel zum Rückbau anzulegen sind, sollte der Betreiber Einnahmen 
durch die Öffentlichkeit einziehen (through rate making regulation or non-
bypassable charges). 

Über den aktuellen Stand solcher kumulierten Fonds stehen keine Daten 
zur Verfügung. Es ist anzunehmen, dass die derzeitigen Laufzeitverlängerungen 
sowie die gewährte 5-Jahresfrist vor der endgültigen Schließung zum Anlegen 
von Finanzmitteln für den Rückbau die Last der von den amerikanischen 
Betreibern empfundenen Verpflichtung etwas erleichtern helfen. 

Dieses Finanzierungssystem ist also etwas liberaler als das französische 
System; dagegen ist nicht bekannt, wie der sofortige Rückbau einer Anlage 
finanziert werden kann, sollte eine vorzeitige Schließung notwendig sein. 

 

                                                 
252 : Amerikanische Behörde für Reaktorsicherheit 
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In Schweden 
 

In Schweden muss jeder Betreiber im Rahmen der Rückbaufinanzierung 
des Atomprogramms einen Finanzbeitrag leisten. Dieser liegt zwischen 0,11 und 
0,22 Cent pro kWh. 

Seit 1996 gab es nacheinander zwei verschiedene Finanzierungssysteme: 
zunächst wurden die Rückstellungen und Beiträge dezentral durch die Betreiber 
selbst verwaltet und später wurden die Finanzmittel ausgelagert und die 
Verwaltung der Mittel einer staatlichen Einrichtung anvertraut. Die Gelder 
wurden auf ein Konto der Zentralbank eingezahlt, die sie dort bis 2020 mit einem 
Zinssatz von 4 % (Geldmarktsatz) und danach mit 2,5 % zu verzinsen hat. 

Den Betreibern sind diese Geldmittel unzugänglich, außer zur 
Rückerstattung von Unkosten zur Deckung von Rückbau- oder 
Abfallentsorgungsmaßnahmen. 

 
In Deutschland 

 
- Zur Finanzierung der Rückbaukosten sieht das deutsche Atomgesetz vor, 

dass die Betreiber garantieren müssen, dass sie in der Lage sind, Geldmittel in 
Höhe der auf einer Jahresbasis konstituierten Rückstellungen freizugeben, sobald 
mit den Rückbauarbeiten begonnen wird. 

Die Einrichtung eines ausgelagerten und unabhängigen Fonds, in den die 
Betreiber einzahlen, wurde zwar in Erwägung gezogen, bis heute aber noch nicht 
beschlossen. Die Betreiber haben derzeit die Möglichkeit, die Finanzmittel in 
Höhe der gebildeten Rückstellungen frei für Investitionszwecke zu nutzen. Die 
Rückstellungen werden nicht unbedingt durch finanzielle Vermögenswerte 
gedeckt. 

- Was die Finanzierung zur Behandlung von Atomabfällen angeht, so 
werden die notwendigen Maßnahmen durch die Erzeuger der Abfälle finanziert. 
Das Bundesamt für Strahlenschutz erhebt von den Erzeugern radioaktiver 
Abfälle jährliche Vorausleistungen für den Bau der beiden Lagerstätten Gorleben 
und Konrad. Die Aufwendungen werden jeweils Ende des Jahres in Rechnung 
gestellt und enthalten die Aufwendungen für die F&E an jedem Standort sowie 
die Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken, für Planung, Prospektion, 
Konstruktion und Instandhaltung. 
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Im Vereinigten Königreich 
 
Finanzierung des Rückbaus: ein mit 8 Mrd. £ dotierter Fond für 

die Reaktoren der Gesellschaft British Energy 
 

Der Fond zur Entsorgung und Dekommissionierung von Kernkraftwerken 
(Nuclear Liabilities Fund - NLF) wurde im März 1996 im Rahmen der 
Privatisierung von British Energy gegründet. Über diesen Fond sollen der 
endgültige Rückbau der 8 Kernreaktoren sowie die im langfristigen Umgang mit 
den dort anfallenden abgebrannten Brennelementen entstehenden Kosten 
finanziert werden. 

Der Fond wurde von der Regierung anfangs mit 228 Mio. £ dotiert und 
die Gesellschaft erhielt die Auflage, ihn durch Einzahlungen in Höhe von 4 Mio. 
£ alle drei Monate aufzustocken. Bis zur Übernahme des Unternehmens durch 
EDF im Januar 2009 konnte jedes Jahr ein Teil (65 %) des freien Firmen-
Cashflows in den Fond eingebracht werden. 

Bei der Dotierung des Fonds waren auch Wertpapiere des Unternehmens 
zulässig; für Wertpapiere, die am Markt 28 % verloren hatten, konnte eine 
zusätzliche Summe in Höhe von 2,3 Mrd. £ erzielt werden. Das Saldo der vom 
NLF verwalteten Wertpapiere wurde von EDF im Januar 2009 für einen 
Gesamtbetrag von 4,4 Mrd. £ erworben. Im März 2009 wurden die Aktiva des 
NLF mit 8,3 Mrd. £ beziffert und die britische Regierung entschied, dass 
eventuelle zusätzliche Kosten zu Lasten des Staatshaushalts gingen. 

 
Finanzierung der Abfalllagerung der neuen Reaktoren 

 
Es ist anzunehmen, dass die Abfälle der neuen Reaktoren in der gleichen 

Anlage wie die alten Atomabfälle gelagert werden, so dass die Festkosten für die 
Lagerung sinken werden. 

Im März 2010 wurde eine öffentliche Konsultation über eine Methode zur 
Festlegung eines Abfallentsorgungspreises durchgeführt. Darauf aufbauend hat 
die Regierung im Dezember 2010 eine Methode zur Deckung der 
Transportkosten zur Tiefenlagerung der in den neuen Kernkraftwerken 
anfallenden Abfälle in der zukünftigen geologischen Lagerstätte beschlossen. 
Zur Einschränkung der auf den Betreibern lastenden Ungewissheit ist eine 
Kostenhöchstgrenze vorgesehen. Anders ausgedrückt, die Betreiber müssen die 
Kosten bis zu einem von der Regierung bestimmten Plafond aufbringen. 
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Anhang 20: Haftpflichtversicherung im Nuklearbereich – 
Internationale Vergleiche  

1 – Die Situation in Deutschland 

Die Haftpflicht eines Kernkraftwerkbetreibers beruht auf dem Pariser 
Übereinkommen von 1960, das von Deutschland am 30. September 1975 
ratifiziert wurde, und dem Brüsseler Zusatzübereinkommen von 1963, das am 1. 
Oktober 1975 ratifiziert wurde sowie auf den im Atomgesetz von 1959 
festgelegten zusätzlichen Bestimmungen über die Nuklear-Haftpflicht, 
einschließlich der Änderungen von 1985 und 2002. 

Die Haftung des Betreibers einer Kernanlage für in Deutschland 
verursachte Schäden ist höhenmäßig unbegrenzt, außer wenn der Unfall 
unmittelbar auf Krieg, Aufstand oder eine Naturkatastrophe zurückzuführen ist, 
in einem solchen Fall ist die Haftung der Höhe nach auf den staatlich 
garantierten Betrag begrenzt, der bei 2,5 Mrd. € liegt (vgl. Änderungen 2002). 

Der Betreiber von Kernkraftwerken muss über zwei finanzielle 
Garantietranchen verfügen: 

� eine erste Tranche, die über den beim deutschen Nuklear-Versicherungs-
Pool DKVG abgeschlossenen Versicherungsvertrag gewährleistet wird, in 
Höhe von 256 Mio. €. Für einen Großreaktor beträgt die Prämie 700.000 
€/Jahr. Die Versicherungspolicen decken weder erst nach 10 Jahren gestellte 
Forderungen noch außergewöhnliche Naturereignisse ab; 

� eine zweite Tranche, die gemeinsam und solidarisch von allen Betreibern in 
Höhe von 2,24 Mrd. € getragen wird. Zwischen den vier 
Betreiberunternehmen sämtlicher deutschen Kernkraftwerke wurde eine 
Solidaritätsvereinbarung geschlossen. Jeder Partner der 
Solidaritätsvereinbarung verpflichtet sich gegenüber den anderen Partnern 
zur Beteiligung am Gesamtbetrag des finanziellen 
Kraftwerksbetreiberanteils, der auf 2,5 Mrd. € festgelegt ist. Die 
Garantiehöhe jeden Partners wird nach der Anzahl Aktien festgelegt, die er 
von jeder der 17 derzeit in Betrieb befindlichen Kernanlagen besitzt. Da 
Kernkraftwerke als Gesellschaften mit begrenztem Kapital organisiert sind, 
kommt die Holding-Muttergesellschaft dafür auf, wenn eine Gesellschaft 
nicht mehr in der Lage ist, die notwendige Summe oberhalb der ersten 
Tranche aufzubringen. Wenn auch sie nicht mehr zahlungsfähig ist, wird an 
die Solidarität der anderen Betreiber in Höhe ihrer jeweiligen Anteile 
appelliert (E.ON: 40,6 %, RWE: 28.9 %, EnBW: 22.6 %, Vattenfall: 7,8 %). 
Die Partner sind verpflichtet, den Aufsichtsbehörden jährlich eine von einem 
Wirtschaftsprüfer ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, die bestätigt, dass 
das Unternehmen finanziell in der Lage ist, seinen Verpflichtungen auf 
diesem Gebiet nachzukommen. 
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Was die außerhalb Deutschlands verursachten Schäden betrifft, wird die 
maximale Haftung des Betreibers nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit 
festgelegt, d. h. sie hängt davon ab, welche gleichwertigen Vorteile Deutschland 
von dem Land geboten werden, wenn dort ein Schaden auftritt. Gegenüber 
Staaten, die keine Kernkraftwerke auf ihrem Boden betreiben, wird die 
Haftpflicht auf den durch das Brüsseler Zusatzübereinkommen festgelegten 
Höchstbetrag begrenzt. 

Schema: Nuklear-Haftpflicht in Deutschland 

 

Quelle: CGIET/IGF 
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2 – Die Situation in den USA 

In den USA wird das nukleare Haftpflichtsystem über den „Price 
Anderson Act” von 1957 geregelt (die USA sind nur Vertragspartei des nicht in 
Kraft getretenen Übereinkommens über zusätzliche Entschädigungsleistungen). 
Der „Price Anderson Act”, der auf dem Prinzip einer objektiven und der Höhe 
nach begrenzten Haftpflicht beruht, deckt Kernkraftwerke, Forschungsreaktoren, 
nukleare Anlagen des „Department of Energy” (DOE) und Transportaktivitäten 
ab. Die Deckung gilt gleichermaßen für den privaten und den öffentlichen 
Sektor. Die amerikanische Gesetzgebung kanalisiert die gesetzliche Haftpflicht 
nicht unmittelbar auf den Betreiber sondern hat ein betreiberbasiertes System zur 
Entschädigung von Opfern eingerichtet. 

Eine objektive und der Höhe nach begrenzte Haftpflicht 

Die Betreiber müssen über eine Deckung in zwei Tranchen verfügen: 

� 1. Tranche: eine Deckung in Höhe von 375 Mio. $, die von jedem Betreiber 
erkauft und von ANI („American Nuclear Insurers”, amerikanischer 
Atompool) garantiert wird; 

� 2. Tranche: sie beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und der 
Solidarität der Betreiber untereinander; gewährt wird im Schadensfall eine 
Prämie in Höhe von 117.495 Mio. $/Reaktor, finanziert wird der Fond durch 
Jahresbeiträge in Höhe von 17,5 Mio. $. Über diese zweite Tranche werden 
Entschädigungen gedeckt, die über die erste Tranche nicht bezahlt wurden. 
Was die Einnahme retrospektiver Prämien angeht, wird zwischen der ANI 
und dem Kraftwerksbetreiber ein Vertrag abgeschlossen, dem die NRC 
(Nuclear Regulation Commission) zustimmen muss. 

Die Betreiber müssen dem Staat den Beweis erbringen können, dass sie 
über beide, im „Price Anderson Act” verlangten Abdeckungen verfügen. Diese 
finanzielle Garantie wird vorausgesetzt, bevor der Staat die Genehmigungen für 
Kernanlagen erteilt. 

Das Gesetzt deckt körperliche und materielle Schäden sowie vorbeugende 
Evakuierungsmaßnahmen ab (vgl. Änderung von 1988). Die Kosten für die 
Wiederherstellung der Umwelt werden durch die ANI-Versicherungspolicen 
abgedeckt, sofern die NRC den Zwischenfall als „Extraordinary Nuclear 
Occurrence” qualifiziert hat (außergewöhnlicher Atomunfall, wobei der Begriff 
mit den Änderungen 1966 eingeführt wurde). 

Einheit der Gerichtsbarkeit 

Das „Price Anderson Act”-Gesetz privilegiert die Zuständigkeit der 
Bundesstaaten zur Regelung von Fragen im Zusammenhang mit der nuklearen 
Haftpflicht, es sei denn die Gesetzgebung der Bundesstaaten ist mit den 
staatlichen Bestimmungen nicht kompatibel.  
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Bei Fragen zur Haftpflicht entscheidet der amerikanische Gerichtshof des 
Distrikts, in dem der Unfall aufgetreten ist. 

Bei Unfällen außerhalb der USA ist nur die vertragliche Aktivität 
gesetzlich abgedeckt, die im Auftrag des DOE durchgeführt wurde, und auch nur 
in dem Rahmen, in dem Zuständigkeitsbereiche der amerikanischen Regierung 
betroffen wurden. Der zuständige Gerichtsstand ist der Distrikt Columbia. 

Schema: Nuklear-Haftpflicht in den USA 

 

Quelle: CGIET/IGF 
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3 – Höchstgrenzen der nuklearen Haftpflicht in Europa 

 

NUKLEARE HAFTPFLICHT IN EUROPA 
(Juni 2011) 
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GEMEINSAME ANTWORT DER MINISTER FÜR UMWELT, 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG, VERKEHR UND WOHNEN, FÜR 
WIRTSCHAFT, FINANZEN UND INDUSTRIE, DER MINISTERIN 
FÜR HAUSHALT, ÖFFENTLICHES RECHNUNGSWESEN UND 

STAATSREFORM, REGIERUNGSSPRECHERIN, DES MINISTERS 
FÜR HÖHERE BILDUNG UND FORSCHUNG UND DES MINISTERS 

FÜR INDUSTRIE, ENERGIE UND INFORMATIONSTECHNIK 

 

Mit Schreiben vom 17. Mai 2011 hat der Premierminister den Cour des 
Comptes beauftragt, ein Gutachten zu den Kosten der Kernenergieindustrie 
zu erstellen, einschließlich der Kosten für den Rückbau der Anlagen und die 
Versicherung der Standorte. Dies ist Gegenstand des vorliegenden 
Berichtsprojekts, zu dem wir folgende Anmerkungen haben:  
Wir möchten zunächst dem Cour des Comptes zu seiner gründlichen und 
sorgfältigen Arbeit gratulieren, die trotz des komplexen Themas 
bemerkenswert klar und verständlich dargestellt wird. Insbesondere hat der 
Cour des Comptes die in der Vergangenheit angefallenen, die gegenwärtigen 
und die zukünftigen Kosten der Kernenergieindustrie umfassend und 
detailliert berechnet. Der Bericht bietet einen Gesamtüberblick, mit dem sich 
die verschiedenen Kosten ordnen und in einen Zusammenhang bringen 
lassen. Er entspricht damit voll und ganz dem Ansinnen des Premierministers, der 
Klarheit über ein Thema schaffen wollte, das derzeit heftig diskutiert wird 
und bei unseren Bürgern hohe Erwartungen auslöst. 
Der Bericht des Cour des Comptes kommt insbesondere zu fünf 
Schlussfolgerungen, denen wir uns anschließen: 

� Die Prüfung durch den Cour des Comptes hat keine Kosten 
aufgedeckt, die nicht bereits bei der umfassenden wirtschaftlichen 
Regulierung der Kernenergieindustrie einbezogen werden. 

� Die für die Berechnung der Betriebskosten von Atomanlagen 
verwendete Vorgehensweise spielt eine entscheidende Rolle für die 
Bewertung der Gesamtkosten der Kernenergieindustrie. Der Miet- 
und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz basiert auf der Berechnung 
der Kosten für eine baugleiche Neuerrichtung der historischen 
Atomanlagen zu heutigen Preisen. Die von der Champsaur-
Kommission vorgeschlagene Bewertungsmethode hingegen gründet 
auf der buchhalterischen Restwertschätzung des in die Atomanlagen 
investierten Kapitals. Bei der Festlegung des Einstiegspreises für 
den Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH, 
regulierter Zugang zu Strom aus bestehenden Kernkraftwerken) 
entschied sich die Regierung auf Empfehlung des Berichts von 
Herrn Champsaur und der Commission de Régulation de 
l’électricité (Energieregulierungsbehörde) für die letztgenannte 
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Methode. Dabei wurden jedoch die Auswirkungen zusätzlicher 
Investitionen in die weitere Erhöhung der Sicherheit von 
bestehenden Atomanlagen berücksichtigt. Der Cour des Comptes 
erkennt diese Berechnungsmethode zwar nicht ausdrücklich an, 
bestätigt jedoch die Angemessenheit der von der Champsaur-
Kommission verwendeten Vorgehensweise für die Festlegung des 
ARENH-Preises. Die Berechnungen des Cour des Comptes 
bestärken die Entscheidung der Regierung, die den ARENH-Preis 
etwas höher angesetzt hat als von der Champsaur-Kommission 
empfohlen, um den Auswirkungen des Unfalls in Fukushima 
aufgrund der ersten dazu vorliegenden Informationen Rechnung zu 
tragen.  

� Die Berechnung der Produktionskosten hängt nur in geringem Maße 
von den Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftigen Kosten für den 
Kraftwerksrückbau und die Lagerung der Abfälle ab; bei einer 
Verdoppelung dieser Kosten würde sich der Gesamtpreis um etwa 
5 Prozent verteuern. 

� Die Einbeziehung des Haftpflichtrisikos für den Fall eines 
Atomunfalls führt zu keinen nennenswerten Fortschritten bei der 
Bewertung der Kosten der nuklearen Stromerzeugung. 

� Die mit öffentlichen Darlehen finanzierten Ausgaben (Kontroll- und 
Forschungsaktivitäten) und die Einnahmen aus der Besteuerung von 
Nuklearanlagen sind von einer Größenordnung, die der Cour des 
Comptes als „ähnlich“ bezeichnet, doch gibt es im Haushalt keine 
direkte Zuordnung dieser Einnahmen zu diesen Ausgaben. 

Diese Schlussfolgerungen sind wichtig für unsere Mitbürger. Sie stützen die 
wirtschaftlichen Analysen der Regierung in Bezug auf die 
Gesamtproduktionskosten unserer Atomanlagen sowie die darauf beruhenden 
Entscheidungen. 
Dennoch müssen die Regulierungsvorschriften der Branche mit zunehmend 
genauer Kenntnis der tatsächlichen Kosten angepasst werden:  
Der Cour des Comptes gibt entsprechende Empfehlungen, an denen sich die 
zukünftige Arbeit der Regierung orientieren wird, insbesondere beim Entwurf 
des Erlasses, der die Vorgehensweise bei der Berechnung des ARENH-
Preises gemäß Artikel L. 337-6 Energiegesetz festlegt. 
Der Cour des Comptes hat unter anderen folgende Empfehlungen herausgegeben: 

� Die von der Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC, 
Generaldirektion für Energie und Klima) eingeführten Prüfungen, 
die eine technische Bewertung der Erstellung von 
Kostenschätzungen für den Kraftwerksrückbau zum Ziel haben, 
sollen baldmöglichst stattfinden. 
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� Die laufenden Arbeiten zur Erstellung der Kostenschätzung für die 
Abfalllagerung sollen bis Ende 2012 fertiggestellt werden, wenn die 
aktuell laufende „Entwurfsphase“ vorüber ist.  

� Bei der Versicherung für Betreiber von Atomkraftwerken soll das 
Gesetzesvorhaben zur Ratifizierung der Verordnung vom 5. Januar 
2012 über die Kodifikation der Nukleargesetzgebung die 
Deckungssummen erhöhen. Diese Deckungssummen sollen dann 
dem Betrag entsprechen, der im Pariser 
Atomhaftungsübereinkommen in der Fassung des 
Änderungsprotokolls von 2004, das 2006 vom Parlament ratifiziert 
wurde, vorgesehen ist. Diese Maßnahme wartet gegenwärtig auf den 
Beschluss der gleichen Maßnahme durch alle europäischen Länder 
in ihrem nationalen Recht; Belgien, Italien und das Vereinigte 
Königreich haben noch kein Ratifizierungsgesetz beschlossen. 

Die Durchsicht des Berichts des Cour des Comptes hat bei uns jedoch Anlass zu 
einigen Anmerkungen gegeben, die die Beobachtungen des Cour des Comptes 
ergänzen und in einigen seltenen Fällen eine Überprüfung nahelegen. 

Anmerkungen zu den Produktionskosten und insbesondere den Kapitalkosten 
Der Cour des Comptes hat sehr richtig angemerkt, dass die Berechnung der 
Kapitalkosten für ein bestimmtes Jahr von der Aufteilung der Kosten über die 
gesamte Laufzeit abhängt. Daher stellt der Cour des Comptes mehrere 
Methoden vor, die unterschiedlichen Messverfahren und Ansätzen zur 
Einordnung von Kosten entsprechen, von denen manche über die Zeit 
variieren. Der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz beruht auf der Bewertung 
der während der 1980er Jahre genehmigten Investitionsanstrengungen zu 
Preisen des Jahres 2010. Er vermittelt eine Vorstellung des 
Investitionsaufwands, der heute für eine baugleiche Neuerrichtung der 
historischen Atomanlagen notwendig wäre, und der Verzinsung des Kapitals 
in Höhe der Anfangsinvestition zu konstanten Preisen, zuzüglich der 
Rückstellungen für den Rückbau. Dieser Ansatz entspricht nicht unbedingt 
dem tatsächlichen, in der Vergangenheit beobachteten Ablauf von 
Rückzahlungen und Kosten. Außerdem geht er von einer konstanten 
Kapitalverzinsung während einer Dauer von 40 Jahren aus, was nicht der 
Tatsache Rechnung trägt, dass (wie der Cour des Comptes anmerkt) die 
Atomanlagen aus buchhalterischer Sicht weitestgehend amortisiert sind. 
Im spezifischen Kontext der durch das Gesetz über die Neuorganisation des 
Strommarktes eingeführten Regulierungsvorschriften, die die Gesamtkosten der 
bestehenden Atomanlagen mit Ausnahme von Erneuerungsmaßnahmen abdecken 
sollen, zeichnet sich die Methode der Champsaur-Kommission (deren Bericht 
veröffentlicht wurde) durch die Einbeziehung der vergangenen Zinszahlungen 
aus und spiegelt damit die Entscheidung wider, von einem buchhalterischen 
Ansatz auszugehen. Diese Methode führt zur Verzinsung des restlichen, nicht 
zurückgezahlten Kapitals über die Regulierungsperiode, also bis 2025. Zu Recht 
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betont der Cour des Comptes, dass die Berechnung nach der Methode der 
Champsaur-Kommission gleichzeitig eine Zukunftsprognose liefert, da sie die 
künftig steigenden Investitionskosten für die Instandhaltung der Atomanlagen, 
die deren Laufzeitverlängerung und die Erhöhung der Sicherheit einbezieht, die 
im Bericht dargestellt werden. Beim Thema der Erhöhung der Sicherheit wurden 
die Zahlen des Champsaur-Berichts aufgestellt, ohne die zusätzlichen 
Sicherheitsprüfungen einzubeziehen, zu denen die Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN, Behörde für nukleare Sicherheit) am 3. Januar 2012 ihren Bescheid 
bekanntgegeben hat. Doch die Berechnungen des Cour des Comptes bestärken 
die Entscheidung der Regierung, die den ARENH-Preis etwas höher angesetzt 
hat als von der Champsaur-Kommission empfohlen, um den Auswirkungen des 
Unfalls in Fukushima aufgrund der ersten dazu vorliegenden Informationen 
Rechnung zu tragen. 
Während also der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz die theoretischen 
jährlichen Durchschnittskosten für die heutige identische Neuerrichtung der 
bestehenden Atomanlagen repräsentiert und den wirtschaftlichen Wert der 
Anlage zur Bemessung der Kosten des Investitionskapitals heranzieht, ermöglicht 
die Methode der Champsaur-Kommission die Bestimmung der noch zu zahlenden 
Kosten für die bestehenden Atomanlagen. Beide Ansätze orientieren sich an der 
Verzinsung der Anfangsinvestition, doch der Cour des Comptes weist aus sehr 
gutem Grund auf diese grundlegenden Unterschiede hin. 

Anmerkungen zur Verbuchung langfristiger Kosten 
Der Cour des Comptes geht davon aus, dass der finanzielle Aufwand zur 
Diskontierung der Rücklagen für den Rückbau sowie für die Entsorgung von 
benutzten Brennstoffen und Abfällen zu den jährlichen Kosten der nuklearen 
Stromerzeugung zu zählen ist.  
Die Regulierungsvorschriften zur Deckung langfristiger Kosten, die auch 
Gegenstand einer gründlichen Analyse des Cour des Comptes sind, schreiben 
die Deckung langfristiger Kosten durch zweckgebundene Aktiva vor, deren 
Betrag zu einem gegebenen Zeitpunkt den diskontierten Kosten entspricht 
und deren Verwaltung mindestens eine Rendite in Höhe des für die 
Diskontierung der Kosten festgelegten Satzes ermöglicht. Dank dieser 
Rendite soll der ursprüngliche Beitrag, gegebenenfalls korrigiert um spätere 
Beiträge aufgrund von neuberechneten Kostenschätzungen oder geänderten 
Diskontierungssätzen, als solcher ausreichen für die Deckung der nach 
Betriebseinstellung entstehenden Bruttokosten. 
Der Ansatz des Cour des Comptes, der den Kosten für die Einrichtung von 
Rückstellungen finanzielle Kosten für die Diskontierung hinzufügt, ergibt 
also „Brutto“-Kosten für den Rückbau, die den tatsächlichen Kosten der 
Branche letztendlich nicht entsprechen, da die Kosten für die Diskontierung 
durch die Anlageerträge der zweckgebundenen Aktiva gedeckt sind. 
Anschaulich ausgedrückt würde die Einbeziehung des Aufwands für die 
Diskontierung ohne gleichzeitigen Ausgleich des Betrags durch den Anlageertrag 
zu folgender Situation am Ende der Investitionsperiode führen: i) Die Summe der 
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verbuchten Bruttokosten entspräche wohl den gesamten Bruttokosten für die 
Rückbauarbeiten und die Abfallbeseitigung; ii) aber die in der Zwischenzeit 
durch das Anlageportfolio erzielten Erträge würden einen Kassenüberschuss 
darstellen, der am Ende der Periode verfügbar wäre und dessen Betrag 
mindestens so hoch wäre wie die Gesamtkosten der Diskontierung. 
Diese Darstellung des Cour des Comptes führt indirekt zu einer Abweichung 
von den Schlussfolgerungen seines Berichts vom Januar 2005 über den 
Rückbau von Nuklearanlagen und die Beseitigung radioaktiver Abfälle: „Bei 
der Diskontierung von Rückstellungen käme als eine Möglichkeit für die 
Sicherstellung einer gleichmäßig verteilten Finanzierung die Absicherung 
durch zweckgebundene Aktiva in Betracht, deren Betrag dem der 
diskontierten Rückstellung entspricht, denn die Berücksichtigung des 
zukünftigen Aufwands erstreckt sich über einen Zeitraum ab dem 
auslösenden Ereignis bis zum Jahr der Leistungsvergütung.“ 
Wir stellen fest, dass der Cour des Comptes die Kosten für die Diskontierung 
in seine Berechnung der Produktionskosten einschließt – explizit für die 
Beseitigung von Abfällen und benutzten Brennstoffen, was zu einer Erhöhung 
der vom Cour des Comptes festgestellten Betriebskosten um jährlich 
740 Millionen Euro führt, und implizit für die Kosten des Rückbaus und der 
letzten Brennelemente-Charge, da er bei der Berechnung der zu verzinsenden 
Anfangsinvestition den Bruttoaufwand, nicht aber die diskontierte 
Rückstellung zum Zeitpunkt der Kraftwerkserrichtung einbezieht. 
Der Cour des Comptes hätte diesen Aufwand in den vorgestellten 
Berechnungen spezifisch kennzeichnen und anmerken können, dass er im 
Prinzip für jedes Geschäftsjahr durch die Anlageerträge der 
zweckgebundenen Aktiva gedeckt wird, die einen mindestens äquivalenten 
Betrag aufweisen. Zwar stellt dieser Aufwand eine unausweichliche 
Ausgabe dar, doch ist deren Finanzierung dank der finanziellen 
Konstruktion durch den Ertrag der zweckgebundenen Aktiva gesichert, die 
zum Zeitpunkt des auslösenden Ereignisses für den zukünftigen Aufwand 
angelegt werden. Die Beträge von 18,4 bzw. 3,8 Mrd. Euro für den Rückbau bzw. die letzten 
Brennelemente-Chargen der betriebenen Atomanlagen stellen zwar den 
Gesamtbetrag für die gesamte Laufzeit dar, entsprechen aber bei einem realen 
Diskontierungssatz von 3 % einer anfänglichen Rückstellungszuführung zum 
Zeitpunkt der Kraftwerkserrichtung von 4,5 Mrd. Euro. Die anfänglichen 
Investitionskosten der gegenwärtigen Atomanlagen müssen um diesen Betrag 
reduziert werden, da die Differenz von der Rendite der anfänglichen 
Rückstellung finanziert wird. Damit ergibt sich ein Betrag von 100,5 Mrd. Euro 
statt 118,2 Mrd. Euro, der als zu verzinsende Anfangsinvestition anzusetzen ist. 
Aufgrund dieser Korrekturen wären in den vom Cour des Comptes angegebenen 
Summen 2 Euro/MWh bei Anwendung des Vollkostenrechnungsansatzes und 
5 Euro/MWh im Fall des Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatzes 
herauszustellen, die den Kosten für die Diskontierung entsprechen und die im 
Prinzip von den Renditen der zweckgebundenen Aktiva finanziert werden. 
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Anmerkungen zu den von EDF für den Rückbau vorgelegten 
Kostenschätzungen 
Der Cour des Comptes hat einen internationalen Vergleich der 
Kostenschätzungen für den Rückbau von Nuklearreaktoren vorgenommen. 
Der Cour des Comptes betont die Einschränkungen dieses Vorgehens, die 
sich durch unterschiedliche Reglementierungsvorschriften, den 
unterschiedlichen Umfang der Kostenschätzungen oder technische 
Unterschiede ergeben. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die 
abschließende Bewertung der Produktionskosten relativ wenig von 
Variationen bei diesen Kostenschätzungen beeinflusst wird und dass die von 
EDF vorgestellte Dampierre-Studie eine solide Grundlage bildet, deren 
Heranziehung der Cour des Comptes im Übrigen empfiehlt. Er entspricht 
damit seinen vorhergehenden Empfehlungen ebenfalls aus dem Bericht von 
2005: „Die heutigen Rückstellungen sind Folge sehr sorgfältiger, 
detaillierter Berechnungen: Während es im vergangenen Jahrzehnt zu sehr 
fragwürdigen Unterbewertungen kam, ist dies heute nicht mehr der Fall.“ 
Die Arbeiten des Cour des Comptes bestätigen die Notwendigkeit einer 
genauen und regelmäßigen Überprüfung der von den Betreibern 
vorgelegten Bewertungen. In diesem Sinn arbeitet auch die Regierung, die 
dementsprechend 2011 ein mehrjähriges Prüfungsprogramm erstellt hat, 
das gerade umgesetzt wird. So hat die DGEC ein Prüfungsprogramm bei den 
drei wichtigsten Atombetreibern eingeführt, das vor allem den Umgang mit 
technischen Restunsicherheiten und Risiken, die Gültigkeit von in der 
Schlussfolgerung der Dampierre-Studie betrachteten Skaleneffekten und den 
internationalen Vergleich von Rückbaukosten untersucht. Die Berichte dieser 
Prüfungen werden jeweils nach deren Durchführung ins Internet gestellt. Die 
erste der Überprüfungen wird sich dem Umgang mit technischen 
Restunsicherheiten und Umsetzungsrisiken widmen. Der entsprechende 
Bericht wird Ende 2012 verfügbar sein. 
Außerdem verfügen wir über einen schützenden gesetzlichen und 
reglementarischen Rahmen. Das Gesetz vom 28. Juni 2006 und dessen 
Artikel 20 haben in der Tat schützende Wirkung, denn Änderungen an den 
Kostenschätzungen gehen gegebenenfalls zu Lasten der Kraftwerksbetreiber. 
Unser System garantiert einerseits die Kontrolle der Rückstellungen für 
langfristige Kosten der Nukleartechnik und der diese absichernden, 
zweckgebundenen Aktiva und andererseits die Tatsache, dass eventuelle 
Änderungen der Kostenschätzungen zu Lasten der Betreiber von 
Atomkraftwerken gehen. Außerdem nehmen wir zur Kenntnis, dass der Cour des Comptes betont, die 
berechneten Produktionskosten würden wenig von den Unsicherheiten in 
Bezug auf zukünftige Kosten des Rückbaus und der Abfallbeseitigung 
beeinflusst. Deshalb können wir der langfristigen Kontrolle dieser Kosten 
gelassen entgegensehen. 
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Anmerkungen zum Umgang mit radioaktiven Materialien und Abfällen 
 
Beim Thema der Abfallbeseitigung gibt der Cour des Comptes einen 
Überblick über die aktuelle Debatte zu den Kosten des zukünftigen Endlagers 
in tiefen geologischen Formationen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 
jedoch die aktuellen Zahlen auf Basis der Kostenschätzung von 2005 die 
einzig mögliche Grundlage für die Berechnung der Rückstellungen von 
Seiten der Betreiber. 2011 war ein entscheidendes Jahr für das Projekt eines 
Endlagers in tiefen geologischen Formationen, denn es wurde eine 
Überprüfung des Vorhabens organisiert. Nach dieser Überprüfung leitete die 
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA, nationale 
Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfällen) die „Entwurfsphase“ ein. 
Nach deren Ablauf (Ende 2012) wird es Sache des Energieministers sein, die 
Kosten dieses Vorhabens für das Endlager laut Gesetz festzusetzen, bevor 
2013 eine öffentliche Debatte beginnt. 
 
Die Regierung wird darauf achten, dass diese Kostenschätzung als 
realistischer, glaubwürdiger Bezugspunkt dienen kann, die sich auf ein von 
der ANDRA entworfenes technisches Projekt stützt und die 
Sicherheitsbedenken in vollem Umfang berücksichtigt. 
 
Der Cour des Comptes erwähnt zudem den Status bestimmter Materialien, 
etwa von MOX-Brennelementen oder Brennstoffen auf Grundlage von 
abgereichertem oder aufbereitetem Uran. Laut Gesetz handelt es sich dabei 
um Materialien, nicht aber um Abfälle, da eine Nutzung vorgesehen ist oder 
erwogen wird. Dieser Sachverhalt ist beschrieben im nationalen Plan für die 
Entsorgung von radioaktiven Materialien und Abfällen 2010/2012. Es kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese Materialien eines Tages als 
Abfälle eingestuft werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 
Empfehlungen der Cour des Comptes zu diesen Materialien dem nationalen 
Plan für die Entsorgung von radioaktiven Materialien und Abfällen 
2010/2012 entspricht, der in der Tat die „vorsorgliche [Durchführung] von 
Studien über die möglichen Handlungsoptionen für den Fall, dass diese 
Materialien zukünftig als Abfälle eingestuft werden“, vorsieht. 
 
Wie vom Cour des Comptes empfohlen, wird für den Fall einer Einstufung 
als Abfall eine Aktualisierung der Rückstellungsbeträge, die EDF für die 
direkte Lagerung von MOX-Brennelementen und Brennstoffen auf Grundlage 
von abgebranntem, aufbereitetem Uran eingetragen hat, durchgeführt 
werden. Der Cour des Comptes stellt fest, dass es „nicht sicher ist, dass das 
Atommülllager in seiner aktuell geplanten Form diese Brennstoffe aufnehmen 
kann“, was die Tatsache außer Acht lässt, dass die Planung noch läuft und 
dass der nationale Plan für die Entsorgung von radioaktiven Materialien 
und Abfällen die ANDRA sehr wohl dazu verpflichtet, „dass die 
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Lagerungsplanung mit der Hypothese einer direkten Lagerung von 
benutzten Brennstoffen kompatibel sein muss.“ 

Anmerkungen zu den zweckgebundenen Aktiva 
Der Cour des Comptes geht davon aus, dass „im Hinblick auf 
Diversifizierung und Liquidität die Verwendung von RTE-Wertpapieren zur 
Bestückung der entsprechenden Deckungsmittel umstritten ist.“ 
Im Hinblick auf die RTE-Einlage im Portfolio der zweckgebundenen Aktiva 
von EDF gibt der Cour des Comptes die Argumentation von EDF wider. Das 
Unternehmen geht davon aus, dass „der Dividendenfluss dem 
wirtschaftlichen Interesse der Zweckbestimmung entspricht“ und kommt zu 
dem Schluss, dass „eben die Summe des Werts der zweckgebundenen Aktiva 
und deren Anlagerendite die Rückstellungen im Großen und Ganzen decken 
muss“. Diese Schlussfolgerung lässt die Tatsache außer Acht, dass im Fall 
eines Verkaufs nach Ablauf von 30 Jahren das Wertpapier in der 
Zwischenzeit bereits etwa 80 % seines aus heutiger Sicht anzusetzenden 
Werts abgeliefert hätte. Der Veräußerungswert zu Ende des Jahrhunderts 
entspricht aus heutiger Sicht nur einem minimalen Anteil des Einlagewerts. 
Wir weisen außerdem auf die Tatsache hin, dass aufgrund der 
Kostenplanung die Auszahlungsszenarien keinen Verkauf dieser Wertpapiere 
erfordern. Die Regierung achtet gemäß dem Gesetz vom 28. Juni 2006 insbesondere 
darauf, dass die Liquidität der zweckgebundenen Aktiva ausreichend ist, und 
zwar in Bezug auf die Bedürfnisse zum jeweiligen Zeitpunkt, nicht aber in 
Bezug auf den Gesamtbetrag. Die Regierung bekräftigt, dass die 
Einbeziehung von RTE-Wertpapieren in die zweckgebundenen Aktiva im 
Sinne der Anlagendiversifizierung eine positive Tatsache ist und im 
Hinblick auf die Liquidität keine Probleme bereitet. 

Anmerkungen zu den Kosten von European Pressurized Reactor (EPR, 
europäischer Druckwasserreaktor) 
Auf Seite 215 ihres Berichts schätzt der Cour des Comptes, dass die Kosten 
des EPR Flamanville mit einer Laufzeit von 60 Jahren sich auf 70 bis 90 
Euro pro MWh belaufen könnten, und betont, dass es sich „dabei nicht um 
die Kosten von serienmäßigen EPR handelt, für die Voraussagen noch 
schwieriger zu treffen sind“. 
Wir teilen die Auffassung des Cour des Comptes in Bezug auf die 
Schwierigkeiten einer Vorhersage für die Kosten einer EPR-Serie. Der Cour 
des Comptes hat die Errichtungskosten der bestehenden Atomanlagen in 
ausführlichen Tabellen nachvollzogen, die die hohen Einsparungen 
aufzeigen, die zwischen dem ersten und den folgenden Abschnitten ein und 
desselben Standortes möglich sind (z. B. Tricastin 1.2 und Tricastin 3.4, 
Dampierre 1.2 und Dampierre 3.4, Gravelines 1.2 und Gravelines 3.4, Paluel 
1.2 und Paluel 3.4) oder auch zwischen dem Vorläufermodell und den 
folgenden Umsetzungen des gleichen Typs (zum Beispiel Paluel vs. Saint 
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Alban bzw. Belleville oder Chooz vs. Civaux). Zu diesen Einsparungen 
kommt gegebenenfalls der Einfluss einer kürzeren Bauzeit auf den Betrag der 
Stückzinsen. 

Anmerkungen zur Laufzeit der Kraftwerke 
In seiner Schlussfolgerung merkt der Cour des Comptes an, dass die Laufzeit 
der Kraftwerke strategische Bedeutung habe. Er schreibt: „Bis Ende 2020 
werden 12 Reaktoren mit einer Leistung vom 10.900 MW eine Laufzeit von 
40 Jahren erreichen, und bis 2022 werden 22 von 58 Reaktoren 40 Jahre in 
Betrieb sein.“ Daraus folgert der Cour des Comptes, dass bis 2020 sechs 
oder sieben EPR zu errichten sind, bis 2022 elf. Er empfiehlt, anhand dessen 
Richtlinien für die mittelfristige Orientierung der Energiepolitik festzulegen, 
die öffentlich bekannt und von allen Branchenakteuren verwendbar sind. 
Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auch auf den Bericht der mehrjährigen 
Planung für Investitionen in die Energieproduktion lenken, der im Juni 2009 
veröffentlicht wurde, sowie auf den entsprechenden Erlass vom 15. Dezember 
des gleichen Jahres. Gemeinsam mit den entsprechenden Dokumenten für die 
Gasinfrastruktur und die Wärmeproduktion bildet diese Planung unsere 
Strategie für den Bereich der Energie. Der Cour des Comptes bestärkt auf 
vollkommen explizite Weise neben den Zielen der Versorgungssicherheit und 
der Stärkung regenerativer Energien, die aus dem französischen 
Umweltgipfel (Grenelle) hervorgegangen sind, auch die Hypothese eines 
zentralen Szenarios mit über 40 Jahre hinaus verlängerten Laufzeiten der 
bestehenden Atomanlagen. Unter dem Vorbehalt der absolut vorrangigen 
Stellung der nuklearen Sicherheit kommt der Cour des Comptes zu dem 
Schluss, dass Handlungsspielräume notwendig sind, um die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig jegliche 
sicherheitsrelevante Entscheidung in Bezug auf die Atomanlagen treffen zu 
können. Diese Überlegungen rechtfertigten die Errichtung des EPR 
Flamanville und die Vorbereitung der Planungsunterlagen für die Errichtung 
eines EPR in Penly.  Zudem hat die Regierung Ende 2009 EDF und die ASN aufgefordert, die 
Weichen für das Vorgehen bei der Organisation der vierten Zehn-Jahres-
Revision zu stellen. Auf diese Weise werden die relevanten Faktoren für eine 
Laufzeitverlängerung sich schrittweise präzisieren lassen. Wir weisen 
besonders auf die für in Kürze geplante Einrichtung einer permanenten 
Arbeitsgruppe hin, die die sicherheitsrelevante Ausrichtung über die 
nächsten 40 Jahre hinaus zum Thema haben wird. Laut der von der ASN 
festgelegten Arbeitsplanung werden wir bis 2015 über nützliche technische 
Erkenntnisse zur technischen Machbarkeit von 40 Jahre überschreitenden 
Laufzeiten unserer Kernreaktoren verfügen. Es sei daran erinnert, dass diese 
Reaktoren alle zehn Jahre im Rahmen der Zehn-Jahres-Revision einer 
gründlichen Sicherheitsprüfung unterzogen werden, was einen Vorteil des 
französischen Modells im Bereich nuklearer Sicherheit darstellt. 
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Die vom Cour des Comptes thematisierte Problematik war also wohlgemerkt 
in der mehrjährigen Investitionsplanung erkannt worden, die laut Gesetz im 
Laufe der nächsten Legislaturperiode aktualisiert werden wird. 
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Anmerkungen zu Forschungsausgaben in der Vergangenheit 
 
Der Cour des Comptes merkt berechtigterweise an, dass in der 
Vergangenheit getätigte Forschungsausgaben nicht in die Berechnung der 
Produktionskosten der gegenwärtig bestehenden Atomanlagen einbezogen 
werden dürfen. Der Cour des Comptes erläutert, dass diese Kosten in der Tat 
in den Betriebskosten der Betreiber oder in den durch öffentliche Darlehen 
finanzierten Ausgaben enthalten sind. Diese Argumentation sollte ergänzt 
werden: Unabhängig von ihrer anderweitigen Verbuchung als 
Betriebskosten stellen die Forschungsausgaben, die die Verwirklichung der 
bestehenden Reaktoren ermöglicht haben, nicht-wiederkehrende Ausgaben 
dar, die nicht wiederholt werden bräuchten, wenn man identische 
Atomanlagen errichten wollte; für diese müsste daher dieses Kapital nicht 
erneut aufgebracht werden. Somit ist es gerechtfertigt, diese Ausgaben aus 
der Berechnung der Produktionskosten herauszuhalten.  
 
Außerdem zählt der Cour des Comptes in seiner zusammenfassenden Tabelle 
zu den Investitionskosten nicht nur die Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben für die gegenwärtige Kernenergiewirtschaft (43 Mrd. 
Euro), sondern auch die Forschungsausgaben für schnelle Brutreaktoren (12 
Mrd. Euro) und für den Superphénix (12 Mrd. Euro). Wenn das wichtigste 
Ziel des vom Cour des Comptes erstellten Berichts die Darstellung der 
Kosten der Stromproduktion ist, sollten in dieser Tabelle die 
Forschungsausgaben für diese Produktionsart (43 Mrd. Euro) von 
denjenigen für schnelle Brutreaktoren (24 Mrd. Euro) voneinander 
unterschieden werden.   
Zudem stellen, wie der Cour des Comptes es richtigerweise im Kapitel zu den 
Ausgaben der Vergangenheit angibt, die 12 Mrd. Euro für den Prototypen 
eines schnellen Brutreaktors (Superphénix) nicht im engen Sinne des Wortes 
Forschungsausgaben dar, sondern eine eigene Ausgabenart, die zwischen 
Forschungs- und Stromproduktionskosten anzusiedeln ist. 

Anmerkungen zu den zukünftigen Forschungsausgaben 
 

Die Darstellung der zukünftigen Forschungsausgaben macht eine Reihe 
von Anmerkungen erforderlich: 
 
Erstens enthält das Kapitel über die zukünftigen Forschungsausgaben 
Ausgaben unterschiedlicher Art: zukünftige Ausgaben aufgrund der 
heutigen Produktion (Rückbau, Abfallbeseitigung usw.), die Gegenstand 
des Berichts sind, sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben für 
zukünftige Generationen, die zum Großteil nicht mit der gegenwärtigen 
Produktion zusammenhängen und daher als solche nicht in den Umfang 
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des Berichts passen. Zukünftige Forschung darf nur in dem Maße 
einbezogen werden, wie sie Auswirkungen auf die Höhe der Ausgaben für 
die gegenwärtige Produktion hat. Es wäre angemessen, diese zwei 
Kategorien zukünftiger Ausgaben zu trennen und sich auf die mit der 
gegenwärtigen Produktion zusammenhängenden Ausgaben zu 
konzentrieren. 
 
Der Bericht des Cour des Comptes enthält insbesondere einen Textkasten 
zur Forschung im Bereich Kernfusion im Rahmen des ITER-Projekts, die 
auch in der Schlussfolgerung zur zukünftigen Forschung erwähnt wird. 
Wir sind der Meinung, dass diese Entwicklungen im Rahmen des ITER-
Projekts in dem Bericht über die Kosten der Kernenergieindustrie fehl 
am Platze sind. Denn in der Tat befindet sich die Fusionsforschung noch 
auf dem Stand der Grundlagenforschung, und ihre Finanzierung ist Teil 
der großen internationalen, staatlich finanzierten Wissenschaftsprojekte, 
für die Frankreich als Forschungsstandort eine wichtige Rolle spielt. Im 
Gegensatz zur Darstellung im Bericht ist das langfristige Ziel des ITER-
Projekts nicht „die zivile Stromerzeugung“. Vielmehr hat das ITER-
Projekt das Ziel, die technische und wissenschaftliche Machbarkeit der 
Nutzung von Fusionsenergie als zukünftige Energiequelle unter Beweis zu 
stellen. Es soll insbesondere die Schlüsseltechnologien testen, die für den 
nicht serienreifen DEMO-Prototypen notwendig sind. Letzterer wurde 
entworfen, um die industrielle Machbarkeit der Stromproduktion durch 
Kernfusion zu beweisen, ist aber gemäß den wissenschaftlichen 
Ergebnissen des ITER-Projekts erst bis 2040 zu erwarten. 
 
Außerdem führt die vorliegende Darstellung dazu, die Forschung zu 
zukünftigen Reaktorgenerationen lediglich in Form von Kosten zu 
betrachten, was eine extreme Vereinfachung ist. Einerseits wird diese 
Forschung eines Tages neue Formen der nuklearen Stromproduktion 
ermöglichen, deren wirtschaftliche Aspekte als Ganzes zu analysieren 
sind. Andererseits weist die Atomforschung eine starke strategische und 
politische Komponente in Bezug auf den Kampf gegen die 
Klimaerwärmung, auf die Versorgungssicherheit und die 
energiepolitische Unabhängigkeit auf. Diese Aspekte erscheinen nur 
einzeln und ohne zugeordnete Beträge in den im Kapitel IV genannten 
Externalitäten.  
Zudem muss die zukünftige Nuklearforschung im größeren Kontext der 
Stratégie Nationale de la Recherche et de l'Innovation (SNRI, nationale 
Strategie für Forschung und Innovation) bewertet werden. Zu deren 
vorrangigen Zielen gehört die kohlenstofffreie Zukunft der 
Energieproduktion mit einem Gleichgewicht zwischen der Forschung 
zur Nukleartechnik und zu erneuerbaren Energien. Dieses 
Gleichgewicht findet sich auch im Programm für die zukünftigen 
Investitionen wieder, denn im Programm für die zukünftige 
Nukleartechnik (dotiert mit 1 Mrd. Euro) schlagen die Programme für die 
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Schaffung von Exzellenzzentren im Bereich kohlenstofffreier Energie bzw. 
für die Vorreiter von „kohlenstofffreier Energie und grüner Chemie“ mit 
insgesamt 2,35 Mrd. Euro zu Buche.  
 
Bezüglich der Forschung zur vierten Generation berichtet der Cour des 
Comptes ganz richtig, dass Frankreich sich im Rahmen der Koordination 
auf Ebene des Generation IV International Forum dazu entschieden hat, 
sich auf schnelle Brutreaktoren mit Natrium- oder Gaskühlung zu 
konzentrieren. Frankreich verfügt trotzdem, insbesondere im CNRS, über 
Forschungskompetenzen für andere Systeme. Die Forschung und 
Entwicklung im Bereich von Systemen mit schnellen Neutronen umfasst 
zudem die Entwicklung neuer Prozesse für die Behandlung benutzter 
Brennstoffe der entsprechenden Systeme. Es könnte sich zudem als 
nützlich erweisen, in dem Bericht die Tatsache zu erwähnen, dass 
Frankreich sich mit dem Astrid-Prototypen an der europäischen Strategie 
und dem European Strategic Energy Technology Plan (SET, europäischer 
Strategieplan für Energietechnologie), der von der Europäischen 
Kommission vorgelegt wurde, beteiligt. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



398 COUR DES COMPTES 

ANTWORT DES MINISTERS FÜR INNERES, ÜBERSEEGEBIETE, 
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN UND IMMIGRATION 

 

1 – Bezüglich der Sicherung von Nuklearanlagen 

Dieser erste Themenbereich des Berichts gibt meiner Meinung nach 
die Verpflichtung der Gendarmerie zur Sicherung dieser Standorte getreu 
wieder. Insbesondere nehme ich zur Kenntnis, dass die zu realen Kosten 
durchgeführte Berechnung die vollständige Übernahme der entsprechenden 
Maßnahmen durch den Betreiber bestätigt. 

Ich möchte aber betonen, dass der Betriebsvertrag zwischen 
Gendarmerie und EDF nicht unveränderlich feststeht und je nach den 
identifizierten Bedrohungen angepasst werden kann; die Vereinbarung 
enthält ausdrückliche Anpassungsbestimmungen. 

3 – Bezüglich der Planung 

Ein Plan communal de sauvegarde (PCS, kommunaler Notfallplan) ist 
für jede Kommune verpflichtend, für die ein Plan particulier d'intervention 
(PPI, spezifischer Interventionsplan) gilt, und nicht ausschließlich für 
Kommunen, auf deren Gebiet sich eine Nuklearanlage befindet. Somit sind 
alle Kommunen, die sich auch nur teilweise in einer PPI-Zone befinden – 
nicht nur, wenn sich auf ihrem Grund Nuklearanlagen befinden – zur 
Ausarbeitung eines PCS verpflichtet. 

4 – Bezüglich des Krisenmanagements 

Der Nachtragshaushalt vom 20. Dezember 2001 hat in Folge der 
Anschläge vom 11. September und der Drohungen mit Milzbrand ein erstes 
Programm für eine Aktionskette zur Dekontamination eingeführt. Ergänzt 
wird er durch das Drei-Jahres-Programm für 70 mobile 
Dekontaminationseinheiten (Unités mobiles de décontamination, UMD), die 
aufgestellt wurden, um dem Risiko chemischer Kontaminationen zu 
begegnen, und die von der Generaldirektion für Rüstung im Rahmen 
europäischer Versuche zu chemischen Produkten getestet wurden. 

Diese Ausrüstung wurde also ursprünglich erworben, um chemischen, 
nicht aber nuklearen Gefahren zu begegnen. Sie kann jedoch für die 
unterschiedlichen Risikoarten gleichermaßen genutzt und im Falle eines 
Industrie-, Chemie- oder Atomunfalls eingesetzt werden.  

Wenn also die gesamten Kosten des oben beschriebenen Drei-Jahres-
Programms in die Kosten für die zivile Kernenergieindustrie einbezogen 
werden, ist diese Berechnung ungenau. 
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ANTWORT DER VORSITZENDEN DES INSTITUT DE 
RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (IRSN, 

VERWALTUNGSRAT DES INSTITUTS FÜR STRAHLENSCHUTZ 
UND NUKLEARE SICHERHEIT) 

 

Dieses sehr umfangreiche Berichtsprojekt illustriert das enge 
Verhältnis der Kosten zur Entwicklung der erwarteten Leistungen im Bereich 
der nuklearen Sicherheit. Aus diesem Grunde scheint es mir sinnvoll, wie 
vom Bericht angeregt eine Aufstellung der wenn auch derzeitig schwer zu 
beziffernden möglichen Kosten eines Nuklearunfalls zu erarbeiten, bei dem 
radioaktives Material in die Umwelt gelangt. Das IRSN plant, die zu diesem 
Thema begonnenen Forschungsaktivitäten fortzusetzen. 

Neben dieser allgemeinen Anmerkung habe ich auf einen weiteren 
Aspekt des Berichtsprojekts hinzuweisen, der sich auf die den Textkasten 
„Forschung und Mehrwertschaffung“ bezieht. Dieser Textkasten präsentiert 
die wichtigsten Daten zur Bewertung von Wissen, das aus den 
Forschungsprogrammen stammt und sich in Form von ermöglichten 
Industrieaktivitäten, Unternehmen oder Patenten niederschlägt. Tatsächlich 
scheint mir, wie es der Cour des Comptes zu Recht in Kapitel IV des Berichts 
anmerkt, dass die Forschung zur Sicherheit und zum Strahlenschutz (deren 
Kosten übrigens deutlich herausgestellt werden) auch einen bedeutenden 
Mehrwert schafft, indem er die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen und 
Unfällen verringert. Selbst wenn dieser Mehrwert nicht im klassischen Sinne 
des Wortes beziffert werden kann, rechtfertigt er meiner Meinung nach in 
vollem Maße die Fortführung dieser Forschungsprogramme, an denen das 
IRSM stark beteiligt ist. Konkret verbessert das Institut auch das eigene 
Wissensportfolio, was sich an sieben aktiven Patenten ablesen lässt, die 
Lizenzgebühren abwerfen. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



400 COUR DES COMPTES 

ANTWORT DES GENERALKOMMISSARS DES COMMISSARIAT À 
L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA, 

KOMMISSARIAT FÜR KERNENERGIE UND ALTERNATIVE 
ENERGIEN) 

 
Das CEA hat den gesamten Bericht zur Kenntnis genommen und bestätigt 
das genaue Zutreffen der zusammengetragenen finanziellen und technischen 
Informationen mit Ausnahme einiger Aspekte, zu denen im Folgenden 
Anmerkungen und Korrekturvorschläge unterbreitet werden und auf die es 
den Cour des Comptes hinweisen will. Das CEA dankt dem Cour des 
Comptes für deren aufmerksame Anhörung, die allen beteiligten Parteien 
(aufgeführt in Anhang 4 des Berichts) mit ihren üblichen divergierenden 
Positionen zuteil wurde. 
 
Das CEA hat vermerkt, dass der Bericht in der Einleitung klarstellt, dass er „das 
alleinige Ziel der Kostenmessung verfolgt, ohne deren Niveau zu bewerten“. Aus 
Sicht des CEA wurde dieses Ziel vollständig erreicht. Das CEA möchte die große 
Bedeutung dieses Berichts betonen, der viele Informationen zusammenträgt, die 
bislang nur weit verstreut verfügbar waren. Daher war es den entsprechenden 
Akteuren bisher nicht möglich, sich auf Grundlage verlässlicher Fakten, die nicht 
von parteilichen Interessen verzerrt waren, zu den Gesamtkosten der 
Entscheidung unseres Landes zu äußern, das sich bei der Stromproduktion zu 
einem Großteil auf die Kernspaltung verlässt. Das CEA möchte zudem darauf 
hinweisen, dass zur Bewertung dieser Kosten, mit deren Größenordnung die 
meisten unserer Mitbürger nicht vertraut sind (es handelt sich um 
227,8 Milliarden Euro zu Preisen des Jahres 2010; es wird davon ausgegangen, 
dass dieser Betrag alle Investitionsausgaben der Kernenergieindustrie seit 50 
Jahren umfasst und dass davon nur 118,2 Milliarden Euro in die Kosten der 
bestehenden Produktionsanlagen einzubeziehen sind), folgende Informationen 
notwendig sind: Diese Investition und die jährlichen Betriebskosten von 
10 Milliarden Euro haben im Jahr 2010 über ein Drittel unseres Bedarfs an 
Primärenergie gedeckt. Zu berücksichtigen sind auch die 48 Milliarden Euro, die 
im Jahr 2010 allein für den Einkauf von fossilen Brennstoffen ausgegeben 
wurden (im Jahr 2011 werden es wahrscheinlich fast 60 Milliarden Euro sein), 
die ihrerseits ungefähr die Hälfte unseres Bedarfs an Primärenergie gedeckt 
haben.  
Das CEA hat von den angewandten methodischen Prinzipien Kenntnis 
genommen; angesichts der Zielsetzung erkennt es deren Angemessenheit an. 
Zu seiner Zufriedenheit vermerkt das Kommissariat, dass in den der 
Forschung zugerechneten Investitionen die 12 Milliarden Euro für Super 
Phénix nicht enthalten sind. Es ist allgemein bekannt, dass diese Investition, 
bei der es sicherlich in den ersten Betriebsjahren zu technischen 
Schwierigkeiten kam, nicht wie vorgesehen auf industrieller Ebene produktiv 
sein konnte; dies vor allem aus politischen Gründen, die nicht der 
Nuklearenergieindustrie und erst recht nicht deren Forschungskomponente 
angelastet werden können. Die richtige Entscheidung des Cour des Comptes, 
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sich auf die mit der Stromerzeugung zusammenhängenden Kosten zu 
beschränken und gleichzeitig aus den genannten Gründen den Betrag dieser 
Fehlinvestition zu beziffern, hat zu Recht dazu geführt, dass dieser nicht in 
die Gesamtsumme der Forschungsinvestitionen einbezogen wurde. 
 
Das CEA will den Cour des Comptes darauf hinweisen, dass es nicht von 43 
kerntechnischen Anlagen zur zivilen Nutzung Eigentümer und Betreiber bzw. 
nur Eigentümer ist, sondern von 37 derartigen Anlagen. So verfügten wir 
zum 31. Dezember 2010 über 20 aktiv betriebene kerntechnische Anlagen, 
über 3 angehaltene (kerntechnische Anlage 18, Ulysse; kerntechnische 
Anlage 25, Rapsodie; kerntechnische Anlage 71, Phénix), für die jedoch noch 
keine Rückbaugenehmigung vorliegt; über 3, für die eine Baugenehmigung 
vorliegt und die sich im Bau befinden, aber noch nicht in Betrieb sind 
(kerntechnische Anlage 169, MAGENTA; kerntechnische Anlage 171; 
kerntechnische Anlage 172/AGATE, RJH), sowie über 11, für die ein Erlass 
zur endgültigen Stilllegung und zum Rückbau vorliegt. Das CEA hat zur 
Kenntnis genommen, dass die Investitionen für diese kerntechnischen 
Anlagen als Forschungsinvestitionen verbucht worden sind. Der Umfang des 
Berichts „Artikel 20“ aus dem Gesetz für Transparenz und Sicherheit im 
Nuklearbereich von 2006 ist genau zu unterscheiden vom Bestand an 
kerntechnischen Anlagen, der jedoch mit der Tabelle über die Rückbaukosten 
von CEA-Anlagen übereinstimmt. 
 
In der Liste der Anlagen, deren Eigentümer und Betreiber das CEA bleibt, 
die aber dem Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN, Institut 
für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) zur Verfügung stehen, findet sich 
auch die Anlage Silène, die mögliche Fehlerquellen und den entsprechenden 
Strahlenschutz im zivilen Bereich untersucht. Diese Anlage in Valduc ist 
Gegenstand eines Sanierungsprojekts in internationalem Rahmen.  
 
Das CEA nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Vorschlag, eine „normierte 
Nomenklatur der Forschungsausgaben“ für alle Betreiber einzuführen. Es 
weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass eine unflexible Handhabung 
dieser Informationen zu vermeiden ist, damit die Vorteile der durch eine 
solche Normierung verbesserten Transparenz genutzt werden können. Die 
regelmäßig erhobenen Daten zur Beantwortung der Anfragen durch die IEA 
könnten als Grundlage für dieses Vorhaben dienen, wobei die Erhebung 
jedoch verbessert werden müsste. 
 
Das CEA bestätigt, dass die eigenen Daten zum Klima, zur Radiobiologie 
und zur Radiotoxizität in der IEA-Umfrage enthalten sind, doch nach 
Meinung des CEA nicht als direkte Folgekosten von nuklear erzeugter 
Elektrizität angesehen werden können und dass außerdem die 
entsprechenden Kosten extrem moderat ausfallen, wenn man sie mit den 
Beträgen in anderen Teilen des IEA-Berichts vergleicht. Diese Beträge 
wurden mit Zustimmung des Cour des Comptes abgezogen, wurden ihm 
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jedoch im September 2011 übermittelt und sind im Anhang aufgeführt (sie 
sind verfügbar ab 1994). 
 

In Bezug auf von AREVA stammende Daten ist Folgendes anzumerken: Nicht 
die gesamte AREVA, sondern die im Jahr 1976 gegründete COGEMA 
(Compagnie générale des matières nucléaires) ist durch die Ausgliederung 
der CEA-Produktionsleitung auf der Grundlage von CEA-Industrie (Holding 
für die CEA-Beteiligungen) und aller ihrer Niederlassungen und 
Beteiligungen ins Leben gerufen worden. Durch die Ausgliederung von 
Geschäftsaktivitäten des CEA entstanden mehrere Gesellschaften: 

- SOVAKLE (gegründet 1957) durch die Übernahme der CEA-
Aktivitäten im Bereich Immobilienverwaltung; diese Gesellschaft 
wurde 2001 privatisiert 

- Technicatome (technische Gesellschaft für Atomenergie, 
gegründet 1972) für die Konstruktion von U-Boot-Reaktoren; 
diese Gesellschaft ist heute unter der Bezeichnung AREVA TA 
Teil der AREVA-Gruppe  

- CISI (Compagnie internationale des services informatiques), 
gegründet 1972 durch die Ausgliederung der IT-Abteilung; diese 
Gesellschaft wurde 1997 privatisiert 

- ORIS Industrie, gegründet 1985 durch die Ausgliederung des 
Unternehmensbereichs für ionisierende Strahlung; diese 
Gesellschaft erhielt den Namen CIS bio international und wurde 
im Jahr 2000 privatisiert 

Zudem übernahm das CEA Beteiligungen an Gesellschaften, bei denen es 
sich an der Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeiten beteiligt hat und die 
Teil der AREVA-Gruppe wurden: FRAMATOME (später AREVA NP), 
COMURHEX und INTERCONTROLE. 

 
Es ist zu beachten, dass die vom CEA eingeführte „Spezialdienststelle“, 
bestehend aus an 5 zivilen Standorten eingesetzten lokalen 
Sicherheitseinheiten („Formations locales de sécurité“), über etwas mehr als 
500 erfahrene, bewaffnete Mitarbeiter verfügt, deren Besonderheit ihre 
dreifache Zuständigkeit ist: 

- Zugangskontrolle, Beaufsichtigung, Überwachung und 
physischer Schutz der Anlagen und Einrichtungen 

- Brandprävention und -schutz 

- Erste Hilfe 
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Diese Beschäftigten erhalten regelmäßig aktualisierte Fortbildungen und 
arbeiten nach einem durchgängigen Dienstplan, um rund um die Uhr ihren 
unterschiedlichen Aufgaben nachkommen zu können. Dies ist neben dem 
Dienst der AREVA NC, der ursprünglich nach dem gleichen Modell 
geschaffen wurde, die einzige Einrichtung, die auf alle Eventualitäten 
reagieren kann. Ihre Kosten hängen vom Sicherheitsbedarf der CEA-
Standorte ab. 
 
Das CEA ist der Meinung, dass der Abschnitt zu den „öffentlichen Ausgaben 
für Sicherheit und Transparenz“ ergänzt werden sollte durch einen Absatz 
über die Ausgaben für die Transparenz der öffentlichen Einrichtungen (CEA 
und ANDRA) sowie der Unternehmen (EDF, AREVA), die als Betreiber von 
Nuklearanlagen fungieren und infolgedessen zur Sicherstellung von 
Transparenz verpflichtet sind, ohne dass die entsprechenden Kosten im 
Bericht beziffert werden.  

 

Insbesondere müssen diese Einrichtungen erstens einen Jahresbericht über 
nukleare Sicherheit und Strahlenschutz für jede ihrer Nuklearanlagen oder 
jeden Nuklearstandort erstellen und veröffentlichen (Artikel L. 125-15 
Umweltgesetzbuch) und zweitens die Anfragen der Öffentlichkeit nach 
direktem Zugriff auf nukleartechnische Informationen zu ihren Anlagen oder 
zum Transport radioaktiver Substanzen beantworten (Artikel L. 125-10 
Umweltgesetzbuch). Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, müssen die 
betreffenden Betreiber eine geeignete Organisation und geeignete Strukturen 
aufstellen, die gemäß den Bestimmungen des Loi relative à la transparence et 
la sécurité en matière nucléaire (TSN, Gesetz für Transparenz und Sicherheit 
im Nuklearbereich) der Information der Öffentlichkeit dienlich sind, die nun 
auch im Umweltgesetzbuch verankert sind (Verordnung Nr. 2012-6 vom 5. 
Januar 2012). Es muss zudem darauf hingewiesen werden, dass kein anderer 
Bereich im Energiesektor derartigen Verpflichtungen zu Transparenz sowie 
den daraus entstehenden Kosten unterworfen ist. 
 
Nicht zu vergessen ist, dass im Juni 2001 der zweckgebundene Fonds für den 
Rückbau ziviler CEA-Anlagen eingerichtet und bei der Gründung von 
AREVA im September des gleichen Jahres bestückt wurde. Im Übrigen ist 
man beim CEA nicht der Meinung, dass die Tabelle, die sicherlich eine 
„Tendenz zu erhöhten Rückbaukosten der CEA-Anlagen im letzten 
Jahrzehnt“ zeigt, die „Unzulänglichkeit der Bewertungen zum 31. Dezember 
2001“ widerspiegelt, was zu der Schlussfolgerung führen würde, diese 
Bewertung sei qualitativ minderwertig gewesen. Vielmehr wurden diese 
extrem komplexen Berechnungen für die sehr heterogenen Atomanlagen in 
einem schrittweisen Lernprozess durchgeführt, da Rückmeldungen zu 
industriellen Erfahrungen stark begrenzt waren. Die Bewertung von 2001 
hatte die beste im Jahr 2001 denkbare Qualität und entsprach dem 
damaligen Kenntnisstand. Das CEA betont sogar die Angemessenheit der von 
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ihm angewandten Vorgehensweise, die darin bestand, die Erfahrungen aus 
Beobachtungen und aus der Industrie zu den ersten Anlagen und sogar den 
ersten komplexen Forschungsanlagen, die in unserem Land oder sogar in 
Europa vollständig saniert und rückgebaut wurden, zu nutzen, um daraus 
sofort anschließend eine solide Methode zur Bewertung der Kosten, Margen 
und Risiken abzuleiten. Auf diese Weise konnte den gesetzlichen 
Verpflichtungen bis zum Jahr 2011 auf nun als stabilisiert geltender 
Grundlage nachgekommen werden. Der Cour des Comptes weist zudem 
ausdrücklich auf die Sorgfalt hin, mit der das CEA seine Rückbaukosten 
berechnet hat. Das CEA stimmt dieser Einschätzung zu. 

 
Der Cour des Comptes betont mit Recht, dass „die Referenzlösung für die 
zukünftige Nutzung dieser Materialien [abgereichertes und aufbereitetes 
Uran] daher sehr wohl der Einsatz in Reaktoren der vierten Generation ist“, 
was „mehreren tausend Jahren der Nutzung“ entsprechen würde. Es wäre 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass genau diese Referenzlösung auch entweder 
die Stabilisierung des Plutoniumbestands oder dessen schrittweise 
Reduzierung eventuell bis hin zur faktischen Eliminierung, so dies gewünscht 
ist, sicherstellen könnte, wodurch sich die Verwaltungskosten für die 
unterirdische Lagerung der Reststoffe entsprechend verringern würden. 
 
Der Cour des Comptes gibt bekannt, dass „unter den gegenwärtigen 
Bedingungen das gelagerte abgereicherte Uran ein Volumen von etwa 
76.000 m3 aufweist, was der Größenordnung des Volumens aller Abfälle 
vergleichbar ist, die in tiefen geologischen Formationen gelagert werden 
müssen“. Obwohl dies quantitativ richtig ist, ist das CEA der Meinung, dass 
der Bericht zum korrekten Verständnis der relevanten Faktoren betonen 
sollte, dass die Radioaktivität und chemische Toxizität von abgereichertem 
Uran in keinem Verhältnis stehen zu den entsprechenden Werten der Abfälle, 
die heute in tiefen geografischen Formationen gelagert werden sollen: Das 
Verhältnis in Bezug auf die Radioaktivität pro Volumeneinheit liegt im 
Millionenbereich! Es steht außer Frage, dass die Kosten der Endlagerung 
solcher Stoffe folglich nicht vergleichbar sind mit der Tiefenlagerung von 
Endprodukten der Kernspaltung und minoren Aktiniden, sofern dies bei 
letztgenannten überhaupt als möglich angesehen wird. 
 
Besonders überrascht die Aussage, dass, „wenn abgereichertes Uran als 
Abfall statt als wiederverwertbares Material angesehen würde, Frankreich 
radioaktive Abfälle aus dem Ausland lagern müsste“, was den Eindruck 
erweckt, als läge hier ein Problem vor. Da wir sämtliches von uns genutztes 
natürliches Uran importieren, sind also alle daraus entstehenden 
Materialien, die nicht als wiederverwertbar angesehen werden, „Abfälle 
ausländischen Ursprungs“. Diese Situation stellt keinerlei Schwierigkeit für 
die heutige Definition von Reststoffen dar. Wahrscheinlich handelt es sich um 
eine Verwechslung mit den Anforderungen des Gesetzes von 2006 über den 
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nachhaltigen Umgang mit nuklearen Materialien und Abfällen, das die 
Lagerung von nuklearen Abfällen ausländischen Ursprungs, also den Import 
von Abfällen, die in keinem Fall zu verwertbarem Material werden können, 
und deren Endlagerung auf unserem Staatsgebiet untersagt (der Import zu 
Aufbereitungszwecken, die Vorbereitung und der Rücktransport des 
umgewandelten Materials in das Ursprungsland sind jedoch möglich). Doch 
es gibt kein rechtliches Problem in Bezug auf den Import verwertbarer 
nuklearer Materialien, von denen ein Teil nach der Energieproduktion zu 
Reststoffen wird. Dieser letzte Absatz ist also unvollständig und erfordert 
eine Überarbeitung. Das CEA sieht kein Hindernis, wie es die 
Schlussfolgerungen des Berichts zum abgereicherten Uran nahelegen, für die 
Durchführung von Forschungstätigkeiten zur Untersuchung der 
unterschiedlichen Szenarien des nachhaltigen Umgangs mit diesem Material 
(abgereichertes Uran), wenn es nicht vollständig verwertet wurde. So könnte 
vermieden werden, dass Unsicherheiten über die finanziellen Auswirkungen 
eines nachhaltigen, sicheren Umgangs mit abgereichertem Uran im Raume 
stehen bleiben, die das CEA angesichts der anderen Herausforderungen für 
überschaubar hält.  
 
Der Cour des Comptes stellt sich die Frage nach der Zukunft von Plutonium 
für den Fall, dass der Staat der MOX-Nutzung ein Ende bereiten sollte. 
Zurzeit ist die MOX-Nutzung gemäß dem Gesetz von 2006 über den 
nachhaltigen Umgang mit nuklearen Materialien und Abfällen die 
Referenzlösung für den Umgang mit Plutonium. Kombiniert wird diese 
Technik mit der Aufbereitung von benutzten Brennstoffen und dem Recycling 
von verwertbaren Materialien zuerst in thermischen Reaktoren und dann in 
schnellen Brutreaktoren, deren industrielle Erschließung jedoch noch nicht 
sicher ist. Genau dies ist das Ziel des ASTRID-Programms, das dem CEA von 
Regierung und Parlament 2006 und dann 2011 anvertraut wurde. Fest steht, 
dass im Fall, dass der Staat sich für die Beendigung der MOX-Nutzung 
entscheidet, aus Sicht des CEA sofortige Konsequenzen zweierlei Art 
auftreten würden: Erstens die sofortige Einstellung der Aufbereitung von 
benutzten Brennstoffen und damit die Notwendigkeit, diese als Reststoffe 
einzustufen, die in tiefen geologischen Formationen gelagert werden 
müssten, was wiederum zu einer unvermeidbaren Steigerung der Kosten für 
die Beseitigung von Abfällen aus der Kernenergieindustrie führen würde; 
zweitens die Notwendigkeit einer Rekombination des momentan bei der 
Wiederaufbereitung gewonnenen, noch nicht zur Herstellung von MOX-
Brennstoffen genutzten Plutoniums mit abgereichertem oder aufbereitetem 
Uran, um beispielsweise ein Äquivalent für MOX-Brennstoffe herzustellen, 
mit dem auf die gleiche Art umgegangen würde wie mit letzteren. 
 
Die zum abgereicherten Uran gemachten Aussagen gelten in gleicher Weise 
für Thorium. Der Cour des Comptes berichtet, dass „der nationale Plan zum 
Umgang mit radioaktiven Materialien und Abfällen an der tatsächlichen 
Verwertbarkeit von Thorium zu zweifeln scheint“. Das CEA weist 
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nachdrücklich darauf hin, dass der Cour des Comptes eine bestimmte Partei 
zu ergreifen scheint, und zwar durch die Zuweisung von Thorium zur 
Kernenergieindustrie, obwohl nach Kenntnis des CEA eine derartige Option 
vom französischen Staat bislang nicht in Betracht gezogen wurde, außer dass 
ausschließlich theoretische Studien einer solchen Möglichkeit zugelassen 
wurden, die bislang zu der Schlussfolgerung geführt haben, dass Frankreich 
in absehbarer Zeit keinerlei Interesse an einer solchen Eventualität hat. 
Folglich scheint die Thorium-Nutzung im vorliegenden Bericht fehl am 
Platze zu sein. 
 
Der Cour des Comptes streift die Frage von sehr schwach strahlenden 
Abfällen, insbesondere mit Bezug auf die Problematik des Rückbaus von 
kerntechnischen Anlagen. Klar ist, dass die Volumen, die bei der 
Sanierung/Dekontaminierung von kerntechnischen Anlagen anfallen (und 
damit auch die entsprechenden Kosten) stark von einer noch zu treffenden 
Entscheidung abhängen. Entweder bleibt man beim heute geltenden 
Grundsatz, dass es keinen Grenzwert für die radioaktive Restmenge gibt, die 
am ehemaligen Standort einer kerntechnische Anlage nach 
Betriebseinstellung vorliegen darf, und die Mengen von sehr schwach 
strahlenden Abfällen, die im Bericht erwogen werden, sind eine vernünftige 
Schätzung, die aufgrund der damit zusammenhängenden Unsicherheiten mit 
Blick auf den aktuellen Stand der Analyse jeder kerntechnischen Anlage nur 
noch nach oben korrigiert werden können, oder aber es wird, wie das CEA es 
empfiehlt und wie es in allen anderen Ländern mit Kernenergieindustrie 
praktiziert wird, die Möglichkeit einer verbleibenden Reststrahlung eröffnet, 
und dies könnte die Kosten beträchtlich senken. Diese Reststrahlung sollte, 
wenn der Standort später weitergenutzt werden soll, eine jährliche Dosis von 
0,3 mSv für die Allgemeinbevölkerung und die Nutzung des Standorts nicht 
überschreiten, was einem Zehntel der durchschnittlichen Strahlung 
entspricht, der unsere Mitbürger ausgesetzt sind und bei der Einigkeit 
darüber herrscht, dass sie kein nennenswertes zusätzliches Gesundheitsrisiko 
darstellt, das über die Gefahren des täglichen Lebens hinausgeht. Es muss 
daran erinnert werden, dass viele unserer Mitbürger 30 Mal höheren 
jährlichen Dosen ausgesetzt sind, ohne dass sie Schäden davontragen. Das 
CEA führt gerade eine quantitative Studie zu den Auswirkungen einer 
solchen Vorgehensweise aus, um deren finanzielle Folgen zu bewerten, wobei 
sich keinerlei negative Konsequenzen für Gesundheit oder Umwelt ergeben 
dürfen. Diese Fragestellung steht in Zusammenhang mit der vom CEA 
eingenommenen Position, wie sie ganz richtig vom Cour des Comptes 
beschrieben wird.  
Der Cour des Comptes betont zu Recht die Abhängigkeit der Rückstellungen 
für Sanierung/Rückbau und die anschließende Lagerung der Reststoffe vom 
angewandten Diskontierungssatz und von der Entwicklung auf den 
Finanzmärkten, da die Rückstellungen an langfristige Finanztransaktionen 
gebunden sind. Diese Abhängigkeit beschäftigt auch das CEA, doch ist zu 
berücksichtigen, dass die momentan geltenden Entscheidungen auf 
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Grundlage der verfügbaren finanziellen Informationen zu Vergangenheit und 
Zukunft mit größtmöglicher Sorgfalt getroffen wurden. 
 
Der Bericht weist darauf hin, dass die Rahmenvereinbarung zwischen Staat 
und CEA zu einer „teilweisen Neubudgetierung der Finanzierung von 
langfristigen Kosten“ des CEA führe und der „Staat letztendlich die 
langfristigen Kosten der Kernenergieindustrie finanziert“. Dabei scheint der 
Cour des Comptes zu vergessen, dass das CEA eine öffentliche Einrichtung 
ist, deren zivile Nuklearanlagen der Staat fast vollständig finanziert hat und 
dass es keine Verkaufseinnahmen zur Finanzierung dieser Ausgaben hat. Es 
ist also vollkommen logisch, dass sowohl ein Teil seines Vermögens (AREVA-
Wertpapiere), das durch die Investitionen in Form der Anlagen geschaffen 
wurde, als auch direkte staatliche Subventionen mobilisiert werden.  
 
Es wird erwähnt, dass „die Bauteile [der Atomreaktoren] einer extremen 
Beanspruchung ausgesetzt sind“. Die Wahl des Ausdrucks „extrem“ kann zu 
Missverständnissen führen. Es ist wichtig zu wissen, dass diese 
Beanspruchung gewiss nicht vergleichbar ist mit den vielen 
Beanspruchungen, denen andere industrielle Anlagen ausgesetzt sind. Sie 
wurde vielmehr bei der Planung der Nuklearanlagen vorhergesehen, und die 
sorgfältige Beobachtung ihrer Auswirkungen auf die Bauteile zeigt in hohem 
Maße die erwarteten Reaktionen. In vielerlei Hinsicht sind die Ergebnisse 
sogar positiver als ursprünglich erwartet, was die Möglichkeit einer 
Verlängerung der Laufzeit von solchen Anlagen über die ursprüngliche 
Planung hinaus als durchaus vernünftig rechtfertigt.  
 
In seinem Bericht stellt der Cour des Comptes richtigerweise immer wieder 
fest, dass das ITER-Programm und die Forschung im Bereich Kernfusion 
nicht zu den Kosten der gegenwärtigen Kernenergieindustrie zählen. Im CEA 
gehören diese Tätigkeiten zur Abteilung für Materialforschung im Bereich 
der Grundlagenforschung, nicht aber zur Abteilung Nuklearenergie, was 
diese Einschätzung zusätzlich bestätigt. 
 
Im Abschnitt „Nukleares Risiko und Versicherungen“ stimmen die 
Informationen und Beobachtungen, die der Cour des Comptes zu diesem 
komplexen Thema präsentiert, mit der Sichtweise des CEA überein und sind 
besonders wertvoll für die korrekte Darstellung der relevanten Faktoren. 
 

Das Kapitel mit der allgemeinen Schlussfolgerung ist besonders interessant. 
Das CEA merkt gemäß den ihm vorliegenden Informationen und seiner 
eigenen Sichtweise an, dass die gesamten nationalen 
Forschungsinvestitionen über die letzten 50 Jahre auf 55 Mrd. Euro 
geschätzt werden, die Investitionen für den Bau der 58 in Betrieb 
befindlichen Reaktoren auf 96 Mrd. Euro, die Investitionskosten für die EDF-
Kraftwerke der ersten Generation (heute nicht mehr in Betrieb) auf 15 Mrd. 
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Euro und die Investitionskosten für die AREVA-Aufbereitungsanlagen auf 
15 Mrd. Euro. Die jährlichen Wartungskosten für die bestehenden 
elektronuklearen Produktionsanlagen liegen in einer Größenordnung von 
1,7 Mrd. Euro, und die Betriebskosten betragen 8,9 Mrd. Euro. Zusammen 
mit den Kosten für die Beseitigung von benutzten Brennstoffen kann der 
Jahresgesamtbetrag der Betriebskosten auf 10 Mrd. Euro zu Preisen von 
2010 geschätzt werden, wie es der Cour des Comptes vorschlägt. All diese 
genannten Kosten führen zur Bestätigung von Produktionskosten der 
bestehenden Produktionsanlagen in einer Größenordnung von 50 Euro pro 
MWh zu Preisen von 2010. Geht man von einem Verkaufswert von 70 Euro 
zu Preisen von 2010 pro MWh für die jährlich 420 TWh Elektrizität aus, die 
von den Anlagen produziert werden, die Gegenstand dieser 
Investitionskosten und Produktionskosten sind, ist diesen Beträgen ein Wert 
von etwa 30 Mrd. Euro zu Preisen von 2010 gegenüberzustellen, der auf 
diese Weise jährlich generiert wird, und zwar während mindestens 30, 
wahrscheinlich aber 40 oder mehr Jahren. Das CEA hat außerdem zur 
Kenntnis genommen, dass die vollständige Auswechslung der bestehenden 
Anlagen durch Kraftwerke der dritten Generation zu Produktionskosten 
dieser Anlagen pro MWh von etwa 75 Euro zu Preisen von 2010 führen 
würde. Dies illustriert, in welchem Maße eine Laufzeitverlängerung für die 
bestehenden Kraftwerke – bei Gewährleistung vollständiger Sicherheit – 
angemessen ist, aber ohne dass ihre Auswechslung gegen Kraftwerke der 
dritten Generation vor den gegenwärtig geplanten 40 Jahren der 
Wettbewerbsfähigkeit der elektronuklearen Produktion unseres Landes 
schadet. 
 
Eine der wichtigsten und eindeutigsten Schlussfolgerungen des Berichts ist 
die geringe Abhängigkeit der Kosten von Atomstrom von der Entwicklung 
zukünftiger Kosten, sofern die administrativen Vorgaben, die die Tätigkeit 
der Branche regeln, stabil bleiben.  
 
Das CEA unterstützt die Empfehlung des Cour des Comptes, weitere 
Untersuchungen zu den Externalitäten jedes wichtigen Energiesektors 
durchzuführen, und ist bereit, sich daran zu beteiligen. 
 
Das CEA teilt die Sichtweise des Cour des Comptes bezüglich eines 
Verständnisses der Kraftwerkslaufzeiten als strategische Variable. Es 
übernimmt die vier Empfehlungen des Cour des Comptes, die sich daraus 
ergeben.  
Das CEA steht auch der Empfehlung bezüglich der regelmäßigen 
Aktualisierung der Untersuchung, die dem Bericht zugrunde liegt, positiv 
gegenüber und wird eine derartige Aktualisierung (sollte sie beschlossen 
werden) nach Kräften unterstützen.  
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ANTWORT DES PRÄSIDENTEN VON AREVA 

 

Die Veröffentlichung eines Berichts zu den Kosten der 
Kernenergieindustrie durch den Cour des Comptes ist eine Initiative, die von 
AREVA begrüßt wird. Dieser auf Anfrage des Premierministers erstellte 
Bericht zeichnet ein umfassendes Bild der Kosten der Kernenergieindustrie 
in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und erläutert, wie diese 
Kosten gedeckt werden.  

Die Kernenergieindustrie trägt bedeutend zur Beschränkung der 
CO2-Emissionen bei. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Bericht den starken Beitrag der 
Kernenergieindustrie zur sicheren Stromversorgung Frankreichs und zur 
Beschränkung der CO2-Emissionen im Energiesektor betont. Während dem 
Kampf gegen den Klimawandel eine niedrigere Priorität zugewiesen zu 
werden scheint, ist es sicherlich von Nutzen, an die Tatsache zu erinnern, 
dass die Kernenergieindustrie sehr wenig CO2 freisetzt, ganz im Gegensatz 
zu den Stromerzeugungstechnologien auf Grundlage fossiler Brennstoffe 
(etwa 50 bis 30 Mal weniger CO2-Emissionen als Kohle- bzw. 
Gaskraftwerke). Dänemark, wo es keine Kernenergieindustrie gibt, scheint 
mir ein anschauliches Beispiel: Der Anteil an Windenergie im dortigen 
Energiemix ist der höchste in Europa: 19 %. Doch der Kohleanteil beträgt 
48 %, der Gasanteil 19 %. Folglich liegt die CO2-Intensität der dänischen 
Stromproduktion sieben Mal höher als in Frankreich und 63 % höher als im 
europäischen Durchschnitt. 

Kernenergie ist in der Produktion preiswerter als Strom aus 
erneuerbaren oder fossilen Energiequellen. 

Der Cour des Comptes liefert aufschlussreiche Informationen zu den 
Produktionskosten von Atomstrom. Trotz der Bemühungen, die 
Produktionskosten erneuerbarer Energien zu senken (an diesen Bemühungen 
ist AREVA in den Bereichen Offshore-Windenergie, Biomasse und 
Solarthermie mit Konzentration der Sonnenstrahlung aktiv beteiligt), werden 
diese Arten der Energieerzeugung noch über viele Jahre teurer bleiben als 
die konventionellen Energien. Laut den Schätzungen der Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE, Energieregulierungsbehörde) wird der 
Ausbau der Produktionsanlagen für erneuerbare Energien in Frankreich die 
jährlichen Subventionen bis 2020 auf 6,6 Mrd. Euro anwachsen lassen. 
Dieser Betrag liegt deutlich über den Investitionsschätzungen für die 
Sicherheit von Atomanlagen als Folge von Fukushima – es handelt sich um 
etwa 10 Mrd. Euro für ungefähr zehn Jahre, also um jährlich eine Milliarde 
Euro. Die Produktionskosten der fossilen Energiesektoren überschreiten 
70 Euro/MWh und werden wegen der tendenziellen Preissteigerungen beim 
Mineralöl und der zunehmenden Besteuerung von CO2-Emissionen sicher 
noch steigen. Laut dem Cour des Comptes liegen die Kosten für Atomstrom 
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heute unter 50 Euro/MWh, und die Preissteigerung wird moderat ausfallen: 
Man kann also davon ausgehen, dass die Kernenergieindustrie dauerhaft 
wettbewerbsfähig bleiben wird.  

Die von der Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN, Behörde für 
nukleare Sicherheit) befürworteten Sicherheitsinvestitionen können die 
Kostenvorteile der Kernenergieindustrie nicht erschüttern. 

In ihrem kürzlich veröffentlichten Bericht befürwortet die ASN 
Investitionen zur Verbesserung der Sicherheit französischer Atomreaktoren. 
EDF schätzt die Kosten der Maßnahmen zur Erreichung der Konformität bei 
den eigenen Kraftwerken auf höchstens 10 Mrd. Euro. Dieser Betrag 
entspricht 5 % der Produktionskosten der bestehenden Kraftwerke und 
zwischen 2 und 3 % des Strompreises (in der Tat entfallen ungefähr 40 % der 
Stromrechnung von privaten Verbrauchern und etwa 60 % der 
Stromrechnung von Unternehmen auf die Stromproduktion). Somit werden 
diese höheren Kosten nicht zu einer bedeutsamen Verschlechterung der 
Wirtschaftlichkeit von bestehenden Atomanlagen führen. Das Gleiche gilt für 
Investitionen, die für die Laufzeitverlängerung der Reaktoren erforderlich 
sind. Es ist nun an der ASN, sich in Bezug auf Sicherheitsüberlegungen zur 
Laufzeitverlängerung über 40 Jahre hinaus zu äußern. Aus streng 
wirtschaftlicher Sicht betont der Bericht, dass es kostspielig wäre, bereits 
amortisierte und rentable Kraftwerke vorzeitig abzuschalten, die Strom zu 
niedrigen Kosten generieren, und sie durch teurere Produktionskapazitäten 
zu ersetzen. Der Bericht erinnert zudem daran, dass bis heute keine 
Investitionen in Ersatzkapazitäten getätigt oder auch nur geplant sind. Dank 
seiner Atomanlagen kann Frankreich mit einem etwa 40 % unter dem 
europäischen Durchschnitt liegenden Strompreis aufwarten: Daher ist die 
Kernenergieindustrie ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen, für den Erhalt industrieller Arbeitsplatz und der Kaufkraft in 
Frankreich. Diese Vorteile für die französische Wirtschaft bestehen neben 
den positiven Externalitäten der Kernenergieindustrie in Bezug auf die CO2-
Emissionen des Stromsektors. 

AREVA zieht bereits jetzt mit Erfolg Rückschlüsse aus den ersten 
EPR-Projekten. 

Der Cour des Comptes insistiert auf den unsicheren Kosten von EPR. 
Die von AREVA entwickelte EPR-Technologie gewährleistet ein 
Höchstniveau an nuklearer Sicherheit. Der EPR ist weltweit der erste 
Reaktor der dritten Generation, der tatsächlich gebaut wird. Wie bei allen 
Vorläufermodellen überschreiten die Kosten und Bauzeiten der ersten EPR-
Bauprojekte in Finnland (Olkiluoto 3) und Frankreich (Flamanville 3) die 
Erwartungen. Dennoch kann AREVA anhand dieser Projekte bereits jetzt 
wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Diese wertvollen Erfahrungswerte haben 
es ermöglicht, die Stundenanzahl für die Projektplanung des Reaktors bei 
den zwei im Bau befindlichen EPR in China am Standort Taishan (Provinz 
Guangdong) deutlich zu reduzieren (- 60 % beim chinesischen gegenüber 
dem finnischen EPR). Damit sanken auch die entsprechenden Kosten. 
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Außerdem verringerte sich die Produktionsdauer für große Bauteile dank 
verbesserter Herstellungsprozesse, und die Zeitplanung für die Errichtung 
des Reaktors wurde dank kürzerer Beschaffungszeiten bei den Zulieferern 
verlässlicher. Aus diesen Gründen schreitet die Errichtung des chinesischen 
Reaktors in Taishan unter genauer Einhaltung der Kostenprognose und des 
ehrgeizigen Zeitplans voran (die gesamte Bauzeit wird wohl 40 % unter der 
des finnischen EPR liegen). Gegenwärtig liegen die Angebotspreise von 
AREVA für Projekte mit neuen Atomreaktoren in Europa deutlich unter den 
Schätzungen der Projekte Olkiluoto 3 und Flamanville 3. 

Serienmäßige EPR sind gegenüber alternativen Energiearten 
wettbewerbsfähig. 

AREVA geht davon aus, dass die Produktionskosten eines 
serienmäßigen EPR zwischen 50 und 60 Euro/MWh liegen werden. Diese 
Schätzung geht von folgenden technischen Eigenschaften eines EPR aus: 
Nutzungsgrad von 92 % (höher als bei bestehenden Atomanlagen), 
Amortisierung der fixen Betriebskosten durch höhere Leistung (1.630 MWe) 
gegenüber der vorhergehenden Reaktorgeneration, etwa 10 % geringerer 
Verbrauch von Brennstoffen im Vergleich zur vorhergehenden 
Reaktorgeneration, Laufzeit von 60 Jahren, … Dank seiner technisch-
wirtschaftlichen Eigenschaften bietet der serienmäßige EPR in Westeuropa 
beim Bau neuer Kapazitäten zur Stromgewinnung Wettbewerbsvorteile 
gegenüber konventionellen Energieformen (Gas, Kohle) und gegenüber 
erneuerbaren Energien. 

Bei den Rückbaukosten handelt es sich nicht um versteckte Kosten. 

Teilweise wird behauptet, bestimmte Kosten der Kernenergieindustrie 
würden nicht einbezogen und führten tendenziell zu einer Verzerrung der 
Gesamtkosten von verschiedenen Arten der Stromerzeugung. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass der Cour des Comptes sich deutlich gegen dieses Vorurteil 
ausspricht. Der Rückbau der Nuklearanlagen wird häufig als 
Schreckgespenst an die Wand gemalt. Für die einen ist der Rückbau ein Fass 
ohne Boden, für die anderen technisch unmöglich. Zwar betont der Bericht, 
dass die Kostenschätzungen für den Rückbau von französischen 
Nuklearanlagen bestimmte Einschränkungen aufweisen (die bei einer Ex-
ante-Prognose unvermeidbar sind), stellt aber die Schätzungen der Betreiber 
nicht grundsätzlich in Frage. In seinen Schlussfolgerungen weist der Cour 
des Comptes ausdrücklich auf die geringen Auswirkungen einer Erhöhung 
der Rückbaukosten für EDF-Atomanlagen auf die Stromproduktionskosten 
hin, selbst wenn man mit den konservativsten Hypothesen rechnet. Geht man 
etwa davon aus, dass die Rückbaukosten sich gegenüber den 
Kostenschätzungen verdoppeln, würden sich die Kosten der 
Atomstromerzeugung um nur 5 % erhöhen.  
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AREVA finanziert die Kosten des Rückbaus eigener Anlagen 
vollständig selbst. 

AREVA betreibt Nuklearanlagen zur Wiederaufbereitung von 
Brennstoffen, insbesondere an den Standorten Tricastin, La Hague und 
Marcoule. Die Rückbaukosten für diese Anlagen sind keine von zukünftigen 
Generationen zu tragenden Kosten, da sie vollständig von zweckgebundenen 
Aktiva finanziert werden. Schon lange vor dem Gesetz von 2006, das diese 
Vorgehensweise vorschreibt, hatte AREVA derartige zweckgebundene Mittel 
zurückgelegt, deren Wertsteigerung von unabhängigen Experten kontrolliert 
wird und Gegenstand einer jährlichen Überprüfung durch die 
Wirtschaftsprüfer des Konzerns ist. Die regelmäßige Neuberechnung der 
zukünftigen Rückbaukosten ist eine Notwendigkeit, die sich AREVA zu eigen 
macht, indem der Konzern die Kostenschätzungen überprüft: alle drei Jahre 
für in Betrieb befindliche Anlagen, jährlich für im Rückbau befindliche 
Anlagen und für die laufende Rücknahme und Konditionierung von Abfällen. 
Diese Überprüfung der Kostenschätzung ermöglicht die laufende 
Einbeziehung sich verändernder wirtschaftlicher, technischer und rechtlicher 
Faktoren. Außerdem berücksichtigen die Analysen zur Auswirkung der 
Rückbaukosten auf die Produktionskosten nicht den positiven Effekt der 
„Lernkurve“: Der Rückbau der letzten Produktionseinheiten wird weniger 
kosten als der Rückbau der ersten. Bei den neuesten Anlagen wurde die 
Rückbauproblematik zudem von Anfang an einbezogen. Bei den von AREVA 
betriebenen Anlagen betrifft dies insbesondere UP2/800 und UP3 (La 
Hague), George Besse II (Tricastin) und Melox (Marcoule). 

AREVA verfügt über Sachverstand und Erfahrung beim Rückbau. 

Nicht zuletzt ermöglichen die Erfahrungen von AREVA beim Rückbau 
die Optimierung der Rückbaukosten für die Nuklearstandorte des Konzerns 
sowie von dessen Kunden. Mit der Geschäftstätigkeit „Rückbau“ 
beschäftigen sich bereits jetzt ungefähr 1.500 Mitarbeiter, die in allen 
Bereichen geschult werden – von Projektsteuerung, Untersuchungen und 
Sanierung/Rückbau bis hin zum Betrieb von Standorten und zur 
Abfallentsorgung. Neben der wichtigen und historisch gewachsenen 
Beteiligung an verschiedenen Projekten in Frankreich (La Hague für AREVA 
selbst, Marcoule im Auftrag des CEA oder Superphénix im Auftrag von EDF) 
hat AREVA die im Konzern vorhandenen Kompetenzen auch schon für das 
US-amerikanische Energieministerium und in Deutschland eingesetzt. 

Die Tiefenlagerung von Atommüll ist ein Projekt mit Auswirkungen 
auf das französische Gemeinwohl.  

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Rückstellungen für die 
Entsorgung von benutzten Brennstäben angemessen sind. Das einzige 
größere Risiko betrifft die Kosten der Tiefenlagerung. Die von der ANDRA 
erstellte Kostenschätzung für dieses Vorhaben erfordert zunächst eine 
Anmerkung zur eingesetzten Methode. Der verantwortungsvolle Umgang mit 
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den Abfällen aus 50 Betriebsjahren der französischen Atomanlagen ist eine 
Herausforderung mit Auswirkungen auf das Gemeinwohl. Die vom 
zukünftigen Standort zu erfüllenden Aufgaben, die technischen 
Anforderungen an den Standort und die damit zusammenhängenden Kosten 
müssen Ergebnis einer kollektiven, transparenten Entscheidung sein und 
insbesondere zwischen sämtlichen beteiligten Organisationen, die alle dem 
öffentlichen Sektor angehören, abgestimmt werden: ANDRA, EDF, AREVA, 
CEA und ASN. Teilweise wird behauptet, der Zusammenschluss der Betreiber 
EDF, AREVA und CEA im Auftrag der ANDRA sei moralisch verwerflich. 
Doch ganz im Gegenteil ist dieser Zusammenschluss Ausdruck sinnvoller 
Steuerungsprinzipien, wenn man bedenkt, welche langfristige finanzielle 
Bedeutung dieses Projekt für die Allgemeinheit hat. Ziel ist es, den 
Sachverstand der Betreiber im öffentlichen Sektor, zu denen auch AREVA 
gehört, in den Dienst der technischen und wirtschaftlichen Optimierung des 
Projekts zu stellen. Auch die Koordination aller öffentlichen Akteure der 
Kernenergieindustrie, insbesondere zwischen ASN und ANDRA, ist 
unabdingbar, um eine in industrieller und wirtschaftlicher Hinsicht optimale 
Lösung für jede Abfallkategorie gewährleisten zu können.  

Die Kosten für Atomstrom sind nur in geringem Maße von den 
Kosten der Tiefenlagerung abhängig.  

Angesichts seiner großen Wichtigkeit erfordert das Vorhaben der 
Tiefenlagerung die Anwendung von bewährten Erfolgsmethoden bei der 
Planung und Kostenoptimierung. Bezüglich der Unsicherheiten bei den 
zukünftigen Kosten der geologischen Tiefenlagerung sollte man auf dem 
Boden der Tatsachen bleiben: So schätzt der Bericht des Cour des Comptes, 
dass die Stromproduktionskosten nur marginal von (sogar starken) 
Schwankungen der Kosten für die Tiefenlagerung abhängen. Ausgehend von 
der letzten Kostenschätzung der ANDRA (also der Verdoppelung der 
Lagerkosten) schließt der Cour des Comptes auf eine Steigerung der 
jährlichen Stromproduktionskosten um lediglich 1 %. 

Die Kosten der Tiefenlagerung würden jedoch deutlich steigen, 
wenn Frankreich auf die Wiederaufbereitung benutzter nuklearer 
Brennstoffe verzichten würde.  

Die Wiederaufbereitung ermöglicht das Recycling von verwertbaren 
Materialien und verringert das Volumen der Abfälle um den Faktor fünf, die 
Toxizität der Abfälle um den Faktor zehn. Der Bericht schätzt, dass die 
direkte Lagerung des gleichen Volumens von nicht aufbereiteten, benutzten 
Brennstoffen doppelt so teuer wäre wie die Lagerung nach der 
Wiederaufbereitung. Diese zusätzlichen Lagerkosten liegen noch im 
niedrigen Bereich der ANDRA-Schätzungen. Folgt man den 2003 von der 
ANDRA durchgeführten Kostenschätzungen, würde die Einstellung der 
Wiederaufbereitung, die zur direkten Lagerung benutzter Brennstoffe führen 
würde, die Gesamtkosten der Lagerung um den Faktor 3,5 erhöhen, was im 
oberen Bereich der angegebenen Bandbreite liegt.  
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Die Entscheidung für die Wiederaufbereitung hat strategische 
Bedeutung für Frankreich. 

Die Vorteile der Wiederaufbereitung liegen auf der Hand. Sie 
bestehen darin, aus den benutzten nuklearen Brennstoffen der Reaktoren die 
Bestandteile zu extrahieren, die für eine erneute Verwendung noch ein 
starkes energetisches Potenzial aufweisen. Die Wiederaufbereitung führt 
heutzutage zu einer Einsparung natürlicher Ressourcen von fast 20 %. Das 
Recycling von Plutonium in Form von MOX-Brennelementen sollte nicht 
verteufelt werden, trägt doch der Einsatz von MOX-Brennelementen zum 
Kampf gegen die Verbreitung von Atomwaffen bei, indem das Plutonium aus 
benutzten Brennstoffen im Reaktor „verbrannt“ wird. Moderne EPR können 
zu 50 % mit MOX-Brennelementen betrieben werden. Das Vorhaben von zu 
100 % mit MOX-Brennelementen betriebenen EPR macht Fortschritte. Die 
industrielle und technologische Vorreiterrolle der französischen 
Kernenergieindustrie zeigt sich am deutlichsten im Bereich der 
Wiederaufbereitung. Die einzigartige französische Expertise verschafft dem 
Land einen beachtlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber China, Russland und 
Indien, die sich ebenfalls für einen geschlossenen Brennstoffkreislauf, also 
die Wiederaufbereitung, entschieden haben.  

Die Kosten der Kernenergieindustrie werden nicht an zukünftige 
Generationen weitergegeben. 

Auch wenn die Kosten der Kernenergieindustrie im Großen und 
Ganzen gut bekannt sind, ist die regelmäßige Überprüfung der zukünftigen 
Kosten der Branche unverzichtbar. In diesem Bereich kann ich AREVA ein 
beispielhaftes Verhalten bescheinigen. Die Unsicherheiten in Bezug auf die 
Kosten des Rückbaus und der Beseitigung von Atommüll erfordern besondere 
Umsicht. Dennoch beweist der Bericht, dass die Produktionskosten der 
Kernenergieindustrie in nur sehr geringem Maße selbst auf starke 
Schwankungen dieser Belastungen reagieren. Somit führen die 
Unsicherheiten bei diesen zwei Kostenarten nicht zu einer Infragestellung 
der Kostenvorteile, von denen Frankreich im Bereich der Stromerzeugung 
dank seiner Kernenergieindustrie profitiert. Im Gegenteil: Die 
Preisschwankungen bei Mineralöl und CO2 führen zu bedeutenden 
Unsicherheiten bei den Produktionskosten für mit Gas oder Kohle 
betriebenen Wärmekraftwerken. Im Fall einer Verdoppelung des Gaspreises 
(die mit Blick auf die in der Vergangenheit beobachteten Schwankungen 
durchaus möglich ist) würden die Produktionskosten eines Gas-und-Dampf-
Kombikraftwerks um etwa 60 % steigen. In gleicher Weise würde eine 
Verdoppelung der CO2-Abgaben bei einem Kohlekraftwerk automatisch eine 
Erhöhung der Produktionskosten um 30 % nach sich ziehen. Ein 
Stromerzeuger hat also keine andere Wahl, als diese Kosten letztendlich auf 
seine Kunden umzulegen. 

Ich halte fest, dass der Bericht des Cour des Comptes trotz einiger 
Restunsicherheiten die Kosten der Kernenergieindustrie korrekt einschätzt 
und nicht davon ausgeht, diese Kosten würden auf zukünftige Generationen 
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verlagert. Sie sind zudem niedriger und besser vorhersehbar als die Kosten 
alternativer Lösungen zur Produktion der von Frankreich benötigten 
Energie. Es ist unverzichtbar, sich auf Fakten zu stützen und dieses dauerhaft 
umstrittene, oft emotional besetzte Thema der Kosten der 
Kernenergieindustrie auf ein objektives Fundament zu stellen. In diesem Sinn 
stellt der Cour des Comptes einen wichtigen Meilenstein in der öffentlichen 
Debatte über die französische Energiepolitik auf. 
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ANTWORT DES VORSITZENDEN DER COMMISSION NATIONALE 
D'ÉVALUATION DU FINANCEMENT DES CHARGES DE 

DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE 
ET DE GESTION DES COMBUSTIBLES USÉS ET DES DÉCHETS 

RADIOACTIFS (CNEF, NATIONALER AUSSCHUSS ZUR 
ABSCHÄTZUNG DES FINANZBEDARFS FÜR DEN RÜCKBAU 

NUKLEARER BASISANLAGEN UND DIE ENTSORGUNG 
VERBRAUCHTER KERNBRENNSTOFFE UND RADIOAKTIVER 

ABFÄLLE) 

 

Aufgrund des höchst vertraulichen Charakters dieser Mitteilung war 
es mir nicht möglich, die Anmerkungen des nationalen Ausschusses zur 
Abschätzung des Finanzbedarfs für den Rückbau nuklearer Basisanlagen und 
die Entsorgung verbrauchter Kernbrennstoffe und radioaktiver Abfälle, der 
mich in seiner Sitzung vom 7. Juni 2011 um die Leitung seiner Arbeiten 
gebeten hat, zu protokollieren. 

Daher erhält dieses Dokument im jetzigen Stadium keine Antwort. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



ANTWORTEN DER BETREFFENDEN VERWALTUNGEN UND ORGANE 417 

ANTWORT DES PRÄSIDENTEN DER COMMISSION DE 
RÉGULATION DE L’ÉNERGIE (CRE, FRANZÖSISCHE 

ENERGIEREGULIERUNGSBEHÖRDE) 

 

Die Antwort der CRE auf den Bericht ist der Mitteilung zu entnehmen, 
die dem vorliegenden Schreiben beigefügt ist.  

Darin werden in einem ersten Teil die drei Ansätze des Cour des 
Comptes (französischer Rechnungshof) zur Kostenbewertung der 
Nukleartechnologie, die diesen Ansätzen zugrunde liegenden wirtschaftlichen 
Prinzipien und ihre Ziele, insbesondere in Hinblick auf die Bewertung und 
Berücksichtigung der Kapitalkosten, analysiert. Diese Analyse wird durch 
einige Ergänzungsvorschläge zum Berichtsprojekt abgeschlossen. Die 
Ergänzungsvorschläge zielen im Wesentlichen darauf ab, den 
Anwendungsumfang und -bereich der Kosten, die sich aus den drei Ansätzen 
ergeben, zu präzisieren. Dies geschieht insbesondere in Hinblick auf den 
Preis für den accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH, 
regulierter Zugang zu Strom aus bestehenden Kernkraftwerken), den die CRE 
ab dem 8. Dezember 2013 berechnet. 

Im zweiten Teil der Mitteilung werden der Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatz von Électricité de France (EDF) und 
insbesondere seine Grenzen einer genaueren Betrachtung unterzogen. 

Der abschließende Teil widmet sich der Bewertung und der 
Berücksichtigung der langfristigen Kosten der EDF-Kernkraftanlagen –
 Demontage, Rückbau, Entsorgung der radioaktiven Abfälle –, deren 
Abschreibungsbeträge nach Ansicht der CRE zum Teil neu veranschlagt 
werden müssen. 

Anmerkungen der CRE bezüglich des öffentlichen thematischen 
Berichtsprojekts des Cour des Comptes zu den Kosten der 
Kernenergieindustrie 

1. Die verschiedenen vom Cour des Comptes im Berichtsprojekt 
angeführten Ansätze verfolgen nicht dieselbe Zielsetzung. 

In ihrem Bericht führt der Cour des Comptes drei Ansätze für die Bewertung 
der Kernenergiekosten an:  

→ der von Herrn Champsaur in seinem Bericht vom März 2011 
vorgestellte Ansatz, der von der CRE in ihrem Beschluss vom 5. 
Mai weitgehend aufgegriffen wurde. Dieser nimmt Stellung zu dem 
Erlassentwurf, der zum 1. Januar 2012 den ARENH-Preis auf 
42 €/MWh festlegt; 

→ die méthode du coût comptable complet de production (C3P, 
Vollkostenrechnungsansatz), der zunächst für die Berechnung der 
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Produktionskosten der gesamten Kernkraftanlagen von EDF 
entwickelt wurde und deren Erneuerung vorsieht; 

→ sowie schließlich die méthode des coûts courants économiques 
(CCE, Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz), der von EDF 
vorgeschlagen wird;  

Der Cour des Comptes weist in Abschnitt I-A des allgemeinen 
Schlussteils des Berichtsprojekts darauf hin, dass diese Ansätze 
unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Nach Ansicht der CRE ist es 
wichtig, eben diese Zielsetzungen zu erläutern. Dies soll in den folgenden 
Abschnitten geschehen. 

1.1 Die Miet- und Wiederbeschaffungskosten spiegeln wider, was 
ein Stromanbieter bereit wäre an EDF zu zahlen, um die bestehenden 
Kernkraftwerke anzumieten anstatt sie neu zu bauen. Diese Kosten 
beziehen die bauliche Erneuerung zum Ende ihrer Lebensdauer mit ein. 

Der Cour des Comptes führt in Absatz b des Anhangs 12 seines 
Berichtsprojekts aus, dass zur Berechnung der Produktionskosten von 
Atomstrom „aufgrund der gesetzten Fristen nur der Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatz einer genaueren Betrachtung unterzogen 
werden konnte“. Der Ansatz beinhaltet die Aufsummierung:  

� einer Kapitalannuität, die den wirtschaftlichen Wert der 
Kernkraftanlagen darstellt. Diese ist in einer konstanten 
Kostenmiete in Euro (inflationsbereinigt) zu beziffern. Die 
Berechnung ergibt sich aus dem unten beschriebenen Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatz; 

� der tatsächlichen Betriebskosten (Kosten für Brennelemente, 
weiterer externer Verbrauch, Steuern und Abgaben, 
Personalkosten, weitere Güter und Betriebskosten sowie 
Management-, Entwicklungs- und Verwaltungskosten); 

� der künftigen für die Instandhaltung der Kernkraftanlagen 
aufzuwendenden Kosten, die beim Anlagevermögen zu verbuchen 
sind. 

Ein Vorgehen nach den Miet- und Wiederbeschaffungskosten basiert 
auf einem „make or buy“-Ansatz. Wie die Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ARCEP, Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation und Post) darlegt253, „zielt [er] darauf ab, für die 

                                                 
253 Die „Sondierung der Bewertungsansätze der Kupferteilnehmeranschlussleitung“ 
der ARCEP (2005) vergleicht verschiedene Ansätze zur Bewertung von 
Anlagevermögen unter besonderer Berücksichtigung des Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatzes. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



ANTWORTEN DER BETREFFENDEN VERWALTUNGEN UND ORGANE 419 

Kundengesellschaften, die Anmietung der Infrastruktur oder den Neuaufbau 
derselben als zwei äquivalente Entscheidungsoptionen zu etablieren“. Er 
beruht also auf der Festlegung einer Kostenmiete, die von einer 
Kundengesellschaft an den Besitzer der Infrastruktur gezahlt wird, und zwar 
während der Lebensdauer des Anlagevermögens. Dies entspricht im 
vorliegenden Fall der Bereitschaft eines Stromanbieters für die Nutzung der 
derzeitigen Kernkraftanlagen zu bezahlen anstatt sie neu zu bauen. 
Hierdurch werden dem Besitzer der Nuklearanlage de facto seine 
Investitionen zurückbezahlt und vergütet und zwar in der Höhe ihres für das 
Ende der Lebensdauer festgestellten Werts. D. h. er kann die Anlage am 
Ende der Laufzeit in Höhe der Neubewertung erneuern. 

1.2 Die Vollkostenrechnung spiegelt den Geldwertschwund wider, 
indem die Realkosten berücksichtigt werden und bezieht eine Erneuerung 
der Produktionsanlagen mit ein. 

Der von EDF vorgeschlagene Vollkostenrechnungsansatz beruht auf 
traditionellen Bilanzierungsregeln mit linearer Abschreibung des 
Anlagevermögens zu seinem Bruttoanschaffungswert. Diese 
Bilanzierungsbasis verbindet EDF mit der Auswirkung des 
Geldwertschwundes, indem jedes Jahr das Anlagevermögen neu bewertet 
und eine Extra-Abschreibung berechnet wird, die der Summe der 
zusätzlichen Abschreibung entspricht, die hätte angesetzt werden müssen, um 
das neu bewertete Anlagevermögen linear abzuschreiben. 

Der Vollkostenrechnungsansatz kann nicht eingesetzt werden, um den 
ARENH-Preis festzulegen. Die jährliche Neubewertung des 
Anlagevermögens geht nämlich von einer Wiedererlangung des neu 
bewerteten Kapitals am Ende der Lebensdauer aus und somit von der 
Möglichkeit, das Anlagevermögen zu erneuern. Artikel 366-8 des 
Energiegesetzbuchs jedoch schreibt vor – wie nachfolgend in Punkt 1.3.2 
ausgeführt wird –, dass die Erneuerung in den Endverbraucherpreis, nicht 
aber in den ARENH-Preis einzugehen hat. 

1.3 Der ARENH-Preis spiegelt die teilweise abgeschriebenen 
Vollkosten der französischen Kernkraftanlagen wider. Dabei wird die 
Erneuerung der Anlagen nicht berücksichtigt. Diese Herangehensweise 
unterscheidet sich also fundamental vom Vollkostenrechnungs- und dem 
Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz. 

1.3.1 Die Gesetzgebung sieht die Weitergabe des Ertrags aus der 
Kernenergie vom Produzenten EDF an den Endverbraucher vor. 

Die Einführung eines regulierten Zugangs zu Strom aus den 
bestehenden Kernkraftwerken (ARENH) ist das Ergebnis eines längeren 
Reflexionsprozesses der öffentlichen Hand darüber, wie der Strommarkt in 
Frankreich unter Beachtung der Prinzipien der Öffnung des Marktes und des 
freien Wettbewerbs organisiert werden soll. Die Kommission zur 
Organisation des Strommarkts unter Vorsitz von Herrn Paul Champsaur hat 
die Leitlinien in ihrem Bericht vom April 2009 formuliert. 
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Dieser Bericht führt insbesondere aus, dass es „wenn der Strompreis 
es ermöglichen soll, die notwendigen Investitionen zu finanzieren und zu 
vorbildhaftem Verhalten anzuregen, legitim ist, dass die französischen 
Verbraucher von der Wettbewerbsfähigkeit der französischen 
Stromproduktionskapazitäten profitieren“. 

Gestützt auf die Schlussfolgerungen dieser Kommission hat der 
Gesetzgeber die Loi de la Nouvelle Organisation du Marché d’Électricité 
(NOME) vom 7. Dezember 2010 über die Neuorganisation des Strommarkts 
beschlossen. Dieses wurde anschließend in das Energiegesetzbuch 
aufgenommen. Es legt fest, dass „zur Sicherung der freien Wahl des 
Stromanbieters und zur Ausnutzung der Wettbewerbsfähigkeit der 
französischen Kernkraftanlagen im Sinne der Attraktivität des 
Wirtschaftsraums und zum Vorteil aller Verbraucher ein regulierter Zugang 
zu Strom aus den derzeitigen Kernkraftwerken, die in Artikel L. 336-2 
genannt sind, gewährt wird. Dieser Zugang wird während einer 
Übergangszeit, die in Artikel L. 336-8 festgelegt ist, allen 
Stromgesellschaften zur Belieferung der Endverbraucher im kontinentalen 
Frankreich oder Netzbetreibern zur Deckung ihrer Netzverluste geöffnet. 

Dieser regulierte Zugang wird zu wirtschaftlichen Bedingungen 
gewährt, die jenen entsprechen, die für EDF aus der Nutzung ihrer im selben 
Artikel L. 336-2 aufgeführten Kernkraftanlagen resultieren“254. 

Dieser Artikel enthält die grundlegenden Prinzipien, die die 
Einführung des regulierten Zugangs zu Atomstrom aus bestehenden Anlagen 
(ARENH) geleitet haben. Diese Prinzipien wurden in der Begründung zum 
NOME-Gesetz ausführlich dargelegt. „Die französische Regierung sieht es 
als unerlässlich an, dass die Preisbildung für Strom weiterhin auf den 
wirtschaftlichen Gegebenheiten der französischen Produktionsanlagen, und 
insbesondere des hohen Kernenergieanteils, basiert. Dem entsprechen die 
auf den europäischen Stromgroßhandelsmärkten beobachteten Preise nicht. 
[…] Dieser Gesetzentwurf soll deshalb dazu beitragen, eine gezielte und 
effiziente Regulierung des Strommarkts einzuführen, die es den Verbrauchern 
ermöglicht, weiterhin von den Investitionen zur Entwicklung der Kernenergie 
zu profitieren, und die gleichzeitig Innovationen und Wahlfreiheit für den 
Verbraucher vorantreibt“. 

Der Gesetzgeber stellt somit deutlich heraus, dass die Zielsetzung des 
regulierten Zugangs darin besteht, die wirtschaftlichen Vorteile, die die 
französischen Kernkraftanlagen in ihrem derzeitigen Zustand verkörpern, an 
den Verbraucher weiterzugeben. Dies soll unter Berücksichtigung der bereits 
teilweise erfolgten Abschreibungen und folglich der tatsächlichen 
Produktionskosten für EDF erfolgen. 

                                                 
254 Artikel L. 336-1 des Energiegesetzbuchs. 
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1.3.2 Bis zu einer eventuellen Anwendung der vorgesehenen 
Revisionsklausel in Artikel L.336-8 wird im Energiegesetzbuch jegliche 
Berücksichtigung der Erneuerung der Produktionsanlagen 
ausgeschlossen. 

Der ARENH-Preis wird aus den Kosten für die derzeitigen 
Kernkraftanlagen ermittelt. Das Energiegesetzbuch stellt in Artikel L.336-2 
ausdrücklich fest, dass in die Berechnung des ARENH-Preises jene 
Kernkraftwerke einzubeziehen sind, die vor dem 8. Dezember 2010 in Betrieb 
genommen wurden. Darunter fallen die 58 derzeit in Betrieb befindlichen 
Reaktorblöcke. Dies schließt jegliche Erneuerungs- oder Neubauvorhaben 
wie das laufende Projekt zum European Pressurized Reactor (EPR, 
Druckwasserreaktor) in Flamanville 3 aus und begrenzt den 
Anwendungsbereich des ARENH-Preises auf die derzeitigen Anlagen. 

Artikel L. 337-14 des Energiegesetzbuchs benennt die Kosten, die der 
ARENH-Preis abdecken muss. Dieser Preis muss folgende Faktoren 
berücksichtigen: 

„1 Einen Kapitalertrag, der die Art der Tätigkeit berücksichtigt, 

2 Betriebskosten, 

3 Investitionskosten für die Instandhaltung oder für die nötige 
Verlängerung der Betriebsgenehmigung, 

4 absehbare Kosten für Belastungen, die langfristig auf die Betreiber 
von kerntechnischen Anlagen zukommen, wie sie in Artikel 20 Absatz I des 
Gesetzes Nr. 2006-739 vom 28. Juni 2006 zum Programm für die langfristige 
Entsorgung von radioaktiven Materialien und Abfällen dargelegt werden“. 

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission offiziell 
ausgeschlossen, dass im ARENH-Preis die Erneuerung der Anlagen 
berücksichtigt wird. 

Und schließlich verfügt Artikel L.336-8 desselben Gesetzbuchs, dass 
die für die Ressorts Energie und Wirtschaft verantwortlichen Minister vor 
dem 31. Dezember 2015 und danach alle 5 Jahre auf Grundlage der Berichte 
der CRE und der Kartellbehörde angehalten werden können zu „der 
schrittweisen Berücksichtigung der Kosten in den Endverbraucherpreisen für 
die Entwicklung neuer Basisstromproduktionskapazitäten und [zu] der 
Einführung eines speziellen Instrumentariums, das den Aufbau geeigneter 
finanzieller Ressourcen für die Erneuerung der Kernkraftanlagen absichert.“ 

Auf diese Weise kann die öffentliche Hand die Erneuerung der 
Kernkraftanlagen schrittweise in den Endverbraucherstrompreis einfließen 
lassen – und nicht in den ARENH-Preis. 
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1.3.3 Schlussfolgernd ist festzuhalten, dass sich der Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatz und die Berechnung des ARENH-
Preises gemäß dem Energiegesetzbuch grundlegend unterscheiden. 

Der ARENH-Preis versteht sich als ein Wert, der die 
Produktionskosten für Atomstrom im speziellen Zusammenhang der 
französischen Kernkraftanlagen und unter Berücksichtigung der Vorteile aus 
dem derzeitigen Bestand abbildet. Dieser Preis kann also den bestehenden 
Teil der Kernkraftanlagen nicht außer Acht lassen. 

Auf Initiative der Regierung wurde eine zweite von Paul Champsaur 
geleitete Kommission einberufen, die die Ansätze zur Festlegung des ARENH-
Preises untersuchen soll. Ihr Bericht wurde am 7. Juli 2011 auf der Seite des 
Ministeriums für Ökologie, nachhaltige Entwicklung, Verkehr und 
Wohnungswesen veröffentlicht. Dieser stellt auch fest, dass „die Kernkraft-
anlagen heute 26 Jahre alt sind: Sie befinden sich folglich auf der Hälfte ihrer 
wirtschaftlichen Lebensdauer. Die vergangenen Investitionen sind bereits seit 
Mitte der 1980er Jahre durch den Verkauf von Elektrizität teilweise 
ausgeglichen.“ 

Das Berichtsprojekt des Cour des Comptes befasst sich mit dem Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatz. Dieser basiert hauptsächlich auf der über die 
gesamte Lebensdauer gestaffelten Rückvergütung des ursprünglich eingesetzten 
neu bewerteten Anlagevermögens. Somit führt er zu einem Bewertungsniveau des 
Anlagevermögens, das die derzeitigen Elemente nicht einbezieht. Diese werden 
jedoch in der Festlegung des ARENH-Preises berücksichtigt.  

Der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz verfolgt also eine 
andere Zielsetzung als die Bestimmung des ARENH-Preises. Diese muss 
gemäß dem Energiegesetzbuch erfolgen, indem die Produktionskosten 
bestimmt werden, die dem Wert entsprechen, den ein Wirtschaftsakteur, der 
in den Kernenergiemarkt eintritt, den derzeitigen Kernkraftanlagen von EDF 
beimessen könnte. Dies betrifft also nicht den Wert, den eben diesen Anlagen 
entsprechend der NOME-Gesetzgebung für den französischen Verbraucher 
haben, der von dem wirtschaftlichen Vorteil aufgrund der teilweise erfolgten 
Abschreibung der Anlagen profitiert. Das Gesetz legt außerdem fest, dass der 
ARENH-Preis gegebenenfalls die Kosten für die Verlängerung der 
Betriebsdauer der Reaktoren abdecken muss, nicht aber die Kosten, die für 
die Erneuerung der Kernkraftanlagen am Ende ihrer Lebensdauer anfallen. 
Der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz beziffert die 
Produktionsanlagen anhand einer Neubewertung der derzeitigen Anlagen zu 
ihrem heutigen Wert. Dieser Ansatz bezieht implizit die teilweise Erneuerung 
der Anlagen am Ende der Lebensdauer mit ein und unterscheidet sich somit 
strukturell von dem Ansatz der Champsaur-Kommission. Darüber hinaus 
beruht der Ansatz der Kommission auf der Bewertung der bereits zum Teil 
amortisierten Kernkraftanlagen gemäß der Begründung des NOME-Gesetzes 
und kann de facto die in der Vergangenheit erfolgte Bewertung der 
Kernkraftanlagen nicht ausblenden, während sich der vom Cour des Comptes 
entwickelte Ansatz auf die ganze Lebensdauer der Anlagen bezieht. 
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Zusätzlich erachtet die CRE es für wichtig, daran zu erinnern, dass 
der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz mit der Festsetzung des 
reglementierten Tarifs für den Verkauf von Elektrizität weder in Verbindung 
gebracht werden kann noch darf. Dieser Tarif entspricht nämlich der 
Deckung der realen Kosten, wie sie jährlich von der Stromgesellschaft 
getragen werden. Die beiden Verfahren sind grundsätzlich verschieden: Der 
Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz versucht, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nach einem auf die gesamte Lebensdauer der Kernkraftanlagen 
bezogenen Rechenprinzip einen Überblick über die Bruttogesamtkosten der 
Kernkraftanlagen zu geben. Demgegenüber muss die Festsetzung des 
reglementierten Verkaufstarifs notwendigerweise von Jahr zu Jahr 
dynamisch erfolgen und darauf abzielen, dass am Ende über die ganze 
Lebensdauer der Anlagen hinweg die Kosten, die von Jahr zu Jahr anfallen, 
tatsächlich gedeckt sind. Die in der Vergangenheit angewendeten Regeln 
bezüglich des reglementierten Tarifs für den Verkauf von Elektrizität haben 
jedoch in der Berechnung der durchschnittlichen Bruttogesamtkosten nicht 
unbedingt mit dem Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz 
übereingestimmt. Des Weiteren wären, selbst bei Übereinstimmung der 
Ansätze, die zugrunde liegenden Annahmen nicht dieselben gewesen 
(Lebensdauer, langfristige Kosten).  

 

1.4 Weitere Anmerkungen 

Die CRE weist darauf hin, dass es keine Verbindung gibt zwischen 
den Vollkosten des Atomstroms aus bestehenden Anlagen, die aus dem 
ARENH-Preis gedeckt werden müssen und für deren Bewertung die Behörde 
in ihrer Stellungnahme vom 5. Mai 2011 einen Ansatz festgelegt hat, und dem 
Konvergenzgebot mit dem Tarif réglementé transitoire d’ajustement au 
marché (TaRTAM, reglementierter Übergangstarif zur Marktanpassung). Sie 
erachtet es also für wichtig, jegliche Bezugnahme auf diesen Tarif aus der 
Beschreibung des Ansatzes zu entfernen. 

 

2. Der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz im Sinne des 
Cour des Comptes weist Merkmale auf, die sich direkt auf die Aussagekraft 
der Ergebnisse auswirken 

2.1 Der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz weist gewisse 
Schwächen auf 

2.1.1 Die übermäßige Gewichtung des Kapitalertrags und die 
mangelnde Berücksichtigung der Lebensdauer der Anlagen stellen zwei 
bedeutende Schwächen des Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatzes 
dar. 

Die jeweilige Berücksichtigung des Abzinsungssatzes und der 
Lebensdauer werden im Anhang 12 des Berichtsprojekts des Cour des 
Comptes ausgeführt, wodurch die Anwendungsschwierigkeiten des Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatzes für die Bewertung der Kernkraftanlagen 
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hervortreten. Die extreme Sensibilität gegenüber den gewichteten 
durchschnittlichen Kapitalkosten macht die Ergebnisse angreifbar, und die 
mangelnde Berücksichtigung des Lebensdauer spiegelt die Realität einer 
Verlängerung der Nutzungsdauer der Kernkraftanlagen nur unzureichend 
wider. 

Auch wenn die derzeitigen Kernkraftanlagen von EDF sich in 
verschiedenen Punkten von der Kupferteilnehmeranschlussleitung, einer 
wesentlichen Einrichtung, deren Dopplung nicht sinnvoll wäre, 
unterscheiden, besitzen beide mit ihrer sehr langen und ihrer – im Vergleich 
zu konventionellen Industrieanlagen – schwer bestimmbaren Lebensdauer 
ein gemeinsames Merkmal. Der Wiederbeschaffungskosten-Ansatz ist folglich 
in Bezug auf die Kernkraftanlagen genauso wenig geeignet wie für die 
Kupferteilnehmeranschlussleitung. Hierfür stellt die ARCEP fest, dass dieser 
Ansatz „für den Fall der Kupferteilnehmeranschlussleitung und der 
Entbündelung aufgrund des Vorhandenseins von Anlagevermögen mit langer 
und schwer bestimmbarer Lebensdauer ausgeschlossen werden muss“ 

2.1.2 Der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz 
berücksichtigt nicht die vergangenen Investitionen für die 
Kernkraftanlagen. 

Die Kostenmiete ist für eine alte Anlage dieselbe wie für eine neu 
instand gesetzte, da sie ausgehend von der anfänglichen Investition berechnet 
wird. Der Mietbetrag bleibt unverändert, egal welche Investitionen in der 
Vergangenheit für die Kernkraftanlagen getätigt wurden. 

2.1.3 Der Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz spiegelt nicht 
die finanziellen Auswirkungen einer Verlängerung der Betriebsdauer der 
Kernkraftanlagen wider 

Eine Verlängerung der Betriebsdauer hat eine bedeutende 
Auswirkung auf die Bewertung der Kernkraftanlagen, insbesondere bezüglich 
des Restwerts. Diese Auswirkung wird durch die Kostenmiete des Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatzes nicht erfasst. In Hinblick darauf pflichtet 
die CRE der Analyse aus Absatz b) des Anhangs 12 des Berichtsprojekts des 
Cour des Comptes bei. 

Die Verlängerung der Betriebsdauer hat außerdem folgende 
Auswirkungen: 

• eine Senkung der jährlichen Zuführung zu den Abschreibungen, was 
sich deutlich auf die Bilanzen von EDF auswirkt; 

• eine Verschiebung der Fälligkeit des für die Deckung der 
langfristigen Kosten zurückgestellten Gelds, was in der Folge den 
Betrag der zu bildenden Rücklagen senkt. 

Die Auswirkungen auf die Geldmittel, die sich aus der Verlängerung 
der Betriebsdauer ergeben und die im Vorangehenden kurz beschrieben 
wurden, finden im Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz keinen 
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Niederschlag, obgleich sie Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Wert der 
Kernkraftanlagen haben. 

2.2 All diese Punkte zeigen die begrenzte Anwendbarkeit des 
Ansatzes auf, da es sich um derzeitige Kernkraftanlagen mit ungewissen 
Betriebsbedingungen und Lebensdauer handelt 

Die CRE ist der Auffassung, dass die im vorangehenden Abschnitt 2.1 
ausgeführten Nachteile zu der Frage führen, ob die Anwendung des Miet- 
und Wiederbeschaffungskosten-Ansatzes auf derzeitige Kernkraftanlagen mit 
unbekannter Lebensdauer zu rechtfertigen ist.  

Sie ist der Ansicht, dass diese Schwächen im allgemeinen Schlussteil 
des Berichtsprojekts hervorgehoben werden müssen. 

3. Die Behandlung der künftigen Kosten in dem vom Cour des 
Comptes vorgeschlagenen Ansatz wirft Fragen sowohl inhaltlicher als 
auch formaler Art auf 

Die künftigen Ausgaben entsprechen den mit Sicherheit oder hoher 
Wahrscheinlichkeit auftretenden Kosten, deren Fälligkeit erst nach relativ 
langer Zeit eintreten wird. Im Rahmen der Betriebs von Kernkraftanlagen 
wird Folgendes als derartige Kosten betrachtet: (i) Kosten für die 
Demontage der Reaktoren nach Ablauf ihrer Lebensdauer, (ii) Kosten für die 
Aufbereitung der Brennelemente, die sich zum Zeitpunkt der endgültigen 
Außerbetriebnahme im Reaktor befinden (auch als letzte Brennelemente-
Charge bezeichnet) (iii) Kosten für die Aufbereitung und Entsorgung der 
abgebrannten Brennelemente, die nach jedem Produktionszyklus anfallen 
und schließlich (iv) Kosten für die langfristige Entsorgung der radioaktiven 
Abfälle sowohl in Form von abgebrannten, wiederaufbereiteten 
Brennelementen als auch in Form von Teilen aus der Demontage des 
Reaktors. 

Da diese Ausgaben erst nach Ablauf einer relativ langen Zeitspanne 
getätigt werden müssen, ergibt sich eine zeitliche Verschiebung (Fälligkeit 
nach der endgültigen Außerbetriebnahme des Reaktors in Bezug auf die 
Kosten für die Demontage, für die Entsorgung der letzten Brennelemente-
Charge und für die langfristige Entsorgung der radiaktiven Abfälle; 
Fälligkeit nach Ablauf jedes Produktionszyklus in Bezug auf die Kosten für 
die Entsorgung der abgebrannten Brennelemente und die restlichen Kosten 
für die langfristige Entsorgung der radioaktiven Abfälle). Dieser 
Verschiebung muss auf Buchführungsebene durch Abzinsung und durch die 
Bildung von dem Gegenwartswert entsprechenden Rückstellungen begegnet 
werden. Jedes Jahr erhöht sich der Rückstellungsbetrag in Hinblick auf die 
näher rückende Fälligkeit um die Kosten für die Aufzinsung, die als 
Finanzierungslast klassifiziert werden. Dieser gesamte Mechanismus wird in 
Teil I-B-2 des Berichtskapitels über die künftigen Ausgaben sehr ausführlich 
erläutert. 
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3.1 Die Einbeziehung der langfristigen Entsorgung der radioaktiven 
Abfälle in die operativen Ausgaben ist fragwürdig 

Der Vermögensbestand, der für die Berechnung der Kostenmiete 
herangezogen wird, ist aufgrund seines Einflusses auf die Berechnung ein 
wichtiger Faktor. Der Cour des Comptes beschreibt die Elemente, die er in 
diesen Vermögensbestand einrechnet, in Teil I-A des allgemeinen 
Schlussteils. 

Der Cour des Comptes bezieht in die Berechungsgrundlage der 
Kostenmiete die Gesamtheit der ursprünglichen Baukosten der Anlagen ein. 
Er schließt außerdem die voraussichtlichen Kosten für die Demontage und 
die letzte Brennelemente-Charge mit ein, die sich aus einer Schätzung der 
künftigen Kosten für den Rückbau und die Aufbereitung der Brennelemente 
ergeben, die in den Reaktoren bei ihrer nach und nach erfolgenden 
Außerbetriebnahme vorhanden sind. 

Diese Entscheidung, die künftigen Kosten einzubeziehen, beruht auf 
der Verpflichtung, die durch das Gesetz vom 28. Juni 2006 bezüglich der 
langfristigen Entsorgung von radioaktiven Materialien und Abfällen jedem 
Kernkraftwerksbetreiber entsteht: Diese müssen Rückstellungen für künftige 
Kosten bilden, die mit dem Rückbau der Anlagen zusammenhängen, und sind 
verpflichtet, diese Kosten durch Bildung von zweckgebundenen Aktiva nach 
den Grundsätzen der Liquidität und der Wirtschaftlichkeit zu decken. 

Der Cour des Comptes hat die Hintergründe der Bildung dieser 
Rückstellungen sowie die damit verknüpften Hintergründe für die 
zweckgebundenen Aktiva bereits im Bericht vom Januar 2005 über die 
Demontage der kerntechnischen Anlagen und die Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle behandelt. Dieser Bericht gibt insbesondere über den 
schrittweisen Aufbau der zweckgebundenen Aktiva auf Grundlage einer 
Verpflichtung aus dem Unternehmensvertrag EDF-Staat seit 1997Aufschluss. 

In der Praxis wurden die zweckgebundenen Aktiva nicht bei der 
Inbetriebnahme der Reaktorblöcke gebildet, deren Demontage sie abdecken, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt unf aufgrund der Höhe des Betrags 
über mehrere Jahre geglättet255. Der in der vorliegenden Studie des Cour des 
Comptes verwendete Ansatz (basierend auf den Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten) lässt die Haushaltsvergangenheit der 
Kernkraftanlagen außer acht. Es wäre insofern logisch, in den 
Vermögensbestand, der durch die Kostenmiete gedeckt werden soll, die 
Gesamtheit der für die Produktion notwendigen Aktiva einzubeziehen. 
Hierfür müssen berechtigterweise die zweckgebundenen Aktiva, die die 

                                                 
255 Zur Erinnerung: EDF verfügt derzeit über eine Frist bis zum 30. Juni 2016, um die 
Gesamtheit der zweckgebundenen Aktiva aufzubauen. Dies ergibt sich aus Artikel 20 
des Gesetzes vom 28. Juni 2006, geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 7. 
Dezember 2010. 
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Demontage abdecken und einen Ausgangswert in Höhe der Rückbaukosten 
zum Gegenwartswert ausweisen, einbezogen werden.  

Der Cour des Comptes zieht es jedoch vor, die zweckgebundenen 
Aktiva für die langfristige Entsorgung der radioaktiven Abfälle nicht zu 
berücksichtigen. Allerdings werden die künftigen Kosten, die durch die 
Aktiva abgedeckt sind, ebenfalls im Gesetz vom 28. Juni 2006 behandelt. In 
ihrem Bericht berücksichtigt der Cour des Comptes diese Posten in den 
operativen Kosten. Dies geschieht, indem zu den Kosten für die nuklearen 
Brennelemente die Nettobeiträge zur Rückstellung sowie die 
Finanzierungslasten der Aufzinsung zugeschlagen werden. Dieser Ansatz ist 
(trotz eines Fehlers, der weiter unten thematisiert wird) zu rechtfertigen, 
wenn man die Gesamtkosten der Brennelemente (inklusive Kosten für 
Herstellung, Wiederaufbereitung und langfristige Entsorgung) abbilden 
möchte. Umgekehrt wäre es im Fall des Miet- und 
Wiederbeschaffungskosten-Ansatzes, für den sich die Kostenmiete auf eine 
Schätzung des Werts der Kernkraftanlagen stützt, kohärenter, die Gesamtheit 
der zweckgebundenen Aktiva in die Berechnungsgrundlage einzubeziehen.  

Der Cour des Comptes begründet die fehlende Einbeziehung dieser 
zweckgebundenen Aktiva in den Vermögensbestand mit der Tatsache, dass 
diese unter den Betriebsausgaben verbucht werden256. Die Aktiva, die den 
voraussichtlichen Kosten für den Rückbau und die Wiederaufbereitung der 
letzten Brennelemente-Charge entsprechen, sind jedoch wiederum im 
Vermögensbestand der Formel für die Kostenmiete enthalten, wobei 
bezüglich ihrer Abdeckung dieselbe Gesetzgebung auf diese drei künftigen 
Kosten anzuwenden ist. Es besteht also in der Tat ein Anlagekapital zur 
Finanzierung eines Aktiva-Portfolios, das zur Abdeckung der Kosten für die 
langfristige Entsorgung der radioaktiven Abfälle vorbehalten ist. 

Die CRE hält es deshalb für angemessener, die Kosten für die 
langfristige Entsorgung der radioaktiven Abfälle innerhalb des 
Vermögensbestands für die Kostenmiete zu behandeln, anstatt diese in die 
laufenden Ausgaben eingehen zu lassen. Die Vorteile einer solchen 
Herangehensweise im Vergleich zu der des Cour des Comptes wären 
folgende: 

- bessere Einhaltung des gesetzlichen Rahmens, dem jeder Betreiber 
von Kernkraftanlagen unterworfen ist; 

- Kohärenz bei der Behandlung der zweckgebundenen Aktiva, die für 
die Abdeckung der langfristigen Kosten bestimmt sind, da alle drei 
Elemente (Demontage der Anlagen, Wiederaufbereitung der letzten 
Brennelemente-Charge und langfristige Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle) auf dieselbe Art behandelt würden; 

                                                 
256 Vgl. Abschnitt I-B-3 des Berichtskapitels über die künftigen Kosten. 
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- Kohärenz bezüglich der Kosten für die Demontage und die 
Wiederaufbereitung der letzten Brennelemente-Charge sowie für die 
langfristige Entsorgung der radioaktiven Abfälle, die aus diesen 
beiden Schritten hervorgehen; 

- Entsprechung zwischen den Kosten und der Art der Mittel, die 
herangezogen werden, um diese zu finanzieren (Anlagekapital zur 
Erlangung der zweckgebundenen Aktiva). 

Es ist natürlich zu beachten, dass sich die Kosten für die langfristige 
Entsorgung der radioaktiven Abfälle – Bau einer Lagerstätte, wie sie derzeit 
auf dem Gelände von Bure geplant ist, und Aufbereitung der Abfälle für die 
Lagerung – nicht vollständig zeitlich verlagern, wenn die Betriebsdauer der 
Kernkraftanlagen verlängert wird. Eine Verlängerung der Laufzeit der 
Kernkraftanlagen hat im Wesentlichen zwei Folgen: (i) Erhöhung der 
Abfallmengen, die aus den abgebrannten Brennelementen langfristig 
entstehen, und (ii) Verschiebung der Entsorgung der Abfälle aus der 
Demontage auf einen noch späteren Zeitpunkt. Aufgrund der Abzinsung 
haben diese zusätzlichen künftigen Kosten kein allzu großes Gewicht und 
führen nur zu einer leichten Erhöhung der Kosten für die langfristige 
Entsorgung des radioaktiven Abfalls. Dieser Gesichtspunkt sollte also in 
einer Berechnung unter der Annahme einer Verlängerung der Laufzeit der 
Kernkraftanlagen gesondert behandelt werden. 

3.2 Die Einbeziehung der Kosten für die Aufzinsung der 
Rückstellung für die langfristige Entsorgung der radioaktiven Abfälle in 
die Betriebskosten führt zu einer Überbewertung der letzteren 

Die Einbeziehung der Entscheidung des Cour des Comptes, die 
Kosten für die langfristige Entsorgung des radioaktiven Abfalls in die 
Betriebsausgaben einzugliedern, und nach eingehender Analyse muss die 
CRE eine weitere Anmerkung bezüglich der Berücksichtigung der Kosten für 
die Abzinsung innerhalb der Betriebskosten machen. 

Im Rahmen der Rückstellung für künftige langfristige Kosten wird der 
Bruttobetrag dieser Kosten, wie im Gesetz257 und in den Bilanzierungsregeln 
vorgesehen, abgezinst, um die zeitliche Ferne der Fälligkeit dieser Kosten 
abzubilden. Der Cour des Comptes hat sich entschieden, bei der Feststellung 
der mit den nuklearen Brennelementen verbundenen Betriebskosten die 
Nettobeiträge zu den Rückstellungen sowie die Aufzinsung der 
Rückstellungen für künftige langfristige Kosten einzubeziehen258. 

Die Nettobeiträge zu den Rückstellungen stellen eine Erhöhung der 
Gesamtbruttokosten dar (gleich ob es sich um die Berücksichtigung einer 

                                                 
257 Vgl. Artikel 3 des Erlasses vom 23. Februar 2007 über die Absicherung der 
Finanzierung der Kernenergiekosten. 
258 Vgl. Abschnitt I-B-3 des Berichtskapitels über die künftigen Kosten. 
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neuen Ausgabe oder die Neubewertung eines eingeplanten Postens handelt). 
Es ist folglich angemessen, diese Rückstellungen in die Kosten 
einzuberechnen. Die Aufzinsung darf dagegen nicht hierin einbezogen 
werden. 

Die Kosten für die langfristige Entsorgung der radioaktiven Abfälle 
werden nämlich genau wie die Rückbaukosten und ein Teil der Kosten für die 
letzte Brennelemente-Charge durch ein Portfolio an zweckgebundenen Aktiva 
gedeckt. Der Abzinsungssatz der Rückstellungen jedoch darf, so gesetzlich 
vorgeschrieben259, höchstens der erwarteten Durchschnittsrendite des 
Deckungsvermögens entsprechen. Vereinfachend wird angenommen, dass bei 
einer Zukunftsprojektion der Ertrag der zweckgebundenen Aktiva mit dem 
Abzinsungssatz der Rückstellungen übereinstimmt. 

Aufgrund des Deckungsmechanismus entsprechen die 
Rückstellungsbeiträge dem Betrag der zweckgebundenen Aktiva, die das 
Unternehmen erlangen muss, um die neu festgestellten Kosten abzudecken. 
Umgekehrt entspricht die Auflösung der Rückstellung dem Verkauf der 
zweckgebundenen Aktiva mit dem Ziel, die Ausgaben bei ihrer Fälligkeit 
abzudecken. Die Aufzinsungskosten spiegeln ihrerseits die Rendite der 
zweckgebundenen Aktiva wider und zwar zuzüglich oder abzüglich der 
Schwankungen der realen Rendite dieser Aktiva. Darüber hinaus sei darauf 
hingewiesen, dass diese Aufzinsungskosten verhindern, dass das 
Unternehmen steuerlich benachteiligt wird, indem sie den Ertrag aus den 
zweckgebundenen Aktiva aufwiegen. 

Letztendlich gibt es zwei Möglichkeiten, um die Abzinsungskosten, die 
der Rendite des zweckgebundenen Aktiva-Portfolios entsprechen, wie die 
Kosten für die Rückstellungen für die langfristige Entsorgung der 
radioaktiven Abfälle zu behandeln: 

� Der Cour des Comptes kann entscheiden, alle Bestandteile 
aufzuführen. Es müssen also folgende Posten einbezogen werden: 
(i) die Nettozuführungen (oder Auflösung) der Rückstellungen, die 
den Kauf (oder den Verkauf) des Deckungsvermögens darstellen, 
(ii) die Aufzinsungskosten und schließlich (iii) die Erträge aus den 
zweckgebundenen Aktiva, die die Aufzinsungskosten ausgleichen. 

� Alternativ kann der Cour des Comptes entscheiden, die 
Berechnung zu vereinfachen, indem er nur die Nettozuführungen 
(oder Auflösung) der Rückstellungen berücksichtigt. Hierbei ist 
darauf hinzuweisen, dass die Aufzinsungskosten durch den Ertrag 
der zweckgebundenen Aktiva gedeckt sind. 

Unter Verwendung des derzeitigen Ansatzes des Cour des Comptes 
müssten die Aufzinsungskosten, die in die Berechnung der Betriebskosten 

                                                 
259 Oben zitierter Artikel 3 des Erlasses vom 23. Februar 2007 verfügt, dass „dieser 
Abzinsungssatz die mit hohem Konfidenzfaktor anzunehmende Kapitalrentabilität der 
Deckungsaktiva nicht überschreiten darf…“.  
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einfließen, um den Betrag der Aufzinsungskosten der Rückstellungen für die 
langfristige Entsorgung radiaktiver Abfälle durch zweckgebundene Aktiva 
verringert werden. Dies entspricht 313 Millionen Euro2010, wenn nur die 
Abzinsungskosten für die Rückstellungen für die Entsorgung der 
abgebrannten Brennelemente in Höhe von 427 Millionen Euro2010 

berücksichtigt werden, die nicht durch zweckgebundene Aktiva gedeckt sind. 
Der Effekt dieser Korrekturen beläuft sich auf 0,8 Euro2010/MWh.  

3.3 Der Betrag der künftigen Kosten, der im Vermögensbestand für 
die Kostenmiete angesetzt wird, müsste abgezinst werden, um das in die 
Deckung dieser Kosten investierte Kapital widerzuspiegeln 

In Teil I-A des allgemeinen Schlussteils ihres Berichts erstellt der 
Cour des Comptes eine Liste mit den Posten auf, die bei den zu 
betrachtenden Kapitalinvestitionen berücksichtigt sind. Er führt dort die 
Beträge der Investitionen zur Errichtung (einschließlich Bauzinsen), die 
Investitionen zur Instandhaltung und schließlich die künftigen Ausgaben für 
die Demontage auf. Der kumulative Gesamtbetrag beläuft sich auf 
118,2 Milliarden Euro2010 ausschließlich der jährlichen Investitionen für die 
Instandhaltung in Höhe von 1,7 Milliarden Euro2010. 

Dieser Betrag von 118,2 Milliarden Euro2010 stellt wiederum die 
Summe aus zwei Elementen dar: vergangene Ausgaben in Höhe von 
96 Milliarden Euro2010 und künftige Ausgaben in Höhe von 
22,2 Milliarden Euro2010. Ebenso wie diese beiden Posten zur Durchführung 
der Berechnungen in Euro (inflationsbereinigt) auf das Basisjahr 2010 
zurückgeführt werden, müssen auch die künftigen Ausgaben zu einem 
gesetzlich260 festgelegten Satz (3% realer Zinssatz) über eine Zeitspanne 
abgezinst werden, die der Lebensdauer des Reaktors (40 Jahre) entspricht. 

Tatsächlich entspricht der Betrag der künftigen Ausgaben, der vom 
Cour des Comptes angesetzt wird, den künftigen Bruttokosten, d. h. dem 
Gesamtbetrag, den man hätte bereitstellen müssen, um im Jahr 2010, dem 
Referenzjahr des Berichts, die Kernkraftwerke zu demontieren. Wie jedoch in 
Abschnitt 3.1 der vorliegenden Mitteilung unterstrichen wurde, müssen die 
künftigen Ausgaben in Verbindung mit der Demontage durch 
zweckgebundene Aktiva gedeckt werden, die bis auf Ausnahmeregelungen 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der einzelnen Reaktoren in Höhe der 
abzudeckenden künftigen Ausgaben zu abgezinstem Wert gebildet werden. 

Die Deckung der Kosten verpflichtet somit den Eigentümer des 
Kraftwerks, ein Portfolio mit zweckgebundenen Aktiva zu erwerben, dessen 
Anfangswert zuzüglich des über die Jahre angewachsenen kumulativen 
Ertrags es letztendlich ermöglicht, eine ausreichende Liquiditätsreserve zu 

                                                 
260 Vgl. Artikel 3 des Erlasses vom 23. Februar 2007 und Artikel 3 des Erlasses vom 
21. März 2007 zur Sicherung der Finanzierung der Kernenergiekosten. 
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bilden, um die abzudeckenden Kosten zu bezahlen. Durch diesen 
Mechanismus stellt der Gesetzgeber sicher, dass der Eigentümer des 
Kraftwerks in der Lage sein wird, die Demontage und die Entsorgung des 
radioaktiven Abfalls zu finanzieren. 

Der Eigentümer ist also gezwungen, bei Inbetriebnahme des 
Kraftwerks einen Kapitalbetrag in der Höhe der abgezinsten Kosten für die 
Demontage und die letzte Brennelemente-Charge anzulegen. Der 
Unterschied zwischen dem angelegten Kapital und dem Betrag des künftigen 
Bruttoaufwands entspricht der erwarteten Rendite des Portfolios der 
zweckgebundenen Aktiva. 

In den Berechnungen des Cour des Comptes wird der Bruttoaufwand 
für die Demontage und für die letzte Brennelemente-Charge zwar 
inflationsbereinigt angegeben, aber nicht abgezinst. Dies führt dazu, dass 
eine Verzinsung eines Kapitals angenommen wird, das der Eigentümer des 
Kraftwerks niemals hat investieren müssen. Die Abzinsung der Ausgaben für 
die Demontage und die letzte Brennelemente-Charge ergibt einen Betrag von 
5,3 Milliarden Euro2010. Der Betrag von 118,2 Milliarden Euro2010 enthält 
also fiktives Kapital in Höhe von 16,9 Milliarden Euro2010. 

Die CRE empfiehlt also, den Investitionsbetrag anzupassen, der für 
die Berechnung der Kostenmiete nach dem Ansatz des Cour des Comptes 
veranschlagt wird. Dies geschieht durch die Abzinsung der künftigen 
Ausgaben und ist notwendig im Hinblick auf die Einhaltung des gesetzlichen 
und bilanztechnischen Rahmens sowie zur Vermeidung einer Überbewertung 
des ursprünglich investierten Kapitals. Diese Korrektur führt zu einer 
Absenkung der Kostenmiete um ungefähr 1,4 Milliarden Euro2010 bzw. 
3,3 Euro2010/MWh. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



432 COUR DES COMPTES 

ANTWORT DES PRÄSIDENTEN DER ASSOCIATION NATIONALE 
DES COMMISSIONS ET DES COMITÉS LOCALES (ANCCLI, 

VERBAND DER LOKALEN INFORMATIONSAUSSCHÜSSE UND -
KOMITEES) 

 

Es wurde mir ein Auszug aus dem öffentlichen thematischen 
Berichtsprojekt zu den Kosten der Kernenergieindustrie zugestellt: Die 
ANCCLI hat bis auf einige Vorschläge zu redaktionellen Änderungen hierzu 
keine weiteren Anmerkungen. 
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ANTWORT DES PRÄSIDENTEN DER AUTORITÉ DE SURETÉ 
NUCLÉAIRE (ASN, BEHÖRDE FÜR NUKLEARE SICHERHEIT) 

 

Die ASN befindet, dass der äußerst interessante Bericht grundlegende 
Fragen und Themen anspricht, die auch der ASN ein Anliegen sind. 

1. Bedeutung von sozialen, organisatorischen und menschlichen Faktoren 

Wie die ASN in ihrer Mitteilung vom 3. Januar 2012, die dem 
vorliegenden Schriftstück beigefügt ist, deutlich gemacht hat, beschränkt sich 
die Sicherheit der Kernkraft nicht nur auf die Vielheit technischer 
Maßnahmen, sondern beruht grundlegend auf den Menschen. 

Die Arbeitsorganisation, das Personalmanagement und die 
Interaktion der Menschen in ihrem Arbeitsumfeld spielen nämlich eine 
entscheidende Rolle für die Verhütung von und den Umgang mit Störungen 
und Unfällen. Es handelt sich hierbei um das, was man gemeinhin als 
soziale, organisatorische und menschliche Faktoren bezeichnet. Diese sind 
grundlegende Elemente der nuklearen Sicherheit, deren Kosten im Bericht 
des Cour des Comptes (französischer Rechnungshof) im Einzelnen aufgeführt 
sind. 

Den sozialen, organisatorischen und menschlichen Faktoren zollt die 
ASN also besondere Aufmerksamkeit. Die ASN beobachtet intensiv die 
Neubesetzung des Personalbestands und die Kompetenzauffrischung der 
Betreiber. Dies ist ein wichtiger Punkt, zumal gleichzeitig ein bedeutender 
Generationswechsel und beträchtliche Arbeiten in Folge des Unfalls von 
Fukushima anstehen. Darüber hinaus verfolgt die ASN die Art und Weise, 
wie Auslagerungen von Prozessen organisiert werden. 

2. Forschung 

Die ASN hebt die Bedeutung der Forschung hervor, insbesondere auf 
dem Gebiet der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes. Nur durch sie 
kann eine solide technische Expertise, die sich auf die besten verfügbaren 
Kenntnisse stützt, sichergestellt werden. 

Die ASN ist somit der Auffassung, dass die Investition in die 
Forschung zu nuklearer Sicherheit und Strahlenschutz ein wichtiger 
Posten bleiben muss – unabhängig davon, welche Arten der 
Energieerzeugung letztlich weiterbetrieben werden. Diese Ausgaben könnten 
in die normierte Nomenklatur aufgenommen werden, um sie klar 
identifizierbar zu machen. 

Außerdem erinnert die ANS daran, dass sie zur Ausrichtung der 
Forschung auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit und des 
Strahlenschutzes konsultiert werden möchte. Sie benötigt nämlich profunde, 
auf den neuesten wissenschaftlichen und technischen Daten beruhende 
Expertisen, um Entscheidungen treffen zu können. In dieser Hinsicht sollten 
die Fragen, auf die die ASN in zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren wird 
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Antworten finden müssen, bereits heute vorweggenommen werden. Hierzu 
müssen ab sofort Forschungsprogramme aufgelegt werden, die es ihr 
erlauben, rechtzeitig über die notwendigen Kenntnisse zu verfügen. Zu 
diesem Zweck hat die ASN im Jahr 2010 einen wissenschaftlichen Ausschuss 
eingerichtet, der von Ashok Thadani, dem ehemaligen wissenschaftlichen 
Direktor der Behörde für nukleare Sicherheit in den Vereinigten Staaten, 
geleitet wird. 

Derzeit ist die ASN der Auffassung, dass die wichtigsten Akteure auf 
dem Forschungsgebiet der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes 
(Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA, 
Kommissariat für Kernenergie und alternative Energien), Institut de 
Radioprotection de Sûreté Nucléaire ( IRSN, Institut für Strahlenschutz und 
nukleare Sicherheit), Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
Racioactifs (ANDRA, Nationale Agentur für die Entsorgung radioaktiver 
Abfälle), Électricité de France (EDF) und AREVA) über ein breites Wissen 
auf höchstem wissenschaftlichem Niveau verfügen. Sie erachtet es jedoch für 
notwendig, dass die Mittel und die Kompetenzen der weiteren öffentlichen 
Forschungseinrichtungen (Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS, ), Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung…) 
ausgebaut werden, um ihre Expertise sowie das unabhängige Fachwissen zu 
stärken, auf das die Commissions locales d’information (CLI, lokale 
Informationsausschüsse) zurückgreifen können. 

Bezüglich der Forschung zu künftigen Kernreaktoren weist die ASN 
schließlich auf die gewachsene Bedeutung hin, die nach dem Unfall von 
Fukushima dem sicherheitstechnischen Vergleich von verschiedenen 
Reaktorbaulinien der vierten Generation, „Generation IV“, und dem Ziel 
eines höheren Sicherheitsniveaus dieser Reaktoren als für den European 
Pressurized Reactor (EPR, Druckwasserreaktor)zukommt. 

3. Nachvollziehbarkeit der Kosten für die Kontrolle der nuklearen 
Sicherheit und des Strahlenschutzes 

Die ASN folgt den Schlussfolgerungen des Cour des Comptes auf Seite 
69 über die Notwendigkeit, den komplexen Aufbau des Budgets zur Kontrolle 
der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes zu überprüfen. Diese 
Komplexität ist der Nachvollziehbarkeit der Kontrollkosten insgesamt 
abträglich und führt zu Schwierigkeiten bei der Vorbereitung von 
Haushaltsbeschlüssen und bei der Ausführung des Haushaltsplans. 

In ihrer Mitteilung Nr. 2011-AV-0135, die dem vorliegenden 
Schriftstück beigefügt ist, erneuert die ASN außerdem ihren Antrag zur 
Auflage eines direkt durch die Steuer auf die installations nucléaires de 
base (INB, Nukleare Basisanlage) finanzierten Haushalts-
Sonderprogramms, das der Kontrolle der nuklearen Sicherheit und dem 
Strahlenschutz in Frankreich gewidmet ist und insbesondere die 
Haushaltsmittel für die Expertisen des Zuständigkeitsbereichs „technische 
Unterstützung“ des IRSN einschließt. 
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Die Finanzierung durch die INB-Steuer oder jegliche andere 
Beiträge, die bei den AKW-Betreibern erhoben werden, ermöglicht auf 
Dauer die Finanzierung der Kontrolle der nuklearen Sicherheit und des 
Strahlenschutzes in einer ihrer Bedeutung angemessenen Weise. Sie ergibt 
sich aus der Fortführung der Reform der Kontrolle der nuklearen Sicherheit 
und des Strahlenschutzes, die durch das Finanzberichtigungsgesetz Nr. 2010-
1658 vom 29. Dezember 2010 in Gang gesetzt wurde. In diesem wird ein 
Zuschuss zu den Haushaltsmitteln des IRSN durch einen jährlichen Beitrag 
seitens der Betreiber eingeführt. Darüber hinaus ruft die ASN in Erinnerung, 
dass die INB-Steuer seit 2000 die Abgabe bzw. den zweckgebundenen 
Unterstützungsfond zum Staatshaushalt zur Finanzierung der 
Sicherheitsausgaben der ASN und des IRSN ersetzt. Außerdem liegt der 
Betrag dieser Steuer, wie vom Cour des Comptes auf Seite 76 des Berichts 
angemerkt, über dem Betrag der öffentlichen Ausgaben für nukleare 
Sicherheit, nukleare Sicherung und Transparenz. 

4. Künftige Ausgaben 

• Kosten für die Demontage der kerntechnischen Anlagen 

Die ASN ist auch der Auffassung, dass die fehlende Bewertung der 
Unwägbarkeiten und des Risikoniveaus die Gefahr der Unterschätzung der 
finanziellen Lasten der Demontage birgt. Die ASN misst deshalb der 
Durchführung von Sachverständigenprüfungen bei den Betreibern, wie sie 
von der Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC, 
Gerneraldirektion für Energie und Klima)) nach Artikel 13 des Erlasses Nr. 
2007-243 vom 27. Februar 2007 vorgeschrieben sind, eine große Bedeutung 
bei. 

• Künftige Kosten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle 

In Anbetracht des finanziellen Gewichts der Entsorgung der 
langlebigen mittel- und schwachaktiven Abfälle sowie der großen 
Unwägbarkeiten bei der Bezifferung der Kosten muss nach Ansicht der ASN 
eine Neubewertung der Kosten noch vor dem Jahr 2015 durchgeführt 
werden. Die ASN erachtet es außerdem für notwendig, dass diese Details für 
die öffentliche Diskussion, die für das Jahr 2013 vorgesehen ist, zur 
Verfügung stehen. 

Finanzielle Deckung der künftigen Kosten 

Die ASN weist auf die Bedeutung des Prinzips der finanziellen 
Deckung der Kosten für Kernenergie hin, das im Gesetz vom 28. Juni 2006 
definiert ist: „Die Betreiber von kerntechnischen Anlagen legen 
Rückstellungen für (künftige) Kosten an und ziehen eigens zur Abdeckung 
dieser Rückstellungen die notwendigen Aktiva heran (...), die ausreichend 
Sicherheit und Liquidität garantieren, um diesem Ziel zu genügen“. 

In diesem Punkt teilt die ASN die vom Cour des Comptes zum 
Ausdruck gebrachte Sorge bezüglich der gewährten Ausnahmeregelungen, 
die es erlauben weitere Arten von Aktiva für die Abdeckung der Kosten der 
Kernenergie anzuerkennen (Aktien von Réseau de Transport d’Électricité 
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(EDF-Tochter RTE) für die künftigen Kosten von EDF, AREVA-Aktien und 
vor allem Forderungen gegenüber dem Staat für die Kosten des CEA). 

Anlässlich der Konsultation der ASN zum Entwurf des Erlasses Nr. 
2010-1673 vom 29. Dezember 2010, der diese Ausnahmen erlaubt, hatte die 
ASN deswegen in einem Brief an den Generaldirektor für Energie und Klima, 
der auch diesem Schriftstück beigefügt ist, daran erinnert, dass sie es für 
unerlässlich erachtet, an einer ausreichenden Stabilität und Liquidität der an 
die Deckung der Demontagekosten zweckgebundenen Aktiva festzuhalten. 

Aus Sicht der ASN muss also darauf geachtet werden, dass das durch 
Gesetze und Verordnungen geschaffene System konsolidiert wird, um seine 
Glaubwürdigkeit, seine Stabilität und seine Nachvollziehbarkeit zu 
bewahren. Andernfalls bestünde das Risiko, dass bestimmte Demontagen 
nicht zu gegebener Zeit durchgeführt werden könnten. 

5. Kosten eines Nuklearunfalls 

Die ASN unterstreicht die Bedeutung des Themas; egal, welche 
Anstrengungen im Sinne der nuklearen Sicherheit unternommen werden, ist 
ein Nuklearunfall in Frankreich nie auszuschließen. Es ist deshalb 
unerlässlich die Maßnahmen, die in einem solchen Fall ergriffen werden 
müssen, zu antizipieren, insbesondere in Hinblick auf die Entschädigung der 
Opfer. 

• Kosten eines Nuklearunfalls 

Die ASN teilt die Schlussfolgerungen des Cour des Comptes über die 
Notwendigkeit, die Kosten für einen Nuklearunfall näher zu untersuchen. Die 
vorläufigen Schätzungen des IRSN belaufen sich auf durchschnittliche Kosten 
zwischen 70 Milliarden Euro für einen weniger schweren Unfall in einem 
Kernreaktor wie in Three Mile Island im Jahr 1979 und 600 Milliarden Euro 
bis 1000 Milliarden Euro für einen sehr schweren Unfall wie in Tchernobyl 
oder Fukushima. Es ist wichtig, dass auf transparente und kontroverse 
Weise nationale und internationale Studien erstellt werden, um die 
wirtschaftliche Tragweite eines größeren Unfalls für ein Land oder eine 
Ländergruppe abzuschätzen. Diese Studien könnten sich insbesondere auf 
den Vergleichsfall des Unfalls von Fukushima stützen. 

• Höchstbeträge für die zivile Atomhaftung 

Die ASN ist der Ansicht, dass die derzeitigen Höchstbeträge für die 
zivile Atomhaftung der Betreiber (91 Millionen Euro) vollkommen 
unzureichend sind und überprüft werden müssen, um etwaige Opfer korrekt 
entschädigen zu können (Bevölkerung und vom Unfall betroffene 
Industriesektoren). Die ASN sieht die Überprüfung dieser Beträge als 
dringend an. Diese ist in den Protokollen aus dem Jahr 2004 vorgesehen, 
wobei betont wird, dass auch die neue Höchstgrenze (700 Millionen Euro) 
immer noch nur 1 % der Kosten eines mäßig schweren Unfalls abdecken 
würde. 
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• Auszahlung der Sicherheiten 

Die ASN teilt die Sorge des Cour des Comptes bezüglich der 
Ausschüttung der Rückstellungen bei einem Nuklearunfall. Zu diesem Thema 
wurden im Rahmen der Arbeiten des Comité directeur pour la gestion post 
accidentelle d’un accident nucléaire (CODIRPA, Lenkungsausschusses für 
die Bewältigung eines Nuklearunfall) Überlegungen angestellt. Der 
CODIRPA bringt seit 2005 unter Leitung der ASN Vertreter der öffentlichen 
Hand und der Zivilgesellschaft, Betreiber und Versicherer zusammen. Es 
wurden erste Details eines Konzepts erarbeitet; es ist nun Aufgabe der 
Ministerien, der Betreiber und der betreffenden Versicherer diese 
umzusetzen. 

6. Betriebsdauer der Kernkraftwerke 

Es muss mit Nachdruck in Übereinstimmung mit dem Cour des 
Comptes (s. Seite 271) darauf hingewiesen werden, dass das heute implizit 
angenommene Szenario von der Verlängerung der Betriebsdauer der 
Reaktoren über 40 Jahre hinaus ausgeht, da nicht genügend 
Ersatzkapazitäten geplant werden. 

Diese Situation könnte in den kommenden Jahren zu einem Konflikt 
zwischen der nuklearen Sicherung und der Energieversorgungssicherheit 
führen. 

In dieser Hinsicht weist die ASN darauf hin, dass, falls ein solcher 
erlaubt würde, ein weiterer Betrieb der Reaktoren über vierzig Jahre hinaus 
eine sorgfältige Überwachung der nicht ersetzbaren Anlagenteile 
(Reaktorbehälter und -mantel) und eine deutliche Verbesserung des 
Sicherheitsniveaus der derzeitigen Reaktoren erforderlich machen würde. 
Dies müsste insbesondere in Hinblick auf das Risiko eines schweren Unfalls 
unter Verwendung der Sicherheitsanforderungen für die neuen Reaktoren 
(EPR) und mit Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Unfall von 
Fukushima erfolgen. Die ASN wird die Außerbetriebnahme der 
kerntechnischen Anlagen fordern, die diese Sicherheitsanforderungen nicht 
erfüllen können. 

Es ist deshalb äußerst wichtig, zu vermeiden, dass unzureichende 
Produktionskapazitäten für Elektrizität oder der Zustand des Netzes zu einer 
Situation führen, in der die Priorität der nuklearen Sichererung mit dem 
Prinzip der Energieversorgungssicherheit in Konflikt gerät. In Anbetracht 
der Zeitspannen auf diesem Gebiet (mehrere Jahrzehnte für die Erneuerung 
von Produktionskapazitäten für Elektrizität) hebt die ASN hervor, wie wichtig 
es ist, die Erneuerung der Produktionskapazitäten – egal welches 
Produktions- und Verteilungsmodell im Stromnetz gewählt wird – rechtzeitig 
anzugehen. 

Die Betriebsdauer der Kraftwerke, der durchaus strategische 
Bedeutung zukommt, darf nicht zu einer beliebig anpassbaren Variabel 
gemacht werden. 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



438 COUR DES COMPTES 

ANTWORT DES PRÄSIDENTEN DES OFFICE PARLEMENTAIRE 
D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES (OPECST, PARLAMENTARISCHES BÜRO ZUR 
BEURTEILUNG VON ENTWICKLUNGEN IN WISSENSCHAFT UND 

TECHNIK) 

 

Der Abschnitt bezüglich des OPECST veranlasst keine weitere inhaltliche 
Stellungnahme. 
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ANTWORT DES PRÄSIDENTEN VON ELECTRICITE DE 
FRANCE (EDF) 

 

Als Antwort auf Ihr Schreiben vom 14. Dezember möchte ich Ihnen 
meine Anmerkungen zu dem Berichtsentwurf bezüglich der „Kosten der 
Kernenergieindustrie“ zukommen lassen. Sie finden im Weiteren einige 
Anmerkungen und Änderungsvorschläge unsererseits sowie Formulierungen 
unserer Position, um deren Aufnahme in den Bericht wir bitten. 

Zunächst möchte ich die ausgezeichnete Arbeit, die Tiefe der Analyse 
und den konstruktiven Austausch mit Ihren Mitarbeitern hervorheben.  

Wesentliches Ziel des vorliegenden Berichts ist die Bestimmung der 
Produktionskosten der derzeitigen Kernkraftanlagen. Diese Kosten werden 
von Ihnen unter Anwendung eines ökonomisch relevanten Ansatzes für 2010 
auf 49 Euro/MWh geschätzt. Dies bestätigt unsere eigenen Schätzungen und 
bietet Gelegenheit für zwei Anmerkungen. 

Die Kosten liegen über dem für die Produktion kalkulierten Anteil der 
aktuellen reglementierten Tarife für den Verkauf. 

Sie bleiben deutlich unter den Produktionskosten für jegliche andere 
derzeitige oder künftige Produktionsweisen. Dies rechtfertigt den Versuch, 
den größten Nutzen über die längst mögliche Zeit aus den derzeitigen 
Kernkraftanlangen zu ziehen. Hierdurch wird die Erneuerung der Anlagen 
mit den besten und ausgereiftesten Technologien möglich werden. 

Dieser Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz ist der einzige 
unter den von dem Cour des Comptes (französischer Rechnungshof) 
untersuchten Ansätzen, der den Bestimmungen der Loi sur la Nouvelle 
Organisation deu Marché d’Électricité (NOME, Neuorganisation des 
Strommarkts) genügt. Das NOME-Gesetz legt nämlich in Artikel 1 fest, dass 
„die Verkaufsbedingungen [d. h. Accès régulé à l’Électricité Nucléaire 
(ARENH, regulierter Zugang zu Strom aus bestehenden Kernkraftwerken)] 
die wirtschaftlichen Bedingungen der Stromproduktion durch die 
Kernkraftwerke abbilden sollen“. Der Ansatz ermöglicht es, die industrielle 
Realität des äußerst kapitalintensiven und in langen Zyklen wirtschaftenden 
Stromsektors widerzuspiegeln. Wie auch von Ihnen dargestellt, ermöglicht er 
außerdem nicht mehr und nicht weniger als „die Wiederherstellungskosten 
des zu Beginn investierten Kapitals einzubeziehen“, und zwar in ihrer unter 
Einbeziehung der Inflation neu bewerteten Höhe. 

Jeder Ansatz, der diese Kosten auf Grundlage eines Nettobuchwerts 
der abgeschriebenen Aktiva berechnet, muss abgelehnt werden, insbesondere 
wenn dabei die Inflation nicht berücksichtigt wird. Eine solche Methode 
würde nämlich zu einer strukturellen Zunahme der Schulden führen und die 
Last auf die nachkommenden Generationen verschieben. Diese müssten auch 
den Preisanstieg für die technologische Erneuerung der Anlagen tragen, 
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unabhängig davon, wie sich der Energiemix in Zukunft zusammensetzen 
wird. 

Hierbei bewerten Sie die Kosten für einen serienmäßigen Reaktor der 
3. Generation. Wir betonen, dass diese Reaktoren mittels der aus unseren 
verschiedenen Projekten gewonnenen Erfahrungen im Begriff sind in die 
industrielle Nutzung überzugehen und dass die angesprochenen Kosten auf 
jeden Fall mit denen der klassischen Energieerzeugung konkurrenzfähig 
sind. 

Darüber hinaus möchten wir Ihnen unsere Anmerkungen zu folgenden 
Punkten mitteilen: 

1. Betriebsdauer 

Bezüglich der Betriebsdauer der derzeitigen Kernkraftanlagen 
vertraut EDF darauf, die notwendigen technischen Bedingungen für einen 
Betrieb der Reaktorblöcke bis 60 Jahre herstellen zu können. Die 
Benchmarking-Indikatoren, über die EDF verfügt, bekräftigen dies: Bis zum 
heutigen Tage wurden bereits die Genehmigungen von 60 Kernkraftwerken 
von 40 auf 60 Jahre verlängert. Das Gesetz vom 13. Juni 2006 (TSN-Gesetz) 
legt fest, dass die Fortdauer des Betriebs alle zehn Jahre durch eine 
Stellungnahme der Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN, Behörde für nukleare 
Sicherheit) gestützt werden muss. Wir haben mit der ASN technische 
Verhandlungen über einen längeren Zeitraum in Hinblick auf eine 
Betriebsdauer von 60 Jahren begonnen. Denn für ein industrielles Projekt 
diesen Ausmaßes ist eine längerfristige Planungsperspektive über 10 Jahre 
hinaus notwendig. 

Außerdem unterliegen die Reaktorbehälter und -mäntel bei jeder 
dieser alle zehn Jahre stattfindenden Inspektionen sehr strengen Kontrollen, 
die die Sicherheitsanforderungen unter der unabhängigen Kontrolle der ASN 
absolut erfüllen.  

2. Demontage der Kernkraftwerke 

Für den Rückbau unserer sich in Betrieb befindenden Kernkraftwerke 
werden die Rückstellungen von EDF mittels einer detaillierten Schätzung der 
Kosten für den Rückbau eines Kraftwerks (so genannte „Dampierre-Studie“) 
überprüft. Die Dampierre-Studie ist eine extrem detaillierte und auf 
ausführlicher Dokumentation beruhende Analyse, die die Erfahrungswerte 
aus dem derzeitigen Rückbau unserer Kraftwerke aus erster Generation 
sowie den Rückbau durch andere, insbesondere amerikanische, Betreiber 
einbezieht. Die Seriosität dieser Analyse wurde von Ihnen selbst 
hervorgehoben. 

Des Weiteren erscheint uns die Interpretation des internationalen 
Benchmarkings unzutreffend. Insbesondere werden bezüglich der 
Wiederaufbereitung auf den deutschen und englischen Schätzungen beruhend 
die Korrekturen, die für die Entsorgung der abgebrannten Brennelemente 
vorgenommen werden müssen, bei weitem unterschätzt. Ich möchte 
schließlich daran erinnern, dass sich derselbe Standardisierungs-Effekt 
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günstig auf die Rückbau-Kosten auswirken wird, der von uns auch bei den 
Kosten für den Aufbau der Kernkraftanlagen festgestellt wurde: Im 
Durchschnitt waren die französischen Kernkraftwerke halb so teuer wie die 
amerikanischen Kernkraftwerke.  

3. Lagerung der Abfälle 

Bezüglich der Rückstellungen für die geologische Lagerung der 
radioaktiven Abfälle scheint der Bericht in seinen Formulierungen mehr oder 
weniger implizit anzunehmen, dass diese in absehbarer Zeit auf Grundlage 
des Papiers der Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs 
(ANDRA, Nationale Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle) von 
2009 nach oben korrigiert werden müssen. Es sind allerdings unter der 
Leitung der öffentlichen Hand Verhandlungen zwischen den einzelnen 
Interessensgruppen im Gange, und das Papier der ANDRA hat sich seitdem 
unter Berücksichtigung der industriellen Erfahrung der drei Betreiber EDF, 
AREVA und Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies 
alternatives(CEA, Kommissariat für Kernenergie und alternative Energien) 
weiterentwickelt. Das Papier von 2009 ist heute nicht mehr aktuell, und die 
ANDRA muss bis Ende 2012 ein neues Konzept-Papier mit neuen 
Schätzungen vorlegen. Hierfür wird die ANDRA eine externe Projektleitung 
beauftragen und den Austausch mit den AKW-Betreibern über Fragen der 
industriellen Planung und Umsetzung fortsetzen. Auf Grundlage dieses neuen 
Papiers wird sich der für den Bereich Energie zuständige Minister nach 
Stellungnahme der ASN und den AKW-Betreibern am Ende zu der Abzinsung 
der Referenzkosten von 2005 äußern, die für unsere Rückstellungen 
herangezogen wurden. Das internationale Benchmarking, das von externen 
Sachverständigen auf fundierte Weise erstellt und von uns weitergegeben 
wurde, sollte unserer Empfehlung nach in den Bericht aufgenommen 
werden. Es stellt eine nützliche Komponente zur Einschätzung dieser Kosten 
dar in Hinblick auf im Bericht auftauchende internationale Vergleichswerte, 
die sich nicht auf die in dieser Frage fortgeschrittensten Länder beziehen und 
die zu Fehlinterpretationen aufgrund des unterschiedlichen Umfangs der 
Schätzungen, insbesondere bezüglich des Abfallinventars, führen können.  

4. Zweckgebundene Aktiva und Réseau de Transport d’Électricité 
(RTE, Tochtergesellschaft von EDF) 

Für die Verwaltung der „zweckgebundenen Aktiva“ tritt EDF völlig 
eigenverantwortlich ein, wie es auch das Gesetz vorsieht. Unsere Aktiva-
Verwaltung ist umsichtig, vernünftig und leistungsstark. Unser Portfolio ist 
so leistungsstark wie die Portfolios der besten Verwaltungsgesellchaften. Seit 
2001 lag seine Performance 8 von 10 Malen über seinem Referenzindex – 
zumal in einem besonders komplexen Finanzumfeld. Außerdem ist EDF der 
Auffassung, dass der erwartete Ertrag der zweckgebundenen Aktiva über 
einen Zeitraum gesehen werden muss, der der Dauer der abgedeckten 
Verpflichtungen entspricht. Die Betrachtung der Erträge über einen 
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Zeitraum von vier Jahren ist nicht relevant, insbesondere wenn in diesen von 
einer Wirtschaftskrise betroffene Jahre fallen.  

Bezüglich der Zuschlagung von 50 % der RTE Aktien zu den 
zweckgebundenen Aktiva möchte ich an folgende Punkte erinnern: 

Dieser Vorgang hat alle notwendigen behördlichen 
Genehmigungsverfahren erfolgreich durchlaufen. 

Die dadurch entstehende Diversifizierung unseres Portfolios 
ermöglicht eine Risikoreduktion bei gleicher Performance: Die Bestrebung, 
dieselbe durchaus positiv zu wertende Diversifizierung unseres Portfolios 
ohne die Heranziehung der RTE-Aktien zu erreichen, hätte zu der paradoxen 
Notwendigkeit geführt, andere, risikoreichere Infrastruktur-Aktiva von 
Unternehmen außerhalb Frankreichs zu erwerben  

RTE stellt regulatorisches Kapital dar, dessen Umsätze auf die 
Netznutzer zurückgehen. Die regelmäßige Dividendenzahlung durch RTE 
garantiert die Stabilität des Marktwerts sowie das hohe Liquiditätsniveau.  

Diese Vorgehensweise führt also in keiner Weise und zu keiner Zeit zu 
einer Verlagerung der Lasten für die Finanzierung der Kosten für die 
Kernenergie auf den Staat. 
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ANTWORT DES PRÄSIDENTEN DES CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS 

RADIOACTIFS (ANDRA, NATIONALE AGENTUR FÜR DIE 
ENTSORGUNG RADIOAKTIVER ABFÄLLE) 

 

Insbesondere die folgenden Anmerkungen möchte ich hervorheben: 

- Bezüglich der Bewertung der Lagerung im Centre industriel de 
stockage géologique (Cigéo, geologische Industrielagerstätte): Die ANDRA 
wird bis Ende 2012 der Direction Générale de l’Énergie et du Climat 
(DGEC, Generaldirektion für Energie und Klima) den AKW-Betreibern und 
der Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN, Behörde für nukleare Sicherheit) 
basierend auf der Analyse der Projektplanung eine neu geschätzte 
Kostenspanne für die Cigéo-Lagerstätte vorlegen.  

- Bezüglich der Berücksichtung von abgebrannten Brennelementen: 
Gemäß dem Gesetz vom 28. Juni 2006 werden abgebrannte, aus den 
Kernreaktoren entfernte abgebrannte Brennelemente als radiaktives Material 
eingestuft, für das eine spätere Nutzung nach der Wiederaufbereitung 
vorgesehen ist oder in Betracht gezogen wird. Die Durchführbarkeit der 
Lagerung dieses Brennmaterials wurde dennoch durch die ANDRA im 
Rahmen des Papiers von 2005 geprüft. Der Nationale Plan zur Entsorgung 
radiaktiver Materialien und Abfälle 2010-2012 verlangt darüber hinaus, dass 
die ANDRA überprüft, dass die Lagerungskonzepte mit der Planung der 
Lagerung der abgebrannten Brennelemente vereinbar bleiben, wenn dieses 
Brennmaterial als radioaktiver Restabfall eingestuft werden müsste. Die 
vorläufige technisch-ökonomische Bewertung der Lagerung der 
abgebrannten Brennelemente wurde 2003 erstellt und wird Anfang 2013 auf 
Grundlage der Inventar-Szenarien, die in Zusammenarbeit mit dem Staat und 
den AKW-Betreibern definiert werden müssen, und der neuen 
Kostenschätzungen für das Cigéo aktualisiert werden können. 

- Bezüglich des künftigen Bedarfs an Lagerkapazität: Die 
Vorausschätzungen für die Inventare werden regelmäßig bei der 
Aktualisierung des nationalen Inventars erneuert (nächste Aktualisierung im 
Jahr 2012). Diese Vorausschätzungen zeigen, dass die voraussichtlich zu 
lagernden Inventare die Kapazitäten der sich in Betrieb befindlichen 
Lagerstätten (Centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité, 
CSFMA = Lagerstätte für schwach- bis mittelaktive Abfälle; Centre de 
stockage des déchets de très faible activité, CSTFA = Lagerstätte für sehr 
schwachaktive Abfälle) überschreiten. Bevor die Errichtung neuer 
Lagerstätten in Betracht gezogen wird, sollten die Bemühungen, das 
Volumen des zu lagernden Abfalls zu senken (durch Verdichtung, 
Wiederaufbereitung, Wiederverwertung, ...) weiterverfolgt und die 
Möglichkeit einer Kapazitätsvergrößerung der bestehenden Lagerstätten 
ermittelt werden.  
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- Bezüglich der Entsorgung des langlebigen schwachaktiven Abfalls: 
Gemäß dem Nationalen Plan zur Entsorgung radiaktiven Materials und 
Abfalls wird die ANDRA dem Staat bis Ende 2012 einen Bericht vorlegen 
über die verschiedenen Entsorgungsszenarien, die für die langlebigen 
schwachaktiven Abfälle untersucht wurden, sowie über die notwendigen 
Anpassungen der Vorgehensweise bei der Suche nach einer Lagerstätte unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Haut Comité pour la transparence 
et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN, Hoher Ausschuss für 
Transparenz und Information über die Sicherheit von Kernkraftanlagen). 

- Bezüglich der Kosten für die Demontage: Eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen der ANDRA und den AKW-Betreibern zur 
Festlegung der Strategien für die Demontage mit dem Ziel, das 
Abfallvolumen und die Gefährlichkeit zu minimieren, könnten zu einer 
Kostensenkung beitragen. 
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ANTWORT DES PRÄSIDENTEN DES HAUT COMITÉ POUR LA 
TRANSPARENCE ET L’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 

NUCLÉAIRE (HCTISN, HOHER AUSSCHUSS FÜR TRANSPARENZ 
UND INFORMATION ÜBER DIE SICHERHEIT VON 

KERNKRAFTANLAGEN) 

 

Hiermit setze ich Sie davon in Kenntnis, dass ich zu dieser Mitteilung 
keine weitere Antwort hinzufügen möchte. 
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Glossar 

  
NEA Kernenergie-Agentur der OECD 
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits 

santé (Französische Agentur für die Sicherheit von 
Gesundheitsprodukten) 

IAEO  Internationale Atomenergie-Organisation 
ANCLI und ANCCLI  Association Nationale des Commissions (et des 

Comités) Locales d’Information (Nationaler Ver-
band der lokalen Informationsausschüsse (und -
komitees)) 

ANDRA  Agence Nationale pour la gestion des Déchets Ra-
dioactifs (Nationale Agentur für die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle) 

APEC Atelier Pour l’Entreposage du Combustible de Su-
perphénix (Zwischenlager für Superphénix-
Brennelemente (Schneller Brüter)) 

APM  Pilotanlage Marcoule (Verglasungverfahren) 
ARS Agence Régionale de Santé (Regionalagentur für 

Gesundheit) 
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire (Behörde für nukleare 

Sicherheit) 
Radioaktive 
Dekontaminierung 

Alle Maßnahmen zur Reduzierung der 
Radioaktivität einer Anlage oder eines Standorts, 
vor allem durch Dekontaminierung oder Entsorgung 

Brennstabanordnung Nukleares Brennelement, das aus Brennstäben 
besteht, die von einem Metallgerüst 
zusammengehalten werden 

ARENH  Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique 
(tarif) (Regulierter Zugang zu Strom aus Kernener-
gie (Tarif) 

ASTRID  Advanced Sodiumtechnological Reactor for Indus-
trial Demonstration (Programm der 4. Generation) 

Becquerel (Bq) Maßeinheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffs 
(1 Bq = ein radioaktiver Zerfall pro Sekunde) 

C3P Vollkostenrechnungsansatz 
CAS Conseil d’Analyse Stratégique (Zentrum für 

strategische Analysen) 
CCE Miet- und Wiederbeschaffungskosten-Ansatz 
CEA Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies 

alternatives (Kommissariat für Kernenergie und 
alternative Energien) 
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CEFEN Comité d’Expertise Financière des Engagements 
Nucléaires (Ausschuss zur Begutachtung der 
Rückstellungen für Verpflichtungen, die mit 
Kernenergie verbunden sind) 

CLI  Commission Locale d’Information (Lokaler 
Informationsausschuss) 

CNEF Commission Nationale d'Evaluation du Finance-
ment des charges de démantèlement des installa-
tions nucléaires de base et de gestion des combusti-
bles usés et des déchets radioactifs (Nationaler 
Ausschuss zur Abschätzung des Finanzbedarfs für 
den Rückbau kerntechnischer Anlagen und die 
Entsorgung abgebrannter Brennelemente und ra-
dioaktiver Abfälle) 

CRE Commission de Régulation de l’Energie 
(französische Energieregulierungsbehörde) 

Kritizität  Niveau, das erreicht wird, wenn genau so viele 
Neutronen durch Spaltung entstehen wie absorbiert 
werden und nach außen abgehen 

CSEN Comité de Suivi des Engagements Nucléaires 
(Ausschuss zur Überwachung der Engagements im 
Zusammenhang mit Kernenergie) 

Curie Veraltete Einheit zur Messung der Aktivität eines 
radioaktiven Stoffs (1 Curie = 37 GBq) 

Abriss Lt. EDF alle Maßnahmen zur vollständigen 
Beseitigung einer Nuklearanlage (mit verbundenen 
Maßnahmen zur Abschaltung) 

Rückbau Schritte, die der Abschaltung einer Kernkraftanlage 
bis zur ihrer Stilllegung folgen 

DGEC Direction Générale de l’Energie et du Climat (Ge-
neraldirektion für Energie und Klima) 

DGEMP Direction Générale de l’Energie et des Matières 
Premières (Generaldirektion für Energie und 
Rohstoffe – ehemalige Bezeichnung der DGEC) 

DGPR Direction Générale de Prévention des Risques (Ge-
neraldirektion zur Risikovorbeugung) 

DGRI  Direction Générale de la Recherche et de 
l’ Innovation (Generaldirektion für Forschung und 
Innovation) 

DGSCGC Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises (Generaldirektion für Zivilschutz 
und Krisenmanagement) 

DGSNR Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection (Generaldirektion für nukleare 
Sicherheit und Strahlenschutz) 
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DOE Department of Energy (USA) 
DREAL  Direction Régionale de l'Environnement, de 

l’ Aménagement et du Logement (Regionaldirektion 
für Umwelt, Raumordnung und Wohnungswesen) 

DSC Direction de la Sécurité Civile (Direktion für Zi-
vilschutz) 

SZR Sonderziehungsrecht 
ECS Evaluation Complémentaire de Sureté (Zusätzliche 

Sicherheitsbewertung, „Stresstest“) 
EDF Electricité de France 
Zwischenlagerung Deponierung von Brennstabanordnungen, Abfällen 

oder Rückständen in einer speziellen Anlage für 
unbestimmte Zeit 

EPR EPR (Europäischer Druckwasserreaktor) 
EPRUS Etablissement de Préparation et de Réponse aux 

Urgences Sanitaires (Einrichtung zur Vorbeugung 
und Reaktion auf sanitäre Notsituationen) 

VZÄ  Vollzeitäquivalent (dient zur Messung des 
Personalbestands) 

EURATOM  Europäische Atomgemeinschaft 
LLW  schwachaktiv (für radioaktive Abfälle) 
FARN Force d’Action Rapide Nucléaire (Schnelle 

nationale nukleare Einsatztruppe) 
Spaltung Aufspaltung, im Allgemeinen durch Anprall eines 

Neutrons, eines schweren Kerns in zwei kleinere 
Kerne, bei der Neutronen, Strahlung und große 
Hitze emittiert werden 

GIF  Generation IV International Forum 
GW  Abkürzung für Gigawatt. Leistungseinheit. 1 

Gigawatt = 1 Mio. Kilowatt 
GWh  Abkürzung für Gigawattstunde. Energieeinheit, die 

1 Mio. Kilowattstunden entspricht 
HLW hochaktiv (für radioaktive Abfälle) 
HCTISN  Haut Comité à la Transparence et à l’Information 

sur la Sécurité Nucléaire (Hoher Ausschuss für 
Transparenz und Information über die Sicherheit 
von Kernkraftanlagen) 

HFDS Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (Ho-
her Beamter für Verteidigung und Sicherheit) 

IAS International Accounting Standards 
ICEDA  Konditionierungs- und Lageranlage für radioaktive 

Abfälle (in Bugey) 
ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Envi-

ronnement (aus Gründen des Umweltschutzes 
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überwachungsbedürftige Anlage) 
IFRS International Financial Reporting Standards 
INB  Kerntechnische Anlage 
INSERM  Institut national de la Santé et de la Recherche Mé-

dicale (Staatliches Institut für Gesundheit und me-
dizinische Forschung) 

IPSN Institut de Protection de Sureté Nucléaire (Institut 
für Schutz und nukleare Sicherheit) 

IRSN Institut de Radioprotection de Sureté Nucléaire 
(Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) 

ITER  International Thermonuclear Experimental Reactor 
(Fusionsreaktor-Forschungsprogramm) 

kW (Kilowatt)  Symbol für Kilowatt, entspricht 1.000 Watt 
kWh  Symbol für Kilowattstunde; Maßeinheit für Arbeit 

und Energie, entspricht 1.000 Wattstunden 
LFI  Haushaltsgesetz 
LFR  Korrigiertes Haushaltsgesetz 
ILW mittelaktiv (für radioaktive Abfälle) 
MAD  Abschaltung 
CAPM  Capital-Asset-Pricing-Modell (CAPM), Kapitalgut-

preismodell 
MEDDTL  Ministerium für Ökologie, nachhaltige 

Entwicklung, Verkehr und Wohnungswesen 
MESR Ministerium für Hochschulwesen und Forschung 
Millisievert (mSv) Ein Tausendstel Sievert (die Dosis der 

durchschnittlichen jährlichen Exposition in Frank-
reich beträgt 2,4 mSv/Person) 

SM Schwermetall, d. h. alle Uran- und 
Plutoniumisotope, die im wiederaufzuarbeitenden 
Brennstoff enthalten sind 

Mox Mischoxidbrennstoff aus Uran- und 
Plutoniumdioxid für die Herstellung von 
Kernbrennelementen MSI  Industrielle Inbetriebnahme 

MSNR Mission de la Sureté Nucléaire et de la Radioprotec-
tion de la DGPR (Abteilung für nukleare Sicherheit 
und Strahlenschutz bei der DGPR) 

MW  Symbol für Megawatt. Leistungseinheit. 1 
Megawatt = 1.000 Kilowatt  

MWh  Symbol für Megawattstunde. Energieeinheit. 1 
MWh = 1000 kWh 

NOME  Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité 
(loi NOME du 7 décembre 2010) (Neuorganisation 
des Strommarkts (NOME-Gesetz vom 7. Dezember 
2010) 

                                                        Cour des comptes 
                                    Die Kosten der Kernenergie – Januar 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



450 COUR DES COMPTES 

NRBC ABC (atomar, radiologisch, baketriologisch und 
chemisch) 

NRC Nuclear Regulatory Commission 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung 
OPECST Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 

Scientifiques et Techniques (Parlamentarisches 
Büro zur Beurteilung von Entwicklungen in 
Wissenschaft und Technik) 

OPRI Office de Protection contre les Rayonnements 
Ionisants (Büro für den Schutz vor ionisierenden 
Strahlungen) 

RadioFaktive Periode Zeit, in der die Hälfte der Atome, die in einer Probe 
radioaktiver Substanzen enthalten sind, natürlich 
zerfallen 

PLF Finanzgesetzentwurf 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
PNGMDR Plan National de Gestion des Matières et des Dé-

chets Radioactifs (Nationaler Plan für die Entsor-
gung von radioaktiven Materialien und Abfällen) 

PPI Mehrjährige Investitionsplanung 
Pu Plutonium 
PUI Interner Notfallplan 
Radioaktivität  Eigenschaft bestimmter Körper, Strahlung 

auszusenden und sich in andere Körper zu verwan-
deln: die Radioaktivität ist durch die ausgesendete 
Strahlung und den Umwandlungsrhythmus 
gekennzeichnet 

RCD  Rücknahme und Konditionierung der Abfälle 
RCN Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der 

Kernenergie 
RCEN Haftung der Kernkraftwerksbetreiber gegenüber 

Dritten 
RCTN Haftung gegenüber Dritten bei Transporten von 

nuklearem Material 
DWR Druckwasserreaktor 
HFR Hochflussreaktor 
RTE Réseau de Transport d’Electricité (Tochter von 

EDF) 
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(Abteilung Brandbekämpfung und Rettungsmaß-
nahmen des Departements) 

Sievert (Sv) Maßeinheit für das Dosisäquivalent, d. h. den Teil 
der Energiemenge, die einem Kilo lebender Materie 
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von einer ionisierenden Strahlung zugeführt und 
aufgenommen wird 

vLLW  sehr schwachaktiv (für radioaktive Abfälle) 
TSN Gesetz über die Transparenz und die Sicherheit auf 

dem Gebiet der Kerntechnik (13. Juni 2006) 
TWh  Symbol für Terrawattstunde. Energieeinheit, die 1 

Mrd. Kilowattstunden entspricht 
DU Abgereichertes Uran 
ENU Angereichertes Natururan 
UNGG UNGG-Reaktor (der zweiten Generation) 
UP1 und 2  Wiederaufarbeitungsanlagen in Marcoule 
ERU Aufgearbeitetes angereichertes Uran 
URT Aufgearbeitetes Uran 
SL kurzlebig (für radioaktive Abfälle) 
LL  langlebig (für radioaktive Abfälle) 
VMP  Handelbares Wertpapier 
WACC  Weighted Average Cost of Capital – gewichteter 

durchschnittlicher Kapitalkostenansatz 
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